
Google 
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world’s books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to {he past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

‘We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 

personal, non-commercial purposes. 

and we request that you use these files for 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine 

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 

use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 

discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

alkttp: /7sooks. google. com/] 



Google 

Über dieses Buch 

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im 

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. 

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, 

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann 

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles 

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. 

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei — eine Erin- 

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. 

Nutzungsrichtlinien 

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse 

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese 

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch 

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. 

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: 

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese 
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. 

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen 

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen 

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen 

unter Umständen helfen. 

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über 

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. 

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, 

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA 
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist 

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig 

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der 

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. 

Über Google Buchsuche 

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google 

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. 

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter|'http: //books .google.comldurchsuchen. 





Bibliothek 

Be der 4 

X Königl. Regierung &: 

zu Stralsund 



& . 

. * 

r.. 

‘ 
. - 0 

” [3 7 - 

\ b 
. 1 = 

a} e 

E , ; 

ze 

® 

® 

‚ 
x 

[2 4 

J 

— ” 

x 

x ! ' 

> s 
r 

> 

= a 

- dd 

® 

[ 

n \ 

Ä 

[7 





®* » 

n 
a 

gv. 

v 

⸗ 4 

* 
7 

.5. 8 

) 
an + 

.. 



x 

Staatenkunde, 

poſitives offentliches | 

Stantsredht 
 (Eonstitutionsrecht), 

 dbargeftellt 

von. 

‚Karl Heinrih Ludwig Politz, 

oenslichem Lehrer der a anfien an ber Aniverfität 

eipzig 

| Leipzig, 1824 

J. € Hinrichsſche Buchhandlung 

a 

m 



Re 
Die 7. " 

Staatswiſſenf haften 

Karl Heinrich gudwig Pölits, 
srdentlichens Lehrer der Staatswiſſenſchaften “In det Univerfität 

wu Leipzig. 

Vierter Theik: 

Staatentunde, und pofitived oͤffentliches 

Staatsrecht. 

Sobald ich waͤhlen konnte, entſchied ich fuͤr die 
Staatskunſt. 

Joh. Muͤller. 
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Borrede | 

Wenn gleich, nach dem anfaͤnglichen Plane, die 

Darſtellung der geſammten Staatswiſſenſchaften auf 

vier Theile berechnet war; fo iſt doch, bei ber Reich“ 

haltigkeit des in dem dritten und vierten: Theile behan- 

delten Stoffes, noch ein fünfter Theil — für die 

wiſſenſchaftliche Darftellung des practifhen Voͤl⸗ 

ferrechts, der Diplomatie und der Staats 
praris —  nöthig geworden, der diefem vierten in 

wenigen Wochen folgen, und die Ueberſicht über das 

gefammte Gebiet der Staatswiffenfchaften beſchließen 

fol. Denn allerdings war unter allen Ausftellungen 
an dem erfien und zweiten Theile diefes Werfes -in 
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öffentlichen Blättern die reffendfte die, daß, nament- 

lich im zweiten Theile,. mandje Gegenftände ver- 

pältnigmäßig zu kurz behandelt worden waren, 

- was aber feinen Grund zunächft darin hatte, baß id) 

den einzelnen Theil nur ungern die Bogenzahl eines 

Alphabets überfchreiten ſah. Allein das Intereſſe 

der Wiſſenſchaft ſteht höher, als die ängftliche 

Berechnung der Bogenzahl, und deshalb umfchloß 

bereits der dritte Theil blos die einzige Wiflen- 

{haft her Geſchichte des europäifchen Staa— 

tenſy ſtems aus dem Standpunete der Pos 

litik. 

In dem vorliegenden vierten Theile iſt zuerſt 

die Staatenkunde (Stariftil), doch nur in einer 

kurzen Ueberſicht, dann aber das poſitive 

öffentliche Staatsredt nach feinem wiffen« 

ſchaftlichen Umfange dargeftelle worden, In Betreff 

der Staatenkunde ward fogleich bei der erften, 

hefonbers.außgegsbenen, Anfündigung der, Staatswife 

‚fenfihaften erklaͤrt, daß .diefe Wiffenfhaft nur als 

Aeberſicht gegeben werden ſollte. Diefe Erklärung | 

warb yop mir in der Einleitung zu den gefammten 

zwoͤlf Steatswiffenfihaften im erſten Theile dieſes 

Werkes wiederhohlt, und, nach den dabei vormals 

tenden Gruͤnden, in den erſten $$. der Darſtellung 

der Staatenfunbe in dem vorliegenden Bande näher 

⸗ * 



Vorrede. | vii 

beſtimmt. Denn wer das reichhaltige Gebiet die⸗ 

fer ſelbſtſtaͤndigen geſchichtlichen Wiſſenſchaft voll- 

ſtaͤndig kennen lernen will, kann dies nicht in⸗ 

nerhalb der Grenzen der geſammten Staatswiſſen⸗ 

ſchaften erwarten, wo die Staatenkunde nur einen 

Theil des Ganzen bildet; er muß vielmehr die 

der Statiſtik ausfchließend beſtimmten Werke von 

Haſſel, Crome, Stein u. a. fuͤr dieſen Zweck 
benutzen. | 

Ganz anders ift aber das Verhaͤltniß bei der 
zweiten, in biefem Bande dargeftellten, Wiffenfchaft: 
bei dem pofitiven öffentlichen Staatsrechte. 

Ich mag in dieſem Vorworte nicht das wiederhohlen, 

was ich über dieſe erſt im Werden begriffene 

Staatswiſſenſchaft in der Einleitung zu derſelben 

geſagt habe, wuͤnſche aber, daß die Recenſenten die⸗ 

ſes Bandes eben dieſe Einleitung ihrer Auf— 

merffamkeit würdigen möchten. Denn es handele 
ſich um die Geftaltung einer neuen Wiffenfhaft, für 

welche es, nad) meiner Einfihe, nur eine doppelte 

Behandlung, eine dogmatiſche und eine ge 

ſchichtliche, giebt. Ich habe, ohne die erfte zu 
. mißbilligen (welche v. Aretin vor furzem verfuchee), 

die zweite.vorgezogen; theils weil ich überzeuge 
bin, daß fie in dem gegenwärtigen Augenblicke, wo 
erft Die vorhandenen Maffen georbnet werden müflen, 

Te 
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an fi) bie zweckmaͤßigſte ift; theils weil, nad 
meiner Anfiht, nur dieſe Behandlung für | 

das Gebiet der Staatswiffenfhaften ſich | 
eignet, - 

Denn, wie man auch nach Grundfägen der Po⸗ 

litik über die feit ungefähr 40 Jahren in Europa und 

Amerika verfuchten neuen Verfaffungen — movon - 

31 bereits wieder, erlofchen find , 82 aber noh im . 

öffentlichen Staatsleben beftehen, — ürtheilen mag; 

zwei Ergebniffe laffen fi) durchaus nicht verfennen 

und abläugnen: daß nämlich 1) in der Wirklichkeit, 
durch die 82 beftehenden Verfaffungen, ein Con fti- 

tutionsrecht ſich gebildet hat, das fuͤr mehr als 

100 Millionen Europaͤer und Amerikaner von der 

hoͤchſten Bedeutung iſt, und daß 2) ein Verſuch ge⸗ 

ſchehen mußte, die in den bereits wieder erloſchenen 

und in den noch beftehenden Verfaſſungen ausgefpro- 

shenen rechtlichen und politifchen. Grundfäge und 

een zu ordnen. und zufammenzuftellen, 

Diefer Verfuh, aus dem geſchichtlichen Stand— 

puncte, ohne ausgefprochene Vorliebe oder Bitterfeit 

gegen irgend eine dieſer WVerfaffungen, ift in dem 

. vorliegenden Bande enthalten. Die Männer vom 
Sache werden mit dieſer Darftellung die Nachficht 

baben, welche der erfie Werfuch einer neuen Wif 
fenfchaft befonders in Anfprucy nimmt; doch darf ic) 

- 



Vorrede. ix 

verſichern, daß ich, außer dem Bewußtſeyn der voͤlli⸗ 

gen Unpartheilichkeit in der Behandlung des Stoffes, 

ſeit Jahren fuͤr dieſen Zweck geſammelt und uͤber die 

Ausführung dieſer neuen Wiſſenſchaft anhaltend dach⸗ 

gedacht habe, bevor ich an die Ausarbeitung ging, 

ſo wie ich die dahin einſchlagenden — zum Theile 

ſehr verſchiedenartigen und ſchwer aufzutreibenden — 

Sammlungen, Schriften und Monographieen ſelbſt 

beſitze. Beſonders laͤugne ich nicht, daß mich die 

Tabelle (S. 110 — 131) die Anſtrengung vieler 

Wochen gekoſtet hat, ob ich ſie gleich nicht fuͤr ganz 

vollſtaͤndig gebe. Als Ueberſicht uͤber ein, in unſerer 

Uteratur wiſſenſchaftlich noch gar nicht bearbeitetes, 

Gebiet duͤrfte dieſe Darſtellung des poſitiven oͤffentli⸗ 

den Staacsrechts vielleicht ſelbſt dem Staats⸗ und 

Geſchaͤftsmanne nicht ganz unwillkommen ſeyn, weil 

ſie ihm wenigſtens die geſammten hieher gehoͤrenden 

Maſſen im Zuſammenhange vorlegt. 

In der Behandlung dieſer neuen Wiſſenſchaft 

galt mir übrigens als Geſetz, der bereits wieder er⸗ 

lofhenen Verfaſſungen — fo wie der in mandjen 
Staaten erft neuerlich erfchienenen Werfaffungsent« . 
würfe, ohne noch als Grundgefege angenommen 
worden zu ſeyn — nur in kurzen Umeiffen zu 

gedenfen, aber jede im öffentlichen Staatsieben be 

— 
— . 
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x: Vorrede. 

ſtehende Verfaſſung, nach allen ihren weſentlichen | 
Beſtimmungen, unter deri Gefichtspunct ihres eigen«, 
thümlichen poliifchen Charakters zu bringen. Zu - _ 
biefen wefentlichen Beſtimmungen gehoͤren entfchies 

- ben die Seftaltung der gefesgebenden Gewalt 

und der vollgiehenden Gewalt; die Snitiative der - 

Gefege ; das Verhältniß der Regierung zu den Volfs« - 
verfretern oder Ständen; die Vertheilung der Stände 

in eine ober zwei Kammern ;idie Hervorhebung bes 

Eigenthümlichen der Regierungsformen in monarchi⸗ 

ſchen und republikaniſchend Stauten u. ſ. w. Minder 

weſentlich Dagegen find die Beftimmungen i in Hinſicht 

der einzelnen Verwaltungsgegenſtaͤnde, ſelbſt mie 

Einfluß der Gerechtigleitspflege und: der bewaffne— 

ten Macht. ur 

Zugleich durften, nach meiner Ucberzeugung, kurze 

geſchichtliche Einleitungen in die Darſtellung 

der einzelnen Verfaſſungen nicht fehlen, weil jede 
Verfaſſung das Gepräge der Cultur ihres Volkes, 

der örtlichen Verhaͤltniſſe, und des Zeitabfchniftes, 

oft felbft des Jahres träge, in welchem fie gegeben 
ward, — Daß endlich in einer für teutſche Ge⸗ 

(häftsmänner und Studirende berechneten Darftels 

lung der Staatswiffenfchaften‘, die auf teutſchem Bo— 

ben entftandenen und noch beftehenden Verfaffungen 

befonders hervorgehoben und gewürdigt werben 
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mußten, bedarf wohl nicht erfi der‘ Eutſchuldi 

gung. — | 

Bei der Entwidelung des politifchen Charakter 

diefer vielen neuen Verfaffungen babe ich mich au 

Grundfag alles eigenen Urtheils enthalten; möge jeder 

- nad) feinem politifchen Slaubensbefenntniffe, über di 

einzelnen dargeftellten Verfaſſungen die Epifrifi 

fi) felbft machen. Wie ich aber überhaupt über die 

neuen Erfcheinungen in der politifchen Wele zwei 

Erdtheile urtheile, war ic) keinesweges gemeint, } 

verſchweigen; denn nur wer böfen Willens ſich bemuf 

iſt, ftehe ſchweigend hinter der Thuͤre. Der $. 13 

enthält das, was ich als fefte Meberzeugung aı 

nehme, oder, wenn man will, ein politifches Glauben 

befenntniß, gebildet durch Z0jaͤhrige Befchäftigun 

mit der Gefchichte, und deshalb nicht auf Theoriee 

und Hypotheſen, fondern auf Thatſachen de 

Gefhichte rubend, die fein Zweifel wegläugne 
fann. Denn nur dadurch, glaube ich, werden w 

allmaͤhlig zu feſtem Boden in dem Gebiete der Staat 

wiſſenſchaften gelangen, wenn die politiſche The 

rie nur langfam den unbeftreitbaren Thatfachen d 

Gefchichte folge und aus diefen Thatſachen abg 

leitet wird, während die Politif a priori (abgefeh 

von der ewigen Idee der Herrfhaft di 

Rechts, welche Fein redlicher Forſcher aufgeben da 
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und kann) nur zu oft in den Wolken ſchwebt, und 

gewöhnlich in Lehren ſich ankuͤndigt, die wohl für 

Utopia, niche aber für die wirkliche Welt ſi ich 

eignen. 

Leipzig, am 28. Maͤrz 1824. 

Poöolit. 
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2% Staatıntunde gehört. g le iſch ia aͤßig zu 
dem. Kreiſe der geſchichtlichen und.ber politiſchen Wiſ⸗ 
enſchaften. Ju jenem Kreiſe wardiſie ſeit ihren ſyſte⸗ 
matiſchen Geſtaltang "gerechnet, gewoͤhnlich aber. nur 
in die: Reibe. der geſchichtlichen Hüsfsiiflenfchaften 
geftelt‘, und nicht zu Dem Range: etien geſchichtlichen 
Grun dwiſſenſchaft erhoben; zu d.iefem-Kreife muß 
ſie gezogen werden, inwiefern. ſie, das innere und 
aͤußere Leben ber: beſtehenden Staaten nach der An⸗ 
kuͤndigung derſelben in der Gegenwart wiſſen⸗ 
ſchaftlich darſtelſt. ine in Ein Ga. 

: Allein, ——* des reichhaltigen und. viels 
feitigen Anbayes::der Staatenfunbe frit,den legten 
fünfzig Jahren;, ſind: doch nur. wenitze Wiffenfhaften 
au8:.]D. 'gahgı ver fhiebenartignn Geſicht s⸗ 
puntten. behandeli worden, als chen dieſe. Der 
naͤchſte Grund Dave <bag darin: ‚aß; die- meiften 
Statiſtiker bigd Samm ler: vn Maſſen waren, bie 

⸗ 1 
© 

. 
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fie zu ihrer Wiflenfchaft zogen und uͤber deren Stel- 
lung „ Verbindung und Verarbeitung fie ſelbſt unter 
ſich nicht übereinflimmten, während einige wenige 
zuerft eine Theorie der Statiftif .aufftellten, bevor 
fie das Spftem felbft folgen ließen. Bei der Staaten- 
Funde muß baher zuerft eine fcharfe Grenzlinie zwi— 
fhen ihr und der Erdfurnde (Geographie) gezogen, 
odann ihr Verhälmiß zn dem Kreife der gefghi 

nahen sem Feet t, eh 
ihre Stellung inz dem Kreiſe den Staatswiffen- 
fhaften aufgehn tele, weite die efchichte des 
wiffenfhaftlihen Aubaues derfelben in 
einem kurzen Umriffe durchgeführt, und endlic) eine 
gedrängte Weberfiche über ihren Inhalt ges 

‚ geben werbehu 2132203 '2 
Aus mehrern Gruͤnden ift in biefer wiffenfch 
uz lichen Dabſtellung der: gefiunniten :Ssactend 
: fhaften uur eine. Heberficht; der ‚Staatene 
:.Fünbe.angefünbigt: worden; st HiaFl & meißifid 
sarfprüäniglich und zunäch ſtign dem Kreifkiben 
vgefhichelirhen. Wiflenfchaften gehöre; weshalli 
fie auch quf allen Hochſchulen :mo;eine,befokterg 

‚5: Mominalpeofeffur: derſelben, oder doch der hiſtari⸗ 
6 fhen Huͤlfswiſſenſchaften, beſteht, ci dieſem "gehn? 

.amte ausſchließend zufaͤllt, fo.mierfie ander That, 
„mean fie, gehinig, .geihgemäßy-"umfchdind 

ßend und aus täglich fortgefißten Sammq 
"Jungen ergänzsi: vorgetragen. menden ſoll, Die 

ganze Kraflt Eines Mannes verlangt; Ch.eiitig 
u weil fie, als Wiſſenſchaft, weine Umfange; amt 
: gewachfen :lft, : Daß eirie rk serwag ıbefrießigenbe 
 foftematifche : Dauftellung  derfelbtnwenigfteng 
136 — 40 B ogan erfodderw:mdücbe,,?_widjdbie 
. Lehrbuͤcher: wn Meufel und Hafſel beweifen; 

X . 1 
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Atheils weil: eben in dem letzten Werfe zn 
—* fel ?) eine Behandlung dieſer Wiſſenſchaſt 
dem Publicum vorliegt, die allen gerechten Forda⸗ 

rungen an die zeitgemäße Geftalning der Staaten⸗ 
kunde entſpricht, wehn man auch in Dinfiche auf . 
‚einzelne Grundfäge in der von. Haffel uprausge 

ſchickten Theorie der Statiftif, fo wie in 
einzelnen Anordnungen und Angaben 

feines Werfes, andrer Meinung fenn olltes 
-£heits weil: unter allen ‚itaatgwiftenfchoften - 
-.. die Staatenfunde, wegen der mit jedem Tage eig« 
“  trefenden Veränderungen in dem. innern Leben her 
..: Staaten, den wenigften bleibenden: und feftem 
> wiffenfhaftliden Charakter traͤgt, indem 

die erſcheinenden ſtatiſtiſchen Schriften nothwendig 
den Veränderungen im wirklichen Staatslehen 

durchgehends folgen. und dieſe fprgfältig angelzen 
muͤſſen. 000— 

X - . ”. 
. 2 ... — 

2 > 

® 

Beg riff u nd wel d er Staarenku nde 

Wenn die Geſchichte des kuropaͤiſchen Staaten- 
ſyſtems aus dem Standpuncte der Politik (Ih. 3:52.) 
die pragmatifche Darftellung des politifhen (innern 

- und au ßern) Lebens der Geſammtheit der europaͤiſchen 
Staaten und Reiche (mit Einfchluß der aus enro- 
paͤiſchen Kolonieen. hervorgegangenen amerifanifchen 
Staaten), nad) ihrer gegenfeitigen wölferrechtlithen 

— — 

#) Lehrbuch der Statiſtik derreuropäiſchen 
Staaten für Höhere Lehranſtakten, usleih als 
2 Bandbud zur Selbſtbetlehrung, von-D. G. Ha ſ⸗ 

fel. Weimar, 1822. 8 Fr 
1 

— 
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Merbindungnundi Wechſolivirkung Ifete dem Ende: des 
Fuͤnfzehnten Jahrhzunderts bis auf unſre Zeit enchaͤlt, 
nd alſo das molteifche Heben dieſer Staaten und 
Reiche im Kreife' der Vergangenheit vergegen⸗ 
ibaͤrtigt; fon bagegen die Stabrtenfunberbie 
Wiſſenſchaft wench edirepo lut ſcher Geſtaltung 
werſelb ſtſtürnwigen euvopüiſchſen Stadten 
nnnd Relchs ji mie: Einſchluße der ans: europaͤiſchen 

Malonieen derborgegãitgenen amerikaniſchen Stüaten, 
mach der Antfündsgungigresäiunern.und 

Außern Lebens’ und: nad. der Wechſelwir— 
Ping beider dufi einander, im.Kreife.der 
G'e ge wia⸗r⸗ Edarſtelit. "Der gmwed der Staa- 
tenkunde beruht daher auf der moͤglichſt beglanbigten 
sin erſchoͤpfenben Darftellung- des innern und äußern 
Kebend der’ Geſammcheit der fetbftftändigen eurupäi- 
ſchen und ametikuniſchen Staaten im Kreiſe der Gee⸗ 
genwart.— rd 

Soll aber diefer Zweck durch die Staatenfunde 
als Wiffenfchaft erreicht werden; fo muß unterfchieden 
werben: 17 Tan nal 

12.2.4) Meiühparieber.Stadtenfunde, oder 
E die foftematifhe Darftellung:der Gnundbedingungen 
des. Innern; ande außern Lebens Der Staaten; und 
st. Meiche, fo wie der Verbindung vnd Wechſelwirkung 
«. dieſes innern und aͤußern Lebens Auf’einanden, Hi 

Hinſicht auf die Ankündigung: den Stadsentilg 
Kreiſe der Gegenwart; 

2) die allgemeine Staatenkunde, welche, 
„. geftüßt .auf dieſe Theorie, eine vollftändige u 
erfchoͤpfende Uebeyſicht über. die .Gefahmt. 
; heit aller europaͤiſchen und amerifanifchen Staaten 

enthält; 0 1 

no 

“ 
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Staatenkunde 5 

".3). die Beföndere Staatenfunde jedes einzef« 
nen felbfiftändigen Staates (5:3. der öftreichifehen; 
: der ‚preußifchan.zce. Monarchie), durch ‚deren. ſorg⸗ 
faitige Bearbeitung erſt eine beglaubigte und unge 
:; fihließende. a Lige mei ne. Staacenkunde vermittelg 
"wird, . . ee PT Er 

. Bra BE VE . 5. u 
Peer Er EEE EEE Ba EEE EEE VE eig 

geeini der Staatenfunde: und * 
tbfunde (Geographie); gegen’ einauden 

STE So gewiß; Die: wiffenſchoftuichẽ Form den. —*8 
kunde aͤlter iſt, alsdie der Statiſtikz ‚fo gewiß haz 
ben. doch auch. ,.zfeir. der ſyſtematiſchen Geftaltung dep 
Staatenfunde, -peit: häufiger. Die Geographen Die 
Grenzlinie. der. Staatenfunde überfchritten und Streift Ä 
und. Raubzuͤge in deren Gebiet gethan, als die Stgs 
tiftifer ing Gebiet der. Erdfunde *2). Durch dieſe 
Grenzüberfchreitung - wird beiden Wiſſenſchaften 
eben :fo geſchadet, als wenn man &efchicdhte und 
Erdkumde wicht. mehr getrennt; fondern verbu: 
den vortragen wollte. Denn zugeflanden,, Daß.meh« 
were. einzelne Sıtoffe-beiden, ber Stgagen- und, Grid; 
kunde, gemeinfihigfelich -angehären, (befonderg j in 
den Ahfchnitten: von der Grundmacht des Staates, und 
von: ber Culeub des Sandıs und > des Vollech r iſt 
E— NT eher. 53 

> Verglichen meine Stecenfon i von: &rome?’8. Ach | 
..gemeiner:Ucbersfiht von den ſaͤmmtlichen 

Demropäifcen Reihen und, Ländern; M 
1. Hermes agig9, 38 Stie, ©. 6öff. — Unter den 
., neneften‘ Sähriftfielleen der Erdkunde ift es der’ Höchs 
verdiente Stein, det fein Handbuch der Sei 
vr grapHiefz: Their) in Ber ſpaͤtron Auſtage nis = Handr 
2 Wush der Geagraphiẽ u 84 LAIEN: ‚ihunmieh 
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ger die Behandlung und: Stellung. diefer 
Stöffe in beiden Wiſſenſchaften weſentlich von einan- 
der verſchie den. Die Erdkunde folge überall’ dem 
Oerklichen, undift nothwendig an daflelbe gebun« 
den.j-Die ‚Staatenfunde aber folgt in ihren Zufammen« 
ftellungen einer leitenden Idee, der Idee des in⸗ 
nern und aͤußern Staatslebeng, und ihrer Wechfel« 
— Die Srofunde giebt das * m e | ondere und 

» .1 2 80 0e 

gemeinen ne und verbindet das Slei ch⸗ 
dartige. So nennt 3. B. die Erbkunde bei den ein⸗ 
zelnen Städten und in den einzelnen Provinzen eines 
Sktaates, die daſelbſt befindlichen ‚Landesbehörden; 
Vochfchulen, Lyceen, Buchhandlungen, Buͤcherſamm⸗ 
ungen‘, Stiftungen u.f 0.5 hingegen. die Staaten 
klinde vereinigt unter ber Nubrif der geiftigen Cats 
Eule eines Staates bie Gefammtheit aller feiner Hoch⸗ 

 Mhülen, feiner Lyeeen, feiner Kunft- und Bücher) 
farimlungen unb dergl. zu einer’ allgemeinen Ueber⸗ 
fehjt uͤber diefen wichtigen Theildes -geiftigen: Volks⸗ 
febens, — Oder: die Erdkunde Pühur beirden ein⸗ 
zelnen Oertern ‘die dafelbft befindlichen Manufacturen 

“Und Fabriken ; den Handelsverfehr,: den Bergbait 
a auf; die Stäatenfunde aber vollendet unter dee 

Mer der tech niſchen Cultur das Bild von den ge⸗ 
fammten Manufacturen und Fabrifen, und von dem 
gefammten Handelsverkehre und Bergbaue eines Staa- 
tes. Weiter! ‚die Erdkunde geht, „bei ihrer Darftel- 
hing, von Provinz. zu Provinz, und in den Provin- 
jen ‚von dem einen Amte zu dem andern. Sie führt 
in den einzelnen. Provinzen und Aemtern Die Befchafe 
fenheit des Bodens, bie vorhandenen Berge, 
‚Beldungen, su Sein, :fö wie bie 

— 
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Bevoͤlkerung der einzelnen Kreiſe und Aemter 
in, während die Stantenfunde die geſammte Obee⸗ 
fläche des Staates und bie Beſchaffenheit des Bo⸗ 
dens , die gefammten Berge des Staates nach 
ihren Höhen, bie gefammten Walbungen nath 
ihrer phnfifchen und forftwiffenfchaftlichen Befchaffen- 
heit, das geſammte Flußſyſtem und -die ges 
fanmten Seen des Staates darſtellt. Wenn’ die 
Steatenfunde bei der Schilderung der Bewohner 
bes Staates die Nationalverſchiedenheit (ob 
Teutfche oder Slaven ıc.), die Religions ver ſchi⸗— 
denheit und die bürgerliche Verſchiedenheit 
derfelben im Affgemeinen charafterifirt; fo nennt die 
Erdkunde dieſe verſchie denen Gegenflände an den Oe⸗ 
ven, wo fie angetroffen werden. Wenn die Staaten⸗ 
Funde die geſammten Zweige der Staͤats ver wal⸗ 
tung, nach Oerethrigfeitspflege,, Polizei, Sinan 
und Militaireinrichtung zuſammen ſtellt; ſo gedenkt 
die Erdkunde der einzelnen Dieafteria und Behörden, 
Too fie ihren Sitz haben. a 22 
Staaten⸗ und Erdkunde find alſo nach ihrer 

wiffenfhaftlihen Begründung durch lei⸗ 
tende Ideen, nach ihrer logifhen Anordnung, 
beſonders in Hinſicht auf die Vertheilung und Auf 

einanderfolge ber’ Stoffe, und nad) Ihrer ſy ſt e ma⸗ 
tiſchen Durchführung im Ganzen und im 
Einzelnen, 'weſentlich von einander verſchieden. 

J : Be - - 4 J | nu ; 

Verhältniß der. Staatenfüjide zu den ges 
fHigclihen Wilfenfhaften, 

Die Gefchichte überhaupt enthält die wiſſen⸗ 

ihafeliche Darfeikmg bes gungen Kräfte der dußeen 

[4 
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Erfahrung, welcher bie Gegenwart mb Ben 
gengenheis, d.h. alle Exrfcheinungen neben ein 
‚ander im Raume, ‚und alle Veränderungen: nach 
einander -in der Zeit umſchließt. Wir nennen die 
Darftellung. ber &egenwart-B ef ch. reibung, die 
Darſtellung der Pergangenheit Er zaͤ hlung.Die 
Beſchreibung ‚verbreitet fi über. die Erſcheinungen 
nd Veränderungen nad), ihrem Zugleich - und Nebhen⸗ 
einanderſeyn im Raume; die Erzaͤhlung: über die 
PET der Bergangenbeit nach der Foia⸗s der 

eik.. . 

Iſt dieſer Gef Hrepunit, für. die Knorbnung, der 
seihichlichen Miflenfchaften. begründet ; fo giebt «8 
wur. 310.61 .gefchichsliche. G.rund»..der Stamm 
wiffenfhaften: die allgemeine Geſchachte, 
‚und. die Stagtenfunde; denu durch diefe be:den 
Wiſſenſchaften werben die beiden geſchichtlichen Grund⸗ 
begriffe der Vergangenheit und der Gẽ gen⸗ 
wart. erſchoͤnft. Wenn daher: die :allge meine 
Geſchichte die Gefammtheit aller durch die Sreigeie 
des Menfchen bewirften Thatſachen, und, imengern 
Sinne, bie Gefammtheit ber: merfwürbigen- und 
beglaubigten Begebenheiten enthaͤlt, durch weiche das 
innere und ‚Anßere Leben der Reiche und Staaten 
des Erdbodeng nach dem nothwendigen Zufammen- 
bange und nad) der öffentlichen Ankündigung diefes 
febens in dem, Umfreife der Wergangenpeit.,dar« 
geftelle wird; fo verzeichnet dagegen die Staaten« 
funde die politifche Form der Reihe und Staaten 
des Erdbodens nach den nothwendigen Bedingungen 

"ihres innern und äußern tebens um Kreife der Ges 
® enwärt % “ 

» Diefer —* folgen im. Genre —RX and 
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u Seßt;biefen, Grundſatz feſt;.ſo iſt es hoͤchſt feh- 
lerhaft und ‚einfgitig, ‚bie Gtagtenfundei ‚die 
Reihe ‚ber: fogenannten arfhihtlihen Halfs 

‚ wiffenicaftenzu ſeten. Derm, naͤchſt denh eis 
den genannten geſchi tlichen, Spa n.dwiflenfchaften, 

muͤſſen die. aͤhrigen geſchichclichen Wiſſenſchattencein. 
getheilt werden *)ı :, - 2 
rs) · in vorbereite gb (prgpäbeutiiche); ges 
; ſchichtliche Wiſſenſchaften mohin die Que. 9 en⸗ 
kunde, ; Pie, Erdku n dennnd die Beirfupde 
J (Epronolsgie) gebörsn ; 
:.  .b)im abgeleitete: sehhicittiche Wifenfchaf- 
..„ten, mwelche zwar- nad) äbren..einzelnen Stoffen in 
... ben Heiben-gefhichtlichen; Grundwiſſenſchaften ent⸗ 
halten ſind, Die aber, beit der. ſelbſtſtaͤndigen Be⸗ 
dhandlung dieſer Stoffe, als befondere Wiſſenſc aften 
dargeſtelit werden. Dahin gehoͤren: die ab. os 

grappie, „die-Specialgefhichte, die. Spe 
cialffasiftif,. die Euleurgefhiäte, „die 
Biographie ne au 

. ec), in gefehichtliche Si ul f zwlſſenſchaften n: "Durch 
welche theils Die fuftematifche- Geftaltung der beiden 
geſchichtlichen Grundwiſſenſcheſien ttzeils im Ein⸗ 

— — 1 
ee ĩ Ha NEL 

Server. Sgidz er fast: „Die Sefhichte iſt 
eine fortlaufende er Statiftit eine ftills 

‚febende, ſchichte.“ — erder: ,,. ‚Seographie 
iſt die Safe der ‘ &estiste, und die" Geſchichte 
nichts’ als eine in Bebegung gefebte Geographie.‘ 

‚*) Ueber dieſe Eintheilung der. gefommten gefhichtlichen 
‚Wiffenfhafteh, fo wie Aber deren weitere Ausführung, 
mit Beibringung der wichtigften Literatur, kann 
meine tleike Weitgcerhtcite (Ate Anfl. Leipz. 
1822.) im: der Einleitung S. 6 fl- 3 

DEE u hu. en nel [er N 
‘ 

= 



B Scaatenkunbe 

Erfahrung, welcher die Gegenwart und Ben 

> 

gangenheit, d.H. alle Erfcheinungen neben Br 
‚onder im Raume, und alle Veränderungen: 
einander -in der Zeit umſchließt. . Wir nennen.bie 
MDarftellung. der &egenwart-Bef chreibung „bie 
Darſtellung · der Pergangenheit Erzählung. Die 
Beſchreibung ‚verbreitet ſich über. die Erſcheinungen 
And Veränderungen nad) ihrem Zugleich: und Nebery 
einanderſeyn im Raume; die Erzaͤhlung über die 
Thatſachen der Vergangenheit nach der Soia⸗ der 
Bet, | 

Iſt dieſer Gef chtspunct. für. die Snordmung, der 
sefhichtlichen. -Miffenfchaften. begründet ; fo giebt es 
wur. zwei .gefchichsliche. G.ru.nd »..ader Stamm 
wiffenfhaften: die. allge meine Geſchaͤchte 
‚nd. die Stagtenku nde;.denn durch diefe beiden 
Miffenfchg ften werden die beiden geſchichtlichen Grynd- 

egeiffe _ der ‚Verga ngenheit ‚und ber Ge gey 
ma et. erſchoͤnft, ‚Wenn daher: die :allgemsine 
Geſchi chte die Geſammtheit aller durch die Frfriheit 
des Menſchen bewirkten Thatſachen, und, im enger ñn 
Sinne, bie Geſammtheit der ‚merkwürdigen: und 
beglaubigten Begebenheiten enthält, durch welche, bag 
innere und Außere feben.der ‚Reiche und Staaten 
‚des Erdbodeng nad) dem nochwendigen Zufammen- 
hange und nad) der öffentlichen Ankuͤndigung dieſes 
Lebens in dem; Umfreife der Vergangenhe ict dar⸗ 
geftelle wird; fo verzeichnet Dagegen die Staaten 
funde die politifche Form der Reiche und Staaten 
des Erdbodens nach den notwendigen Bedingungen 

"ihres Innern. " äußern tebens im Kreiſe der Ge⸗ 
genwärt ®); 

— . 

Dieſer APR Diem, im. ao —RX and 

_. — — — — am — — 



Sexhtdieſer Brundfogfefts;.fo Ht.es:hächft feh⸗ 
lerhaft und ‚eimfaitig, bie Dtagsenfunde ia > bie 
Keihe der: fogenannten grfhichtlichen Hulfs- 

niffenfhaktgngy ſeten. Dem, näcft.pen;h eis 
den genannten geſchichtlichen 3 pa n.dreiflenfehoften, 
müffen bie. uͤhrigen geſchichtlichen Wiſſenſchabincin- 
geheilt werden 3 :, - 
.&).iR vorbereiteghe (propäbeusjfihe) ‚ges 
Kbichliche ‚WBiffenfchaften „ moopin..die, Que. —* 
kunde, Die, Eedkundie mad bie Beittupde 
(Chronologie) gebörsn ; 
b) im, abgeleitetesgeffictliche Biffenfchaf- 

ten, welche zmar- na Abren, einzelnen Stoffen in 
den enge Grundwiſſenſchaſten gnt- 
halten fin, Die aber, bei..der.jelbftftändigen Be⸗ 
handlun Biefer- Stoffe, als befondere ae ten 
dargeftelle werben... Dahin nepdsen:.die Ehhno⸗ 
graphie die Speciglgeſchichte, die Spe 
eialffagiftif,.. bie. Euteusgefhiäten .. die 
Biograppie. 5 

c)-.in gefhichtliche Si al f zwiſſenſchaften n: wdirch 
welche theilg die fuftematifche- Geftaltung der beiden 
seihichelicpen Grunvoifeniheitn, teile Im, Fin 

Herder. Sätkıer fast: Die rät iſt 
eine fortlaufende Statiſtik, FR Statiſtik eine ie 
‚fehenpe, hihte.” — , Werder: „. Geographie 
f die‘ — der‘ "Sefhühte,. und die Giſchichte 
hand: WR eine in Belegung‘ gefeßte Geographie.‘ 

*) Ueber, digfe „Ein theilung der .gefommten gefhichtlichen 
Biffen Welten, fb mie ber deren weitere Ausführung, 
mit Beibringung der michtigften Literätur, kann 
weinen WVerrgeſchichte (4te Anfl. Leipz. 
2829. ) n der Kiplettung S. 6 ſſ. serglihen 

Dreh, Y — . —8* te _ reed 

& 
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42 Sttaatentunde, 

fie zu den übrigen ‚gefchichtlihen Stdatswiffenfchaften 
im: Verhältaiffe..der Coordination. So 
z. B. unterflügen ſich bie Staatenfunde und die Ge— 
ſchichte des-eneopaifchen Stagtenfyftems 
uus dem Stanbpuncte der Polisif gegenfei« 
tig; denn eben fo üft-bedarf die neuere und neuefte 
Gefchichte..des ‘europäifchen Staatenfnftems der An⸗ 
Gaben und: Aufſchlirſſe der Staatenfunde, mie Dig 
Staatenkunde, fürrviele ihr weſentlich zugehoͤrendes 
Erſcheinungen des inmern und aͤußern. Staatslebens 
im⸗Kreiſe der Gegenpart, des Lichtes der: Geſchichte. 
Wenn daher in vielen:Fällen das Licht der Vergam 
genbeit die Geganwiart erhellt; fo erfcheint auch 
unläugbar die Bergamgenhbeit für alle die in be: 
ſtiimten und: feßen.-Umriffen, die, -ausgeftatter mis 
ſtatiſtiſchen Kenntniſſen, die Wergangenbeit.in 
ſteter Vergleihung:mit. der Gegenmart auffaffen. 
2. Ser wichtig iſt das Verhaltniß der Staatens 
Funde zu. der erſte im Werden begriffenen 
Staarsmwiffenfhaft des pofitiven öffent 
tihen Staatsrechts. Go lange im jüngern 
Europa blos. Großbritannien, und.das zur polis 
tiſchen Seibftftändigfeie gelangte Nordamerika 
fit dem Jahre 1787 ‚. gefchriebene Werfaffungs- 
urkunden hatten ‚wenn gleich auch in andern Reis 
hen. und Staaten einzelne Grundgefege beftanr 
den; fo lange bedurfte es Feiner befondern Willen. 
haft des pofitiven ‚öffentlichen  Staatsredits. Cs 

Wiſſenſchaft bilder, in: der Staatenfunde unter der 
Rubrik: Staartsverfaffung in furzen Umriflen 
zu berühren, und diefe ftatiftifche Lehre mit der von 
der. Staatävermaltung in. Verbindung, zu. bringen. 
Allein feit dem Einteitte fehr vieler neuen Verfaſ— 

% 

‚gnügfe, das, was nun den Umfang diefer neuen ' 
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in Hinfiht der Feitenden. Ideen, die ihr .gum 
Grunde liegen und über die innere Eintheilung und 
Anordnung ihres Gebiets entfcheiden, auf mehrere 
dee philoſo phiſchen Staatswifenfchaften, und 
unterſtützt und befördert das Studium mehr 
teree geſch icht licher Staatswiflenfhaften. : -; 

Denn, wenn gleih bas Natur: und Voͤl—⸗ 
kerrecht, fo wie bas philofophiihe Staats- und 
Staaten recht in feiner unmittelbaren Verbindutig 
mit dee Staatenfunbe ſteht, die nicht das ſchildert, 
was nah der Vernunft feyn foll, fondern das; 
was. beftehe; fo find dach die Staatsfunft, bie 
Bells» und Staatswirthſchaft, die Finanz 
und die DPolizeimwiflenfchaft von defto größerer Be⸗ 
deutung für Die Staatenfunde. Es kann nämlich. das⸗ 
jenige wiſſen ſchaftliche Gebiet, welches in neuerer Zeit 
Theorie der Statiftif genannt worden iſt, auf 
feine andere Weiſe ſyſtematiſch begründet, logiſch an« 
geordnet und erfchöpfend durchgeführte werben, als 
vermittelft der felbftffändigen Zufammenftel 
lung derjenigen Ergebniffe aus den-ge ' 
nannten Staatsmwiffenfhaften, wodurch Die 
Auswahl, Anorbnung, Vertheilung und Durchfühs 
rung der einzelnen Maffen möglih wird, »Die zur 
Darftellung des inmern und äußern Lebens der- einzel 
nen Staaten und Reiche im Kreife der Gegenwart 
gehören *). - oo 7 

Wenn die Staatenkunde, nad} dieſer ihrer Stel⸗ 
lung zu mehrern reinphilofophifchen und gemifchsen 

Staatswiſſenſchaften, als abhängig, zum. Theile 
fogar als diefen untergeordnet erfcheint; fo ftehe 

€ — < 

* Davon fogleih-in der Theorte der Staaten 
kunde. .. . FR 

‘ 



4 | Staatenkunde. 

Merbindung: und: Wechſelwirkung ſeit dem Ende des 
Funfzehnten Jahrhunderts bis auf ünfre Zeit enthaͤlt, 
amd alfe das: politifche Geben dieſer Staaten und 
Reiche im Kreife der VWergangienbeit:vergegen- 
idaͤrtigt; foiffüödagegen dieU Staätenfundeibie 
Wiſſenſchaft, welhediepelstifhe.ßeftattung 
Ger felbfifländigen europäifhen Staaten 
mund Reiche jiimie Einfluß: der. aus europaͤiſchen 

Walonieen herburgegäigenen amerifanifchen Staaten, 
nach’ der Anfündsgung 'ihres-iunern und 
Außern Lebens und nach der Wechſelwir— 
rüng beider aufſeinander, im Kreiſeder 
Gegewarretedarſtellt. Der Zwed der Staa⸗ 
tenkunde beruht’ daher auf der moͤglichſt beglaubigten 
aind’erfchöpfenden Darſtellung des innern und äußern 
Lebens der Geſammtheit der ſelbſtſtaͤndigen europaͤi⸗ 
{hen und amerikaniſchen Staaten. im Kreiſe der Ge⸗ 
genwart. - 2. u 

Soll aber diefer Zweck durch die Staatenfunde 
als Wiffenfchaft erreicht werden; fo muß unterfchieden 
werden‘ 3 Fa a? Band 73 2 ’ ...: 

:...4) die Theerie der. Stgatenkunde, oder 
.. bie foftematifche Darftellung:der Guundbedingungen 
..; des innern und: außern Lebens der Staaten: und 
;.. Meiche, fo wie der Verbindung und Wechfelwirfung 
-..diefes innern und aͤußern Lebens auf einander, ia 
®. Hinſicht auf.die Ankündigung, der Stadten:ity 
a.nKreife der Gegenwart; 2; min... ud 

2) die allgemeine Staatenfunde, welche, 
. geftüge auf diefe Theorie, eine vollftändige und 
erſchoͤpfende Weberficht über die Gefamnt- 
: ‚heit aller europaͤiſchen und amerikaniſchen Staaten 

enthaͤlt; yo dein ; 
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:.3) bie beſondere Staatenkunde jedes einzel⸗ 
- nen ſelbſtſtaͤndigen Staates (z. B. der oͤſtreichiſchen, 
der preußiſchen ꝛc. Monarchie), durch deren ſorg⸗ 
faͤltige Bearbeitung erſt eine beglaubigte und une 

ſchließende allgemeine. Staatentunde vermittelt 
wid 000, a a 

u Dr VE = um 
—S ber Staatenkunde und der 
rdfunde (Geographie) gegen einandet 

.So gewiß die wiſſenſchaftliche Form der Schr 
Kunde. Alter ift, als die der Statiffif; fo gewiß ha⸗ 
ben doch auch „.sfeif. der ſyſtematiſchen Geftaltung deu 
Staatenfunde, weit. häufiger. die Geographen die 
Örenzlinie. der. Staatenkunde überfchrieten und Streift 
und. Raubzuͤge in deren Gebiet gethan, als Die Stq⸗ 
tiftifer ins Gebiet der Erdkunde *). _ Durch diefe 
Grenzüberfchreitung - wird bei den Wiffenfchaften 
eben fo geſchadet, als wenn man Geſchichte und 
Erdkunde nich. mehr getrennt, fonbern verbuns 
den vortragen wollte. Denn zugeflanden, daß meh⸗ 
rere einzelne Stoffe beiden, ber Stoaten- und Erd⸗ 
kunde, gemeinfihgftlich angehören (befonders in 
den Abſchnitten von der. Grundmacht des Staates, und 
von. ber Cultur des sandıs und des Delle); fo iſt 
— — TE POL 7 VE 7 1 

” Verglichen meine Rerenſion von: Crome’.s att, 
gemeiner Ueberſicht von den ſaͤmmtlichen 
‚ europäifhen Reihen und Ländern; i 
Hermes, 1819, 38 Städ, ©. 16gff. — Unter den 

neueſten Schriftftellern der —8 iſt es der hoͤch⸗ 
verdiente' Stein, der fein Handeibuch der Geo 

4gt4 pHLelz.Qhelte) in ber ſpaͤtern Auflage als: Handy 

vVvoch der Cieagraphiẽ u md Sr asif ifsenihrinen iu 
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Frnanzwuſfenſchdife Simon der 
PolizeiniffenTig uff (The2, &; 269)’ aufgefteikt 
toorden iſt. DierThedrie der. Stautenkunde 
wird daher als eine ‚ausmehrern Staarswiſſenſchaf⸗ 
ten geneinfihaftlich-ußgeleitete, ſoſtematiſch georduet 
Begruͤndung der wiſſenſchaftiichen Anordnung und- 
Sirchfluhrung der Stäutehtünbe der: einzelnen Reiche 
und’ Staaten: eiſcheinn⸗ in Bi here 
ins Ba Bee Ur, 3:8 5 heine, 2,4 

:9%57 vv hal ip, mm a 129 — Bei 2. 

5 Wu 19 9 ef 

1. in 0; Es —V ehe E 8 ij a 15 177 .. - «4 

707 Cirfeiber die biſſenſchaftliche Charakter der 
Scaatskunſt über den wiſſenſchaftlichen Charakter des 
Staatenkunde (dıd.-über die Begruͤndung der Wiffenz 
fehafe; über Einrgellung und Anordnung des Stoffes) 
und über die geordnets⸗und ‚gleichmäßige Durchfuͤh⸗ 
rung des Ganzen)‘; fo wird die Theorieder Staus 
fenkünde in die beiden Haupttheile der: Aufftels . 
lung der Grundbedingungen des innetn "und des 
&ußern Staatslebiens im Einzelnen zerfalten. 
m nRy Zu der Darftellung des inneten Staats« 
leben sim Se e der: Gegenwart gehören aber drei 
Hauptpuncte: die iGrundmucht des Staates 
nach Land und —* 2) die Cultur des Volkes; 
3) der Organismus.des Staates: nach Wer Fafe 
fung, Regierung: und Verwaltung. (Staats 
kunſt, Th. 1, S. 341 

1) Die Grundmacht de. Staates, nach 
er nd und Votf;.fchildere 3 

a) den Laͤnd erb eftand,. nad) ber: Geſammt⸗ 
> zahl der Quadratmeilen; nad dem Umfange und: 

der phyſiſchen Befchaffenheit.der einzelnen Kreife, 
* Provinzen und Bezirke; nach ber. örtlichen Lage, 
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‚ nad) dem Klima, nad) den Grenzen, nach ber 
Güte des Bodens, nad) Gebirgen, Wäldern, 
Slüffen u. fe w.; | 

b) das Volk, nad) der Gefammtzaͤhl der 
Bevoͤlkerung; nach der Vertheilung der Bes 

voͤlkerung in die einzelnen Kreife, Provinzen und 
" Bezirke, fo wie nad) der Voltomenge in den gro⸗ 

fen, mittlern und kleinen Staͤdten; nach der 
Nationalverfhiedenheit (z. B, ob teut- 
ſcher, flavifcher, finniſcher ꝛc. Ankunft); nach 

ber buͤrgerlichen Werfhiedenpeie (Abel, 
‚. freie Grundbeſitzer, Leibeigene, Eigendorige 
‚: Höflinge, Beamte, Gelehrte, Künftler, Kauf 

leute, Handiverfer ‚, Selbbauer, Tagelöhner ıc.); 
und nach der kirchlichen Verfchiedenheit 
(ob Epriften, Suden, Mahomebaner ; — . Evan 

gelifche, Katholifen, Mennoniten 1c.).. 

2) Die Eultur des Volkes kuͤndigt fi ich an 
(Staatskunſt, Th1, S. 343) Als ſinnliche, 

Nltechniſche, intelleetuelte, fünftlerifche, 
fieeliereligiöfe und bürgerliche Eultur, 
a) Die phy ſiſche Cultur umſchließt den Feld» 
bau, bie Viehzucht, den Wiefen-, Oarten», 
Obſi⸗, Weinbau ıc., den Bergbau u. ſ. w.; 

| b) die tech niſche Eultur den, Gewerbefleiß i in 
. . Manufacturen und Fabriken, und. den Handel; 
: 0) die intellectuelle Euleur den Anbau 

: der Sprachen und der Wiſſenſchaften, mit Dar 
aſtellung aller Anftalten und Einrichtungen für 
Gelehrſamkeit und: Wiſſenſchaften im Umfange 

des Staates; 
...d) bie Aftherif he Cultur den Zuſtand und 
TE aaa ber Künfte (namentlih der Dicht⸗, 

® 2 
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. Rede» ; Ton⸗, Bau« und‘ Schauſpielkunſt, der 
: Malerei 2c.)3 

e) die ſittlich-religioſe Cultur die Sitten 
des Volkes nach feinen einzelnen Ständen, den 

kirchlichen Cultus ꝛc.; und... 
NIy die buͤrgeriiche Euftur den Zuſtand der 

politiſchen Bildung und Mündigkeit der einzelnen 
» Stände” des Volkes, namentlich der erblichen 
EStuaͤnde unb:des fogenannten’ dritten Standes, 
— Stantstunf, 25.1, ©. 344) u nah 
"der forgfälfigen Würdigung aller weferltichen 
Puncte der Cultur, ein beftimmtes Ergebniß über 
die Volksthuͤmlichk eit und den Rational. 
charakter ziehen zu koͤnnen. 

3) De Organismus des Staates ' 
| "(Staatsfunfl,, Th. 1, ©. 346 ff.) umfchließe 
die Verfaffung, die Regierung und die 

Verwaltung deſſelben. 
a) Bei der Verfaſſung wird beruͤckſichtigt, 

ob der Skadt eine geſchriebene Verfaffi ungsurfunde 
habe, oder nicht; ob fie eine octroyirte oder ver- 
tragsmäßige fey; ob fie den repräfentativen. oder ° 
ftändifhen Charafter trage; ob es eine ober zwei 
Kammern gebe; an welche Bedingungen der Ein⸗ 
tritt in Die Kammern gefnüpft fen; welche Rechte 
den Volksvertretern, namentlich in Hinficht ber 

: . Theilnahme an der gefeggebenben Gewalt und in 
Beziehung auf das Budget, zufteßen ; in. welchem 
Verhaͤltniſſe die Kirche zum Staate ſtehe (ob.nach 

dem: Epiffopal- oder Territoriakfgftem) u.f.w. 
b) Bei ber Regierungsform (Staats 

tunft, Th 1, ©. 419 ff.) wird erörtert, ob 
\ der Staat eine monarchifche ober tepwbli 
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kaniſché Resteriingsform habe; ob bie monar⸗ 
chiſche autokratiſch oder beſchraͤnkt, ob die repu⸗ 
blikaniſche demokratiſch oder ariſtokratiſch ſey; 
nach welchem Grundſatze bei der monarchiſchen 
Regierungsform die Thronfolge erſcheine (oh 
nach Wahl, oder Erblichkeit, — ob im maͤnn⸗ 

lichen, oder auch im weiblichen Geſchlechte ꝛc.); 
"ob eine Civilliſte beſtehe; wie ber Hofſtaat 
= .‚geftaltet ſey; welche Orden vorhanden find ıc. 
... €) Beider Verwaltung (Staatskunſt, 
4, 5.451 ff) muß zunaͤchſt angegeben wer- 
"den, ob fie nach dem Syſteme der. Provinzial. 
"verwaltung, oder nach dem Syſteme der Central 
. verwaltung beftehe; ob die Gemeind everwal⸗ 
“tung felbftitändig fen; wie viele und welche Mis 
‚, nifterig, und in welchem gegenfeitigen Verhaͤlt⸗ 
*niſſe fie beftehen; ob ein Staatsrath, und 
mit welhen Functionen, ob ein befonderes fürft« 
ches Kabinet, ob eine Generalcontrolle 
exiſtire; ob alle verwaltende Behörden verant- 
wortlic find; — fodann im Einzelnen, 
-" bleim Staate 
=. 7774) die Gerechtigkeitspflege (nach den 
22vorhandenen Gefegbüchern, nad) den verſchie⸗ 

"= denen Behörden und Inſtanzen — ob mit 
Gefchwornengerichten und Friebensrichtern zc.), 

PL) die Polizei (nad) der Sicherheits- und 
Drdnungs-, fo wie nach der Cultur⸗ und Wohl« 
fahrtspoligei), 
y) das Sinanzwefen (nad) Domainen, 

Regalien, Budget, Ddirecten und indirecten 
"Steuern und ihrer Vertheilungs» und Erbe 
bungs weiſe), 

d) das Kriegswefen (nad) dem ſtehenden 
2 % 
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ui . Heeren Reſerven, Landwehr, Landſturm ; ze⸗ 
sur. flungen.an). ü . j j 
zT organifiet fey, und verwaltet werde⸗ 4 

einem 
ß— n, in 
itiſchen 

Dreh 
zweiten, d rten pelisiichen Ranges); 
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nach dem Klima, vach den Greuſen, nad der 
Guͤte des Bodens, nad) Gebirgen, Wäldern, 
Sluffen u, fe m.; J tt 

b) das Volk, nach dar Geſammtzahl der 
Bevölkerung; nach der Vereheilumg deu Des 

“- 000 

«u AM > 41, 

b) die. tech niſche Eultur den. Gewerbaflaiß in 
. „ Manufacturen und Babrifen, und. den’ Handel; 
: 0) .die intellectuelle. Lultur'.den Anbau 

ver Sprachen :und: der Wiffenfrhaften nie Dar 
. .ftellung alter. Anftalten und Einrichtungen für 
Gelehrſamkeit und Wiſſenſchaften im Umfange 
es Staatesß; 1... 202 
...d) die Afthetifche Cultur den Zuftand: und - 
bon ber Kuͤnſte (namentlich der. Disht-, 

. 2 

— 
| er ee 

n | Pr ] ” 

( N | 
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si eben Tone, Bau- und "Schaufpietunft, der 
urn: Malerei 26) }-: 

e) die fieetig- religiöfe Cultur die Sitten 
des Volkes nach ſeĩnen eingehen Ständen, den 

nl " Biechlichert Eulans ꝛc. und.: 

Gun Fyvie buͤrgerikche Cuiche Ben Zuſtand der 
politiſchen · Bildung und Mandigkeit der einzelnen 

.3 Stände'des'VBolfes, namentlich der erblichen 
, Wu&fände und: bed fogenannten‘ dritten Standes, 

| En Staatseunf, Th. 1,6. 344) u nach 
“ her foräfätttgen Wirdigting- aller wefefichen 
, Puncte der Cultur, ein beſtimmtes Ergebniß über 
die Volks ehuͤm fi heart und ben National. 
‚eharafter gießen zu: koͤmen. 

3) Der. Irganismus des Staates 
ara Th. 1, ©. 346 ff.) umfchließe 

die Verfaffung, bie Regierung und bie 
—nd Verwaktung deflelben. X. 

’ 9) Beider Berfaffung wird berüdfi difige, 
ob dver Skadt elrie gefchriebene Verfaflungsurfinde 
habe, oder nicht; ob fie eine octroyirte oder der 

tragsmäßige fey; ob fie den vepräfenfativen, ober 
x: fländifehen Charakter trage; ob es eine oder-zwei 

Kammern gebe; an weldhe Bedingungen der Ein- 
vie in die Kammern geknüpft fen; welche Nechte 
den VWolksvertretern, namentlich in Hinficht der 

1... Theilnahme an der gefeggebanten Gewalt:und in 
Biehung auf das Budget, zuſtehen; in weichem 
. Verhaͤltniſſe die Kirche zum. Stande stehe (ob nach 
year Epiſtapal/ ſoder Territorialſyſtem) u. ſ. w. 

b) Bei der Regierung sſorm (Staats⸗ 
nr Run, Th. 2, © 419 FR.) wird erörtert, ob 

der Sraar eine. meuardifce ober vepnöti 
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ven Sachſen, und von Haſſel im:erften Hefte 
ſeſtatiſtiſchen Umriffe der fammtel.-eurom 
Staaten [Weimar, 1823. Fol.] verſucht worden 
it) — der ſtatiſtiſchen Darftellung felbft fehr zwed- 
mäßig, wenn glei) nicht nothwendig, vorauszu⸗ 
gehen. . ‘Denn jeder in ber Wirklichkeit vorhandene 
Staat fnüpftfeine Gegenwartaneine Ver 
gangenbheit, ohne melche die Gegenwart nicht das 
wäre, was fie.ift, und aus welcher die öffentliche 
Ankündigung des Staates im Kreife der Gegenmart 
zunächft hervorglig. 
nt 9. nn | 

Literatur der Theorie der Statiftif. 

Die erften geläuterten Grundfäge für eine The o- 
tie der Statiſtik ſtellte Achenwall in feiner 
(bei der Literatur der Staatenfunde vollftändig anzu: 

- führenden) „Staatsverfaffung der heutigen 
vornehmften Reihe und Völker’ auf, in 

. deren 7er Auflage die Theorie 63 Seiten umfaßt. 
— Er erklärte geradezu, bevor man die Statiftif 
onfange, müfle man einige allgemeine Anmerkungen 
machen: über 1) ihren Begriffund Umfang, ihre 
Abteheilumgen:;und. ihre natürlihen Verbin 
dungen; über 2) ihren Nutzen; 3) ihre Ge— 
ſchich te Jund H'ihre Quellen, Er geht dabei 
zon.dem Begriffe dee Staatsmerfwürdigfei- 
ten aus, und fage: „Der Inbegriff der wirklichen 
Staatsmerfwürdigfeiten eines Reiches oder einer Re⸗ 
publik macht ihre Staatsverfäffung im weitern 
Verftande aus; und die Lehre von der Staatsverfaf- 
fung. eines ober. mehrerer einzelnen Staaten ift die 
Statiſtik, oder Stantsbefhreibung.” (Sn 
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Due, Bahn, Aandwate Sanbfuranz Be: 
Magen mad}. > ". 
— fg, und verwale —* 

yaial der Durſtellung dd Küßern Stala es- 
54 it Keriſe dei Gegerkröntr‘ ae ‚wieder 
v 12) ghprhnete: 
Re — des einher (€ 
Eh 4, ©. 3271),, welcheh vn — 

Städten, nad der Eutur id VER und 
N had) Den drei Bedingungeh: vee Stadtsörgai igmus 
———— xglerung und Verwaltung auf 

deſſen Au Bere.(fraftoolle ober‘ — — Aedil 
‚gung in der Mitte des eiiropäifeh nStaatenjpftems 
ar EG n BEN föelhe bis eilen 

ee Eu 
—* —5 — MR AR — —* 

a F politiſchen 
97 Te —— ald Macht deg erſten 

"s jiveiten, " Heitten ae vierten patüäfchen Ranges); 
c) Aufſtellung · der Brfampmtpeit, ber für jeden 

jelnen Staat gültigen, Berfräge-in Ber 
unuhteh auf. ale. Mache und: ‚Spadten | — 
>ipes, 2 mögen ‚Sriedensfchlüffe,; Angriffs- ober 

BB ehinhrfe,, ‚OpBYelgperteäge, ober 
°C 

er ot, einem _ 
all en: Sin, in 
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Staatenkunde, nebſt Gragmenken’gut Geſchichte der⸗ 
ſelben. Altona, 1807. 8-..: , 

‚ Leop:. Krug, den -zu, "einer Raataminpfäaf 
lichen OStatiſtik. Berl. 1807, 
Wilh. Butte, Statiſtik a ai iſſenſchaft ir Thi. 
F r. Aſt * erſchienen.) Landsh. 1808. 8. 

ſtüh. Rommel, dher Geogtaphſe, Eshnpgras 
son und Statiſtik. Nebft einem "Abriffe Biefet und 
der politifhen Wiſſenſchaften. Marburg, 1810. 8. 

2... Sf Bhıiun, t oretiſche Vorbereitung und Eins 
" ieitung jur Statiſtit. Wien und‘ Tief, gro. 8- 
Yan dep. Buch et, :Berrakhtlingen  "Hber!: "die 
N. Beoogdaphtei und ——ã— zur Geſchichte 
: und, u em. — 

erdin rüber Britt. ‚der Siatiſtit und 
et ne giner, Searlasung.o der politiſchen Phi⸗ 

Isfophik. Gott. 1812 
VFyr. — —— 5 "Wälfiticen apud vetereg 
vostigũa eb‘ -Fontibus, vr 31815: 4 (vgl. Leipg 
- Lit dd, 2815, Ot. a 
». Joſ, Map. Freih. v. Me gets, erfte 1 

‚ leitung zum Studium der Srätifit ats felbftiländte 
ger Wiffenföhaft unter derh leitenden Princip des 
Staatszwedes. Zweite: umgeärb. ‚und verm. Ausgabe; 
Dresden, 1820. 8. 
Erm. Klotz; theorise statinticas particulo.; 8 theo- 

ria atatissjces, tanquam, gejentiae, Lips. ıg21. 8. 
30 Haſſels Lehrbuch der Staͤtiſtik Weis 

mar, 1iga8. g. wird von S. 1 — 26 auch bie 
in are dee Graupit Beaäilfichtigt.) .. 

A; r BE ne n?. iü „e 
ei [2 

—*8 Über die Kerle der er 
senkunbe. uns beten. mihfenfhaftligen 

' en A PER TI — Anb bau: Pan ’ 8 21 

— ges der. Statiſtit. Leipj. 
BE en Diet, ert warb, ‚mit den’ beiden 

MTTTTT me 

®. Molnmeine. Berafon im em es, ©. 208 3 
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fläben kann,“ wenn: gleich uͤber die Auſeinanderfolge 
rd: Stellung derſelben verſchiedenartige Auſchtenbe⸗ 
ſtehen mögen (je achdem man:märhlichbei der Te o⸗ 
ehe der Stariit: von diefen oder andern. Grımd= 
fügen ausgeht); daflo ſchwankender find:die Anfiditen 
der cheoretiſchen Statiſtiker durinbonh, ob 48 zwack⸗ 
maͤßig ſey, vornder Darſtellung dar / Staatenkunde 
des einzelnen Staates eine kurze tabellarisch; 
geſchichtliche lieberficht Hbendir Zur und 
Abnahme des Staates, -feit.feinem Enge 
ſtehen biszum Augenblickeder Gegenwart, 
zu maͤchſt in Hiufihe.auf-Aniebratmeilen, 
und Wotkszahl, zugeben. 6 

Allerdinge gehört, im ſtrengen Sinne genommen, 
duie fer Stoff ausſchiießend der. Geſchichte, und⸗nicht 
ber Staatenkunde, an; auch wuͤrde dieſe Ueberſicht, e n ty 
beherlich ſeyn, wenn jeder, der eines Handbuches Dep 
allgemeinen oder beſondern Staatenkunde bebarf, aut⸗ 
weder an ſich ſchon voͤllig mit der. Geſchichte der ſtatiſtiſch 
dafzuftellendess Staaten vertraut wärg;.oder doch, wor 
Dias Studium der Spoecialſtatiſtik wies; Staates ‚;dig 
Henusmiß der Specialgeſchichte · deſſelben ſich erworben 
haceq. Weil: aber dies bei denen, weiche Die Staaten, 
Pipe. als eine Farfih beſehende Wilfen« 
haft erlernen wollen, nicht vorausgeſetzt werden fan 
fo feheint eine — freilich furge und fehr gedraͤngte 
— geſchichtliche Ueberſicht über das aflmählige 
Anwachſen oder uͤber das Sinfen eines, Sfantes nach 
feinen politiſchen Medi , in Hinſicht auf Sünder, Pros 
vinzen, Zahl von Duadratmpilen und Bevoͤlkerung, 
— (mie fie hereits von Haffel bei feiner [frühern] 
Statiftif von Defkteich- and Rußlander won Wich⸗ 
mann bei ber Startftih von Rußkamd „won tele 

beli der von Preußen; von 'min.ihel der Srirühif 
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den folgenden Ansgaben-- bedentend vermehrt, und 
.. warde· in verſchiedene Sprachen (ins Teutſche, 

Münden, 1624. Fol.; ins Lateiniſche mehrmals) 
überfegt: Die beſte Ausgabe iſt: lo. Boteri 
relatienag..de praecipuis sebus publicis, ex italico 

. Istine. oonversge, cum notis et indice auctorum 
politicorum :Justi Reifenberg, edents Rud, 
Georg. Lünde, Helmst. 1664. 4. 

CDiefe beiden Bere find, nad der gewöhns 
lichen Meinung , aus den-Papieren venetianifcher 
Sefandten entfländen. Anders urtheilte Sch ld» 
zer.barhber in den Goͤtting. Anz. 1808. St. 
210. ©. 2101 f.) 

"ran dieie Schriften ſchloß ih (in 72 giogeinen, 
aus dem Italieniſchen ins Lateinifche uͤberſetzten, 
Abhandlungen über politifch » ftatiftifche Gegenftände) 
au: Thesaurus politicus; relationes, instructio- 
nes ,' 'Aisserfationes,, aliosque de rebus ad plenam 
imperiorum, regnorum , provinciarum, cögnitio- 
nem, complectens. 3 Tom. Oolon, 1609 — 11. 8. 
[Die Beberfeßung war von Kafpar Ens, lutheri⸗ 

ſchem Prediger gu Lorich. — Den Titel bes’ felte 
nen Driginals führt Sch tb yer an in den Gdtt. 

' Ang. 2408: ©&t. 210; ©. 21061 ff.) u 
(Bel Sanſovino werden 22 Specialſtatiſti⸗ 
fen (von Frankreich, Teutfchland,, England, Spas 
nien, der Türkei, Perſien, Tunis, ey, Polen, 
Portugal, Neapel, Kirchenſtaat, Alts Rom, 
—Schweiz, Raguſa, Sparta, Genua, Athen, 
Lürca, Venedig, Nürnberg — und von Utapia, 

einen Foelalftaate —) gegeben. Geſchichtliche 
Nund ſtartiſtiſche Gegenftände laufen bunt dur 

einander; nur einige Staaten kFrankreich, Eng⸗ 
land, Fez, das afte Rom, Sparta, Athen, Ver 

Nnedig und Utopia) werden ausführlich charak⸗ 
teriſirt. Ein gemeinſamer Plan ſehlt; denn oft wer⸗ 
den bei dem einen Staate Gegenſtaͤnde aufgefuͤhrt, 
welche bei dem andern uͤbergangen werden. Der 

Religion, des Handels und der wiſſenſchaftli hen 
Cultur wird nur wenig und beiläufig gedacht — 

Mehr foftemarifche Haltung finder fih beim DB o« 
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dir Behandlungi and: Aufeinunderfalge ¶der Gegen⸗ 
ſtuͤnde welcht / er aber: „bebentente voh dem. s: 6: aufge· 
ſtetuen Plane ab.) . en dm 

8 in. Göheiien die heise der Stark‘ 
tereg,, deal einer algemeinen 

Rat A 30 
srl 

| ae “1775, 8. 
mg bfepy' Maker; über Seoeif und ten ‚ver 
2  ÖR Ma; 19. Be N 
Pe HIeR :,) aß, wi, Dheorie ver Stasi: Mebſ Ideen 
IF: sehen: das -Srüdium der Polttik-äberhaupt. Er ſt 

Heft. Gött. 1804. 8. (mehr if non dieſem ec 
reichen Entwurfe nicht erfhieneh.) — (Man tarı 
damit feine Recenfionen über mehrere fpätere Schrifs 
ten aus dem Gebiete -der Staatenfunde vergleichen 4 —F A ung 8 Anz. 1808, St, 14. Qt; 6. 

— en Dis, über den Begriff erStur 
ea. 5 murN iſch⸗ kritiſcher Verfuch Ant pach, 

180 De statistices |aetate -et utrlithtel 
—— —R q.: (eine Preis ſchetft.) in!) 

I GEHE, -Leltfaden iyu: einer allgenneinen 
I: ‚Gtariftitz min Gintbeiſung auf, wahre und gründliche 

: „e @radtetunbe, Nuͤrnb. 1896. 9 GOhne & did, Lan 
zu neungn ‚henute. 8 vr f.deffen, Anſichten ;, fel t 
„die, weihe er nur aud Me hefhriebetten‘ Sdisjere 

- fhien‘.Börlefumgeit kenien —5 — Hatte:, werl UHR 
meh Schloͤzerſchen Theorie nidiknem 
fſchien. Cvgli Goͤtt. —8 igog N 06. S. * 
von⸗ Schlérns ten felbſt.) 

ler, (Ueßer die Schriften. yn- -Donnant;, me 
rie el: yentaire de la statistigus. Paris‘ 1 
8. — a Introduction ala. boierioe ke 

Bifche Ueeın etzun er. —— d 
, Tijdeman rn ai muß — 5— 

zers eignes erhelt kGSGoͤtt Anz. 1808, St. 14. 
————— —— — — — — 
Aug Riem annz Abriß der Dtatiſtikr undn Br 
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BSGragatenkonde, ne Brnsmanaeirgun: Bahr bet, 
ip felben. Altona, 1807.: Senn, y j 

Leop. Krug, Ideen —* ieatömuihitta· 
lihen Otatiſtik. Berl. 1807 
Wilh. Buite, —8 iſſenſchafi 1r Thi. 

(me r aiſt nit ee andsh, 2808. 8. 
Chſtph. Rommel, ) —E Enogra⸗ 

phie und Statiſtik. Re "ern Abriſſe diefer und 
der politiſchen Wiſſenſchaften. Marburg, 1810. 8. 

Sof Zizuug, —A Vorbereitung und Eins 
u leitung, jur Statiſtit. Wien und. Trieſt 186. g. 
Aug Leid Bunt et;,;Werräkhtlingen ber Sig 
..  Gesgiaphter und über —* zur GBelchicht⸗ 
> und, Samgiſtibe Leinz. Hanne 
> Ange Ferdin. Fädete Bet. der. Sraripig und 

Politit, ‚neßft einer B Ang 3 der politiſchen Phi⸗ 
Wie. Goͤtt —3 

— — de‘ aärnsticen apud. vetereg 
5 —— ev’Fontibus.. ‚Abd, 12925: * C(vgl. 2177 
“te äcite 2815 St ROR).: 
2: Jap Mag. Freih. v. est en-fern, \eeße ei 

. leitung zum Otudlum der — als — *28— 
ger Wiffenfchaft unteb demn teitenden Princip des 
Staatszweckes. Zweite umgearb und verm. Ausgubel 

. Dresben, 18205 3. Ruit mann nel 1 
Erw Klo 3* theorige. statiitiges particule Antbeor 

za atatisg)oes nk „sehe tiap, ‚Li . 1921. B} 

SM 8, drfere & ehrbuch * Sidme — 
mar, 18 mi wird won; 1 — 26 ang" di 

en Seit. —* ratttu Bahamas BILL BUTF, 

SEE EPs E05 J V :27 er e 
19... 

Ueberſide Über Khe deisiäu der Bil 
tentunbe.unis — mihlenfhafstihen 

- Pa Be [ FT Anbau) —QR 

=; —— Kersting, Leipz. 
1790. 8. —,,Diejes, Wert ward, mit, den beiden 

— FEN rag as AP Tor Tun‘ 

#) gli: au clan Mersnflon. im Deamed,. S. 300 ff. 
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nt ee Minwagen, in-chren Mi: Aniua Ban⸗ 
den bearbeitet. Leipy;: 1806. 8: u bedarf aber in 

unſerer Jet einer’ neuen Geſtaltung md Ergänzung.) 
ur „Aug. Gerd. 2. Ah er; Gefchichte der Siatiſtit. Gier. 
ir, 8 (ein teidenschafttich ‚gefhtiebined | Wert 
gegen ie Stariftif, die der Er ee ſelbſt 
ea main same) : 

! 

DEP Four ER BE SE BES ZA Fre * wit J 4 

| Wenn ‘gleich, ing den VBaiden de henetlani⸗ 
eh Gefandten. im Auslande während des ſechs zehn⸗ 
ton Jahrhunderts: die erſten gedrwdten-fatiffiichen 
Schriften hervorgegangen find; fd war doch auch das 
— Zeitalter. b er etſten Änregutnf der flatiſtiſchen 
Kenntniffe giftig." Denn mit dem Anfang des 
ſechszehnten Jahrhunderts begann die erweiterſe Ver⸗ 

bindung unter den einzelnen europaͤiſchen Reichen und 
Staaten, die g an ‚genaue: Beobathtung Ährer 
Jutsfer und" Abfichfen, ber ſchnelle Wechſel der 

uͤndniſſe und— Verträge zwiſchen ihnen, fo wie der 
ſichere Tact, mit welchem ‚mehrere Kegenten und Mi⸗ 
niſter dieſet und der naͤchſtfolgenden Zeit: die Gegen⸗ 
fände des innert Staatslebens behandelten. Da- 
hin’ gehörten Ludwig 43 und. —5 on Frankteich; 

 Karkzin Spänien und Seurfhlands® hurfuͤrſt Auguft 
von Sachıfenz Heiuricha unh Sujpi in Frankteich u.a. 

As Vorläufer des wiſſenſchaftlichen Anbaues 
der —— müffen betzaghtet REN 
BR: Arrhac, Sehr bio ae 
 Bgovleria. \er ı ——— —E 

republiche ; caosi —— modern m. 
„Büchern. Diefes Werk erfchien u Ve⸗ 

——— eine? faiere abe‘ Sat ER 
Le relationi en di” — Botero, 

divise in quattro parti, Diefes Wert, welches zu: 
a pi Rom⸗ U5h. te gedwaꝛr ———— — — —— — 
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Chritm. Gastel, de'statu publico Europae 
novissimo. Norimb. 1675. ‚Fol: Cderacſichtigte vor⸗ 
zuͤglich Teutſchland.) 

\ Bernd. v. Zeh (ſachſ. geh. Rath, — ſchrieb 
pſeudonym als Friedr. Leuthoiff von Francken⸗ 
berg) Enropäifher Herold. Leipz. 1688. Fol. — 
M. A. in 2 Theilen, ſehr vermehrt und fortgeführt, 
1705. Bol. (Er umſchließt die fAmmtlichen europäis 
ſchen Staaten, mit Ausnahme Rußlandé umd der 
Türkei, nah ihrem politiſchen Range: das 
zömifchitentfihe Kalferthum Cim ganzen erfien Theile), 
dann die Königreiche, die Freiftsaren, die Faͤrſten⸗ 
thuͤmet. — Mach feinem Plane giebt er zuer auss 
führlih die neuere Geſchichte, dann die Beſchreibung 
des Landes, der Einwohner und der Megierung. 
Thom. Salmon, modern history, or the pre- 

sent state ‘of all nations. L,ond, 1724. Fol. — 
Ed. 5. 3:Voll. 1744 3qq. (Naͤchſt dem 6’ Avity 
iR dies, unter den Altern ſtatiſtiſchen Werken, eins 
der ausführlichften. Mit Ausnahme Englands- [mel 
des der Verf. in den beiden serien Theilen “feiner 
brittiſchen Seſchichte beſchrieben hatte}, verbreitet 
fih der Berf. äber alle Reiche der vier Erdtheile, 
Das Wert ward ins Holländifche (von. van och), 
ins Branzälifhe, Stalienifhe, und ins Teutfche 
[mit Aufnahme der Zufäge der hollaͤndiſchen Webers 
fegung) iu 10 Theilen, 4. Altena,: 1733 —'54, 

. Überfeßt. — In fpäterer Beit folgte .ihm .ein 
- anderer. Britte: Th. Smallet, tbe present pi sinte 

of all nations, 8 Tom. Lond, 1758 99. 8. 

| 50 etfe FERN 
Von Adenwall His Meuſei. 

In compendiarifcher Form ward die 
Staatenkunde behandelt 

Luc. de Linda, deseriptjo- orbie et omnium 
ejus rerum publicarum, in, qua prascipua. osınium 
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i8 Etanlanaude⸗ 

A I rx⸗ witgvn aderaie ihiũ betewen Ohren, 
‚2rattager eher) uf gen" und Biisichenddp vers 
(Hinmriggeigen ti —— m wor: Endräbktfent, 
1330 Kingdgentienshans sles: eine: M voriätnfelnen 
Odin * atiſtiſchen⸗ —8 etche i ans In⸗ 

mo eugidren⸗ umd'oBerichten vor’ Geſandrenl und 
Dtuktsmaͤnnern 'gejouen‘ waten! ) :sosisilog 

N jr tel bad „wiosd 
andren 794 * 4 7 RR EE pic) 
13 M» — undte a au 167777 

Bi den 9:2 hc| 8: 8 Wis genszuch *5 

43 BEREIT OR EIN. vi enge: 
‚sat Beh. en tu 
enthäff: | BA RE DI 

Im ki Äviaın). —E Ack. F — — royaijmes, 
ER ; MgiBREUTIRS, Anden. tingipaufez lu monde, 
ER le dieut dr, Vr X 196 EM 16F8Q4 4 — 

Parigs. PR Kan (Di eleg „Wert ‚fand in 

ir. "feiner, Beit allgemeinen Beifall... —*— e i⸗ 
ni. nice Archontalogio; sospiica,,, mit. zu f, gen 
320m. Bude 6 0.1 Den). 

rkf 1629. F dur, Er ange mit 107 
ch nen fen, ‚Bhf, ab46,, plssund fpäter 
nz mi. 145 Kupfer, und mit. ‚RER tſzenng bis 
NEE "ran ahre 1694 ‚Branff., 30954 Sn 
Er: canfeeich —— Baslfer: ſtark vermehrte, Aus⸗ 

er. ee Fran Rap Im.; Wed: 10347 12645. 

\ in6,Vell. .E A din 
rd Suiten a —— A mißehter, iſt 
a. die. fpätgry Yusgahe mon. dyan Baptiste de. Rooo- 

dr Wert ums Ky les ‚Paris; 3660.,6 KAM; nn Fo 
—F ſmioß nicht, 96 +Epeopg — — ſich 
n uch, zund. Awatz Moe ip, Teilen, über 
nr Allen.y Afrita Hub Am⸗dit —X N n.t2 200 ER 

F 

li a "der Mite den chẽnzehnten Jahr⸗ 
anderts hie Br De A ——— Re⸗ 
publifen an; eliche ſeit dem hre IHR bei den 
Gruͤdern Eijeoizwibezden in · Seder;, unter Leitung 

mfange⸗uo & fiärten, allein . 



bes Johaun⸗ de Sack zu Antıpoppen„erfhlenmy 
anttalten Speciol ratiſtiten oe es 
Zetalters (pier Davon find ſogat den Grbräern, 
den, Achenienfern und Kümerh gewidmet), xiſaw. 
mengefeßt aus, vorliegenden geſchichtlichen und. Ratifir 
füen Notigen,, und upn m, Verlaſſorn im 
Banzen ziemlid}.ungleicha heitet. — Gleiche 
zitig.empfaßl Beit enborf.in feinem 
Sürtenftaage (1656) hie: mertmäßige Befhre 
du nzelnen Stoaten; und —8* eine Anıyeifun, 

BObsleich nqch icht w tem Namen Seil 
Kit, welcher. erft.von Achen p all, gebraucht w ” 
dert Conr ing, (4.1681), zu Helmſiaͤdt diefe Wille 
Kbaft zuerft quf einer leuef hen Hochſchule und -führ: J 
fi vadurgän, den Kreig, den.afademifhen‘ Diteh 
plinen ein, , War gleid der Zuſchnitt, Den er Dir 
Fr Wiflenfchaft ‚gab, etıpag Laer und ſcholaſtiſe 
(er trug fig noch der Aneino inor causarum — 
<ausa mazerialis. ;LSand und, ]». causa. Analip 
[3wet und Mittel des Staates], causa. Formalis 
Ffegierungsfaum,] „ causa efficiene (Regent, Mis 
vifter, ‚Bepörden,. Milita I. vor); Nee 
ex doch den Giun-für.diefe,ı heige Wiſſen⸗ 
ſchaft fehe.allgemein. . Er ſe ſelb ei ri nicht darüberz 
allein 9,,C —— ja in den dritten Theil 
— — dat apys ‚gosthumun, d0 

otitie, { Eoaiöenarum. auf, und 
in harbis illustratug, 

s nova, "historico- —5 — geographica imperi 
Tum zerümgue, publicarum per totum PR | 

orbem ‚desoriptio, (Ragebutg, 1668. 12.) folgre 
ihm Synoch „mehr aber, und unit bedeutenden. fügen 
und ‚Erweiterungen, Conings, eemaliger , ubetet 

3: 



** Saatenkunde, 
F ‚ding, Pänenprt und Schweden. enthält, nicht 

Br EAdige' Big — Dieſes Werk ward .ind.Engs 
liſ ſche, Hollaͤn iſche und Daniſche uͤberſetzt. 

3. Hr. ‚Lebret, Vorlefungen.. ‚über die Statiſtik. 
ur Ih. Stuttg. 1783 ff. 8. (nur die.Einleitung 
+ bandelt: von. der. Statiftil überhaupt; das Übrige 
„„euthält eine Specialfiariftit von BB. enedig us dem 
RITBen Rau). en Dn 

Aug: Ge. Wilh. eome, mer die Groͤße u. Bu 
ni " pölkerung: den.eutopäifchen Staaten; Leipz. 1785. 8. 

. . N. A. Frkf. am. M. 1794: . Mei verarbeitet u. 
a ‚erweitert ‚erfihien: hiefes Werk unter:dem Titel: Weber 

„die Euttwevenhäfinigfe der europäifchen Staaten:, ein 
. Verſuch, miitilſt Groͤße und Bevoͤlkerung den Grad 

der Eultur der Länder ' Europens:. zu: beſtimmen. 
„. Wit 15. Tabellen, und einer illuminirten Verhaͤlt⸗ 
1 nißcharte‘ von Europa. won 1792. 8. — Eusppens 
en Deſſau, 1782. 8. Ite Ayfl. Tuͤb. 180 5. 

(Dog: erfchten von dich M. A. nur die: erfte 
PETE — . Das Wert: „über die Culturverhaͤlt⸗ 
? niſſe“ gab der Verf Leipj. 1818. 8. neu heraus 

unter dem Titel: Allgemeine Ueberficht der Staates 
ei raͤfte von den. fammtlichen eutopäifhen Reihen u. 
u. Ländern. Mit 7 Tabellen, mp einer Verhaͤttniß⸗ 

15 xharte von--Ewebpa: - 

Sul. Aug. Nemer, Lehrbuch der, Staͤatskunde 
123 der vorne peak euröpdifchen‘ Ötaaten. fir fen: 
— 8. oAn!Stauchbares Eompendium für Jene 

eit. 

am Phil. Chſtn. Berhher, Hatbäuc; der. neueſten 
— und Voͤlkerkunde. 2 Teile, Mainz, 1787 f. 
B. (bliebbunbeendigt.) E . + 

ni Hug. Fetd. Lader, Einfeitunig in’ bie Sins: 
"" Eumde, Meß einer Statiſtik in. die. vornehlhften ° 
u ‚turopätfchen Reiche. ır Theil. Lhz. 1792. 8. Cunbes 
ir — Auger der Einfeltung, Bet elle er blos, pas 

‚Bien And “de Tederlande bat.)... 
—* Fhesphit Sr. tmann, Glurdriß der eurhpai⸗ 
au — —— Styttg, 1791 B. (dB — 
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Startet 39 
des Johann de Fast zu Antwerpen, Heu, | 
nit Sprcioifacikifen im Gfe, 7. 
Zritalters (vjer davon (sans det, Hebräern, Grie: 

w..'io 

Um TETUMANF;, LG: orbern depgeknkio, (R 



88 Ekuntenkunde 

—A 

Durchgehends Herrfchte it dieſem ausführlichen Werke 
Convings angedeuteter Plan’, duichgefuhrt durch 

alle Reiche und Staaten ber vier Erdtheile. 

7 Gleichzeitig mie Conring, lehrte ¶Joh · Audreas 
Boſe zu Jena dieſelbe · Wiffenſchaft; er ſelbſt aber 
chrieb ber dieſelbe ſo wenig, wie Conting. Erſt 

ei’ Jahre nad) ſeinem Tode gab Georg Shubare 
bie Vorträge des Boſe heraus; introduciia genera- 
Yis in notitiam rerdm pablicarumfofbisuniversi. 
ten.’ 1676, 4. : Sie enepäle eine breite Einleitung 

- Mm die Wiſſenſchaft, woͤtauf vier akademiſche Gele⸗ 
benheitgfiheiften befelöin ber einzelne ſtatiſtiſche Ge⸗ 
denftände folgen. An der beabſichtigten Bearbeitung 
der Specialſtatiſtik der alten und neuen Reiche 
und Staaten verhinderts ihn dee Tode eu -Gpätek 
gab Koh. Andr. Sch mid Boſe's notitia Hispanine, 
Helnist, 1702: 4, äls deffen einziger” ftatifkifthet 

Nachlaß Heraud, 5 7000 Em 
It vielen Quartausgaben, von 1673 bis 1707, 
erfchlen 'von dem Prof. Joſ. Ehriftopg Bekniann 
zu Sranffure an ber Oder: histöriaorbig'terrarum 
geographica et civilis, de variis negbtüis nosıri 

 potissimum et superidris saeculi; 'alisque rebus 
Belectioribus. Er gab in der größern Hälfte des 

Werkes eine ſyſtematiſch verbundene Mäffe hiſtoriſcher 
und geographiſcher Nachrichten, worauf er "eine · Be⸗ 
chreibung von eilf europaͤiſchen Staaten (Spanien, 
ortugal, Frankreich, Erigland, Daͤnemark, Schwes 

den, Rufland Polen; Böhmen und Ungarn, det 
Tuͤrkel und Venedig) folgen ließ, und die afiäcfgen 
und aftikaniſchen Stanten In einer Leberfiche darftekkte, 

. 



Staatenkunde. 37 

wegen den eingetretenen Veränderungen, neue 
Bearbeitungen nöthig.)] 2) Das vollftändige- 
Handbuch der neuefen Erdbefhreis 

bung on Ad. Chin. Safpart, Seo. Haſſel, 
" und 3. ©. Fr. Cannabid. Weimar, 1819 fi i 
8. Sn den etfien drei Abtheilungen diefes Wera 
= Be, weicheieilf Bände ausmachen, if Europa; 

besndigt, meiſtens von Daffel bdargeftellt.-, 
.. Aftien, welches die vierte Abtheilung in vier, 

“* Bänden führt, iſt ganz yon Daffel. Mon der 
“ fünften Abtheilung, weiche Amerika umſchlie⸗ 

. ben ſoll, find. erſt zw et Bände, bearbeitet von! 
y:- Saffel,- geſchienen. — Afrita wird Ufgot: 

Ä bearbeiten. ) | oo 

| * 14. 

tübettarifäe Bepandtung der Staaten) 
funde 

. Die tabellariſche Behandlung der Staatenkunde⸗ 
sten welche im neuern Zeiten viele Stimmen fid) er⸗ 
heben haben, darf, wenn fie nicht ihren Zweck einer ' 
relativen und augenblidlichen Brauchbarfeit übers : 
fhreiten foll, vie fpftematifche Darftellung der Wiffen« : 

ſchaft nicht beeinträchtigen oder verdrängen; es muß : 
vielmehr bei ihr. nie vergeflen werden, daß fie im Gans . 
zn nur ein verfinnlihendes Bild geben, nur 
einen verWahrheitfih annahbernden Maas⸗ 
ab enthalten, und das namentlih in Zahlen 
ausdrücken foll, : was in Zahlen ausgedruͤckt und 
dargeftelle werden kann. — Zwar ward auch im 
Alterthume, 3» B. von Cecrops, ſchon gezählt; 
Schloͤ zer aber bemerkte ſehr wahr (Goͤtt. An; 
4868, St 210. ©. 2092), daß, die Römer aus. 
genommen, Niemand im ganzen Alterthume regel 
mäßig gezählt, und daß man eben fo wenig im gan« 
ja Mittelaltee.baran gedacht habe, . Selbſt noch vor 



—A— Staccenunde. 

en: meßnerihl. :at ranum pub itaram prdige. et metho- 
. sAäerl.pertragtentut. Bugd. Bat, 1655. 8. ( Diefes 

erfte Compendium der Starikit wird ‚von den meis 
dir ften-neuerm: ——— nicht erwaͤhntz. Der Verf. 
us umbee,.der amaͤngſten bei iden europaͤiſchen Reichen 
-- ‚aerweilt, ‚ob: er gleich ‚die außerenegpdifchen niche 
"ganz :ühengeht, gab ;frinem Buche einen: ſyſtemati⸗ 
5 aofchen Bufchnitt und; Kürze des. Yusdrudes;. nur vers 
2 3 omiſcht er ag Otatiſtiſche, Seographifce, Publici, 
324 ſtiſche und: ſelbſt das Geſchichtliche,)n: 
F DIutrt. Herm Kenmer ich, Einlejtyna zur Orts 

wiſfenſch aft Der heutigen 5 Welt. Leipz. A713: 8 (für 
ut kein e Zeit nicht ohne Warth) —.. 
gr utinı&verasd. Otto. „;’primae: lineae ‚notitiae ‚Europao 

‚zerum_ ‚publicarum,. Trejeati,, 1786. 8. (Ptto 
. Aberiraf feinen Landsmann dDe.Linda,, Stein Buch 

— erſchien in: mehrern. dKuflagen. und in Nachdruͤcken 
ri: dem Me fünfse Auflage (1749) ‚mit dem 
any Fitti: notitis prageipuarum Eurgpge zerum,publi- 
7 Brunn ieh., vauf, eine. allgemeine, Einleitung, 
ssuisrblod: fehs-:emuepAlirge: Staaten folgen. LZeutfhland, 
1:11 nglanp;: :Srantveichu; Spanien, Pprtugal, die Mies 
3 Igerlande le Im Fexrte ſchildert er die, Gegenwart, 
RR 7 «08 den Anmerkungen nnd Dosen. dis Wergangenheit.) 

F Das, Kitas eher‘) and’ der telchere Anbau der 
PER F,: felbft dieſer Mame,, 1 begann. erſt mit 
——æ Schriften und Vortraͤgen uͤben dieſe 
Wiſſenſchaft feit 1748 zu? Göttingeny- die et {dom 
ſeit 1786: in! Maͤrburg gelehtt hatte; u © 

Stfr. Ahenmwall, Abriß der neueften Staates 
wiffenfhaft der peutlgen vornehmften europaͤiſchen 

—— und Mttpuibliden: Goͤtr. E79. 8. — Dann 
eit e Titel: tgverfaflung Der 
rd —— Gent — wehrern — 

NT 1756. 176 4767, .. Noch. des, Verfaſſers Tode 
u — ie Br in jıbei Selle in der fehften 

Auflage 1781 u. 1785 ausgegeben, wovon Sch1Bs 
wur Sen erſten; ®ppbngel denizweiten Theil, — 
suue fieh ente Auflage. aber 17Hh u.aſ798 Sprene 

\ 



' "sel allein beſorgte. Dir Eintetang u en. 
"walls Werke, welche eine Theorig 
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t a⸗ 

tiſtit ‚enthätt, ‘tft bereits LS. ‚gedacht: Im 
Ganzen befchräntte er fih auf die’Speclalftas 
tiſtät von acht. Staaten: 1ı®puwien, ‚Portugal, 

Franktreich, Großbritannien, Niederlande (doqh feh⸗ 
. Im dieſe in der 7ten Auflage vom Jahre 1798) » 
Rußland, Dänemark, Schweden.) , ' 

Chrſtn Wilh. Franz Wald, Entwurf, ber Staates 
verfaffung der vornehmſten Reiche ud Biker in 
Europa. Yena, 1749. B. (Er ftellte, nad: kurzen 
«inleitenden Grundfägen, zehn Staaten dar: Por⸗ 
wol, Spanien, Frankreich; Broßbritaunien, Nie⸗ 
derlande, Teutſchland, Danemart, Sawaden, Ruß⸗ 

km, Kirchenftaat.) 

J. Paul Reinhard, Einfeltung, im die‘ Sraate⸗ 
wiſſenſchaft der vornehmſten Reiche, und Republiken 
Mr Europa und Afrika. Erlangen‘, 1755. 8. (im 
Ganzen weniger reichhaltig, als Adyenwall.! und 
Valch; doc, behandelte’er auch Aigen. Tunis, Tri⸗ 

“poll, Fez und Matoccd.) | \ - 

‚in zwei Thellen.., (Der Verf. 

. Polen und Rußland.) — Ha, 

Ant. Sr. Bafhing, furggefaßte. Vorberecitung 
., zur europaͤiſchen Laͤnder⸗ und Staatsfunde. Hamb. 

1758. 8. — Die neuefte. Auflage ‚von Mort 
„ mann 1803. 

Ludw. Ant. % aumann;, ee ‚Entwurf der 
n Btaatsverfaflung, der. guropäifdgen: Reiche, Drandenb. 

1761. 8. (unbedeutend.) w 

M. Elobald) Toze, den ugegenmwättige. Bufand 
‘von Europa. 2 Thesle.. Buͤtzow und "Wismar, 9767. 
8. — Die ste und Zte Aufloge (177% und 1785) 
‚unter dem .veränderten, Titel; Einleitung zur allges 
meinen und befondern —2 ‚Ptantskunbe, 

ehanpelt darin: 
Eutopä, überhaupt, "Spanien, a al,. Großbrie 

v tannien, die N ederlande, Da —**— GE den, 
nem "ode ear⸗ 

beitete Valent. Ang: Heine, — atttte # * 
G790 a. 1799) die: aber im mei CTheile 

IV. 



sale 11.07 en enthaͤlt, nich € 
bi Beh. * mn Diefes Bert Dart ine € Engs 

, pr Arge, „Heläslı & und Daniſche übsrfegt., 

Fr 3 Ir. ‚Rebret, Vorle ſungen / aber die Staifie. 
Th. Stuttg. 71783 ff. 8. (Cnur die ⸗Einleitung 

vr dandelt man der Statiſtik uͤberhoupt; das Übrige 
Borothalt eine Speeialſtatiſtik von Wem erigam dem 

Rirhenfane).. . De 

Aug: Be. Bid. Crome,ößeribie Groͤße u. Bes 
Sltsrnng: den;eufppäifchen ‚Stantens Leipj..1785. 8. 
M. A. Trek. am M. 1794. . Mei verarbeitet u. 
xweitert erſthhien diefes Werd unter üdem Titel: Heber 
ie: Kukturvenhäliniffe der -europäifchen Stahten:, ein 

Verſuch,n mitttiſt Größe udp: Bevdtksrung : den Brad 
er Eulsur der Länder ‘ Eumopens::zu:.beftimdnen. 

„Mit 15 — und einer Uuminicten Verhaͤlt⸗ 

—J 
a von diefer N. %. nur die. see 

Das’ — über Die, Sulturngspätte 
Wert. Leipz. 1818. 8. neu heraus 

unter dem Titel: Allgemeine Weberfiht der Staates 
raͤfie von “den fammtiichen eut Pe Reichen u 
nder. Mit 7 Kabeln, ü 

«harte von ·Sut bpar 

Zul. Aug. Remer, Lehrbuch de— Silaidinde 
128 der —B euehpäifen tan Braunſchw. 
mins. & Cola! vlauchdares Eompend m: Air fene 

eit.) 

Klar PLA Wernher, Dabteuch Yen true 
‚ArErdr: und Voltkertunde. 2 Seien Mainz, 3787 f. 
CB: Gliebo unbeendigt.) 

Aug. Ferd. Füder, Cinteiti bvie Stiatss 
timde, het einer Stariit in vorne! hften 

"europätfhen Reiche, ar Deit. Boz. 1792. 8. Ojnbes 
endige; "Außer der“ "Einfeitung,, eg ce Bios, pas 
dien und die Niederlande, dat, ) 
Theophil St. Ehrmann, räpdis 

u,.0den Stantenfinde, Skyttgs 179. B.Kodpflg,) 
& „VI 
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\ Snrsfe 

wor Meerı 
8. Seotz wat Ehrohch — k. Lpjz. 

2. — Ate Aufl. 1817. ,8. se diene 
a ve va tn Cbomihbline Yehfrır, daß 
DE STHR ICE DL EN TR Milo Preußen 
—E te vtert e Aiffage "ehthtelt nice 

Ends be Verämderuhgen der heherten Zeit.) 
as Chin; Sprenget, Grundig der 

Saktökunde: der 'sornehriften 'europalidyen Neice, 
4 ei. -WÜRe, 1763. 8. Card hiäit fohlgefegt, 

; ante, Portügat, Grofbritane 
Miebetlande Dähemdte und 

ung: u ” 
Ye 

te, 

I Koihpluditoh Hab Wabri.) 

— 
2 Got; —R Heine Beldfhälgit. Bert, 

rag) tree ? Bali, 106, 8. 
Bet Je JO. or 



% Seeuunturto 
fi ru 5 edun n, entbält, nicht 

—X $ Di Pet us Diefes © En ward ie Enge 
Hıfae ı und Dänifäe, Übgrfege.. ,. 

Sh. Stoetg. 1783 ff. 8. Cnurdie:Einleisung 
Baudelt: man der. Statiſtik aberhoupt; das Übrige 

sptuthält:äine Srecialatiit Wem edig dem 
Kirhenftaaer) ; Du 

.: Aug: Be. Bi. Cem e,:üßer?bie Segen u ve⸗ 
Aternngder eurvpaiſchen Staaten⸗ Leipz. 1785. 8. 

M. A. Frtk. am M. 1794. — . Mei verarbeiget u. 
erweitert· erſthen diefes Werk unteröden Titel: Ueber 

e Calturverhaͤltniſſe der europaiſchen Btahten:, ein 
erſuch misst: Groͤge uad Vevdlkerung den Grad 

der Cultur der Laͤnder Europens:: zu beftimdnen. 
Mit 15 — und einer hun nutrien Berhälts 

ul. Aug. Hemer, —* ber, ¶Shecchinde 
14 der — 9 uröpäifgen” Ötaatenr. Braun, ſchw. 
Image g. E( fie Jene 

Zeit.) 

n · Phil. Chſtn· Wern er; Sobtbuch der: Koueten 
ArErdr. und. Voltertunde. 2 Theile. Mainz, 287 f. 
CB; Chtisbe unbermtigt.) Ba; 

unbe 
pas 

Br PN St. Ehrma — 
— iqhe Slagtentunden —XR 

& 

u HE ber. ciräpäts 

17947. B-. Pu 

& Ir, RE Vorleſungen / aber die Stariflit, 
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% j Gortyeogin , 

won Bee ie ı.. 
S. Seorz Biläfet; Srhrund der ‚Stätinfe. 2. 

Eh NY 
and Tenefhtand,'Dehtrric ide Weeußen 

he. — Die vterce Aiffage "etlhlelt mich 
durthgehende dfe Veräuderutigen "der heüknien Zeit.) 

ias Chſtn. Sprengel, Gtühdtlg der 
&tathötunde" der vornehmiſten europaliich Reiche. 

Mt Theit, Wale, 1763. 8. Civard hilft, foflgefekt, 
Sn enthält blos Spanier, Portigal, Groybritans 
Ben, Rußtand,; die Mebetlande, Dähemdtt und 
Bameden) \ "7. N 
Sg. de®utä;, präctithe Staaletllhob vn Quropa, 

: Bier, 1998. %. Arbedentend.y. "> "77 
9. 8.3. Hd, Handtiih Ber wehkch“Erdbes 

Ahreißung und Sehriftit. 3 Täler, Schweinfurt, 
1803. 8. (Groͤßtenthels Tombllatton dus Fabri.) 

Hrn. Adam Mültet, neiltfte aldehieine Geoe 
gkaphie der gegeiniärötgeh Zrir, Fit Neues bollftäne 
diges geographifc: ſtatiſt I ich eb Kahdlıld. u Thle, 
Yin :4 Bänden). Kof; 1803 ff. 8, 
I. Kon. Müller, allgemeines Handbuch dee 

Statifiit, enthaltend Fine mögtift vo!ttähdige und 
oragmatifche Weberftät es flariftinhen Gehalts 
fämmtliher europatſeher Mächte Hehe den Anfang 
bes agten Jahrhulrbertd. aſe Abtheſiugg (ih 4 Hefe 
ten). Bremen, 1804. 4. (Mehr erfisten nicht, Der 
Werf. ſtetite Frankreich, Gropbritanktch, Rußland 

dSpanen Bar) *acp 
"oa. Saunen; Mens Meiftälgt. Se. 
7865. 8-70. . u 
Rn Mahhiett, Stäripitbehicileh 

— Biub. 185% — * 
Croft dab sAltiden Hack. af, 
Sr Beer, Bändehlg pie 

euto Swatehn.v Thuile Land 
J “ 



6 Stoatenfunde, 

(&r befolgte Schldyers Grundidee: vires unitae 
agunt, und ftellte, außer bem»europäifcgen, auch 
das teutechr Btöatenfyfiem auf.) 

Sof. Marz Breih. v. Liehtenfern, Grund 
- Tinten “eithde Thepkibpäbie der Kosmögeapfie und 
Dtatiſtik. N. A. Wien, 1810; A. egrößtentheils.- 
Eompllarlan.), - > su 
„Geo. AAafsEeL, ‚vollkändiges Handbuch Asn neues 

Min Eenbeihteibung und Statifit..ag Band in 
"BA6ChT.. Berl, 1816 f. 8. .C Mehr erfhlen; nicht. 
Er Hehandelte das brittiſche Reich, Spaniens Pors 
tugal, Srantreih , und die. Niederlande.) - 

hfin.. Gift.’ Dan. Stein, Agudbug des Geo 
taphie nach den neuefien. Anfihten. 3 Theife Lpz. 

1808. 8. ⸗Erſchien (1811), in der gmeiten 
, Auflage mit ‚dem. erweiterten Titel: Handbuch der 

ee Bengraphie und Gtatifiit, nnd Hehiek ihn 
4... (3817), In: der dritten,.und,Cıgı9-f.) in der 

FE Lerren Auflage, welche beide Auflagen im drei 
Speise „erihienen. = 

oſ. on ix Freih. v. Liechtenkern, Lehrbych der 
Statiftif aller.gegenwärtig beſtehenden europfifdhen 
Staaten, nah Menfels Plans Bearheiten. 
ar Thi. Wien u. Dresd. 1801. 8. (Mehr erfpien nicht.) 
"Seo. Haffel, Lehrbuch der Statiſtik der, euror 

paiſchen Staaten, für höhere. Lchranflalten, zugleich 
als Handbuch zur Selbſtbelehrung. Weimar, 1822.8.° 
3. € Bifinger, vergleichende Darkelung der 

Brundmacht ‚oder der Ötantskräfte. aller, eurppäifchen 
Monargieen u, Republiten. Peſth u. Wien, 2923. 4. 

Ehſtn. Karl. Andre,..neieke-Zahlenkauifijt der 
" eutopäifhen und außereuropäifchen Staaten. Erſter 

‘n- Zeftaang, enthält a) allgemeine Motizen,. md 2) 
" Deftreih. Stuttg. und Tü6. 1843.84: in 
N EGwel größere, ‚no; night, ksendigte, Werke 
9 geilen thetlmeife bieher: 1) die mmefte 

.2änders und. Bölkerfunde ‚grögraphis 
ſches Lefebuch für.alle St: — es Zahr ers 
fhienen. Weimar, ſeit 19964 $ Bände, go Im 
Ganzen . find. bis jetzt 2.2 — heransgeloms 

men. . „Yon. einigen frühere Wänden. (myrden, 
& 
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Staatenkundbe. 

mals. eine in politiſcher Einheit verbun— 
„bene Geſammtmacht. — Nach feiner: Stel⸗ 
— gegen: das Ausland- hat der teutſche Stanten« 
. bund (Art. 35.) als Geſammtmacht das Recht, 
Krieg, Frieden, Buͤndniſſe und. andere. Verttaͤge 
zu beſchließen. Doch übt der Bund dieſe Rechte 
ze nicht offenfio, ſondern) nur zu feiner Selbſtven 
.. theidigung, zur Erhaltung ber Selbftftändigfeie 
und AußernSicherheit Teutfchlands, und ber. Ur 

. abhängigfeit und Unverleglichfeit der‘ ‚eingelnen 
Bundesſtaaten aus. . Ze 
„Zu ben europäifchen: Mächten des jweiten 
politiſchen Ranges ‚müffen alle diejenigen gerechnet 
‚werden ‚. welche nicht unmittelbar zu dem Vereine ber 
fünf Hauptmaͤchte gehören, nach ihrer Staatskraſt 
‚aber eine Bevoͤlkerung von. 4 bis 11 Millionen: Ren 
fen umfchließen. : 

. Zu den euröpäifchen. Mächten des deitsenpolb 
uſchen Ranges werden diejenigen gerechnes, deren 
Bevoͤlkerung über eine Million Menſchen enthält, 
and bis zu vier Millionen Einwohnern fteigtt: 

Zu den europaifchen Staaten bes vierten poli⸗ 
.tifchen Ranges .endlich gehören alle diejenigen‘, deren 
Bevoͤlkerung kein e N illio n Me fhenrerreiigh | 

— en AS. | NE 

* Eutspäipge Mächte: des erſten! vor 
ſchen Ranges, | 

= 12 vor 

* gu \denvenropäifien Mächten bes teſten wpoli⸗ 
tiſchen Ranges gehoͤren⸗· ra Tun 
: 1):der Raiferftant‘ Deftreid).. Er um⸗ 
ſchließt auf 12;265 Q. Meilen: eine: Bevoͤlkerung won 

29,437,600 Menſchen. Days, fommen, auf dir 



ax Stnatenkunder 

houndert Jahzren: gabe es kaum ziel · Staaten in der 
gdugen culfibigten’ Welt, die ihre Volkemaſſen an⸗ 
der. als nach inem blohen (off fehr.unfichern) Ueber⸗ 
fhfage beftummeen. " Nur der grohe Thurfurſi Srier 
daih Wilhelm. von. Brandenburg verordnete 
im Jahre 168 eine allgemeine Volkszählung. : Erſt 
urk das: Jahr 1746, erfhtenen, son: Schweden : 
a, Modele van Kirhenli Wen (von Geburten, 
Dhesfaͤllen Ehen x,) und. Volksliſte n. Sie 
liefen, nach Schloͤz eos Ausdrucke, mie ein Lauf⸗ 
feuer Dar; Europa. Die ſogenannte arith me tiſche 
Politik ward weiter angebaut, und auf die Grund. 
lage derfelben in Teutſchland, Schweden, Frankreich 
und Holland, berechnet, was in Zahlen auggebrüdt.. 
werden konnte. Es ift zwar wahr, daß man die - 
Sache lächerlich machen fann, fobald man bei hen 
Angaben von Schafen und Schweinen: in einzelnen 
Zahlen ſtehen bleibt; allein Schlöyer traf. au. 
hewidas Wahre, wenn er ſchrieb .,, Die-Commobe 
einer:tabellarifhen Statiſtik hat noch fein Wernünftis . 
gevibezmeifelt ; aber über ihre Ausartung durch Ig no⸗ 

raänz, ihren Mißbrauch durch Deſpotism, uͤber 
Tabellenkram, und. über bie armen, oft unnuͤtz 
geplagten, Tabellenknechte wäre ein Wortizw: 
man... 
Der erſte Worläufer der tabellariſchen Darſtel⸗ 

lung der Staatenkunde war ein jege- wenig bekanntes 
für : 3 * 

” i L..Potr. Anchersen, descriptio- stetuum cal» 
tiorum in, tabulis. Hafniae; 1741. Fol - . ; 

(Al C, Gafpari,) ftaripifhg Tabelle Über, die, 
vornehwßen europäifcen Staaten. Gaiha, ae. Bl 
SR». Slhmidtsurg,) fatikifcye Tapell 

zur bequemen Ueberſicht der Größe, Bevölkerung, : 
RB REES und deu Ma vor 



Hetaaterlunde. a 
Bee 367 Q. M. 4, — Einw.; 

Niederrhein auf 288 2. ‚988 
Ems 410). Jülih-Cleve-Berg auf 158 Me 
965,756 Einw, * 

3) Das Koͤnſgreich Srspbritannien,h mie 
Irland und ben. europäifhen Nebenländern. 
Es enthaͤlt ‚auf .5,568.9.. Meilen eine Gefammitbe- 
vlkerung von mehr als 21 Millionen Einmähnern, 
3m ‚Einzelnen ömmen auf England und Dit 
761 2, M. mit 12,200,000 Einw.; auf Scott 

land 1441 9, Mmit 2 Mill. Einw, ; auf Stlah! 
4306, 2. M. mic 6,800,000 Einw,; auf Match 
8 Q. ** mir 976 Eirin,; auf Gibraleöf 
12,000 Einw.; und auf Helgoland 900 Einig, 
(Der Freiſtaat der jonifchen Infeln ſteht zwr 
unter ‚Sreßbrjtanhiens Schutze wird aber befünbe 
aufgefüptt.)... . 

° Zu den ‚außereuropäifg, " Beſihun 
Britten gehören: - 

a) in Morbamerifa: Ober- und Nliebers 
Canada, Neu⸗ Braunſchweig, Neu⸗ Schettiaub, 
Neu» Foundland, und bie Bert das - Juſeln 1 m 

- 28,000. “ und 4,200,009 Einw. 
yonnb) Im WE bien: Jamaica, Dominica , 
St bados St. Wincent, Tabago 
KCindad, —S Sie Bahamainfeln 
"und Die „Roloniden Musquitg ind Honduras, mit 
709 2. M.; und 750,000. Einn.; 
6) mOäübamerifa: Die, — 
geee Demerary mit 415 Q. M. ung 
. 253,008: 
ö in nl, das Cap, bie Kofonteen: auf 
R —* die, auf Mauritius, die Sechellen Yes. 
"mit 6,0738, und 230,006 into; u 
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Einmnw. F 
ef) in Oftindien: a) Befigungen der oftindt 

.. Sehen Compagnie 25,940 Q. M. mit’ 83,524,000 
Einw; b) zinsbare. Staaten auf der oftindifchen 
Halbinfel 25,581 Q. M. mit 40 Mil. Einw. .- 
4) Das Kaiſerthum Rußlänt*); mit 
einen Befigurigen in Europa und Afien (mit Aus⸗ 
lüß aber der ’Niederlaffungen in Amerika) enthaͤlt 

auf. 351,915 Q. Meilen eine Gefammtbevölferung 
von’ ,57,835,800 Menſchen. Davon kommen auf 
bis europäifihe Rußland 75,303 Q. Meilen und 
45,754,800 Menfchen. ' (Das europäifthe Ruß 
land umfchließe 1) die Oftfeeprovinzen mit 9,022 D 
Meilen und 3,057,200 Einw.; 2) Groß⸗Rußland 
Moſkwa ꝛc. ıc.] mit 45,539 Q. M. und 21,316,800 
Einw.; 3) Klein-Rußland [Kiew 2c,] mit 4,137 Q 
Meilen und: 6,136,300 Einw.; 4) Sid Rußland, 

[mit Zaurien, Cherſon, Beifarabien und dem Sande 
der doniſchen Koſaken] mit 8,772 Q. Meilen und 
2-530,900 Einw.; 5) Weft- Rußland: [Wilna, 
Srbons," Bialyftst, Witepst, Mopilem, Minsk, 
Volhynien und Podolien] mit 7,537 Q. Meilen ımd 
8,473,600 Einw.; 6) das Koͤnigreich Polen mit 
2,2938. Meilen und 3,444,000 Einw.) Das afia- 
tiſche Rußland wird im Ganzen; berechnet "zu 
276,611 Q. Meilen und 12,080,800° Bewohnern, 
(In Einzelnen”) das Königreidy Kaſan mit 

‚401 2. Meilen und 5,782,100 Einw.; 2) bas 
dnigreich Aftracan mit 15,403 Q. Meilen und 

2,,59,000 Einw.; 3) das Koͤnigreich Sibirien mit 

” Ihttehine nad den einzelnen Angaben aus Haf feis 
Lehrbuche. — 
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945,846 Q. Meilen und 1,710,000 Einw; 4) bie 
ruſſiſch⸗ aſiatiſchen Inſeln mit 2,385 Q. Meilen und 
7,150 Einw.; 5) die Kaukaſuslaͤnder mit 3,893 Q. 
Meilen und 1,462,500 Einw.; und 6) die Steppe 
FH en mit 31,681 Q. Meilen und 360,000 
inw. Ä 

5) Das Königreich Franfreich, welches 
durch den zweiten Parifer Frieden vom 20. Nov. 1815 
duf den Umfang vom Jahre 1790 (dody mit Einfchluß 

von Avignon und Venaiffin) gebracht ward. Dieſes 
Reich, getheilt in 86 Departemente, umfchließt auf 
0,984 Q. Meilen eine Bevölkerung von 30,705,974 

NMenſchen. 

Die ſaͤmmtlichen außereuropaͤiſchen Be 
ſihungen Frankreichs werben ungefähr zu 642 Q. M. 

mit einer Bevoͤlkerung von 500,000 Menſchen berech⸗ 
vet, Dahin gehören: | = 

a) in Weſtindien die Inſeln Martinique, 
Guadeloupe, Defirade und Mariegalante; 

b) in Südamerifa ein Theil von Guiana 
- mie Sayenne; . | | 

c) im £orenzobufen bie Inſeln St. Pierre 
und Miquelon; J 

d) in Afrika die Niederlaſſungen am Sene⸗ 
gal und Gambia, und die Inſel Bourbon. 

e) in Oftindien Pondihery und Karikal 
auf Karnatif, und Mahe auf Malabar. 

6) Der teutfhe Staatenbund, mit Ein 
ſchluß Deftreichs und Preußens, aus 39 Mitgliedern 
beftehend , wird, nach der Gefammtheit feines Areals 
und feiner “Bevölferung zu 11,495 Q. Meilen mit 
32,070,200 Menfhen, — in Hinſicht aber auf bie 
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Staaten: Areal: Bevoͤlkerung: 

— 
\. 9 25,500 ee 

34) — Waldeck 2. 54,000 
35) a Heſſen⸗Hom⸗ 

bur 7. 20,400 * 
36) Branffine am Main 4 52,200 ° 
37) cuͤbeck en 5° 40,700 

38) Bremen eo. gg 48,500 ' 

39) Harburg 7 134,500 

49: a 

» eurälfih Mächte des zweiten gli. 
tiſchen Ranges. 

Zu ben Mächten des zweiten politifchen —* 
ges Fehoͤren theils folche, welche nicht in den nähern 
Verein der fünf europaͤiſchen Hauptmaͤchte aufgenoiti« 
men wurden; theils‘ Diejenigen, weiche, obgleich in 
Hinſicht der Bevoͤllerung den Maͤchten des ‚ erftehh 
Ranges ſich annähernd (wie z. B. das osmaniſche 
Rei unð Spanien), doch nach ihrer politiſchen 
Ankuͤndigung in der Mittendes europät 
fhen Staatenfyflems weit hinter den fünf euro- 
päifchen Hauptmaͤchten zurückbleiben; theils folche, 
welche ſchon nach ihrer Geſammtbevoͤlkerung, wenn 

| gi gleich über 4 Millionen Menfchen fteigt, mit ben 
auptmaͤchten nicht auf gleiche Linie der politifchen 

2 Seaft und Stärke geſtellt werben konnen. 

Hieher gehoͤret | 
4) dos‘ amaniſch— Reich.“Bei vieſem 

hen: die fruchtharſten Sander. Dreier: Erdtheile verbrei- 
. teten Reiche find feine beſtimmten ſtatiſtiſchen Anga- 



Staatenkunde. 

Einen ehr intereſſanten fein. Segmpum? 
behandeln folgende zwei Werker: 

Karl Fr. Stäudlin, kirchliche Geesrophi nd: 
Statiſtik. 2 Thie. Tuͤb. 1804. 8. 
Karl Tegt. Gtli. Sch dnemann,: Grundriß * 

Stat iſtih des tentſchen Religions: und Alone 
fens. Sött.13797. 8 u: 1 

- (Die befondern Schriften — * die. Broilteniten 
‚[von Süsmilh,, Malthus ꝛc.), und über. Dim 
fognannte politifche Actıhmetie, too” 
Young, Buhholy na find bereits’ in der 
Bu « "ei Snarnwischiet aufgeſu htt.) ein 

. rg 
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Bedrängre ſtatiſtiſche uͤlbeeſich über vie 
einzelnen europäifihen Staaten. h J 

De in dieſer Darſtellung des geſammten Rees 
ſes der Staatswiffenfchaften in Hinfiche dr Sruamener 
funde ($. 1.) nur eine Weberficht über den Jahalto 
derfelben gegeben werben kann;: ſo iſt dieſe, "nadh’ber» 
gegenmärtigen- politifchen Stellung: dee 
europaͤtſchen Reiche und Staaten-gegen einander and.- 
jmedmäßigften durchzuführen in einer Dasfeltung‘ 
diefer Reiche. und Staaten als Moͤchre:des erfien, 
jmeiten, dritten und vierten politifchem) 
Ranges, Ä 

Zu den Mächten bes- erſten politiſchen Ranges 
koͤnnen, in unſrer Zeit, nur die fünf Mächte gerech⸗ 
net, welche theils durch ben Vertrag von Chaumont 
(1. Maͤrz 1814), theils durch ihre gemeinſamen Var⸗ 
handlungen, Beſchluͤſſe und Entſcheidungen aufidem 
Wiener Congreſſe, theils durch ihren Wertrag 
zu Paris vom 20. Nov. 1815, theils durch ihre Ver⸗ 
bandlangeny Beſchluſſe und Entfcheidungen: auß den 
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BE: amade. 

nennt cdye u: Erhftädten Arch welchen Heſtreich dem 
. tenlichen Staatenbunde iahgehött, :8,71.8.D: ME mit 
9,765,500.:Menfcyen: "—- auf Vietungartfihen. 

Erliſtaatan 6,472: M. mit 11,660,700 Menſchen; 
rer af die galizifhen Erbftauten: 1,5206 QQ M. 
anit.3,835,600 Menſcheu; — und auf die italieni- 
fiihren; Erbftaaten 853... M. mit: ‚175,800: Men- 
Ichen. — In politifther Hinficht gehören:zu ven ce u- 

den: Erbftaaten das Erzherzogthum :Defteeich 
‚swb: und’ unter der. Ens; das Herzogthum Steyermark; 
die gefürftete Graffhaft Tyrol; as: Kirligreich Soͤh 
men; bie Markgrafſchuft Maͤhrenmit: einem Theile 
vBenn Schleſien, nnd Dis Koͤnigreich ftir 
Den angar iſchen Erbſta ate ngehotanmdas Kimig- 

weich Ungarnʒ das Großfuͤrſtenthum Sarbeubuͤrgen; 
das Noͤnigreich Dulenatientʒ und die ſogenannte Mili⸗ 

» 244 

tairgrenze. — Die galiziſchen Erhiſta aren | 
Merdem durch das: Koͤnigreich Galizien. und die italie⸗ 

wiſchen, Erbftaaten durch das. Tomb ardiſſch· ven 
glämirch:e Königreich: gebildet; : \ 

2) Das Königeeid preuße n Es ums 
ſchließt auf 5,014 Q. Meilen eine: Botfsyahl von 
442775500 Menfihen., und gehört ‚nach. feinem «eul- 

- Shen fPeoeinzen, auf‘3;307 2, Meilen mis8;730,000 
Einwohnern zum teutfchen Staatenbunde — Die 
Gefammtvertheilung der. Bevölferung ift, nach den 

u;; Won, sehn, —— folgende: 1), Brad en⸗ 
urg auf 749 DM, 1,335,160 Einw.; 2) Pom- 

mern auf 566 S. N. 729,834 Einw; 3) Shle 
Gen anfi720.2.M.:2,061,589 Eimmwiy 4) Sa ch⸗ 
fen auf 457 2. M. 1,259,211. Eiawsy-;5). DW 

‚ Biseuen auf TOR DR; 1,0055618 Einiv.; 6) 
MeſtP reußenauftabsſ Q. M. 630077 Eirid;; 
3) Pafen:.unf 588.0, M. 883,970 Dinw. 6 

” 
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yumınet B672, 8, 07 ‚Ele; 
iederrhein auf 288 O2. M. 1,007,988 

Gh CAengsBerg:af.t — 
er j 
Ar Roßloreich < © vohb aniieh pie 

Aria und, den.europaifche nNekentandzen. 
&s enshäfg auf 5,568, Meilen eine Gefomnitbes 
vðᷣlletung von. mehr die 2 "Millionen Cinwohnern. 
Im Einzelnen: Eommien auf En gland und En 
3761 2. M,, mit 12,200,090 Cinw.; au Short 
land 1441 9, M. mie 2Mill. Einw,; auf Irü a 
1306.2. M. a mie. 6,800,000 Einw,; auf Match 
Re mie, 76 Ein, ; auf Gibralts 
12,00 Einin:z und, auf Selgole nd 900 Ein 
(Der Brei ft age der. jenifhen —* — = 

aber befon unter Oro britannlens Schutze Bir 
aufgeführt. 
* ah N 

n gehören: ». . 
a) ia Mörbamer PER und’ He ern 

Canada, Neu: Fin en Schottland, 
—* jndland und die Si as + Joſeln, mit 

. 000,8. M. und 4,200,006, Eigiv.; " .0z 
23,0% AR Weltindien:, Sana, Peien 
St Sur r..Darbadas , 
Lrinidah die Ferwardinf 
und bie, Kalonisen 9 

d; 

— 

* 
00T ar * das — , bie golonleen auf 
Guinge „ die —— — — 
mie 6, PS: . ind 230,000 — u 



De 7 
me in Aufttalten: 4,5327.) Maik %0,000 
Geige EN v 

SEN in O ſtind ien: a) Beſihungen der oſtind 
ſchen Compagnie 25,940 Q. M. niit'83,524,000 
Hein; 'B) Insbare ¶ Staaten. auf bei 'oftinbifchen 

albinfel 25,584 Q. M. mil’ 40 DH. Einw. 
Das’ Kätfertgum Rupländ’*yi mit, 

feinen Befigungen in Eur opa und Arten (micAus? ' 
Thluß- aber der Niederlaffungen in Amertka) enchaͤlt 
auf. 351,915 Q. Meilen eine Geſammthevoͤllerung 
von ‚57,835,8006 Menfhen: Davon kommen auf 1 
das europätfehe Rußland 75,303 Q. Meilen und ' 
45,754,800 Menfgjen. ¶ Das europäifthe a 
Land umfchließe‘ 4) Die Dftfeeprovitigen mit 9,022 Di 
Meilen und 3,057,200 Einw.; 2) Groß: Rußland ; 
Möffwa ıc. 1c.] mit 45,537 Q. Mind 21;316,800 } 
Einw.; 3) Klein-Rußland [Riem 2c,] mit 4,137 Q. 
Heilen und: 6,136,800 Einw.; 4): Süß -Rußland, : [mit Aanzien ‚ Eherfon „, Beflarabien und dem Sande , 
ee Rörtifchen Kofäten] mit 8,7722. Meilen und , 
— AU 10. Einio.z; ST Wet» Rüßlandı [Wilne, 
dond,'Biatyiot, Wirepst, Mopilen, Minsk, 

Volhynien und Podolien] mit 73T: ) ajlen me 
8,473,600 Einwo.;. 6) das Königreich % ‚en mit 
2,2932. Meilen und 3,444,000 Cinw.) Das a fia- 
eifche Rußland wird im Ganzen, berechnet zu 
276,611 2. Meilen und 12,080,800° Bewohnern. 
A Einzelnen" I) das Königreich‘ Kafan "mit 
3 Q. Meilen und 5,782, 100 Cini.) 2) das | 
Üligreih Aſtraͤcan mit 15,403 DO. Meilen und 

05% Einw.ʒ 3 as Königreich Sibirien mit, 

J Andlögne‘ nad, einzelnen Angaben, € gäfreis \ 
Lehröuge. 7 Si . 
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-.. 4) Das Königreich der Niederlande 
Diefes Königreih, das aus dem vormaligen reis 
flaate der vereinigten Niederlande und dem von Oeſt⸗ 
reich. abgetretenen “Belgien im fahre 1815 gebildet 
ward, umfchließe in 17 niederländifchen Provinzen, 
wozu.das dem seutfchen Bunde einverleibte Groß— 
her zogthum Luxemburg als achtzehnte gerechnet 
werden muß, weil es unter demfelben Regenten und 
unter derfelben Verfaſſung vom 24. Aug. 1815 ſteht, 
1155 Q. M. mit einer Bevoͤlkerung von 5,400,000 
Henfchen. (AufLuxem burg fommen davon [$.17.] - 
108 Q. M. und 263,300 Einw.) — | 

- Die außereuropäifhen (in neuerer Zeit 
durch Abtretungen an Großbritannien bedeutend ver⸗ 
minderten) Kolo nieen ſind: 

| a) in Afien: die Inſeln Java mit Bata— 
via), Amboina, Banda, die Moluden, 

Macaſſar auf Celebes, Malacca auf Borneo, 
Palembang auf Sumatra u.a zuſammen mit 
.8,020,000. Menſchen; 

b) in Weſtindien: Surinam (oder das 
niederlaͤndiſche Guiana), und die Eilande St. 

Euſtaz, Cux agag, Saba und Martin, — 
züſammen mit 520 Q. Meilen und 73,000 Eine 
u wohnern. 

c) in Afrika auf der Küfte von Guinea 13 
fefte Puncte mit Zactoreien. 

5) Das Königreich Sardinien. Es um. 
fhließe, nach der auf dem Wiener Congrefje ihm zu⸗ 
getheilten Dergrößerung und Abründung durch den . 
vormaligen Sreiftaat Genua, 1,382 Q. Meilen mit 
einer Bevölkerung von 4,016,000 Einwohnern. Im 
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Einzelnen wird berechnet: a) Plemont zu 566 _ 
Q. Meilen mit 2,322,500 Einw.; b) Nizza: mie 
Monaco zu 65 Q. M. und 124,900 Linw.; .c) 

Savoyen zu 210 Q. M. mit 446,100 Kinw.; d)- 
Genua zu 110 Q. M. mit 590,400 Einw.; unb 

" ©) die Inſel Sardinien zu 430 2. M.. mit 

530,000 Einw, 

20. 

- 8) Europäifhe Staaten bes dritten polie 
= tiſchen Ranges. v 

Bu den europäifchen Staaten des dritten poli« 
ulſchen Ranges gehören die, welche eine Bevölkerung 

von mehr als einer Million Menfchen ‚haben, 
die aber nicht bis zu 4 Millionen Einwohnern 
eige Sobald die vier Königreiche des Leute 

hen Staatenbundes (Bayern, Sadfen, 
Hannover und Wirtemberg, fo wie das Groß- 
berzogtfum Baden als europäifche Staaten ber 
frachtet werben ‚.müffen fie ebenfalls Hier aufgeführt 

werden. Vergl. $. 17.) Dahin gehören: 

1) Das Königreich Portugal, . Es um«- 

ſchließt (mach Antillons Angabe) auf 1,932 2. 
Meilen eine Bevölkerung von 3,683,000 Menſchen. 

(Doch weichen anderen Berechnungen bedeutend da= 
von ab.) \ | 

Ob Brafilien, mit 99,720 Q. Meilen unb 
4,500,000 Einwohnern, wo, nad) der Abreife bes 
Königs Johann 6 aus Rio Janeiro, der daſelbſt zus 

ruͤckgebliebene Kronprinz Peter am 12. Oct. 1822 den 
Titel eines Kaifers von Brafilien annahm, 
und diefvöllige Trennung Braſiliens van 
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Staaten: 

16) Herz. Sachſ.⸗Coburg 
17) Herz. Braunfchweig 
18) Großh. Mecklenburg⸗ 

Schwerin 
19) Großh. M. Strelitz 
30) Großh. Oldenburg 
20) Herz. Naflau .. 
22) Herz. Anhalt-Deffau 
23) Herz. A. Bernburg 
24) Herz. A. Köthen 
35) Fuͤrſt. Schwarzburgs 

Sondershaufen . 
26) Fuͤrſt. Schwarzhurg⸗ 

Rudolſtadt 
77) Fuͤrſt. Hohenzollern⸗ 

* —VV — 
Ü . Hechingen | V 

28) Fuͤrſt. Hohenzollern ⸗ 
Sigmaringen 

29) Fuͤrſi. Liechtenſtein J 

30) Haus ‚Neuß: ältere 
«Linie 

31) Haus Reuß jüngere Ä 
tinie ®) 

39) Fuͤrſt. Sippe-Detmolb 

*) Das Haus Keuß. Algere Linie. wird durch das fühl 
lihe Baus Greiz gebilder " Das 

‚ Areal: Bevölkerung: 

.. Haus 

54 

23 . 82,700 ' 
70 230,400 

223 400,000 
36 75,500 

123 20,700 8. 
90 328,000 : 2 
16 56,200 +; 

15 33,500 

49' 55,300 

. $.- 2. 14,900 sn 
| wu. 

18. 38,000 .. ın 
2 3,300... 
- 3 - u 

6. 23,000 "2 
9 . ar % 

21  ..:. 23,800 2. 
20° z 71,200 

1 
pe 

.s 

Reuß 
juͤngere Linie zerfällt aber in vier -Seitenlinten, 
wovon Die zu Gera 1802 erlofsh,, deren Beflguns 
gen. von den drei zu Schleiz, Lobenfleins 

Lobenſtein und TobenfteinsEberspor 
ſtehenden Seitenlinien gemeinſchaftlich wer 

. Werden. ...., :: 2 ce un 

— 

— nt 224 
1 » 

8 

21 
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m. 

u 
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468 066 Einwohner *), und anf· Norwegen 
8,798 Q. Meilen und 886,470 Einwohner kommen. 

FA Kolonie beſitzt Schweden blos die kleine 
Infel St Barthelemy in Weſtindien mit 23 

QMeilen un, ENG Einwohnern, 

3) Der Kirchenſtaat. Er umfchließe in dem 

Gebiete? der Stadt: Rom, das .zu feinen Delegation 
. gehört, und in 17 Delegationen (Provinzen) 8122. 

Meilen ‚mit einer; Bevoͤlkerung von 2,400,000 Ein« 

wohnern. 0 EEE 

&:: 4) Das Koͤnegreich Dinemark Dieſes 
Reich, von welchem im Jahre 1814 Norwegen ge⸗ 

cxrennt ward, wofuͤr es von Schweden Schwediſch— 
Pommern abgetreten erhielt, dieſes aber an Preußen, 

gegen das von Hannover an Preußen uͤberlaſſene 

‚Sauenburg, vertauſchte, umſchließt ein Areal von 

2,465 Q. Meilen mit 1,680,500 Einwohnern, Die 
Vertheilung im Einzelnen ift folgende : | 

9) Das eigentlihe. Dänemark enthält 684 
. Q Meilen und ‚924,000 Einwohner; by das Her⸗ 

zogthum Schleswig 163 Q. M. und. 303,000 
Einw.; c) ‚das Herzogehum Holftein und Lauen— 
burg 1729. M. und 416,500 Einw.; d) Is— 
Jand 4,405 Q. M. und 49,000 Einw.; e) die 

Far der Infeln 40 Q. M. und 5,500. Einm. 
Die außereuropäifhen Kolonieen Daͤ— 
nemarks ſind:* 

0,8) in Weſtin dien bie Inſeln ©, Croir, 

%) Eine ſpaͤtere oͤffenttiche Nachticht hiebt Schweden 
alltein 2630000 Menſchenn. .. 

y ⁊ 
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ben, fondern blos allgemeine Shägungen mög 
ih; auch kann, bei dem noch unentſchiedenen Schich 
ſale Griechenlands, dieſes nicht als ſelbſtſtaͤm 
diger Staat, es muß vielmehr noch als Provinz des 
osmaniſchen Reiches betzandelt werden. — Nach einer 
neuern allgemeinen ſtatiſtiſchen Schaͤtzung werden fuͤr 
die Geſammtheit der Loaͤnder der Pforte in allen 
drei Erdtheilen 41,344 Q. Meilen und 24,446,100 
Menfhen angenommen. Davon fommen 1) auf Eu⸗ 
ropa 6,546 Q. Meilen und 9,100,000 Einwohner; 
2) auf die unter türfifchem Schuge ftehenden Fuͤrſten⸗ 
thümer Walache i und Moldau 1,894 Q. Meilen 
und 4,500,000 Einw.; 3) auf die afiatifchen, 
Statthalterfchaften (doc ohne Yemen) 19,943 Q. 
Meilen und 9,846,100 Einw.; und 4) auf Aegyp⸗ 
ten 12,960 D. Meilen mit 4,000,000 Einwohnern. 

2). Das Königreih Spanien “Bei der 
großen Umbildung bes innern Staatslebens in Spa- 
nien feit den Ereigniffen der legten drei Jahre, und 
bei den Folgen, die der Krieg Frankreichs gegen 
Spanien, die Vernichtung der Verfaflung der Cortes, 
fo wie die Herftellung der unbrfchränkten Regenten⸗ 
macht auf die fünftige politiſche Geſtaltung diefes Rei⸗ 
ches behaupten wird, ift es ſchwer, einige allgemeine 
Beltimmungen über daffelbe aufzuftellen, Es fcheine 
aber Die Annahme von 8,440 Q. Meilen (nad) An⸗ 
tillon) mit einer Bevoͤlkerung von 11,248,076 
Menfchen (melde die Eortes in 51 Provinzen getheite 
hatten ,) der Wahtheit am nächften zu kommen ®). 

Allein noch ſchwankender find die politifch-flatie 

*) Diefe ofietente Angabe ſteht in ber Allg. Zeit. 
18823, eil, 275 

\ 
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mit 145,900 Einw. 47) Thurgau 16Q. m. 
mit 75,322 Einw.; 18) Teffin 530. M. mit 
93,497. Einw.; 19) Waadt 70Q. M. mif 150,000 - 
Einw.; 30) Wallis 92X.M. mit 63,000 Einw.; 
21)-Neufchatel(preußifches Fürftentbum) 15 Q. 
M. mit 50,310 Einw.; 22) Genf 40. M. mit - 
41,500 Einw. 

6) Das Großherzogthum Toffana, 
getheitt in die drei Provinzen Florenz, Siena und 
Pifa, hat (nah Balbi) 383 Q. Meilen (nad) 
Andern 395) mit einer Bevölferung von n 1,200,000 
Menſchen. | 

21. \ | > 

N Europtifce Staaten bes vierten poti 
tiſchen Ranges. 

Zu den europäifchen Staaten bes vierten polie 
tifhen Nanges werden die gerechnet, deren Bevölkes - 
tung nicht bis zu einer Million Einwohner 
ſteigt. Dahin gehoͤren die meiſten der teutſ hen 
Bundesflaaten mit Einfchluß der vier freien Städte 
Zeutfchlands (welche $. 17. bereits aufgeführt worden 
ſind). Außer dieſen: F 

1 ) Das Herzogthum Parma mit Piacenza 
| und Guaftalla hatauf 103 Q. Meilen (na) Bal bĩ 
blos 100) eine Bevölferung von 415,000 Menfchen. 

2) Das Herzogthum Modena mit Mafte | 
und Carrara hat auf 98 Q. Meilen eine Bevolte⸗ 
rung von 380,000 Menſchen. 

3) Die joniſche Republik, welche ſeit 1815 
unter dem Schutz e Großbritanniens ftehet, : 
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aalt auf 47 Q. M. 221,000 Einw. Die Nepublib 
befeht aus fieben Inſeln: 1) Corfu 102 Mu 
mt73,000 E.; 2) Paro 1D.M. mit 6500 E.; 

39) St. Mauta 52..M. mit 22,000 E.; 4) 
Ithaka ZI. M. mit 8000E.; 5) Cephalonia 
HAM. mit 64,000 €.; 6) Zante 52. M. mie 
33,000 &; 7) Eerigo 42. M. mit. 3500 E. 

4) Das Herzogthum Lucca mit 20 Q. Meilen 
und ungefähr 340,000 Einwohnern " — °— —  .. 

5) Der Freiftaat S. Marino (innerhalb 
es Kirchenftaates in der Delegation Romagna) auf 
11 Meile mit 7000 Ein. u Bu 

6) Die freie Stadt Cracau (feit 1815, unter 
dem Schutze Rußlands, Heftreichs und Preußens) mie 
3QD, Meilen und 96,000 Einw. WB 

22. 

Ueberſicht der amerikaniſchen Staaten 
4) Die vereinigten Staaten von Nord— 

amerika, ſeit 1783 von Großbritannien in ihrer 
Unabhaͤngigkeit und Selbſtſtaͤndigkeit anerkannt. Da⸗ 
mals betrug die Geſammtbevoͤlkerung der 13 freige⸗ 
wordenen Staaten etwas uͤber 2 Millionen Menſchen. 
veit 40 Jahren iſt dieſe Bevoͤlkerung bis über 10 
Nillionen geſtiegen, ſobald zu den Zahlen der nach⸗ 
folgenden Ueberſicht 400,000 Indianer hinzugerechnet 
werden, die zwar unter, ihren Häuptlingen ſtehen, 
ober innerhalb des Umfanges einiger Staaten und. 
Gebiete Mordamerifa’s leben. Denn nad) ber 
Verfaffung der vereinigten Staaten (im Jahre 1787) 
kann ein Gebiet (Territorium) nur dann Anſpruch 
a die Aufnahme als Staat in bie Mitte der uͤbri⸗ 
gen vereinigten Staaten machen, fobald ſeine Bevoͤl⸗ 
terung bis über 60,000 Menfchen geſtiegen iſt. 
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| & finb bereits feit 1783 eülf neue Staaten ai 
nommen worden, — 

Die Linzelnen Staäten: D-Mel- Devdlferun 

4) Maine 
2) New- Hampfpire 
‚3) Vermont 
4) Maffahufets 
5) Rhodeisland 
6 Connecticut 
7) Neuyork 
8) Neujerſey 
9) Delaware 

10) Pennfylvanien 
11) Obio 
12) Indiana 
13) Illinois 
414) Maryland 
45) Virginia 
16) Kentudy 
17) Tenneffee 
18) Nordcarolina 
49) Südcarolina 
20) Seorgia 
21) Alabama 
32) Miffiffipi 
33) fouifiana 
24) Miffouri 

Gebiete: 
4) Midhigan | 
2) Nordweſtliches 

Gebiet 

ie 9 

‚493 
"446 Ä 
482 

6,169 

2) Die Bruchzahlen find weggelaffen. 

298,335 ' 
944,161: 
235,764‘ 
523,287 
83,059 

275,248 
1,372, 812; 
277,575 ° 
72,749 

1,049,398 
"581,434 
147,434 

58,212 
407,350 

1,065,366 
564,317 
420,813 . 
638,829 
502,741 . 
340,813 
127,901 . 
75,448 

153,407 
66,586 

8,896 .. 

24,000 _ 
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Die einſelnen Geblete! Q. Mei⸗ Bevo tterun g: 
ten: - 

YColumbia (Diſtrict W 
des Regierungsſitzes 4 33,039 

9Florida 2,715 340,989 
5) Arcanfas | 5;698 14,273 
6) Sebiee Miffouri 43,091 200,000 ' 
N) Oegan 10,550 20,000 
Der gefammte Flaͤchenraum bee 24 nordameri« 

fanifchen Freiſtaaten nebft ihren Gebieten (mit Einrech- 
nung der Bruchzahlen) beträgt daher 108,434, Q. 
M;unddie Gefammerbevölferung10,116,188 
Einwohner. | 

2) Die aus vormaligen fpanifhen Kolo⸗ 
nieen feit 14810 bervorgegangenen ſechs neuen 
Freiſtaaten, deren Selbftftändigfeit und Unabhän- 
gigkeit von ihnen ausgefprochen, big jegt aber blos von. 
Nordamerika anerfannt worden iſt. Großbritannien 
beabſichtigt daffelbe für Die Zufunft, und hat bereits 
Eonfuln für die Seitung des Handels an fie gefandt. 
 a)Eolumbia, eine Conföberation von' neun 
' Provinzen, mit einem Congreffe, an deffen Spige 
ein Director (Bolivar) ſteht. Diefe neun Pro- 
vinzen, haben aus den vormaligen Gouvernements 
Neu » Granada, Caracas (oder Venezuela) und 
Guiana ſich gebildet. — Es wohnen auf einem 

"Areale von 63,575 Q. M. 2,649,000 Menfchen. 
— Hauptſtadt: Santa Fe de Bogota 
b' Die vereinigten Staaten von Suͤd— 
amerika (Buenos⸗Ayres), eine Confoͤderation von 

"20 Staaten, mit einem Congreſſe zu Buenos-Ayres 
als Haupeftade. Doch hat fih Montevideo mit 
Drafilien vereinigt, die Banda Oriental be- 
haupten die Portugiefen, und Paraguay wird von 
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” . 

.. 

Don Francia ſelbſtſtaͤndig regiert. Man bverechnet 
die Bevoͤlkerung auf.ginem Flaͤchenra u me von 
67,814 Q. M. zu 1,800,000 Menſchen ‚(unter wel⸗ 
chen ſich ungefähr 700,000. unterworfene Sabianer 
befinden). 

c) Chile; ein. Freiſtaat mie 10,612 X M. 
und 900,000 E. (ohne die unabhaͤngigen Indianer), 
vertheilt-in 15 Bezirke. Doch ift weder die politiſche 
Verfaſſung, noch die geographiſche Eintpeilung dies 

ſes Staates vollendet, — Hauptſtadt: San Jago. 
‚d) Peru; ein Freiftaaf (in deſſen einzelnen, 

Theilen noch koniglich Truppen ſtehen) mit 44,650 
DM, und einer Bevoͤlkerung von 1 ‚500,000 Men⸗ 

fen, in acht Provinzen. — Hauptſtadt: Lima. 
e) Der merifanifhe Staatenbund,.. 

. Diefer Foͤderativſtaat, deſſen Verfaſſungs⸗ und 
Regierungsform erſt im Werden begriffen iſt, um⸗ 

ſchließt auf 45,135 Q. M. eine Volkszahl von. 
7,550,000 Einw. — Hauptſtadt Mexikv. 

f) Die vereinigten Stagten des mitt—⸗ 
lern (Central=) Amerika (feit Jul. 1823 — 
ſonſt Guatimala). Dieſer neue Foͤderativſtaat 

umſchließt auf einem Areale von 15,498 Q. M. 
in ..15 Provinzen ungefähr 900,000 Einw. — 
Hauprftade: Ouatimala, 
3) Der Freiftaat Hayti (dieganze, unter dem 

Präfidenten Boyer, nach Heinrihs 1 Selbſtentlei— 
bung, zu einer Gefommtrepublif vereinigte Inſel Do⸗ 

mingo) mit 1,385 Q. M. und gegen 700,000 E., 
welche nach der feit dem J. 1816 im: füdweftlichen 
Theile beftandenen republifanifchen Verfaſſung regiert 
werden. 

(®. ra ft iliens ift Bei Pormgat such voten) 

\ ) x 4 - y' v 
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das pofitive öffenitige 
Staatsrtecht. En 
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Borhiekiiende Segktffe: 

8 das pbilo ſop hiſche, ohder oͤffentliche, 
Staatsrecht (jus publicum universale) bie wife 

ſenſchaftliche Darſtellung der unntlrtelbar- aus 
ver Vernunft. bervorgefenden Grundfäge 
für die Begründung, ‚ die Foridauer und die Vervoll⸗ 
kommnung einer vertragsmäßigen Verbindung freier 
Weſen in ihrem Außern Wirkungskreiſe, —.:d. h. 
die ſyſtematiſche Darſtellung ‘der ‚Orundfäge- enchält 
(1, Staatsrecht, F. 5. S. 148 f.), 'nach 
welchen die unbedingte Herrinaft Des Rechts, 
oder das. Gleichgewicht zwiſchen der- äußern Freiheit 
aller zue birrgevlichen: Gefellfchaft vereinigten Wefen, 
unter der’ Bedingung des rechtlich" geftalteren 
Zwanges innerhalb bes Staates begruͤndet, erhal⸗ 
ken und ‚gefichert wird; fo unterſcheidet ſich das pofi- 
tive öffenttidhe Staatsredt. von bem philoſo⸗ 
Nigen (öffentlichen) Staatsrechte: eis nach ‚feinem 



66 Voſtines öfuneliher Stanrerecht. 

Urfprunge, ‚teils nach feinem Umfange, theils 
nach ſeiner Guͤltigkeit. 

Das poſitive öffentliche Staatsrecht *), ob 
es gleich dem philofophifchen Staatsrechte nicht m i- 

| derſprechen darf, und.auf daffelbe, als den hoͤch⸗ 
ften und legten Maasftab feiner Würdigung, , zuruͤck⸗ 

defort wycteg N, Afteıne, yamlih ‚leiten MR 
ſprunge nach, „nich ug der, a fordern 
aus der Erfahruͤng weil des’ dit ? im einem in ber 
Wirklichkeit beftehenden Staate fefigefegten, Grund» 
beoingungen fsinee innern öffeneti en Sebens 
enthält; vᷣ (dich ‚fentr, ſtinein U mfange 

*) Wenn ih in net Einleitung Br den geſammten 
Staatswiſſen ſchoften Ch. 3,9 e hier aufzu⸗ 
ſtellende W Me nur das ah — 2 (nice: das 
pofitiyge öffentliche) Staatsredt nannte; ſe 38 

NEL» Ic et Hera zu) DRRhRrRännH Fee bi 
1 Hinfiht.disfer weanen: : Otaatewilfenfthaft , und ;zür 

& i Derwerhsjung: er awit degr — 
Bene ec. deg Hirn N: Bi 

i Hr malen in der Sal! L) en! 
or Gg23. e hätte daher. Recht; nenn‘ ee tut 
7:5 Beſeitigung 2 Verwechſelung für die —— 
.J . imeinte. — Ale Banennung dee 2 aTitiyaR 
MR) ——— ſ 4 feſthieltzz nur daß ich darit ya 
Äh, „mir ‚hm übegeinitimmen fann‘,. enh er Ar “ 

, N orletoh oder drartifhe)‘ — A 
D PVvaſfelbt aufnehmen will, belches an -fich keinen pofk 
icittpen Charakter träge (weil es weder auf allgemet⸗ 
sn.use Weberainfinmmihg ‚der Mache: — ‚Be. 

J Fb, yarb Hip; ehe hi —e—— Bf — a ht # 
2 ung! ex ‚ Q 

“ Zi d Um Inst ll ent und fefsmnis 
is si {gen Datftelling bedatf, die: in-der Reihs Her 

Dtaatswiſſen ſchaften? ſogleich wıtinldtsihan ‘auf das 
— ak ofſen⸗lide Oknaunuens, hi, 

x 
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nach, alle in der Mitte der geſchichtlich beſtehenden 
‚Staaten vorhandenen örtlichen und zeitgemäßen Ver- 
‚hältniffe und Bedingungen in ber Anfündigung ihres 
innern öffentlichen Lebens; es beruht endlidy nad) ſei⸗ 
nee Guͤltigkeit auf dem höchſten Willen im 
Staate, von welchem dieſes pofitive öffentliche Recht 
ausging (es mag nun diefer hoͤchſte Wille der Wille 
‚eines autofratifchen., oder eines. an die Mitwirkung 
bee Volksvertreter gefundenen Regenten feyn), theils 
‚auf der hHöchften Gemalt im Staate, nach welcher 
des beftehende. paſitive öffentliche Recht in jedem; ein- 
gelnen. Falle ſel biſt durch Bie Anwendung des 
Zwanges aufrecht erholten und: behauptet werden 
kann, Durch dieſe Behauptung und Geltendmachung 
dag. Öffentlichen. Rechts vermittelſt des ber Höchften 

 ‚Begmalt zuftehenden:; Zmwanges mitb. zunaͤchſt der 
| —5 — des Poſi iti ven im öffentlichen Rechte 

8 "wefenelich: nun. das pof itioe. Öffeneliche 
Stontsrehi von dem: philoſophifchen Stars» 
„sache, fich unterſcheidet; eben fo weſentlich unterſchei⸗ 
„bet es ſich auch von dem in-einem Staate geltenden 
pyſitiven Privatrechte, menn gleich in jedem 
gut organifirten. Staate das pofitive. Privatrecht ganz 
fo, wie das pofitive öffentliche Staatsrecht, ein Aus» _ 
fuß des höchften Willens im Staate ift, und von der 

bhoͤchſen Gewalt durch den Zwang aufrecht erhal⸗ 
ten werden kann und muß. Auch darf as poſitive 
Privatrecht, nach dem für daſſelbe geltenden buͤrger— 

AAichen und Straf⸗ Geſetzbuche, nicht mit dein pofitiven 
‚öffendichen Staassrechte. im Widerfpruche ftehen , in» 
‚wirfern nämlich :das lege bie Grundbeftimmungen 
Bes . inneren öffentlichen Staassiebens in. irgend 
‚einem gegebenen Staase euthaͤlt. Balz 

5 

— 
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Selbſtwern ran, naͤch ber Analoſle dee Venen⸗ 
| — des praettiſchen europäifhen Volterrcchts, 

dieſes poſitive ðſſontliche Staatseecht ein: eoſmoc⸗ 
europätfdyes. Staatsrecht!“ nennen wollreginfo 

wuͤrde -diefe "Benennung nur: einſeitig ſeyn, weil 
R ſchon jetzt die Grundfaͤtze des poſikiven ofencichen 
+): Staatsrächts der nor —— ch em Freeu⸗ 

rn. ſtaaten vonidem · Gebieteẽ dieſer Wiffenſthaft niche 
1: auggefchloffen" werden düufer‘; und nath ves, Ifür 
,.cbie Zukunft: Hefcheintichen) Anerferinüß —** 

Selbſtſtaͤndigkeit und Unabhängigfelt der ' PR6- 
Amer ikam i ſche n Staaten; id Einſchluß Birra⸗ 
m! iliens, auchdus poſitive öffentiihe:Stänterelbe 
biefer Staaien feine Seelle in dieſer Wiſſenſchaft 

. finden muß: : Ein poſitives / oͤffencliches jpeibeb- 
päaifches"- ‚Staatgredht ‚würde :Daber new! 
.H befchränfenden Begriff enthalßen , j fo wie id 
„„SBeinlich aud) die demfelben verwandte —2 
de practiſchen; Voͤllka rvee chis in: Zukunft 
nicht ‚mehr: den bisher gewöhnlichen Human dee 
"„praetifihen earopäifchen Wolkerreches nz. 

n:. gen gleiher Rüdficht-auf:die politiſche Stellingrir 
... felbftftändigen: amerifunifhar Stadien‘ 'zu-dan RE 
"Sen und Staaten Suronan, fen witd. J 

.» X 

. i “ 2. . Bi * ar 

— nad quer des. setting rei 
un Bu ‚nen Stagıs ein 

"De: pofitive Sfendidjer&ieuisrene iſt die ik 
fe nihaftlihe, Daritisilungdes: dffewtliihien 
MRedhts..der: felbfeftändigen Cour opkutſchen 
mundi ameribamifcien Weihe: umd Gral deh, 
inwiefern In Diefänhöffewnttg undtog one 

% 
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Deppimen.sfiensliches. £ > * 09- 

gegenwärtig geltenden Grungbedingun⸗ 
gen des. ien neirn Staatslebens biefer 
Reihe und. Staaten enthalten. find. -:; 
1.:us biefem Grunbbegriffe folgt; 1), daß jeder in 

dee. Wirflichfeig beftebende Staat, in das Gebiet Die 
fee Wiſſenſchaft gehört, der ein pofitives öffent 
liches Recht. befigt;. 2) daß dieſes pofitive öffent- 
liche Mechr. nicht blos auf dem Herfommen beruhen 
darf, fondern in gewiffen Grundgefegen fchrift- 
lich enthalten ſeyn muß, deren.beftimmter Sinn an⸗ 
gegehen, =erklägt. und. angewandte werden kann; 3) 
daß alſo beſonders die neuen, ins ‚öffentliche Leben 
der ieuropaͤiſchen und amerikaniſchen Staaten ſeit 40 
Jahren. eingetretenen, Verfaſſungen nad) ihrem. 
Inhalte Hieher gehören ;. A) daß aber-auch nur Die= 
jenigen Örundgefege, als pofitives öffenplighes 
Staatsrecht, ‚anfgafteilg werden. duͤrfen, welche nad 
gagenwärtig;gelten;. und 5) daß, bei ihrer Dar⸗ 
Beltung, bauptfählih. diejenigen Beftimmun- 

gan. derfelben ‚hervorgehoben. und foftematifch: ge= 
orhnet werden. müflen, weiche ‚wirflid die gegen« 
wArtigen.Örundbedingungen, des innern 
Stoatstebens.der genannten Reiche und, Stgafen 
in fich enthaltenn. 33 

- Aus biefpr Zergliederung, des Grundbegriffs der 
Wilfenfchaft.erhellt.zugleich der. Im ed derfelben, Es 
foll:nämlich.eine.fiteng foftemasifche und gleich 
mäßig durchgeführte Darftellung des gegen— 
wärtig geltenden öffentlihen Rechts, von 

‚allen den Reichen und Staaten verfucht werden, welche 
ingefhriebenen Örundgefegen ein anerfann« 
tes Öffentliches: Stadtsrecht. —: verſchladen non Ihrer 
Privarrechte, und. vurr-allen in ihren Geſetzhuͤchern vor⸗ 
handenen privatsechtlichen Beflimmungen, —— bofigen. 

v 
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%' | Vofluives offentliches Seaatbrecht 

3 Es kdtinte ſchanent, Als’ od in Beh’ Begrbſp der 
Wiſſenſchaft auch die Ruͤckficht anf’ das -&ußeme 
Staatsleben aufgenommen werben mie; Allein 

izügeſtanden, baß,' bei dem’ genauen: Zuſämmen⸗ 
* zwifthen: dein Innern: und außern Staats⸗ 

"'Tfeßen ; und bei Ver Lin der Stniatstunft TE 1. 
X iffenfchaftfich darchoe fuhrtem ch elwirkung zwbil 
u chen beiden;-"feht viele ir dem ven dffene⸗ 
ichen Rechte eines’ Staates’ enthaktene Grundbbe⸗ 
Singungen Fir dab iind Stüarstebin nt Ki) 
vhneRuͤckwrrkung äauf dastä ußer Sradme 
"Yeben bleiben oͤnnen; ſo dürfen voch dieſe mittel⸗⸗ 
"baren und zufaͤlligen Folgen und Wirfurigen nich 
"den Ansfchtag Bet’ der Begriffsbeſtimmung der WIR! 
ehfchaft et gebe "Denn fo tier jedes fuͤr: einen. 
mM der Wirklichkeit beftehenden’ Stadt gegebenes 
BNdyttivattecht nür zunächfte auf diefeh Staat 

umnd deſfen Buũrgerlderechnet:ff; ſe öfe auch: Aus⸗ 
difaͤnder bei ben Beſtimmungen und Entſcheibungen 
diekſes Privattochts: ititereſſitt ſeyn koͤnnen; ſon RE 
auch jedes Gruwmdgefetz, dis Unterlage des 
poſitiven IF fentlihen Rechts, zunächft nur: 
dis fitmere geben eines einzelnen in der Wirk⸗ 
lichkeit — Staates, und nicht flir deſſen⸗ 
"hußere Ktandigdrg;,' beftimime, :fb wichtig auch 
° tie in’einem ſolchen Grundgeſetze enthältenen ein⸗ 

. "gblnten Beſtimmimgen in’ der Wechfelmirfung dest 
n.geshdenen Etagtet mif andern’ Staaten werden 

IR * Por SE ELF 18 0.0.9 re we ⸗ " öften. oo. 00 AGERE .. ı. "on !TIER ?t 

ALTE AHRIEI I re 1040 
ST :37. Baar TEST ET RL 
Auslien neh: Dälfsmittel.kise pofirinen 

a... De! öffentlichen Stuasarcdh ta. x 1.P 

"As dem’ ($:2:) ünfseftellten Begriffe und Ziscite 
* 



Acfalgie Üfferiftchen Staurrhc. FE 

des poſteiven oͤffentli chen Braiitdrächiht eb hellt Yon ſelbſt 
biß QD ee n"biefer — 
Wfhriftfihen®rundverträge und Grunde 
giſeze ſeyn Arien, welche notellich' die weſentlichen 
rundbebinguigen Ves öffenritigen Stharsiebens ent⸗ 
haften.’ WINE" was in dev" Werfaſſung zunaͤchſt 
af &eagenigerfommen'Heriße, kavn daher 
biot in· ErilantgelccagſchrefttichotEyr hnibgeſetze älv 
Vüdle bei Lemn Vothandenifehit derfelben aber lid 
Härte zur Auffteſfung des! öffentlichen 
Rechts eines getzebenen Staates, behandelt‘ werden: 
Zu diefen Hutfömteteln geholeh'denn auch theils 
He Stantswertnäge mir beim’ Kuslande, Yd 
tbeit ſte auf Die Werfaflung und’ das infrete' Staarhl 
febinin einzefnten Fallen ſich beziehen kottnen, theits 
VeBerpan lägen und We fdjtüffe der techte 
kch beſtehenden teprafentativen'pber ftändifchen Vers 
finmiungen der Volksvertreter ihwiefern Megierung 
und Stände gemeinſchaftliſch Aber Sefege ſich 
vereifigen , durch welche einzelne Gehenſtaͤnde des 
Öfelichen Staattelebe ißz, in "Anrgenteffeirpeit 
(nighe im Widerſptuche and Gegeüſchze zu der Vers 
(fing des Staufes) 'häper beftünine werden.“ “ 
n J AritTE N 

"re a pm Ei: DI Bu TI zu 
BE gen RI Eee 
oppelter Shandpuner: für ‚bie. wiffen 
aftlihe. Behank | 

poſttiven öffentlichen Staatsrechts giebWes’;mei ver- 
\ eb Sand untte, die ma | 
den dogm arte Ahoi und den ge 
ſchichtliche n Hednen Fan, 9° Bu 



"ar Pain 
32: Dal man, den dagm ati ſ gnm tpuhlisifiähen) 
fandpungt bei, an R — os 

durchführing den Willenfchaft, ſritz Apiwerpen.ungn 
bie, aus, Deu philefopbifghen, Staasewarhte ſtag 
den, Grundbegriffe nom Staate und. von. dem. S 1 
grganismus. nach, Verfaſſung, Regierung: und Ver 
waltung, die einze Lnen Beftimmuyhgen, afer gegen; 
wärtig. in den engonäufehen. und, armerifanifchen Stage 
gen, geltenden Werfaflungen und ‚Grundgefege, unter, 
geordnet, ſo daß man 1.3. 6ei Bea, Shares 
Volksyertreter ang allen pinzelnen Verfaſſungen mad 

. weifet, ‚ob ‚fie .nach;bem vepräfentativen oder fände 
pn Örundfage fi$ verfanmeln,g fein ine, Fk 

- 1a zwei Kammerh zyfammentretenp gb; unb welchen 
Anteil fit an Def gefeggebenden Gemalt haben... 

- Ehen fo mird.unser dem Begriffe der iegierung-t 
gewiefen, wie ‚Diefe, in.conftitutignellen Monardjigen 
und in conftitutignellen, Republifen ſich anfünbige, 
welche Rechte, und lichten dem Megenfen zukommeng 
ob und wie die Thranfolge, bie Anitigtive der. Geſebe, 
die Civillifte, Das: Recht des Krieges. und Friedens, 
Das Begnadigungsrecht u, ſ. m. beſtimmt fen, „Ende 
lid) muß ‚unter, den vier, Hauptzweigen der. Ver⸗ 
maltung: der Gerechtigkeitspflege, der’ Polizek, derh 
Sinanzwefen und der Geftaltung der bewaffneten 
Macht, aug allen. gültigen Verfaffungen gezeigt wer⸗ 
den, was jede Berfelßen' daruͤber bei immt (. Bivb 
in der Gerechtigkeitspflege das mündliche oder ſchrifs⸗ 
liche, das öffentliche oder’ geheime Verfahren gilt, 

ab Gefhhrgenengeriihte, Friedensrichter, Kaſſations- 
böfe u. ſ. 10,,beftehen), or ei 

‚ Der.zweite, Standpunct ift ber seriörlist 
Bei Feſthaltung deſſelben eu das poſitive A 
liche Staatsreht (nach der Aehnlichkeie ee 



Popitinen ‚öffeurligug Staatere 73 

— — en Behandlung ber Stga- 
eengefd icht eine ſi 34 ‚geordnete un zur 
wiſſenſchaftlichen Ib verbundene ; Ueherſicht über 
ale wefenthiche je Belkimmungen d der Gen Die 

doch Hirt; Inselne Et, 
ines Innern, 
= ſes heilden 

te ne „. and. die Ängelnen Staaten: euf 
—5 — I —— daß „wie, bei ber. —* 

»# ı0 0. 

und von. den —— en ni ‚A tg 
‚zelnen. ‚Ahf niften: 1)5 Pant: 5 

olker 37 gon.der schiff) — Mn 
’ RAT TC ‚fd, pon dem „ep; tieneiengl en 
. Monacdhen;, 3) pon her paar 
gative —S———— len A 
‚6a &drgnfolger; 7), von ben Stgg, — 
bürgern. und. Unterthanen. ü übe gupt; 

von Einföärung. und Ch Mina nee Re 
peäfentantvnenfaffäng.r — As en. das 
von, maß. ſich vielleicht, — dieſe inanber- 
folge der „Begriffe, mis. ihrep 1 Subparf 19, fine 
wenden ließe, if hoc; hu dieſes Werk zu geft 
eine Dorffelu 29 des —* ve Tan Hs» 

’ 
n 



ae Se guccne 
es Win der voſchrer TEN VERRLERE 
—— her, Bisher anbkrenheu · Nruadaeſege; 
teil ta in. —*8* Russ; babantenkippnggiterge,Aan 
faen Des Püich tee ſhgufzuneh⸗ 
wendaiegenſtaͤndeo Ru Fi nſich u: agie 
ans es Morhargebanben ar egriſndes 
wiTinimen atf m 55 bene 
— ncz an Br are” 
—— pen dem poſitloen. Drinaten cite fe - 
a ‚05, MTeAhaft „melde has: pafisipe 

tanpaRadet »Ächret „ber Ghgunkeer her 
Sub * wenig Ecich zukomdient Dh, (A muhſohne 
Ableicuno Haus n⸗ adern Wiſſanſcooft und. ohne 
Abkingisfei Mare —5 — a 

veriſigoꝛthuͤm lichhejt. non. jeder andern, ihr ſchein⸗ 
me verwandten, MWiſſen ſchaft. ſich unferfehpidag; „fie 
muß endlich nach allen ihren Tpeilen und nad) ihrer 

ganzen Innern Anordnung: aus —F aufgeſtellten 

er — — oͤffen taafsredife ee Aher 
ich blos fe 6 vigkeit fi ati diefer 
Bu are fonde re 
YYTı 7 18 202 uns;B wD ENDE Ani Bun Äh Kae 
hd Micheigiegisider: in ihr gu behandelndem 
Gerneageſee⸗ denn für. ſehr viee. Millionen Eyrge, 
ah nnd Amerikoder⸗ beſonders heit den Ang "shfente; 
Ochs Staatsleben getretenen itguen Verſaſſungenini 
den behten 303 Jahren, geuthalten Didfa Grundgefetze 
ieh cheſt e Veij negrun gen ihr es:gre Kamm Hey 
PET Lich st eyna- und Wisfens, ‚meraug; 
die Wichtigkeitihtnig, den Kreis dieſer Wilfage, - 
u Segenſtaͤnde von ſelbſt einleuchtet. 

su. owm erilich/ daß durch Die, viflan ve 



Pohmses oͤffentliches Seaatsteche. FE. 

; gielleiche die Barſtellung Im Geifte des Tegesen denk‘ 
: Staatsrhänne und Diplomaten , ; wegen der erleich⸗ 
terten Ueberſicht“ uͤber jeden "einzelnen: Staat als 
“ein in ſich abgeſchloſſenes politiſches Ganzes, weite? 
kommen ſeyn. qVUebeigens abe ich faſt bei: feiner: 
£ andern” Staats wiſſenſchaft wie ‚bei dieſee, die 
Cterigfen Branzeh’fo: lebhaft Gefühle ;'Bie ich ite: fürs 
fe Barftälfürg des Wmfanges der-Mihffene 
»iſchaft ſelbſt vorgezeichnet habe; "weil allerdings bed, 
Einer Duchfägeiing. dieſer Wiſſenſchaft in einem 
Bbefondern Werke; ohne Beſchraͤnkung auf vime 
beſtimmte verhäferiißmd de: Bogenzahl In’ Be 
ziehung auf die uͤbrigen Stauts wiffenſchaften/ ieh 
"im Einzelnen weit ausfuͤtzrlicher zu behandeln 
geweſen waͤre wis entweder hier ganz Abergangen 
ward, obet nlt angedeutet werben, tonnte. 

Be DU WEB hi nt Li * 

rien ging, —— * ünpe 

Die. süriige bes poflttyen Sffeneitipeh 
er ehr IR der Reihe, der ‚Strasse, 

J iſſenſg aftẽ n. Yin 

Aus Yen Dufgeſtellten Srmdbegriffe bes port 
von vi Öfenräichen@haätsrechee geht Herwor, daß Baflel6s 
rliche aus reiner Werhunft, fondern aus der Er ſen h⸗ 
rüng ſtammt, daß es alfo nicht in die Reihe der phi⸗ 
lofophiſchen, ſonbern in die Reihe der geſchichts 
lichen Staatswiſſenſchaften gehoͤrt, ja daß es, weiß 
in demſelben blos die in der Wirklidhfeis bei 
flehenden und gültigen Beffimmungen yors 
hertſchen, nicht einmal zu den gemiſ chten Staats⸗ 
voiffenfchaften getechnet werden kann. 

Allein fuͤr die Se uͤſt fanbigteit dieſer OLE 
ſenſchaft entſcheidet heils die Selbſtſtaͤndigkeit des 

Br 



78 Pefdnes Suiten Winnie. 

2 > dolflenfheftlich-gıfermmenfteher, v (v0. von grogem 
„@infbrfle auf: — ‚den Geſetzgebangh⸗ 
Niwiſſcaſhafe ‚und ſeibſt von. bedrutendem Nutzen 
fin bie: Siaatswiſſeu ſchaften feyn, wenn gleich biefe 
au ſich m weil he zunaͤchſt dem all g eme j⸗ 
mans ffentkirnh an ·Staacsleben peftininge find, 
:1.0ße xxivatve chtliche — von ſich as 
r.. fihließen. müffen, ALEE EREBEEEPEL ERTL Voa A VPE 

si 9 
a alten CH 

—A ge: —— Bſppenriachen 
tsteßte ji de RETTET 

Nö Irre fenfhäften: 990 il .e 
SE 2b WR * 
Een: ** DE ref: —5 — 
* ae — 
uam eich en (6.0) gehoet/h erai J ‚va 

Bafjeibe ven gefchichslächen Staatswiſſen ſſhaften np 
sewandte iſt, als. den ꝓhilaſaybiſchen und. den * 
iſchten Stantsmiffenfehaften. . Demungeachies dicht 

| ea den phiteſophi — 
Daunen. 7 , rue? 

u BEE EEE BEER: * 9 it 110 225° 33 

aus⸗ Parlameneſauuen — 
a ichtshofe unß ags aufarnma nmel —5 — 

TESTER ALTEN —5 
* | npland, —R Greiu. le EA — 
ae e,: Elena Ku. oam aiVhetles. 8. 
tirmygs. Einen gediegenen Aun z0 Poraus; für 

2einſchland enthaſtz W. Plae ſto nens Handbuch 
des engiiſchen Rechts] im Auszuge und mit Hin— 
ufügung ber neyern Gefege und Entſchetdungen vn 

1; Be Stfford.: Ana .bem, Engl. new. $. 
vn om: Cofldsk.:: Mit. Worrede vn Beh 8 —* 
ur :: Vibleemig waiBe .* a EL HEHTTR 
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Sahren'gegeberien Werfäffungen der: Umfang des 
Gebietes dieſer Wiſſenſchaft ſo erweitert wordew iſt, 
daß · der Verfuch· gewagt werden muß, fie..ald-eine 
Peſondere undſeibſtſtaͤnd ige Wiffenfchaft.auf- 
zuſtellen, und ſie auf· immer vonder Staaten 
Lunde jierennen, wohin für Die Zukunft inur 
site kur je Meberfich.tder-fürjeden einzelnen Saaat 
in ihe enthaltenen wichtigften Beſtimmungen geßären 
fann. 

So wenig, nad) deni aufgeftellten Grnndfägen, 
s rdend sans aus bean in pinzelnen Staaten Cr 
„ej Ren, Keſetbuͤchern „für_bag-bürgerliche oder, Straf⸗ 

Recht, oder aus den Hondelggefegbüchern und den 
Geſetzbuͤchern für das gerichtliche Verfahren, in das 

:pöfttineisffentlihl Staacsr.edikaufges 
: . Römhren werden darf; folehrreich muͤßte doch eine 
2 gef ech erſchoͤpfenðe Aufteilung amd: 2.53 
*Fvſophifche Verglelchung des gefammten än:beh 
eEinzelnen Mithen: und‘ Staaten beftehenden Pr 
hättet seyn, in ſo wolt baffelbe auf vorhan⸗ 
Een Deſetzduͤchern (und hicht;auf dem bloßen 

Herkommen, oder auf einer Miſchung fremdher ent⸗ 
lehnter Geſetze) beruht. Beſonders wuͤrde eine ver⸗ 

*Aglelchende Zuſammenſtellung der privarrechtli⸗ 

de Hauſtheſtinnnungen im Napoleoniſchen 
= Ogfighul, im präukifhen Sandtehte, 

-. ‚imallgemeinen bürgerlien Geſatzbuche 
.: für.bie gefammten-teutfhen-Erbländer 
5i Berdftreihifhen Monarchie, im.englis 

“  fäjen Privateedte; wie's Dladftone 9) 
TITTEN ef 

8). In Gtoßbritennien beſteh kein geſchriebenes Beſetz⸗ 
ET Such de Pfrivatrechteꝛre Menn feine: Geſetze find eine 

Mifhung aus geſetzlich geiordenen Gomghüheiten, 



Bo Barriere Terre 
ins beshath in: jeber- yeltgemäßen Verfafſung va - 
— Vet haͤlcniß der vier Hauptzweige der Verwal 
ig’ Segen einander! (der Gerechtigkeltspflege /der 

des Finanzweſens/ und der Veſtaltung der 
eivofftieren Mache) "disgefptocheh” werben? -i-:- 1” 
Dieſelbe Verbindung des Rechtð und der Wohl⸗ 

fit in den’ Beſtimniungen des poſitſven Öffentlichen 
htsrechts entſcheidet auch uͤber das Verhaͤltiiß 

vieſer Wiſſenſchaft zu der Volksoa u n dStau tso 
wirthſchaft, ur Fin a nz: And BoNzEiwip 
terfhaft Febe Werfaffung’ eines gegebenen 
Staates muß namlich die a blgeme inen Grundfaͤtzb 
"hüffteflen‘ wie aus! dem Volksvermoͤgen der Staats 
vid aufscbtach gebeckt uk im Einzeknen vertheilr 
v vetwendet weiber le; 506 in Hinficht des Bud 
* en Wolksvert ekeen nut eine‘ berathende, ober 

e entscheidende. "Sfihime: zuſteheʒ/ob und weit 
Wöntroffe aber Alıettgung, Verthellung "und ers 
wendung des bewilligten Staatsbebarfs} nen ertheilt 
worden fen, und anf welche Weiſe die fun ng, 
ns Grundgeſetz ‚über: Siherbetiewahe. Ordnunge⸗ 
‚über: Caltur- md Weptfeßrespofizel ſich⸗ erkiare. 
—— NR; 

F vah zn ED 2 ter) 

; J ———— Der 

Se Lichen und folgenreich. in allen diefen Be⸗ 
* junger das Vethaͤltniß des pofitiden öffentlichen 
Staatsrechts zu den Philoföphifchen und gemiſchten 
Staatswiſſenſchaften iſt; ſo kuͤndigt ſich doch die 
Wichtigkeit dieſes Verhälthiſſes in Beziehung auf 
die gefchichtlichen Staatswiſſenſchaften 
noch beſtimmter an. Denn ſo wie ſchon an ſich jede 
— undbſedes Grundgeſet eineß gegebenen 

— 



Pofitines öffentliches Staatsrecht. 79 

wiſſenſchaften in Verbindung. Denn, was in bem 
pofitiven öffentlichen Staatsrechte für einen gegeber 
nen Staat als gültigesöffentliches Recht aus⸗ 
geſprochen wird, muß ruͤckwaͤrts auf das philoſo⸗ 
phiſche Staafsreht infofern fih flügen, .als 
zwar mand)es. in per- Wirklichkeit angeordnet werden 
kann, was, nicht unmittelbar aus Vernunftgrund⸗ 
ſaͤtzen en ef pringe (3. DB. daß ein Staat-in 10 oder 
50 Provinzen — wird; für die —— 

[u er BE 

nichts aber in bem * itiven Sffentlichen. nat 
enthaften feyn darf, was ber Vernunft geradezu mis 
derſpricht. Weil nun das philofophifche Staats⸗ 
recht wieder ruͤckwaͤrts auf das Natur⸗ und. Bäl- 
kerrecht ſich ſtuͤtzt; fo iſt auch Damit das, durch 
das philoſophiſche Stantsrecht vermittelte, Verhältgiß 
bes pofitiven öffentlichen Stagterechts zu dem Natur⸗ 
rechte bezeichnet. 

Der Staatskun ſt it da⸗ voßtive sffencliche 
Staatsrecht ſchon deshalb näher, als dem philoſophi⸗ 
fchen Staatsrechte, ‚verwandt, weil:in berfelben, neben 
den unmittelbar aus der Vermunft hervorgehenden 
Grundfägen, aud) die Gefchichte in Beziehung auf 
die Beifpiele und Belege für die cheoretifch ausge- 
fprochenen Grundfaͤtze des Rechts iind der Klugheit 
berüdfichtigt wird,, Denn, wenn gleich in dem pofi- 
tiven öffentlichen : ‚Stoatsrechte wie in der Staats 
kunſt, die unbedingte Herzfchaft des Rechts der hoͤchſt⸗ 
Maasſtab fuͤr alle Verhältniffe des-innern Staats⸗ 
lebens bleibt; fo muß dach in beiden Wiffenfchaften 
die Ruͤckſicht auf die Wohlfahrt und Gluͤckſe lig⸗ 
keit der Staatsbuͤrger mit dem legten Zwecke gileg 
Staatslebeng ; den  Herrfchaft des Rechts, verbunden; 
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Kind beshalb in: jeder: zeitgemäßen Verfaſſung va. 
fiitierk‘ Verhaͤltniß ber vier Hauptzweige der Verwal⸗ 
rung · gegen einander (der Gerechtigkeitspflege/der 
Polier, des Finanzweſens, und der Geſtaltung der 
vewaſtieren Nahe) dtiägefprodhen‘ werben; | 

Dieſelbe Verbindung des Rechts und ber- Wohl. | 
fehet in den Beſtimmüngen des poſitiven oͤffentlichen 
Stnatsrechts entſcheidet auch über das Verhaͤltniß 
vieſer Biffenfchaft ie der Volks⸗ und Staats 
wirthſchaft, zur Finanz⸗ und Polize iwiſ 
Fenfchaft. Jebe Verfaffung eines gegebenen 
Staates muß nämlich, die allgemeinen Grundſaͤtze 
aufſtellen wie aus dem Volksvermoͤgen der Stäats 
bedarf aufgebracht gedeckt und im Einzelnen vercheift 
nhd-verwendet ieeert Tolles: ob in Hinfiche des Buds 
det ben Volksvertretern nut eine beräthende, öober 

e entfcheibenbe Stimme zuſtehe; ob und weich 
Conirolle über Aufbeingung, Vertheilung und Werk 
wendung bes bewilligten Staatsbedarfs ihnen ertheilt 
worden fen, und anf welche Weiſe die Verfaſſung, 
als Grundgeſetz, uͤber Sicherheits ⸗ und ——** 
der Cultur · int‘ Wehlſaheropottzet ſich erfläre, 

a rd J 7. EL td 

| Sörtfe ug Bu 

So wichtig und folgenreich in allen dieſen Pr | 
ziehungen das Vethaͤltniß des pofitiven öffentlichen 
Staatsrehts zu den philoföphifchen und gemifchten 
Staatswiffenfchaften‘ iſt; fe kuͤndigt ſich doch die 
Wichtigkeit dieſes Verhaͤltniſſes in Beziehung auf 
die geſchichtlichen Staatswiſſenſchaften 
noch beſtimmter an. Denn ſo wie ſchon an ſich jede 
Verfaffung und jedes Grundgeſetz eines gegebenen 
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Staates, als; Abat fache, In den Kreis der Sp 
fhite des. europäifchen- Staatenſyſtems 
aus dem Standpuncte. der Dofitik. gehoͤree 
fp.fann auch nur qus dieſet Geſchichte Die,Eng 
ſtehung umt, Begrundung einer Verfaſſung, ſo wie 
ihre Eintritt ins oͤffentliche Staatsleben,, fowohknadß 
nes Zeit, in welcher-diefer Eintritt erfolgte, als nach 
den Umftänden und Verhaͤltniſſen angegeben werdet, 
welche biefen Einteite begleiteten‘, wohei befonders.pig 
fogenannte .gefhihtliche Unterlage: einer Wer 
faſſung, d. h. die Art und Weiſe beruͤckſichtigt werden 
muß, wie die neue Verfaſſung an die bis dahin, her 
fiehenden Grundbedingungen des innern ‚ Stanter 
Iebens ſich gnſchloß. 
. Naͤchſt der Geſchichte des europaͤiſchen Seaaten⸗ 
faftems aus Dem Standpungte, der Politik, ift aber die 
Staatenku,nde..dem pofitigen öffentlichen Stagtsr 
rechte am ‚meiflen x perwandt; denn his auf die neueſten 
Zeiten ‚ward das „was nun in dem: pofitiven offene 
lichen Sfaatsrechte zu dem Charakter einer felbftftan _ 
higen Wiffenfhaft ausgeprägt, werben muß, als ein 
einzelner. Zeil. der Staatenfunde betradr 
get, inwiefern in demjenigen Abfchnitte der ‚Stasiftif, 
welcher von der. Verfaffung des einzelnen Staates 
andelte, der Srundgefege gedacht ward, welche 
” deshalb vorfanden. Dies mochte für diejenige 
Zeit augreihen, wo nur Großbritannien. img 
europäifchen Staatenfyfteme eine repräfentative Ver⸗ 

faſſung hatte, und der Umfang ber wenigen Grunds 
gefeße in den übrigen europäifchen Staaten leicht 
überfehen werden koͤnnte. Allein feit eine bedeutende 
Anzahl europäifher und, anerifanifcher Staaten in 
beftimmten Verfaffungsurfunden eine fefte Grund» 
(age ihres, i innern Staatslebens erhalten haben ,, faun 

I | 6 ®- 
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Me Peru Dofpa;. I. BrDövorgieryard 
ap .ıGuadat, coallartion. des gonstitafions, ch: HE 

x 

feinen: constitutions de la a ee . 
itel: 

Der Pair drantreicha Tapınd HÜR} LAT LIE...) 

Na schiyes' 3 re'd4 tems 
er “et des Etats.’ (Auch die beibeirztiften‘ Bänfe mit 

‚teutfhem Ti: biptökigeifäes Mrchibe für die 
, und" mit der teütſchen 

⸗ 
us 

[4 

er — 

* 

11* 

.- dir vornehniſten⸗ .europäifhen: Stasgen,: zar, Theil, 

1% gung -eines weſentliche Laͤckr in ıdarı polit iſchen Lite⸗ 
‚zatur. Ausgefuͤllt: haben wuͤrde iſt blos Diefeszinzige 
Abtheilung erſchienen, wetchn das ESaatbretht D aͤ⸗ 

eat Sweden rund; Beroßberit a n⸗ 
Beet anche Esenchaͤlt cheila wehnDetheils 
u wWeniden,nlsrdas ,a Wa unter dem Namans poſi⸗ 

tives ffentliches Staatsrecht zur. pifßenschaftlichen 
Geſtalrung gebracht werden (fol zem ehn, weiſſes die 
Grundzuͤge des geſammten poſitiven Staatsrechts 
der genannten europaͤiſchen Reiche (nicht blos das 

23 Verfaſſungarechtjn enabrält:n w ern mer, weil. des: nicht 
35 die, Dusch das: poſitiye öffentliches Recht ibegroͤndete, 
‚hr mene Goſtaltung des Innern Gtaatsiebeng: zur Ans 
I ſchauung erhebt. — Mit dieſem Compendium brachte 

der Bf. die bereits angeführte Sammlang der 
Zu 

an 
v2 gearbeitesen: Bade, deſſen Fortſehung: und: Veen di⸗ 

* 

mehrere, das Verfaſſuͤngswefen derreffen e Artunden 
I: on. “ *8 1. na nd u 

— — — 
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2wichtiggenRæeahzch agrundgeſeſhre ꝛc. [deren 
m sgaRer Theil auch nur die drei genannten Reiche 
;am(dloß,) in genaue Verbindung.).- — — 
.::zbeod. Schmalz, Plan zu Vorleſungen über 
„Allgemeines pofitives .europälfheg, Siaagdreht. Berl, 
1,1815. 8; Ggeiftvolle Skinge, .nyr. daß in derſelben 
n ·der genaunten Wiſſenſchaft ein welterer Umfang an⸗ 
33. gewieſen wird,: als im, der ;nben verjudten Dar⸗ 
sin ſtellung.) I zu Priusoe „m u run 7 
1. Sebald Baend aAlerdie Geſchichte, Has Weſen und 
der Werth, dev :Matinnalrepräfensation, ‚oder ver⸗ 
xt gleichende (:hißoeifche pragmarsifche (Darficlung, der 
i::glten und. sreuen. Welt... befoudgrs, der, feuefh n, in 
2 Beziehung. anf. die Entſkehung., Aushildung, Schick⸗ 
un fals; und; Marzdan-drr Volfgygsretung, . odek, der 

öffentlichen Theitnahme an der hödfign Stagtsge⸗ 
malt. 2 Theile. Bamb. und Lpy. 1817. 8. (enthält 

viele ‚richtige politifchs gefchichtliche Urtheile u. Zus 
7 Tammenftellungen‘, voch re Wert na reinem 
feſten Plane bearbeitet, befoAdeBi in. Hinficht tes 

iBVerhaͤltniſſes der, Welt, des. Alzegzt hums jur gegen⸗ 
zu wärtigen. Zeiz; auch enthaͤll eg Nie neuen Perfaſ⸗ 
‚fungen- 6i6,2847:,nur in Andeutungen und, Aus⸗ 
— Yen.) nf sad re 

‘ En [2 [2 

"N Wolksuertegtung. Mündsh :1968:5%0l., (vergl. die 
 Beurchälungs im: ermssiuN, kYa.:S. 78 fi) 
I. Vergleichende. Darfiellung: dat Siepräfentativnerfafs 
"fangen ivorſchiedoner euxopaͤiſchzr Mitagien in „ihren 
"= Grändzäßen.: Karlsruhe, 1823.20. Tobellen in Sal. 
id n Vergleich eude Darfiekung dry ſudiſchen Verfaſ⸗ 
I. *fungen D mehrnred:teutfchei. Vuv dasſtaaten ‚in. ‚ihren 
Grundzuͤgen.⸗Karloruhe, 3823. 2 Tabellen in ol. 

. , Thellweiff” gehärk duch 1 otzenberRietie Schrift hieher: 
— gtiſtiſche Ueberſicht ." Ehftn. Dan. MR gb. higoeſche Tirirfifge‘ 

in oder merkwyardi pen Zurophiſchen Gtaaten, aus dem 



f 
36 ppm Sfentiichts Braut. 

per ehnete 
RN. Uebeifigräden si doe in 
NR ran feige, leer ins 
VE fagtejeban elngzrretchen, 
apeile nach. beftehenden,..theils äpder 
schatz trlofchenen MBerfaffungen- 
IE 319 n..bnt s]) nIg Hk — * 
—J “ann ui ee Bu Ä N a 9 

. GQhi siehe 29 
—— — line: u ſalicht * 
—V 

anı © Gresbuilannieh und, Nerdamerkta. 

* em 1 elek in "Feine, ‚aefüteten eure difchen 
Ködate. ſeit den Zeiten. des ansgahenden Miccelalters 

be Born fehlten, wvurch welche bald eine 
terehbe' Kr auf’den’ — 8— erheben, bald die 
— — ‚Nis, Verffleniß 

„bus a Mm hen, Reichs = ‚adpr Sanpjkanden näher 
:brftiinmie :balk: Em inmern :Geaatälchenüiher big buͤr⸗ 

liche Arnd: efeggebmgi, fo wie: über- die Bes 
„Nedprung, "oder'hkt Hie'Geftaktilg Ber -friegefifcdhen 
he ein "alfgenteiner — eſtellt worden 

war; ſo hatten doc) in den meiſten Reichen und Staa⸗ 
:@en:Diefe, Formen, nee zufällig unbe in [ehe verſchiede⸗ 
ae Zeitaltern ſich ausgebilnen? Blos in E n gie nd 
Se: IM. jündech’ Europa eihe — eln nyelnen, 

e riftLigen. Ireunden, heritentg en ‚SB ch im 
"Saufe dev, Sahrhunderte bebeutenh Aerändertes und 
erſt ſeit der: Thronbeſteigung Wilhelms; des Oraniers 
7688) zu einen beſtimmten Eharäfter ausgeprägte, 
„Verfaſfſung. SGeix dieſer Zeie' ward In dem freien, 
"in zwei ‚Kammern efpeilten, heittiſcheh Pätjamente 
manches kraͤftige Wore ‚U ber, Dig Jet ialten Angele 

genheiten des innern und äußern: Staatslebens aus« 
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geſprochen „. das; für. das uͤbrige, In feiner pofteifchen 
Bildung fartfeneitende meikliche,dEwwopa um.fapendn 
ger. verloren Bing „.je:känger in. smehsern großen Nein 
en bie Werſammlung der Reihaflanng antmeder ganz 
geruht hattet mie.g. DB. in: Frankreich feit:1626)4 
oder, rien Spanien, zu einer bloßen Sormalicäg 
— nwat.Beſonders. Aber mitfte, das 

orbild nMmafbrisenniens- auf; das uͤprigeEaropa 
moͤchtig/Aheils in Hinſche ug dann in der Vern 
faſſung begründeten Herrſchaft des Rechts und, Meg 

eg im Degenſache gogrz «Dia Millkuͤhrbereſchaft der 
Vremiorauigi ſter und · Maitxe ſſen in andern ‚Reichen 
mMeits in sOinlichs: des ſteige ntten Bopliignprs. un 
Reichthums Großbritanniens im Gegenſatze gegen die 
Verarmung, die Schuldenlaſt und die ungleiche Bes 
ſteterung Kr andein Shitteni): win pain ng 

mm. 

. 
no 
da. —— 32 | De. Du Ba | GB a u, 

tina, Zucht: in. msn Inu ar): ind 
#3 Sn dam ſelban Sinne ſprach sin; Rec. nim Hermes 
2 GXM. X2 AR. Der] Zurftgeiße der. Pfiqffadel, 
‚in bie Verbindungen der Staͤgte⸗unzerneinander und 
a2, 7D86: Are gogen Die Srääte,, aber audy zuweilen 
2.n2 mite ihnengigegen die-willkahzrliche Herrſchafte; die 
x. Grundungen ſtehender Gerichte; ‚die erſten „rohen 
BVerſuchq des. Bauernſtandes, ſuh zur baͤrgezlichen 
2: Sreiheit- jur.exheben., oder dabei au behaupten ; die 

tr. Bildumpuder Landſtaͤgda ays;Mgeifklichkeit, -dyl und 
2 Ren Wachzthum amd, Ihr Verfall; Dig eigene 
or meue egehung ‚und, ‚hie, Regierung der Staa⸗ 
end ten mehr oben. herab, welche Im, ſechs zehnten Jahr⸗ 
2hundere mit. merdoppelten, Jhaͤtigkeit ſich erhob; — 
3. alla Flemente ‚Ded,ingnearn Lebens der, Wölker 
qua. haben. ſich in den, verfgyiehenen europätfchen Staa⸗ 
an:. :ten. auch ainszlei, Regel und mit fchr sfichtbarem Eins 
eu. ĩ fluſſein habgeigen: gufchigsandern entfwickelt, Nur 
Br Ern ghanſd, hehguſptete dabei weſlegtliſch e 
stass gen Amtchet tan aha. Rechts n; und 

Sreaarsverfeffangn.mrikrs ibm.gelang, 



TE under viefen”: Vethaͤltni fin⸗ vermochten hie 
—— Die brittiſche Veifaſſuntz als Vorbiib 
and Muſter breiſendem Stimmen eis Montese ' 
gie i urid vieleriaizret bedeutenð yarıtikten‘, weicho 
ſelt ver Mitte des achtzehnten Jahrhauders don’ Bo 
Bürfniß: einer neilen Jeitgemaͤßen Wefkalning deine 
nᷣet ne Staatslebens und! einer feſten Bogr 
Bes Rechtszuftandes in nnehrern ropaiſchen Reich 
anb Staaten then⸗ elbſt fuͤhlten „itheilsbei Andeen 
anregten. I aber: and ee 

vd Allen ei auß crh alb des erhal 
Staaten ſy ſte ms einttetendes · hochſt fotgentsich@g 
Eteignlß ward die ad chfie Verunlaffung- det weltoch 

en A 

— —. mie ” * I 

die alten einkeimifsen. Einciptungen 
welhe in den meiften andern ändern 

duxch alte und neuerömifde EA 
: sand Intlture Verdrangüwmatren, feſt gie 
inparten und‘ felbrnändig: förs uBisden. 
cam Aalen eben dadvarH iſt England von ber Zeit an, 

Wwö bie wirka herhiche Herrſich aft Im’ übrigen 
u. Entopa durch Rall 5 ,:durd Phitipp's, duvch Lud⸗ 
wir, Richelien und Ludwig 14 faſt allgemein ges 
mworden war, dien Pirkit-t: geworden, von wels 
chem bie innert — 8 au s⸗ 
ging, und fichdien’ asrig nWihteeen defs 
> fetben mitt EA: RIEMEN TFT’ 8. 

Lobreden ber engliſihen Verſaſſung haben dieſe hers 
vorgebracht, ſondern wer im ganzen vorigen Jahr⸗ 
Hunderte den wachſenden Wohlſtand Engtands ges 
wahr ward, wer es ſah, wie Gefeb und Recht auch 
über die Großen herrſchte, wie''geachtet: auch der 
einfache Bürger war, wie ein jedes Vetdienſt eine 
freie Bahn zu Wirkfamkeit and Belohnung fand; 
ber müßte wohl das Verlangen empfinden, daß auch 
in feiner Heimath ein To friſches, ſreiee un kraͤf⸗ 

tiges Leben aufbluͤhen anddyer.“ 7 
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Mb Altern Veebtecung dit Kogenanntin: nina 
fentativen Grundfäge: die Teetıung: eines 
ieb det norda merttaniſche a: Kolon ien n Broß⸗ 
bitamiieng.- dort ihzrem: uropäifiien; Etammiande,, 
und de Srkämpfung-und Anerkennimg IHoer-knain 
hangigfiede um Selb ſtaͤ ndigkeit im · Pariſer 
deieden vom Jahre 17838 dr: nes 3 Dis line 

Veerjahrte Eiforfuche :ifteliee yi uhhrend; vbiefet | 
Rünpfee: safe: Großbritatidieg vund feinem Kolo⸗ 
nieen, Sranfreih und Sparten 'alıf die Geist ber 
legtern; namentlich fochten viele franzöfifche Officiere, - 
dazu berechtigt. von ihrer Regierung, auf amerifani» 
ſchem Boden unter Mas ingtpns Befehlen für 
die Sache der bi — ** und Foftifchen Freiheit. 
Grundſoaͤtze, die ſie im eransatlantiſchen Erdiheilg Sm 
nen gelernt und mit ihrem Blute verſiegelt hatten, 
folgten ihrennach den Parifer Boieben ‚im die euro⸗ 
päifhe Heimach zuruͤck, und wurden von ahnen :kfld 
fefter dehatten 1 je mehr; nanentlich in Frankreich, De 
Unvoiffommenpeken der VWerfaffung and Derionktufg 

- biefes Reiches, hauptſaͤchlich wegen Der: ubigehtuer ga 
fleigerten - Schuldentaft ‚ von dbeu'mittlern unduatenk 
Ständen gefühlt warden. - I zur... ment. 

Gleichzeitig bildeten die: ſelb iaendigen od 
amerifanifchen Staaten iin: ihrer Mitte. ie 
Verfaffung eines Freiftaates (1787:) am), 
in deren Grundzuͤgen eben ſo wanig das Vorbild 
der brittiſchen Verfaſſung — nur uͤbergetragen von 
einer beſchraͤnkten Monarchie auf einen neuentſtqud⸗⸗ 
nen Freiſtaat — wie der Einfluß Washingit oms 
ju verfennen war , eines Mannes, in welchem. Morde 

*) Man vergleiche toräber Befe Staacd niit eng efe ' 
ten, ©.3,© — 6** 
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aineriha frühensfeinen Haben. unb!DREften;: mihpaͤter 
feinen Regentem han& —V jan, yet ee 37 

Ie mehr Die, beue Berfaffurg Merbameife s, ſo 
wis.die.be.fon da ne, Verfaſſung jaden:feinen:e inzefe 
neau damals 43). Staaten, die: Farbe add · den Eha⸗ 
veſcer hes. achtzehnten lahrhunderts · an: ſich taug; deſto 
weiter wich fie von deu: veraltetendx⸗puhlifaniſcheñ 

Büridenrab ,:die in Afmieuropäjfchen: Freiſtoaten Wen 
menLg;; ‚Se wuayiängt a⸗ Schasis und eig, 
vor bund hack, ifanhen. a MD Der vorn 
GIESNG alpin hie un — — — — Ertl 
—— * engh0s use sent: id 
R III ι L TE Pe Ber u 
id Hera Y. mi ’ Ei Ar 6 w *. 

—— — änBeantreihiund Polen 
ALLEIN 2 Ve DIE ME. 

ur: Bevor. aben:ciif- europdiſchemn. Baden eine Nac⸗ 
Gildung des brittiſchen und. Der nordomerikaniſchen 
Werfaſſung verſucht ward, gab die fromzöofifche 
Redwintiotun.Jahre:1789 8) den Ausſchlag über 
Die wölligeAlinbitbung ‚des: innern Staatslebens in dem 
leer chriſtlicher Reiche des, jungern Europa. Denn 
kaum hatte, aus der Mehrheit der von Necker nach 
Meofnilles:: ‚ufastimienberirfenen 1200 Deputirten des 
Meichrs, Die: erifteMationalverfammlung 
(47 Fun. 1739) :fich gebildet, als dieſe (4. Aug.) die 
alte Ab ſchaſßhung ‚Des Lehnsſyſtems augp 
prady;.und, nach zweijaͤhrigen Verhandlungen, (3 
Supt. 1791) die neuefhriftlicher-Verfaffungs; 
amkarı de beendigte, welche (14. Sept) submoig 16 
: Ale; Reichsgrundgefrg: beſchwor *). J 

V Mtaat swiſſenſhgſten, ‚zb. 3 3⸗ S. ‘908 ff.. 

x**) Wenn das pofitidg Öffentliche: Sleaterecht. fuͤr fi, 
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re: MUleichzeifigsbachterder. ediera, Theil der 
en die er ſte Iheilung bes Reicheẽ vom Japır 1. 
‚noch nicht verfchmerze hatte,.an,e ji erh fe 
‚fehlerhaften; Keichgnerfafung und anı eine m ; 
bes /innern) Sigatalebenss; Berl am.6, Def. 17, 
are x polni 9 Re in eröffnet, Ko 

ygleii enahnte freie Wei Sr qufge en, und 
nad —* Mh "Büıhbed mit Pröußih 
(29. Mär, 0), „; von'der großen "Stimmeitmeßireht 
(3. Mai an eine heue Werfüffung angetibhn 
men, fo wie diefelbe vom Könige Stänislaus-Angib 
ſtus beſchworern ward. Dieſe Verfaſfung ſchloß fich 
"mehr; als die franzöfifhe,.an die bis dahin in Pylen 
WBeſt andencen Rechtsderhaͤltniſſe ans deriungeahrenbik 
dete ſich, unter Rußlands Einfluffe, gegen feige 
Targ er Bund (1792); worauf amt: BR 
ſtimmung des’ Königs — ‚die neus Verfaſſung auf 
dem Reichstags zu Grobnoe (20. Sept. 1782 we ey 
wor fen / und im Jahre 1793: Polen um: ameisan- 
male getheilt ward. i nannten nd gg 

Allein auch die erfte Verfaffung Frankreichs am 
Sabre 1791 ging nur theilweiſe ins oͤffentliche Staats⸗ 
„leben über, weil, bereitz nqch dem —— 
der zweiten Nationalverfanmlüng (1. Det. Bun 
‚ein heftiges Partheiengewuͤhl E derfelben, ſich — 
das, nach der Eroͤffnung des ſogenannten Ride 
convehts. {24 Sept. 1792) ,..ia der Aſchaft un 
„Königehums r in der, Berriandlung "Fran 

und nit in der Folge der gefanhrigen Sigäte 
miffenfhaften vorgetiggen.koirdy” fo müffen in der 
Einleitung deſſelben diejeiitgen Grundfäge iin 
allgemeinen "Umriffen. aufgeftellt werden; dig ſich in 

der Staatskunſt $.15—ag. (Staates. 3.2. 
©. 361 —418) finden. ut 



HM Peoßitives vͤffeniliches Staats ircht. 

wind Nepublik/ imb Hfdem Prozefenind der Hinrich⸗ 
‚ tung (ubwtgg 167’ Yr dem’ völligen Umſturze after 
frügerk Sfaatsformeh' tm Innern Frankeeichs füßree, 
worauf fir die Republil Frankreich am 24. 
Jund 4793 eihne zw ette Verfaſſung gegeben ward,T 

—36 — 
. a, Nach ham Stunge ber Schrederisreglerling wat 
für, die Kerublit Sennfteih die Hit: ze 
faflung Im Sabre 1798 .aufgefbeit, mir.einent © jr 4. 
sasıum won. fünf Perbun, an. der Spige Der voll⸗ 
Gewalt 

Dieſer folgte tin Johre 1799:die-mierte Ban 
En weiche dein General Bon ain apte zum 

en: Conſul ernannte... In hieſer Verfaffung 
Yingen die fruͤhern republikari ſch· demokratiſchen Ber 
Hüntiwngen bereite in: ſobche über, die. ſich dar monar« 
len DEtaatsform wäherten. Dies: seat noch Der 
flimmter darch bie Geyatcaeonſulta vom Jahre 1802 
vad 480 hervor, walche den erſten Conſul Anfangs 
zum Conſul auf Lebenszeit, wu dann zum er.he 

iMaifer der Frauzoſen ernanntan. 
ichbem er aber (1844): auf den Thron Fran 

telchs verzichtet hatte, gab der Senat, unter Talleyrands 
Leitung, dent Reiche eine neue Verfaflung' (6: Apt. 
4814), in welcher Lud wig (18) durch den. Willen 
des Volfes auf den’, Thron berufen ward, Allein 
Lidwig 18 erkannte diefe Verfaſfung nicht an, fondern 
"ertheilte, aus koͤniglicher Machtvollkommenheit, (A. 
Jun 4814) die conſtitutionelle Charte, die 
noch jegt aldı Orindgefeg des Konigreiches gilt, wenn 
‚gleich. Mapoleon,. nach feiner Ruͤckkehr von Elba, 
wäßtenb: des:humdere ‚Tage,. (22, Apr. 1815) eine 
Bufagwere zu dee - vierten Werfaffung bekannt 
machen ließ. ne 
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+. Mit den Siegen, der Bnanzofen, ; per auch 
* repraͤſentative Kötagtafofiem ‚die: Grenzen; Frank⸗ 
vichs; fein-den-Miederkamden; fo in Scalien. 
Hard gleich Bie-äktere Staarsform des Freiftantes der 
nereinigten Niederlande, unmittelbar nad) Pichegeu’g 
Vordringen Aber: bie jugefrognen;Örenzflüffe, aufge⸗ 

„ und das :bemofegtifche. Princip für die. ‚Nee 
KBerfaffang den Niederlande nusgefprochen;; fo dauerte 
es doch in der ſogenannten bataviſchen Republik hiß 
zum Jahre 1798, bevor ‚die erſte neue Verſaſſuns 
daſelbſt angenommen ward. 

Raſcher erfolgten bie volitifen Umbildungen im 
Ital ien, wo Bonaparte im Früßjahre 1796: feine 
glänzende eriegeriſche Laufbahn begonnen hatte. So 
tote er bereits näch dem kuͤhnen Uebergange uͤber bit 
Adda⸗ Brüde bei Lobi (20. Mai:1796) die Freiheit 
der Lombardei aubſprach; fo warb:au), unter feiner 
Mitwirkung, in der Zroifchengeit wiſchen den: Frie⸗ 
Benspräfimtindrien: zu feoben und:dentiwirftichen Frie⸗ 
densabſchluſſe zu Campio Formio mit Defteeich, am 29. 
Kun. 1797 der neiien eisal piniſche aRe use 
eine Verfaſſung gegeben , die, mit vielen eigenthümli⸗ 
then Schattirungen, doch im Harjen: eine Nachbitdung 
der dritten Werfäffung Frankreichs war. Während 
aßer Bonaparte in Aegypten ſich befand, erfuhr dioſe 
Verfaſſung (4798) durch den feanzöfifchen Gefandien 
Trouve und durch den General Br ün.e weſentliche 
Veränderungen ;:und bei: den Stegen der Oeſtreicher 
und Ruffen in Sberitalien im Jahre 1799 theikte.fin; 

— 
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Einfluſſe, bis 48060 

— 

— 

u linie Staactroie. 

mit der cisalpiniſchen Republik ſelbſt, das Schickſat 
der Aufloͤſun 

Kaum harte Abe det damalige effte Conſul Bo⸗ 

2 fr}. 

—BR—— Asos Inu Maros 
j 

Faſſung⸗ einig Abit ce mn L RT TRELDRTUL BRHIG 
ui, Bleidzeifige mit den Folgen: der. framoͤſiſchen 
Siege. duech Bonaparte in Italien ſtuͤrzte der aͤlteſte 
italiſche Freiſtant, Vone djg, anfanmenz. bas klei⸗ 

uere Genuna hingegen erhielt ſich, Mard (1797); 418 
kigurithe Ranuhktt pemefsasiliet, und ev⸗ 
hielt‘ (2. Dee. 4797. and. 20:50 IBOR) zmeische — 
ae ee ee — | 

una: Frankreich ſelbſt einpere 
feibt ‚nach Mapoleons Sturze aber, auf dem Miegen 
Congreſſe, Rem. Könige; un Sardinien zugetheilt 
Wardar . Rn ya 
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Ehen fo-erhielt auch ber Eleine Freiftaat $ucca 
im Jahre 1799 und im Jahre 1801 zwei Verfafe 

- fungen, die, im- verjüngten Maasftabe, den in 
Frankreich wechfeinden Verfaffungen nachgebildet wa⸗ 
ven. — Selbfi dem Kirchenftaate, welchen das 
faanzöfifche Directorium (1798) in eine romifcdhe 
Republif verwandelte, ward (29. März 1798) 
eine demofratifche Verfaffung gegeben, die aber bei ber 
Erneuerung des Krieges fchnell wieder aufgelöfet ward. 

- Meapel, obgleich, nach Championets ſiegrei⸗ 
chem Vorbringen bis in die Hauptſtadt bes Reiches, 
als: parthennpeifhe Republik (1799) erklärt, 
erhielt damals, bei dem fchnellen Wechſel des Kriege» 
gluͤckes, Beine eigene Verfaſſung. Als aber fpäter. 
Mapoleon feinen Bruder Joſeph (1806) zum Könige 
beider Sicilien, und zwei Jahre darauf zum Könige. 
son Spanien ernannte,. welhem Joachim Muraf 
ouf bem Throne Neapels folgte, gab Joſeph, bei 

. feinem Abgange ˖ nach Spanien, dem Koͤnigreiche 
Meapel (20. un. 1808) eine Verfaffung, bie 
Napoleon beftätigte, Doc band fih Murat an dies 
ſelbe nicht; fie trat nicht ins öffentliche Leben. 
2. Dagegen .ward, unter brittifhem Einfluffe, von. 
bem Sord Bentinf im Königreihe Sicilien, wel. 
ches die aus Meapel verbrangte Dynaftie Bourbon. 
gegen Frankreichs Waffen behauptete, (1812) eine 
der. englifchen Eonftitution nadygebildete Verfaffung 
gegeben,.die aber von dem bourbonifchen Regenten- 
baufe bald wieder aufgehoben ward, 
.. Selbft nad) der Rückkehr diefer Dynaftie nad) 

Neapel (1815), warb der Verſuch, die ſpaniſche 
Berfaffung in Neapel mit örtlichen Modificatio- 
nen (1820) einzuführen, durch die fiegreichen Waffen 

‚Deftreichs vereitelt. Fe | Ä 
IV. 7 
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0 Den jon iſchen Iufeln; fekher der Republik 
Menedig’gehörend , warb bereits im Jahre 1803 eine 

ünter Rußlands Einfluffe vermittelte Verfaſſung er⸗ 

theilt. Als aber, nach ſchnell wechſelnden Schickſalen 
Biefes Freiſtaates, derfelbe (1815) unter die Schu 

oͤheit Großbritanniens geſtellt ward, erhielt er am 43 
— {818 eine in London genehmigte neue Werfaflung: 

in. HT 12. BER 2 . J . F 

er Sortfegung.... Die: SH wei z. 

der franzoͤſiſchen Revolution; auch fehlre-in-den: Cano 

eonen' die Einigkeit, die in Tagen der! Gefahr das 

Beſtehende zu retten vermag; allein Europa fah mit 

Mißbilligung, wie Bas franzoͤſiſche · Dreckorlum ·init 

der friedlichen: Schweiz verfuhr Mach Ueberwaͤttt⸗ 

dung derfelben durch franzoͤſiſche Heere ward (12.Apn 

1798) zu Aarau der: Entwurf einer neuen Bernd 

faffung der einen und untheilbaren helvetiſchen Res 

sirblif angenommen‘. bod) hatte das alte Syftem viele 

Anhänger und tüftige Vertheidiger "und die &rfolgg 

Deſtreichs im Kampfe des Jahres. 1799 brachten beide 

Partheien ‘gegen einander in maͤchtige Guͤhrung bis. 

Maftena’s Sieg’ (Seit; 1799) bei-Züriy den Aus⸗ 

ehlag für das neue’Gnftem gib. - Eine:neue, nk 
Paris entworfene, Ver faſſung ward zwar am 2, 

Mai-1801 angenommen, von den Freunden des alten 
Syſtems aber (28 Dct. 1801) geſtuͤrze, bis balk 

darauf (17. Apr; 180%) bie legteen wieder verdrängt, 

und von den Anhängern -des neuen Syfdmis die Bei 
ſtimmungen derVerfaffung‘ vom 29. Mai 41801! ans 

genommen würden, Doch als, nad) der Ruͤckkehr des 

franzoͤſiſchen Heeres aus der Schweiz, Aufſtard⸗ 
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Gaͤhrung und Unordnung allgemein warb; ba berief 
der erfte Conſul Bonaparts, nad) 'erneuerter Bes 
feßung ‚des Sandes von franzöfifchen Truppen, Män« 
ner aus. beiden Spyitemen nad). Paris, mit. welchen 
er. die fogenannte Bermittelungsacte (19. Febr. 
1803) verabredete, welche bis zum Jahre 1913 als 
Staatsgrundgeſetz ver Schweiz galt, und auf eine im 
Ganzen fchoriende Weife das Alte und Neue verband, 
Nachdem aber Me Voͤlkerſchlacht bei Leipzig uͤber 

Mapoleons Schikfahin Teurfchland entſchieden hatte, 
ſprachen die verbuͤndeten Mächte: die Auflöfung der 
Wermistelungsacte daß, und ließen umixh Abgefandee 
mit ‚den ‚Abgeordneten der Schroggg/unterhandeln,; 

. worauf. (8. Sept: 4874) ein neuer Bundesvertrag 
ber 19 Santone, und, nad) den Beftimmungen des 
Wiener Congreſſes in Hinſicht der Schweiz, die Auf⸗ 
nahme der drei neuen Cantone, Wallis, Genf und 

- Aeuenburg , die Entwerfüng befonberer Verfaffungen 
für. jeden einzelnen Canton, fo wie (7. Aug. 1815) 
bie. feierliche Annahıhe der neuen Bundesacte 
ber sefammten? 22 Cautone erfolgte. 

13. 

Bortfegung Die Niederlande 

In den Niederlanden, die, nach der Eroberung 
von den Franzoſen, in der "damaligen Staatsgeogra« 
phle als batavifche. Republik aufgeführt wur« 
den, war, unter dem Einfluffe des franzöfifchen Ge⸗ 
fanbten Sacroir, (23. Apr. 1798) eine Berfaffung 
gegeben und angenommen worden, welche man der 
dritten franzöfifchen (vom Jahre 1795) nachgebilder 

hatte. Kaum war aber, in den Londoner Prälimi» 
narien zum Frieden zwiſchen Frankreich, Großbri⸗ 
tannien, Spanien und Batavien, die Selbſtſtandis- 
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fell der neuenreyublikaniſchen · Gormt: der letzteen an⸗ 
erkannt. worden ‚ale (16. Det. 1801) die ba ta v⸗ 
ſche Republik eine dm etta Verfaſſuns, und + 

- mad) der Begründung ber kaiſerlichen Macht in Franke 
dh; (15: MiR51805)- eineinritte Verfaſſung 
erhielt, die einen Rathspenfionair an die Spitze der 
MRegierung ftellte , und in Mo, Seh Date 
warchiſchen Forn h ‚Beibeheiung 
Diefer ,, blos yfchroggsiih ON Ge\argänptent;: Ver« 
Kaflung warb; A GL ab) Wepublik für Mies 
Aeons Brudeſ ad Bag; An Röwigreih Dodr 
and verwahe Aber 810) dem mächtigen 
Frankreich (RR Ss, anshıbort, nach Den 
Erfolgen der R t, die. Franzoſen.ver⸗ 
Brängt wurden, Aerinfineilige aus Hollaͤndern geb 
bildete · Regiernugstonuniſſion den: Furſten: Witpeit 
mon" Oranien zum ſouverainen. Fuͤrſten ‘der: Mieher⸗ 
dande ernaaute, dieſeh aus Engtend-zurädtehrt,.ung 
nad) ‚dee. Bereinigung Belgiens: mit: Basanieni zuint 
Königreiche der Miedievlandıe; deni:misd ven 

einigten. Staate sin. ber. Berfaffung: vom 24 
Aug 1815 ein bleibentes Grundgeſetz gab. 

147 ; vice, 
N F ung. Der Ätkin und. Bar 

J AN Spanien. Schweden nor 
” si der. wehtern Verbreitung ber. Siege undıbag 
poliifchen Einfluffes Napoleons: auf: das, —S 
gewann auch das Syſtem neuer: Verfaflungen. zint 
weitere Ausdehnung. - Eine ‚Folge des Kampfes, mir 
ſchen Frankreich, ‚Deftreih und Rapland: im Eipns 
jahre 1805, ımb bes für. Deftreich.nechtheiligen Beier 
dens von Prefburg. (26. Dec.-1805), war die Gitüfe 
«ung.bes Rheinbundes in der.(12, Jul.:4B06) 



‘ 
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in: Doris untergeichneten Confoderationsacte 
Sie ward, nach der Befiegung der Preußen in der 
laͤndern zwiſchen ber Saale, Elbe, Oder und Weich 
fel; und nad) dem Beitritte der norbteütfchen Fürften 
zum Rheinbinde ,..bald das allgemeine politifche Ge⸗ 
fÜß des vormaligen Teutſchlands, mitialleiniger YAuga 
wahre der ehemals zu Teutſchland. gehoͤrenden öftrei« 
chiſchen und preußiſchen Länder. Dem im Tilfiten 
Frieden anengeftiftete w Herzogthume Warſch au gab 
Naboleon (22. Ini. 1807) eine mnene Verfaſſung 
Ylw.dis zu deſſen Aufloͤſung galt. Wie er aber index 
Mitte‘ des Rhembunides: felbft, die Begründung neuer 
Werfaflüngen meinte‘; erhellterauß der (15. Mope 
1807) dem Königreihe Weſtphalen gegebener 
neuen Verfaſſung. Theilweiſe ward biefelbe 
nachgebilbet in ber, Verfaffung Bayerns vom 
Mai 1808} die aber nicht ins!’ öffencliche Leben 
trat; in den Organiſationsdecreten des Großherzog⸗ 
chums Berg (19. Dec. 1808 und 314. Maͤrz 1809), 
in der Verfaſſung bed Großherzogthums Sranfı 
fürt (16. Aug; 1910), und in der vom Herzoge von 
Anbalt-Köthen (28. Dec. 1810) feinem kleinen 
Lande gegebenen Verfaflung. Die legtere. ward bereitg 
im Jahre 1812, nad) des Herzogs Tode, unter der 
vermundſchaftlichen Regierung des Herzogs von Ans 
Halt» Deflau aufgehoben; Die übrigen erloſchen nach 
ven: Schlachttagen bei Leipzig. 
1m: Eben fo beſtand die, von Jofedh Napoleon 

‚ 86. ul 1808) dem Koͤnigreiche Spanien mit Zus 
#immung des Kaifers gegebene, Verfaffung nur 
ſo lange, als er felbft in Spanien, unter der Mache 
Der feanzöfifchen Waffen, fid) behauptete; denn, noch 
vor feiner völligen Ruͤckkehr nach Srankreich, fprachen - 
die auf der Inſel Leon verfammelten Cortes Spaniens, 
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kin Namen des abweſenden Ferdinands 7, (49. Min; 
1812) eine neue Verfaffung als: Grundgeſetz der 
Monarchie aus, die Ferdinand, nach feiner. Anfanit 

in Spanien, (Mi 1814) aufhob, und ſpaͤter zwar 
im Drange der Verhaͤltniſſe (7: Mär 1820) annahm, 
fie aber, nad) dem Vorbringen: ber. franzöfifch - bonr⸗ 
bonifchen Heere bis Cadir, (Det: 1823) füg Immer 
vernichtete, :: 

Verſchieden von-diefen Berfaffangen nach iören 
Orundzügen und nad) ihrem weſentlichen Charofter, 
wor die nee Verfaſſung Schwedens (7. Jum 
1809), nachdem Guſtav 4 auf den Thron verzichtet; . 

- ad’ diefen fein Oheim, Karl'13, nach Annaba⸗ 
Ye ‚Yerfaflung , beſtiegen hatte. 

15. BZ alas 

— zu. n g. Neue Berfoffüngen 
0 feit, Napoleons: Stärze on 

“Die mächtige Beränderung.üfler: politiſchen Merr 
haͤltniſſe, welche Napoleons Brfiegung und Verzicht⸗ 
leiftung auf die Regierung (11. Apr. 1814) bewirlae. 
zeigte ſich in den verſchiedenen Staaten und Laͤndern 
auf ſehr verſchledenartige Weiſe. In Franf neach 
ſelbſt gab Ludwig 18 (4. Jun. 1814) die conffitur 
tionelle Charte, die auch, nach Rapoleons zwei⸗ 
ter Beſtegung im fahre 1815 ,. das Grundgeſetze des 
Königreichs blieb. In dem Königr eiche der Mier 
derlande vereinigte ſich Wilhelm 1: mit den Notablen 
(24. Aug. 1815) über Die neue Verfaffung. Dem, an 
Oeſtreich gekommenen, lombardiſch⸗venetinank 
ThenKönigreiche gab der Kaiſer Franz 1(24.Aph. 
1815) eine neue Verfaſſung; eben fo der Kaifer Alexau⸗ 
der 1 (27. Nov. 1815) dem mit Rußland vereinigten 
Königreihe Polen. Unter Rußlands, Oeſtreichs und 

/ 
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Preußens Vermittelung erhielt (3. Mai 1815). die, 
durch den Wiener Congreß als frei erklärte, | 
Stadt Eracau eine befondere Verfaflung; fpäter 
führte auch Defireich in dem Königreiche Gali— 
zien (13. Apr. 1817) ſtaͤndiſche Verhaͤltniſſe ein. 
Nöorwegen, von Danemark:an Schweden abgetre⸗ 
‚gen, erhielt vom Könige Karl 13..(4.:Non. 1814) 
die Beftätigung der von dem Storthing. entworfenen 
‚Berfaflung mit wenigen Abänderungen. Für Prey« 
‚Bem ſprach der: König (22. Mai 1815) die: Fünftige 
Etnfuͤhrung einer; Berfaffung qus, und erließ ſpaͤter 
(dr Jun. 1823) das. Geſetz für die Bil dung der 
-Provinziaiftfände Selbſt der Papſt Pius7 
‚fand, es geraten, dem Kirhenfigate (6. Jul. 
:41816) eine neue Verfaſſung zu geben. Die jomi— 
then Inſeln erhielten (1. San. 1818) eine folche 
„von England; für das Königreichbeider Sisi« 
bien verfündigte Das Decret vom 12. Dec, 1816 eine 
neue: Ordnung der Dinge, Selbſt das nach politifcher 
.Selbftftändigfeit ftrebende Griechenland gab fih 
(4. Jan. 1822) eine proviforifhe Berfaffung. 
Die VBerfaffung der Cortes in Portugal (23. 
Ser, 1822) beftand blos bis zum Juny 1823. - - 

Allein am fölgenreichften ward die neue Geftal- 
‚tung: und. Einführung ffändifcher- Verfaffungen fir 
den, durch bie Leutfche Bundesacte (8. Sun. 
.1815) zu einem verjüngten politifchen Leben wieder⸗ 
gebohrnen, teutſchen Staatenbund, der in der 
„Schlußacte der Wiener Minifterialcon 
ferenzen, melde am 8. un. 1820 zu Frankfurt 
als ‚angenommen .befannt gemacht ward, eine Er- 
zZänzung der in der ‘Bundesacte ‚nur furz enthalte 
nen Örundzüge feiner gemeinfamen Verfaſſung erhielt. 
Mach dem dreizehnten Artikel der Bundesacte ſollten 
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An aflen teuefchen Bunbesftaaten ftändifche Verfafſüs⸗ 
-gen beftehen; nur daß man zu Wien über die nähert 
Beſtimmungen beshalb fih nicht vereinigen konnte. 
"Dies hatte die Folge, Daß die feit der Zeit ins innere 
Leben der einzelnen eurfchen Staaten eingetretenen 
‚neuen Berfäffungen‘ durch die Eigenthümlichfeit: ihrer 
Grundſaͤhe ſich weſentlich von einander unterſchieden. 
»Noch vor der Eröffnung des Wiener Congreſſes 
erhielt (2. Sept. 1814) das Herzogthum Naffau 
'eine neue Verfaſſung. Der Fürft von Shwarj- 
"Burg. Rudoiftadt erlich (8. San. 1816) eine Ver⸗ 
ordnung wegen neuer Einrichtung: der Stände; eine 
aͤhnliche (15. Jan. 1816) der Fuͤrſt von Appe⸗ 
Schaumburg. An Tyrol ſtellte der Kaiſer Franz 
(24. März; 1816) !die- vormaligen ſtaͤndiſchen Ver⸗ 
huͤltniſſe her. Dee Fuͤrſt von Wald eck ſchloß (49. 
"Apr. 1816) mit den Ständen von Walde und Pyr⸗ 
mont einen foͤrmlichen Landesvertrag. Der Groß⸗ 
herzog von Weimar gab (5. Mai 1816) ſeinem 
Staate eine neue Verfaſſung als Grundgeſetz. 
Die freie Stadt Frankfurt am Mainnahm (18. 
Jul. 1916): eine Ergaͤnzungsgete ihrer fruͤhern 
Stadtverfaſſung an. Darauf erhielten neue‘ Met- 

“faffungen: das Herzogthum Sadhfen- Hildburg« 
"Baufen (19. März 1818); das Königreich Bayern 
(26. Mai 1818); das Großherzogthum Baden (22. 
"Aug. 1818)5- das Fürftenehum Siechtenftein (9. 
Nov. 1818); das Fürftenehum Lippe-Detmobd 
(8. Sun. 1819, nur daß die Einführung derfelben 
Schwierigkeiten fand); das Königreid Wirtem- 
berg (25. Sept. 1819); das Großherzogthum Harf- 
fen (17. Dec. 1820), und das Herzogthum Sſach— 
-fen»Coburg (8. Aug. 1821).  Zeitgemäße Wer 
Anderungen in den frühern. ftändifchen. Verhaͤltniſſtn 
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bewirkten im Koͤnigreiche Hannoner Bas VBonigliche 
Patent (7. Dee, 4819): -umb im Herzogthume 
Braunſchweig das Derrer:Georgs 4, als Bob 
mund des Herzogs (25. Apr 1820). Fuͤr das Arn- 
herzogthum Luremburg ‚gilt die. Werfaffeng des 
"Königreiches der. Niederlande. u: Churgeffien 
‚erfhien (29. Zun.. 1821) 4tin :Deganifationsbectee. 
In andern teutfchen Staaten Km Rönigreihe. Sn die 
fen, in den beiden Mecklen burg iſchen: Säftterm, 
in den Herzogchumern Goſh als Altenburg amd 
Meiningen) wurden bie frfıhen dothandenenſtan⸗ 
;difhen Verfäffungen mit wedigen Veränderungen bebs 

nz; eben ſo dauerten die ältern Berhälmigfeiin 
ven. drei freian:Hanfsrftädsen fort: : Much fehkt 
.aber die Geftaltung der: ftänbifhen Verhaͤltniſſe. Im Hen⸗ 
zogthume Hol ſte in mit deifi dagergefchlagerieng aue h« 
burg; im Charſtaate Heffenz und in den Laͤndem 
des Großherzogs von Oivenburg, derdrei Her⸗ 
zoge von Anhallit, der beiden. Häufer Hohenzok 
bern, der beiden finien bes. Haufes. R eu, des Sant» 
grafen von:Heffen-Homburg;, fo wie im. Jüpe 
ſtenthume Schw a rzburg⸗ Sondere hauſra 

16. . ee Eee FE 9 

J . Gortfegung J 
Neue Verfafſu ngen in. Ame ia 2 

| Das durch den Pariſer Frieden (1733) pw! Hohe 
tiſchen Selbſtſtaͤndigkeit gelangte Nordamerika 
"gab ſich im ‚Fahre 1787.p ale Staatendund , ı eine 
Sefammtverfaffu ng, zu: welcher im Jahre 1789 
An einem Ergänzungsftatu ‘mehrere nähere. Beſtim⸗ 
mungen binjufamen. Allsin: [don vorher Hatten Die 
meiſten der:einzelneh 13. Staaten b.efond.ere Ver⸗ 
faſſungen ſich gegeben , ‚nk. bie. feit 1733: in ven 
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Btoatenbund aufgenommenen folgten dieſem Beiſpiele. 
Henn in: den beiden einzelnen Staaten Rho de⸗IJs⸗ 
Lanrdeund Connecticut die. äftern Föniglichen Frei⸗ 
Briefe von den Jahren 1663 und 1674 Die.Unterlage 
det neuen Verfaflungen, mit wenigen zeitgemäßen 
Mlobificationen ;;bildeten; . fo berierhen fich Die Abge⸗ 
ordneten der übrigen Provinzen, fett Dem Jahre 1776, 
ber"ihre befondern. Verfaſſungen, von. welchen bie 
son NRew⸗Jar ſem am 2. Sul. 1776, die won Vi 
ginien: am 5 Zul: 4776, die von Marylanb 
am 14. Aug: 1776;, die von Pennfylganien a 
38 Sept: 1776 Toerbeflert: im Jahre: 4790), Die von 
Merk ECarolina am 18; Dec 1776 ; ‚die: von 
MDie foa ware: gleichfalls im. Jahre 1776: (verbefegt 
am 29. un; 1792 ),> bie. von-&esirgien am 5. 
Febr 1777, bie; von: Rew⸗York am 20. Apr. 
9777, die von Sid. ‚Earoline am 19. März 
4778 (verbeffert im Juny 17909, die von Maf 
Jachwfetts am 2. Maͤrz 1780. die von Nem⸗ 
Hampfhire am 2. Jun. 1784, die: von Bermort 
am: 4 Zul. 1793‘, und: Die neugeftaltete: von Ken⸗ 
tady am 17. Aug. 1799 ins öffentliche _Staarsjeb 
rat. In gleihem Sinne und Geitte, gewoͤhnlich mit 
Annäherung an eine der bereits vorhandenen einzelnen 
Verfaflungen, gaben fich ihre eigerten Verfaſſungen 
die Staaten Ten nieffeeram 6: 3ebr?1796, Ohio am 
HEN 1802, Loniffana am 2% Jam; 1812, In⸗ 
Dana: am 29. Xun:1816, Miffifjint'om 15. Aug. 
:4817 ;Stlinois am 26. Aug. 1818, nnd Maime ' 
em 129: Mug:1829:: Die Verfaffungen von:den zuleße - 
«in den Bund aufgenommenen Staaten von All a b a mia 
und Miſſouri find: in Europa noch nicht vollftäg- 
dig bekannt geworden, Die von Alabama ift vom 
5,1819, unddie vn Miffauri vom 12: Jun. 1820. 
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UUnter furchtbaren Blurfcenen:seennte fich- die In⸗ 
fl S. Domingo — von welcher der fpanifche Aız4 
eheil 1795 an Frankreich gefommen war —- „vor 
Frankreich. Schon der Mulatte-Zouffaint, weh , 
her den Aufſtand der Neger gegen die Europäer, (ehe 
tete ,.gab am: 20. Aug. 1801 für. Domingo eine Co.n« 
ftieutionelle Acte. Er:ward nach Frankreich 
abgeführt und ſtarb daſelbſt. Der Neger Deffalir 
nes trat an die Spitze der Schwarzen und der: ars 
bigen; die Europäer wurden. voͤllig von der Inſel 
vertrieben; er aber, im Jahre 1804 zum Kaifer 
(Jacob 1) erhoben, fiel.(16. Oct. 1806) als. Opfer 
einer Verſchwoͤrung. Ihm. folgte-(7. Sebr.: 1807.) 
als Präfident, und fpaser (4, Apr. 1811) ı 
König (Heinrich 1) von Hayti der Neger: Khır.y 
ftophe, gegen welchen fih aber Pethion als Pr. 
fident-eines Sreiftaates im fübmweftlichen Theile (4 
Dort au Prince) behauptete. Nach Perhions Tode 
folgte ihm (27. März 1813) Boyer als Präftdent. re 
Dem nordweitlichen Theile gab Chriſtophe (28. März 
41811) eine Verfaffung;, weiche; der franzöfifchen 
vom Jahre 1799 und 1804 nachgebildet war, : Nach 
dent aber Chriſtophe, während, eines ausgebrochenen 
Aufftandes unter feinen Soldaten, (8. Dct. 1820) ſich 
‚erfchoflen, und aud) der fpanifche Theil der Inſel (24, 
Nov. 1820) fih unterworfen hatte, ward Boy er Praͤ⸗ 
fident von ganz Hayti, worauf die, im republifauir 
ſchen Theile der Inſel bereits am 27. Dec. 1806 einges 
führte und am 2. Juny 1816 revidirte, Verfaffung 
die allgemeine Verfaſſung für Hayti ward. —ı, 

ı A SE 
Sdlub 7 

Die fpanifhen Provinzen bes Feftlanbes 
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vo Airdeika' Tgratipemıreit: Hört: Nah 1öra, wo im 
eilopälfihen: · Seaniaclaide der Rampfiigegen bie inf 
poleontfche Dynaftiforebraufete, Ihre Unabhaͤngigken 
vor’ dehi- Mukterländaiang‘; und durden ‚nach: dee 
Berkoetbürng: der ſpantſchen Statthälter und Hoeres 
ühfirhbet " dus! denne ſt een Provinzen,zuerſt von 

- Höröhtierikir um! Xahre 4893 auch won Eng⸗ 
Tandi,t als ers fftanfige · Stantẽn⸗ anrkaunt. Fuͤnß 
vinfelne' Stäateh’Bilderen: fich auf / viefe: Weife: :13 
DER tor, so Sid keine Verfaſſung befleht, sub 
veour Wide kein volles" Yahk: hindurch) -ben-Faifere 
VOHE IH Ritel: faͤhete¶ 2) ‚der Freiſtaat· Chkumbig 
(ſele dem 17. Dec 4849! aus.den vereinigen Proviti⸗ 
Jen Venezuela ind Neu⸗Granada gebildet), der fich 
Am: 0: Aug. FSrE title, (der nordamterifanifchen 
vinthäebildere "Wet faffiing-gab; 3) der Freiftaat 
Ber "Vereinigten Provinzen: von Sübumet 
vrka (der am 3: Dec. 1817: diefen: Namen, tat 
ves 'friiherh: der vetrinigten Provinzen am Plata; 
amähen), und fich züu Buenos Ayres am 20. Apr. 
41319 eine Verfaffung. gab; ' 4) der Freiſtant 
Egli ;; der im September 1820! Won Mutterlande 
Ki trerinte,: unde den Freiſtaat Peru, der, nach 
ber "Wefiegung · des Vicekdnigs von dent republikanl 
Shen Generale Sur Maren; im July 1821 Demfelben 
Beiſpiele folgte⸗ und lm: Jahre 1822. die allgemein⸗ 
Fer Grundzüge feiner neuen Verfäffungiaufftellte: 27 
nr Setbft anf Br afikien blieben diefe Vorgänge 
Im:fpanifchen Suͤdamerika nicht ohne Ruͤckwirkung, 
obgteich der damdlitze Prinz ⸗Regente (nachmalige Ks 
nig Johann 6) von Portugal am 29. Nov. 1807 
— bei dem Vordringen eines. franzoͤſiſchen Heeres 
gegen fein europäifches Stainmland — nach Braſi—⸗ 
Mer ſich einge iffte iund · dieſe poctugieſiſche Kolonie 
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am 16. Den:1815 zum Königreiche erhob, Unter 
den einzelnen ze Ya Braſilien gehörenden „Provinzen 
regte (1817) zuerſt in Pernambuc o fi das Stres 
ben nach Unabhängfeit andere Provinzen m | 
Kunde von dem Zufammentreten der portugiefifchen 
Eortes zu Uffabon (1820) erhaiten hatten, verlangten 

‚eine Verfaſſung; fo (1821) die Provinz Para, 
fo Bahia, und auch) Pernambuco. Der König 
fah ſich genötigt, für ganz Brafilien die. bnnfalsmadk 
im Wervenibegriffene Verfaffung der Cortes in Por« 
tugal anzunehmen, welche der Kronprinz Peter in 
feinem und feines Vaters Namen beſchwor, Bald daze, 

auf ſchiff tz der König (26, ;Apr„1821) na Edtöpd 
fi ein, worauf Brafilien die Ttenhung vom Muts 
terlande, die Selbftftändigfeit des Staages;yuh,hig 
Begründungseiner neuen Marfagfung ausſprach. 
Der Kronprinz nahm (12. Oct. 1822) den Titel 
eines conftitufüonellen en m⸗ 
mermährenden Protectors von Br ct 
an, und hirläre (BR Hinficht Ver neuen Were 
faffung des Kaiſerthums, daß durch piefelbe gher 
fo dem Deſpotismus, wie der Demofratie borgebeugf 
werden folle. Noch in demfelben jahre (1823) wur« 
ben die von Peter 1 langenommenen Grunbdapütg 
gungen dee neuen Verfaffung Brafiliens bekannt 
wenn gleid) die vollftändige Verfaſſungsurkunde no 
nicht nad) Europa gekommen iſt. ERLELH 

| 48 
Chronologifhe Ueberſicht der tm eur 
paͤrſchen und "akerifaimifg en Sito aræ u⸗ 
ſyſteme theilſs beftedendien,;chelils bettits 
wieder extoſchenen, ſchriftlichen Berfaf 
— — Kanne ' in gsurfu nd Ne, 321 X FR 
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An allen teutſchen Bundesſtaaten fändifche Befuia- 
gen beftehen ; nur daß man zu Wien uͤber die nahern 
Beſtiminungen deshalb ſich niche vereinigen konnte. 
Dies hatte die Folge, daß die ſeit der Zeit ins innere 
ALeben der einzelnen keutſchän Staaten - eingetretenen 
neuen Berfällungen?durd; die Eigenthuͤmlichkelt thror 
Grundſaͤtze ſich weſentlich von einander unterſchieben. 
2: Dach or! Den Eröffrung -des: Wiener Congreſſes 
“khlele (2. Sept. 1814) das Herzogthum Naffau 
Seine neue Merfaffuhg. Der Fürft vorn Schmwarj- 
 Yurig-Rudotitadt erließ (8: Jan 1816) eine Ver⸗ 

ordnung wegen neuer Einrichtung” der Stände; eine 
aͤhnliche (15: Jan. 1816) der Fuͤrſt von Lippe⸗ 
Schaumburg. In Tyrötiftelle dee-Raifer Franz 
(24. März 1946) die vormaligen:ftändifchen' Wer⸗ 

‚ "Bäktntffe bee; Der Fuͤrſt von Wir Ed ek ſchloß: (49. 
Apr. 1316) milden’ Ständen von Waldeck und Pyr⸗ 
mont einen’ formlidien Landesvertrag. Der Groß⸗ 

Herzog von Weimar gab (5. Mat 1816) feinem 
Staate eine neue Verfaſſung als Grundgeſetz. | 
-Die freie Stadt Frankfurt am Mainnehm (13. 
11.1916): eine Ergaͤnzungsaqete ihrer früheren 
Stadtverfaſſung an. - Darauf erhielten neuer Mot- 

"Foffungen: das Herzogthum Sachſen⸗Hildburg⸗ 
"Baufen (19. März 1818); das Königreich Ba Herm 
(26. Mai 1818); das Großherzogtum Baden (22. 
“Aug. 1818); : das! Fürftenehunm Kiechrenftein (9. - 
"Mov. 1818); das Fuͤrſtenthum Lippe Dermöhd 
(8. Sun. 1819, nur daß die Einfuͤhrung derſolben 
Schwierigkeiten fand); -das’ Koͤnigreich Wirtem- 
berg (25. Sept. 1819); das Großherzoghun Harfe 
-fen (17. Dec, 1820), und das: Herzogthum: Sach⸗ 
-fen»Coburg (8. Aug. 18271:). ' Zeitgemäße Wer⸗ 
"Anberungen in den früheren. ſtaͤndiſchen · Verhaͤlrniſſtn 

— 
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bewirkeen im Rönigreihe Dannwoner Bas Vonigliche 
Patent (7... Des. 1819)‘; mb im) Gerzogchnue 
Braunfhweig:das Derret Georgs 4, als Boi- 
mund des Herzogs (25. Apr, 1820). Fuͤr das Ornß- 
herzogthum Luremburg gilt die. Werfaftung des 
Königreiches der. Miederlande::. In: Churgeffien 
erfhien (29. Jun. 1821.) ra Deganifationsbectee. 
In anderw teutfchen Staaten Gm: Rönigreihe Sn ch⸗ 
fen, in den beiden Medfken:b ung sfchen: Säftteem, 
in den Herzogthuͤmern Gorh al⸗ Altenburg ump 
Meiningen) wurden die fehhen vorhandenen frim- 
diſchen Berfäffungen mie werigen Deuänberaugen bei⸗ 
behalten ; ‚eben ſo dauerten rdie Altern Veyhaͤltaiſſe An 
wen drei freian:Hanfskädsen fort : Moch fehlte 
‚über die Be ftalnmig der ſtaͤndtſcheir Verhaͤltniſſe. im Hen⸗ 
zogthume Hol ſte in mit deifi dagergefchlagerienk aweh« 
burg; im Charſtaate Heffenz und in den Laͤndem 
des Großherzogs von Oinenburg, der dyei Her ⸗ 
zoge von Anh a.lit, der beiden. Häuſer Ho henz o 
lern, der beiden Linien Bes: Haufes. R euß, des Land⸗ 
grafen vone Heſfen⸗Homburg., fo: wie im. Fuͤr⸗ 
ſtenthume & ch w arz bu vg: "Sand ers hauſdn 

En, ic" En ou neny 

. Korefeghng | ee 
Neue. Verfaffunsen in, Amerika * 

„ 

Das dur) ben BariferrFtieben (1783) zu pohl- 
tiſchen Selbſtſtaͤndigkeit gelangte Nor da m eriha 
gab ih im Zahre 1787.prals Staatenbund ; eine 
Sefammenerfaffung, zu welcher im: Jahne.1780 
in einem. Ergaͤmzungsſtatut mehrere nähere: Beſtim⸗ 
mungen hinzukainen. Allsini ſchon vorher Hatten, die 
meiſten der einzelnen 13. Staaten bee fo.nd.ere Ver⸗ 
faſſungen ſich igegeben, ud die. ſeit 1799; In nen 
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Btodteiibund aufgenommenen folgtin dieferh Söckfpiele. 
Wein in: wen beideu;einzelnen Starte Rh 0 der⸗Is⸗ 
Loun drund Conmecticuedie.äftenn koͤniglichen Frei- 
Briefe von den Jahryn 1663 und: 167.4 die Unterlage 
Det neuen Verfaſſungen, mit wenigen geitgemäßen 
Moopiſcation⸗n zipilbeten; . fo berterhen ſich die Abge⸗ 
ordneten · der übrigen Provinzen, fett Dem Jahre 17 76, 
"über ähre: befondeen :Werfaflungen-,.. van; weichen: die 
wor Newi⸗Jaer fen: am 2. Sul. 1776; die won Wiy- 
genen: am- 51. Jul A776, die von- Maryland 
or Aug. 1776 die von Penen ſylmam iem aut 
28. Gept.: 1776Werbeſſert im Jahrea790), die von 
Minnk&crortals am 18. Dec 1776 ; die. von 
Ro aa re gleichfalls, Am. Jahte 1776 verbeſſent 

and. 13.Iun. 1792), die von Gerow g ie n am 65. 
Febr 1777, die von New. Dirk: am. 20. Apr. 
WITT, «bie oda: Sad: »Carol ima nm. 19. März 
1778: (werbrffent im. ‚Sump 1790); hie. von: Maf- 
Jachufetes am: 2.Rarʒ :4780),5 Die don. Nem⸗ 
Halmpfhire am 2. Sn 1784, die wu Vermont 

am. A Jul. 17935, :anbi die. neugeſtaltete von Kern⸗ 
tacky am 17: Aug. 2709 ins oͤffenliche Staats leben 
trat. In gleichem Sinne und Geiſte, gewoͤhnlich mit 
Annaͤherung an eine ber bereits vorhandenen einzelnen 
Verfaſſungen, goaͤben ſich ihre eigenen Verfaſſungen 
die Stadtin Ten neſfercam 6/Febr?1790; Ohio am 
HNO 1802, todiffann am AR Km; 1812, In⸗ 
Wlan a:am 29 -Sunn2816, Muffuiſſipilam 15. Aug. 
148175 5 tlinois am 26. Aug. 1818, md Maine 

(ei 29 Bng18EH. Die Verfaſſungen wonıden zulezßt 
An dei Bund:aufgenomumenen Stanteniwrtälitaha mia 

und Miſſo urd find: in Eutopa noch nicht vallſt aͤa⸗ 
"dig vekaunt geworden. Die von Ahabama, iſt vom 
1% 1819; und die vn Wiffausi pom 42 Jun. 182P. 
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Der ſuͤdliche Theil Britannlens⸗ zuerſt von 
Staͤmmen der Galen und Belgen bewohnt, dann 
von der: Römern (43 p. €.) erobert, von. biefen, unter 
den drohenden Stürmen der Völkerwanderung, (426) 
aufgegeben, und bald Darauf von den (449) Sachſen 
und Angeln befegt, ward von diefen in fieben ein« 
zelne Reiche getheilt, die aber (828) von Egbert 
untere Einem .Negenten vereiniget und England 
genanne wurden? "Allein bald erſchienen die Dänen, 
und fpäter (1066) die Normaͤnner, unter Wil— 
beim, Herzog der Normandie, als, Eroberer,des fan, 
des... Unter ihm verbreitete fi ie das Lehnsſyſtem 
in feiner ganzen. Strenge über das eroberte Reich, 
welchem fpäter (1284) das Fuͤrſtenthum Wallig 

“unterworfen, und (1536) völlig einvenleibe ward. — 
Der nördliche Theil Britanniens, Anfangs von den 
Ealedoniern, dann von’ den Picten und Scoten be- 
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er 1400 für ſich ſelbſt als Kammergut behielt; "fo: 
rogten ſich doch bald nach feinem Tode der Adel und 
die Seiftlichfeit gegen biefen Druck von oben. Wil« 

Im hatte feinen zweiten Sohn Withelnt2 zum Mache: 
(ger beftimme. Als diefer auf der Jagd. erfchoffen 

warb, erhoben Robert, der aͤlteſte Sohn und Herzog 
: der Mormanbie , und Heinrich, der dritte Sohn Wil⸗ 
beims 1, Anfprüche auf den Thron.” Heinrich 4. 

behauptete fi), indem er die Lehns⸗ und Militair⸗ 
Defpotie des Waters durch den von: ihm gegebenen. 
Sreiheitsbrief (the great charte) im Jahre 
4191: milderte. Doc) befchränfte fich dieſe charta 
libertatum zunähft auf die Verminderung der 
druͤckenden Bafallenverhältniffe; für den Bürger. 
und Sandmann, felbft für den niedern Vafallen, wart: 

in derſelben nichts feftgefegt; nur gewannen die Deu: | 
wohner Londons einige Vorrechte, . | 

Als aber die folgenden Könige, namentlich Gar 
Bann Cobne Sand), fih Eingriffe in dieſen Freiheits⸗ 
brief erlaubten, und Johann durch ſeine Grauſamkeit 
Die ganze Nation, fo wie durch feine Härte beſonders 
Die hohe Geiftlichkete gegen fich erbitterta) da ward eu, 
Durch einen allgemeinen Aufftand, genoͤthigt, (15. 
Jun. 1215) Vie magna charta®) zu uncergeiche 

. nen, welche, in Verbindung mit den Zufägen ſpaͤ⸗ 
tever Zeiten, die Grundlage der brittifchen Volks- 
feeiheit ward. Zwar gewannen die Geiſtlichen in bern 
felben am meiften (denn der Erzbifchoff Langton harte 
den Aufftand geleitee); weniger. bie Barone, noch 
weniger der Bürgerftand; des Sandmannes warb gar 

*) 9. Martens, Sammlung, Th. 1. ©. 213. — 
Dufau, T.1.p.362; und Woltmunne Geſch. 
Sroßbritanniens (Berl. 1799. 8.) Th. 1. ©. sıq ſ 
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Kampf zwifcen, der weißen und rothen Roſe - (ben: 
Läufern York. und Lancaſter ). -Mar.der Baueyne, 
and gewann in demſeiben, weil, bei ber. häufig: 
eintretenden Bewaffnung der Sandleute durch den am, 
Kampfe theilnehmenden Adel, allmäplig die Seid 

. Sisenfgett sctofer > 1. . 

20. 

Bersferum 

zn Die Kirgenverbefferung hatte zwar fuͤr 
die veraͤnderte Geſtaltung der brittiſchen Verfaſſung 
keine unmittelbaren wichtigen Folgen; deſto bedeuten. 
der waren aber die mittelbaren, welche in ben maͤch⸗ 
tig beginnenden Meinungstampfe unter Eduard 6, 
Maria und Eliſabeth hervortraten, und, nad). der 
feften Ausbildung der englifchen Epiffopalficdhe, zu. 
den innern Kämpfen führten, feit das auf den Thron, 
Großbritanniens. erhobene: Haus. Stuart nicht 
nur nach. unumfhränfter Kegentengewalt 
Feten fordern auch unverkennbar. zum Katho⸗ 
eismus ſich hinneigte. „Im: Seife des vom.Kö« 

vige Jacp.4, behaupteten Grundfages,, daß ſeine 
Gewalt unmittelbar Bir Gott, und unuma 
ſchraͤnkt ‚fen; ‚erkaubte ‚fe Sohn Kari 1:fih,pie 

4 willfügelichffen Eingriffe in bie.Verfaffung.. Allein 
das ' Parlament ‚hielt, ihm. (1629) An der fogenannten 

“ petition- of.rights,*), alle diefe Eingriffe vor, und 
nöthigte, den; König; Diefe Veftätigung der magna 
Charta zu unterzeichnen. In diefer neuen Urkunde 
turben- die Altern Beſtimmungen in Hinſicht der 
Sicherheit der Perfonen und, des Eisenthums feier · 
— — 

Hr. Maraens, Ormulung, ©. 790. 
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He Freißeit zw Hefätigen. : Die lege urkunde 
vernichtete in Großbritannien auf immer alle lettres 
de cachet, indem fie feſtſetzte, Daß jeder Berhaftete 
die Urfache feiner Verhaftung fogteich erfaßren;- ober: 
wieder tr; Freiheit gefegt, und! baßidas: Verhoͤr des: 
Verhufteten binnen 24. Stunden geſchehen mußt! 
Wird er bei dem Verhoͤre unſchuldig gefunden; fo er⸗ 
foigt unmittelbar darauf feine Befreiung. Iſt'er aber 
ſthütdig — body ohne Staatsverbrecher: zu feyn —; 
— fo:$ann-er auch in dieſem Falle, gegen Steltuig eines | 
Bingen, freigelaffen werden. 

Als aber Jacob 2 die Teftacte eigenmäctig auf⸗ 
geb; und-dadurd) feinen Plan verrieth, den Katho⸗ 
üeiemus in Großbritannien herzuftellen;: da wogte 
ber. Sinn für kirchliche ‚uud buͤrgerliche Freiheit von: 
neuem mächtig im Parlamente und im Reiche auf 
Eirigeladen von den Whigs, landete (6. Nov. 1688)’ 
der -Schwiegerfohn des: :Rönigs, der Prinz Wilhelm 
von Otunien, begleitet von dinem’ Kiederländifchen: 
Heere, welchem ſich die brittiſchen Truppen: anſchloſ⸗ 
fern): in in England.“ Wilhelm verſprach, den’ Pro⸗ 
teſtantismus im Reiche: zi beſchuͤtzen; Facob 2 aber, 
dem feines Waters Schickſal vorſawebte eñtfloh nach: 
Frankreich. Da erfiärten.die Engländer und Schot⸗ 
ten- (13. Febr. 1689) ihren Thron fuͤr erledigt, und 
uͤbertrugen Wilhelm und-feiner Gemahlin Maria die 
Retgierung, wogegen“dieſe bie declaration: oder 
billofrights ®) anerkunnten, in welchem Grund⸗ 
geſetze die Diſpenſationen von den Geſetzen, die eigen⸗ 
märhtigen' Gelderhebungen, die Unterhaltung eines 
ftehenden ‚Heeres in Sriedenszeiten, die Verhaftungen 
ober Anklagen derer, welche dem Könige Ditefchriften 

ir Marsens; Samml, ©. 840. <= dr. 
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— — —3 

un Schwoz beim Uſteri mit einer beſenen Veriaſſung. 
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heit wird vertreten durch das Parlament, und bie. 
töniglihe Gewalt ausgeüube durch Uebertragung,. 
Sie ift durch die ſritien Verfaſſungsurkunden in 
ihrem Umfange beſchraͤnkt. 
Das Parlament beſteht aus: dem Obe rha uſe 

und. dem Unterhauſe. 
1) Zum Oberhauſe (dem Haufe der Lords— 

oder Peers), deſſen politiſcher Schwerpunct nicht, 
wie in andern Staaten, blos auf dem großen Grunb⸗ 
beſitze beruht, und das gegenwärtig aus 374 Mitglie⸗ 
bern beſteht, gehören: die volljährigen Prinzen des: 
Föniglichen Haufesz; die ſaͤmmtlichen Reichsba—⸗ 
rone ®) von Ensland und al les, nach er. 

" Schon in dem ſͤchſiſchen und daniſchen Zeitraume 
der Geſchichte Englands wird, wie bei allen ger⸗ 

maniſchen Voͤlkerſchaften ſeit ber Zeit DES Lehns⸗ 
ſyſtems, der Adel vom Volke unterfchieden. Der, 

2:2 aus der Normandie mit Wilhelm: dem Eroberer ges 
 "Sommene, Adelierhielt das eroberte Land als Bas 
ronenlehen. Die Befiger dieſer Kronlehen waren, 
die barones, pairs. des Reiches. Später wurden 
unter diefem "hohen brittiſchen Adel’ die erblichen Tiret 
der Srafen, der Herzoge (feit 1335), der Marquis 
(feit 1385), und.der Viscounts (feit 1454) gewöhnlich. 

pr. Diefe zuſammen genommen hilden.den hoben. J hi 
des Meiches. Zu dein nieder Adel hingegen de 
hören die Knights’ bannerets ;- Baronets, Hinights 

„  . Batchelours und die Eaquires. Bel ‚den Corpora⸗ 
tionen werben‘ die groͤßern Städte: TDiries), die Heis 
"nern (Towns),. uub.die Flecken XBoroughs) unters 

fhieden. — Die bürgerlihe Freiheit ift auf den 
brittifchen Inſeln ſo feſt begruͤndet, daß ſelbſt jeder 
fremde Sklabeeſo' känge! —2 flel iſt, als er den 
Boden Großbritanniens und Srlähds betritt. — 
Die firengetir iehinsverhätsntffe, fhon durd) 
die magna charta gemildert, wurden (1660)' untet 
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wohne und Scchattthand -geniumt; ward in, deu; 
Romerzeit vom ſuͤdlichen Theile. durch Wall und 
Mauer getrennt, amd. Jahrhunderte hindurch von! 
eigenen Koͤnigen gugiert, bis deſſen Koͤnig Jacab 
aus deimn Hauſe Stuart (1603) der Elifabeth: auf 
dem Throne Englands folgte, und ſeit diefer, Zeit: 
beide Reiche unter dem Namen: Großbritannien: 
unter Einem. Regenten „im Jahre 1707 .aber auch 
zu Einer WVerfaſſung verbunden. wurden. — Ir⸗ 

. land, feit 1442.den Koͤnigen Englands unterworfen: 
und-als Nebenland behandelt, ward erft.um Jahre, 
1782 für unabhängig von den brittiſchen Parlamente 
erklärt, am 22. San. 1801 aber mit Großbritannien . 
zu Einem Parlamente, wie früberfin Schottland ,. 
verbunden... ‚Dies Bedingungen: dieſer Vereinigung: 
waren für. Irland worcheilhafter, als früher für Schotter 

“land; nur daß die Emancipgtion der irländifchen Ka«: 
thofifen "mehrmals. an zu ſtarkem Widerfpruche Des 
Parlaments. ſcheiterte. Irland ſendet ſeit dieſer Zeit 
ing. brittiſche D-ber haus 4 Biſchoͤffe, neugewaͤhlt 
zu. jedem neuen Parlament, und 28 weltliche Lords 
auf Lebenszeit ‚imzanterhaus aber. hundert Abge⸗ 
ordnete ber: Grafſchoften und Staͤdte. Die Landes⸗ 
ſchuld Irlands warde nicht mit-derchriseifhen Notio⸗ 
nalſchuld verſchmolzan, Dagegen. aber ain freier VPern 
kehe zwiſchen Großbritannien: und Irland ſeſtgeſetzt, 
fo weit denſelbe bei den vexſchiedenen, Steuerſyſtemen 
in beiden Laͤern moͤglich warr | 
Berkeits zur Zeit-der.angekfächlifchen Koͤnige hat⸗ | 
ten in England: Bolfswerfammiungen beflaus, 
den. Mochte alfo auch der Normann Wilhelm 
das Land als eine ‚Sroberung betrachten, als Militair« 

monarchie zegiesät sind, nach der, Sehnafpfteme,, in 
60,245 große Bgranentepen weylgeilen, von weichen 

- 
7 

N 
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er 1400 für fich ſelbſt als Kammergut behbelt; vr 
rogten fich dach bald nach feinem Tode der Adel und. 
die Seiftlichkeir gegen dieſen Druck von. oben Wil« 

Im hatte feinen zweiten Sopn Witheim 2 zum Nach⸗ 
olger beſtimmt. Als diefer auf der Jagd erſchoſſen 
ward, erhoben Robort, der aͤlteſte Sohn und Herzog 

der Normandie, und Heinrich, der dritte Sohn Wil“ 
helms 1, Anfprüche auf den Thron.’ Heinrich..4. 
behauptete fih, indem er die Lehns⸗ und Militair⸗ 
Defpotie des Waters duch den von: ihm gegebenen; 
Breiheitsbrief (the great chärte) im Jahre 

. 4191: milderte. Doch befchränfte ſich dieſe charta 
liberiatum zunaͤchſt auf die. Verminderung der 

druͤchenden Bafallenverhältniffe; für den Bürger, 
und Sandmann, felbft-für den niedern Bafallen, wart: 

in derſelben nichts feftgefegt; nur gewannen die Deu 
wohner Sondons einige Vorrechte. Ä 

Als aber die folgenden Könige „namentlich Yan 
Bann ohne fand), fih Eingriffe in dieſen Freiheits⸗ 
Brief erlaubten, und Johann durch feine Graufamfeis 
Die ganze. Nation, fo wie durch feine Härte befontievs; 
Die hoho Geiftlichkeie gegen fich .erbitterte 3:da- ward eu, 
Dur) einen allgemeinen Aufſtand, genoͤthigt, 4852 
Sum 1215) We magna charta®) zu u untergliche 

. nen, welche, in Berbindung mit den Zufägen ſpäͤ— 
tever Zeiten. , die ®rundlage der brittiſchen Vollb- 
freiheit ward. Zwar gewannen die Geifllichen in der⸗ 
felben am meiften (denn der Erzbiſchoff kangton hatte 

: den Aufftand geleitet); weniger. die Barone, noch 
weniger der Buͤrgerſtand; des Sanbenannrg ward gar . 

*) v. Martens, Sammlung, Th. 1. ©. 213. — 
:Dufau, T.1.p.%68; und Boltmanne Geſch. 
Großbritanniens (Berl. 1799 8.I:2- 1. ©. 610 
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igebaht Alein ſhon bad war grupit: Botehel; 
vißhiefelben groͤßen Rechte, weiche bir Baron gran 
Ver König erhielt,” auch“ Rächte, Bls:’Eirttekvafaller 
gegen den Bardiiwiiden; —: daß dem egerftunde. 
dir keit Hanbelfelbſt inte dem Aılklande verſtattet⸗ 
und daß im Allgemeinen die Freiheir der: Pirfon md’ 
des Eigenthums rechtlich ausgefprochen ward; denn 
Niemand follte verhaftet, gefangen gefeßt, und feines 
Vermögens ‚, oder ſogar Res Lebens Beraubt werden, 
als nad) einem ausgefprochenen Urtpeile von feines: 
Gleichen (durch· in Geſchwornengericht) nach den 
dien Cangetſaͤchſachen) Geſetzen "reiche Wikpelm 1. 
abgeſchüfft hatte). In den’ Jahren 1225 un‘ 1297 
ward dieſes Grindgeſetz vön Heiniich 3 Und Eduard 
betätigt und» ertoeitert 3 befonbers- erhtefl‘ es im Japeh 
1297 ein wichtigen Zufag:"dap- ve die Ci 
rihtgüng dDEr-Abheurdneteh er Städee 
(wiiche ‘4265. vonn Ukınphtsk dein Etafen von ei 
ae Au erfterimätk: feit 1283: über bftet zum Pat⸗ 

iövernifeit worten waren) PEIhE ek werner? ' 
a or A bicſex Biſtimmung 
wien befondets vien Kriege; — Ebuarde3 tl 
Stotiland und in Franfreich Fee) nach) bar 
didigeiſſe, as? {iR geroditten, —— ao 
welte⸗ Aubbiibun ri Ber eilgiſchen — — a 
—2 feiner! Funfjtajägtisen. Dr geſthaß is ine 
Yr7343), dub das) berfanh anment ſich 
das Wh er >-und Unter —* eiſte oſo in 
Abeth anſe die: hoehen Geiſtlichkeit milden: hoher 
Rſcho el 1 Ihre tau fe’ abe ee Land⸗ 
avi Yrikı- Ben Ahteoromwenn der Eträbte Ya 
Rab -am: & hr RR HN Buͤrgerbeieg uf wie Ehe 
widelung bes innern Volkslebens nachtheitig einwirkt; 
ſo auch in Engtard Re ot: Ind fh — 
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beſitzer (zum Theile auch jeder aufgenommene Bürger) 
cberechtigt. Die Erneuerung: der Wahl ‚muß aller 
Fieben; Jahre vom Koͤnige angeordnet. werden. Wahl 

fähig :ift jeder, nom. hohen Adel an, der noch Feine 
Stelle im.Oberhaufe hat, bis zum Kuͤnſtler und Kauf⸗ 
manne, der feinen-offenen;saden: hält „wenn: er, als 
adlicher. Repräfentant, 600: (in: Schestiand ‚nur 
400); und als bürgerticher- Deputitter der Stäbte 
and. Flecken 300 Pfund:Sterling reine Kinfinfte bes 

gieht, volljährig (21: Johre alt), Sandessingebohener, 
weder Geiftlicher „nah: Richter, noch vonder Kuone 
angeſtellt, oder Nenfionair. derfelben,, und. nicht Ka⸗ 
sHolik:ifte — Die Freiheit. der, Wahlen: iſt dadurch 
gefihert, daß am Wahltage feine Trappen in-ber Nähe 
von zwei Meilen vom Wahlorte ſtehen dürfen, Die 

Beſtechungen bei den/Wahlen find. mit.Geldftrafen 
ugd.mit dem Verloſte der; Amesfähigkeit bedroht; fie 
find demungeachtet.:nicht. felten: Zudem. liege eine 
unverfennbare Unvofifismmenpeit des hrittiſchen Re⸗ 
praͤſentativſyſtems darin, theils daß. der, Bauern⸗ 
ſtand, als ſolcher, gar nicht, ſondern blos ‚durch 
die reichern Grundeigenthuͤmer aus chen Graſſchaften 
mit vertreten wird; theils daß 70 Deputirte von 
35: Marktflecken gewaplsiwerben, ..die im Laufe der 
Beit an: Haͤuſerzahl und Bevölkerung. fehr gefünfen 
find *).,..während mehrare, :erfl-in den legten Jahr⸗ 
hunderten emporgeblühte, Handelsſtaͤdte (z. B. Man⸗ 
cheſter, Birmingham u. a.) nicht das Wahlrecht 
beſitzen. ne 

*). &o wählen in Grampo 9 Perfonen 2 Deputirte, 
in Newton. 1ı Perfon 2 Deputirte, in Mars 

bourough 3 Perfonen &- Deputirte, in Did 
Sarum 13 Perfon a Deputirte u. ſ w. 
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Die Wähler dürfen den Gemäßlten Feine befom 
dere. Inftruction geben; es betrachten fich überhaupt 
die Abgeordneten. als füertreter des ganzen Wolfes;z 
nicht der. befondern Provinzen und Derter. Die fchots 
tiſchen und irländifchen Abgeordneten erhalten Did 
ten, bie engliſche n nicht. — Der Sprecher des 
Unterhaufes, vom Haufe ſelbſt gewaͤhlt und vom 
Könige beſtaͤtigt, iſt der Praͤſident deſſelben; doch 
bat: er in dem einzigen Falle eine Stimme, wenn 
Gleichheit.der Stimmen eintritt. — Die Minifter 
find, Mitglieder des Parlaments. Zwar verlieren fie, 
bei ihrer Ernennung zu den Minifterftellen, die durch 
frühere Wahl befleidete Würde- eines Abgeordneten; ; 
fie laffen fich. aber. fogleid) wieder wählen, weil ihre 
Anwefenheit im Parlamente, ſchon wegen der in dem⸗ 
ſelhen beftehenden rechtlichen Form der Oppofition 
gegen, ihre Verwaltung, nöthig iſt. 
2,5 Die Mitgliedes. des Ober» und Unterhaufes lei 
ften dem Koͤnige den doppelten Eid als Oberhaupt 
bes Staates und der. Kirche, und. den Tefteid, daß 
fie hicht zur Eatholifchen Kirche gehören, Alle "Pare 
lamentsglieder aus England und Irland muͤſſen Bes 
fenner, der anglifanifchen, und Die aus Schottland: 
Bakenner der presbyterianiſchen Kirche feyn; die Ka-, 
tholifen und Diffenters find völlig ausgefhloffen. — 
Lein Mitglied des Parlaments iſt für Das. verantworts, 
lid;- „was es als ſolches gefprochen hat, und kann. 
blos, wegen Hochverraths verhaftet ‚werden. Dig, 
weltlichen Mitglieder bes DOberhaufes ( nicht: 
aber die Bifchöffe) Eönnen ihre Stimme einem andern 
Lord uͤbertragen; im Unterhauſe iſt es nicht ver⸗ 
ſtattet. 

Der Koͤnig eroͤffnet das Parlament mit großer 
Selerlichfei und: durch eine Rede, in welcher er den 

10 
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Buftand des Reiches nach deffen-inern und auswär- 
Agen Verhaͤltniſſen ſchildert, "und dem Parfamente 
feine Forderungen‘ iind Erwartungen mittheilt: Die 
beiden Antworter der beiden Häufet'des Parlaments 
tn !einzelnen "Adreflen® tragen das Gepraͤge der Sffertts 
lichen Meinung Über die vom Röntge'mitgefheilten 
Eröffnungen und: Forderungen. 155. wm 
1.1.3 Jedes Haus des Parlaments kahin theils feihft 
fine Verfammlängen, theils'nuf. Begehren des Ko⸗ 
nigs, eine: kurze Zeit (auf einige Tage oder Wochen) 
aisfegen (ſich vertagen — ajourhiren), wodurch 
vie Sigung deffelben nicht beendigt wird; allein dem 
Könige fteht es zn, beide Häuferzu prorogiren 
@ie Verfammlund derfelben auf längere Zeit auszu⸗ 
fegen, und dadurch‘ die Sigungen zu beendigen; 
und die unvoflendeten Bills unmitffam zu mäden), 

glieder , und über die Mitglieder des Unterhaufes ; fo- 
wie über diewelche das Untethaus in Anklageftand 
verfegt. "Dagegen kann jebeß 'einzelne Mitglied bes 
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lich wiederhohlt 3 die erzmungenen Gelderhebungen map) 
willkuͤrlichen Verhaftungen · fallten - aufhören; auch 
ward darin die Unverantwortlichfeit für alles, mag: 
in beiden Haͤuſern des Parlaments geſprochen worden 
war, beftimms: feſtge ſetzt. — Demungeagchtet ver⸗ 
legte Die. Eigenmacht Karls. 1, die von ihm beſchworne 
und neu beftätigee Verfafjung« - Vier von: ihm: Im 
feinen Geldyerlegenheiten zufammenberufene, Parla⸗ 
mente loͤſete er jedesmal plötzlich auf, fobald, fir bie 
Rechte der. Berfaflung zur Sprache brachten..: - Des 
begann endlich der wilde Sturm, welcher Karls T'. 
Haupt unter das Blutbeil (1649) , und den. finftern 
Erommell als Protector an dje Spige der.brittie 
fhen Repubiif brachte, Nie aber, anderthalb Jahre 
nach feinen Tode, wieder in das: Koͤnigthum ver⸗ 

wandelt warb, als Karl 2, eingeführt durch den 

General. Mon, den hergrftellten Thron (1660): beſtieg. 
Allein weder Karl2, no fein Bruder uud; - 

Nachfolger Jacob 2, hatten aus dem traurigen 
Schickſale ihres Vaters Die Erfahrungen. gezogen/. 
unter welchen es moͤglich war, den wiederhevgeſtellten 
Thron zu behaupten. Gin. unbrgrenzter Hang zur; 
willkuͤhrlichen Herrſchaft, rin unverkennbares Kine 
neigen zum Katholicismus, unvereinbar mit der vom 
brittiſchen Volke angenommenen und mit Waͤrme feſt⸗ 
gehaltenen Kirchenverbeſſerung, war der allgemeine, 

Cpharakterzug dieſer beiden Regenten aus der Dynaftie 
Stuart. Zur Rettung der Verfaflung mard daher 

‚ Karl 2 vom Parlamente genoͤthigt, zuerft (4673) in, 
dee Teftgcte, die religiöfe,und die Finchliche, 
Freiheit, ‚und dann (1679) in der Habanıy 
Corpus+Xcte,?) die perfönliche und-birgare 

*) v. Mart ene, Sammi. S. gaʒ.u. Dufau, Tr.p. ze 
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Ä ih sreigeitigu deſtaͤngen. Die etzaee rkunde 
vernichtete in Großbritannien auf immer vls Isitrest 
de caches, indem ſie feſtſetzte, daß jeder Werhaftere: 
bie Urſache feiner Verhaftung ſogleich arfahrem⸗: uber: 
wieder tw Freiheit geſetzt; und! daßdas Verhoͤr des: 
Verhyufteten binnen‘! 24. Stundengeſchehen⸗Anaßu 
Wird er bei dem Verhoͤre unſchuldig gefunden; ſo ya 
folge unmittelbar darauf feine Befreiung. Iſter aber 
ſwatvig· doch ohne Staatsverbrecher zu fen jr 

ſo Fann.er'aud) in dieſem Falle, gegen Skellutig eined: 
Burgen, freigelaſſen werden. "7 Gi en. 
17: Als aber Jacob' 2. die Teftacte eigenmaͤchtig auf⸗ 
hob; und? dadurch ſeinen Plan verrieih, den Katho⸗ 
eismus in Großbrikannen herzuſtellen; Da- wogter 
ver Sinn fuͤr kirchliche ud bürgerliche Feeiheit Yon: 
neuem? maͤchtig im Parlamente und im Reiche auf 
Eingeladen von den Wihzigs, landete 16. Mov. 1688) 
der Sthwiegerſohn Bes:KRönigs, der Prinz Wi (heim 
von Deu nien ‚begleitet won dinem: niederlaͤndiſchen 
Hrete, welchem ſich die brittiſchen Truppen· anſchloſ⸗ 
ſem/nEngland.Wiltzelm verſprachden Pto⸗ 
teſtantismus im Reiche zu beſchuͤtzen Farob :aber, 
dem. feines · Vaters Schickſal vorſchwebte entfloh nach⸗ 
Ftankreich. Da eerklaͤrten die Engländer und Schot⸗ 
ven: (13: Febr, 1689) ihren Thron-für! erledige, und) 

uͤbertrugen Wilhelin und feiner Gemahlin Maria die 
Röbierung, wogegen dieſe die -decläration: ober 
brllofrichts % .anerfannten, in welchem Grund⸗ 

geſeitze bie Difpenfationen von den Gefegen; bie eigene: 
mächtigen’ Gelberhebungen, die Unterhaltung: eines‘ 
ſtehenden Heeres in Friedenszeiten, die WVerhaftungen 
ever Anklagen derer, welche dem Könige Bietſchriften 

in Meatrens; Simmi ©, g40. u äsdin. un 
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Bills wird ein Ausſchuß von:folhen Mitgliedern 
ernannt, welche von dem vorgetragnen Gegenſtacde 
nähere Kenntniſſe haben. Sie erfläften Berichk 
darüber,” bevor: bie: Abſtimmung erfolgt. — Exp 
ſcheidet die Mehrheit. ber Stimmen im Unterhaufe 
für den "Antrag, entweder nad) feinem ganzen ne 
halte, oder mit einigen aufzunehmenben Abaͤnderum 
gehs fo gebt die Bill an das Dbierhans. - Paflird 
fie: Gier nichts: fo wird fie entweder unbedingt verwaud 

| fen,’ .ober..man beabfichtigt: die Abänderung einzelnen 
Stellen. : Im erften Falle ift die Bill verloren; im 

| zweiten verſucht man einen ſogenannten Zuſa mmens, 
tritt duch: Ausfhüffe von beiden Häufern: im 
einem befondern :Zimmer, um mit dem Unterhaufe 
eine: Mebereinfunft zu:sreffen.. 

Allein der erſte Antrag kann eben fo gut im. 
Oberhauſe gefchehen,. worauf dann die Bill auf die⸗ 
felde:. Weife dem Unterhaufe mitgerheile,mird, Nur 
Die Bills in Betreff der Pegrfchaft müflen zuerft dem 
Dberhaufe, Dagegen die Bills für. die Geldbewilli⸗ 
gungen (die. fogenannten Subfidienbills) müffen, 
zunaͤchſt dem Unterhaufe vorgelegt werden, nad; 
deren Genehmigung von demfelben das Oberhaugi 
dieſe Bills entweder unbedingt. verwerfen, ode. 
ohne Abanderung annehmen muß... Darin, und; 
daß das Unterhaus die Steuern felbft auf Koſten der 
großen .Majoratsbefiger bewilligt, liegt das nolia 
eifche Gewicht des Haufes der Gemeinen *). — 
Die Vorſchlaͤge zu Geſetzen, welche der König bem 

we — — 

9 Das Oberhaus tann die vom Unterhauſe angenom⸗ 
menen Finanzvorſchlaͤge verwerfen, nicht aber ver⸗ 

‚s ändern; dagegen: iſt eine vom Unterhaufe verworſene 
Finanzbil für immer verworfen. . | 
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heit wird verereten durch das Paril ament, und Ak, 
Bönigliche Gewalt ausgeibe ch AUeheeteagungy: 
Sie ift durch.die ſchriftlichen "Depfeflungsurfunden in 
ihetrm Umfange beſchraͤnkt. 

= Das Parlament.befteht aus paar obe ebauſe 
| und, dem Unterhaufe | 

| 1) Zum Dberhaufe dem. Haufe, ber; sorbs; 
oder Peers), deflen politiſcher Schwerpunct nicht, 
wie in andern, Staaten, blos auf dem großen Grande. 
befige beruht, und das gegenwaͤrtig auß 374 Mitglier 
been beftehr, gehören: die volljaͤhrigen ‚Prinzen ‚dep; 

koͤniglichen Salıfesz: bie faͤmmtlichrn Reichs ba⸗ 
rone er) von England und d Wales, nach er⸗ 

— 

ze #). Sn w dem acaſchen und, Mnifsen Zeitraume 
der Geſchichte Englande wird, wie ‚bei allen gers. 

maniſchen Voͤlkerſchaften fett der Zeit‘ des Lehng⸗ 
‚fpftems, der Adel vom Volke unterſchieden. Der, 

2 aus der Normandie mit Wilhelm dem Eroberer. gen 
ı" "Sommene, Adel erhielt das eroberte Land als B.dy 

re epnenleden, Die Befiger dieſer Kronlehen. waren, 
die barones,, pairs. des Reiches, Später, wurden 

unter diefem hohen brittiſchen Adel’ die erblichen Titet 
der Grafen, der Herzoge (ſeit 1335), der Marquis 
(ſeit 1385), und. Genommen bt (feit 1454) gewöhnlich. . 

Dieſe yufam enommen hilde „den .d en, Ade 
n. des Reiches 2 dein niedet f Ant —R 19 

hören die Knights! baonerets Baronete, Knights 
„. . Batchelours und die Esquires. .. Bei den Corporas 
*nNonen werden die Atdßern Gtädte: (Oities) ; die klei⸗ 
nern (Towns),: uab.die Flecken XBorbupha) tundti 

fhieden. — Die börgerihe Freiheit. ift auf den, 
‚brittifhen J nfeln fo tet — — daß ſelbſt jeder 

fremde Ernie hefo' fünge' —* ef flaͤ iſte, als er den 
Boden ‚Großbritanniens und Srtähdg! betritt. — 

19, Die iſtrengebir⸗ Lie hin sn er HOLE R bſiſſe, Schon duech 
die magua charta gemildgrt; wuiden(s6God! umtet 

„> 4% n we 
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langter Woltjäßrigkeit (mit 21 Jahren), doch nur 
jedesmal die Aelteſten ihrer Haͤuſer (mithin nach 
dem Rechte der: Erſtgeburt); ein Ausſchuß des ſchot⸗ 
tiſchen (16) ind trlaͤndifchen (28) Adels (im 
diefen beiden Reichen gewählt von Ihres Gleichen); 
die ſaͤmmtlichen (2) Erzbiſchoͤffe und‘ (24) 
Biſchoͤffe Englands (mit Ausnahme des Bir 
Ihoffs von Min) ®), und:vier: irländifche. Bi⸗ 
ſchoͤffe. --Der-König Hat das Necht, die Peer 
fhaft zu ertheilen, d. 6. nede Glieder in das Oben 
haus zu errienmenz;’doch fo, daB; nach dem Eintritee 
einer neuen Familie, diefelbe dieſes Rechts nicht wie 
der beraubt werden kann. Durch diefes Recht kann 
ſich die Krone der Stimmenmehrheio im Oberhaufe 

Karla döllig aufgehoben, und ale Rittetlehes 
in free soctage verwandelt, welche zwar einen Lehns⸗ 
und Qutsheren anerfennen, aber nur zum Theile eine 

jaͤhrliche (oft ſehr unbedeutende) Geldſumme dem 
Lehnsherrn bezahlen. Solche Güter können ſrei 
veraͤußert werden; doch fallen ſie bei ihrer Eroͤffnung 
oder Verwirkung dem Lehnsherren knheim. — Ueber⸗ 
haupt iſt die Stellung des Adels zu dem Staaté 
in der brittiſchen Verfaffung ein großer Vorzug der⸗ 
feiben. Denn bei diefer politifhen ‚Stellung ſucht 
der Adel die übrigen Stände nicht zu verbunteln, und 
die nahgebohrnen Söhne. des Adels verfhmelzen 
theils im Civil und Militair, theils im Handel und 
bei den Gewerben mit der übrigen buürgerlichen Ge⸗ 
ſellſchaft. Daher aud die Ehre, welche in: Groß⸗ 
britaunien auf allen buͤrgerlichen Geſchaͤften ruht. 

FE Bon dem. 25 Biſchoͤffen Englands ſtehen au unter 
dem Erzbiſchoffe von. Canterbury, und 4 unter 
dem Erzbifhoffe von York. Sn Schottland 
wird, feit der Aufhebung des‘Epiffopats, das Regt⸗ 
ment der Kirche dur die Presbyters und die Ael⸗ 
teften der Gemeinden verwaltet; nd 
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nerfihern. =: Das: Oberhaus beſteht daher aus. Mit⸗ 
gliedern, welche sheils Dusch Geburt, theils durch 
Mahl, theils durch koͤnigliche Ernennung ihre Stellen 
arhalten. Der Sprecher, oder der. Vorfißende des 

Oberhauſes, ift der Sord Großfanzler., den der 
Känig.ernennt, der aber, als ſolcher, keine Stimme 
hat. Als berathenſe Beiſitzer, doch ohne entſcheidende 
Stimme, erſcheinen im-Oberbanfe die zwölf Ober⸗ 
richten von England, die Staatweäthe des Königs, 
und die Aſſeſſoren des Großkanzlers. Die Gleichheit 
Br: Stimmen im;Oberhaufe gilt fin die Verwerfung 
des gemachten Antrags. - Bei dieſer Einrichtung und 
Buſammenſetzung des. Oberhauſes kann man die Lords 
mb Biſchoͤffe in demſelhen, ftreng genommen, nicht 
als Vertreter des Volkes, fondern als erb- 
liche Raͤthe des Königs betrachten, wie fchon 
Aus dem Berufungsfchreiben an’ fie hervorgehet. Sie 
werden zufammenberufen, „dem Könige in einigen 

“ wichtigen und ſchwierigen Sachen Rath zu geben.’ 
Man kann daher auch nicht fagen, daß Das Oberhaus 
baraif fee, daß die königliche und minifterielle Ge⸗ 
walt nicht ihre verfaffungsmäßig gezogenen Grenzen 
uͤberſchreite; es zeigt vielmehr feine Wachſamkeit in 
Wejiehung auf das Unterhaus, und dieſes controllirt 

die Minifter des Königs. Bei der Abſtimmung über 
eingebrachte Bills ‚im Oberhauſe wird, dom unterſten 

Mitgliede zuerft bis.zum oberſten votirt. 
22). Das. Unterhaus (oder das Haus der 
Gemeinen — ihe house of Commons) befteht 
aus dem niedern’%del (Gentry) und dem dritten 
Stande, und 'uniſchließt gegenwärtig 658 Abgeord- 
nete. der engliſchen, ſchottiſchen und irländifchen 
Srafirhaften , Städte und Marftfleden. Es fenden 

"die 40 Grafſchaften Englands jede 2 Abgeordnete 
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(ferien 80) 5 -biensy Whräffenaften In: Wales jede 
einen Abgeordneten; die: 33:ſchottiſchen Grafichaften 
zuſammen BO Reptaͤſentauten, und die 32. Graifchaf- 
tn in Irland. jede 3 Abgeordnete (zuſammen 64). 
on ven 24:95 0 Ben Seadten.mit Büfchoffäfigen 
ſendet jebe zwei, Lon don aber vier: Abgeordnete 
(zufanutten 50) 5 von den 167 /engliſchen Landſtaͤdten 
und Marktflecken erfcheinen: 334. (von jeden:Drte 2) 
Repraͤſentuntenzi 5 kleinere englifche Markefledten ſen⸗ 
den jeder mür:ei nen Deputirten ; die beiden englifchen 
UniverTicätem (Drford und Cambridge): fenden 
jede zwei Abgrordnete; vort: jedem der adje privilegirten 
Srepäfen« Dover, Sandwich, Rumney, Winchelſea, 
Rye, Hhthe, Haſtings, Sedforb) erſcheinen zwei Bar 
rone; jede deriuzwoͤlf Städte in Wales ſendet einen 
Depitiotdi 52: die ſchottiſche· Hauptſtadt Etrinbutg 
fendet einen Aögeordrieten ;: die: abkigen 64 ſcho e ti⸗ 
(hen Stävre'und Marfrfleden zufammen:fenden hu, 
Repruͤſentanten; Dagegen ſchickt jede der 36 irlaͤn⸗ 
diſchen Sehdte einen beſondern Abgeordneten. Unter 
der Geſammtmaſſe der 658 Mitglieder des brittiſchen 
Unteehänfes' find daher 489 Abgeordnete von Eng, 
land, 24 York Wales-;-A5:von Schottland, und 100 
von Yeldni Biefe:Neptäfentanten werden in den 
Wehlverſammlungen der Geäffchaften, Stätte und 
Flechen zu Jadem. (feit-1716 alle 7 Jahre) erneuerten 
Parlamente frii”gewähle - | rer 
ne ns kan Lin. 

Sortfegung. 
Zum Wählen ift in ben Graffchaften jeber 

Grundbeſitzer eines zinsfrelen Gutes (Freeholder), 
das wenigſtens 40 Schillinge jährliche reine Einfünfte 
hat, ımd in dem Staͤdten und, Flecken jeder Haus 

! 

- \ ua.unds 
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Befiger (zumi Theile an. jeberraufgengmmene Bürger) 
berechtigt. Die. Erneuerung: der Wahl muß ‚aller 
ſteben / Jahre vom Kaniga angeordnet werken. Wahl⸗ 

. fädig ıift jeder, vom hohen Abel an ‚ber:noch feine 
"Stelle im Oberhauſe hat, bis zum Künßler und Kauf⸗ 
manne, der feinenzoffenenstahen: halt „mem; er, als 
adlicher. Mepräfentant; :600- Gin Schestland nur 
400); und. als buͤx gerl iich er Depygisser der, Stähte 
and Flecken 300 Aid: Sterling reine Kinfünfte ber 

gieht, volljährig (21: Johre alt), Landeseingebohener, 
weden Geiſtlichernoch: Richter, nach. van der Krone 
angeſtellt, aber Penſiongir derſelben, und nicht Ka⸗ 
tholik iſt. ¶Die Fraiheit der, Wohlen: iſt dadurch 
geſſchert, daß am Wahltage. feine Travpen in-ber Näpe 
-von zwei Meilen: vom. Wahlorte ſtehen drfen. Die 

ı Beftechimgen: bei dan?Wahlen find. mit; Welaſtrafen 
und mitj dem Verlage, der; Amtsfaͤhigkoit bedroht; fie 

- find demungeachtet nicht, ſelten. Zudem liegt eine 
unverfennbare Unvollkymmenheit des hrittiſchen Nee 
praͤfentativſyſtems darim, theils daß. der Bauern⸗ 
ſtand, als ſolcher, gar nicht, ſondern blog durch 
die reichern Grimdeigenthuͤmer aus chen Gyaſſchaften 
mit vertreten mind; theils daß 70 Deputirte von 
85: Marktflecken. gewaͤhld?werden, die im aufe der 
Zeit an. Haͤuſerzahl. und. Bevölkerung: ſehr geſunken 
ſind *)., während mehtare, :erft:in den clatzten Jahr⸗ 
hunderten emporgebluͤhte, Handelsſtaͤdte(z. B. Mon⸗ 
cheſter, Birmingham u. a.) nicht das Wahlrecht 
beſitzen. “ 

yo: . ’ 
‚ .. 4’ + “ 

w ’ 

*). &o' wählen in Grampo 9 Perfonen a Depütirte, 
in Nemton. ı Perfon .2 Denutirte, in Marks 

! Gourough 3 Perfoken -2- Deputirte, in Did 
T&arum-ı Perfon. 8 Deputirte m .' . 
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uung’derändern, und it: zweifelhaften Fällen ng 
fheiden. 3 7 

| Fun oo. hchn 

Shure 2.7. . Een en 

Großbritannien hat fein allgemeines, das ganze 
bürgerlidye eben umfchließendes, Gefegbud.. KH 
gelten aber: 1) ein ungefchriebenes oder ger 
meines Recht (unwritten .gr common -layw,,), 
gegründet. auf uralte Gewohnheiten, welche zum 
Iheile Ueberrefte der alten ſaͤch fifchen Gefege find, 
und auf alte Parlamentsfchlüffe, bald nad) den Zei 
ten der normännifchen Eroberung; — 2) das romir 
fhbeNRehe*),, doch nur in einigen Gerichtshöfen 
und in einzelnen Faͤllen; auch), wird es unter dem 
ungefchriebenen Rechte mit: begriffen, weil es nug 
fq weit Guültigfeit hat, als es feit vielen Jahrhun⸗ 
derten bereits im Bebrauche iſt; — 3) dag gefchri er 
bene Recht ( writien or statute-law), gder dif 
Sammlungen der. verfchiedenen. Parlamentsfchlüffg 

—⸗ 

*) Weber den großen Widerwillen des brittiſchen Abels 
und Volkes gegen die Einfuͤhrung des roͤmiſchen 
Rechts, ſelbſt zu der Zeit, mo die brittiſchen Ge⸗ 
feße noch in ihrer Kindheit waren, vgl. de Lolmı 
©. 96 ff, . Dadurch geſchah es, daß das 'roͤmiſch 
Recht auf die Hohfchulen und Kidfter ſich beſchraͤn⸗ 
‚ten mußte; und nur in ſehr wenigen: eingelnen Fäls 
fen angewandt wird. „Noch .jegt ſchreiben 
Die englifben Rechtslehrer die Freib.eig, 
deren die Engländer fih.erfreuen, und 
welche andere Mationen nicht Tennen, 
dem Umftande zu, daß fie das von dieſen 
angenommene römifhe Reht verworfen 
baben.“ So wörtlih de Lohme, ©. 198 
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ments follen, nach den alten Gefegen; nacht gedruckt 
werden; allein ‚Diefe Gefege wien bereits Fi vr 

u Magie George us. erſten. 
Eit 

2. J 
— ——— 

Der g in nig 9 if Kepräfentant der vol tzie hen⸗ n⸗ 
da⸗a Gewalt, Pac, mit einem-beftimmten und we⸗ 
ſentlichen Ynrpeiteen Der gefeggebenden [0777 
weis Er uͤht gemeinfhaftlid wit den beiden 
Haͤuſeyn des Parlaments das Recht der Beſetgehung 
bean: fein Beſchluß des Parlaments hat Gultigkeig 

abe ‚Einwilligung. und Beſtaͤtigung des Königs, 
Dgs Recht aber, : “auf etwas. anzufragen (eine Bitk 
ride. her einen Befegentwurf. m einzubringen), 
Beht- nicht nur dem Könige und beiden Häufern. des 
Drrdaments,: ‚fordern, felbft jedem.einzelnen Mit 
alene beider. Haufer zu. Die Bills, find öffent 
dche, wenn ihr Gegenftand den ganzen Staat, und. 
vipatbilis, wenn ihr Gegenfland nur Indipi⸗ 

men. betrifft. jeder auf dieſe Weiſe gemachte An⸗ 
ag darf, wicht blos.mündlich, fondern er muß · durch 
einen ſchriftlichen Auffas gefchehen , in welchem 
Banks. nach ‚feinem Gruͤnden motivirt wird, Nach 

ec epften BVertefung, daffelben,- wi er, ſofern en’ 
nicht ſogleich —*8* wird,, nah, einigen Tagen, 
mm, zweiten“ und, zum. drittenmülg ‚yerlefen, ‚und, 

a.darüber ahgeſtimmt. Erft na) dem zweiten 
elefen darf darkber verhandelt werden, ſo daß 

einzelug. Mitglieder, glg’Nedner. für und, ‚wider dem, 
felben.-auftgegen „-bie, von ihrem Sige aus, auß, 
dem Stegreife fprechen, weil das Ableſen "nieder. ö 
gefchriebener Reden unterfagt iſt. Bei wichtigen 

vi 
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find: die Nanigationsacte,. nach welcher felg 
fremdes Schiff. Erzeugniffe und ‚Manufasturs * 
ſtaͤnde andrer Staaten nach England bringen". 
pon da RrRuͤckfracht nehmen darf; und das. Gef N 
nad) welchem jeder Sremde, der nicht in En lan 
naturalifirt iſt, das Doppelte aller für ben Ein 
bohrnen feſtgeſetzten Handelsabgaben entrichten I 

In Hinfiche des Sinanzmefens hat zwar. ba 
Unterhaus des Parlaments. das. Steuerbewilligungs« 
recht, und alſo das Recht, die Nothwendigkeit der 
von ben Miniftern verlangten Summen und das 
Budget zu. prüfen, die ſchon beftehenden Steuer 
von neuem zu bemilligen, oder zu erhöhen, oder neue 
Abgaben zu.fliften, fo wie das Recht der Auffiche 
über die bewilligten Summen und über alle Staats 
rechnungen (mit alleiniger Ausnahme der Eivififte), 
welche ihm (feit 1689) durch den fordfanzler wur 
legt werden-müffen; das Parlament fuͤhrt aber nicht 
feldft die Kaffenverwaltung. Es werben vielmehg 
bie von! beiden Käufern bewilligten Steuern durch die 
angeftellten Finanzbeamten erhbben, und von vdieſen 
an die koͤnigliche Schatzkammer eingeſandt, welche, 
unter dem Vorſitze des Lordkanzlers, von Commiffe- 
rien verwaltet, und aus welcher jedereingelne Zahlung 
geleiſtet wird, | 
In Beziehung auf die bewaffnete Made 

betrachten es die Dritten als eine Hauptſtuͤtze ihrer 
öffentlichen Freiheit ‚ daß der Koͤnig ‚ohne Zuſtim⸗ 
mung des’Parlaments, außer- zwei Leibcompagnien, 
tm Friedenszeiten fein ſtehendes Heer halten 
darf. Deshalb wird ihm auch nur ‚jedesmal auf ein 
Jahr, durch die mutiny bill, daß, Halten und die 
Befoldung einer ftehenden Heeresma e zugeſtanden; 
denn ohne die jedesmalige jaͤhrliche Erneuerung biefer 



\ 
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aclamente vorlegen laßt, geſchehen durch tinen ſoer 
iniſter. — Hat, nach dem Ausdrucke Des Parkıa 

ments, eine Bill beide Haͤuſerpaſſirt; ſo wird Den 
König um die Beſtaͤtigung derſelben erſucht. Nur 
in hoͤchſt ſeltenen Fällen ver wergerter diefelbeiuuit 
dem fchonenden Ausdrude: der König wird ſich wei⸗ 
ter bedenken. In den. meiſten Fällen erfolgt die Be⸗ 

ſtaͤtigung, gewöhnlich von mehrern Bills zugleich⸗ 
bei einer formlichen Erſcheinung des Königs im Obert 

hauſe. Nach dieſer Beftätigung heißt die Bill Par⸗ 
lamentsfhluß (Act of Parliament), und. euhäts 
gefegliche Krafe. Zu den Eigenthümlichfeiten Dee 
Pöniglichen Beftätigung oder Verweigerung gehört es; 
daß fie in franzöfifher Sprache geſchieht, eine 

berftamme ), : | 
Sitte, die aus der Zeit.der normannifhen Könige 

Im Namen :des Königs werben. alfe Geſetze be⸗ 

kannt gemacht und vollzogen. Er hat das Redr; 
Verordnungen zu erlaſſen, die entweder ihrem 
Grund in den ſchon porhandenen Geſetzen Haben, vder 
als eine Folge ber in feinen Huͤnden ruhenden nal 
ziehenden Gewalt anzufehen find; - allein in Hinſicht 
der Ertbeilung von Privilegien ift die Macht des 
Königs fehr befchränft. Er ernennt zu allen Hof, 
Staats, Civil» und Militairämtern; ihm fteht das 
Recht der Standeserhöhungen zu. — Seine Würde 

iſt erblich, felbit in der weiblichen Nachkommen⸗ 

*) Die koͤnigliche Deftätigung einer Öffentlihen Bill 
lautet? le roi le veut; einer Privatbill: soit fait 

' comme il est desire, einer Subfidienbill: Is not 
remertie ..aes :loysux sujets, accepte leur «‚bene- 
‚volence, et aussi le vout. Die Berweigerung 
lautet: le roi s’avisera. ee 

, 
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engltych Sache, Und Fand im Broßbeitammich eine 

" Ausl:dem Engl. mi 

hoͤchſt gaͤnſtige Aufnahme, ſeſbſtvom Lord Eherstfield, 
Camben, Chataim ec.) = Teutſch: Die Siaats⸗ 
verfaͤſfung won england von J. L. de LoAme. 

einigen Anmerkungen begleitet. 
Leipzig, 1776. 8. und, nach der neueren’ eng 
liſche Ausgabe vom J. 1816, In einer zweiten 

= teutſchen Ueberſetzung,“ unter dem Titel: Die Vers 

"Die: eng 
Leid: 1794." B. 

- ifaffuntg- vor Engiand-," dargeſtellt, und mit der repus 
blikaniſcher Gorin und mit'Andern entopäifhen Mor 

:s: maechieen verglichen, von 3: Li-de Lolme. Mit 
- Borredevon F. C. Dahimann. Altona; i819. 8., 
Sei: Ehftoh. Albrecht, Unterſuchngen aͤber liſche Staatsverfaſfung. ETheile. Lubeck und 

on, Fa 

-v.Märtens, Abriß des Staatsrechts der vors 
nehntiften europaͤlſchen Skäaten.1r Thl. ‚Ne Abthl. 
©. 138 fs — womit, in Hinſicht der: großbri⸗ 
tanniſchen Reichsgrundgeſetze, deſſelben Samms 
lung der wichtigſten Reichsgrundgeſetze, Th. ı, ©. 
707 ff. zu vergleichen iſt. 
Theod. Sch mal hi Staats verfaſſung Großbritan⸗ 
niens. Haͤlle, 1806. 83. * er 
ar Brei. .v. Vincke, Darftellung der innern 

Verwaltung Großbritanniens. erausgegeben, non 
BB E-Niebuhr Berl. 1gı6 8 670 
J. Millar, biftorifche Entwickelung der. englis 

Thom ‚Staatsverfaffung. Aus dem Engl. (von K. 

. Ertl chmid).3 Theilrx.“ Itna ‚1819 f. 3. 

„Ueber die Werfaffang von” England,‘ unddie 
hanpfſaͤchlicthſten Veraͤnderungen, welche fie, -demi ' 

Weſen und. der Form nac,.; feit ihrem: Urfprunge, 
ris auf. unfre .Tage erlitten, hat. Mit einigen. Be⸗, 

- metfungen über die alte Berfaffung von Frankreich. 

-ige1. gu“. ı u 
" AB dem' Kram: von A: Grafen von Voß. Berl 

4 Beihsensr,. Seundsäge zines Gemeinweſens; 
‚n : Beleuchtung ‚der englifchen Staatsverfaſſung, und; 

‚allgemeine, Bemerkungen über England. und. die. 
länder. ir Band in 2 Thellen. In BdE. .erffer, En J— an Bdos. erfte 

Tell, Lelpg iger 8. (Batch fage Darüber dm die’. 
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Eeſcheinung!: hat hren Grucd iIwe den tagen’ Reli⸗ 
giendtäntpfen in Englad waͤhrend deu ſechs zehnten 
ind ſcabenzehnten Jähthunderts, in den Anmaßungen 
ber damaligen roͤmiſchen Biſchoͤffe gegen vis Regenten 
Englands, und In ’Ber' entſchiebenrn Hinneigung der 
Stuartiſchen Dynliſtie zum -Rathollelsrhustund ; pi 
willkuͤhrlichen Gewaltſa > Mur daͤraus: laͤßt ſech nur 
ineßimalige Mißlengen cdeb verſüchten· Era an tipas 
tion der Katholifen erklaͤren, GWelchoiſelbſt eind 
bedeutende Zahl der Parlamentsglieder wiederhohlt 
beabfichtigte. eo 

Dagegen, iſt; die Thejlung der Gemwalten 
eine beftimmte Eigenthümlichfeit der brittifchen Ver 
faſſutig. "Die gafoßgebende: Gewalt fbehet dem 
Koͤnige und ven Keiden Mäufeen des Parkımient ges 
meilnfſchaftlich zu; die vollziehe nd er Gewalt geget 
unmittelbar von dem Könige aus’: ohne irgend: einen 
Ancheil des Parlaments an derſelbenze die richter 
hear endlich iſt· voͤllig unabhaͤngig· von dom 
Könige und dem: Parlamente, ob fie: gleich in dem 
Namen des Koͤnigs geübt: wird, F), R ul ud 9) 

Die⸗Ordnungider Erb folge: auf, dem 

- / 

Lhrone ſtehet beive 1 Geſchlechtern zur," Voch ſo. daß 
in der Zur Regierung "gelangten: Linie: der · Manus⸗ 
ſtanim dem weiblichen: fo wie der weibliche Stan 
der Altern Linie Bent Mannsſtamme der jüngern vor⸗ 
gehet, in beiden Setaͤmmen aber das Recht der Euſt⸗ 
RAR entſcheider⸗ Außerdem: muß der, mit dem 
achtzehntenẽ Jahre volhaͤhttige, Megerit! zur engliſthen 
Kirchegehoͤren ‚und: darf: nicht San "he futgotifche 
Satin vermaͤhlt ſeyn.. Doch koͤnnen ber König np 
das Patamentigenteinfthiafehidr "die: &ucdeffigngord- 

. —— 

»)de Lolme, S. 34. ffir »umlsd ads x(* 

\ 
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ung: verändert ,:und ih; zWeifelhaften Fallen: 0 
ſcheiden. 7 nd. nn .3 7* ot mn 

| BE EEE 2 Br .ı.. 

. tn, ‚26°: . : Re 12 ch 

0 Shure 
Broßbritannien hat fein allgemeines, has ganzt 

bürgerliche ben umſchließendes, Gefegbud., &$ 
gelten aber: 1). ein ungefchriebenes oder gar 
meines Recht (unwritten or. common „Jaw,), 
gegründet. auf uralte Gewohnheiten, welche zu 
Theile Ueberrefte der alten fäch fifchen Gefege jap, 
und auf alte Parlamentsfchlüffe, bald nad den Zei 
ten der normaͤnniſchen Eroberung; — 2) das romir 
(HeReh er), doch nur in’ einigen Gerichtshöfen 
und in einzelnen Ballen; au), wird eg unter. dem 
ungefchriebenen Rechte mit: begriffen, weil es nug 
ſo weit Gültigfeit- hat, al. es feit vielen Jahrhun⸗ 
berten bereits im Gebrauche iſt; — 3) das gefchrier 
bene Recht ( written or statute- law) ,: gber ‚Dig 
Sammlungen der. verfhiedenen. Parlamentsſchluͤſſe 

#) ueber den großen Widerwillen des brittiſchen Acts 
und Volkes gegen die. Einführung bes roͤmiſchen 
Rechts, ſelbſt zu Der Zeit, mo Pie brittifchen Ge⸗ 
fege noch in ihrer Kindheit waren, vgl. de Lofm 
©. 06 ff, Dadurch geſchah «6, daß dag roͤmiſch 
Recht auf die Hochſchuͤlen und‘ Kibfter ſich Befchräfte 
ten mußte, und nur in: KL wenigen: einzelnen Faͤl⸗ 
len angewandt wird. „Noch etzt ſchreibemn 
bie englifben Rechtslehrer dir Greib;cig, 
deren bie Engländer fich,erfreuen, und 
welche anbere Mationen nicht Tennen, 
dem Umftatrde zu, dag fie das von dieſen 
angenommene römifhe Recht verworfen 
haben.” Go wöstlih De.Lotme, ©. 198 "7 - 

— — 41 

.»..2 Fu 
R “vr . 



(Statäten ),: deren: Urfihriften , beſonbers ſeit der 
Regierungszeit Eduards 3, forgfaltig aufbewahrt web⸗ 
den. — In Hinſicht der Gerechtigkeitspflege 
gilt Die woͤrtliche Auslegung der Geſetze in den 
verſchiedenen Gerichten; und Inſtanzen. Die meiſten 
unbedeutenden und kleinern Rechtsſtreite werden ent⸗ 
weder von den Frledensvoich Herr, ober · von den 

Sheruffs, den Friedensrichtern ganzer Provirizen; 
mit Zuziehung der Friedensrichter; und in den Staͤd⸗ 
toͤn von dem Mayor, welcher in denſelben die Stelle 
eines Sheriffs vertritt, geſchlichtet.“ Selbſt die zwoͤ 
Dbkrrichter des Reiches find zugleich oberſte Fries 
densrichter fuͤr· daß günze Sand. Die Torfur-tfl 
laͤngſt: abgeſchafft. Die Gefhwsrnenentfiheiden 
ſowohl über: die Thatſathe,als auch ͤbes die Straf⸗ 

bvarkeit des Vergehenb.Sie find der Stuͤtzpunet der 
Bürgerlichen Freiheit In’ der oͤffentlichen Meinung des 
Volkes *)i:— Wer’ König übeidas Begnadi 
gungsrecht, ofefelbft auf die Fuͤrſprache der Ge 
ſchwornen; doch kann es nie Angemände werden), um 

eine angebrachte: Klageaufzuheben. * ii." - - 
Die Polizei wird in den einzelnen Orten, be⸗ 

fonders.auf dem Lande, durchidie Friedengrichter, in 
den Städten durch den Mayor, und in den Graf⸗ 

ſchaften durch den Sheriff‘, mir Zuziehung ber Con⸗ 
ſtablen, verwaltet; bach beftehen fük beſonbere Poli⸗ 
zeigegenſtaͤnde auch beſonpere Einrichtzngen. 
2... : Bis auf. wenige Handelszweige, „welche durch 
Parlamentsatten gewiflen Gefellfchaften.ausfchließend 
aberlaflen worden find‘; ift der-Handek' alten brit- 
tiſchen Staatsbärderh, ’ auf dem zande ind in ‚den 
Staͤdten, frei. gegeben, ‚Die Stigpunete, Deffelben 
een er 3. yon iızı! . PT ale Bu { 1ER TEE Zu Peer 

*) Mexgl. de Loimte, S. i39. v7 “yon ! 
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find: die Mayigationsacke,. nah welſher Fein 
fremdes Schiff ‚Erpeugniffe und nf 
flände andrer Staaten nach England bringen ugh 
yon da Rüskfracht nehmen hazf; und das. Ge ar 
nach welchem. jeper Fremde, ver nicht in Englan 
naturaliſirt iſt, das Doppelte aller für hen Cingge 
bohrnen feftgefegten Handelsabggben entrichten Ye 

In Hinfichtdes.Sinanzmefens hat zwar. dag 
Unterhaus des Parlaments. bas, Steuerbemilligunge« 
recht, und alfo.das Recht, die Nothwendigkeit dee 
von den Miniftern verlangten Summen und ‚bag 
Budget zu. prüfen, die ſchon baftehenden Steuern 
von neuem zu bemilligen, oder zu erhöhen, oder neue 
Abgaben zu.fifterr, ſo tie Das Fee ber Aufſicht 
über die bewilligten. Summen und über alle Staats⸗ 
rehnungen (mit alleiniger Ausnahme ber Civilſliſte), 
welche ihm (feit 1689) durch den Gorbfanzier vordes 
legt werden müffen;; das Pärlameiit führe aberen icht 
feld die Kaffenverwaltung. :'- Es werben vielmehd 
die von’ beibert Haͤuſern bewilligten Steuern durch die 
angeftellten Finanzbeamten ethbben, und von bieſen 
an die fönigliche Shagfammen eihgefandt, welche, 
unter dem. Borfige bes. dordkanzlers, yan Commiffas 
tien verwaltet, unb:aus welcher jede einzelne Zahlung 
gleiftet wird, . Ki ureE Zu) EEE Eee 

In Bezießlirg auf die Heindffnete Made 
berrachten es die Dritten als. eine, Hauptſtuͤtze Ihrer 
öffentlichen Freiheit, Daß der. Koͤnig, ohne Zuflim- 
Mung des Parlaments, außer zwei Seibcompagnien, 
in Friedenszeitett‘ Fein’ ſtehendes! Heer halten 
darf, Deshalb wird ihm guch nur jebesmal auf ein 
Jahr „durch..dje'muliny bill, dag. Halten und die 
Beſoldung einer ftehenden Heeresmafle zugeflanden; 
denn ohne die jebesmalige jährliche Erneuerung birler. 
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I Sheben "OR geiobtSenen Rruppert füctiſch ihres 
lönffes entfaffen‘ (enı-®).: In Großbritannien beruft 
He vib: Vertheidigung des Landes Und die Auf 
raͤhhaitung DE Drbittrig'und Sicherheit im Inner 
auf Der sdhdmiliy, "weiche (feit 1157) fo geftateet 
Ei "aß in jeber: Braffpaft- eine beſtimmte Anzagt 

itiböhner ‘auf fünf'Safte Zum Diehfte durchs took 
Waͤhlt, zu gewiſſen Zeiten in den Waffen geübe 
And‘ von dem Lordlieute nant der Grafſchaft, welchen 
Br. König ernennt,“ befehligt wird.;- Diefe Sand: 
nilliz wird aber ir der Regel nur. innerhalb ihrer 
Grafſchaft, und blos bei einem entſtandenen Auf⸗ 
ruhre im gunzen Koͤttigteiche, nie aber außerhalb des 
Reiches gebraucht; auch wird fie blos wenn ſie 
wetiſch im Dienſte iſt, beſoldet und nach ven Kriegs⸗ 
geſetzen behandelt, EEE: 

Seifen: 
Montengnikeu;'espi 
, Ja constitution -d’Angleterre, ..., on 

„u,;(Ramsay,) an esiay on the "cohstitution 'of 
inigtand. Ed. Löndon; 1766. 8. — Teutfr 

trfch Aßen Die’Conftichtion von England. Aus , 
Lꝛiu dem. Gngl. des. Hera Ramfay.überfekt: Branff, 
und Leipz. 1767. 8. ua 

204 JLıdeLolme, the constitution of England; 
„pr an account of the englisb Government; in, 
S which it is” compared bar with the republicat 

ötm of Govbininent, and tbe other. manacchies 
x In sopa.: A new; editiom, withndupplemental 
-...mptes,. and.a pzefage, biographicel aud eritical. 
Lond, 1816. 8. — Dieſes Merk eines Genfer 
Rectsgelehsten erfhien. uerſt 1771. in franpöficher 
Sprade; Bann’ fett 1775 in mehrern Auflagen In 

it deuloiz; L.XI. Chap.6, 
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engere Und fand in Broßbfitanmn eine 
doͤchſt gaͤnſtige Aufnahme, ſeſbſtebom Lord Ehrſtatfield, 

Cainbern Chatain zxc). Teuu ſch: Die Siaats⸗ 
verfäffung wort Englandi, von J. Lde · LoIme. 
Aus:-dem’ Engl. mil einigen Anmerkungen begleitet. 
Leipzig, 1776. 8. und, nad der neutfkein' eng 

liſchen Ausgade vom J. 1816, In einer-weiten 
teutſchen Ueberfſetzung,' unter dein Titel: Die Vers 
faſſung och England.,“ darg et „und' mit der repu⸗ 

blikaniſcher Forin und mit Andern entopäifchen Mo⸗ 
narchieen verglichen, von Hi Ride Lolme. Mit 
Bortede von F. C. Dehimannı. Altona; 1819. 8. 
Keine :Chaph. Alb riecht, Unterfüchungen über 

die’ engliſche Stdatsverfaffüng: @’TCheile. Labeck und 
Leidg: 179. ee 
v. Märtens, Abrig Vis’-Staatsrechts' Ger vors 

nehmnſten europälſchen Städten. id Thl. Me Abthl. 
S. 138 fi +. mwonittz in Hinſicht det: großbris 
tennifhen Reichsgrundgeſetze, dDeffelben Samms 
lung der wichtigſten Reichsgrundgeſetze, Th. ı, ©. 
707 ff. zu vergleihen iff« 

m nn, Bronseuerfaitung Enoßbüitan⸗ 
niens. Salle, 1806.'8. on 
er: Vainmgfe, Matfteflung. dir Innern, 

. Berwaltung Großhritannienq. bzrautgegeben, gen 
8 EMievupr Berl. 13163. 7° 

J. Millar, hiſtoriſche Entwirkelung. dee, englis 
Ihm ‚Stagtsverfaffung.. Aug dem Engl. (von .K 

Ernſt“S dm 199.71 helle." Yan, 1819 f. 8° - 
„Ueber ' dte Verfaſſung Ivo” England ‚!. und: die 

hauprfſaͤthutthſten Veraͤnderungen,“ weile :fie, dem 
Bean: und der‘ Form, mach ſcat ihrem ‚Urfesungs, 
bis anf. uyſre Tage erlitten, hat, Mit einigen Be⸗, 

‚ „metfungen über die älte Verfaſſung von Frankreich, 
Aus dem Feamy: von: AGraͤfe 
ig21. Br J ve PIE DaF GE TEE PS ’ nd, 

: Sehhrrnsr,: Gruudzuͤqge zines Gemelnweſens; 
Beleuchtung der englifghen Staqtsverfaſſung, und; 
allgemeine, „Bemerkungen über England, -und, bie, 
Engländer. ig Band In 2, Thellen. an Bos. zeffer. 

Til, Belpg iger. 8° Bet ie-fage bArlder tm nie? 

“ 

nv.on Voß. Berl. 
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gt feinem einzelnen Staate, ſicht aber unter Dim 
befondern Schuge der Union. — Kein Staat ber 
neuern Zeit hat verhälmigmäßig fo fhnell feine Gen 
ſammtbevoͤlkerung fleigen fehen ‚wie Der norbamzrifias 
nifche Staatenbund, welche im Jahre 1783 etwas 
über 2 Millionen Menfchen betrug, und jege, mit Ein⸗ 
fhluß von ungefähr 400,000 Indianern, auf mehr 
als 10 Millionen Einwohner angemaihfen ifl. Diefe 
wichtige politifche Erſcheinung wird erflärbar cheils 
aus der großen Fruchtbarkeit des früher noch wenig 
angebauten Bodens; theils aus der Einwanderung 
vieler taufend Europaͤer; theils aus dem: ſeit den 
Beiten des franzöfifchen Revolutionskrieges bedeutend 
etiveiterten auswärtigen Handel; tHeils aus ber. zwech 
mäßigen Geftaltung der Verfaſſungs⸗ und Verwal 
tungsformen der einzelnen Staaten, ſo wie:des go 
fammten Etnatenbundes; theils aus der gluͤcklichen 
Wahl ausgezeichneter, umſichtiger, uneigennuͤtziger 
und kraͤftiger Männer zur Wuͤrde des Präfidenten. ::r 

20, nn BES? 

Verhaͤltniß der Werfaffungen der einzel: 
. nen Staaten zu ber Geſammtverfaſſung 

"des Bundes. ans 

Jeder einzelne Staat hat feine befondere gefagr 
gebende,, vollziehende-und richterlicdye Gewalt, wovon 
Die beiden-erften in einzelneu Staaten nad) verfchi« 
denen Anfichten und Orundfägen geftalter worden 
find. Jeder Staat ordnete feine innere Reßierung 
und Polizei nach örtlichen Verhaͤltniſſen, wozu von 
den Nepräfentanten die nöthigen Steuern bewilliger 
werden, bie aber nur auf eine Weiſe erhoben werben 
dürfen, wodurch kein andrer Staat indireot miche⸗ 



* 
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Abſiche der Anſiebelung ari Ver norbamerikaͤniſchen 
Kaͤſten erſchienen, wurden aber bald darauf (1004 
ſelbſt aus Neubelgien von den Britten vetdraͤngt, 
welche diefe Kolonieen (Fort Amſterdam und Fort 
Orange) in die Prodinzen New «Mor f amd: Mew⸗ 
Serfey ummanbälten ! Won. Limes 

Wenm :atfe anf die Bernoßrierder-nokbarert. 
Yanifchen Kolonicen aus mehretn Teuropäifcyen Vot⸗- 
tern zufammenfchmölgen; : fo’ behaupteten‘ doch Bald 
die Briten das politiſche Uebergewicht in jener Gegen 
den: Beſonders ſchmaͤlerte der Fr ede zu Utrecht 
vom Jahre 1713 durch die Abtretung Akadiens 
(Neuſchottlands), noch meht- aber der Friede zu 
Verfarltes vom: Jahre 1763 vie franzoͤſiſchen und 
ſpaniſchen Beſitzungen in Nordemerika, feit Canada, 
Cap Breton und Floridaſ an: England uͤberlaſſen 
worden waren. 1: :- un — cntneg Tv 

Obgleich alle! dieſe Kolsnieen ſeit der Zeit rer 
Begrundung Im Ganzen bedeutende Freiheiten / und 
Vorrechte durch fogenannte Ch arten genoſſem, 
berem fie auch zu ihrem Aufbluͤhen Beburfrw;' fo Hud 
ten doch durch!kid aigtiche Pretheltsdietefe" (un 
Karl 2) RYOEE- FE land (LICH und Contisctt 
eut (1674) unter allen britifhjen: Kolonieen die groͤß⸗ 
ten Vorrechte weshalb auch beide, nach der efrunge: 
nen Selbftfändigfeie im Jahre 1783 ‚'auf diefe Frei⸗ 

- ‚heitsbriefe- ihre neue Staatsrerfaffung "gründeten, 
Uebrigens ward der Druc der Beitiifhen Nayig 
tionsacte in Nordamerika ſo lange weniger gefuͤhlt, 
als die eigenen Erzeugniffe der Kolonieen noch nicht 
fo bedeutend ſich vermehrten, daß ſie In Großbtitan⸗ 
nien allein nicht mehr abgeſetzt werden konnten, über: 
haupt fo lauge die mildern Grunbfaͤtze von Seiten det 
beiteifchen Regierung. beibehalten Wurben ,. weldhe.diet 

IV. 41 
Din. 

\ 
5 
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and ginem Handehaſtaate mzogene-und- gebildete: EB hE- 
Be an Hinſicht der Kofonieen auf: den 
hpitsiichen Thronamitaebrache Onften au - 1»... 
305 ap aber Hroſibritannien, nach dem Verfailler 
Sriehen; fait, 1706, yan':pie alrhristifchen und Die nett 
erworbenen Kolonieen beffer fuͤr das Mutterland zu 

Hhennhen, ein.göheras, Befteuerungafoliem in denfelben 

ausfuhhes. ha vegfe, ſich der Heiſt day. Unzufriedenheit 
im den Kolaniepri.,. 944 bei der werhfehnban. Politik dee 

Kr: inifier. in Hinſicht Res Kolonien , und | 

Di her Beihrönfumg.äbres Haadels, gait dem Aus* 
ande⸗ . Immer höher geſteigert, und felbft von der 

Dppofittoniim hrittiſchen Parlamente gebilligt warb. , 

ci 1 Die mehrjährigen Zwiſte der, Kölonieen, mit dem 

Viatlerlande gigen an Johre 17:74 in; THätlichfeiten 
Ah nd Hewirftym, daß (4. Sul, 4776 Preigehen 
Provinzen — Newhampſhire, Maſſachutſets, 

Rhade · Is lantz Konnecticut, ‚New Vork. New⸗ 
Serfen,„ Paunſyipan ian Delarvare, Maryland , Wir» 
sinion, Geaugian, Mordgeroling And: Soͤdcarolina sr 
Sir anabhangig siehrerflärten; Auch gaben dief⸗ 
Provitzzen fich gfirgaͤhlig, asf die Utzterhage ihrer hisr 

Herjgen, Verfafuuge und Permaltzugtformen, ‚be 
fonpgre Verfaſſungen. nr ame: a Ee 

... ‚Der kraͤltgge Geiſt. der mas, repuhlikauiſcher 
Selbſiſtaͤndigkeit ſtrebenden Kolgyieen; hie beſonnent 
And, umſichtige deitung ihres: Kampfes durch den gror 
Sep: Washingtenz.die Unterſtützung, melde: fr 
yon. Frankreich und Spanien — auswarjährter Cifay 
Jicht auf Großbritannien — erhielgen,, nachdem ſie 

hexets:im J. 1778 die Unabhaͤngigfeit der nereinigten 

Stnaten anerfapnt-hatten; die Fehler der hrittiſchen, 

nach Amerika geſandten⸗ Genergle, fo wie bie pol 

tiſchen Mißgriffen rihrittiſchen Miniſter waͤhrend Des pe ET. 
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Kentudy,; und, bie yon: fenifigna. glei 
Mefentlihen:der von Tenneffae und D.bior -,; 

Anter den, einzelnen Verfaffungen: ift ‚Die vpn - 
Maffahuferss.,..an welcher der ehemalige Yroͤſi, 
bene Adams: beſondern Ancheil hatte; eing. ber. palle- 
Ständigften und -ausgebilderften.. ..: Ayp.ber Spitze dei 
Graates: ſtehet ein Gouvberneur mit.;dem;&itef 
Excellenz, iund, ein. inter Gouveerizæ,ur mit ‚beig 
Titel: bis ‚honour. ‚. Ihnen zur Seite ftehen -neup 
Roͤthe, aus den Senatoren gewählt durch varginigteg 
Mollptement der Senatoren und. Repraͤſentanten. “Die 
geſetzgebende Gewalt beruht auf ginem- Senats, von 
40 Mitgliehern „die ‚jährlich in den Diſtricten gea 
waͤhlt werden, und dem Haufe der; Nepräfentauten, 
heren.-jährliche.. Wahl nach heim; Ortsbezirken fo Dr 
ftimmt. if, daß jede Ortſchaft einen Reproͤſentanten 
Veen kann,inr weſcher wenigfteng; 4580-fteuerhaus 
Köpfe ſich beßuden. „Die, Mühler ‚der, Genatpwegy 
und Reprafentanten müffen aber: ein freieg Eigenthum 
von 3,Pfund Sterling Einkünften, odex von 60, PR 
Sterl. Werth befigen. — Im Staate Virginia 
Abt ein. jährlich, „erwößlter -Goyuerneur die vo %% 
ziehende Gewalk ;. Ihm zur Seite, ſteht ein Rech 
son acht Perfonen, » Hie,gefagmebende Gemglf 
zubt auf, einem Gunate, von.,24 Mitgliedern, welche 
alfer vier Jahre erwählt werben, und eingm Hay 
der Repräfentanten, in welchem von jeder. der... 
Grafſchaften des Staates. zwei Stellvertreter orfcheir 
nen, welche jaͤhrlich von allen Bürgern gewählt wer⸗ 
hen, die wenjgftens 25 Morgen Sand, mit Haus und 
Hof, oder ein Haus in eines ‚Stade befigen. — Dar 
gegen b ruht in dem Staate Varmont, deffen Ver⸗ 
Faſſung im Jahre 1793 entftand, die gefeggebeudr 

teäßert ſich be Berfafung, op hepmaffse ve 3 
hf: 
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fſi ſcham Wodyntunter Vrtliche: nk zeitg mn 
neuen Fotmens „Wales Mmißte, gen: desnr apd- 
Wbelu kam iſch on (Audı wegen: dei foͤcd r rati u ei Cha⸗ 

rakters der vereinigen Stanten, eia ganz anderes u⸗ 
praͤge erhalten, als auf den brittiſchen Inſeln. Nicht 
richtig wird der politiſche Charakter der Bundesver- 
affung ale de tif zeichnet; er ift viel- 
I reprä —X Bi — eben ſo von der 
Godrrahxegienng is Ganzen,, wie wpu den Special⸗ 
wegierungenndern dinzeinen :Pravinzem;,.: weil die for« 
iwergine. Bewaln,giogr-. dein. Wolke nbeigelegti,, micht 

‚naber: durch idaflelbetunmitoeltiar.; fandern red) 
Uebersragung.panigetibtsswied ::: Als nachehaiiitz 
Mward es in madener :Beit:betrachtet,. baf-theilerhe 
sgeobige Kamrur udes Congreſſes Au drei. Viertheiben 
aus, Advscaten beſtand, theils auckıln. bei; Geſetzge⸗ 
bungsbehoͤrde der einzelnen· Staaten imeiſtens Advoes⸗ 

fen: 0 zur me und 

2. Entfihiehen war es on gnoßenn Einfluffe:aufibte 
Befeftigling: :Desınaien« politifchen Charakters res 
rdameænikaniſchen Kötantenbunbei, Aaß der: Begriun⸗ 
hei, Vertheidiger, rund Netter ıbiefes” Freiſtaqtes, 
Was höing honzia zwölf. iJahre hindurch nach eu- 

tkaͤmpfter Unaltzaͤagigkeit und. Selbſeſtaͤndigkeit, als 
careim al auf ver Jahre gewählter: Praͤſident / au der 
»Spitze defflbeurftand, bis er im mhoͤhern. Alter. (1597) 
rins Hrivatleben ſich zuruͤckzage, und mit der Achtung 
sgrveier Erdeheile (1799) ftarb. 0.9: ar 

Da abrigensc in ber Geſammtverfaſſutzg het 
MDtaatenbundes: ane beftimmee Zahl Kersteinzel- 
neh, zu ihm: gehoͤrrenden, Stautem feſtgaſetze marken 
uiſt; farben der Congreß das, Recht „idiejanigen: eipzet 
nen Gebi⸗ to als ſolbſtſtaͤndige Scaaten in die VMitte 
Der beieits cbeſtehaſden aufzunehmen,,. welche die hege 

“rr Ä 
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wendige Badingingcheher ;rtpuhkitends 
fen Staaes form. Dem: We Senat’ (die 
er-fte. Kanimer) leiter. mit deca, PArafidsuten, 
gemeinfhafttid die volziahende em 
Es bedarf nämlich: der; repväfensafive Steiflantn 
ſe, mit die zepräfentative Monarchie, einer, fräftigen 
vollziehenden Made. . Weil aber:der nordamoetikan⸗ 
(he @tantenbind feinen arh1ih em Nräfivenge hosp 
fo koͤnnte Orrfelbe feine Macht, ghne verfaſſungsmoͤßige 
Contröfle ; leicht bat aus Ehrbegierde, bald aus. bei⸗ 
denſchaftlichkeit Die ihr. gezogenen Goenzen uͤberſchrei⸗ 
sen:luffe. Des halb iſt in der Werfaflung befünme, 

daß der Praͤſident eine. graße Zahl der Geſchaͤſta ber, 
vollziehrnden Macht nurcimit:gu ſtimmang den 
Mehrche it im Senate.nusühen kann. Der ameti⸗ 
baniſche / Senat: reproaͤſentirt daher nur inſoweit d a% 
Bol, ats er: den: Präfideniencanerdliice,,ame: - 
mie.demfelben: die vnffiehende. Grwal⸗: hides 
Nach diefer ihm eigenthümlichen Beftimmung hat der 
Senat. des: norddinerifanifshen Staatenhundes Hurch⸗ 
aus feine Aehnlichkeit mit den in Europa beftehenden 
erften Kammern, Oberhaͤuſern, Reichsraͤthen und 
GHerrinbänfene Yu standan. 0 
wi thin ir Bein: De Bu 27] un, 

den — * ee "I 5 . nn + 

b) Politifher Charakter dber'narbämert) 
" fanifhen Bundesverfaffung. | 

ar Pr EL EEE . JE 7 BE Jar FE N 
2 Dieſe Verfaflung °), gegiinbet auf die am 9. 
Zul. 1778 angenommenen Bundesartikel, und bes 

Dieſ⸗ Berfaffäng; nebſt— dem:fpiteti Anhange;, ſteht 
ei Beidetl, G. 235 ff, und in den Enrop. 

Conſtat. Th. a, ©. 38... 007 et 



yra ¶ Popßewes diſentliches Slaatsvee 
fiehend aus ſieben Artikeln ; vdie in mehẽtre Abſchnitte 
zerfällert ‚: iſt ein Wertratß vom. 17. Sedt. 4787 ‚wel: 
chen bie dumals beſtehenden 13 ſelbſtſtaͤndigen Staa⸗ 
tm, m Namendes Volkes P):ber: vereinigten 
Einen, abſchloſſen und einführteni:: Pu mily 

x: Diefe · Verfaſſungerhielt wenige. Sabre baraufı 
—8 Hang vn:zwölf Artikeln.“ Denn als der/ 
nach des Werfaſſung geſtaltete, Congreß un 4.: Möez; 
2789: zu New⸗Norb.ſeine erfte: Sigung eröffnet Hatte, 
verlangten mehrere Mitglieder deſſelben, iin —* 
der: öchäftenen Auftraͤge . Vexrbeifferüuhgen: und: 
Zufsßeizu der. Werfaſſung, nm einer falſchen Auge 
tegung .- derfelben: vorzubengen.: -: Es: wurden daher⸗/ 
mie: Zuſtimmung ioeler u Deitrheite der. Mitglieder 
bilder. Hänfer, einige neue Artikel/ entworfen, une 
den  gefeggebenben "Körpern: der. einzeiner Stadtem: 
wÄtgerdeilt ; Die): nach ‚Einwilligung von drei, Vier⸗ 
sheilen ber hpten;, : der: Berfaflung'beigefüge wurden. 
— ig sr. 0) —X In. 

wa "Befaggehi uber ‚Grm. al ka 5 

(Allgemritie, ‚Beripiringen).' J 

"Sie gefeggebende Gewalt iftıeinem Son, 
gref fe der vereinigten Staaten anvertraut, der aus 
einem Senate und einem Hauſe der Kepräfe n⸗ 
tnnten beßeht. eine —— 

mi, 43 ern. gen, et 

*) &o heißt es im Eingange: „Um, eine vollkommene 
“.Bnien jw ſchließen; um —— "and: innere 

Made za befehigens.. für die.aemeinfeme- Bertheidls 
gung zu forgen; die allgemeine Wohlſahrt zu fürs 
dern, und uns, fo wie unfern Nachkommen der 

a 2 gegen der Freihrit zwi erhalten; haber Wir, da 8 
WEILE Beriuereintgren Stantenw onAme 
vita, verordnet und angeführ: «ie frwirfft. 7 
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ſteuert ie Deshalb Bakf in Staat, ohne Zus 
ſtimmung des @ondreffes , Bie'Aus‘) und Einfuͤhr Mit 
Abgaben urd Zolken? belegen. Er barf fein Gelt 
muͤngen, kein Papiergeld ausgebeti;;Petrie beſondern 
Unterhandlungen mie andern Seicaten eingẽhen ui ſ. wil 
Die allgemeine Beſchatzung aͤller Skaaten geht vom 
Congreſſe aus, welcher gleichfalls aber Hanbel, Runge; 
Maße, Gewähr, über Eitcoanderung und Einbätt 

getnug dee Auslaͤnder allgemeine Beftinmiungert'ers 
laͤßt. Zwar beſitze jeder eingelne Staat die’ hochſt⸗ 
Berichtsbarkeit in buͤrgerlichen unb Straffachen; allein 
bie richterliche Gewalt ˖ der Unionsreglerung entſcheibet 
nicht nur Aber die Streitigkeiten der einzelnen ·Stau⸗ 
len, ſondern Auch verBuͤrgerverſchiede ner Staaten! 
über alle Adttlirditäts- und Seehaͤndel, und’ Aber ale 
Vergehungen gegen bie vereinigten Staaten. Ein jebet 
einjelner Staat iſt daher ein abhaͤngi dert ei 
ves Staatenbundes, welcher aber eine beſonderegeb 
ſetgebende, vollziehende und richterlichẽ Gewalt beſihzt 
dt zoͤfammen nar ſo viel Macht in Th vereiniget/ als 
erfordert wird, die Ordnung, Sicherheit, Ruhe und 
Wohlfahrt Hea einzelnen Staafes nzu ſerhalten md zu 
beſordern, ohne dadurch die: Rechte des geſainmten 
Dahdes zu "beeinträchtigen ey.z 

a re BEE Br Wr ze En BE ER 71 

9) Die Verfaſſungen der erſten 13, undder beiven zus 
äh darauf in den Bund' aifgrnommenen Staaten 
(Vermout und Kentucky) ſtehenim virrten 
Teile der Ueberfetzung von Dav; Mamfap's 

Seſchichte der ameritanifhen Revolution: nach dem 
‚.‚aeten des Congreſfes der vereinigten Staaten, von 
B. K. F. Seidel (Birk 1795. 3.)) "weicher Theil 

; and? def. befondern' Titel führt Dte Otäatte 
wWerfſuſſungdervereiniegten taten von 

Nor dam tri ka⸗ —Vetgl. tho Todhiseiiatidns of 

—— — 
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2 dr Verfaſſungen der enlfiozeingeeen Ge 
ten, ‚nähern, fi: in- Den. ‚Dauptbeffiminungen. einan⸗ 
der, befanbers in; Hinficht der Abeiluns der. geſehe 
gebenden, ‚vollgiehenden. und richtefllchen Gewalt fa 
wie in der Uebertragung - der. gefengebenden, Gerpale 
an. den. Senat und an das. Haus dev Repraͤſentantech 
und jn der Hebertragung der vollziehenden Gewalt an 
einen frei-gemählten Gouverneur; dagegen, finden ;fich 
pjele. Abweichwagen..in.einzelnen. Deftlimmuggen 

>: B. über Die Dauer der Aemten , über, dje e Summe 
des Vermögens, um wahlfaͤhlg zu ifepn;. üben: bie 
Form der Wahl; über die. Zahl der. Senatoren un 
Repröfentanten u, fsn,),. Einige berfelben haben Pike 
les aus ber brittiſchen Verfaſſung und qus den fruͤhern 
Wintichtungen heibehalten, bevot ſie zur Union, zur 
fammentraten; ‚einige fpäfer entſtandene Staaten. har 

deu Dagegen ihre Verfaſſung völligin em .geftalter, hoch 
mit. Ruͤckſicht ‚auf Pie Geſammtverfeſſting des Stam 
tenbundes, und mit Rachahmung der beſondern Berr 

oſſung dieſet aber. jenes Pupeofteaien, SR 
rt. on De ER Te Te 

ithe: several „independent statesi of: Amerĩea, bi 
aa. William :Janbeon.- Lond.:.2785:28, tr. T- 

constitutions of the sqveral Aunited.istates,-. wk 
the Federal Constitution, by Mathew Carey. 
Philadelphia, 179%. — Constitutions des treizd 

un Bruni Anisde PAmerique, ; 9, .Volh,, ‚Paris, 279% 
‚.ge  The.constitytions ab the united, stafes Df 
‚America, Philadelphia, 1918..(ein Wert, das im 
teutſchen Buchhandel nicht aufjutreiben. war.) — Die 

J 9ÆN “ Berfaffungen. won,2a Staaten ſehen im Sten u, Gten 
‚Helle Ber, Sammlung voy Dufay,.Duvargier 

* t, Gyader. — Die: Zeiten ‚Der Kigfüh 
’ in 9- diefer Verfaſſungen und Die Angabe ! der Queel⸗ 

‚benfamwinngen, wy ſſig fi Yn prrafsishe man 
. Sr: aQs in Dei: ee file ec fu 
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133: Geyatperp ah Repräfenfanten; erhalten Diaͤten 
au der Grhggfanmer der verginigten Staaten, : 
2: Kein Mitglieg. beider Häufer-fann mährenh Dip. 
Sitzungszeit das Congreſſes und während der. Kl 
‚und Herxeiſe zu: zund. yon bemfel — — 
‚Selonie, oder rechnung. des Friedens gußgenomuen -r 
serhaftet, ader je wegenfej u den u 
Grtvritigßriteninbeiden Hyufern.belangs 
MEden u et pin on. eng 
‚Alle ‚Ahgabenbills,-gehen von ‚dei 

innen. zehn, Tagen zurüskfendetz., fo ‚erhält ſie Oer 
fegesfraft. rn Braeai shi 
15: Die Diifglieder beider Haͤuſer iimmen bias Blcch . 

Wohlfahrt der vereinigten Staaten zu forgen;..68 
wätten abex atleAbgadem, Ampofen und 



t 

⸗ 

vnvfenedcfenaithes Eneirinl. 
Kos Staates ſeyn, voh welheniie: gewuͤhlt et, — 
De” Wieepräfbinkser verehfigten :Otaatim IR 
Praͤſwent: des Senats, und hat feilns Ecimme, außer 
Wwinn: die Stimmen int Senare gleldy.find.. ı:- 
> MeinSenase ſteht das ausſchließende Krce: zu, 
jr Antlage gegeli untreue · Staasödiener'i zit: unter⸗ 

ſfuichẽn.Keiner! ann verurthate Worven / wenn 
mithe Zw el Drrit t heite der „gegento rigen rugtie 

| gllede. für das: Umpell:geftinnine habin. Heil 
sth II I: 5% pe 

F Weſandere Bekimmyngar).- 
ei go⸗ einzelne Staat kann Zeit, Ore und Aue 
dur A ber Serameiitiand Kepräfenrandert beftien- 

;..boc) ſteht dem Congbeſſe das Mache zu‘; Wen 
** deshalb durch ein Geſetz zu muchen und zu 
weränderk; mit alleiniger Ausnahme der —— 
des Obtes, wo die Senatoren gewahle werden. 
Wer: ivgend ln: Ihre‘ Dev. vereinigte · Scaaten 

Gekieldet, tann in feins der beiden. Hhufer gemägle 
Werden.’ 3.72 mi Fr ET 

2 Davllöngre fat Rifpwenigfiens dritte jvein 
—* verfommeln, und zwar / am:vrſten Moncag⸗ im 

einber, en ne 
ET, Vaneh- 2“ seine er richtet haben: die Mahhl 
wi die: Eigeuſchaften ſeiner Glieder, ! Zur Aus⸗ 
— eines derſelben gehoren ze Deitrfeile: der 
VBeimanen. mi. „3 

v0), Jedos Sand fein Tasebuf feiner Gntanb- 
Tungen, unde publicivſ daſſelbe von: Zeit zu-Zeit, aus⸗ 
genommen, was nad) feiner Beurtheilung ‚geheim 
—— ‚werden muß. 

ins der beiden, Käufer darf; ohne Zuſtim⸗ 
—— audern: Mich während der Schg des 
Congreſſes länger als drebi Tags engen; - " 
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zirt dabei, wis,hei andern Vi 
1er. De BU, side. beide — paſirt 84 
dem —— ve vargelegt — ſie Geſfthe hi 
traf. erlangt. ——— fol ar ie unter ſchre 
ben; pen nah 5 deſoſl er fe * Kinen —— 
an⸗ dæm 
ging, Diefes ft bie Si pr 3 * 
Keimen, zpej. Doiitheile Dafür; Amarhf fr; ıpit De 
a unasa, 9m Vo am dos ame FDA — norbein 
RL LIBRI. ꝓ * von. zwe 
Drittheilen — fe. we Bi * eftaft. 
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 rin Pin 
dr icht 

fest RA „Sagen ,urüstfen
detz, 19 ‚aybält - 9 — 

e ra ° 

HP ſaljeder baider uf Pen biag durch 
A: UHD. — N * ag Se 

mſes eſnsecragan. 
Der — Fes, dem, gehe, 

non, uud Aqiſe auſzu kan. — 
Rp, wu, ; finde, ERS in ame. 3 — i⸗ 
Wehifahrt der vereinigten. —— n ſorgen; 5 
wafſen alten lH, Ampofen und 



Ku ze „5.0222... 
LET RTL TR OTTTE TESTEN 
ande eh ER Pit Keen 
* ——— tk au nt, unter 

ei n 0 Shin! hen 
— 2 —öö— mer 

— anlegen ; —— und Kaͤnſtlern 
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aber eine Tati fti je eingebrehte Perſon 
"46 Dollars I Varanf gelegay‘ a tt.l 

' Wie Nabens Torpus· Mc nat Storm Bit 
— Mebefliön oberdeines Angeifpe? auf die sank 
1 Siperei ſuſpendirt. 

rigen Staaten’ verleigen Einen \ 
—e — "EB lebe feinen Unteefchied der Stanbe 
durch die. Geburt, Kein Beamrret der⸗ Staaten darß 

een Kongreffesy ein Befihent, 
— I zuns, ein Amt, der einen 

PH 34 ei Könige, Würfkh, oder and 
warti gen Staatenanne hmen. ve 23: 
va ein Stat Surf für ſichin ohne oder 
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Berbindunger:treten, Patente, Geldmuͤnzen, Ave 
ditbills austheilen, und, ohne Einwilligung deg 
Congreſſes, Abgaben auf Einfuhr oder Ausfuhr legen, 
außer was fuͤr die Ausuͤbung ſeiner Aufſicht daruͤber 
nqͥthig iſt. Kein Staat darf Krieg anfangen, wenn 
er nicht wirklich angegriffen wird. Der reine ir: 
aller. Abgaben von. Einfuhr und: Yusfupr fließt in die 
Sangtammer Der vereinigten Staaten. | 

49 Volljiepe nde Gewalt, 

Die vollziehende Gemale ift einem Praͤſid en⸗ 
ten’ in hberragen, der, wie der Vicepräfident, 
äuf vier Jahre gewaͤhlt wird, — Die Bapl 
geſchieht i in den einzelnen Staaten durch ſo viele Waͤh⸗ 
ler, als der Staat Senatoren und’ Repräfentanten 
jum Eongreffe ſchickt; doch fo, daß unter den Waͤh⸗ 
ern felbft fein Senator, fein Repräfentant und fein 
Beamter ber vereinigten Staaten ſich befinden darf, 
Die Berzeihniffe der gewählten Perfonen werden der 
Unionsregierung zugefandt und vom Präfidenten ‚tm 
Gegenwart des Senats und der Repraͤſentanten, er⸗ 
öffnet. Wer die meiften Stimmen erhalten hat, wird 
ehfident; wer nach ihm die größte Anzahl der 

en befommt, Vicepräfidene. — Der 
Präfident muß 35 Kahre alt, und 14 Jahre hindurdy 
"Bürger der vereinigten Staaten geweſen feyn. 

‚Wenn der Prafident von feinem Amte entfernt 
wird, flirbe, e8 niederlegt, ober unfähig wird, 
8 verwalten; fo uͤbernimmt der Vicepräfident en 

eſchaͤfte. Sollte aber auch einer diefer Falle bei: 
dem Vicepräfidenten fich ereignen ; fo erflärt der Con⸗ 
greß durch ein Geſetz, welcher Beamte die Stelle des 
Drafidenten vertreten foll. Er verwaltet diefes Amt, 

IV. | 12 
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Bade Eigentliche das Arhtes wieder Fahig gewerden 
ein neuer gewaͤhlt iſt... 
Der: Jahresgebait des? Pröfdenten beträgt 

23;006 Dollars, des Vicepraͤſidenten 5000 Dollars. 
nn : Der Präßdent: ft Oberbefeplspaberides 
Heeres und Ver Flotte der vereinigten Stäaten, 
der Miliz dei einzelnen Staaten. — Er fann 
bie Strafen für" Vergehungen yegen“bie vereinigten 
Staaten mildern oder erlaffen, nur nicht im Falle 
ber Anflage gegen die Staats derwaltung. — Er 
has das Recht, mie Rath und. Einwilligung 
bes, Senats, Verträge und Bündniffe,zu 
Hlie ßen, Gefandte, Eonfuln, die ne; 
7 Obergerimts, und able.übrige Ci 

ynd;; Mi Litai ae, amte der Pereinigten Sal 
äu;ecnennen,,, ‚Dei Pröfident empfängt Gefandfe und 
Ye öffentliche: Mi inifter; auch rufe et. den Congteh 

lich zufammen. „, Ale öffentliche und Staatsacten 
indffen von dem Drafih denten und. pen. Srantsforetät 
unterzeichnet ſeyn. 

Der Kraft dent, Vlcepraͤfhent und alle 
heamte der vereinigten Staaten. koͤnnen auf Anklage 
unb Ueberführung, ber, Verrätferei Beſtechung, oder. 
anbeer großer sihehen, ie is Amtes entfeet 
werden. i „ 

H Richkerliche walt. 

Die richterliche Gewalt iſt? einem Oberg e⸗ 
richt e, und den niedern Gerichten uͤbertragen, 
bie der Eorigreß von’ Zeit zu Zeit anorbnen wird. Alle: 
Richter beßalten ‚ie Amt, fo lange fie es- gut“ ver⸗ 
walten. 0 

In allen Fällen, y welche Geſandte, oder offent 
uche Miniſter und- Confuln angehen, oder woran € ein 
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ganzer Stadt Antheil har, ſolk das Obergericht die 
Gerechtſame ausüben u. 
Aile Prozeffe gegen alle. Arten von Verbrechen, 

mit Ausnahme der gegen die Staatöverwaltung, were 
denbarch Geſchworne entſchieden. Der Prozeß 
muß in dem Staate geführt werden, wo dag CE 
brechen begangen worden if. . 
C(Verraͤtherei gegen bie vereinigten Skaͤcten 

beſteht Darin, wenn Jemand Krieg gegen fie erhebt 
oder. y) mit ihren Feinden verbindet, ober Hide 

fen Huͤkfe leiſtet. Nur durch eignes Eingeſtaͤnd⸗ 
niß im offenen Gerichtshofe, ober durch zwei Zeu— 
‚gen. der ‚offenbaren hat, kann jemand der Vei— 

‚ tätherdt uͤberfuͤhrt werden. — Bei Strafen gegen 
Verrath, welche‘ der Congreß beſtimmt, kann 
Buͤterconfiſcatton nur auf Lebenszeit des 
Verurtheilten verfügt werden.) 

9) Allgemeine Beffimmungen : 

Die Bürger eines jeden einzelnen Staates fiir 
ju allen Privilegien. und Immunitaͤten ber Bürger 
bder aͤbrigen Staufen berechtizg9üe.. 
Der Congreß kann neue Staaten in Be 
Union aufnehmen. Es kann aber fein neuer Stande 
innerhalb der Gerechtfame eines andern Staates er⸗ 
richtekt werden; fo auch nicht durch Vereinigung zweier 
der mehrerer Staaten, oder einzelner Theile einiger 
Staaten ,- oßrie "Einwilligung der geſetzgebenden Ges 
walt der dabei. coneurrirenden Staaten, fo wie dis 
Eongreffes. j 
Die vereinigten: Staaten garantirer jedem 
Staate der Union eine republifantfde 
Regterungs foörm. Sie ſchüͤtzen jeden derfelßch 
gegen Angriff, und auf Anſnchen feiner Legiblatur, 

. 12 
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‚eher „wenn biefe nicht änfarumenberufen werben koͤnnte, 
der ausübenden Gewalt, gegen. einpeimilche Gemalg 
thaͤtigkeit. | 3. 3* J an 

".. Wenn zwei Drittheile. beider Haͤuſer g8 „für 
Aöthig finden, 8. der Congreß Verbefferym 

eo. or 

‚eid; nie aber foll ein Religions eid zur. Faͤhigkeit 
‚zu irgend einem Amte gefordert werden. . .; 
.. . Der Congreß foll nie ein Gefeg geben *), wor 
durch eine Religion zur her rſchenden erflärt, ober 
‚bie freie Ausbildung, einer andern verboten, ober 
wodurd) die Freiheit im Reden und die Preß- 
freiheit, oder das Recht des Volkes, fid) friedlich 
zu verfammeln;,. und:ber. Regierung Petitionen wegen 

Abſtellung von Mißbraͤuchen zu überreichen, ver 
mindert wurden... u F 

Da eine gut geordnete Miliz zur Sicherheit eines 
Freiſtaates nothwendig ift; fo muß das Recht des 
Volkes, Waffen zu haben, und. fie zu tra⸗ 
gen, unverlegt bleiben nu... ar 
Nie foll.in- Sriedengzeiten. ein Soldat in irgend 
ein Haus, ohne Einwilligung des Eigenthümers, eine 

quartirt werben; im Kriege aber auf die im Ge, 
ſetze vorgeſchriebene Arrt. 

Das Recht des Volkes, feine Perſon, fein 
Daus, feine Papiere und Effecten gegen _ 

— 

| #) Bon bier an And: Die: folgenden Beſtimmungen 008 

dem ſpaͤtern Anhange zux Werfaflumg. u - 



Pofkters- Öffentliches: Staatsrecht. 181 

jedes angerechte Einziehen und Durchs 
fuhen geficherg zu wiſſen, foll nicht verlegt werben, 
Nur dann faun ein Befehl. Dazu ertheilt werben, 
denn fich die Weranlaffung dasiı’ anf einen Eid, dver 
eine Verficherung an deflen Statt gründet; auch muß 
ein ſolcher Befehl den zu durchfuchenden Ort und die 
äinzuziehenden Perfonen genau bezeichnen, . , 
Es fol Niemand verpflichtet. feyn, gegen eine‘ 
Capitalbeſchuldigung, oder. jede enfehrende Anſchul⸗ 
digung fich zu vertheidigen, wenn er. nicht von -der: 
großen Jury angegeben oder. angeflagt. worden iſt; 
ausgenommen die zeit öffentlicher. Gefahren, oder die, 
Izexit für die Land- und Seetruppen und für die 

iliz. a .5 
Bei jedem Eriminalprozeſſe oft der Angeflaged: 

ſowohl das Recht Haben, Schnell und, öffentlich durch 
inpartheiifche Gefchworne aus dem Staate ‘und dem 
Diſteicte, wo dag Verbrechen begangen worden iſt, 
gerichtet zu werden’; als’ auch von der De haäffe n⸗ 
heit und der Urfache der Klage unterrichtet, mie 
den Zeugen gegen ihn zugleich verhoͤrt zu werden, und 
einen Befehl zu erhalten, Zeugen —*8* vorzuladen, 
md einen Advocaten zu haben. — 
Die Rechte, welche die Conſtitution den vers 

einigten Staaten nicht uͤbertraͤgt, oder die fie dem 
Staaten n icht unterſagt, find den reſpectiven 
Staaten oder dem Volke vorbehalten. 

(In vielfachen Beziehungen gehört hicher dus 
Bert von Haffel:. vollftändige und neuefte Erd⸗ 
beſchreibung der. vereinigten: Staaten von Nord⸗ 
emerita, mit giner Einleitung zur Startiftit 
diefer Länder. Weimar, 1823. 8. [Lift auch der 17te 
Band des vollft. Handbucheg der neueften Erdbes 
ſchreibung 2c.J) " . 

’ ...t.0 
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—8 3..5. 

rer) Frankerch ... 

4).Geſchichtliche Einleitung in die Entſtehung Hab. 
=. Sorpbifbung der Verfaffung Frankreichs. 

Noch nie hatte die Gefhichte das Schauſpiel 
gehabt, daß Eineni Staate binnen 23 Jahren [eh $ 
verſchiedene Verfaſſungen, als Grundgeſetze 
feines innern Lebens, gegeben wurden. Dies war‘ 
der Fall in Fraukreich in den Jahren 1791 — 
(314. Die. Gefhichte bes eurosäifthen Staaten« 
ſyſtems hat die Yufgabe, die Verhältniffe nach⸗ 
zumeifen, unter welchen diefe verſchiedenen Verfaſſun⸗ 
gen gegeben wurden; das Hofitive öffentliche Staates 
echt aber u der frühern, bereits wieder er⸗ 

. Apfhenen, Verfaſſungen Frankreichs nur in Furzen 
Umeiffen.. um die gegenwärtig als Grundgeſetz 

mn tn 

Beftepende nach ihrem, Inhalte und politifchen Cha« 
gafter aufzuſtellen · ng‘ 

x.» Die erfte Verfaſſung Frankreichs ward von bew 
enften Nationglverſammlung, nach dem Umſturze deßs, 
Lehnsſyſtems am 4. Aug. 1789 , Bearbeitet, am. 3° 
GSept. 1794 dent Könige ludwig 16 yorgelsgt, und 
von diefem am 14. Sept; In der Mitce der National- 
verſanmlung bsſchworen. Hatte man gleich hereits 
früher in Franhreich die Berfaflung Brefbritannieng, 
hach Mantesquien’s Morgange, hoch gefeiert; fo 
hatte doch die erſte Berfaflung Scanfreihs mit der 
briteifchen nur the il weiſe Aehnlichkeit, and nament- 
lich unterfehied fich die franzoͤſiſche dadurch mwefentlich 
von der briftifchen, daß fie die — dur Rouffeou’s 
Schriften beftimmter. ausgeprägte =. $ehre von ber 
Volfsfouverainetät an die Spige ftellte; dag 
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fie bie Thellung der Kepräfentation ir zwei Kammern 
weumieb.(ob biefe gteish von mehrern:beabfichtigt warb); 
und daß fie den König von. der Initiatide der Geſetze 

voͤllig :ausſchloß.: Nach der ſtreögen Theorie von Dep 
Theilung der drei Gewalten ging dieſe erſte Werfafe 

frag Frankreichs von dem Grundſatze aus, daß dia 
WVolksſouverainetaͤt durch Lebeutragung ausgeuͤbt 
werbe ,..baB aber: auch die in der Smmetainetät enfe 
Baltenen Rechte fcharf nom einander:gesiennt,. und 
Deshalb Die. gefesgebende, vollziehende und 
eichtevliche. Gewalt genau -unterfchieden Dear 
maße⸗n. Daher beruhte, nach die ſer Verfaſſung, die 
geſetzg e bende Gewult auf der, aus der. Mitte des 

ganzen Volkes aufzreei Jahre in den Urverſammlun⸗ 
gen gewaͤhlten, Mationalverſammlung (745 
Volksvertreter, nach: der Eintheilung: des Reiches in 
83 Departemente) ;" bie in: Ein er Mammer zuſam⸗ 
mentratz. die woliziehende: Gewalt aber auf dem 
Konige, doch nur mit. einem ſuſpenſiven Veen 
ſo daß er einem Beſchluſſe der Repräfentanten in zwei 
Verſammlungen derſelben ſeine Zuſtimmung verſagen 
konnte, daß aber bei der Wiederhohfung deſſelben 
Boſchluſſes in. der. dritten, dieſer, auch one feine 
Eintilligung „ Gefegesfraft erhiele.. Der. König war 
Dberhaupt :der Land⸗ und Seemadft ;: oem ihm.follten 
bie Geſandten im Auslande, die: Befehlähaber der 
Heere und Flotten ernannt, und die gẽſanimten aus⸗ 
mwättigen Verhälmiffegeleitet: werden..! Seine Parſon 
ward für hei lig und unverlegliih und die ‘rom 

. r:erblich-im männlichen, Stamme des regierenden 
Haufes, nach. dem: Rechte ver Erſtgeburt, erflärtz 
wleWVerantworttichfeit fiel. auf. die Miniſien 
Die Freiheit der Preſſe ward ausgefpeochen;:dach mit 
Bordehalt. dev Verantwortung für den Mißbrquch 
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dieſer Freihrit in den durch das Geſetz beffimirten 
| Faͤllen. Die Veſteuerung ſollte, Rad: ben MWerhaktu 

niffe ihrer Wermögensumftände , ‚für alle: Boͤrger 
gleich ſeyn. Kein Buͤrger durfte angeklagt, "in Vere 
haft genommen, und: gefangen gehalten werben il 
in den. bach das Geſetz beſtimmten Fällen: -. 
Etaatsämtern. eigneten nur Qugenden und. Talente) 
Die Staatsbürger wurden berechtigt, "Die Diener ihres 
religioſen Cultus felbit zu wählen. Es follten. Das 
tionalfeſte eingeführte, Anſtalten für Kranke, . Bere 
armte, und für verlaffene. Kinder errichtet, und eine 
oͤffentliche Erziehung organiſirt werben... Die Richten, 
wurden für ‚unabhängig und unabfeghar erkluͤrt; fie . 
follten vom Wolfe erwaͤhlt, vom: Könige. durch offene 
Briefe eingeſetzt werden, und das. Recht umfonft 

fprehen. Es wurden Sriedenscichter., für Cote 
minalfälle Sefhmwornengerichte:;, und ein Caſ⸗ 
fationshof feſtgeſetzt, fo wie die Nationalgerm 
den ,errichtet.: ; Alle Verhandlungen ber Motionakori 
ſammlung und der-Gerichte follten öffentlich feyn. — 
Dieſe erſte VBerfaffung Frankreichs ward eriihitg: 
tert, als nad) dem Angriffe aufıdie Tuillerieen (10% 
Aug. 1792) die fäniglihe Gewalt fufpenbiee 
ward. . Kaum war die dritte Nationalverfarumiurg 
im fogenanmten: Mationalceonvente.(21. Sept 
1792) zufammengeteeten; fo warb: von ihm Fvanfı 
reich für sine Kepubiif.erflärt ; und die ewige: Ab⸗ 
ſchaffung des Königehums ausgefpeoihen. . Des Koͤ⸗ 
nigs Haupt ſiel (21x.3an.1793) unten ber Guillotine 
Eine neue, die zweite, Berfaffung, entworfen 
von Herault de Se helles, und unterzeichnet von 
Eollocd’Herbois ald Prafident Des Nationalcon⸗ 
vents, warb am 24. Sun. 1793 angenonimen, Sie 

. ging, wis die:erfie, von ber Sounerainetüthes 
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Volkes aus, und war völlig bemofratifh, mie 
Ausfchließung jeder —A Form, und mit 
der Aufſtellung der Lehre das Volk, und jeder 
Theit des Voikes, zur. In ſwr rect ion dverpflichtet 
wäre, ſobald bie Regierung die Rechte bes: Volkes 
verletzte. Das ſeuveraine Volk ſollte in den Urv ers 
fammlungen"feine Repruͤfentanten, auf 40,006 
Einwohner Einen, waͤhlen. Die Zahl ber Nationabg 
vepräfentation :eichtete' fich "Daher: nach der Bepoͤlke 
rung des Stantes. Neben derigefeßgebenven: Ber« 
ſammlung, beſtimmt, Geſetze und Decrete zwenlaflen; 
and alles affesttlich zu verhandeln, follte ein: W:o Lie 
ziehungsrabh von 24 Mitgkiederwibefieun‘, 
gewaͤhlt vonder: gefeggebenden Verſammlung anf des 
Candidaten, von welchen aus jedem: Depazrtefting 
duch Wahl. Liner. vorgeſchlagen ward. Der. Volle 
ziehungsrath follte die Aufſicht und Leitung ber Staa 
verwaltung führen., die Minifter und auswärtigen 
Gefandten. ernennen, die Verträge unterhandeli; 
zugleich aber weräntwortlic. ‚für die Nichtvolll 

ziehung ber : Gefege und Decrete. der Nationalver 
ſammlung, und fuͤr die Mißbraͤuche ſeyn, die er nicht 
anzeigte. Fuͤr die ganze Republik ſollten gleichförmäge | 
bürgerliche: und Straf⸗Geſetzbuͤcher gegeben ;' uni 
Sriedensrichter., : Gefchwornengerihte, ſo wie: ein 
Eaffationshof errichtet werden.: : 0 

Allein bereits. am 13. Aug. 1793 warb diefe 
dritte Verfaſſung — bis zur allgemelnen Anerkennung 
der Unabhaͤngigkeit der Republik — ſuſpendirt, 
und eine revolutionaire Regierung in der Errichtung 
ber beiden Ausſchuͤſſe des oͤffentlichen Wohls und der 
allgemeinen Sicherheit geftaltet, weil der Kampf.mit 
faft allen europäifchen Mächten, gleichzeitig mit dem 
Bürgerfriege im Innern ,. geführt werden wußte. 
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—* Na‘ ben: von; ben. zepublifankiähen, Heeren es 
rubgenen Siegen.,. und nad) dem Sturze des blut⸗ 
bürftigen: Mobegpibege‘,; Dachte manan eine neue Ver⸗ 
faffung, Eilf Deputirte erhielten dem Auftrag ‚: fia 
zu entwerfen; den Wortrag :diefeg ;Entwurfes hielt 
33: Jun. 1795): Botffy dyAnglas:in· der Mitte 
Des: Natinnalconyentss? Die. neue Dritte Verfaſſung 
yard.am 22. Aug 4705 beendigty::am 23: Sep 
als von: dem Dotke angenommen erkluͤrt, und im 
Drtyber “eingeführt: : Sie beſtand; als Brundgefeg 
der Republik Frankreich vom October 1795 bis zum 
9: Rovi:17 99. 

Sie trug, da. fie, wie bie beiden vorhergeßenben 
Berfaffungen , von ‚der Bolbsfuunerainetät 
ausging, den demokratiſchen Charakter, doch 
mit einigen Schatlirungen von Ariftofratismus.. Ihre 
Hauptfehler beftanden in der : Wahl der. Wolksver⸗ 
treter in den fogehannten Urverfammlungen, in 
dem Mangel eines bleibenden Körpers unter den 

chſten Staatsbehoͤrden, und. in.ber völligen Aus⸗ 
ſchließung des Direckoriums, als. des Mittels 
puncte ber. vollziebenden Gemalt, ‚von bem Antheile 
an der Initiative der Gefege. . 
12 Mach dieſer Werfaffung ‚hatten: alte franzoſi ſche 
Bhrger das Recht, an den Urverfammlungen 
Theib zu nehmen. Ya dieſen Ur ver ſamlungen deu 
Cantone wurden die Glieder der Wahlverſammlungen, 
bie Friedensrichter und deren Beiſitzer, und die Präfis 
Benten der Municipalverwaltung jedes Kantons und 
jeber Gemeinde über 5000 Einwohner , ſo wie in den 
MWoplverfammiungen, die. Ölicber. deb: geſatz⸗ 
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gehenden Koͤrpeps, bes Goffarionshafes,. Rss 
ſchwornen, ienfbepantementswnmahter bie Droafe 
denten, die ‚öffentlirhen- Ank Age.) und Ehreiber bh 
peinlichen: Gerichts, md die: Michterder hürgerkirhen 
Gerichte ‚gewählt; \Der sejegge rende DA LA 1}, 
heſtand aus 250 Perfonen, ‚gerheil Lt: in ben. R.arh 
der Fünfhundert, und in den Rush der. kften 
u9n 250 Mitgliedern. Beide Raͤfhr wurden i jedem 

Jahee durch Die, Wahlvqrſammlungen zu einem. Drit⸗ 
theile exneuert⸗ doth Bonnten. die noch drei Jq⸗ 
abgehenden Mitglieder unmittelbar wieber.für bieder 
folgenden. Bahr. gemäple werhen. + Im Rotpe der 
Fimfhunderz wurden alla Geſetze in Worſchlos sehr an 
und Befhlffe ‚darüber gefaßt; dan Math der; 
aber ‚folge, diefe; Veſchluͤſſe — ſie MR | 
annehmen, oder werwarfen. Rahm r. dieſelben 13 
* hießen feet . Die Sitzungen ‚beider, Rafho 
waren Hefentiäc. Der geſetzgebende Koͤrper 
handelte ‚nu beſtimmte jaͤhrlich dieof fe no Län. 
Stenerm, dexen Btundlage; die Brundftauer und hi 
Perfonenfkarer- hildesen. ; Die Mweffe ſollte Me 
fan ,. Damit. Merantiwordichkeit...in- den durchy 
Gere : heſtimmten Faͤllen. ‚Di beitedti NAH 
Bunte wurden qufgeaben..zunt::. once: 

Die vgllztebendg make word. einem De 
7 etorium von fünf, Deefowenühegfvagen, gewaͤhl⸗ 
auf den Vorſchlag des Raths der Fuͤnfhundert, und 
ernannt nach einer geheimen Stimmenfammlung i im 
Mathe der Alten... Das jreptgebam ward theil⸗ 
weiſe, durch die Wahl eihed neuen Mitgliedes in 
jenem Jahre eruguert. Das Dipeetortum ſotte Für 
die innere:und: äußere Sicherheit der. Republik ſoygegt/ 
gu den Smatsäueern: ernennen, über vie bewafinenf 
Mecht verfügen, wenn. ein Moius auf den Vorſhlag 
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VO Dibectoriums duech ei ein Detret Seegeſttzgrbeaver 
Krpers befchtoffenwizde, Die poticſchenm Berhätepfer 
mie dem Yustande leiten, md‘ Friebens⸗, Buͤndniße/ 
Waffenſtillſtanðßs27 Reutralitaes «= Und ‚"Bandelsverz 
wage abfchließen ; ‚die aber erſt nach Unrefichunig und 

ung Bee gefeßgebenden Koͤtpers Guͤlrigkeit 
—— Die Miniſter wurden für verantworto 
BEA) erblaͤrt, ja ſelbſt ble Dire ctoten wogen Verraͤthe⸗ 
el, wegen Dilapidation, ſo wie wigen Verſuchẽ 
hegen die innere Sicherheit De Rep und goge 
die Berfaffung. tt" >: 0 
2 Die eihterliche Gewalt Pe als unabs 

tg von der gefeggebehden amd vollſtehendeu, ob 
Bunt Preng ar die Geſetze in ihren: :ErBeniitniffen Lu 
bunben. Die Sitzungen der Gerichte warn-öffents 
Ki}: ihre Ausfpeüche gefchahen’unentge (Blick 
In jedem Bezirke ward ein Friedensgericht/ in jedem 
Departement ein Civil⸗, ein’ Hanbelszitund ein Erle 
minal⸗Gericht beiruͤuder; fuͤr peialiche Yale weiche 
Leibes⸗ oder Eprenfrafen nach ſich zogen, beſtaaden 
Geſchwornengerichte "und fuͤr die ganze Republik ein 
Caſſationsgericht. Die: bewaffnete Macht warb gel 
theileiin.die.|ft U l lBiag e nde · und In: „oe dienftlei 
ftende Nationalgardes "Bir weften?'gegörten ke 
waffenfaͤhtge — Buͤrgers er zur zweiten 
das et lande und Secheed. EEE N 

a Er ‚DD 

17 ; 33. 7 Bun FL N | 

DR Bun 

ARE —E 
Eine Eeſahrueg von vier Jahten, abgeſehen 

ar der Individualitaͤt der Direetotert: und-dem:mehts 
muligen gewaltfartien Wechſel derſelbon, —— 
die Unvelltonimungetiniebinfer:SBerfapag: DW. 10 

I; 
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lande hatte das Dire ctorium. bin. die Mevofutlonde 
Ku der Schweiz , bes —— Negpels 
durch die Wegnahme Piemonss,,, und Durch die Exde⸗ 
dition nad) ‚Argpnten fich verpaßt genäht, der er⸗ 
neerte Krieg ber —3 Heuptmaͤchte ‚gegen 
Frankreich ward. don der —28 Jahre 1799 
im Ganzen unglüdlich ‚geführt Selhſt ber Eingeitt 
des Sieyes (Mai 1799) ing Directgt lum vermochte 
den Staat‘ ſo wenig zu vetten, als, fruͤher 
der Spige, der, Finanzen. — Da fkürzte 
Aegypten zurücgefehrte und in Frankreich , 1A 
1799) gelandete Bonaparte amg.Mov. (18 Bru« 
maire) die dritte Verfaſſung. — Die vierte 
Berfaffung, die ihn als er ten. Conful’ an vie Spige 
des Staates ſtellte, ward am 43. Dee · 1799 befan; 
gemacht, krat.am 25, Der. in, Wirffamfeit, und warb 
am 18. Febr. 1800 für angenommen erklärt,‘ Diefe 
diente Verfaſſung, ‚welche ‚ben, Ü ebergang von den 
mepublifanifchen Verhaͤltniſſen zu. Ben, mongrchiichen 

" Staatsformen ‚nermittelte, ind d 22 organifche Se= 
natusconfulta in den Jahren,1802 und 1804, Ergän« 
ungen erhielt, ‚galt vpn 4799, bis zu Napoleons 
bronverzichtung im Jahre 1814. Mac) derfelben 

blieb zwor Frankteich eine ; epräfentätios Re⸗ 
publik; doch ward die Made er vollziehenden 
Gewalt, theils; an. ſich, theils bura bie ib übgrtrag 
gene Injtiative der Öefege, ‚hedeutenp.geftelgert, und 
durch bie .Begründung eins Genatg und. eine 
Staassraths.,. fo wie Buch, Die, Errichtung eine; 
gefeglichen Oppofsion im Fribungte, der, in 
Geſtaltung des Staates mehr Feſtigkeit und H 
gegeben. Denn daß in der Fo je der Senat als 
—2* Werkzeug des kaiſerſichen Willens srfhlen, 
und daß der Im Sabre 4897, das, ip Katige 

n 

———— 
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Se aan ke, EA "lag; if — Himgffich 
str 1 ö 
a i mist fenat tseihet "c — 
vateimty "dem ip aitrdligen Anfänge 
Stahtreihe, "dus 80 Mirstinen, todihe‘40 Jahre 
alt ſtyn mußten, u le ie er Febensfänke- 
Li beffeideten. in feiner Mkted etledigken 
Stellen ernannte * Senat aus drei NT A 
on weldhen das eikle nah’ ver setgärbekbin Siehe 
848, ändere vol, Dem Tribunat,, uns! ditte 6 on 
erften‘ Conſul serachäft n’ ber ES 
Ba Aus den don der? Depärtäitreriiehl eingefdh fändich 

— ee — le die Hess 

f 

alien 
Der’ g — Pr Bea ai 

Abibibnen, sh Iac —— ſte 5 r 
—2* mußte. € Arte ‚einer‘ 
Heuett; "ein —— itglied-Pontide Hi Beh N 
9 — dem. „Auf ana Jahres wieder “önchetert. 
Ks an Berl etimehee' mühe Wenläftgie'ein Buͤr⸗ 
— Mare TUN vbeſtnden. "Die: Verfammlung 

eftzgedenden — dauaetz Fägetich vier Mo⸗ 
Mikes en —* der" ots zu Liner 
de erden ig be fen: tbetben, Kae 

Bingen len De ghmn Ma ir, in 
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gehe immer Shmtmehfärhttkuf uderodie Ge 
ſchlaͤge zu entſcheiden welche de Sprecher Drei. He 
eitrung mb EB Träburiars - horigeleht BuRRAM. 
Zehn Tage nach "Ver Annah Ihre: BR: etze an DEM 
seieggebendein Koͤrper —* ber —— — 
hekannt machen .·nu 

Bevor abet ber’ — ige ‚übe a 
ihr vorgelegtes: Geſetz meedh Eonnte, 
Vorſchlag zu dernſelben von vrr — 
ausfchließen die Ynieiatigeaht Gekgr zuftahit, 
durch einen. Staucotach · Bell. T er Hirt ale hivurgeleht 
werden, ne uns — er 
Krb Die Teidunen m dt 
warden jkhtlich hun‘ una Annie u 
waren · wieder De — wor Kol 
bunats nbtar 2 BR hie Worſchtͤge zu ben’ —— 
ET TERTE über deren Anuahme BHÄUEH 
wverfunge hu —* — Ban? Stunden — 
Vena u te. nach ſernen Beba 
guͤngen, —5* tcher ans —— En 
gtbenben 'SB3 Wwelche a 
fiines uͤher Se —— Ale —— 
vorlegter unb vertheibigten ee ni 
Wuͤnſche wegenr Anl od —— — 
wegen —XR gipsraugt ud: —* rd 

—* —— tzfallen, ee R ey 
ten Krihuhab: — Sünder; hu bios 

wegen Verletzung den. Be fafliik et — 
vie Wahlbarenlis VE Reiner des’ veſtg 
genden. — 9 ZIEIR Wie Re 0 
gend / —— 

"Dean ah —* auf ao ahte⸗ 
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ernannten; , Eonfyin gebildet," melde „aber. unbe« 
ſchraͤnkt wisder waͤhlban waren, ‚Der erfke Conſul 
verkundigte ri Belege. · ¶ Er exnaunte map entfegte 
nach Willkuͤhr Die Mitglieder des Staagsraths , die 
Miniften, ‚bie ‚oigfomagifhen Perfnen | im, „Auslande, 
alle Dfficiere der Sand» und eemacht, die Mitgliedeg 

Res Sralichen -Vergaltungen,, . und die Cgmmiflarien 
der Regierung. hei hen. serichtshöfen, Er ernannte 
ie; Givil-"und Griminglsichter, mit Ausnapme der 
Grieng. und, der, ſationsrichter, dad; ohne fie 
abfegen. AN Eönnen; . In, allen. übrigen, Regierungss 
verhandiungen hatten der. zweite. und driste Conful 
beratende Stimmen,“ "Sie unterzeichneten die 
Dip ocglle diefer Berbanblungen, um jhre, Gegenwart 
3 an, fonuten ihre. Meinung-darin eine 

— — Sean des. a Sm 

fände, Neipali td“, Dane 
dels⸗ und andere, Verträge. Die. Rriegserflärungen,, 
Seiedensfchlüfe, Yündeif- und Handelsperträge foll«- 
& A gleich Beben, —— verhandelt, bes, 

EN. Rn und yerf uͤndigt werd: 

1. De Stadtsradh.beichäftige fi, unter Lei- 
8 he „ mit; Abfaffung, der Vorſchlaͤge zu, 

3 on der — —* 
th A xin der rwaltung 
— en € bei eiten. las‘ ner Mike wur⸗ 
ben die SEprtcher, im Namen ‚Der Regierung genom- 
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men, — Die rinifter leiteten dieVollziehung 
der Gefege undi die‘ offentliche Verwaltung. - Rein 
Ack: der Regierung Hütte Kraft, der nicht von einem 
Miniſter unterjeichnee war; "Alle:örtliche Verwal— 
tungen, foroöhl: für jeden Gemeindebezirk, als auch 
fir ausgebehntere Theile des Staatsgebietes, fanden 
unter. den Miniflern. : 0 
Es beſtanden Friebensrichter ; "für Civilfächen 
Gerichts hoͤfe erfter Jüſtanz und Appellationsgerichtez 
ſo wie fuͤr peinliche Faͤlle Geſchwornengerichte. Die 
Verrichtungen eines oͤffentlichen Anklaͤgers verſahen 
die Regierungscommiſſaire. Fir die ganze Republik 
Hkund-ein Taffatiönsgericht, und ein hoher Gerichts- 
hof, gebildet aus Mitgliedern des Caffationsgerichkg 
und aus Gefchwornen, um Angeklagte Minifter zu 
richten. Die’ Minifter waren veranswortlid; 
unverantwortlich aber die Mitgliever des Ser 
nats des gefeßgebenden Körpers, des Tribunats , des 
Conſulats und des Staatsbarhz. 

FE ad ci ‘, sit. en .. En 

a ARM TEBÄES en 

TE 
Mit genamer: Kenntniß der Individuen -und 
Verhaͤltniſfe rblärte Sieyes deteits im Jahre 4799: 
vdieſe: Conſtitucion ſey noch: nichd Die rechte!“ Wefehit- 
liche Veraͤnderungen erhielt ſie durch das organiſche 
Senatuscohfultum vom 4 Aug⸗ 1802, nach⸗ 
dem zwei Tage früher (2. Aug.) Bonaparte zum 
lebens länglüch en Conſul gleichfalls durch organiß 
ſches Senatuscvnſulkam ernannt Mordeh wat: : Die 
Veränderungen im der Verfaſſung von 1799 betrafen 
theils die Bezirks“ und Departementsmahleoflegia; 
wodurch. das hisßerige Syſtem der NWölkswäahlen auf 

IV. | 13 
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| gehoben. warb; ehel [8 die lebenslaͤngliche Würbe 

afler drei Canfuln;.theils bag Rechs.des erſten Con⸗ 
fuls, feinen Nachfolger entweder öffentlich ‚zu ernen⸗ 

nen, oder deſſen Namen im Archive ber Regierung 
nieberzulegen; theils das ihm überfragene Begna⸗ 
digungsrecht; theils die Erweiterung der Rechte des 
Senats, der — freilich an die Initiative der Regie⸗ 
zung zu Senatusconfultis. gebunden — durch organi« 
ſche Confulta die Verfaſſung dee Kolonieen, fo. ‚wie 

alles, was die Verfaſſung nicht vorausgefehen hatte, 

and bei den verfchiedenen Auslegungen einzelner Arti⸗ 
fel der Verfaffung entfcheiden ſollte; theils Mops 

ficationen, welche in Hinficht des Staatsraths (deſſen 
Zahl nie über 50 fteigen follte), bes gefeßgeberiben 

. Körpers (der Ernenerung nad) fünf Serien), und des 

Zribunats (das-auf 50 Mitglieder reducirt ward), 

fefigefeßt wurden. = 4 
Schon: war durch dieſes organiſche Senatuscon⸗ 

ſultum ein Schritt weiter in der Steigerung der Macht 
des erften Confuls gefchehen; noch durchgreifender 

entſchied darüber das organifhe Senatuscon- 
fultum vom. 18. Mai 1804, burd) weldes ber 
erfte Conful zum erblihen Kaifer der Fran 
gofen, mit dem Rechte ernannt ward, im Falle der 

“ Ermangelung eigner männlicher Nachkommenſchaft, 
Kinder oder Enkel feiner, zu Prinzen erhobenen, 

Brüder Kofeph und Ludwig zu aboptiren, Seine 
Eivilliſte ward auf 25 Mill, Franken beſtimmt. 3» 

gleich begruͤndete dieſes Senatus conſultum zmwei:befons 

dere Commifſionen für die perſoͤnliche Freiheit 
und für die Preßfreiheit im Senate, wobei der 

Seas berechtigt ward., ‚über ‚die Merfeflung zu 
”» n. rn ' 

Wenn gleich Napoleon, als Kaiſer, eigerumdchr 
- 

’ 

N ‘ . 
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tig (19. , Hug; 4807 )- Ins Tribunat aufhob und 
manche ‚Verfügung. ſich erlaubte ,.: wobei kaum die 
äußere Form der Verfaſſung beobachtet warb; ſo galt 
dieſe Verfaffung Dach im Gangen Bis zu feiner Thrpms 
verzichtung am 44. April 1814. Allein fchon einige 
Tage vorher. (2. Apr.) verfammelee Talleyrand 
den: Senat, der bie Entfeguug Napoleons und bie 
Aufhebung des Erbrechts in feiner Familie ausſprach, 
ſo wie er das franzäfifhe Wolf und Heer des, 
Kaiſer geleifteten, Eides entband, Am 6. Apr. 
machte der Senat eine neue Verfaſſung bekaunnt, 

4 

nad) welcher „das franzöfifche Wolf Ludwig Sta 
nislaus Kinper von Frankreich, Bruder des letz⸗ 
ten Königs, und nach ihm die andern Glieder des 
Bourboniſchen Haufes, nach alter Ordnung, frei 
auf den Thron: Frankreichs berief,” der alte Adel 
feine Titel wieder annehmen, und der nene die fahr 
nigen erblich beibehalten follte. Die vollziehendg 
Gewalt foflte dem Könige allein, Die gefeggebende 
dem Könige, dem Senate und bem gefeßgebenben 
Körper gemeinfhaftlich zuftehen, fo daß bie 
Geſetzesentwuͤrfe in dem Senate und in dem geſetz 
gebenden Körper vorgetragen: werben fonnten , bis 
auf das Budget, -mwelches ausſchließend var den .ges 
fögebenden Körper gehören. füllte, Doch konnte Der 
König die beiden Körper einladen, mit deu Gegen⸗ 
fanden, die er für angemeflen hielt, ſich zu befchäf- 
tigen. ’ Es follte 150 Senatoren zum mindeſten, 
200 zum höchften geben, ihre Wuͤrde bleibend und 
inder Erfigeburedes männlihen Stammes 
erblich fern. Der König follte fie.ernennen, doh 
alle bisherige Senatoren beibehalten, Die nicht freie 
willig auf bie Kigenfchaft franzöfifcher Bürger ver⸗ 
Bösen würden. — Zum gefegge beuben Körper 

13 
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füllte jedes Departemenẽ fo viele Mitglieder , wie bis 
het fenden, und die Wahl derfelben durch die Wapt- 
coffegieri geſchehen. Die Dauer ihrer Function ward 
anf'fünf Jahre beſtimmt; doch Tollte--der Königsden 
gefeßgebenden Körper vertagen und'anflöfen, fo: wie 
— — zuſammen berufen koͤnnen. no 

Dem gefeggebenben Körper ward bas Recht, 
sie eutiren, beigelegt; feine Sigungen. follten 
öffent Lich feyıf, außer wenn er fuͤr gut fünbe, ſich 
in:ein Generalcommige zu bilden. — . Alle Auflagen 
ſolleen nad) dem Grundſatze der. Glächmößigkeit. vora 
sheilt,: Religions», "Gewiffens- und Pr eß⸗ 

eiheit beftätigt, die öffentliche: Schuld und die 
Käufe: der Mationaldomainen anerfannt., Die Unab- 
ba igfeit der richterlichen Gewalt garantirt, Die 
KG chwornen, fo wie bie Deffentlichfeit der Verhanb 

fingen in Eriminalfälten , das bürgerliche Geſetzbuch, 
Ah Das Begnabigungsredht des Königs beibehalten, 
jede: Guͤterconſiſcation aber, nnd alle außerordentliche 
Commiſſionen und; Teibunale aufgehoben werden. — 
35 . Allein Ludwig 43 erklaͤrte bereits in: feiner Proe 
elätmatlon vom 2. Mai .aus Duen, daß er diefen 
Berfaffungsentmarf.nicyt genehmigen. koͤnne, weil 
eine große Menge Artikel den „Stempel der Eile‘4 
trügen; daß er aber.felbft eine liberale. Verfalinng 
geben wolle, weghalb'ier zum 10. Funy ben Senat 
une ‚den: gefeggebenten - Körper zafammenrufe,,: mm 
beiden die Arbeit vorzulegen, welche: er. mit einer, 

aus der Mitte beider Corps. gewählten. ” Commiſſion 
erfertigen werde... aan Fade Para Ta 
rt Dody ſchon am 4. Jun. 1814 ließ der Konig 
Ludwig 18 :bie,vonflitutiowetle CHarce: dem 

Senate und den Departementsdeputirten in ziher 
offentlichen Sihins worlegen, nachdem er: ans O. 
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Ne ben Frieden mit. den anawaͤgti * 
zeichnet hatte. Mach) einer kurzen Ankebe bes 1 
folgte die Eimteitung des Konzlerg d’ 
welche dem MWorlefen.der Werfaflung — I 
wie bie Werfofjung. vom neunzöhnten R role 
gierungsjahrenre Königs dafiek.mar ; fo — art 
u der, Kaner, daß der Koͤnjg an sh na 
Ds Dauplins abe im J. 1795) den Thron beftiege 
habe, und Frankreich jetzt, dudch die Schwere A 
ihm laftenden feiden, zu jener ——— zů⸗ 
ruͤkgekommen wäre, Bea vierzehn Jahrhu Me 

te:bindu und fein. li ⸗ 
alle t —B in fd habe — uirerſch ir 
terlihen Pfei en en Monarchie 
wiebergefunden,; " Kar dieſe gepejijgte Grund⸗ 
lage muͤſſe jett ein dauerhaftes S ——— ‚ber 
geſtellt werben, _: Allein ‚der „König „in dem/ vᷣyſl in 
Beſitze aller ihm auf dieſes Königreich angeltahin ten 
Rechte“ welle.,,ber ibm vonipngt.und feinen 
Bitern werlichenen Marısfeldft ( Gr‘ enaeij 
fen. Des halb gebe er den Fr pfen eine Eiaatdy 
verfaſſung:: helche ihren Wünfden und ihren 
dürfniffen. anpaſſt. In Beziehung auf 9 ‚Seng 
und den gefeßgabenben Korper;erHärte der Kanzler 
ſehr beſtimmt: „Hat auch der Senat mit jeng 
Mache,. weiche. ikps gründete, zugleich feine Erifteng 
verloren; kann auch der gefeggebende Körper 
in. Zukunft ohne außerordentliche Autorifation des . 
Königs nur noch ſchwankende Befugniffe befigen ; ‘fo 
fahren dieſe beiden Behörden demungeachtet fort, zu 

‚ dem gefeglichen Ausfchufle der Notablen des König: 
teihes zu gehören. Auch hat der König diefe beiden 
Behörden zu Rathe gezogen, intem er aus deren 
Mitte diejenigen Glieder auspob, welche ‚Bas in - 

n 
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ſie geſetzte Vertrauen verdienten. Durch dieſe Mit— 
Illeder hat der Koͤnig fo zu ſagen ſein Conſeil 
vermehrt, umd verbankt ihren Bemerkungen man—⸗ 
Gen: —X Zuſatz, und manche nuͤtzliche Ein; 
hraͤnkungen in der neuen Verfaſſungsurkunde. Was 

Ihnen nunmehr vorlegen werde, beſteht in ber 
elfimüchigen Arbeit einer Commiſſion, an- welcher 
Auch Mitglieder des Senats und bee aefesgebenben 
orhen Tpeil, batten.“ | 
.N 76 F ° 
"og: .N . 735 
b). Botteifger Eparakter der confitutls 
u. nellen Charte 2. 

In der Ein leitun g zur Chatte erflärt ber 
8* „daß, obgleich in Frankreich alle oͤffentliche 
Gewale ‚auf der Perfon des Königs ruhe, er, nad 
m Vorgange feiner- Vorfahren, feinen Anftand 

Heime, deren Ausuͤbung nach den Zeitbebürftiffen zu . 
thobificiren; baß er ‘aber die Grundlagen ber neuen 
Merfäffungsurfunde in dem franzöfifchen Charafter, 
ſo wie in den ehrmwürdigen Denfmälern ber 
vergangenen Jahrhunderte aufgeſucht, und 
deshalb in der Wiederherftellung der Pairs- | 
würde eine wahrhafte Mationaleinrichtung erblickt 
babe. Zugleich habe er duch) die Kammer det 

*) Sie fieht beim Dufauetc. T. 1. p. 254.; in den 
..  enrop. Confit. Th. 1. ©2935 und in Laͤders 

dipfom, Arviv. TIh.2. S. 328. — Vorzuͤglich gehört 
hieher: Constitutions de la nation frangaise, avec 
un essai de traite historique et politiyue sur la 
charte, et un recueil de pieces correlatives; par 
le Comte Lanjuinais, Pair de Franceetc. 2 T. 
Paris, 1819, 8. 
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Deputircen die often Verfammlungen bes: Matz ⸗ 
und Maifeldes, ſo wie die Kammer bestritten 
Standes erfegen wollen.” "2 

4) Die Staatsredte her Franzoſen. 

Die Franjoſen ſind vor dem-@efege gleich; 
ihte Titel und ihr Rang ſeyen übrigens, welche ſie 

Sie tragen, ohne Unterſchied, nach beit 
Verpäleniffe ihres ens zu den 
Laſten des Staate 

:. Sie können ale iu Cirll⸗ 
und Militair aͤmt 

Ihre individhTlig‘ eithirb garan⸗ 
dit" Niemand kann verfold erhaftet werben, 
außer in den von den. Geſetzen tiebenen Fällen, 

. und nur nach der geſetzlichen \ 
Jeder übe feine Religion mit gleicher Freiheit 

as, und erhäle für feinen Gottesdienſt den nam 
fihen Schyug. Doth ift die roͤmiſch⸗katholiſche 
Religion die Religiondes Staates. Die Die 
ner derfelben, und die der andern chriftlichen Gottes- 
verehrungen / erhalten allein ihre Beſoldungen aus 
dem königlichen Schaßhßhe. \ 
Die Franzoſen haben das Recht, ihre Mei- 
nungen oͤffentlich befannt machen und 
druden zu laffen, wenn fie fih nad den Ge 
fegen fügen, welche die Mißbräuche diefer Frei⸗ 
heit verhindern ſollen. 

Alles Eigenthum ift, ohne Ausnahme von jenem, 
welhes man Nationaleigenthum nennt, 
unverleglich, weil das Gefeg zwiſchen beiden feinen 
Unterfchied macht; 

" Der Staat kann bie YAufopferung eines Eiger 
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thong für sim gaſebhlich drwijeſenet Staatsinteteſſe ver 
taugen 3 Aadanpri. * prauaze an gen. Eraibiane 
gung. . 

Alle Na chforſchung g 
biszut Wlevtrgerfiehung der jebigeh Regierung Find 
Eutenen- Dieynämliche Vergeflenpeisnird.den ti 
nalen. And hen; Bürgern; —— cu 

Die Eonfeription ift abgefhafft. Die 
Nekcutirung fir. Die Surid - ö 
dem Gefege hei 

und — 
Sicherheit 
Verordnungen. \ i 
„,; Die gefeggebende, "Seriale ı wird gemein 
fhaftlich von Dem Könige, ber Kammer der 
Pairs und der Rammer der Deputirten der 
Departemente ausgeübt. 

Der König ſchlaͤgt das Gefeg vor. Da 
Vorſchlag eines Gefeges geſchieht, nach dem Gutbe- 
finden des Königs, in der Kammer der Pairs, oder 
in der Kammer der Deputirten; mit Ausnahme des 
Budgets, das zuerſt vor Die Kammer der Deputirten 
gebracht werden muß. Jedes Geſetz fordert freie 

| 
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Bonatbung und Bufinunduhin non: Selen· dey 
Mehrheit jeder der beiten Kammer. ın bil?) 
im Dienßkammrrni haben Dat Recht, den Mnig zu 
bitsem „,lben:inpend} einemnaßiegenfkhub. Fin je 
vorzuſchlagen, andsanguigebetp, mes fie glaubend 
dae Goſeck entalten: folle Gin. faliher: Vorſchlaa 
fann von jeder Der beidrn Kammern gemecht merdeniz 

* sehn geheimen Azsſchuſſe berathen:;merben. 
HR — — Sammer g —* | 

gnpern KAM 
— — —— a — ſeſchlag „pen "der, 

ammzrz rag: fo 0. —* gr, dem 
Wirb ‚ervermoufeni; fü —* er, in 

—— ung. micht wiegernäle werden,; I 
DER Roͤmg allein, — uud eromuls 

re die Geſetze. ‚7.15 — ie 

Die Sin aklifte mwird hund die erſte Senjslatur 
nach der Thronbefteigung des Königs, ia ‚die 3 Bon 
Reyertngodauer feſtgeſebtn nn, 

” yerr] 

33: Bono ber: Günther ber Paire! u 

-Die:i Könner der- Paits it. ein’ weſentlicher 
Theil der- Geſetzgebung. Sie wird von dem Hönige 
zu gleicher ˖ Jeite mit der Kammer der Deputlbten zug 
ſammenberufen. Die Sitzungen beider Kammern 
beginne und · endigen zu gleicher Zeit. — Jede Ver⸗ 
ſammlung der Kanmier der Pairs, die außer der Zeit 
der Sigung der Kammer der Deputivten Iten, 
oder nicht vom Könige befohlen ſeyn würde , iſt uners 

laubt und in ſich nichtig. =. 
. Die Ernennung der Pairs ſteht dem 
Könige zu. Ihre Zahl ift unbefchränft;z dyy 
Kanig kann nach Wilf ihr ihre Wuͤrden abwechſeln 
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Gurier), fie auf labens zeit ernennen, oder 
erbliqh maden. =. 

Die Pairs haben Zutritt in ber Kammer mit 
ihrem 25ſten, eine deliberative Stimme aber erſt mie 
ihrem 30ſten Jahre. Praͤſident det Kammer iſt der 
Kanzler von Frankreich, und in deſſen Abweſenheit 
ein von Könige ernannter Pair.  - 
Die Glieder der Föniglichen Familie und die 

Prinzen vom Geblüte find Pairs durch Geburtsrecht; 
fie haben Ihren Sig unmittelbar nach bem Praſiden 
ten‘, eine deliberative Stimme aber erſt mit 25 Jah⸗ 
ren; Die Prinzen koͤnnen nur Sig in der Kammer 
nehmen auf Befehl des Königs, welcher für jede 
Sigung in einer Botfchaft ausgebriickt ift; bei Strafe 
der Nullitaͤt alles deffen, "was in ihrer Gegenwart 
geſchehen ſeyn duͤrfte. 

Alle Berathſchlagungen der Kammer der Pair 
find geheim. 

Die Kammer ber Pairs erkennt über die Vers 
brechen bes Hochvertaths und der Gefaͤhrdung der 
Sicherheit des Staates‘, worüber das Geſeß das 
Noͤthige beftimmen wird. — Kein Pair Tann in 
Eriminalfachen anders, als vermöge eines Befehls 
der Kammer verhaftet und gerichtet werben. 

4) Bon der Kammer ber Deputirten der 
Departemente 

Die Kammer der Deputirten befteht aus den 
von den Wahlcollegien ernannten Deputirten. Die 
Drganifationder Waplcollegien wird durch 
die Gefege feftgefegt werden. Jedes Departement 
behält die Zahl der Deputirten, die es bis jeßt hatte. 

Die Deputirten werden auf fünf Jahre ges 
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sh, fa, daß die Karkinerijehes. Jehe * 
fünften’ THeite:erneuert wird - - .. 
2. JYeder De putirte muß 40. Jahre ale km; 
und eine Directe, Steuer von:2000 Franken bezaplem 
Wenn fidy.ändeffen in einem Departentent feine 50 
Perfonen finden won dem angegebenen: Alter, die nicht 
nenigftens’ 1000 Franken direote Steuern: bezahlen ; 
fo miete baren Zahl Auch. folche engänpt, weiche: bil 
färffien Steuern unter 1000 Franken :bezahfen‘; 
„ —* mit den eriten nicht zugleich erwaͤhlt werden 

eher Wähler mie Simmreht bei bene 
— der Deputirten muß wenigſtens 30Jahre 
alt ſeyn, und eine directe Steuer von 300 Franken 
bezahlen. 

Die Proſtdenten der Wahlcollegien werden von 
dem Könige..ernannt, und find gefetzlich Mitglieden 
bes: Collegium, Wenigftens die Hälfte. der Der 
putieten wird aus den MWählberen ernannt, ’weiche 
ihren polieifchen Wohnſitz indem Departement haben 
Der Praͤſident der Kammer: ber Deputirten wird 
von dem Koͤnige aus einer von der Kammer vorgeleg⸗ 
ten:Sifte wor fünf Mitgliedern ernaunt. 
Die Sitzungen der Kammier find öffenelichz 
bes Begehren. von fünf Mitgliebern teicht aber Hin) 
zu bewirfen,, daß fie fich in einen geheimen Ausſchuß 
bilder. Die Kammer heile fih in Bureau’s, um die 
ihr von Seiten bes Königs vorgelegten Gefegentwürfe 
zu berathen. 

Keine Abänderung. kann in einem G6 
‚, feße getroffen werden, wenn fie nicht in’ einem 

Ausfchufle .von dem Könige veorgefchlagen, in die 
Bureau's geſchickt und darin berathen worden ft. 

Alle die Steuern betreffende Vorſchlage kom⸗ 



2oR Sofia äffenslichee Geavesrecht 
manz zuer ft:ihibie:-Maminer dan TO epheteten , 2) dh 
fönnen nur, wenn fechier fuͤr zuluͤſſig defunden war 
dem Find, in die Rommer: der HYains gerache erden. 
ern Reine:ı Auflage kann ınasgefcheieben-nicd. erhoden 
werden, werm fe\tiche ‚von b euden Kam meoon 
bardullige und von · dem Koͤnige eRäcigtmerden: Asse 
Wie Grundfeuen wird:numfär int jahr! berike 
Sigeni:1 Die, indireoten Zulagen. Ibatgen ‚für mehrery 
JIuhde bewilliget menden: mrlhl 
De König'ruft!in: je dem Jahr ei: heide Mauu 
mern zuſammen; er prorogirt fie, und kann .bieshät 
Dbputitten aufloͤſen; im degtern) Kalle! muß er aber 
binnendrei: Monaten: eine neue: Verſannnluuggu⸗ 
fidımen berufen Ya. 3 da . Eis ij 30 

Es fann feine Verhaftung gegen ein Hirgiieh 
ber: Kammer wähtenb tier Sitzung, Nund. in den vor- 
heigehenden oder folgenden: feche: Moden: ftar.haben 
Kein Mitglied der Rammer kann während der. Dauer 
der Sitzung ie Criminälfachen „Sohwe vorgaͤngige Er⸗ 
Inubnlß der Kammer; verfolgt odek. verhafiet werden 
Bein Fall. einer- Ergreifung auf friſcher Dat. ausge⸗ 
wohnen: = LTR 

Jede De e eitiom: au die eine vdedbie ankere Rom 
ei imuß Th eäfrküch: gefchehemm: Dus Geſetz ver- 
pides,“fie verfönlich uud: vor beit Sthrantan. zuri ten 
reichen 7 ,2 2537 2 ni an ug 

F* * Bi 5) Von den Miniſtern. ee I 
"Die Minifter fönnen Mitglieder dar: Kammer 

der‘ Pairs und. der Deputirten feyu.. Sie haben 
freten Zutritt zu.einer oder der andern — 
and muͤſſen gehoͤrt werden, wenn ſie es verlangen 

Die Kammer der Deputicten bat das Recht, die 
Miniſſer anzufl agen, und ſie vor die Kammer der 

+ 
E 
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Die w: stehen; die AMein das Recht bat cſie zu 
tichten, 2 .1 

‚Ste können nur wegen Verracherei ober Bere 
untrenng angeflnge. werden. Beſondere Gefege mery . 
den dieſe Gattung von Den reiien un das dabei eh 
teetende Verfahren beftimmen«... 7542 

OL Don.der. Gerigteerfaftung . 8 
Alle Rechtspflege geht vom Könige aus, Sie 

nid in feinem Namen dur Michter verwaltet, 
Heer ernennt und einfegt. Die vom ‚Könige ernann⸗ 
ten Richter ſind unabfetz bar. 

Beibehalten werden bie beftehenben ı ordentlichen 
Gerichtshöfe ‚ Zeibunale, Handelsgerichte und Frie⸗ 
densgerichte. ‚Die Feiedensrichter ‚ obgleich vom 
Könige ernannt, find nicht unabfegbar. 

| Niemand fann feinen natü lien 
Nihtern entzogen werden. Es dürfen dem— 
sch. feine, außerordentlihen Commiſſio— 
nen und Zribunale errichtet werben, Doch 
— dieſer Benennung bie Prevotalgerichte 
chi begriffen‘ , inwiefern deren Diederherſteliing 

nötig erachtet werben füllte. 
MEN Die Betgahdiungen in Eriminalfäflen fi ind öfr 
ent licht, inwiefern biefe Heffentlichfeie nicht für 
Ordnung und Sitten gẽfaͤhrlich iſt, in welchen Falle 
das Tribunal dieſes durch einen Urtheilsſpruch erklaͤrt. 

Die Gef Hworne n werben beibehalten, „Die 
Wiränderungen ; z weldje. 'üte' tärigere Erfahrung in 
diefer Einrichtung "ariratben koͤmite, duͤrfen nur vers 
Ri eines Geſetzes erfolgen. 

Die Sedfeder Aüterconfifcation:ift ab—⸗ 
j er Mafia; uadifonn niche wieder, cietzeſuhet werden. 

nn 
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Dr König hat das Recht —R 
und die Strafen zu mildern. 

"Das bürgerliche &efeg birch und ber 
X flegenben Gefehe welche dieſer Urkunde‘ nicht ent: 

gegen ſind, bleiben in Kraft, bis fe auf gefeglichem 
Wege abgefchafft werden. 

7) Veſondere vom Stäate gar antirte 
.. Redhte 

Die ffentliche Schuld iſt garantiert; Jede 
| von 1 Seiten des Staates gegen feine Glaͤubiger Aber- 
nommene Verbindlichkeit iſt unverletzich. © 

Der alte Adel nimmt ſeine Titel wieder an; 
| vi neue behaͤlt die ſeinigen. Der Koͤnig erhebt 
Kach Willkuͤhr sin den Adelſtand; er verleiht aber 
Titel und Rang ohne irgend eine Befreiung von den 
Laſten und Pflichten der Geſellſchaft. 

"Die Eprenlegion wird beibehatten;, und der 
König ihre innere Einrichtung und Decoration be 
ſtimmen. | 

. Die Kolonteen follen nad) befonbern Befegen 
And Reglemente regierf'werden. | 

- Der König und feine Nachfolger f ch woͤren bei 
der Feierlichkeit ihrer Kroͤnun "8, die. gegennartie 
Verfe ſungburkunde treu zu beobachten. 

g 

“. 

‚36. J J 
Die ſpaͤtern Ereigniſſe in Diaſich der 

Verfaſſung. 

Das Wiedererſcheinen Napoleons in Fraukerich 
waͤhrend der ſogenannten hundert Tage im Jahre 
2815 wirkte zwar nur vorübergehend auf bie. Ber 



faffung ein; doch darf dirſe Einwirfung'in geſch hd 
lich⸗polaätiſchee Beziehung nicht ganz uͤbergangen 
werden. Er erneuerte, ‚mit. Voeſeitigung Her, non 
Ludwig 18 gegebenen conflisweiongllen Charte, „im 
Ganzen die vierte Verfaſſung mit ihren Ergaͤnzun⸗ 
gen-in den Senatusconfultis.vom Auguft 1802 uud 
vom Mai 1804. Er verband aber. damit bie .(pon 
Benjamin Eonftant .entsonrfenen’und am 22. Apr. 
1815 befannt gemachten) auf agartifel, durch 
welche er die vierte Verfaflung in vielen wefentlichen 
Bellimmungen ver Eharte annaͤheree. . .- 

Nach diefen Zufagartifein ward die gefeßgr- 
dende Gewalt vom Kaifer und zweien Kam 

vocdı, 

mer genannt, follte in ihren Würden erblich-feyn, 
und zu derfelben vom Kaifer. unwiderruflich .ex 
nannt werben. Die Zahl ber Pairs war unbe 
ſchraͤnkt. — Diezweite Kammer, Repräfem 

tantenkammer genannt, beftebend aus 629 Mit 
gliedern , Die wenigftens 25 Jahre alt feyn. mußten, 
folte vom Volke erwähle und aller fünf 
Fahre erneuert werden. Ihre Mitglieder fonnten 
immer wieber gewählt werden. Die Sigungen 
beivee Rammern follten öffentlich, und die Wuͤr⸗ 
den eines Pairs und eines Repräfentanten mit aflen 
Öffentlichen Anmitsvermaltungen vereinbar ſeyn. Die 
Regierung follte die Gefege norfchlagen; die 
Kammern Eonnten Zufäge in Antrag bringen. 
Würden aber diefe Veränderungen von der Regierung 
nicht angenonunen; fo follten die Kammern über dag 

Geſetz flimmen, wie es war. Doch hatten beide 
Kammern die Befugniß, die Regierung einzw . 
loben, ein Geſetz üuber einen beflimmten 
Gegenſtand abzufaffen und. vorzuſchla— 





Pofieides Öffentliches Stanrtreili 908 

Werkaufes !der' Rakionaldomainen— auf 
irgend eine Weife anzutaften m 5 

Allein als’ nad der Schlacht bei Waterlcg, 
welche Napoleons Schiefal entfchied, Ludwig 18 sach 
Paris zurücfehrte, trat. auch die von ihm ertheilte 
conſtitutionelle Charte von neuem in Wirffamfeit; nur 
DRG‘, wegen der Kämpfe zweier entgegengefeßter Par⸗ 
tBeien in beiden Kammern, theils gegen einander ſelbſt 
theils gegen die Miniſter, bereits am 5.-Sept. 1816 
ein neues Wahlgefe& *) ‚gegeben, - diefes aber 
theilweife ſchon durch: Das eng som 5. Febr. 1817, 
und noch wefentlicher am 12. ‚Sun, 4820 verändert 
ward. 

Durch diefes neue © Wablgefr ward bie Zapf der 
Deputirten von 258 bis auf 430 vermehrt. Don 
diefer Zahl follten die bis-dahin beftandenen 258 Mits 

glieder auf Die bisherige, Meife, nämlich yon den mitte 
lern Eigenthümern — den Wahlmannern zu 300 
Franken Steuern — in den Kreisverſammlungen 
ernannt werden, doch ſo, daß ein jeder Bezirk oder 
Kreis einen Depytirten für ſich ermählte. (Blos in 
den Departementen, worin ſich nicht 300 Wahlmaͤn⸗ 
ner, oder, wenn ſie im fünf Kreiſe getheilt find-, nicht 
400 Wahlmänner- zu 400 Sranfen Steuern fänden; 
oder welche ‚bisher nur einen Deputirten überhaupt‘ su 
erniennen hätten, blieben die Wahlen des ganzen Des 
partements gemeinf chaftliche) -Die hinzugefönn 
menen 172 Deputirten- hingegen werdenzunächft von 
ben Reichern ausſchließend gewaͤhlt indem in jedem 

4) Ueber die in z antreich in aitern und neuern Bet 
beſtandenen Wahlformen der ehemaligen Reich 
“ flände und der gegenwärtigen Deputirten, vergl, 
Hermes, NIX, ©, 375 fie 
"w. 14 



“ 
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30 7) was Ahrren dieniich fehlen, ig Gunst Goſetg aiufge⸗ 
nomnien zu werden. Eine ſolche Abfaſſurig, von der 
tiert’ Kamimer angendttimen , ſolleeninedie andere ga- 

"Brachf)" und, ‚wor: dieſer gutgeheißen / Ben -Ruifer 
ubertencht werberi. riXeder Vorfthlag eine Sceuer, 

iuies Anleihens, ubder eines Maunnſchaftsaufgebots 

ſollte Junaͤchſt in:der Repraͤſentantenkammer' geſchehen. 

Dahtk ward auch zuerſt· gebracht 4): Das General⸗ 
Skaͤats Budget, und. 2) die Rechnung über bie. 

Einnahmen und Ausgaben des vorhergehenden Jah⸗ 
res. — In Hinſtcht det ſtaatsbuͤrgerlichen Rechte 

woard ausgeſprochen: alle Franzoſen ſind vor dem Ge⸗ 

feße gleich, theils unch dem Beitrage zu den allgemei⸗ 

nen Laſten, theils nach der Gelangung zu allen buͤr⸗ 

gerlichen und Militairſtellen; die Freiheit des Gottes- 

vienſtes iſt allen zugeſichert; jeder. Bürger hat das 
Recht ‚feine Gedanken, wenn er ſierunterr z eich⸗ 

met, Done vorhergehende Cen fur zu drucken 
md befannt zu machen, ‚mit. Vorbehalt geſetzlicher 

. Berantmortlichfeie: nach? der Bekanntmachung. durch 
Nirkheit der Geſchwornen; das Petitionsrecht iſt allen 

Buͤrhern zugeſichert. Der Schluß dieſer Zuſatz⸗ 

artikel. lautete: „das franzoͤſiſche Wolf erklaͤrt, daß 

in der von ihm gefchebenen ‚Delegation: feiner Gewal⸗ 
nenes nicht geſonnen iſt, das Recht zu ertheilen, bie 
Wiedereinſetzung ber Bourbon ober irgend 
eines Prinzen diefer Familie ‚auf den Thron in’ Wör— 
&hläg zu bringen , inicht einmal:im: Falle, daß bie 

Eoiferliche Dynaſtie zusftürbe; ‚eben ſo wenig "dag 

Recht, den alten Feudaladel, oder dierFeu 

dal und herrſchaftlichen Rechtte, ober die 
Zehnten, oder irgend eine privilegirte 

oͤder herrſchende Keligionsübang, ;obet 

die Befugniß, die Unwid errufliſchkeit des 
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Verkaufes der. Rakiontvsmainen auf 
irgend eine Weife anzutaften.” 2 

+ Allein als nahver Schlacht * Waterloo, 
welche Napoleons Schickſal entſchied, ludwig 18 roch 
Paris zurückkehrte, trat auch die von ihm ertheilte 
conftitutionelle Charte von neuem in Wirffamfeit; nur 
duß, wegen der Kämpfe zweier entgegengeſetzter Pae⸗ 
theien in beiden Kammern, theils gegen einander ſelbſt 
theils gegen bie- -Minifter , bereits.am 5.-Sept..1846 _ 
ein newes Wahlgeſetz *) ‚gegeben‘, : Diefes aber 
thellweife ſchon dutch: das See vhm 5. Febr. 1817, 
und noch wefenlicher am 12. Jun. 4820. verändert 
ward, Ju ze en, 

Durch diefes neue e Wahlgefe$ ward die Zahl der 
Depwtirten von 258 bis auf 430 vermehrt. Won 
diefer Zahl follten die bis-dahin beftandenen 258 Mite 
glieder auf die bisherige, WPpife, nämlich yon den mitt« 
lern Eigenthümern — den Baplmännern ju 300 
Srunfen Steuern — in ben Kreisverſammlungen 
ernanut ‚werden, ‚doch fo, daß ein jeder Bezirk oder 
Kreis einen Depytirten für ſich erwaͤhlte. (Blos in 
den Departementen, worin ſich nicht 300 Waählmäns 
net, oder, wenn fie in fünf Kreiſe getheilt ſind, micht 
408 Wahlmänner- zw'400 Franken Steuern fänden; 
oder welche ‚bisher nur einen Deputirten überhaupe'zi 
ernennen haͤtten, blieben die Wahlen des ganzen Dei 
Partementg gemeinfhaftlidi)- Die hinzugekom⸗ 
menen-172 Deputirten ⸗hingegen werdenzunaͤchſt von 
den Reichern ausſchließend gewaͤhlt * indem in reden! 

$ ’ ! 22 

e ° , 

m) Ueber die in geelreich in iterh und neuern Belt 
beftandenen, Wahlfprmen der ehemaligen Held 

. " fände und der degenwärtigen Deputirten, vergl, 
' Kermes, N. R. ©, 375 fr" 
IV. . 14 
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die Statthalterwürbe, gegen den Föderalismus, gegen 
die: Anarchie. und Ariftofratie Verweigerten. Det 
feanzöfifche Geſandte Lacroiy genehmigte dieſe ge⸗ 
waltfame Maasregel. Sie bewirkte, daß die neue 
Verfaſſung am 17. Maͤrz 1798 im Haag unterzeichs 
net, und am 23. Apr. 1798 ohne Widerſpruch ange⸗ 
hommen ward, — Diefe neue Verfaflung ging von. 
dem Grundſatze der Wolfsfouverainetät aus, 
ſo daß, weil Das bataviſche Wolf feine Angelegenhei 

Nten nicht in Perſon beſorgen könne, eine Volksregie⸗ 
nnd durch Stellvertretung gebildet werden 
ſollte. Die wichtigſten Folgerungen aus dieſem 
Geundſatze waren: „Nur allein in den Urver— 
fammlungen werden alle politiſche Rechte durch 
die Buͤrger ausgeuͤbt. — Aemter find Aufträge der 
Geſellſchaft für eine beftimmte Zeit. Sie find 
weder erblich, noch: einer Veräußerung fähig, noch 
beſondere Vorrechte derer, die fie verwalten. — 

Jede Art des Gottesdienſtes genießt gleiche 
Sicherheit und gleichen Schutz. — Alle ſogenannte 
Herrſchaftsrechte und Titel ſind, ohne irgend 
eine Entſchaͤdigung, fo wie alle Zehend-, Zins⸗ 
Nachkaufs⸗, Tod» und Erbfaͤlle, und alle aus dem 
gehnsfnftenie abftammende Rechte für immer abge- 
ſchafft; doch foll der ftellvertretende Körper den Fuß 
und die Art der Abkaufung aller ſolcher Rechte 
beftimmen, welche als Früchte eines wefentlichen 
Eigenthums betrachtet werden fönnen. — Niemand 
fann angeflagt oder verhaftet werden, als in Kraft 
der Geſetze. Diejenigen, die, ohne Zuthun des Rich— 
ters, in einem dringenden Falle verhaftet werden, 
follen längftens innerhalb 24 Stunden ihrem befugten 
Richter übergeben werden. — Die Güterconfifcation 
wird. aufgehoben." — · Alle Gilden, Corporationen 
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franpöfifche Hevafarion bie voͤllige Umgelaltung des 
innern Staatslebens in den Niederlanden bewirkte, 
Dies geſchah, als.-die fiegreichen franzöfifchen. Heera 
unter Pichegru am Anfange des Johres 1795. in.hier 
fem Sreiftaate vordrangen, und. am 19 Jqn. Amfter- 
dam befegten,, nachdem am 17. Yan. ber Erbſtatc- 
halter nach England abgereifet mar... Der General 
Daͤndels ſchloß fi), an der Spige einer Segion 
batguifcher Patrioten, den Sranzofen an, . Die Nie 
derlande wurdey alg bataviſche Republif.augr 
gefprochen, und in berfelben die, Erbſtatthalterwuͤrde, 
der Abel, und der Religionsunterfhied in Hinſicht 
auf bürgerliche Rechte aufgehoben. a 

Nah dem, damals in der Republik Frankreich 
vorherrfehenden demofratifhen Syſteme konnte 
in der, durch feierliches Buͤndniß an. fie geknuͤpften, 
hataviſchen Republik ‚die bisherige Föderasigver 
faffung nicht fortdauern. - Batavien follte eine, dee . 
dritten Verfaſſung Frankreichs aͤhnliche, Conſti⸗ 
tution erhalten. Deshalb warb zum 4. März 1796 
eine Nationalyerfammlung nad). den Haag berufen, 
und aus berfelben ein Ausfchuß nen. 21 Individuen 
mit der Entwerfung der neuen Verfaſſung beauftragt. 
Allein der von dieſem Ausſchuſſe gemachte Entwurf 
ward im Jahre 1797 von den Urverſammlungen des 
bataviſchen Volkes verworfen, worauf im September 

1797 eine zweite Nationalverſamßdung, und in 
derfelben wieder ein Ausſchuß von 21 Mitgliedern 
jur Entwerfung einer neuen Verfaſſung zufammens 
trat. Bei dem langen Anftreben.her Demokraten und 
Foͤderaliſten gegen einander, ſiegte endlich Die Parshei 
der erſten, nachdem Midderigh, der Prafident 
der Nationalverſammlung, alle. Misglieper derſelben 
verbaften lisß;, \meishe die. feierliche Ent ürung gegen 

‚1 J | 

... 

1 
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Tagen, und forget für deren Vollſtreckung; er organi— 
ſirt die bewaffnete Macht und ernennt alle hohe Offi⸗ 
ciere; er uͤberſchickt jährlich dem ſtellvertretenden Koͤr⸗ 
per einen Ueberſchlag der gewöhnlichen und der außer 

‚ ordentlichen Staatsausgaben, fo wie eine Berechnung 
der im vorigen Sabre bewilligten Summen; er er⸗ 
nennt alle auswärtige diplomatiſche Agenten, ; und 
leitet Die Unterhandlungen mit dem Auslande; er 
vorbereitet, führt und fchließe die Unterhandlungen 
über Srieden, Buͤndniſſe, Sreundfchafts » und Hans 
Deisverträge, doch unter nachfolgender Beftätigung: 
von dem ftellvertretenden Körper; in Anfehung ber 
Entftehung eines Krieges kann er in Unterhandlung. 
treten, aber feinen Beſchluß fafien, er muß deshalb 
dem ftellvertretenden Körper einen mit Gründen unters 

ſtuͤtzten Antrag machen; jedes ausgetretene Mitglied - 
des Vollziehungsrathes bleibe zwei Jahre lang nach’ 
ſeinem Austritte verantwortlich wegen feiner, in Dies 
fer :Eigenfchaft verrichteten, Handlungeh., — Die - 
Departements und Gemeinderegierungen 
find. abminiftrative Behörden, dem Vollziehungsratbe: 
untergeordnet und verantwortlich. Jedes Depars 
teöment (es beftanden 8 Departemente nad) der. Vers. 
faſſung) hat ſeine eigene Regierung, beſtehend aus 
ſieben in den Urverſammlungen jaͤhrlich gewaͤhlten 

Mitgliedern. Ueber jede Gemeinde iſt eine Ger 
meinderegierung geſetzt, deren Zahl, Wahlform und’ 
Sitzungszeit, auf den Antrag des Bollziehungsrathes, | 
von dem ftellvertretenden Körper jährlich durch ein Re⸗ 
glement beftimme wird, — Die Richter find uns 
abhängig und unabfegbar. Jede Gemeinde hat einen, 
oder mehrere, in ben Urverfanmlungen gemäälte 
Friedensrichter. Jedes Departement hat einen Ges: 
eitheshof zur Verwaltung der bürgerlichen und peim- 

d 
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tlichen :Rechtspflege. . Es befteht ein hoher National⸗ 
gerichtshof zum: Erkennen über Vergeben der Mitglie 
der. des ftellvertretenden Körpers, des Vollziehungs⸗ 
rathes; der Commiſſarien und. der biplomatifchen 
Agenten.” | Bu 

. -.- . 38. | ı I» 

8 oetfegum g. 

Waren in dieſer bataviſchen Verfaſſung der aus 
5&nbividuen beſtehende Vollziebungsrasd (Staats 
kewind) dem. damaligen Directoruum: Frankreichs, 
und die beiden Kammern dem Rathe der Fuͤnfhundert 

und der Alten nachgebildet, und mußte überhaupt 
in. diefer Zeit des Weitkampfes die bataviſche Repu⸗ 
blik das Schickſal der mächtigen! Schiwefterrepubtif 
theilen; fo erhielt auch Batavien, nach der Einfuhr 
sung ber vierten (conſulariſchen) Verfaſſung in 
Frankreich, am 16. Detober 4801. eine neue — die 
zweite — Werfaflung, mit. einem gefeßgebenden 
Körper von 35. Mitgliedern, und einem Staatsbewind 
von 12 Individuen.:: Diefe Verfaffung wiederhohttg; 
doch ohne Borausfchidung des Grundſatzes der Volker 
ſouverainetaͤt, die meiften ftaatsrechelichen Beſtim⸗ 

mungen der erſten Verfaſſung in: Hinſicht Der. Gleicht 
heit vor dem Geſetze und bei der Beſteuerung, der 
völligen Aufhebung : des Lehnsweſens, . des gleichen 
Schutzes für. alle Religionsgefellfchaften ‚ und. der 
Beibehaltung ber. Urverfartimlüngen für die 
Wahl der Mitglieder des gefeßgebenden Körpeis, 
Allein dem Staatsbewind, aus welchem in jedem - 
Jahre ein Mitglied ausfcheiden follte, ward die 
Initiative der Geſetze zugesheilt, fo daß er. die 
Geſetzesvorſchlaͤge dem gefeßgebenden Körper vorkuas 

— 

F 
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Tagen, und forget für deren Vollfiverfung; er organi 
Fig die bewaffnete Macht und ernennt alle Hohe Offi⸗ 
ciere; er überfchicke jährlich dem ſtellvertretenden Kör«: 
per ‚einen Ueberfchlag der gewöhnlichen und der außer⸗ 
ordentlichen Staatsausgaben, fo wie eine. Berechnung 

der im vorigen Jahre bemwilligten Summen; er er⸗ 
nierine: alle: auswaͤrtige diplomatifche Agenten, und 
leitet die Unterhandlungen mit. dem Auslande; er 
vorbereitet, fuͤhrt und ſchließt die Unterhandlungen 
uͤber Frieden, Buͤndniſſe, Freundſchafts⸗ und Han⸗ 
delsvertraͤge, doch unter nachfolgender Beftätigung: 
von dem ftellvertvetenden Körper; in Anſehung der, 
Entſtehung eines Krieges Fann er in Unterhandlung: 
treten, aber feinen Befchluß faffen „.er muß deshalb: 
dem ftellvertretenden Körper einen mit Gruͤnden unter⸗ 

ſtuͤtzten Antrag machen; jedes ausgetretene Mitglied: 
des Vollziehungsrathes bleibt zwei Jahre lang nach' 
ſeinem Austritte verantwortlich wegen feiner, in Dies 
fer :Eigenfchaft verrichteten, Handlungeh. —. Die - 
Departements- und Gemeinderegierunge n. 
find ‘apminiftrative Behörden, dem Vollziehungsrathe: 
untergeordnet und verantwortlich. . Jedes Depars. 
tom ent (es beftauden S Departemente nach der. Vers. 
faſſung) hat ſeine eigene Regierung, beſtehend aus 
fieben in den Urverſammlungen jaͤhrlich gewaͤhlten 
Mitgliedern. Ueber jede Gemeinde:ift eine Ge⸗ 
meinderegierung geſetzt, deren Zahl, Wahlform und: 
Sitzungszeit, auf den Antrag des Boilziehungsrathes, 
von dem ftellvertretenden Körper jährlic) Durch ein Re⸗ 
glement beftimme wird, — Die Richter find un⸗ 
abhaͤngig und unabſetzbar. Jede Gemeinde hat einen, 
oder mehrere, in den Urverſammlungen gemäßlse 

Friedensrichter. Jedes Departement Hat einen Ges: 
richtshof zur Verwaltung der bürgerlichen und pein— 

d 
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lichen ·Rechtspflege. Es beſtehe ‚An hoher National 
gerichtshof zum Erkennen über Vergeben der Mitglie 
der des ſtellvertretenden Körpers , des Vollziehungs⸗ 
rathes, ber Conmiſarien — * der. biplomasifchen 
Agenten. “ 1.. . u 

8 ort ef eg u mg. 

"Waren in biefer. batavifchen Berfnffung ver auf 
5%nbisiduen beſtehende Vollziehungsrath (Staask« 

— 

. Dr 

kewind) dem. damaligen Directorium Frankreichs, 
nad die beiden Kammern dem Rathe ber Fuͤnfhundert 
und Der Alten. nachgebildet, und mußte: überhaupt 
in. dieſer Zeit des Weltkampfes die bataviſche Repu⸗ 
blift:: das Schicfal der mächtigen! Schiwefterrepuktif 
heiten ; fo erhielt auch Batavien, -nach.der Einführ 
sung. der vierten ( confularifchen ). Verfaſſung in 
Frankreich, am 16. October 4801: eine.neue — bie 
zweite — Merfaflung, mit. einem ‚gefeßgebenden 
Körper von 35. Mitgliedern, und eitem Staats bewinh 
v0n:12 Indivibuen.: Diefe Verfaffung wiederhohtte 
boch ohne Borausfhidung bes Grundſatzes der Volks⸗ 
fowserainefät, ‚die meiſten. ſtaatsrechtlichen Beſtim⸗ 

- mungen ber erſten Verfaſſung in. Hinſicht der, Gleicht 
beit .vor dem Gefege :und. bei .der. Beftenerung , der 
wößigen. Aufhebung: / des Lehnsweſens, : bes. gleichen 
Schuges für - alle Religionsgefellfchaften, und. der 
Beibehaltung der: Urverfahimiungen für die 
Wahl der Mitglieder des gefeggebenden Korpals 
Allein dem Staatsbewind, aus ‚weichem in jedem 
Fahre ein Mitglied ausfcheiden ſollte, :ward die 
Suitlativeder ®efege zugetheilt, ſo daß er die 
Geſetzes vorſchlaͤge dem geſetzgebenden Koͤrper vortra- 

— 
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goeni, uund die voen hu bie genehmigten Weſchel dekacae 
manchen ſollte. Außerdem ſtandihm 4u..a lie Bare 
träge, doch unter Vorbehalt der Manehmigung des 
geſehgebhendei Köcpets.; abzuſchließer nue duete en 
in Hinſicht einer Kriegserflärung, 'vhnen den 
Ausſpruch des geſetzgebenden Koͤrpers, keinen Be⸗ 
ſchluß faſſen. Ihm ward die Verwaltung der öffent» 
lichen Geldmittel, ‚bie, ügung, uber die Flotten 
und Reh ‚die d eraufficht über die Polizei, 
und Das Recht ertheilt, einem'Sgerath:uen 7’Perfo- 
nen zu ernennen. — Der gefeggebendeiKhn 
per, beftehenbiaus 35 Mitgliebenn‘, fuͤr daßcenftomad 

" ummittelbar von ıbem "Sitaatsbeminde. ernanne yi unt 
- Jährlich zume dritten Theile erneuert, : follte. aus: deinen 
Mitte durdy Stimmenmehrheit. jwölf Individuen 
für Die Zeit einer jeden Sitzung, ernennen, beſtimne 
fuͤr die Prüfung der. vonder Regierungmnrs 
gefhlagenen Geſetze. . Bei. der Abſtimmung 
daruͤber ſollten: ſich ale 35 Mitglieder mit einem eic⸗ 
fachen Ja gber Nein äußern. :, Sollte ein Antrag ver⸗ 

worfen werden; ſo konnte die Regierung drei hit 
Mitglieder in den gefeßgebenden Körper :aberdneuz 
um denſelben näher zu. unterrichteneWard er aber 
dann von: neuem verworfen; ſo fofkte er gang. unter} 
bleiben; doch mußte der geſetzgebende Kötpaun fine 
Berwerfungsgründe der Regierung. mittheilen. :— 
Die Departementalverwaltungen und &e 
Meinbeverwaltungen, fo wie die Beſtimmun⸗ 
gen über die richterliche Glwale und deren Behoͤr⸗ 
den wurden, mit wenigen Veränderungen, aus ‚dee 
erſten Verfafiung:beibehalten. — 

‚2 Mar piertehalb Jahre blieb. diefe Verfaſſcus i in 
Guͤltigkeit, und. Batavien abhängig von der Dictatur 
des erſten Conſuls. . Als aber in Frankreich Napoſeon 

- 

. 
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ernennen, ſo wie die Heere und die Flotten zu keiteris 
— Die fruͤhern Beſtimmungen über die richter⸗. 

: liche Gewalt, fo wie über die Departemental« 
und Gemeindevermaltungen wurden beibeale: 

ah 0 

" Dögleich ber Rathspenſ onair Schimmelpen 
nink ein rechtlicher, thaͤtiger und umſichtiger Mann 
war;. fo fühlten doch die Niederländer die brüdendg - 
Laͤhmung ihres Handels durch Napoleons Continensake 
foftem, ‚und den Verluft ihrer Kolonieen in .bem: 
zwifchen Großbritannien und Frankreich erneuern; 
Kriege. Zunaͤchſt unter dem Vorwande der ftrengfiam 
Aufrechthaltung des Continentalfyftems mußte: eine; 
nad) Paris berufene, niederländifche Deputation am: 
24. Mai 1806 mit Talleyrand einen Vertrag unters: 

zeichnen, in welchen Napoleon für ewige Zeitem 
dem Staate von Holland die Erhaltung feiner. vers; 
‚faffungsmäßigen Rechte , feine Unabhängigfeit, ben! 
unverminderten Umfang feiner Befißungen in beihkni . 
Erdtheilen, und feine politifche, bürgerliche und kirch⸗ 
liche Freiheit garantirte, wogegen, aufden Antrag. 
ver Hohmdgenden, der Prinz Louis Napo— 
Leon zum erblihen und conftitutionellen Könige 
von Holland ernannt ward; doc) follte der König 
von Holland für immer der Inhaber einer Großwuͤrde 
des franzöfifhen Reiches, ‚unter bem Titel Eon 
netable, feyn. Bu) 

Allein Louis Napolevon, der die Krone Hol⸗ 
lands nur ungern annahm, beruckſi chtigte das In⸗ 
tereſſe ſeines Staates ſo ſehr ‚.daß er dadurch die: 
Unzufriedenheit feines Bruders erregte, ber ihm.;.bei;, 
feiner Abreife von Paris, öffentlich 'gefagt "halten 

„hoͤren Sie nie auf, Franzoſe zu feyn. »Die 
* Würde des onmerable wird Ihnen die Pflihieg ie 
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ihr von dem Rathspenſionair vorgelege 
wurden, und diefelben, ohne Veränderung 
oder Modification, annehmen oder verwerfen. 
Ward das vorgelegte Gefeß angenommen; -fo zeigten 
fie es Wem: Rarhspenfisnair an, der es bekannt machte 
und ausfuͤhrte. Ward der Eefegesennvitk verworfen ; 
fo. mußten dem Rathspenſionair die Gründe ber 
Meigerung vorgelegte: werden, worauf derfeibe den 
nämlichen Entwurf, nur: anders motivirt oder modi⸗ 
fisiee, von neuem vorlegen: konnte, — : Die Wer 

fammlung der Hochmögenden hatte ausſchließlich 
das Recht, über die allgemeinen Petitionen. 
der Staatsbebürfniffe zu ˖berathſchlagen; bie 
Friedens», Bündniß> und Handelsverträge zu rati⸗ 
fieiren,.und, auf den Vorſchlag des Nathspenfionairg, 
ein Decret zur Kriegserflärung zu erlaflen ; auch übre 
fie das Begnadigungsreht, auf den Vorſchlag 
bes Rathspenfionairs, und nach vorläufiger Einhoh⸗ 
fung der Meinung des Nationaltribunals. :-—— Der 
Rathspenſionair, durd die abſolnte Stimmen⸗ 
mehrheit der 19 Mitglieder der Verſammlung ber 
Hochmoͤgenden auf 5 Jahre ernannt, und immer 
wieder wählbar, .‚follte: die vollziehende Ge 
malt: ausüben im Namen der Hochmoͤgenden, 
der Mepräfentanten ber. batavifchen Republik; doch 
Fonnte er fein Amt zujeder Zeit niebertegen. 
Er foltte einen Sta atsrath ernennen, deffen. Guc⸗ 
achten und Meinung er über afle Gegenflände forbent 
konnte, über welche er ihn um Rath fragen wollte 
Erſt nach Anhörung des Staatsrachs ſollteer einen 
Entſchluß wegen der Entwürfe der Geſetze faſſen. 
Ohm fand es zu, alle Diplomatifche Plgenton, alle 
Hfficiete der Sand» und Seemacht, alle Beamcetr 
des Staates. und alle Mitglieder der Tribumabe zu 
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ernennen, fo wie die Heere und die Flotten zu leiten. 
— Die fruͤhern Beftimmungen über die richters'. 
liche Gewalt, fo wie über die Departementak 
unb Gemeindeverwaltungen wurden beibehalr. 
ten. — 

Obgleich der Kathepenfi onair Scimmelpeni 
nink ein rechtlicher, thaͤtiger und umfichtiger Mar 
war; fo fühlten doc die Niederländer bie druͤckendei 
laͤhmung ihres Handels durch Napoleons Continensak 
ſyſtem, und den Verluſt ihrer Kolonieen in .bem: 
zwifchen Großbritannien und Frankreich erneuercen 
Kriege. Zunaͤchſt unter dem Vorwande der ſtrengſtew 
Aufrechthaltung des Continentalfyftems mußte eine; 
nach) Paris berufene, niederländifche Deputation am: ° 
24. Mai 1806. mit Tallegrand einen Vertrag unter. 
zeichnen, in welchem Napoleon für ewige Zeitem 
dem Staate von Holland die Erhaltung feiner. vers, 
faffungsmäßigen Rechte , feine Unabhängigkeit, ben! 
unverminberten Umfang feiner Beſitzungen in beihkn- . 
Erdtheilen, und feine politifche, bürgerliche und kirch⸗ 
liche Freibeit garantirte, wogegen, aufden Antrag. 
der Hohmdgenden, der Prinz Louis Napo— 
feon zum erblihen und conftitutionellen Koͤnige 
‘von Holland ernannt ward; doch ſollte der -KRünig; 
von Hofland für immer der Inhaber einer Großmürken 
des franzöfifchen Reiches, unter dem Titel Co— ne 
netable, fun. - 

Allein Louis Napolevn, der die Kroner Hon 
lands nur ungern annahm, beruͤckſichtigte das In⸗ 
tereſſe ſeines Staates ſo ſehr „daß er Dadurch’ die 
Unzufriedenheit feines Bruders erregte, ber ihm.;.bei, ° 
feiner Abreife von Paris, :öffentlidy geſagt "hadteis 
jrbören Sie’ nie, auf, Fr anzofe zu feyn. Die 

‘ Würde des Sonyerabte wird Ihnen:die Pflichten bie 

⸗ 
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Bedingungen der Vereinigung Belgiens mit Holland, 
und nahm, mit Zuflimmung der auf dem Wiener 
Eongreffe vereinigtei Maͤchte, am 16. März 1815 
Lin.derfelben Zeit, als Napoleon ‚non Elba aus. in 
Frackreich wieber erfchienen war), bie koͤnigliche 
Wuͤrde, und den Titel: Wilhelm 1, König 
Drn Niederlande, Prinz von Naſſau⸗Oranien 
und Großherzog von Luxemburg an. , Die Schlache 
von Waterloo, auf belgifchem Boden gefämpfe 
(48. Jun.), entfchied über Napoleons Schidfal. 
Bald nad) derfelben berief der König die Notablen 
der belgiſchen Provinzen zufammen, damie fie 
glaichfalls die von. den: Holländern bereifs, anerfannge 
Werfaſſung mitden Beränderungen annehmen 

ſollten, welche. in desfelben durch die. Wergrößerungen 
des Königreiches näthig ‚geworden waren. ‚Allein die 
perjaͤhrte Abneigung Dee Belgier ‚gegen, bie Bataver 

und Die den-belgifchen Katholifen unwillkommene voͤl⸗ 
lise Gleichheit aller Staatsbürger ohne Ruͤckſicht 
anf. pie Religian bewirkte, daß thejls ein Sechs⸗ 
theil der berufenen Nosablen gar nicht erſchien, theils 
von ben vperſammelten nur 527 Stimmen für, und 
796:Stimmen gegen, die neue, Verfaffung fich -era 
klaͤrten. Doch hatten 126 ‚der, letztern ausdruͤcklich 
pemerft,, daß ide Widerſpruch zunaͤchſt nur gegen dje 
in der Verfaſſung ansgeſprachene völlige Freiheit des 
Erchlichen Eulfus und gegen die gleiche Berechtigung 
allen. Bürger zu.öffentlichen Aemtera, ohne Rückfirhe 
auf Religion, ſich bezoͤge. — ‚Der. König. glaubte in 
iaſem Widerfprache feinen Grund zu finden, die Ein⸗ 
ahnung der neuen Berfaffung zu verzögern. Ev 

ſprach alfo am 24a Aug 1815.'die neue Verfaf. 
ſung als Grundgefeg.des Königreiches aus, 
metbeils weiß die noͤcdlichen Pravinzen Diefe bereitß 
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angenommen haͤtten; theils weil die In Hinſicht der 
BSleichheit des kirchlichen Cultus aufgeſtellten Ber 
ſtimmungen ‚auf. Verträge: ſich gründeten, und nach 
den SGrundſaͤtzen eingerichtet wären, welche. Die ver⸗ 
buͤndeten Souverqine in das europaͤiſche Staatenſyſtem 
eingefuͤhrt hatten. Sie koͤnnten daher aus der. niedép⸗ 
laͤndiſchen erfaſſung nicht weggelaſſen werden, ohne 
die Exiſtenz der Monarchie ſelbſt in die Wagſchale zu 
legen.“ TE EEE EEE 

N... : lt. Kot. Den ° 

b) Bolitkfher Charakter der nieder laͤn⸗ 

“ 
tt, J cc 

234 Artikel. Der weſentliche Inhalt derfelben i 
folgender. tn - 

. a . , BE f 14 

Das Koͤnigreich der Niederlande, deſſen ren 

den Europ. Eonkitt.:Ehs2. ©. 495, fr wien 
., 2a her 8 diplom. Acchie, 31.2: ©. 190.. , 5 
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netaͤt mitt dem Rbaigeiche der Micheetn ade nei. 
Lad) demſelben Gru spe regiert?" Aunbefäyeet ſei⸗ 
hiet Werhaͤltniſſe zu dem lentſchen Binbe et 
0 one Eingebohriie DES Koͤmigteithes Er wẽe DIE 
Naluraliſi irten, find ze din’ Meint Faͤhig Die 
—— der bürgerlichen Rechte iſt vr Bas, Geſeq 
beſtimumt. | or Fa 

au str. x 2 "17 

2) Bon. dem Könige, er 

Die Krone ift erblih in den rechtmäßigen 
männlichen Defcendenten des Königs Wilhelm 
nach dem Rechte der. Erfigeburt.. . 2% gängficen 

Ermangelung der. männlichen Defeenderten, find Wig 
Törhter des Königs, ‚nad) der Primogeniturordnung 
zut Thronfolge berufen. Sat aber ein“ "Weib die 
Krone auf ein anderes Baus uͤbergetragen7.ſo wie 
diefes Haus in alle Rechte des jeht regierenden Hau⸗ 
es ein, v 

' "Der König ber Meberlande Fan ink‘ vandert 
Krone tragen. Mie kann der Gig der e, Regierung 
dußerbalt des Königreiches verlegt werden. 

Der König hat eine Eivillifte von 2,400,000 
Sulder‘, ‚aus bem öffentlichen Schatze johlbar.: Huf 
wen’ Voerſchiag bes Königs koͤnnen von dieſer Summe 
500,000 Gulden‘ ihm in- Domainen: zu oölligens 
Eigenthume angemiefen werden. - !- Außerdem „find 
mehrere Sommer» und Winterpallaͤſte dur Bohrung 
bed Königs beftimmt, -." , BEE TER Dee 

- Der Rönig, die Prinzen und Pritzeffirnen fi 
nes Haufes find von allen perfönlichen und directen 

Auflagen, von der. Örunbfteuer aber nur fuͤr die ihnen 
augewn ieſenen Wohnungen befreiet, üb rigens allen . 
andern Auflagen unterworfen::. : 

Der ältefte Soße des Königs; ober fein männ- 
v 

! 
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‚ Sicher Defcendent ‚als präafumtiver Kronerbe, ift ber 
. erfte Untertdan des. Königs, führt den Titel 

eines Prinzenvon Dranien, und-genießt, nad 
‚zurücdgelegtem. achtzehnten Jahre, .ein Einkommen | 
aon 100;000-81, aus dem öffentlihen-Schage, wel 
‚ches nad) feiner Wermählung verdoppelt wird. | 

| Der König ift mit erfüllten. achtzehnten | Afre 
mändig... Während der Minberjährigfeit des Koͤ⸗ 
nigs, oder wenn der König ſich außer Stande befin« 
‚bet, zu regieren, wird die Fonigliche Macht von einem 
Regenten geube, Wenn in.dem.lestern Falle 
der, Prinz von Oranien volle’18 Jahre alt ift; fo iſt 
er Regent von Rechts wegen. u 
u Der König wird ‚ beim. Antritte der Regierung, 
in einer öffentlihen — im Freien gehaltenen — 
Sigung der. beiden Kammern inaugurirt, nachdem 
ihm, in diefer Sigung, das Fundamentalgefeg ganz 
vorgeleſen, und von ihin der in demſelben vorgefchrie- 
bene Eid geleiftet worden ift. u 

Der König hat die Seitung der aus waͤrti— 
gen Angelegenheiten; er ernennt alle diploma— 

tiſche Agenten, _ Er erklärt Krieg, fohließt 
„Frieden, und feßt die beiden Kammern der Gene 

ralftaaten davon in Kenntniß. Ihm gehört das Reche, 
alle andere Verträge und Conventionen. 
abzufchließen und zu ratificiren. Er feßt die beiden 
‚Kammern davon in Kenntniß, ſobald er glaubt, daß 
das Sntereffe und die Eicherheit des Staates es En. 
‚lauben, — Der König verfüge über die fand» und 
‚Seemadit, uud ernennt die Dfficiere bei derfelben. — 
Die oberfte Leitung der Kolonieen gehört 
ausfhließlih dem Könige — Er hat die 
oberfte Leitung der Finanzen; er ordnet und beftimme 

die Befoldungeg der .Eollegien und Staatsbearuten, 
IV. 15 
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wllche aus dem oͤffentlichen Schatze bezahlt werden, 
und traͤgt ſie ein in das Budget der Ausgaben des 
Staates. Die Beſoldungen der Staatsbeamten des 
richterlichen Standes find .Dusch:das, Geſetz beſtimmt. 

Der König ertheilt den Adel. — Er übt das 
Begnadigungsrecht, nach Abfaſſung eines Gutach- 

tens von dem Obergerichtshofe. 

Er legt 'den Generafftaaten die: Ge— 
fegesehtwürfe vor; er beftätigf'oder ver. 

neralftaaten thun. un 
Es befteht ein Staatsrath aus höchftens 2A 

Mitgliedern., welche der König nad) Belieben ernennt 
und entſetzt. Der König hat den Vorſitz im Staats- 
‚rathe, Im Sfaatsrathe wird über alle Vorſchlaͤge 

berathſchlagt, welche der König den Generalftaaten 
thut, und von diefen an ihn gelangen; fo wie über 
alle Maasregeln für die innere Verwaltung, und-für 
die Befigungen in,andern Erdtheilen. — Der König 
entſcheidet allein, bringt aber ſeine Entſcheidungen 
zur Kegntniß des, Staatsrathes. — Der. König 
gründet Minifterialdepartemente,. und ernerint und 
entfegt deren Chefs nad) Belieben. 

3) Von den Generalfiaaten 

Die Generalftaaten repräfentiren bie Na— 
tion. . Sie werden: aus zwei Kammern gebildet. : 

Die eine Kammer befteht. aus 110 Mitgliedern, 
welche von den Etaaten der Prowinzen nach folgendem 
Mansftabe ernannt werden: Nordbrabant ernennt 7, 
Suͤdbrabant 8, Simburg.4,. Geldern 6, luͤttich 6, 

: Dflflandern 10, Weftflandern 8, Hennegau 8, Hol⸗ 
fand 22, Seeland‘ 3, Namur 2, Antwerpen ‘S., 

- 

wirft die Burfhläge, welche ihm die Ge⸗— 

1 

\ 

x 

x 
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Utrecht 3, Friesland 5, Oberyffel 4, Gröningen 4 
Drenthe 1; Lurxemburg 4 

: Die andere Kammer, welche den Namen ber | 
erften führe, befteht aus wenigftens 40, höchftens 
60 Mitgliedern, die: volle 40 Jahre ale feyn müffen, 
und von dem Könige auf Lebens zeit aus den. Per 
foreri ernannt :werden, welche durch dem Staate 
geleiftere Dienfte, durch ihre Geburt ober ihr Veir 
mögen amt ausgejeichnerften find. 

Waͤhlbar in die zwe ite Kammer ſind Perſonen, 
welche in der Provinz, von weicher fie ernannt wer« 
den, wohnhaft und volle 30 Jahre alt find. Sand» 
ur "Seeofficiere ‚find nur wählbar, wenn fie einen 
Rang über den der Capitaine haben. Die Atglieber - 
der Kammer werden aufdrei Jahre erwählt; bie 
Kammer wird jährlich zum dritten: Theile erneuertg 
Doch Fönnen die heraustretenden Mitglieder unmittel⸗ 

baͤr⸗ dürauf wieder genählt werden; : :Die Mitglieder 
diefer Kammer erhalten. Entſchaͤdigung. Ihr Praͤſi⸗ 
dent‘ wird’, für die Dauer einer Sigung, von dem 
Könige ernannt aus einer dreifachen, von ber Kam 
mer ihm überreichte‘, Lifte, 

.. Die Mitglieder ver: erften Kammer erhalten 
eine Summe von 3000-31. jährlich , und feiften den, 
file die Mitglieder der zweiten Kammer vorgefchriebes 
hen, Eid in die Hände des Könige. Der Präfident 
dieſer Kammer wird von dem Koͤnige ernannt. 
5 :Die Chefs. der: allgemeinen Verwiltungsbepars 
Bernente haben in beiden Kammern Sig. Cin Miv 
glied der Prosinzialftenten, das zu den 
Generalftaaten ernannt wird,. verliert 
feine vorige Eigenfhaft. Jeb⸗ der beiden 
Kammern führt den Titel: edle und: hochmoͤgende 
Herren. Die Generafftanten verfammein ſich jährlich 

15 * 

— 
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Anmal; ihre/ Sitzuiigen werden abwechſelnd in; einer 
Stadt der noͤrdlichen und der ſuͤdlichen Provinzen 
yehalten. Der König kann fie außerordentlich zu« 
Tammenberufen..:. Bei dem. Ableben des Königs ver⸗ 
fJamimein: ſich dieſelben ‚ohne! vorhergegangene Zuſam⸗ 
menbsrufung. — FAR 
221: Reinerdeb beiden Rammern kaun einen. Beſchluß 
faflen;, wenn nicht wenigſtens die Hälfte ihrer Mike 
glieder verfammelt iſt. Jeder Beſchluß wird durch 
die abfolute Mahr heit der Stimmen gefaßt. 
Bios: Die. Wahlen: und Vorſchlaͤge der. Candidaten 
veſchehem durchogeheime Gtieimenfammlung. . « 1.3 
ne. In dem Selen, mon; nach der. Verfsflung, 
beide Kammẽern wvereinigt ſind, ſitzen die Mitglieder 
vhne Unterſchied der Kammern, Der Praͤſident der 
erften. Kammẽet leitet die Beratbfhlagungen.; rn. - : 

Die:gäfeßgebende Gewalt wird :ger 
meinfhaftkihrineon dem Könige und dey 
Generalftanten.geubt:r.. .3 
Der Köoönig richtet, die. Vorfchläge, welche er den 

. Seneralftaaten thin, will, an Die zweite Ram- 
mer, durch ein Sendfhreiben, : welches die. Ber 

. weggründe enthält ;: oder durch Commiſſaire. Die 
Kammer berarhfchtägt in. ällgemeiner Verſammlung 

über feinen»Borfchlag des. Königs. eher, als bis-fie . 
$hn, in den. verfchiedenen Sectionen geprüft hats Die 
Sigungen der zweiten Kammer find öffent lichz 

. bach bildet ſich die Kammer zu einer Commite „ wenn ‘ 
der zehnte-Theiliden anweſenden Mitglieder, ober der 
Wräfident:es verlangt. m Wenn die. zweite Kammer, 

. nad) Berathſchlagung über Das, Gutachten ihrer Sec⸗ 
tionen, ; den. Gefegesentmurf. annimmt; fo fenbet 

‚fie ihn der. drften Kammer. Wenn fie ihn wicht 
anuehmen ju.Eönnen geauht;.: ſo benachrichtigt. ſie den 

. # ar J 
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König -bavon.. — In der erften Kammer wird 
über den, von der zweiten Kammer angenommenen, 
Vorfchlag des Königs in den Sectionen, und fodenn 
in der allgemeinen Sigung berathſchlagt. Im Falle 

- der Annahme, fo wie der Nichtannahme, giebt fie dem 
Könige und der zweiten Kammer Nachricht deshalb. - 

Die Generalftaaten haben das Recht, dem 
Könige Vorfhlöäge zu thunz doch gehört das 

Recht, eine Beratbfhlagung über einer 
dem Könige zu mahenden Vorſchlag zu 
veranlaffen, ausfhließlih der zweiten 
Kammer. : Wird, der Vorfchlag gebilligt; fo geher 
er an die erfte Kammer. Genehmige ihn dieſe; fü 
lege fie ihn dem Könige vor, und benachrichtigt davan 

die zweite Kammer, Verwirft fie ihn; fo eröffnen 
fie Dies der zweiten Kammer, Wenn der König 
einen DVorfchlag der Generalftaaten annimmt; fo 
drüdt er fih mit den Worten auss. „Der König 
wılligt ein.’ Verwirft er ihn; fo heißt es: „Den, - 
König wird in Veberlegung nehmen.’ 

Das Budget der Ausgaben muß die Bei— 
ffimmung der Generalftaaten haben. Es 
wird von dem Könige der zweiten Kammer vorge 
legt. - Das Budget wird in zwei Theile geheilt, 
Der .erfte Theil enthaͤlt alle ordentliche, feſte und 
beftehende Ausgaben, die fich befonders auf den Fries 
denszuftand beziehen; ber zweite Theil die außer 
ordentlichen, unvorbergefehenen und ungewiſſen Aus⸗ 

‘ gaben, welche vorzüglich zur Zeit des Krieges nach 
den Umſtaͤnden beftimmet werden. muͤſſen. Der erfte 
heil foll, nad) der Annahme von den Generalftaaten, 
aufizchn Jahr, der, zweite nur auf ein Johr gelten. — 
Dir! Rönig’ täßt jaͤhrlich den Generalſtaaten eine 
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genaue Berechnung der Anwenduns der then 
Gelber vorlegen. | 

4) Bon den Provinzialfäaten e) 
Die Staaten. der Provinzen beftehen aus den 

von:den:drei Ständen erwaͤhlten Mitgliedern: des 
Adels (oder der, Ritterſchaft), der Städte, 
und der Landſchaft. Die Geſammtzahl der Mite | 
glieder der Provinzialftaaten, fo wie die von jedem 
Stande zu erwählende Anzapl, wird von dem Könige 
nach dem Gutachten einer Commiffion beſtimmt, | 

welche er in jeder Provinz ernennt, 
Die Adlichen jeder Provinz können, nach | 

" ihrem. Befinden, einen ritterfchaftlichen Verein "bilden, 
Geſchieht es; fo unterwerfen fie ihre Reglemente der 
Genehmigung des Königs, fü wie derfelbe über die 
erite Zufammenberufung deffelben, und über bie Zu: 
laffung zu demfelben entfcheidet. 
Jede Stadt hat ein Waplcollegtum, das jedes 
Jahr ſich verſammelt, um zu den erledigten Stellen 

im Staatsrathe zu ernennen. Die ftimmfähigen Ein 
wohner jeber Stadt.ernennen zu den erledigten Stel 
fen in den Wahlcollegien. Die. Neglements. jeder . 
Etadt beftimmen die Quote der directen Steuer, 
welche man bezahten, und die andern Eigenfchaften, 
welche mari haben muß, um ftimmfähig zu fyn. > . 

. Man ann niche zu gleicher Zeit Mitglied ‚ber 
Staaten von | mebr € als einer Provinz feyn. : 

°) Unter allen neuen Verfaffungen des jüngern Europa \ 
fheint die niederländifhe die wichtige Aufgabe: im 
welchem Berbäleniffe die Provinzicak 

fände gu den Reihsftänden- eben follem 
am umf&ließendften und gluͤcklichſten geloͤſet zu. haben. 
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"Der Koͤnig ernennt in allen Provinzen 
Commiſfaire, die Vollziehung der Gefege zu 
fihern, und über die Intereſſen des Königreiches und 
Dos Provinzen.gu wachen. Sie haben den Vorfig 
Inder. Berfammlung der Provinzialfta.ns 
sen, und ber aus iprer Mitte zu ernennenden Depus 
tatienen. .% 

Die Provirgiolſtaaten verſammeln ſich jahrlich 
wenigſtene einmal, und zwar auf koͤnigliche Zuſam⸗ 
menberufung. der. Beſchluß derfelben wird nad) 
der abſoluten Stimmenmehrheit gefaßt. ' . 
211: Die Provinzßialſtaaten unterwerfen bie Koſien 
iheee: Verwaltung dem Könige, der fie, im Falle der 
Gerehmigung ;- ins allgemeine Dubger der Staats⸗ 
ausgaͤben aufnimmüt. 
di: Die Provinzialſtaaten ernennen in oder au ße re 
halb ihrer Mitte die Mitglieder der zweiten Kama 
mer der Gengralftaaten. ‚Sie wählen. diefelben, fo 
beit es mögtich iſt aus den. verjepiededen Theilen der 
Provinz. n.. 
De Drovinzialftaaten, fin beauftragt | 
mit der Vollziehung der Gafege, welche 
den Schutz der verfchiedenen. Gattungen 
bes Eultus,) den öffentlichen Unterricht, 
bie Wohtthärigfeitsanfalten,. die Aufe 
Muntering des Aderbayrs, Des Handels 
and: der Gewerbe betreffen. - Sie haben 
alles unter. fih; was mit. der innern Derr 
waltungund Deoßäinemie ihrer Provinz zit 
ſammenhängt. “Ihre: Verorduyngen und Regler 

ments müllen aber, bevar fie;volliogen werden füns 
nen.,. Die fönigliche: Genchmigung erhalten haben, 
Sie halten darüber , daß die freie Einfuhr und Auge 
fuhr und ber Tranſito der Waaren und Güter nur 

\ 
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den, in, den Sefegen hbegruͤndeten, Beſchr ankungen un⸗ 
terliegen. Sie vermitteln die Streitigkeiten der: Lacale 
behoͤrden. — Der König kann diejenigen Verbands, 
lungen der Provinzialftände, welche: den. Geſetzen vden 
dem allgenieinen Intereſſe zumider ſeyn follten, ſuſpen⸗ 
diren oder annulliren. — Die Provinzialſtaͤnde thum 
dem Könige Vorſchlaͤge zur Unterhaltung oder Vollene 
dung der Arbeiten und Anſtalten, weilche Tie.iflie ihre 
Provinz nuͤtzlich glauben. Sie koͤnnen zır: gleichen 
Zeit die Mittel vorfchlagen,, den: Aufwand ganz oder 
zum Theile auf Koften der Proviny- berbeizufchaffenz 
Im Falle der: Genehmigung fteße ihnen .die Leitung 
der Arbeiten und der Verwaltung ber Mittel zu, unter 
der Verpflichtung, Nechnung: davon abzulegen; 
Sie fönnen die Intereſſen ihrer Provinzen. und. ben 
ihrer Verwaltung Anvertrauten bet: ‚dem Koͤnige und 
den Generalfteaten unterflüßen. '. un 

ı Die Prosinzialftaaten ernennen aus ih een 
Mitte eineDeputation, melde ſowohl waͤhrend 
der Dauer ihrer Sitzungen, alg auch, wenn ſie niche 
verfammele' find, im Allgemeinen. mit: Allem. beaufs . 
tragt ift, was zur käglichen Verwaltung und zur Bolt 
zietzung der Gefeße'gebört. 2: du. : 
Die Socalverwaltungen haben die * 

ſtaͤndige und. daͤnzliche leitung ihren beſondern und 
Bäuslichen Intereffen ; wie biefe : Durch Reglements 
Beftimmt-ift, welche die Provinziahftaaten verfertigen 

laſſen, und der: König beſtaͤtigt. Die Localverwmals 
füngen find- gehalten, den Prowiugialanten 
ihr Budget der Einnahme und. Ausgabe 
vorzulegen, und fih nach dem zu. richten, A 
die Provinzialftaaten deshalb. verfthreiben.. Keine 
neue Gemeindeaufläge kann ohne: Bewilligung des 
Koͤnlgs eingefuͤhrt werden. BE Fa Ja, Due BEER 
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die: ober. Einwohner Het) Königreiches: . 
Hat das Recht, gefhriebene Petitionen 
an:biticompetenten. Behörden zu fenden, 
wenn er es nur individuell, ‚und niche 
nominecollectivo thut. Das letztere ſteht 
blos den geſetzlich oonſtituirten und als ſolchen aner⸗ 
kannten Corporationen, und nur uͤber egenſtande 

| a, welche zu ibrem Wirkungokreiſe ‚gehören, 

5). Bon. der Gerestigfeitspflege. 

.. &s fol für Das ganze Königreich einen und den⸗ 
ſelben Cover des bürgerlichen, peinlichen und Handels⸗ 

rechts, der Organifation der richterlichen Gewalt; und 
bes bürgerlichen und peinlichen Verfahrens geben. 

‚Niemand fann, wider, feinen Willen, feinem 
natürlichen Richter entzogen, . und niemand; außer 
wenn er auf feifcher That ergriffen wird, anders, 

"als Kraft eines, Befehls feines Richters verhafter wer 
den, welcher motivirt ſeyn, und der. verhafteten Per⸗ 
ſon im Augenblicke der Verhaftung, oder unmittelbar 
nachher, vorgegeigt werben muß. — Wenn bei außer- 
ordentlichen. Umffä den die öffentliche Behörde einen 
Buͤrger verhaften laͤ lage ; fo muß der, ber den Befehl 
ber Verhaftung geb, 24 Stunden den Richter 
des Ortes davon In Keuntniß fegen, und fpäteftens 
In 3 Tagen die verhaftere Perfon an ibn abliefern, : 

Die Sonfifcation. des Vermögens 
kann nie ſtatt finden, um welches Verbrechens 
willen es aud) fey. 

Jedes Geiminalurtheif,, das auf Sondern 
worin: ‚erkennt, muß das: Rabrechen mit allen Um⸗ 
ſtaͤnden, weiche es begruͤnden, ausſprechen, und die 
Artikel Des. Weſehes afabren walche die Sirafe an⸗ 
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genaue Berechnung der Anwenduns der öffentlichen 
Gelber vorlegen. 

4) Bon den Provinzialftänten °), 

Die Staaten. der Provinzen beitehen aus den 
von-den.drei Ständen erwählten Mitgliedern: des 
Adels (oder. der. Ritterfchaft), der Städte, 
und der Landfchaft. Die Gefammtzahl der Mit- | 
glieder der Provinzialftaaten, fo wie die von jedem 
Stande zu erwählende Anzapl, wird don dem Könige 
nad) dem Gutachten einer Commiſſion beſtimmt, 

| welche er in jeder Provinz ernennt, 
Die Adlichen jeder Provinz Eönnen, nach 

| ihrem Befinden, einen ritterfchaftlichen Verein bilden, 
Geſchieht e8; fo unterwerfen fie ihre Reglemente der 
Genehmigung des Königs, fo wie derfelbe über die 
erite Zufammenberufung deffelben ‚ und über bie Zus 
laffung zu demfelben entſcheidet. 
Jede Stadt hat ein Wohlcolleglum, das jedes 
Jahr ſich verſammelt, um zu den erledigten Stellen 
im Staatsrathe zu ernennen, Die ſtimmfaͤhigen Ein» 
wohner jeder Stadt.ernennen zu den erledigten Stels 
len in den Wahlcollegien. Die Reglements jeder . 
Stadt beftimmen .die Quote der directen Steuer, 
welche man bezahlen, und die andern Eigenfchaften, 
welche mari haben muß, um ftimmfähig zu feyn. 

. Man fan niche zu gleicher Zeit Mitglied ‚der 
Staaten von ı mehr als einer Provinz ſeyn. 
en 

°) Unter alfen neuen Verkaſſungen des juͤngern Europa 
fheint die niederländifhe die wichtige Aufgabe: im 
welhem Berbältniffe die Provinziat— 

"fände zu den Reichsſtanden ſtehen follen, 
am umfchließendften und gluͤcklichſten geldfet zu haben. 
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nen über alle Wergehungen dar Land⸗ und Seeſolda⸗ Eu 
ten. — Die ordentlichen Tribunale erfennen über alle 
roider eine » Miültairperfon angeftellte Civilklagen. 

6) Von bein’ ‚Eultus, 

Die Freiheit der religiöfen Meinungen ift Allen 
garantirt, und gleicher Schuß allen religiöfen Gemein 
den im Konigreiche bewilligt. 

Alle Unterthanen; des Koͤnigs , ohne Unterſchied 
des kirchlichen Glaubens, genießen-dieſelben 
bürgerlihen und potitifhen Rechte, und 
find zu allen und jeden Würden und Yemtern, fähig. 

Der König wacht darüber, daß die für die ver« 
fhiedenen Battungen des Eultus angewiefenen Sum 
men, welhe aus dem öffentlichen Schaße bezahlt per: 
den, "feine andere Anwendung erhalten, als die, fuͤr 
welche fle beftimmt find. Der König wacht darüber, 
daß fein Eultus in der durch. Die Verfaſſung geficher- 
ten Freiheit der Ausuͤbung geſtoͤrt werde. — Er wacht 
daruͤber, daß alle Gattungen des Cultus in dem Ge⸗ 
horſame verbleiben, telchen. fie den Gefegen d bes Staa⸗ 
Ws ſchuldig ſind. 

79 Von den ‚Finanzen. I 

Keine Auflage kann anders, als Kraft eines Ger 
fees , eingeführt werden. _ — 
Ä An Hinſicht der Abgaben, finder: ein Peiv Ile 
gium ſtatt. 
Alle Jahre wird. bie öffentfiche. Schuld, noch 
dem Intereſſe der Staatsglaubiger ‚in Berathung 
gezngen. 

Es giebt für das ganze Königreich eine Rech 
nungskammer, beauftragt mit der Pruͤfung und 
Liquidation der jahrlichen Rechnungen! der algemeinen 

x Fa 
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Verwalcungsdepartemente, und aller, welche dem 
Staate Rechenfchaft ablegen müflen: — Der König 
ernennt zu den erledigten Stellen derfelben aus einer 
dreifachen Liſte, welche die zweite Kammer der Ge⸗ 
neralftaaten ihm vorlegt. 

8) Bon der Vertheidigung des Staates, 

Zufolge alter Gewohnheit und nach den Grund⸗ 
fäßen der Utrechter Union, ift eine der erften Pflichten 
der Einwohner des Königreiches, zur Erhaltung der 
Unabhängigkeit und" zit: Vertheidigung des Staates 
die Waffen zu tragen. 

Der König forget dafür, daß eine Sinreichende 
tand » und Seemädr, "welche durch freimillige 
Dienfinebmung Ein beimifcher oder $rem« 
Der gebildet wird, beftändig unterhalten werde, um 
in oder außer- Europa zu dienen. — Fremde Krups 
pen fönnen nur- mit gemeinfamer Uebereinftimmung 
Des Königs und der Beneralfisaten in 
Dienfte genommen werden, . 

 Unabhängig-von dem ſtehenden Sand» und See⸗ 
heere giebt es eine Nationalmiliz, von welcher 
in Sriedenszeifen jaͤhrlich ein Fuͤnftheil verabſchie— 
det wird. Sie wird, ſo weit es moͤglich iſt, durch 
freiwilliges ne rben gebildet, in Ermange- 
lung aber der hinreichenden Anzahl freiwillig Anges 
worbener, durch das Loos vollzählig gemacht. Alle 
am 1. Yan. jedes Jahres unverheirathete Einwohner, 

 oelche zu diefer Zeit:das 1gte Jahr erreicht und 
Bas 23ſte noch nicht been digt Haben, nehmen 
an der Ziehung Theil. — In gewoͤhnlichen Zeiten wird 
Die Miliz jährlich einen Monat lang «rxercirt. Im Falle 
eines Krieges, oder bei außerordeutlichen Umftänden, 
Hann der König bie ganze Miliz berufansund verfans 

/ 
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melt halten.” In keinem Fallekann big Mitig 
indenKolonieen gebraucht werden; auch darf 
ſie in keinem Falle, ohne die Einwilligung der Gene⸗ 
tälftaateh, die Grengen des Königreiches‘ uͤberſchrei⸗ | 
ten‘, außer bei dringenden Gefahren. 
Alle Ausgaben, die auf Die Heere des Staates 
ſich bezhen werden von dem 1 oͤffenillchen Schabe 
getragen. TE 

y) Von der Direction ber Bewäffer, 
- Bruͤcken und Straßen 

y J Der Konig hat die Oberaufſicht uͤber die hydrau⸗ 
aſchen Merke,. Bruͤcken und Straßen ohne Unter⸗ 
ſchied. Eso beſteht eine Generaldirection derſelben. 
Der König beſtimmt, nachdem er die Provinzialſtaa⸗ 
ten gehört hate, und nad) dem Gutachten des Staatd« 
rathes, weiche Arbeiten unter pie geitung bee Staates 
geftefit werden, ſollen. ' 

Die Proninzialftaaten. haben die Aufficht über \ 
die Kanaͤle, Fahrwaſſer, Seen, Gewaͤſſer ‚ Brüden 
und Strafen, welche auf Koften der Gefellfchaften ; 
Gemeinden oder Privatperſenen beſtehen. — Ei: 
haben in ihren Provinzen Die Aufficht über die Bes 
Außung der Totfgruben, Steinbrinhe, Steinkohlan⸗ 
lager und andere Gruben mo Bergwerke, ſo wie uͤber 
dieWaͤſſerungen, Eindeichungen und Austrocknungen. 

Die an den Barrieren, VBruͤcken und Schlegſen 
bezahicen Zölle find zur. Unterhaltung und: Verbeffe- 
rung ‚bep.. Straßen, Brüder, Kanaͤle und. fhiffba- 
ren Slüffe beftimmt. Der Ueberſchuß, menn.einer 
da it, bleibr für Ausgaben von derſelb en 
Beichaffengatt in derfatben Provinzaufge— 
hoben; mit:afleiniger ao er ber auf der. großen 

| “ommanaisadpntinrgen. Det .Kouireiches abahenen 
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Zoͤlle, deren Ueberſchuß zu denſelben Zwecken da, 
wo es der Koͤnig befiehlt, verwendet werden kann. 

40)- Ben dem. öffentlichen Unterrichte 
und den Bohlthätigfeitgenftalten, “ 

Der öffentliche Unterricht iſt ein beffändiger Ges 
genfand der Vorforge der Regierung. Der König 
laßt jährlich den Seneralftaaten Nedrem 
fhaft ablegen von dem Zuftande der obern, 
mittlern und nieder Schulen” " 

Da die Preffe "das zweckmaͤßigſte Mittel if, 
Aufklärung zu verbreitenz Fo Fann jeder derfels- 
ben ſich bedienen, hm feine Gedanken Mit 
zutheiten, ohne eine vorgängige-Erlaubs 

niß nothig zu haben. Alein jeder Berfaffer, 
Drucker, Herausgeber oder WVertheiter 
FE fire die Schriften verantwortlich, 
welche die Rechte der Geſellſchaft oder | 
eines Individuums verlegen :. - . 

"Mon der Verwaltung wohlthaͤtiger Anftalten und 
der Erziehung der Aeineh wird ebenfalls. den Gene: 

ralſtaaten jaͤhrlich Rechenſchaft abgelegt. 

41) Bon ben Veränderungen und Zufägen 
ea Berfaffung . . 
Wenn die Erfahrung zu erkennen gaͤbe, ‚daß 

Abane oder Zuſaͤtze zu der Verfaſſung noth⸗ 
wendig waͤren; ſo muß ein Sefeg fie mit Pracifion 
bezeichnen‘, indem es ſugleich ihre Nocthwendigkete 
ausſpricht. re DE 

Diefes Geſetz wird den Provinziafftadten zuge⸗ 
fandt, welche in der‘ Fee; die es feſtſetzt, den ordent⸗ 
lichen ‚Mitgliebein ver ywelten Rammeltdet Gener 
ralftdaten eine gleiche Anzahl außeror dent⸗ 



iger: Risgsteder-Binzufügen,_bie. auf: biefelhe 
Art, wie bie arſten, gemäblt werben. - BE 
Die zweite Kammer ‚kann feinen Entſchluß 
über eine Abaͤnderung ober eiyan Zufag zu der Ver⸗ 
-feffung nehmen, yoran nicht zwei Drittheile der Mit- 
‚glieder gegenmärtig find. Die Befchlirffe werden. nad) 
‚der Mehrheit von hrei Viertheilen der Stimmen gefaßt: .- 
Meine Abaͤnderung in den Perkaffung; oder: in 

«der Eucceflionsoritung: fang mäßrend; einer Regent - 
ſchaft gemacht warden. Br 

Fa . “ " . . ... A, J J 

ꝝ. 5). J t az Kunde, n ,. 8: > 

a) Gefgiärlihe Eintsieung. 531 eat an. Er Zu 

Da alle, feie dem Sabre 1797..bis zum Jehre 
‚41814 in: den einzelnen italienifehen Staaten ‚ringe 
:führte,, neus Verfaſſungen nach der Verzicheleiſtung 
Napoleons aufidia Throne Fraukrejchs und Stalins 
(11. Apr. 1844) wieder: erloſchen ſind, ‚und, ſeit ber 
‚MBiederherfetigng. bee ‚vorigen Ordnung der Digge in 
Stalien, nur im lombardifh.venetianithen 

Koͤnigreiche, :im-Kirchenfkgute, und In; ten 
Fonifhen Sufeln conſtitutionelle Statute befiehen ; 
‘fo kann das pofittveöffentliche Stdarsrecht jerien wieder 
erlofhenen Derfaffungen Italiens blos geſchicht⸗ 
‚lich gebenfen, und den.pofitifchen Charakter derfelben 

nur in kurzem Umriffen.ängeben,. : -.. 
Dazu: fommt, daß als Mapoleons Herrſchaft 

ren hoͤchſten Gipfel, erreiche hatte, "ein 'bedentender 

Lbell Staliens Her elgenelichen Zeahkgelihe felbft ein- 
li I 

ce sd... «ü 

« 
« D WURRPRER Rs... “ 

- 9) Bergl. 6. 11. 
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vekleibt war / "fo namentlich“ Re Pit 
mont, Rißzza, Genua, Pärma,: Tofkana 
And: ein großer Theil‘ des Kichenftäats, mit der 
‚Städt Rim;'—— in welchen Laͤndern, ale Theilen 

FKrankreichs, bis zum Jahre 1814 die viüer de Woer⸗ 
faſſung Fraͤnkreichs galt, waͤhrend, außer dieſen 

Frankreich einverleibten Laͤndern, blos noch das Koͤ⸗ 
nigeeichnIkalien und das Konigreich Nea—⸗ 
pet,als⸗beſondere, aber’ von: Napoleoit abhängige 
Staaten beftanden, Selbft die jontfien:ynfeln 
gehorchten von 1807 — 1814 dem mächtigen Kaiſer. 
Nur die unbedeutende Republik S. Marıno und 
das unter brittiſchem Schutze (ebene Königreich 
Sicilien woten rk Genuſſe ihrer Selbſtſtaͤndigkeit 
geblieben. 

Als im Sabre 1797 der ueſte Jrelaat Ita⸗ 
fiens, Venedig, 'zuſammenſtuͤrzte, und ſeine Pro- 
winßeni im Frieden zu Campo Formio zwiſchen Oeſtreich 
Czur Eneſchaͤdigung fuͤr Belgien) und der cisalpini⸗ 
ſchen Republik getheilt wurden friſtete der Freiſtaat 
BGenua, unten mehrmaligem” Wechſel feiner Ver⸗ 
faffongsformen °) , fein politiſches Dafeyn bis zum 
Jun 

I Ueber dieſen "Befe vergl. Europ: Sonktite. Th.8. 
: S. 452 ff. —:.. Die Veränderungen in der. frühern 

‚ aeitofranfhen Verfaſſung Senna’s, welches den Nas 
‚men ligpriſche Republit annahm, begannen 
mit der von Bonaparte und drei Deputirten Genua’ 

Dam 6: Yan“ 1797: abgeſchloſſenrn Convention 
von Montebelto; worin die ariftoftatifhe Staats⸗ 

fort in’ eine. demckratiſche vermandelt, digfe aber 
. dur die Besfeflungen vom, 2, Dee. 1797 

;, pam 26. Jun. 1,802, und vo m ı Dee. 1802 
"hichrmals beränidert, und hamentite vlich’ die Icktete. 
theilweife den frähern Einrigrungen wieder ange⸗ 
naherte ward. 



Pofitiaes;öfentliden Staasseei 2.44 

4 Yun 1805, wo er Granfreirh,. mb fpäter 
(4814),nad) den Beſchluͤſſen des Wiener Kongreffeg, 
den Stadten ‚dep. Königs von — auf dem 
iraliſchen Seftlande einverjeibt WA... uni 

rn ! * 42. DEE Ye ed 

nn  Förtfesung” eG 

nn ‚Der, Befger aliens, beſonberẽe Seit er die 
‚eonfutarifche Wurde Frankreichs bekleidete, ſchien. mit 
hen Verfaſſungsformen Liguriens deshatb fo... oft zu 
srpperimentiren, um den Genuefen den ihnen gebliebe- 
‚nen Schatten der politifchen Selbfftändigfeit zu ver⸗ 
deiden (weshalb bereits bei. der Verſammlung dee 
Staatseonfulta der eisalpiniſchen Republik zu yon 
[Deo 1801 und Ian, 1802] die daſelbſt anmefenden 
liguriſchen Deputirten den erften Conſul nicht ſprechen 
konnten, weil, fie in die da mals beabſichtigte Einver⸗ 
leibung Liguriens in Kisalpinien nicht willigen wollten, 
bis ſie drei Sabre fpäter, waͤhrend Napoleons Anne 
ſenhqit. ge Koͤnigskroͤnung i in Mailand, um die Ein- 
verieibung Genua's in Frankreich bitten mußten). 
Dagegen meinte er. es gppfklich. mit ber Selbitftänbig- 
keit, ſo: wie mit, der; palitifchen Vergrößerung. und 
Var ſtarkung feiner, Siehlingsfchöpfung in Italien, mit 
der:ois.alp.inifchen Repubtik, die im ‚Sabre 4802 
den Namen it afienifche Kepublik,, ‚und im Jahre 
4805: ben Namen: Königreich Ktalien annahm. 
Dieher Staae erhielt von 1797 bie 1805. mehrere 
Verfaſſungsformen, welche zwar theilmeife dem wech⸗ 
Feinden, politifchen Ehgrafter der franzöfifchen dritten 
und wherten Verfaffung nachgebildet waren, in 
‚Dielen, weſentlichen Puncten..aber,;uoy den einzelnen 

Begimmungen diefer für Frankreich geltenden Ton. 
Kitntionen fih unterfchieden. en ⸗ er 
44V. nn 1 
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Ei |&6en- art? 20. Mai 1796 hatte Bonaparte, 
Mmach ſeinen erſten Siegen in Oberitalien über-die Heft. | 
Weiher amd Piemonteſen, die-Freihett der Lom- 
bardei.ausgefpröchen, und Anfangs aus den -öfl« 

. reichifhen Herzogthümern Mailand und Mantua 
bie transpadan ifche, ſo wie aus den eroberten 
poͤpſtlichen fegationen Bologna'und Ferrara die 
scispadantfhe Republik gebildet, zu welcher er, 
nah‘ Aufhebung des Waffenftilfftandes mit Dem Hep- 
zoge von Modena (8. Oct: 1756), Modena und 
: Res gie flug: : Der Papft Pius 6 mußte im Frie⸗ 
den zu Kolentino (19. Febr. 1797) die Legationen 
Bologna, Ferraraund Romagna an dieneue 
Mepublik abtreten ‚ die auch Sranz 2 bereits in den 

:$riedenspräfiminarien zu Leoben (16. Apr: 1797) 
als tanspadanifthe, und, nachdem fie am 30m. 
4797 von Bünaparte ihre erfte politifche Geſtaltung, 
ihre geographiſche Eintheilung in 'eilf Departemente 
:und den Namen cisalpintfche Republik 'erhalten 
‘hatte, im Frieden zu Campo Formio (17. Det. 1797) 
als risaibrnifche Republik, und zwar in dem 

"Range des aufgeloͤſeten Sreiftaates Venedig; aher- 
Tannte.' Sie beftand, — bis’ zum Thalwege der 
Etſch, als der Grenze wiſchen ihr und den 'öftreichi- 
ſchen Beſtzungen in Italien, — aus Mailand, 
Mantua, Modena, Reggio, Maſſa, Carrara, DB: 
logna, Ferrara ) Bergamo, Brefcia, Crema‘, und 
aus den von ber Schweiz getrennten landſchaftan 
Veltlin, Cleven und Bormio. 
"Die Verfaffung vom 30, Juny 1797 beruhee, 
wie ihr Vorbild, die dritte franzoͤſiſche, auf dem 
eeſee Princip, mit ausgeſprochener 
Volks ſoiver ainetaͤt und angenommenen Urner 
fammiungen. Die gefeggebende Gewalt 

4 ri 
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warb geübt von zwei Näthenz einem großen 
Rathe von. 80 bis 120 Mitgliedern und einem 
Rathe der Alten von. 40 his 60. Individuen, 
welche beide Räche jährlih zum d.risten Theile. er⸗ 

neuert werden ſollten. Dem Rathe der Alten ſtand 
«6 zu, die Beſchluͤſſe des großen Rathes anzunehmen, 
ober zu verwerfen. Die voll zie hen de Gewalt fa 
in ben Haͤnden eines Director iums.von fünf Per⸗ 
fonen. . In jedem Departement follte eine Centralver« 
waltung, ‚in jedem. Bezirke eine Municipalverwals 
fung orgahifirt werden. in . 
Kaum war aber ber Stifter ——— 
Freiſtaates nach Aegypten abgegangen, als der fran⸗ 
zöfifche Gefandte Trouve *) zu Mailand am 30, 
Aug. 1798 wefentlihe Veränderungen in der Vers 
faſſung deflelben vornahm. Er erklaͤrte, die bishes 
tige Verfaffung fey nur eine Art-von militärt« 

fher Anorbnung, und von. dem Volke auf feine 
Weife, weder durch, unmittelbare Annahme, noch) 
durch Ernennung zu den öffentlichen Aemtern beftätige 
geweſen. Er. verminderte daher die Zahl der Depu- 
tirten und ber Departemente, veränderte die Beſtim⸗ 
mungen ber gefeggebenden Raͤthe, die Organifgtion 
der Gerichtshöfe u. f w.,. worauf der große Rath dem 
Rathe der Alten biefe Weränderungen befannt machte, 
Allein bald darauf (19. Oct. 1798) veränderte ber 

. Obergeneral des franzoͤſiſchen Heeres in Italien, 
DBrune, die von Trouve gemachten Einrichtun⸗ 
gen, indem .er verfchiedene Milglicder ber gefeßge- 
benden Raͤthe und des Directpriumg abfegte, und 
anbere- gn deren Stelle ernannte, Doc mißbilligre 
bag franzoͤſiſche Dirgctorium Diefen Schritt öffentlich, 

2) Als. Zeit. 1798, bie rummer vom 19.00. 
0004 | 
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‘hr folle utlabpängtg und frei’ Tem; das ift der 
—3— der Mahl das iſt der Wunſh des franzoͤſt⸗ 

geſetze eurer Republik das Recht gauͤsuben welche:euch 
i1 2 

Die neue "politifche: Geftaltühg"‘ Cisalpinterie‘ 
ward aber durch dem im Jahre 170g eeneuerten Keleg 
verhindert, ündöte Republik felbft; tiach dem Vordrin⸗ 
— der Oeſtreicher und Ruſſen in Oberitalien, aufge 

—R tr 

.08 

oben, bis Bohäpatte# Sieg bei Mätengo (14. Jun, 
'800) fie von neuem ins beben rief, Oeſtreich erfantite 
fie zum zweitenmale im Sgieden non Luͤneville (9: Febrz 
1801) an, ndih:iweldjem der Thalweg der Erfch-ihre 
Grenzen gegen “die Beſitzungen Oeſtreichs in Italien 
bildete, "Einf Stägtsconfulta'berfeiben, vefiehenb 
aus 450 Perföneränd' von dem erſten Conful-Franes 
reiche nach yon’berufen, legte der Republik den Mär 
men der italieniſchen bei,’ ernannte den erfler 
Conſul zu ihrem Präfidenten, und gab (28. Tanz 
1802) dem Staate eine neue Berfaffung.” Dieſe 
Vetfaſſung untkeſchied fich von der franzöfifchen Vers 
— ———— 
tichteiten, die in der Geſchichte ber neuecuropäi- 
ſchen Verfaſſungen nicht uͤbergangen werden dürfen: 
Denn, nachdem fie Eingangsweiſe die römtfch -Fatho« 
liſche apoftolifche Religion als Staarsreligivn 
aufgeſtellt, und ausgeſprochen hatte, daß die Schiz 
verainetät qufder Geſammtheit der Bür⸗ 
der beruhe, 'erfläree’fie drei Wanttolikg iu, iur 
das Collegium der Grundeigentbümer, bas ber 

\ 

2 \ . a . . f ?n= € m . * 

*) Ans: Zeit. 1798, vom 26. Dee er el 
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Gelehrtemn;, aunb:das ber Kauf leute — findas ", 
erſte Organ der Nationalſouverainetaͤt. Auf bie Eins 

hladung der Regierung. verfarhmelten ſich dieſe Collegi⸗ 
wenigſtens einmal aller zwei Jahrg, um ihre Zahl 3 
ergaͤnzen, und um die Mitgliebarder Staats⸗- 
tonfulta, bus ‚gefeggebenven ‚Körpers, 
der Revifions» und Caſſationsgerichte, 
und bie Rexchnumgscammiffarien zu ernennen, 
Das: Collegium der Grundeigenthuͤmer beftand 
ars! 300 Bürgern;, welche dus: liegenden Gründen 
ein jährliches :Einfommen von 6000 fire haben muß 
ten;. das Collegium der Gelehrten aus 200 Buͤr⸗ 
gern, die unser den:berühmteflen Männern aus allen 
Arten von Wiſſenſchaften und: feeien ‚oder. mechaniſchen 

nften , "oder aus den durch ihrä Lehre in Kirchen⸗ 
chen, ober durch ihre. Kenntniſſerin Der. Morat, in 

Der Gefeßgebung, . in ber Stastefunft. und: in: Der | 
Staatsverwaltung ausgezeichneten. Männern. erwaͤhlt 
wırrden;. das Kollegium der Kauflent e aus 200 

Bärgern, die unter den im beſten; Credite ſtehenden 
Kaufleuten und durch Die Wichtigheit ihres Gamerbeg 
ausgezeichnetften: Fabricanten gewählt: warden. .rrrı 
Außerdoem beſtund leine GeWfurysrgebilder aus 9 
Geundeigenthzuͤmern,.6 Gelehrten und H Kaufleuten; 
fir :gewähtt von. dieſen drei Collegien aus ihrer Mitter 
Diefe Eenfar ernannte ‚nach den von den Collegien 
Ihergugefandrten Berzeihniffen; zu den oben aufgefuͤhr⸗ 
ten Staats aͤmturn nach der abfolıten: Stimmenmehr« 
Hätz,. fie unterfücyte. die Anklagen der; verfaflungss 
widrigen Handlungen und. der. Verſchwender des 
Staats vermoͤgens, ſobald zwei Collegia erklaͤrt hatten, 

daß die Anklage beranffihtigt werden ſolle; auch konnte 
fie deu Regierung ‚unmittelbar... Doch geheim, zu er⸗ 
kenn geben, ein. Beamer babe das Zutrauen der 

— 
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“ Nation verloren, ober das Stäatsyermögen ver⸗ 
ſchleudert. Es gab.einen Präfidienten.,. gewaͤblt 
auf zehn Jahre, einen Vicepräfidenten, einen 
Staatsrath, Minifter mit Veranmwortlichfeit, 
und einen Geſetzgebungsrath. Dem Staat 
rathe, beftehend aus 8 Perſonen, fand es befonders 
gu, die diplo natiſchen Verträge, und alles zu prüfen; 
was auf bie auswärtigen Angelegenheiten fich begog 
Die Minifter wurden vom Präfidenten ernannt.und 
konnten von ihm entlaffen werden. Der Gef 
gebungsrach, debildet aus 10 Bürgern und eis 
wählt von dem Präfidenten, hatte eine berathenbe 
Stimme über bie: vom Präfidenten vorgefchlagenen 
Geſetzesentwuͤrfe, die nur. dur abfolute Stimmen⸗ 
mehrheit gutgeheißen werden .fonnten, und mar. mit 
der Abfaſſung der Gefegesentwürfe,. und der Ent 
widelung ihrer Beweggründe beauftrage. Der ge 
ſetzgebende Koͤrper endlich beſtand aus 75 Per⸗ 
fonen, die 30 Fahre ale ſeyn mußten, und aller zwei 
Sabre zum dritten Theile erneuers wurden, Die Me . 
gierung berufte den gefeggebenden Körper jährlich. Zu 
einer zweimonatlihen Sigung jufammen ; ;fie konnte 
ihn auch vertagen. Die Mitglieder der Collegiem, 
des Staatsrathes, des Geſetzgebungsrathes und die 
Miniſter hatten das Recht, den Sitzungen des geſetz⸗ 
gebenden Körpers nuf ber: ihnen beftimmten Tribume 
beizumohnen. Der gefeßgebende Körper ernannte 

. aus feiner Miete elne Eommiffion von menigftens 15 
Sprehern. Jeder von der Regierung überfchickte 
Gefegesentwurf ward diefer Commiſſion mitgetheilt, 
die-den Entwurf prüfte, darüber mit den Räthen ber 
Regierung fich befprach, und fobann dem gefeßgeben« 
den Körper ihr Votum zur Genehmigung oder Ver⸗ 
werfung bes Gefegesentwurfes. vorlegte, worauf:der 

- 
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Entwurf vor dem verfammelten gefeggebenben Körper, 
von zwei Sprecheen deffelben und von zwei Raͤthen 
der Regierung debattirt, und über die Annahme oder 
Terwerfung beflelben von dem gefeßgebenden Körper, 
mit_ geheimer Abſtimmung und nad) abfoluter Stim⸗ 
menmebrheit, entfchieden ward, — Es beftand ein” 
Caffationsgeriht; Geſchwornengerichte follten nad) , 
zehn Jahren eingeführte werden. — Webrigens galt 
fein bürgerlicher Unterſchied, als der von der Vera. 
waltung der öffentlichen Aemter ausging; es beftand- 
die freie Ausuͤbung eines jeden Gottesdienſtes; Vera’ 
baftungen durften ohne den Befehl einer obrigkeitlichen⸗ 
dazu. berechtigten Behörde nicht verfüge werden; es 
gab feine Privilegien für Handel und Kunftfleiß; es, 
beftand ein Nationalinftitue und eine National⸗Ober⸗ 
rechnungsfammer ; fein berwaffneteg Corps. durfte be⸗ 
rathſchlagen; Bein Käufer von Nalionalgütern durfté 
im Beſitze geftört werden; bie nicht verfauften Natios 
nalgüter bildeten die Grundlage der Einfünfte für . 
die Bifchöffe, ihre Kapitel, für die geiftlichen Semi» 
narien und Die Pfarrer, | 
Dieſe Verfaſſung erfuhr, nach Napoleons Er⸗ 
nennung zum Könige von Itallen, bereits meh⸗ 
rere Modificationen in dem conflitufionellen 
Statut vom 27. Maͤrz 1805, welche die fönig« 
lichen Rechte, die Regentſchaft und die. Öroßbeamten, 
des Königreiches. betrafen; noch wichtigeee aber in’ 
dem conftitutionellen Statutevom 5.Juny. 
1805, durch welches die Beflimmungen der Ver⸗ 
faffung in Hinficht der drei Collegia, der Cenſur, des. 
Staatsraths, des Geſetzgebungsraths und des geſetz⸗ 
gebenden Körpers ‚bedeutend verändert wurden. — 

Die Gültigkeit diefer Werfaffung und der con⸗ 
ftitudonellen Statute beftand bis zu Napoleons Thron. 
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‚entfagung am 1. Apr. 1814 — "Das Köntgreld; 
Itakien, mie’es bis dahin: Genie hatte, ward 
a dem vorge zu Dien ‚feel; Mailand, 

..rrı 010 

—* Undern am. 7. a 1s1% d den al kom 
| bardifh- venetianifches Königreich, und 
theilte daſſelbe in die beiden Gubernien von Maie- 
Iond und Venedig. "Das erſte Gubernium um⸗ 
ſchließt die Provinzen: Mailand, Mantua, Eremona, : 
Sondrio (Veltlin), Como; ‚Bergamo, Breſcia 
Pavia und Lodi; das zweite die Provinzen: Venedig, 
Verona, Padua „Vicenza, Rovigo, Treviſo Bel. 

luno und Udine. 
Am 24. Apr. 1815 unterzeichnete der Keiſer 

Franz die neue Werfaffung dieſes Königreiches, 
welche am 17. Mai, zu — befannt gemacht" 
Ba . 

43: rt 
b) Politiſcher Charakter der Verfaffung 
des: lombardiſch⸗venetianiſchen wenig, 
08 reiches vom 24. Apr. 1815 °). 

Eingangsweiſe erklärte det Kaiſer, es (ei feine? 
bfiht, Collegia von Männern aus den verfchiede-‘ 

nen Klaffen der Nation zu bilden, um die Wünfche‘ 
und Bedürfniffe der Notion auf regelmäßigen Wege 
Eennen zu lernen; deshalb habe er das Königreich in 

. bag Territorium von Mailand und das Territorium: 
von Venedig eingetheilt, und für jedes eine Cem 

— ———— 

9 Sie ſteht beim Dufau, T. 4 p- 30. und in, den, 
Eusop. Eonkit. Th. 3. S. 306. " 
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tralcongregation- aufgefteit, wovon DIE NE AB 
Mailand ,- die: andere in Venedig ihren Sig haben 
folle, Ueberdies werde in Dem Hauptorte jeder Pro⸗ 
vinz, wo ſich eine Fönigliche Delegation befinde‘, eine‘ 
Provinzialcongregation angeordnek, ?:-" 

Die beiden Theile der: Verfaffing handeln: 
4) von’ den Eentralcöngregätidnän ; und 2 vi von den‘ 
a J 

"& reife pet. — 
Von den — —— | 

Sie füllen a) aus adlihen, b) aus ni-gt * 
lichen Güterbefigern,'imd e) aus den: Ri prde 
fenfanten der fönig ihen Städrte'beftehen) 
und den Gouverneur bes Territoriums, ' oder‘ feinen 
Stellvertreter, zum Praͤſidenken haben. ie: 

Jede Provinz des Teeritoriunis- fender‘. einen 
ablichen‘ und einen nichtablichen Slietbeſiher var Cönd 
gregation. 0 

- Um in die Congre adoni- Antreten zu —* 
müſſen die Guͤterbeſitzer das Lombardiſchvene⸗ 
tianiſche Wuͤrgerrecht ‚(die Adlichen außerdem’ einen 
vom Kaiſer beſtaͤtigten Adelsbrief), ein ffeuierbares 
Gut von wenigſtens 4000 Secubi Werth, 
und 30 Altersjahre haben —Ausgeſchloſſen 
find alle Staatsbeamte und HEINE 

. alle ihrer Bermögensverwaltüng Fit anfaͤhig Erklaͤrte 
alle, die nicht eine im ——— chriſtliche 
Religion bekennen, und afle'In'einer- beftandenen Cei⸗ 
"minaluntetfuchung "nicht für völlig unſchuldig Erklaͤrto⸗ 

| Um in die Congregaricri 'eihtreten: zu Fönnen, 
müffen die Reyräfenranten der Pöhigtihen 
s taͤdte das 6 Buͤrgerrecht a Seudi in:lies 
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ganben:Öftern, Fabriken aber im Handel, 
feſten Wohnſitz in der Stade, und 30-Altersjahre 
haben... Ausgefchloffen find die Banferottirer und die 
Gemeindebeamten, fo lange fie im Dienſte ſtehen. 
Der Kaiſer exnennt jedes Glied der Centralcon⸗ 

gregation aus drei Perſonen, die, von. ben hieher 
hepollmaͤchtigten Corporationen vorgeſchlagen werden, 

Das Verfahren der Corporationen beſteht Darin, 
daß die Gemeinderäthe (nad) der. Vorfchrift des Ge⸗ 

feges vom 8. Jun. 41805) einen adlihen und einen 
unadlichen Befiger ‚aus ihrem Bezirfe, die koͤnigli— 

chen Städte aber drei Buͤrger aus ihrer Mitte wählen, . 
und, das: Protpeofl darüber dee Provinzialver- 
waltung einfenden, welche die Namen der Vorgen 
ſchlagenen, nach den drei Klaſſen, in Tabellen bringt, 
mit Bemerkungen begleitet, und dem Gouverneur 
der Provinz zuſtellt, der dann an den Kaiſer berich⸗ 
tet; In Zukunft ſollen aber, im Falle der Erſetzung 
von Gliedern in der Centralcongregation, die Ge—⸗ 
meinden ihre Wahlprotocolle an die Provinzialcongre⸗ 
gatianen richten, welche drei Daraus der Centralcon⸗ 
gregation vorſchlagen. Die letztere aber legt ihre an«. 
rathende Wahl dem Kaiſer zur wirklichen Ernennung, 
wor; Die koͤniglichen Städte ſchicken ihre Protocolle 
unmittelbar an die. Centralcongregation. Ä 

.: Die Dauer der Amtsyerrichtung der Congrega⸗ 
Kionsglieder ift fechs Sabre; fie find fogleich wieder. 

woaͤhlbar. Doc, foll, um nicht die Congregationen 
. auf einmal aufzulöfen, nach den erften drei Jahren 
bie Hälfte der adlichen und die Hälfte der nichtadli« 
hen. Güterbefiger austreten. Außerdem behält ber. 

aifer fih vor, diejenigen Glieder aus zu⸗— 
oßen, die fih „des. in ſie geſetzten Zu⸗ 

traugng unwuͤrdig bezeijgen wuͤrden. 

— 
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Die: Guieder · der Centralcongeegation heißen: 
Deputirce:zur ———e————— und 
erhalten, aus dem Territreia, 2000 öl. jaͤheliche 
Beſoldung. 

Die Tentralcopgregarion fol r is beſchaͤfti⸗ 
gen: mit Vertheilung und Einbegiſtrirung der vam 
Kaiſer ausgeſchriebenen außerordentlichen Steuern; 
mit Fortſetzung des noch nicht. brendigten Steueragß 
ſchlags der Diſtricte; mit Unterſuchung der Gewein⸗ 
beausgaben und Laſteir, und mit: der Eroͤrterung, 
welche Laſten Die Städte und Gemeinden, welche: die 
Provinzen, uud weldye das ganze Territorium tragen 
foll; mit Vertheilung der Militairleiftungen auf dns 
ganze and, im:Rriege wie im Frieden; mit Obere 
auffiht auf Bruͤcken, Damme und: Stroßen ;. Hia 
nicht unmittelbar vom Staate verwaltet werden, fo 
wie mit der Oberaufſicht über die Wohlthaͤtigkeitsan⸗ 
ſtalten und, die Perwaltung ihrey Einkuͤnfte. 

Der Raifer erlaube der Centralcongregation, 
ihm die Beduͤrfniſſe, Wünfche und Bitten: der Na« 
tion’ vorzuttagen, und behält fi: vor, fieum 
Rath zu fragen, wenn es ihm gut duͤnken wird. 
„Die ‚Eentralcongregation fann weder Verord⸗ 
wangen erlaflen ,. noch) Contributionen und Auflagen 
ausfchreiben,, noch in eigenem. Damen. eine geſetzliche, 
richterliche und vollziehende. Gewalt ausüben. . Sie 
muß über alle ihr anvertraute Gegenflänbe, fo wie 
bei Auslegung beftehender Werordnungen, das Er⸗ 
gebniß ihrer. Berathſchlagungen dem Gubernium 
vorlegen, welches entweder beſtaͤtigt, oder, wo es 
dazu nicht berechtigt ift, die hoͤchſte Beſtaͤtigung eine 
ohlt. Doch kann die Eentralcongregation in dem 
alle, wenn das Gubernium bie Beftätigung abe 

ſchlaͤgt , fih unmittelbar an den Kalſer wenden. ;... - 
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: u Die Berathſchlagungen werden nnar nach erhal⸗ 
einer Befähigung, und: nur im: Namen: des Kaifets 
öffenstich bekanirt gemacht. ν Er Eee 

Der Präfident beftimmt die Sigungen der: Geis 
gregation, ‚veörheild die Arbeiten’): Wbergiebt die wich⸗ 
tigern einer Conmiſſton zur Berachſchlaͤgung, träge 
die gewoͤhnlichen:: Geſchaͤfto vor, und ſammelt die 
Stimmen Die: abſoture Mehrhen entſcheidet das 
Conclufum. waren; 

5:14 Die Provinzlälcongregationnt konnen von den 
E entralesngregätionen inſpicirt und controllirt werden; 
und: müffen ihren im Verwaltungsſachen, die nicht 
ber: Regierung; vorbehalten ſind, Gehorſam .leiſteti 
Sie erſtatten Berichte an die Cenrralcongregatiom 
and erbalten von derſelben D ecre te Es DE 

ui Bmeiter Se ei 

| „Bon ben Prpninzialcongteggflonen“". 

. Eine Prövingialcongregationir witde in jene 
Hauptort einen Provinz ; eingefegt,'3:Der:dafelbft 
vefibirenbe koͤnigliche Delegat iſt ihr Praͤfident. 11% 

se" Sie: beſtehe/mach der Groͤße der Provinz, aus 
4 — 6 — 8 Gliedern, zur Hälfte aus adlichen, zu 
Hälfte "aus ninichtadlichen Eigentkümernz' 'und. ‚aus 
einem Repräfentanten: für: jede fünigliche: in. der Pier 
vinz gelegene Stadfi. 2.2... 

Zür Aufnahme gehort/ vbaß⸗ die Eigenthu mer 
das Buͤrgerrecht {oben einen Adelsbrief), 2000 Seudi 
in liegenden Buͤrcran Wohnſitz in der Provinz, und 
volle, 30 Jahre ⸗die Staͤdterepraͤſentanten 
uber das Bürgerdecht: Wohnſitz in der Stadt, 2000 
Seudi in Gruͤnden, Fabriken oder im m Haudei, und 
volle -30 Bappeıhiben.? Notes. Don 
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2 Zur:Erfezung Ver Olleder ber Propinzlafeon 
—— reichen: die Gemeinden · ihre Vorſchlaͤgeaa 
Ve: Provinzialsongregation ten) Melche daraus drri 
Mamen ' ber Eentiälcongregation? vörfchtäges . Pac 
Wefeifeine Eiribendiungenzuirsacheny: ſo iſt der yueoft 

. Gefchriebene ernannt, ubd Bis Wuborniiim: beſtaͤtigt 
An. -:Wei- eintretonden Einwenduageni imuß · Weriche 
an den Hof erſtattet werden, ; Miller @undeg sog 
IN A Hinſiche Ber Dauer; —ER Aus⸗ 
ſchließung "ser Ertlaſſung der ieber dor: Poovilk 
Jtaͤlesn gregation gelten: diefelbenÖrunbfäge ; wir bei 
der Centralcokgregation.c der suhind ανν 
7m ; Die Glieder ————— Briten 

wa +. 

Br Berbutärg: der⸗ an wen 
—* die’ Gemetnb raͤthe der Pesvinzläfcongregafion 

te Budgets jaͤhrlich einreichen müffenz Waffeibams 
N und Seraßen, foweis fie: den Provinzen öbliegen, 
aid”: Die “öffenithäthiew : Bohlen attack 
Meber diefe: uind;iätdere Gegenftiänw ber öffentlichen 
Vixrwaltung koͤnnen die Piooinziafsongregationen 
motivirte Börftellungen an die Eintralcongregarion 
Anſenden, und dieſe entweder Gedrauch davon · wa⸗ 
en, oder als ——— zucuckſenden. — 
in 20 — 

DEE | Au nid LE Sand 

el use {87 uebe, N. 

\iden, ‘Te LA Bi RIETE ER, 

Savoyen Nißga Und — Provinzen 
ses —— Skrdinienauf dem Beftlande Jar 
eng, : : tantben‘, Yfgi Yangeiifie Branfueidz einvorlribe 
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waren, unter Den wechfefnden Vexfaſſungen viefes 
BReiches.. Nach Der Ruͤckkehr des fardinifchen Regen 
kenhanfes nadi- Rurin:im. Zafre-4844;. wurden.fie 
aber, wie friiher; opus eine vepräfensasive-Berfaffung 
Aegiert; auch ward. der. Verſuch, dn.; Piemont: Die 
Wonifhe Verſaſſuug ira Jahre 4824 einzuführen, 
ach, Be: Einrucken eines oftreichifähen. Heeres au⸗ 
der Lombardei, voͤllig zuruͤkgewiefen· 
and Auf —E wurden in Loß fox und 
Merdena, nach den KRuͤckkehr der werhrängen Re 
— ** — im: Jahre 1844, die fruͤhern Sormep 
hergeſtellt; daſſelbe galt von: Parma, ‚welches Der 
Morimaligeh: Kaiſerin Frankreichs im Jeher 1814 auf 
debenepeis zugetheilt ward. 4; 

„Die kleine Freiſtaat Luc ea ‚war pig zung Jahee 
799. ben politäfihen Stuͤrmen entgangen. Als aber 

der General Serrurier im Februnt 1799 das Gebigg 
beffelben beſehte, ward ihm ein? Verfaſſung gegeben, 
melche der frangölkhen Verfaſſung: vom Jahre 1795 
nachgebildet mer, mit zweien Raͤthen von 48/ und 24 
Mitgliedern, nah neh einam Directorium von 5 Perſonen. 
Allein mit den Siegen, der Deftreicher und, Ruſſen in 

Oberxitalien kehrte auch für Succg-die vormalige Ord⸗ 
nung der Dinge: bis zur Schlacht ‚von Marengo (34 
Jaum. 1800) zurüd; ‚nach: welcher eine, ‚unter Frauk⸗ 
reihe Mitwirkung. heacbeitere, MWerfaffung am 
26. Dec. 1801 als Staatsgrundgefeg eingeführe 
ward. Mac) diefer Verfafiung beftand Die Regierung 
gr Republik Luccq au einem.geoßen Rathe, einer 

otlziepüng 8= "uhb einer Wermaltungsbe 
hoͤrde. Der Zröße —— ‚ beſtehend aus 300 Buͤr⸗ 
gern; woron 200 ans. den reichſten Eigenthiimern und 
109 aus hen angefehenſten Kaufleuten, Gelehrten und 
Nuͤnſtlern gamaͤhlt, ahrban., eusranef Die Meſebe, er⸗ 
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nannte die Mitglieder der Vollziehungs⸗, ber Vers 
waltungsbehörde und der Gerishtshöfe, „und ward 
aller fünf Jahre zum dritten Theile erneuere. Die 
Vollziehungsbehoͤrde beftanb aus 12 Aelteften, welche 
‚afler zwei Monate aus ihrer Mitte einen Präfibenten, 
unter dem Titel: Gonfaloniere ermählten..: Ihre 
fand die Initiative der Gefege,, ‚die Leitung ‚ber aus⸗ 
:wärtigen Ungelegenheiten, und die Organifation ber 
MBertheidigungsmittel zu. Sie ward. jährlich zum 
vierten Theile durch den großen Rath erneuert, Der 
Verwaltungsrath führte ‚die Aufſicht über die Innern 
Angelegenheiten, über Rechtspflege, Polizei, Finan⸗ 
‚zen und bewaffnete Made. : . - ne 
Dieſe Verfaffung in Lueca erlitt aber. eine bedeu⸗ 
tende Veränderung, als, während Napoleons Ans - 
weſenheit zu Mailand, fein Schwager, ber Zur 
Bacciochi, Gemahl ber Prinzeflin Elifh ; welchem 
er fchon früher das Fuͤrſtenthum Piomb.ino.ertdeik 
hatte, auch zum Fürften von $ucca ernannt;, und 
deshalb vom Kaifer das conftitutionelle: Sitas 
tut vom 2.3. Kun. 1805 unterzeichnet ward, kur) 
welches die republikaniſche Staatsform in eine monar« 
chiſche überging , fo daß dem Fürften ein Miniſterium 
von zwei Individuen, ein Staatsrath, und ein Ger 
nat von 86 Mitgliedern 'beigegeben warb. =. : Miehe 
Verſaſſung galt fir Lucea bis zum. Jahre 1814, wor⸗ 
auf der Wiener: Congreß diefes Fuͤrſtenthum der vor⸗ 
maligen Königin von Etrurien und deren Sohne zu⸗ 
theilte. Dochn ward fpäter. vun den enropäifchen 
Hauptmächten ibeftimmmt ‚daß, nad) dem Tode ber 
Herzogin wohl Parma, Parma an das in Lucca regie⸗ 
vende Haus, lueca aber :an Toſtana fallen ſollte. 
men Fon md rt ton nn se 

13 N — ⸗ [x . . 

‘ ad . à — up 44 ⸗6560 “ DW Ri > 3 9 sh, Er > 
. ' 
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J—— Br fesung "Der Kirdenftaat. 

..1.Den: Kirhenftaat. verlor. unter- dem: Papfte 
Pius 6: im Frieden von Tolentino (19. Feb 1797) 

Alvignon? und Venaiſſin an Frankreich, und. die drei 
vLegationen: Bologna, Ferrara und Romjgnn. an die 
cisalpiniſche Republif; allein die Selbftftändigfeit 
dieſes Staates ſchien gerettet, und gefichert: . Als aber 
in Rom(28. Dei 1797), ‚bei einem: Auflanfe des 
Möbels;;der franzöfifche General Duphot por der Woß- 
nungẽ des franzöfifihen :Befandeen. ermordet - worden 
war, zog, befehligt von denn Directorium Frankreichs, 
wer’ General Berthier ans Oberitalien nach, Rom, und 
ſtiftetedaſelbſt (15: Febn. 1798). eine römifhe Re⸗ 
Hublifs ‚Der hochbejahzrte Papft::Pius:6:. ward 

mach! Frankreich: abgeführt, „und ftarb (29. Aug: 1799) 
gu. Nalence.: Der neugefchaffene Freiſtaat erhielt am 
20: März: 1798: eine etgene. Verfaffung, .in 
welcher as nicht an: Auffeifchung alter Namen fiir die 
NMachbiltamg ver Damals. :in : Frankreich rgeltenden 

- Staatsterimen fehlte: Die'.römifche Republik, ger 
Bheikbiiin ſachs Deparlemente, warb fuͤr xine und 

 aheilbarı:erflärt:.. , Die Urverſammlungen «hießen 
Comitia, die Wahlverfimimiungen Tribus; Der . 
geſetzgebende Körper: ıgerfiel in zwei Mätbes..hen Se⸗ 
wat 00:32: Individuen; und. das Tribunat von 
72 Mitgliedern, fardaß-bie Functionen des Senats 
bie des damaligen: Rathes der Alten in-Sranfreich, - 
nnd die Sunttionen Des5Tribundts.c die: Des. Rathes 
der Fuͤnfhundert warensı:;: Die: fünf. Misglieder der 
vollziehenpen. Gewalt; hießen Confusgz. me Frie⸗ 
densrichter Praätoren; die Polizeibeamten Tris 
bune der Cenſur. Der Nationalfhag ftand 
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unter drei Auäftoren. Für Criminalfälle galten, 
Gefhworne 

Bald aber ftürzte, bei den Siegen der Ruffen 
und Heftreicher in Oberitalien (1799), diefe römifche 
Republif zuſammen. Die weltlihe Macht des Pap- 
ftes ward bergeftelle, und Pius 7 (14. März 1800) . 
von den zu Venedig verfammelten Kardinälen ge— 
wähle. Ob nun gleich Pius (2. Dee, 1304) zu Paris 
ben Kaifer Napoleon falbte; fo entriß ihm diefer doch, 
had) eingetretenen Mißverftändniffen zwifchen beiden, 
zuerft (2. Apr. 1808) die Provinzen Urbino, Ancona, 
Macerata und Samerino, welche er mit dem Königs 
reiche Ssalien verband, und unter Die Verfafs 
Jung deffelben ftellee, und fpäter (17. Mai 1800) 
den legten Theil der weltlihen Macht, als er den Reſt 
des Kirchenftaates, mit der Stadt Rom, Franfreich 
ſelbſt einverleibte, fo daß die neue Verfaſſung 
Sranfreichs auch auf diefe vormaligen Theile des 
Kirchenſtaates übergetragen ward. | 

AAllein Napoleons Thronverzichtung bewirkte Die 
Herftellung der frühern Ordnung, der Dinge im Kir⸗⸗ 
chenſtaate und Die Rückkehr Pius 7 (24. Mai 1814) 
nad Rom. Die Befchlüffe des Wiener Congreffes 
(41815). gaben. fogar die gefammten vormalis- 
gen. Befigungen.des Kirchenftaates, mit. alleiniger 
Ausnahme von: Avignon. und eines Fleinen am lins 
ken Poufer gelegenen Theiles von Ferrara, dem 
Papſte zuruͤck. — Weil nun alle diefe, zu dem 
politiſchen. Ganzen des Kirchenſtaates wieder vers 

Reinigten, Theile bis dahin unter Verfaſſungen ge⸗ 
ſtanden hatten; fo fand es der Papft Pius 7 ge⸗ 
rathen, dem. Kirchenſtaate eine neue Geſtaltung 
im Innern durch die Conſtitution pom, 6. Jul, 

IV. 17 - 
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18162) zu geben, welche zwar — ſchon nach der 
ganz eigenthümlichen Organifation eines geiftlichen 

Staates — mit den übrigen neuen Verfaffungen in 
Ein nicht zufammengeftelle werden fann, die aber 
für die zeitgemäße Organifation der wefentlichften 
Verhaͤltniſſe des innern Staatslebens fehr zweck— 
mäßige Vorfchriften enthält, und außer der Einthei- 

“Jung des. Staates in 17 Delegationen (Provinzen), 
namentlich die Einrichtung des, Gemeindeweſens, 
der Gerichtshöfe, und des Finanzweſens, 
fo wie die Beſtimmung der bürgerlichen und politi- 
Shen Rechte enthielt, — Den Delegaten ( Statt. 
haltern der Provinzen) ward eine berathende Congres 
gation von vier Perfonen zugeordnet; doch ertheilt 
blos der Delegat die entfcheidende Stimme. Alle 
Gerichtsbarkeit der Barone hörte auf; ihre Beamten 
wurden den päpftlichen Delegaten untergeordnet, Die ' 

Beſitzer der Güter ber wiederhergeftellten kirchlichen 
Corporationen follten vom Staate entfchädigt, und 
diefe Entfhädigung zur Staatsfhuld gefchlagen wer- 
den. Es wurden vier Appellationsgerichte errichter; 

die Bolter ward abgefhafft; ein neues Gefegbuch ſollte 
ind Seben treten. Alle Srohndienfte, Lehnsrechte und 
Lehnsabgaben follten nicht wieder hergeftellt, und die 
Fiſchfang⸗, Jagd⸗ und Bergrechte der Barone auf 
fremden Boden aufgehoben werden. Den Delegaten 
ward die oberfte Leitung den. Provinzialvermaltung 
übertragen, doch mit Ausnahme ber kirchlichen und 
gerichtlichen "Angelsgenheiten,. und der Verwaltung 
des öffentlichen Schatzes. 

*) Ste ſteht Selm Dufan, T. 4. p. 391. und in Fr / 
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Fortſetzung. — Königreich beider Sietlien. 
Der Koͤnig beider Sicilien, Ferdinand 4, ftand. 

ſeit dem Jahre 1793 auf der Seite dr Verbündeten 
gegen Frankreich, hie er, nad) Bonaparte's Siegen. in 
Oberitalien, einen Frieden (10. Oct. 1796) mit der 
Republik Frankreich abſchloß, der ihm feine Opfer 
koſtete. — Er erneuerte aber den Kampf, nachdem 
Melfon die franzöfifche Flotte bei Abufir gefchlagen 
batte, durch das Vordringen eines neapolitanifchen 
Hreves in den Kirchenſtaat (Mov. 1798), welcher das 
mals von dem Directorium Frankreichs als roͤmiſche 
Republik geſtaltet worden war. Allein Championet 
beſiegte die Neapolitaner, fuͤhrte ſein Heer nach Nea⸗ 
pel, und ſtiftete daſelbſt, nach Ferdinands Abreiſe nach 
Palermo, (25. Yan. 1799) die parthenopeiſche 

"Republif, die aber, nebft der von ihm eingefegten 
einfiweiligen Regierung, nach) den Siegen der Ruffen 
und, Deftreicher in Obericalien waͤhrend des Sommers 
1799, wieder zufammenflürgte. Ferdinand 4 fahrte 
ned) Neapel, jurüct, und: ſchloß fpäter, nachdem Bo- 
naparte orſter Conſul geworden war, (28. März 1801) 
zu Florenz Frieden mit Frankreich. - - 
7 Ms aber einsinene Coalition im Jahre 1805 
gegen Sranfreichfid) :bildete und der Krieg im Spät 
Jahre begann, ſchloß zwar Ferdinand ( Sept. 1805) 
für Neapel eineg Neutralitaͤtsvertrag mit Napoleon; 
bod) erſchienen vuffifch » brittiſche Sandungstruppen in 
Meapel, um bas.-frahzöfifche Heer in Oberitalien im 
Ruͤcken anzugreifen: .. Deshalb erflärte Napoleon, 
nad) Unterzeichnung: des Friedens von Preßburg am 
27. Dec. 1805 :-bie Dynaftie Bourbon habe in Pen» ⸗ 
pel aufgehoͤrt, zu · regieren. Kin frauzoſiſches Heer 
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beſetzte Neapel, und Napoleons Bruder, Joſeph, 
ward von AHın, IQ frz 1806 PRzum Könige beir 
der Sicilien ernannt, während die Dynaftie Bour⸗ 

Bun: Sicilien: unter. dem Schuge Dar Written bes 

haupßtete. Als aber Napoleon feinen Bruder Joſeph 
6. Jun. 1868) zum Koͤnige von. Spanien, und ſei⸗ 

nen Schwager Joachim Murat, bis dahin Groß⸗ 

erzog von Berg, zum. Königevon Neapel (15; 

Jui. 1808) ernannte, unterzeichnete Joſeph, noch zu 

Bäyonne,; am 20. Jun. 1308 die neue Verfaſſung 

des Koͤnigreiches Neapel, welche auch Napoleon 

beſtaͤtigte, Joachim-Murat aber nicht ins öffentliche 

Etaätsleben eintreten ließ. er 
1... : Die Hauptbeftinmmungen .diefer Verfaſſung was 

ren? die römifch »Eatholifche Religion ift die Religion 

des Staates. - Die Krone iſt erblich in der geraben 

männlichen Nachkommenſchaft; Boch. "verwaltet bie . 

Königin, waͤhrend der Minderjaͤhrigkeit des Koͤnigs, 
die Regentſchaft. Es beſteht ein Staatsrath, 

ber wenigſtens aus 26 und höchſtens aus 36 Mitglie⸗ 

- Seen igebildet und in vier Sectionen (der Juſtiz und. 
des Cultas, ‚des Innern und der Polizei; der Finam 

gen, des rieges und der Marine) getheilt wird. 

Das Nation al par lbament beſteht aus 100 Mit⸗ 

gliedern, getheilt in 5. Boͤnke: der: Geiſtlichkeit, 
des Adels, der Grundbeſiter, der Gele hr⸗ 

fen und der Kaufleute. Jeder Bank ſtehen 20 

Stellen zu. Die Mitglieder der geiſtlichen Bank 

find es auf Lebenszeit. Die Adlichen müffen wenig⸗ 
fiens 10,000 Duraten jaͤhrliche Einfünfte haben; 

find aber Mitglieder des Parlaments auf ‚Lebenszeit 
Die Orundeigenthümer werben von den Waplcolles 

gien, und zu jeder. Sitzung neu eruannt. Die Mite 

Rieder der gefeheten Bank werben'non bem- Könige, 
* 



Poſicives öffentliches Brantsreht. 6A. 

aus ber ihm von! ker Liniverfisät,. Ven: Afabenisen, 
kem Caſſationshofe unb den Appellationsgerichtehoͤfen 
vorgebegten dreifachen Liſte auf sekienajeig eunannt.. Die 
Mitglieder der Bank der Kaufleute ernennt ber König 
zu jeder Sitzung: von neuem, aus ben non-bem. Wahl 
eollegien ber ‚Raufleute ihii.sibeugebenen: $iften.: 
Die Sitzungen des Nationalparlaments ſind geheim; 
Die Meinungen koͤnnen weder / gedruckt, noch ſanſt 
verbreitet werden. Jede Bekanntmachung oder Mit⸗ 
theilung, welche. durch das Parlament .oder eins ſei⸗ 
ner Glieder gefchähe, wirb nals ei aufruͤhreriſche 
Handlung betrachte. — : Die Wertheüungder 
Steuern und die Veraͤnderungen im.’ bürgerlichen 
und ‚peinlichen Gefegbüche werden; deu: Berathſchla⸗ 
gungen des Parlaments unterworfen. . Ju mit. 
Joachims Herrſchaft üben Meapel endigte::im - 

Jahre 1815 , ohne daß diefe Werfaſſung zur Muͤltig⸗ 
beit gelangt waͤre, und Ferdinand der, 4, fehnte bat 
Murats Beſtegung durch die Meftreicheri, aus Pr - 
lermo nach Neapel mad Ti : ie du Bunl 
TOT. ENTE. I aie ) 
ten ein . AT ei nt] 
DE EZ GFREFEN BEN IH En 2 MILd 
Ze ‚ser 2 sung unse, I | 

Waͤhrend der Zeit, daß: Murat über Neapel 
regierte, behauptete fich die Dynaſtie: Bourbon im 
Beſitze Siic inl ieens unter dem Schntze der Britkteit; 
Doch ward derdrittiſche Einfluß der regierenden Fa⸗ 
‚milse- fo laͤſtig, daß die Koͤuigin Karoline (1811); 
machdem ſich ihre Enfelin, die Erzherzogin Maria 
Luiſe von Oeſtreich, mit Napoleon vermaͤhlt hatte, die 
Raͤumung Siciliens von den Bristennzrlangte.. Da 

reiſete Lord Bentinck ſelbſt nachLondon, von my 
er im Sabre; 1812 eine neue Berfaffung.. fr 
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Btreilien.miedrachle;, die ec prorlamirte, ohne daß 
ie doch, bei der Abneigung des regierenden Hauſes 
gegen dieſelbe; Ina vͤffentliche Staatsleben eintrat. 
Die Grundzuͤge dieſer, der brit ti ſchen nach 
gebilderen; MWerfaſſung waren: Das / Lehns⸗ 
fyſtem Höre; ohne Entſchaͤdigung dafuͤr, voͤllig auf, 
und: ri. denſelben: alle Baronialgerigisbarkeit,. ſo 
Mie alle Vortheite, Pflichten und Laſten, die mit ven? 
bohris ſyſteme zuſammonhaͤngen; doch duͤrfen bie Fami⸗ 
llen die Fe ud al tirel beibehalten, und ulle bisherige 
Fenda werden Alto Bin Des jetzigen Weſttzers. Alle 
Buͤrger Siciliens find einander gleich an Recht und 
Stand, und einerlein Geſetzen unterworßen.Jedẽr 
ftostinnifche Bürger hat. unumſchrankte Erlaubniß, 
ſich über ihm geſchehene Ungerechtigkeit zu beklagen, 
oßne:bierichteeliche Gewalt, Angeberei, Spione, 
oder irgend eine Rechenſchaft zu ? fuͤtchten; er hat big 
Mecht,,: fich jeder, Gewait, die nicht, von. den. Gefegoh 
anerkannt ifby; zuimiberfegen.i.:pper Bürger Sici⸗ 
liens wird als Mitglied der geſetzgebenden 
Gemalt betrachte, muß aber die Verfaffung aner- 
fennen, und, wenn er Einfluß auf die Gefeßgebung 
haben will, lefen und. fhreib.em koͤnnen, wozu 
"ein Zeitraum von 18 Jahren verftattet wird, fo Daß 

im Sähre 1830 kein Sicilianer Waͤhler feyn darf, 
ber nicht leſen und fchreiben Farm. ::'eber hat dus 
Recht, ohne Eenfwr. zw fehreiben und zu drucken, 
was er.irgent will; mir. bleiben bie. Sichtiften , welche. 
sonder. Religion handeln, einer vorläufigen Cen⸗ 
für ber Geifttichfeie unterworfen. Ferner foll es ein 
Verbrechen feyn,: Schriften zu publiciven, welche 
etwas gegen die: rdenifch » Fatholifche Religion‘, gegen 
den König, weliher unverleglicz ift , gegen ein Indi⸗ 
viduum der Eörigllihen Familie, gegen die Grundlage 
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der Berfoffung, (d. h. gegen bie Trennung her Bewale 
ten, gegen die Eintheilung des Parlaments in zwei 
Kammern, gegen das Recht der Kammer der Gemeis 

nen, allein Steuervorfchläge zu myarhen, gegen das 
Recht des Parlaments, die Öffentlichen Beamten zur 

| — zu ziehen, und gegen das Recht jedes 
icilianers, nur durch die richterliche Gewalt Dery 

haftet und beftraft zu werben,) enthalten, Eben fo 
verbrerherifch find Schriften, welche Direct zum Unge⸗ 
borfame gegen die Gefege auffordern und verlaumdes 
riſchen Inhalts find. — Das Parlament beftchf 
aus zwei Kammern: der Pairs und ber Ges 
meinen. Die Kammer ber Pairs, wird gebildet 
aus 61 geiftlihen:.und 124 weltlichen Pairs, 
zufommen aus. 185. Perfonen. Zu den geiftlichen 
Pairs gehören die 3 Erzbifhöffe, pie 7 Biſchoͤffe, die 
Aebte zc., und ‚zu den weltlichen Pairs Die Fürften, 
Herzoge, Marquis und Barone des Königreiches, 
‚Dem Könige ſteht frei, weltliche Pairs zu ernennen 
fobald fie einen, jener. Titel und ein reines Einkommen 
von jährlichen 6000 Unzen (ungefähr ſo viel als De 
eaten) befigen. Die. Rammer der. Gemeinen pird 
gebildet, aus den Nepräfentauten der Bezirke, dy 

. Städte und ber Univerfitäten Die Inſe 
Sicilien wird in 23 Bezirke getheile, deren jeder 
sei Mepräfentanten,,. bie Sufel,sip.ari aber nup 
einen fendet. Von ben; Städten fepben diejenigen, 
weiche wenigftenß,. 18,000 Einmohner.haben „2, Par 
lermo 6, Meflina und Catania 3, Die übrigen üper 
6000: Einwohner einen Repeäfensangen. Alle Stäpre 
near 6000 Einwohner find in den Bezirken begrife 
few Bon den Unider fitäcen. fradet Palermo, 2, 
Catania ‚einen Raepraͤſentanten. Die Kammer Ir 
Gemeinen zahlt 154 Individuen. Die Repraͤſentgn⸗ 
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ten ber Bezirke und der Skaͤbte muͤſſen ein ledens 
längliches Einfommen von jährlich 48 Unzen, die - 
von der Stadt Palermo aber von 50 Unzen haben; — 

- Den Präfidenten der Kammer ber Pairs ernennt der 
. König; den Präfidenten der Kammer ber Gemeinen 
waͤhlt diefe ſelbſt. Dem Könige ſteht das Recht zu⸗ 
das Parlament zuſammen zu rufen, zu prorogiren 
und aufzuheben; doch muß er in jedem Jahre eins 
verſammeln. Die geſetzgebende Gewalt gehört 
ausſchließlich dem’ Parlamente; Jeder Steuervör- 
ſchlag kann nur von der Kammer der Gemeinen aus⸗ 
gehen, und‘ muß von der Kammer der Pairs entweder 
angenommen oder’ verworfen, bdarf aber nicht: von It 

. verändert mwerden:‘ Alle übrige Geſetzes vorſchlaͤge 
koͤnnen von’ beiden Kammern geſchehen, ſo daß der 
andern Kaimmer das Verwer gesteht zuſteht. — 
Alte ‚öffentliche Beamte find dem Datlamente ver 
antwortlich. — Der König iſt das Oberhaupe 

der vollziehenden Gewalt. Er vertritt die ſieiliſche 
Mation bei auswärtigen Maͤchten; er unterhandelt 
mit denſelben, nur nicht gegen Die ſiciliſche Verfaſ⸗ 

| Hirt; er kuͤnbigt Krieg an und’ ſchließt Frieden; et 
iſt Generaliſſimus aller Land⸗ und Seemadjti:" ee 
wählt einen Kabinetsrath und Staaetsraͤche, doch nie 

auis Sicilianerner vergiebt Ale: "Ehrenftellen’iim 
Tivil und Militair und alle see Wuͤrden, detch 
nur an- Sieiliauer; er uͤbt d Begnadigängsnent 
Der König darf unter keinein Vorballde aus’ Eh 
lien ſich entfertten ohne Beiſtimmung des’ Parta⸗ 
ments, Thut' er es, oder bleibt 'er tärger aus, ad 
der Urlaub des Parlaments verftätter; fo‘ iſt der Thron 
erledigt ‚ und wird durch ben Naͤchfolger, oder dw. 
die Wobl der Nation beſetzt. Dafern der König das 
Reich vor Neapel wieder etlangt, vder I 
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unberesianhisäß; fo Folien Intweder dahin einer: 
gebogenenifditeten, "ober biefeitı ſinen Thron in: Siei. 
Siem -ubeddaffen 3 dem dia: Morton sr&läre Ficch 
für unabhängig vom Königreihe Meupelı 
An Eemangehung rehemäßiget Eoben in-ber Pgigen 
Ebniglichen-Fantllie, hatdieRiutioy; das Recht, 
einen Koͤntgugu waͤhbes; ehiefer muß aber den 

Worſchriften: ſich fuͤgen, welche ihm die Nation | 
machen wird :5 En 
11 7 129 DE re J u 

3ı.n J— Be . u meets s 

27, I 

. Dieteı von Großbritannien em goͤnigreiche Si. 
xilien aufgedrungene Verfaſſung mißfiel- der: oͤnig⸗ 

lichen Famitie ſo, daß die Koͤnigin uber Konſtanti⸗ 
nopel nach MWien ‚übreifete; der Koͤnig aber: (16. Jom 

1812) die. Regierung niederlegte, und fie ſeinem 
Sohne Franze uͤbergab. Diefer; fah ſich —— 
dem Lordi Bentinck den Oberbefehl uͤber bie Heere © 
riliens zu uͤbertragen, und die neue Verfaſſang an 
gunegmen. 56 van. 

As aber Napoleon Auf die Throne. Frankreichs 
und. Italienscverʒichtet haste ‚iabernahm Ferdinqnd 4 
68. uk: 18108) \Die :legierung wieder, und hob 
(23 Sal) die: von. Großbritannien vorgeſchrie hene 
Berfaffung; zugleich mit dem vitherigen figiliſchen 
Parlamente muf. m : Nah: Mutatd Befiegung: Durch 
die Oeſtbeicher (1815); gab Die Wiener Congreßacte 
Henpel tanerdinand zuruͤck. Bevor er aber: Pas 
termo. perligß , :merfammelte; er. die: beidenKummern 
Ges ficihächen Parlaments, und-ließ ihnen (46. Mai 

8415) den Entwu ef einer: neuen VBerfaffung 
vorlegen, welche fic) theils der conſtitutionellen Charte 
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Fraͤukreichstheils ben chuiedhicheh Verfaffung am 
näheres Allein dieſe WVerfaſſung trat, nach. Ferdi⸗ 
daipos Abreife nach Deapel, nice Am. ffentuꝛche 
Srgatshäben ein. z ine .r. Nipun 
ft: Dieoms feniell hföex BSehimmunaen die: 
ſes Werfaſfungs eritwurfes vom 16: Mei.18415' waren: 
Die Roli gion ves Stgakes iſt ansſchließlich die 
roͤmiſch⸗ kacholiſche. S Es. beſtehen zwei: Kam⸗ 
mern: die der Pairs, und die der Giem eñine m 
Die geſetzgebende Gewalt wird gemeinſch aft— 
lich vom Koͤnige und den beiden Kammern geübt. 
Der König bat die Ini hiative der Gefege; doch 
werden die Gefeßesvorfchläge in den Kammern erör- 
terv, "at frei nach der Stimmenmehrheit beſchloſſen. 
Es hangt vom Koͤnige ab, ‘ob ber Gefetzesvorſchläg 

| emn die· Hammer ber: Pairs, oder. an: Die Kammer 

deb / Gemeinen gebracht werben ſoll. Jede Kammer 
iſt brfugt, den König: zu bieten, "über welchen 
Gegenftand ein:. Gefeßesvorfhlag zu machen fey, 

und Wag er ‚enthalten. ill. — Die: Pairskam— 
mer :befteht aus allen bisherigen Pain; ‚Der 
König ift berechtige, fo viele weltliche Pairs zu 
ernennen, als ihm güedändt;. nie wluſſen. fie Sicilia⸗ 

ner feyh., und ein reines Einkommen von 2000 Uns 
zen haben. Die Pairs haben mit 25: Jahren Ein; 
kritt in dieſ Kammer, und mit 30 Jahren eine herath⸗ 
ſchlagende Stimme 1: Affe Prinzen des Hauſes find 
Pairs.: In der Pairskammer follen ſechs Rechts⸗ 
gelehrte ſitzen, vom Könige aus ‚ber; Klaſſe ber 
hoͤchſten Magiftrasur gewählt, welche auf Leben 
zert alle Ehren und Rechte ber Pairs genießen. — 
Die Kammer der Gemeindengrtruter wird 
nach der bisherigen: Gin der, Verfaffung ‚nen 1812 

" angegebenen) Art gebildet; Doch ohne. daß Die Be 
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amten der vallziehenden Macht. ansgeſchloſſen werden 
koͤnnen, wis dies auch im brittiſchen Par 
Samente ſtatt finder. Jedes Mitglied der Kant 
mer muß 33 Jahre alt feyn. Der König fonn das 
Parlament zufammenberufen , vertagen und aufloͤſen 
Die wotdziehende Gewalt fteht dem Könige zu‘, 
der. heilig und .unverleglid if. Er ift der Oberb& 
fehlshaber der. and» und Seemacht; er erflärt Krieg, 
und ſchließt Frieden, Bündniffe und Handelsverträge; 
er ernennt zu allen bürgerlichen und Militairämtern. 
Die Minifter und Staatsräthe. find. verantwortlich. . 
Der ausgebehntefte und fefle Genuß der bürgerlichen 
Freiheit, der Sicherheit der Perfon und des Eigen- 
thums wird vollſtaͤndig verbuͤrgt. Die Sreibebt 
der Gedanken und der Preſſe wird mit den 
Vorſichtsmaasregeln. aufrecht erhalten, welche (1819 
&udmwig 18 ‚In Frankreich zur Sicherung der oͤffentli⸗ 
hen Ruhe ergriff... Die Staatseinfünfte be 

ſtehen inordentlichen und außerordentlichen 
Steuern. Die erſten bilden bag bleibende: Staats- 
einkommen; fie: dienen zur Bezahlung der Staats⸗ 
gläubiger ,. ber Cheiflifte, der Sande und Seemacht, 
der Magiftratar und Beamten. Sind fie einmal mit 
Einſtimmung ber Kammern fefigefest und vom Koͤ⸗ 
nige beftätige; fo kann man_in Der Folge ihren Be . 
teag nicht mehr abändern ;.fie.müflen aber alter vier 
Jahre in den erſten Sigungen eines neuen Parla⸗ 
‚ments beflätigt werben. Die Steuern ber zweiten 
Art beftehen in Huͤlfsgeldern, die in Geſetzesform vor« 
‚gebracht, und frei von ben Kammern, für bie von 
ihnen feftgefegte Zeit, bewilligt werben, Die Eivil- 
Lifte wird für die ganze Dauer ber Regierung man 
dem erften Parlamente bereilligt, das nad) der Thron⸗ 
beiteigung des neuen Königs zuſammentritt. Der 

1 
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ginanzminiſter HE verpflichter, jaͤhelich dem Parla⸗ 
mente einen vollſtaͤndigen Bericht über Einnahme und 
‘Ausgabe vorzulegen, welcher gedruckt: und bekannr 
gemacht werden fol. Die Feudalbitaͤtt, fo wie 
Die feudalen Gerihhtsbarfeitenund Rechte 
bleiben abgeſchafft, in Folge des Parlaments 
beſchluſſes vom Jahre 1812. Alle Staatsäniter farb 
wen blos von Sirilianern bekleidet werden. 

2 49. ul. ee Be ) 

Sortfesung LE 
£ Nach der Ruͤckkehr Ferdinands 4 nach Neapel, 
‘erfolgte eine Erflärung (8. Dec. 1816) ,. in weicher 
ser.feine gefammren Beſitzungen dieſſeits und jen⸗ 
fett der Meerenge von Meſſina zu einem veres 
nigten Reiche erhob, und. ‚in Gemaͤßheit des 
Zractüts von Wien: den: Titel:- Ferdinand 4, 
König bes Reiches beider Sicilien ; annahm, 4 

Diefer Erflänung folgte (42. Dec. 1816) ein 
organifdes Gefes für die gefammte Monam 

chhbe, worin der König „die von. feinen. erlauchten 
Worfahren den Sicilianern verliehenen: Privilegien 
wbeſtaͤtigte,“ und bie ſaͤmmtlichen geiftlichen und buͤr⸗ 
gerlichen Aemter in: Sicilien. jenfeits der Meererige 
Aus ſchließend mie eingebohrnen Sicikianern zu ‚bes 
ſetzen, die eingebohrnen Sieiltaner aber zu allen grö⸗ 
‘Sen Staatsämtern der gefammten Monarchie zuzu⸗ 
-faflen verſprach. Zugleich enthielt. dieſes Geſetz Die 
Beſtimmung: „Die Abſchaffung des Feudalismus 
zin Sicilien iſt beibehalten, fo: wie, Au t in den Staa⸗ 
‚tm dieſſeits der Meerenge.“ — 

Die Vorgaͤnge in Spanien, wo am7. März 
1820 der König Serbinand 7° genörhigt warb, .bie 
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son den. Cottes am 19. März 1812 bekaunt gemachte 
Berfaffung anzunehmen, blieben. nicht ohne Rüde 
wirkung auf Neapel. Ein Theil des neapolitanifchen 
Heeres henbfichtigte (2. Zul. 1820) daffelbe, und - 
der König Ferdinand 4 fah fi genöthigt, (7. Zul.) 
auf Treue und Lönigliches Wort zu verfprechen, bie 
Berfaffung Spaniens, doch mit den Mobis 
ficationenanzunehmen, welche die auf confti« 

tutionelle Weife kufammenberufene Nationalrepraͤſen⸗ 
tation des Königreiches darin zu machen für. gut 
finden dürfte — Ob nun.gleich im October 1820 
Das Parlament zu Neapel zufammentrat, ynd bie 
Mobificationen beſtimmte, unter welchen die fpanifehe 

Verfaſſung in Neapel gelten follte ; fo erflärte ſich doch 
der zum Congreffe nach Laybach berufene König Fer⸗ 
dinand 4 von dort aus gegen alle Schritte des Par⸗ 
laments, und ein oͤſtreichiſches Heer bewirkte im Fruͤh⸗ 
jahre 1821 die Herſtellung der vorigen Ordnung der 
Dinge im Koͤnigreiche. — Nach der Ruͤckkehr des 

Koͤnigs nach Neapel, erſchien daſelbſt (26. Mai 1821) 
eine Proclamation beſſelben wegen einer neuen Ne . 
gierungsform. Es follte ein Staatsrath aus 
ſechs Staatsminiſtern ohne Departement gebildet wer⸗ 
den, in welchem die Staatsfeeretaire oder Directoren 
mit. Portefeuille und Unterfchrift dem Könige über die, 
ihre Departemente betreffenden, Gefhäfte Bericht ex⸗ 
ſtatten, und in welchem Rathe der König, oder ber 

“ Herzog von Calabrien, oder ein Minifter den Vorſitz 
fuͤhren ſollte. Die Berwaltung Siciliens ward von; 
ber von Neapel getrennt. Unter dem Namen: Lone: 
fultadi Stato follten zw.ei ‚Staatsförper he⸗ 
Reben; der eine, gebildet aus wenigftens 30 Suhinie. 
buen, fuͤr Neapel; Der andere zu Palerıno, gebildetaug; 
werigſtens 18 Mitgliedern, fir Sicilien. Der Zweck 

\ 
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umnd die Befugniſſe Mefer Staatsverſammlungen wur⸗ 
den dahin beſtimmt: ihr Gutachten uͤber alle im 
Staatsrathe} vorgeſchlagene Geſetzesentwuͤrfe und Ges _ 
neralverordnungen, fo wie über die bereits unter⸗ 
fuchten Einnahme» und Ausgabe. Entwürfe, über die 
Verwaltung und Tilgung der öffentlichen Sande, 
und über die Entäußerung, Wertaufchung u. ſ. m. in 
Betreff der Kammer» und Staatsgüter zu geben, — 
In jeder Provinz foll ein Provinzialrath die Summe 
Ber directen Auflagen unter die einzelnen Gemeinden 
vertheilen, und uͤber andere Gegenſtaͤnde berathſchla⸗ 
gen, welche das Innere der Provinz, oder die oͤffene⸗ 
lichen und Wohlthaͤtigkeits, Anftalten betreffen. Die 
Mitglieder des Provinzialrathes ernennt der König 
aus den bebeutendften Örunbeigenthümern der Provinz 
jedesmal auf zwei Jahre; auch foll, weil der König . 
den Gemeinden die Verwaltung ihres Vermögens ans 
vertrauen will, ein Gefeg über die Gemeindeverwal. 
tung gegeben werden. 

50. 

Schluß. Die joniſchen Inſeln. 

Die ſieben joniſchen Inſeln, welche gegenwaͤr⸗ 
si eine befondere Republik bilden, gehörten bis zum 
Jahre 1797 zu Venedig. Rad) der Auflöfung dieſer 
Republik im Frieden von Campio Formio famen diefe 
Inſelin an Frankreich, doch nur auf furge Zeit; denn 
nach der Erneuerung des Krieges im Frühjahre 1799 
befegte eine vereinigte ruffifch » fürfifche Flotte dieſel⸗ 
ben. Am 21. März 1800 ſchloſſen Rußland und bie 
Pforte deshalb einen Vertrag zu Konftantinopel, nach 
welchen bie fieben Infeln eine befondere Repus 
blik bilden, dod unter dem Schugeder Pforte 
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ſtehen, und an dieſe aller drei Jahre 75,090 Piaſter 
Schuggeld entrichten follten, Dabei übernahm Ruß« 
land die Gewaͤhrleiſtung ber Integrität der neugeftif- 
tesen Republik, und fandte derfelben den Grafen Moces 
nigo .als Bevollmächtigten. Unter suffifchem Einfluffe 
warb am 6. Dec, 1803 die Verfaffung diefes Frei 
ftantes befannt gemacht. — Nach dieſer Verfaffung 
ſtand die Regierung der vereinigten Inſeln dem co n« 
ftieutionellen Adel auf Corfu, Cephalonia, 
Zante, S. Maura, Cerigo, Ithaka und Paro zu; 
bie uͤbrigen kleinen Inſeln wurden, nad) ihrer Sage, 
ber einen oder der andern dieſer größern Inſeln uriter« 
eorbnet. Die griechifch » orthodore Religion ward 
Für die herrfcheride Religion des Staates erklärt; die 
roͤmiſch⸗katholiſche follte hochgeachtet und gefchügt , 
jede übrige aber.blos geduldet werden. Die Fami— 
lien, welche. bis zum Ende des July 1803 zum Adel 
gehörten , blieben im erblichen Befige deffelben. Wer 
für die Zufunft in das Buch des Adels eingefchrieben 
feyn wollte, mußte auf den fieben Inſeln und von 
chriftlichen Aeltern gebohren feyn, beflimmte Eins 
fünfte Haben, weder Kunft noch Handwerk treiben, 
feinen offenen Laden halten, und fehreiben und leſen 
koͤnnen. Mitglieder von Akademieen, die von dem Er. 
trage ihrer Gelehrfamfeit lebten, konnten ins Adels» 
buch eingefchtieben, oder für regierungsfähig erflärt 
werden. — Die Souverainetät follteeiner Raths 
verfammfung von 249 Mitgliedern, und‘ das Recht 
u regieren der Gefammtheit des conftitutioneflen 

Adels zuſtehen. Vier aus bemfelben wurden zür Be⸗ 
forgung der Gefchäfte ausgewählt; an der Spitze des 
Ganzen fand ein: Praͤſident und der Bepollmächtige 
Rußlande. — | F | 

Der legte verließ aber die jonifchen Inſeln, ale 
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Rußland dieſelben In den geheimen Bedingungen dei 
Titfiter-Seiedens 1807) an Napoleon uͤberließ, wor« 
‚auf (1. Sept.) Napoleon die Bewohner derfelben für 
Unterthanen des franzoͤſiſchen Kaifers, und die fieben 
Inſeln ſelbſt fuͤr "dine der Regierungen erflärte, die 
don Frankreich abhingen⸗ Die Verfaffung vom Japre 
1863 ward in Ganzen beibehalten, 

"Allein anders geftaltete fih das Schicſal dieſer 
Infeln nach Napoleons Verzichtung auf die Regie— 
kung, Im Namen der verbuͤndeten Mächte nahm 
17. Jun. 1814.) der brittiſche General Campbell von 

ihnen Beſitz, worauf ein am 5. Nov. 1815 zu Paris 
zwifchen Großbritannien, Rußland, Deftreich und 
"Preußen abgefchloffener Vertrag das politifche Ver⸗ haͤltniß der fieben Inſeln dahin entſchied, daß fie 
unter dem Namen: vereinigte Staaten der 
jonifhen Inſeln, einen unabfängigen; 
doch unter dem unmittelbaren ind aus- 

Thließenden Schutze ‚Gropbeltannieng 
ſtebenden, Staat bilden ſollten. 

Die Stimmung auf den jonifchen Sufen ſchien 
| ber ber brittifchen Seitung des ‚Öanzen , durch den 
Commiſſarius General Maitland nicht guͤnſtig zu 
ſeyn, wie felbft in dem briftifchen Parlamente öffent 
lich ur Sprache gebracht ward, beſonders als Mait-⸗ 
land, auf Befehl aus Sondon , (29. Mai 1816) 
ben feit 1803 zu Corfu beftandenen Senat der fieben 
Inſeln aufloͤſete, „weil derſelbe irrig darauf beharre, 
als die teptaͤſentirende Behoͤrde aller ſieben Inſeln f ch 
anzuſehen.“ 

Später ward am 4. Jan. 1818 die neue, vom 
damaligen Prinz» Regenten Großbritanniens unter» 
zeichnete, Verfaſſung der vereinigten In⸗ 
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feln.®) bekannt gemacht, ob ſie gleich noch nicht 
eigentlich ins öffentliche Staatsleben dieſer Republik 
übergegangen zu feyn fcheine, wie mwenigftens aus 
mandyen eigenmächtigen Schritten des brittifchen 

Commiſſarius erhellte, —. Nach dieſer Verfaſſung 
iſt die orthodoxe griechiſche Religion die herrſchende; 
jede andere chriſtliche Religion: wird?geſchuͤtzt. Die 
Civilregierung beſteht aus der geſetzgebenden 
DBerfammlüng, dem Senate, und der Ju— 
izbehoͤrde. Den Militairbefehl führe, nach dem 
ariſer Vertrage, der Oberbefehlshaber der britti= 

ſchen Truppen. : Die gefeggebende Verfamnu 
fung, beftehend aus 40 Individuen, wird gerähle 
yon aͤdlichen Wahlmännern; der Senat, melden 
die vollziehende Gewalt bildet, und aus einem Präz 
fidenten und fünf Senatoren befteht, wird aus. dei 
Aue der gefeßgebenden Verſammlung erwählt; did 
Misglieder der Juſtizbehoͤrde erwaͤhlt der Senat, 
Diefe Wahlen find gültig auf fünf Jahre. Der Präs 

ſident des Senats wird vom Könige von Großbritan« 
nien, als Protector der Republif, ernannt, Bel 
der Wahl felbft: giebe der vom Könige angeftellte Lord 
Hbercömmiffarius die Zuftimmung oder Verweiger 
rung, ſo wie auch von demfelben bie außerordentliche 

- Zufammenberufung und die Auflöfung der gefeßgepeng 
den Verfammlung abhängt. 3 
*. = Nur ſchwer entfehloß ſich die Pforte, nach Fangen 
Unterbandlungen mit Großbritfannien, die Einwohnet 
der‘ fieben Inſeln ‘als Schutzunterthanen Großbritan« 
niens In dem Vertrage vom 24, Apr. 1849 anzueie, 
— SENDE. SE BET ge sn 

L — 

*) Sie ſteht beim Dufau etc. T. 4. p. 472. und Im 
SLuͤders dipl. Archiv, TH. 5. ©. 7119. 1, * 

IV. 18 | 
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fennen, wogegen Großbritannien die Feſtung Pargä 
‚6 deren Geblet der Pforte überließ. Er 

Bu . J 51. ” 

6) Die Eidsgenoffenfhaft der Schweiz, 

Na) Geſtihichtliche Einleitung *). 

thunderts In den 13 Cantonen der ſchweizeriſchen 
Wogenoſſenſchaft nicht mehr der Geiſt waltete, der 
fefrehuibhundere Jahte früher über die politiſche 
Blidimg diefes felbftitändigen Freiftaates entfchieben 
jätte, und wenn ‚auch unverfennbar mit dem Witz 

mden dieſes Geiſtes die Hüfle deffelben, die Auere 
drm diefes Freiſtaates, veraltet war; fo Pam es doch 

den Franzofen nicht zu, dieſe Form eines benachbar⸗ 
ten Staates zu frürjen, und in die inhern Angeler 
geicheiten einer als ſelbſtſtaͤndig und unabhängig von 
& Europa anerfannten Repubiik fih zu miſchen. 
Schon hatte Bonaparte, ber Befieger Itallens, die 

vᷣdemals zum Herzogthume Mailand gehörenden, dann 
ie mit "Gtaubüribten vereinigten ¶ Landſchaften 
Veırlin, Tieven und Bormio (8. Hit. 1797), 
der neugeftifeeten. cisalpinifchen Republik einverleibt; 

toünfhte die rings von franzöfiihem Gebiete 
ee Stadt Münlpaufen die Einverleibütl 

in Sranfreich; fchon Hatte la Härpe, ein — 
Mäabtländer, gegen den Druce der Oberherren des 
Waadtlandes, gegen die Regierungen zu Bern und 

— ru BEE BE ES: x 26 

®) Vergl. 9. ei” - m z 
ei 
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Zeeyburg, Tehme Landéleute veranlaßt, Vermittelung 
und Schutz bei dem Directerium Frankreichs zu 
fühen; als man in der Schweiz an die Erneuerung 
der ewigen Baͤnbe dachte, und Bern mit unzeitigem 
Stolze gegen das Directorium Frankreichs fich ers. 
klaͤrte. Denn unter den Einflüffen der maͤchtigen 
politifhen Bewegungen in diefem Zeitalter hatte auch 
in der Schweiz eine bedeutende Parthei fich gebilder; 
welche eine Durchſicht und Verbeſſerung 
der Bundesverfaffung beabfichtigte. Diefem 
innern Kampfe aber zmwifchen einer, auf Frankreich 
rechnenden, Parthei der Neuerer und der Parthei 
derer, weldhe-in den alten Formen durchaus nichts 
Verändert wiffen wollten, muß es zunächft zugeſchrie⸗ 
ben werden, daß feine Einheit in den Maasregeth 
Ber Schweiz gegen Branfreich ftart fand, und daß 

- ‚die völlige Beſtegung der Schweiz durch einige frans 
zoͤſiſche Heerestheile nad) einigen Montiten im Jahre 
1798 erfolgte - Senf, Biel und Muͤhlhauſen 
wurden durauf mit Fraͤnkreich felbft vereinigt; auch 
mußte (19. Aug. 1798) die demofratifirte Schweiß 
mie Frankreich ein Angriffs» und Vertheidigungs⸗ 
buͤndniß abfihließen.- 00.0 
25. Allein ſthon vorher bewirkte die Drohung des 

Generale Brune, die Schweiz in mehrere Frei⸗ 
ſtaaten aufzulöfen ;; den Entwurf ditter neuen 
Staatsverfaffüng für die Eine und untheilbark 
Republik Helvẽetien, wobei der Canton Bafel voran- 
ging. Unter Pranzsfifche im Einfluffe ward diefer 
Entwurfverfertigt, und am 12. Apr. 1798 als Grund⸗ 
geſeß von mehren Cantonen angensmmen. Doch 
brveits im July. y8brachen bedeüteftde Aufſtaͤnde | 
aus in einzelnen Theilen der Schrottf,, und mit ber’ 
Geiceuerung des Krieges von Oeſtreich gegen Yranfs 

18 2 
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reich im Jahre 1799 ſtuͤrzte das lockere Gebaͤude der 
neuen Verfaſſung zuſammen. Fe BR 
Diie weſentlichſten Beftim mu ngen dr 

felben waren folgenve: Die helpetiſche Republik macht 
einen einzigen und untheilbaren Staat aus. Es giebt 
feine Grenzen mehr. zwifchen den Gantgnen und.der 
anterworfenen Sändern, und zwifchen einem Canton . 
und dem andern... Die Geſammtheit der Bür- 
geriftderSouverain. Die Negierungsform ſoll 
eine repräfenfative Demokratie feyn. Die 

- zwei Grundlagen des öffentlichen Wohls find Sicher⸗ 
beit und „Aufklärung. Die Gemwiflengfreiheie ift un⸗ 
eingefchränft; doch muß die öffentliche Aeußerung der 
Religionsmeinungen den Gefinnungen der. Eintrache 
und des Friedens untergeordnet fenn.. Die Preßg 
freiheit ift eine natürliche Folge. des, Rechts, dag 

‚ jeder hat, „Unterricht zu erhalten. - Es giebt feine 
erbliche Gewalt, Rang und Ehrentitel. Die Steuern: 
müffen unter hen Steuerbaren nach ihrem Vermögen; 
nah ihren Einkünften und Natznießungen vertheilt 
werden. Alle wirfliche Bürger oder, Einwohner einen 

- gegierenden oder Municipalftapt, und alle Einwohner 
eines untermworfenen oder freien Dorfes, werden Dun)! 

genwaͤrtige · Verfaſſung Schweizer Bürger. 
Die Buͤrger haben allein das Recht, in den Ur ver⸗ 
fammlungen ihrer Gemeinden zu, ſtimmen, und 
zu oͤffentlichen Aemtern gewaͤhlt zu: werden. Eichen) 
Bürger iſt ein gebohrner Soldat des, Vaterlandes* 
Die Urverfammlungen heſtehen qus den Yüre, 
gern und Bürgersföhnen, welche feit, 5 Jahren: im 
berfelben Gemeinde, wohnen, und 20Jahre alt re, 
Jedes Dorf oder Sieden, wo ſich hundert Bürger 
befinden, die das Stimmrecht. haben, macht ieinm 
Urverfammlung ‚ans; biejenigen Buͤrger von Fledem 

N 
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md Dörfern, wo nicht Hundert ſtimmfaͤhige Bürger 
fi) finden, vereinigen ſich mit dem nächfigelegenen. 
‚Die Städte haben Urverfammlungen in jedem Quar⸗ 
tiere. Die Urverfammlungen' werden. zufamınen be- 
zufen: um Die Staatsverfaffung: und die neuen Sun 
Damentalgefege. wit “ya oder Mein anzunehmen oder 
zu verwerfen, und um aller Jahre die Glieder der 
Wahlverſammlungen des Cantong zu ernennen. Auf 
hundert Perfonen, welche die erforderlichen Eigen⸗ 
{haften haben, um Bürger zu ſeyn, werben zwei 
 Wahlmäannner ernannt. - Die Wahlmänner wäh» 
den die Deputirten für den gefeggebenden Körper, die 
Michter des ohetn Gerichtshofes, die ‚Richter des 
Cantonsgerichts, die Mitglieder der Verwaltungs 
Bammer, die Suppleanten gebachter Richter und Vers 
walter, und geben dem Directorium einen dreifachen 
Worſchlag sum Statthalter. — Die geſetzge— 
bende Gewalt beſteht aus zwei Raͤthen: dem 

Senate, der aus A Deputirten jedes Cantons 
amd eflichen geweſenen Directoren, und dem gr gs 
Ben Rathe, der aus 8 Abgeordneten jedes Gans 
sons gebildet wird. Die gemefenen Directoren find 
von Rechtswegen 4 Jahre Mitglieder des Senats, 
wenn ſie nicht eine andere Stelle annehmen, oder ſich 
ins Privatleben zuruͤckziehen. Die Mitglieder des 

ESenats werden.aller zwei Jahre zum vierten Theile, 
des großen Raths aber aller zwei Jahre zum dritten 
Theile erneuert. Die Mitglieder des Senats, welche 
es acht Jahre geweſen find, koͤnnen erſt nach einer 
Zwiſchenzeit von vier Johren, und die Mitglieder 
des großen Rathes, welche es ſechs Jahre geweſen 
ſind, erſt nach zwei Jahren wieder erwaͤhlt werden. 
Die Sigungen beider. Räthe find öffentkich; jeder - 
Rath kann ſich aber in ein geheimes Commité yer- 

- 



378 velive zffentiches Eraateeich. 

wandeln. Der Senat genehmigt vder: verwĩrft· die 
Beſchluͤſſe des: großen Rathes. Die geſetzgebenden 

Raͤthe genehmigen oder verwerfen, auf. den Vovſchlag 
des Vollziehungsdirectoriums, allıs ; was Penflom, , 
Srieden und Krieg betrifft, eönnen aber, ohne einen 
Vorſchlag des Direckoriums , über diefe Yegenftände 
‚nicht berathfchlagen. . Berner beftimmen fie bie. Art, 
wie ber Narionalfchag verwaltet, Rechnung daruͤber 
abgelegt, und bie Schatzmeiſter ‚ernannt. und ver⸗ 
antwortlich gemacht werden füllen. mr . Die Volk. 

Jiechende Gewalt if einem Dirsetorium von. 6 
Mitgliedern übertragen, unter welchen das Pr 
ſidium aller drei Monate abwechfelt. Vhrlich trict 
durch Wahl ein neues Mitglied ins" Dipectorium. 
Das Loos entſcheidet, weicher won. beiden. Rärhen die 
jährliche Lifte von fünf Candidaten werferrigt, aus 
welchen dann ber andere Rath durch geheimes Stimin⸗ 
geben den Director wählt. Die austretenden Direc⸗ 
toren find erft nach fünf Jahren wieder wählbar, 
Das Directorium forge für die Innere und Äußere 
Sicherheit des Staates, verfügt über die bewaffnete 
Macht, und fann jeden der beiden Raͤthe einladen, 
einen Gegenſtayd in Betrachtung zu ziehen. Es führt 
die Unterhandlungen mit dem Auslande; doch gelten 
die von ihm abgefchloffenen Verträge ‚nicht eher, alt 
his fie von den gefeßgebenden Raͤthen in-einer geheir 
men Commite unterfucht und genehmigte worden find, 
Das Direckorium lege jährlich den gefeßgebenden 
Raͤthen Rechenfchaft ab über die Verwendung der 
einem jeden Departemente angewiefenen Gelder. Dem 
Directorium fleht zu: die Ernennung, Zuruͤckberufung 
und Abfesung aller Anführer und Officiere der Trup- 
pen, der Minifter,, ber biplomatifchen Agenten, der 
Eratthalter in ben Cantoncn, des Präfidenten und 

? 
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des öffentlichen Anklägers bes Oberigackhebhbfes, nit 
der Obereinnehmer der Einkünfte. der Mcbubtit,; 
Der oberfie Gerichtshof beſteht aus einem yon 
jedem Canton ernannten Nihrenz er’ wird jaͤhrlich 
jum vierten Theile erneuert. Er richtet die Mitglieded 
der gefeßgebenden Räthe und des: Directoriums; er 
richtet in letzter Inſtanz in Criminalſachen, welche - 
Todesftrafe, Einfperrung, oder Landesverweiſung auf 
gebengzeit nach) ſich ziehen; er caffive auch in Eivil« 
ſachen die Ausfprüche. der untern Gerichte, wei 
gegen die Competenz ber Gerichtshoͤſe, gegen bie 
vorgefchriebenen- Formen und gegen ben’ eigentlichen 
Sinn der Gefege ertheilt worden find. In jenen 
einzelnen Canton find bie oberften Obrigfeiten: 
ber Statthalter, das Cantongericht und die 
Verwaltungsfammer Dez Statthalter 
vertritt die vollziehende Gewalt. Er hat die Auffiche 

. über alle Öewalten und Beamten in der Ausubung 
ihrer Aemter; er uͤbermacht ihnen die Gehe, mie 
auch die Befehle des Directoriums; or nimmt ihre 
Anmerkungen, Vorſchlaͤge und Klagen an, kann 
aber felbft nichts bemilligen; ee beruft die Urverſamm⸗ 
kungen und Wahlkoͤrper zufammen; er hat Das Recht, 
den "Berathichlagungen der Wermaltungsfammer babe: 
zumohnen; er wacht für die innere Sicherheit, und: 
übt das Recht der Gefangennehinung aus; ev berfirgt, 
auf den Befehl des Directoriums, über die bewaffnete 
Macht, Das Cantongericht, beflehend aus 13 
von dem Wahlförper ernannten Richtern, von wels 
hen aller Jahre zwei austreten, ſpricht in erſter In⸗ 
ſtanz in Haupteriminalfachen, und in legter. Inſtanz 
in allen andern Criminalfällen und in Civil» und 
Polizeifahen. Die Verwaltungsfammer be, 
forge die unmittelbare Vollziehung ber Geſetze über 
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J vie oſeuclich⸗ Erziehꝛmg, die. Finangen, ben Handel, Ä 
die Gewerbe die Lebensmittel, dag Land⸗ und derſt 

weſen, bie Verpflegung der Armen, die Unterhal⸗ 
tung der. Städte und der Landſtraßen. Sie befteht 

- aus.einem Prüfidenten und acht. Beiſitzern, von dem 
Wahlkoͤrper erwaͤhlt. — Alle Abaͤnderungen der 
Verfaſſung muͤſſen von dem Senate vorgeſchlagen 
darauf von dem graßen Rarke, verworfen oder geneh⸗ 
migt, und im lie gtern Falle den Urverſammlungen 
zugefande werden, um fie anzunehmen oder zu, vera 
werfen. Wenn; die: Urverfammlungen.. dieſelben an⸗ 

rehmen; fo: ſind fie neue Sundamentalgefeg. den 
| Siaatsverfo ſung⸗ u 

‘ > » v ” * ‘ . r > 
a I — Ir .... ... 0 24 
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R Die: Erneuerung des Krieges im Safe 1799 
zwifchen Deftreiih und Sranfreich ward das Grab. der, 
foum gegebenen Verfaſſung. Schon vorher (Def, 
1798) befegte ein öftreichifcher Heerestheil Graubuͤnd⸗ 
ten, welches ’diejenigen verließen, die zur Vereinigung 
mit Helvetien gerathen hatten. Als der Kampf‘ ſelbſt 
den Boden der Schweiz erreichte, fochten Schmei- 
er unter Deftreihs, und andere Schweizer unter 
Sranfreich Fahnen. Die helverifche Regierung hielt ' 
ſich in Lucern nicht mehr ftcher, und verlegte ihren 
Sig (31. Mai 1799) nad) Bern. Unter dem 
Schutze der öftreihifhen Waffen verfuchten viele der- 
vormaligen Obrigfeiten die Herftellung der alten Ord⸗ 
nung der Dinge ©); doch erfannte man bald, daß 

— —— — 

| ”) Bol. Heine. Zſchokke, des Schweizerlands Geſchichten 
für das Scqhweijervolk. Aarau, 1822. 8. ©. 277 fl. 
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Das Volk nicht. nach der vorigen Unterthaͤnigkeit ſich 
zuruͤck ſehute. Nach Maſſena's Befiegung ber Rufen 

- und, Oeſtreicher bei Zuͤrich (25. und 26. Sept. 1799) 
behauptesen hie Sranzofen in der ganzen Schweiz, 
und- felbft. in Graubündten, das Uebergewicht. In 
Bern beabſichtigte die Regierung eine neue Geſtal⸗ 
tung des Ganzen; allein bei der unvereinbaren Ver« 
ſchiedenheit der politifhen Meinungen der beiden 

. Hauptpartheien ftürzten dieſe ſich abwechſelnd, „alſo 
daß feine lange am Ruder blieb, und keine dem Was 
terlaude half ?).” ' 

Dreer achtzehnte Bruniaire zeigte feine Ruͤckwir⸗ 
fung auf die Schweiz; denn am 7. und 8. San. 1800 
löfeten die gefeggebenden Räche zu Bern das Directos 
rium auf, an deffen Stelle ein Vollziehungs— 
ausfhuß von 7 Perfonen trat, welche man nady 
ihrer Abgeneigtheit gegen das neue Syftem kannte: 
Allein am’7. Aug. 1800 löfete'eben fo eigenmächtig 
der Vollziehungsausfhuß die beiden Käthe auf, und 
berief einen neuen gefeggebenden, minder zahlreichen, 
Kath, der aus 43 Perfonen beftand. Die Regierung, 
beftehend aus fünf Perfonen, nannte fih Volle 
ziehungsrath, nahm aber bald den Namen Di 
vectorium wieder an. | a 

| Bonaparte, damals erſter Conſul, hob (Nov. 
41800), in der Naͤhe der Ausſoͤhnung mit Deftreich,; 
das der Schweiz läftige Buͤndniß mit Frankreich auf, 
und gab der Republik die Neutralitaͤt zuruͤck; allein, 
im Innern derfelben dauerten die Neibungen der bei⸗ 
den Hauptpartheien fort, und.allgemeiner Mißmuth 

.i 
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herrſchte über’ den ·traurigen · Zuftand: des Finanzen⸗ 
Da gingen Glaire unb Stapfer (Jan. 1801) nach 
Paris mit einem vom helvetiſchen Direetorium auge 
gearbeiteren neuen Verfaffungsentwurſe,! der aber 
den geſchgebenden Rathe vorher nicht vorgelegt wor⸗ 
den: wars Der erſte! Eonſul, weicher im Frieden 
von Lurneville9. Febr. 1801) die Anerkennung 
der helvrtiſchen Repubuk von Deftteich bewirkt hatte; 

 arftäste, ben beiden- -Deputieten, die Schweiz bedürfe 
einer Hgonthüumlichen,‘ ihr anpaſſenden, Verfaſſung, 

doch werde Frankreich in die Bildung derſelben ſich 
—* en Er. bil —* aber ben Alm vorge⸗ 

bie eo ſeyn, und bie Se Gewalt aus einen 
Tagiagung von.77. (aus den einzelnen Cantonen _ 
uf. inf ahre gewäßlten) Abgeordneten, nebft einem, 
von der Tagfagung ‚gewählten ‚, Senate von 23 
Individuen „mit ‚zwei abwechſelnd ihm vorfigenden 
tandammännern beftehen. Die Würde gines 
Eenators follte fünf, die eines Landammanns zehn 
Jahre dauern. Der vorſitzende Landammann und 
vier gemählte Senatoren follten den kleinen Rath 
bilden , und diefem die vellziehende Gewalt, und 
bie Ernennung zu allen: Staatsämtern, fo wie bem 
Senate die Initiative der Gefege, der Tagfagung 
aber die Annahme oder Werwerfung derfelben zufteben, 
An die Epige der einzelnen Kantone follten Prafecte | 
‚gefteflt werden, beauftragt mit-der Ordnungspolizei, 
der Vertheilung der Steuern, und dem Kirchen » und 
Schulweſen. Abgefchafft blieben das Patriciat, die 

‚gefchloffenen Zünfte, und das vormalige Werhaͤltniß 



»” 

Nofrtore:Sienrtices Kraniche. AUS 

der Unterthanenlande. Man’ gab die Menge postchfeire 
Einheit auf, behleit aber die petitifche Gleichheit. 
’* : Schien gleich die Abſicht bei? dieſer neuen Work 
fuſſung verföhnend zu ſeyn; ſokonnte doch die Erbis⸗ 
serung bar Parthelonmicht deſeitigt werben. Sie zeigch 
ſich beſonders nach bem Zufammenttitte der allgerneb 

nen Tagſatzung zu; Bern (7: Sept. 1801) "Bald 
ſiegte die eine, bald die andere Parthei, wie ſich in 
der wechſelsweiſen: Abſetzung der oberſten Staatsbo 
hoͤrden zeigte, Während Frankreich die Trennung des 
Walliſerlandes von der Schweiz beabfihrige 

und ſpaͤtor durchfuͤhrte, verließen (7. Oct. 1801) die 
Saͤupter ‚ber ariſtokratiſchen Parthei, Redüng, 

Muͤller und von der Flue die Tagfagung ‚: und 
wanbten ſich, wie die demokratiſche Parthei, mit ihren 
Worſchlaͤgen gleichfalls ar ben erften- Conſul. Ob 
nun gleich, nach ‘ihrer Entfernung, noch 13 andere 
Abgeordnete (17. Det.) die Tagfagung verließen ; :fo 
beendigten doch die Zurückgebliebenen (24. Det. 1801) 
einen neuen Verfaffungsentwurf, welcher 

. (06. De6&) angenomimen,, und darauf (27. Det.) ein 
neuer Senat ermählt ward. An diefem Tage aber 
enflärten 13 Mitglieder des bisherigen gefeßgebenden 
Raͤches der Tagſatzung, fie babe ihre Beftimmung übers, 
ſchritten, und Heßen den Verfammlungsfaal der Tags 
fagung beſetzen. Es folgte (28. Det.) die Auflöfung 
der Tagfagung, (3. Nov.) die Auflöfung des gefeßger 
benben Rathes, und die Annahme der Verfaffung vom 
29. Mai, Ein Ausfhuß von fünf: Perfonen follte ten 
neuen Senat ernennen, Reding ward (21.Rım. 
41801) erfter Landammann. Allein die Befigung ver 
Wallis durch die Franzoſen veranlaßte Ihn, nach Paris 
zu reiſen. Getaͤuſcht durch die giinfiige Aufnahme das 
ſelbſt, ließ er Durch feine Anhänge die Freunde dee 
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entgegengeſethzien Prrüfei- aus allen öffentlichen Ken .- 
tern. entfernen; :..Dieß Sag aber, wicht In, den Planet 
Des erften Confils;, der in- einem’ Schreiben an bie 
Schweizer nam. 6. San. 4802. ihnen. die: Bitte um 
Hie Vereinigung mit Framkreich ſehr nahe 
legte ; denn „er habe bisher zu ihnen gefprochen , wie 
in den frübern Zeiten das Oberhaupt der gallifcyen | 
Woͤlkerſchaften gethan haben würde, wo Helvetien 
einen Theil Salliens ausmahre.” 6 

Dieſe Erflächng bewirkte, daß die einflußreich⸗ 
fin Männer von beiden Partheien bei.der Befegung 

. der Staatsämter in der Schweiz verfchmolzen wurden, 
und Daß Männer beider Parrbeien zu eiuem- neuen 
Berfaffungsentwurfe (26. Sebr. 1802) ſich 

vereinigten, den, der Senat der, Republif annahm 
Mac). demfelben ſollte die. Schweiz, mit Einfchlng 
von Wallis, in, 21 Cantone gerheilt, ein Senat 
aus zwei Sandammännern, zwei Statthaltern und 26 . 
Raͤthen gebilder, und zur Initiative der Geſetze bes 
rechtigt werden, die Tagſatzung aber aus 52 ger 
woͤhlten Abgeordneten beſtehen, unb. diefer Has Recht 
der Annahme oder Vermwerfung ber Gefege, und bie 
Erklärung von Krieg und Frieden sufommen. Die 
vollziehende Gewalt follte auf dem fleinen Ras 
che beruhen, gebildet aus den beiden Landammännern, 
ben beiden Statthaltern und fieben aug der Mitte des 
Senats gewählten Raͤthen. 

Allein auch diefer Berfaffungsentwurf mißfiel 
- ° beiden Partheien ; nur neun Cantone erflärten fich für 

ihn. Während Redings Abweſenheit, bewirkte Kuhn 
(17. Apr. 1802) in dem Fleinen Rathe die Ruͤckkehr 
zur Verfaſſung vom 29. Mai, worauf Reding die 
Landammannwuͤrde niederlegte, und 48 Deputirte aus 
allen Cantonen (30. Apr.) zu Bern ſich verſammel⸗ 
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sen, welchen (3, Mal 4802). ein gener-Verfak 
fungsentwurf orgelegt, ‚and,-biefer yan Ahmem 
‚2. Sub) angenommen wach, ber füh ber- Verfaßf⸗ 
fung vom 29: Mai 1801. näherte, Nach ihm foflte 
ein Senat: von 24 Mitgliedern ynd ein Volb 
giehungsrath aus einem Kanbaniasann und, zweien 
Staatthaltern beftehen. . rum eberanf 

Als aber in diefer Zeit allgemeine Unruhen und 
ſelbſt gegenfeitige blutige Befehdungen- in den ein 
nen Eantonen nusbeachen, in —A— u 
die alte Verfaſſung der drei Bünde, hergefteflt, ‚und 
nom General ‚Andermatt die Stadt Zürich befchoflen 
ward; da berief der erſte Conſul, deſſen Vermitter 
lung bie Schweizer verlangt hatten, eine Deputar 
tion von-beiden Partheien (36 von dem neuen, 48 
yon dem.alten Syſteme) nach Paris, melche ‚unter 
feinee Mitwirkung, die endlihe Verfaſſung ber 
Schweiz entwerfen follte. . Bonaparte hatte vier franz 
zoͤſiſche "Senatoren ‚ernannt, die mit gehn Depu⸗ 
tieten bee Schweiz, fünf van jeder Parthei ‚die: Mers 
faffungsurfunden der einzelnen 19 Cantone,: und, dio 
allgemeine. ſchweizeriſche Bundesacte verhondelten, 
welche Immer dem Namen: det Mediationsgete 
(19. Febr. 1808,) von dem erſten Conſul den „hei 
Hetifchen;; Depusiuten mit der Erklaͤrung uͤbengeben 
ward: „verlaſſen Sie diefeibe nichtz font bleibt. min 
nichts übrig, als) die. Schweiz mie Gewalt. den Waf⸗ 
fen.zu bezwingen „:oder min Frankreich zu was 
einigem; ae — nf 

Brsfeging — Biehfärtönsact, 
Die allgemeinen Verfügungen der. Mebiastonss 
aste, die. bis)gegen das Ehe des Jahres 2863: 

D 
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Bandesvertvag deiihidizerifchen Eibearmoffen: 
ſchaft galt, - waren folgende: Die 19 Tantone da 
Schweiz ‚(Appenzell „Argau, Büfel, Bern, Sep. 
Burg, Glarus, Gränbündten , Lucern, S. Gallen, 
SHafhaufen ; "Shiwyy;Solotfurn , Teſſin, Thur 
gan’, Unterwald, Uri, Waadt, Zug und Zürich) 
find mit einander verbünder in Gemäßheit dee 
En ihren befondern Verfaſſungen feftgefegten Grund- 
füge. Sie garintiren einander wechfelfeitig ihre Wer 

affung,: Ihe Gebiet, ihre Freiheit und Unabhängige 
beir, ſowohl gegen’die fremden Mächte, als gegen bie 
rmafung eines einzelnen Cantons ‚-oder einen des 
fordern action, — Es giebt in der Schweiz keine 
Unterthanenlande mehr, Feine Vorrechte Ver Orte, 
bar Geburt, Der Berfonen und Familien. —Jedet 
Schweizer Buͤrger ft: befugt, in einem andern Can⸗ 
noſie häͤuslich ſich nlederzulaſſen, und fein-Gewerbt 
frei: daſelbſt zu Treiben... Er erwirbt die politiſchen 
Rechte, gemaͤß dem Gefege des Cantons, in’ welchen 
er ſich· niederlaͤße, er Farm aber ‚nicht Zugleich ini zwel 
Cantonen diepolitiſchen Rechte genießen. — Dil 
alren ·laͤndiſchen und · uuswaͤrtigen Abzugsrechte find 
ae wdie Freie Cieculanton der Lebensmittel, des 
hund: der Waaren: iſt gakautirt; Fein: Dctrole) 

Eihpings - ; Toakifibs «168er: Manthrecht En! im Ini 
nm der -Gchmweiz'singeführe werden: -Piebe Allianz 
eine Cantons mit ineme andern · Canton, oder 'mit 
eines ſtemben Macht äftiinterfage, SH DIE Tag⸗ 
ſatzung Imechfelt von einem Jahre zum' ahdeim: in 
ben ſechs Cantonen: Freyburg, Bern, Solothurn, 
Bafel, Zürich und. Lucern. Der Sandammann 
oder — — des Birigfrenden | Gaiitohe nennt 
fah zagleich. Lan damimarn die riiSich wie i. Die 
frumben Gefundien-Kbengeen- Hin Mn: Eisbitide EVen 
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Zurucberufungeſchteiben, und wenden ſich an ihn 
für die Unterhandlungen. Der dinlomatiſche Voekehr 
geht durch ihn. Bei Eroͤffnung der Tagſatzung giebt 
er die Nachweiſungen, welche ihm in Betreff der 
inneren und auswärtigen Gefchäfte, bie dem Bund 
angeben, zugekommen find. — Jeder Canton 
Bu zur Tagfagung Einen Deputirten, 

ie Deputieten haben Inſtructionen und befchränfte 
Vollmachten, und ſtimmen nicht gegen ihre Inſtruc⸗ 
tionen. Die 49 Deputirte, aus denen die Tagſatzung 
beſteht, machen i in den Berathfihlagungen 25 Stim⸗ 
men aus; deun die Deputirten der Cantone, deren 
Bevölkerung mehr als 100, „000 Einwohner beträgt 
(Bern, Züri, Waadt, ©. Gallen, Argau und 
Braubimdten) R haben jeder wei Stimmen. Die 

 Kagfagung dauert einen Monat; doch fünnen auch 
außerordentliche. Tagfaguhgen. berufen. werden. Die 
Kriegserflärungen, die Friedens» oder Allianzver- 
träge gehen von der Tagfagung aus; fie erfordern aber 
bie Genehmigung von drei Viertheilen der Cantone. 

Sie allein ſchließt Handelsvertraͤge und Capitulationen 
5: tr ausländifchen Dienſt. Sie ordnet das Contingent 
der für jeden Canton beftimmten Truppen. Sie er. 
wenns und ſchickt die außerordentlichen Botſchafter. 
Sie entſcheidet in den Zwiſtigkeiten zwiſchen den ein⸗ 
zelnen: Canconen.: ‚Die Werfaffang: jedes einzelne 
Cantons wirt" im Archive der Tagſatzung niederge⸗ 
Bye u Bu th. 

„ Der ‚onfte Conful unlvrzoichnẽle dieſe Acte mit 
ber Erklaͤbung: Wir erkennen Helvetien, der gegen- 
waͤrtigen Hore'igetuhß conſtituivt, ats unabhängige: 

Macht. DIE araneiren die Fiberabeerfaffung ‚und 
Ve Werfaflung ‘Jedes’ Canrond‘, gegen tie Feinde der 
Ruhe Helreniens / wer fie: auch ſeyn moen⸗ re 

— 
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54. 

s politifäer Charakter der Sundesaett 
vom 7. Aug. 1815. 

"Bald nach der Annahme der Medintionsceti 
ſchloß die Republik ein Vercheidigungsbuͤndniß (27 
Sept. 1803) mit Frankreich, und einen Vertrag 
wegen der in franzoͤſiſchen Sold zu gebenden Truppen 
(Anfangs 16,000 Mann, in der Folge nur 12,000 
Mann); im Innern blieben die Partheien ein Iapr: 
zehend hindurch beruhigt. — Sie regten fich. aber 
von neuem, nachdem Napoleon im Herbfle 1843 den 
Boden Teucfjlands verlaffen mußte, und die Ver 
buͤndeten die von der Schweiz (18. Nov. 1813) be⸗ 
ſchloſſene, und. von Napoleon anerkannte, Neutrali⸗ 
tät nicht jugeftanden. Das Heer, welches der Fuͤrſt 
Schwarzenberg fuͤhrte, ging durch die Schweiz uͤber 
den Rhein, und die zu Zürich verſammelten Geſand⸗ 
ten der Cantone Uri ‚, Schwyz, Lucern, Zuͤrich / 
Glarus, Zug, Freyburg, Baſel, Schafhauſen und 
Appenzell fprachen (29. Dec. 1813) bie Ruf loͤſ u u 
ber Mediationsacte aus, u 

Je groͤßer die Gaͤhrung war, welche unter den 
citgelnen Partheien der Schweiz, zunaͤchſt fir big 
völlige Heritellung der alten Verpältniffe, 
aufwogte; defto nöthiger erfchien :der Einfluß bep 
Abgeordneten der verbündeten Mächte auf die.neng 
Seftaltung der DVerhältniffe der Schweiz, und bie 
enbliche Entſcheidung des Schidfals der. Schweiz auf 
dem Eongreffe zu Wien, Zwar fchleffen bereits die 

: 19 .Cantone am 8. Sept, 1814 zu Zürich einen Bun» 
desvertrag; auch gaben ſich die? meiſten einzelnen; 
Eantone im Laufe bes Jahres 1814 befondere 
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Berfüff ung Eine); allein es vetzog ſich bis zum 
$;Yug. 1815, bevor der Bundesverteag feierlich 
befhmoren ward, weil in der Zwiſchenzeit zwi⸗ 
ſchen der Abfhließung und: Beſchwoͤrung deffelben 
ihens drei neue Canton — ‚Genf, Wallis und 
Dus-"preußifche- Fuͤrſtenthum Menenburg 9) —i 
fit der Eidsgenoflehfchaft verbunden wurden, theils, 
wach der Ankunft der helvetiſchen. Abgeordneten in 
Wien, (20. März 1815) die Erflärung des Wie 
ner Congreffeg über die Krigelegenheiten 

. Mer Schweiz"); fo wie (29. März 1815) die 
eidsgenoͤſſiſche Beitritts urkunde Pose) ax 
der Erklärung des Wiener Congreffes er⸗ 
Bla. 2 
= " Die Grundbeftimmungen des am 7. Aug. 1815 
beſchwornen Bundesvertrages }) find folgende: ‚Die, 
22 feuverainen Cantone der Schweiz, als Zuͤrich, 
Bern, Sucern, Urt, Schwyz, Unterwalden, Glarus; 
Zug, Freyburg, Solothurn, Baſel, Schafhaufen ) 
Appenzell beider Rhoden, ©. Gallen Graubuͤndten, 
Yargau, Thurgau, Teſſin, Waadt, Wallis, Neuen 
nt a En Da ee Pe En Er See 

4). Die volgänbige Saminlung aller zu bem'gedenmärs 
eigen helvetiſchen Staatsrechte gehörenden Urkanden 
ee ae) Handbuh'des'ihweigcerd 
Mt; Shen Staatsrechts. are Ausg. _-Batau, ı$az) 
ät,. 8... two, bie-MWerfaffungen ber. eingelnen Kantone: 

„jrfigh befinden. (melde..$. 18. bereits; ehronologifd 
>. machgewiefen WUDEn). oa au. 
rs Diefe vom Könige von Preußen. dem Fuͤrſtenthume 
am 18. Jan 1814 gegebene Verfaſſung ſteht beim 
Bi ſteri, Sabo! — 24 

r. Ufer, ze a ih u sollst 
en * .r - ’ . ... f . ° ‚ ” 

a IR 7.13 1 AL .. 
BUReri;: ® 5 —* * “ “a ä ee ..n BER en 

IV. | 19 
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hurg · und Genf, »ereinigen ſch; bungh den Brut zue 
Behauptung: ‚ihrer... Breißeit,...Mnabpängigfeit: und 

" Sicherheit gegen alle. Angriffe frember Mächte „und 
gur Handhabung der Ruhe und Ordnung im Innern 

Sie gewährleiften ſich gegenſeitig ihre Verfoflungen, 
fü wie dieſelhen yon ben oberften Behörden jedes, Lang 

: tane , in Urbereinſticamung mit den Grundfägen dek 
un despertrages werden angenommen worden fapike 

Sie gewaͤhrie ſten ſich gegenfeitig ihr Gebiet. ‚up 
Zand habung bisfer Gemäprleiffung und zur Beh 
gung. der Neuttaljtot der Schweiz wird aus bee) waſ⸗ 

fanfäigen Mannſchaft eines jeden Kantons, nachedenz 
Wergälnifle yon. . Mann auf top Einwohnes Des 
völferung, ein Contingent gebildet, — Im Ss 

Außerer ober innerer ¶ Gefahr. hut her Gauten das ' 
Hecht, bie Mitſtaͤnde zu getrenem Auffehan. auksufera 
een, Wenn in.sinem Canton Ahyahen.ansbraneng 
$ mag Die Regierung andere Gantone zur DIR 
mehnen; has) ſotl fagleich der Voport danan-denarip 
dchijgt werden. Ven fortdauernder· Gefahr wird Ale 
Tagfagung , auf Anſuchen der. Negierungz bie. woche 

teen Maasregeln treffen. Im Salle einer plöglihen 

Gefahr v.on augen mag mar der bedrohte Canto; 

EN irn EHE ggf 
der Borart, davon in Kenntniß geſeht werben, Diefem 
liegt Ren —— A Fre io Aveldyer alle 

Verfagungen zur Sicherheit · vetrin Eds geneſſenſcha 

duftehen. = * A Ku fprkihe und Strli ven. 
fhen den Eantonen über Gegen, "die nie th, 

den Qunbeänprteng, gerväprlehtet ‚Niuh, Tetde 
das ——— De ee Es —— 
unter den einzelnen Cantonen feingz dan allgemeinew 

Bunde oder den Rechten anderer Cantene nacıtpritiges 
Verbindungen gefchloffen werden. — ‚Da ssnundt 

or 7: 
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Anerkennung der 22 Cantone,kelns Unterthanem 
lande mehr in der Schweiz giebt; ſo kann auch der 
Genuß der politiſchen Rechte nie das ausſchließliche 
Privilegium: einer Kaffe der Cantonsbuͤrger ſeyn. — 
Die Tagfasung beſorgt, nach den Vorſchriften 
bed Bundesvertrages, die ihr von den fouverainen 
Ständen übertragenen Angelegenheiten des Bundes, 
Sie beftehbt-aug den Gefandten der 22 
Eantione, welche nad) ihren Inſtructionen ſtimmen. 
Sie verfammelt fi} in der Hauptftadt des jedesmali- 
gen Vororts. Der im Amte flebende Buͤr— 
germeifter bes Vororts führt den Vorfig, 
Die Tagfatzung erkläre Krieg und fehließe Frieden, | 
fie allein errichter Buͤndniſſe mit auswärtigen Stans 
ten; doch find für diefe wichtigen Verhandiungen 
drei Vierthelle der Cantensflimmen erforderlich. 

n allen übrigen Verfügungen der Tagſatzung ent 
Heine die abfolute Mehrheit. Die Tagſatzung fchlbepe 
Handelsverträge 'mit dem Auslande; doch fünnen 
Pilitaircapftulatisnen und Verträge über dfonomifche 
und Polizeigegenftände von einzelnen Cantonen mit 

‚ auswärtigen Staaten gefchloflen werden. Sie dür} 
fen aber weder dem Bundesvereine, noch beftehenden 
Buͤndniſſen, noch verfaflungsmäßigen Rechten an= 
derer: Cantone pimider feyn, und muͤſſen deßhalb 
Kenotriß der Tagſetzung gebracht werden. Die Tag⸗ 
ſatzung ernennt eidsgenoͤſſiſche Geſandten, wenn deren 

ordnung nothwendig erachtet wird, Sie trifft Die 
Mauisregeln fuͤt bie äußere und Inteee Scherheit 20 
Eidsgenoffenfthäft. Sie beſtimmt die’ Organifarion 
der Eontingentsituppen, verfügt über deren Aufkkels 
fung und Geßlaiid; ;; ernennt den: General, den Ges 
rierafftab und Vie Oberſten. Wenn Die Tagfagung 
nicht verſammeie⸗iſt, wird Die, Leitung der Bundes 

19* 
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| angelegenheiten. dem Nororte aͤbertragen. D er Vor⸗ 
out;wechfelt, allor zwei Sabre. unter dem. 

j e 

Gantonen. Zurich, Bern und Lucern. . Für 
Lebensmittel,  Sandegerzeugniffe und: Kaufmanus- 

waaren befteht freier- Kauf und ungehinderte Aus⸗ 

und Durchfuhr zwiſchen allen Cantonen. Die Ab⸗ 

zugsrechte von Canton zu Canton ſind abgeſchafft. — 

Die Beſchluͤſſe der auf dem Wiener Congreffe 
mit den ſchweizeriſchen Angelegenheiten ſich beſchaͤfti⸗ 

genden Commiſſion wurden in beſondere Artikel der 

Wiener Congreßacte aufgenommen, nach welchen, 

außer der Anerkennung der 22 Cantone, Oeſtreich gr 
Graubuͤndten die⸗Herrſchaft Razuͤns überließ, ‚has 

Gebiet von Genf: durch einige von Sardinien ap 

gretene Bezirke erweitert, und eben ſo der Neft deg 

Bisthums Baſel den Cantonen Baſel und Bern zu⸗ 

getheilt ward. Im zweiten Pariſer Frieden kamen 
noch der. Bezirk Carouge und ein Theil. der Landſchaft 

Ger von Savoyen an Genf; and) ward. (20. Non, 
4815) von-den verbündeten, Mächten. die immpn 
nährende-Meutralität der Schweiz qusges 
ſprochen. ICH 
2.2 R F— — — 

.2 Br 55. nie 

&) Leber die befondern Verfaffungen der 
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ſo weit dieſelben beihehalten werben Tonnten ®). .: Ge 
bebielten namentlich. die Kleinen und de mokra ti⸗ 
fen Cantone ihre Landesgemeinden, denen die hoͤchſte 
Gewalt zufteht, weiche in den größern und a eifhos 
kratiſchen Cantonen dem großen Rathe gehört , in 
weichen zwar die. Eleinen Städte und, das Land ihre 
Stellvertreter Haben, doch fo,. daß die vormals fan 
veraine Stadt; theils durch Die Zahl ihrer Mitglieber 
im großen Rathe, theils durch Die. dem großen Rache 
zufteßenden Wahlen und durch den Antheil an dem 
kleinen Rathe, ein wefentliches: Mebergewicht. bes 
bauptet. 2: in 
- Der Canton Baſel war der erſte, welther, nach 
der Aufhebung der. Mediationsarte, bereits am 4. Mörg 
41814 eine neue Verfaffung:fid gab, Nach vera 

ſelben liegen bie Souverainetätsrechte des Kantons in 
‚den Händen eines großen Rathes, der aus 150 
Mitgliedern beiteht, wovon 60 unmittelbar von den 
Bünften (d. i. Wahlverfammlungen) aus ihrer Mitte, 
und 90 von dem großen Rathe felbft gemählt werden. 
Er uͤbt biegefeggebende Gewalt, Er erläßt und 
giebt nicht nur Gefege, Die ihm von dem, Fleinen 
Rathe vorgefchlagen werden; er bat auch das Recht, 
fie felbft in Vorſchlag zu bringen; doch übergiebe er 
fie vor ihrer Annahine der Berathfehlagung des Fleis 
nen Raths. Der kleine Kath.roird aus 25 Mir 

‚ gliedern des großen Rathes gebildet, die ihre Stellen 
in demfelben beibehalten. Er ift mit der Vollziehung 

*) Weber das ältere beivetifhe Staatsrecht, vor dem 
Ausbruche der Revolution, verdient verglihen gu wers 
den: Leon. Meifter, Abriß des eidgenöflifchen 
Staatsrechts Überhaupt, nebft dem befondern- Otaats⸗ 

rechte jedes Cantons und Ortes. St. Ballen, 1786. 8. 

n 



294. Poſittoes öffentliches Deaaaricht 

Br Geſche beauftrugt ser ſchlaͤgt denn großen Rach 
Geſege dor sibierer für :noͤthig cachtet,: und giebt 
elben Sue Vorſchlaͤge über‘ Gegenflände) 

ei hm der groß: e Rath: zur Berathung uͤherweiſet 
Die Mitglieder des Keinen Nathes. werden von dem 
‚großen Rathe durch geheime abfalute Stimmenmehor 
beit erwaͤhlt. Zioel Buͤrgermeiſter, welche von dem 
großen Rathe aus. der Mitte des FleinenMathes Such 
geheime abfolute Stimmenmehrheit ernaͤlint iverden; 
führen abwechſolnd/ jeder ein Jahr laus, den Worſitz 

inm großen und Heinen Rathe: 
ja 

Am 29. März 1814 gab ber Canton Suceen 
Fieh eine beſondere Berfaffurrg.? Nach derſelben 
beruht. die hoͤchſte ſouveraine Gewalt ;auf- 36Loͤrg⸗ 
Hohen, und 64großen Raͤtheny deren Stalke 

lebenslaͤnglich ſind, praͤſidirt durch einen Schultheiß 
Er beſteht aus 50 Mitgliedern aus der Buͤrgerſchaft 
der Stadt Lucern, und: aus 50 Mitgliedern aus bet 
Landſchaft. Der tägliche Rath (von 36 Individuem 
uͤbt Die hoͤchſte vollziehende, verwaltende und richter⸗ 
liche Gewalt. Er ſchlaͤgt dem geſammten Rathe bie 
Geſetze, Decrete und Verordnungen vor, und beforgt, 
nad) erhaltener Genehmigung, ven fi aus die Volle 
ziehung. Zwei Schultheißen, von Rath und hundert 
aus der Mitte des täglichen Rathes ‚gewählt, führen 
abmwechfelnd jeder ein. Jahr lang den Vorfig, ſowohl 
Im Rathe und Hundert, als im täglichen Rathe. Die 
Eatholifche Religion iſt ie Religion des Cantons. 

Am 10. Mai 1814 ward die neue Verfaſ—⸗ 
fung bes Cantons Freyburg unterzeichnet. Sie 
übertrug die höchfte Gewalt auf 23 Mitglieder des 
Fleinen, und 116 Mitglieder des großen Rathes, 
deren’ Stellen. lebenslänglih find. Der große 
Rath wird aus 108 Mitgliedern aus der großen - 
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oder fogenanneen patritifchen Bürgerfchaft ‚der 
Stade Freyburg, and. aus. 36 Mitgfiedern von den 
Stähten und ber —** zuſammengeſetzt. Er be⸗ 
Mäcigt vder? verwitft bie’ Geſetzesbolſchlaͤge, die ihm’ 
von dem kleinen Rathe oder von dem Staatsratht 
gemacht werden, Er ernennt bie Beiden Schultheißen 
aus ben Mitgliedern des kleinen Rathes. Er übe das 
Begnadigungstecht und alle Acte ber’ fouverainen 
Gewalt. Der Fleine Rath übt bie hoͤchſte voll. 
ziehende, verwaltende und richterliche Gewalt. Er 
theift ſich in zwe t Abtheilungen. · Die eine, aus 13 

. Mitgliedern, bildet, unter dem Vorfitze des regieren: 
den Schultheiß, den Staatsrath; die andere, 

aniter dem Vorſitze des Altſchultheiß, den Appella— 
tiörisrach. Der Staatsrath iſt mie der Volfziehung 
ber Geſetze und Verordnungen, fo wie mit der Aufs 
id über bie untern Behörden beauftragt. Der 

ppellationsrath beurtheilt in legter Inſtanz alle buͤr⸗ 
gerilche und peinliche Rechtsfauͤlle, mit Ausnahme ber 
Klagen über Verbrechen, welche die Todesſtrafe nad 
ſich ziehhen, wo ber ganze kleine vn das Urthei 
fälle, = Ein Cenfurgericht, beftehend aus 7 

iegliedern, die man Heimlicher nennt, und ges 
. wählt von dem großen Nathe aus feiner Mitte, forget 

für die Aufrechthaltung der Conſtitution und der guten 
Sitten. eben Eingriffe in diefelbe, fo wie jedem 

u Mißbrauche ver Gewalt zu wehren iſt unerläßliche 
Pflicht für die Heimlicher. Jeder derfelben ift 

durch feinen Eid gebunden, folche Fälle dem Cenſur⸗ 
gerichte zu überbringen. Die Heimlicher bleiben drei 

Jahre im Amte, und müffen 40 Jahr alt ſeyn. — 
Die katholiſche Religion ift die Religion des Cantons, 

— Vor Verfluß von zehn Jahren kann feine Ab- 
änderung in der Berfaffung gemacht werben, 
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a Am 11. Junh 1814 gab der Saneon. Zärie 
ſich feine befondere ,B erfa fung. — Die evanges 
lifch -veformirte Religion ift die herrſchende Reli⸗ 
gion; den fatholiſchen Gemeinden ſind ihre bisherigen 
—— gronuet Einem großen 
Rathe von 212 Mitgliedern. kommt die hoͤchſte Ger 
walt, d. h. Die: Ausuͤbung der Souverainetaͤtsrechte 
und bie Öefeßgebung des. Tantong zu. Der großf 
Kath hat die ausfchliegende Befugniß, Steuern: zu 
erfennen. Der große Rath wählt denjenigen Theil, 
feiner eignen. Glieder, welcher nicht unmittelbar. pon 
ben 65 Zünften (Wahlverfammlungen) des Cantong 
gewähle wird; ferner die Mitglieder des kleinen 
Raths; den Antiftes der. Zuͤrichſchen Kirche, die welt 
lichen Glieder des Kirchenrachs; Die Mitglieder bes 
Erziehungsrarhes u. ſ. w. Der kleine Rath,.bes 
ſteht aus 25 Mitgliedern des großen Rathes. Er 
fhlägt dem großen Rathe die Gefege vor, und läßt | 
fie,. nad) deren Annahme, vollziehen. Er leitet die 
ganze Verwaltung. Zwei Buͤrgermeiſter führen ab⸗ 
wechſelnd, jeder ein Jahr lang, den Vorſitz ſowehl | 
im Fleinen, als im großen Rathe. | 

Darauf folgte am 18. Sun. 1814 bie ‚ von 
dem Könige von Preußen feinem Fuͤrſtenthume 
Menenburg gegebene, Verfaſſung. Der König 
erkläre, daß er und feine Nachfolger diefes Fürften- 
thum in feiner vollfommenen Unabhängigkeit, Unver- 
aͤußerlichkeit und Untheilbarfeit behalten, ohne daß 
es jemals einem Prinzen als feibgedinge überlaffen, 
oder als Lehen und Afterlehen an jemand übertragen. 
werden kann. Die proteftantifche und katholiſche 
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. gle Vorfhläge zu neun 

Drinnen Bursanhe or 
Bellen ae ie geiht,; ur, % ndesunterchanen 

Anſaͤſſige Binnen: Thil ‚und 
lieh een Y feiden „mis alleiniger: Ausmaße den Den, 
Stelle des Gouperneurs. Die ꝓpſlkammene Danbeläs 
freiheit dm: Lande und auswärts wird allen 
nern zugeſichert, ſo weit. fig den Werpflichtungen beide 
Eintritde in den Schrweigerbund. nicht zumiber iſt.⸗Alle 
Polizeiorduumgen gehen vom. Sürken:aus nıReiäs 
Abgabe dauf erhoben werben, als vernoͤge eines Ga⸗ 
tages. Alle: Einwohner: fe nom. 18ten- bis: zum 
zoften, Xohrermaffendienftpflichtig.; fie fönnen.aben ie 
ben wirklichen Dienft zu feinem andern Zwecke geru⸗ 
fen werben, als für. Die Erhaltung der öffentlichen , 
Ordnung, für die Landesvertheidigung, und. fire. die 
Erfüllung der Verträge, welche das Fürftenehum mit 
der Schweiz verbinden. .: Die Landftände folleg- 
als gefeggebende Behörde und Natio nals 
rath wieberhergeftelle, und die Stellvertretung jebeg- 
Bezirks nad) feiner Wichtigkeit und Bevölkerung ſeſt 
geſetzt werden. 
.Der Canton Appenzell— der aͤuß ern Rhobe⸗ 
gab am 28. Sun. 1814, und der innern Rhoden am 
30, Juny ſich feine beſondere demokratiſche Verfofung 

In der Vexfaſſung der aͤußern Rhoden bildet die 
Landesgemeinde, ‚oder die allgemeine Verſamm⸗ 
lung des. Volkes, die hoͤchſte Landesbehoͤrde. Sie be⸗ 
ſteht aus allen Angehörigen. bes Kantone im; Alter 
von 16 Jahren und drüber, wird jährlich gehalten, 

- und erwaͤhlt durch freie Hank und Stimme-dje vier 
Standeshäypter und die übrigen Beamten , Doch ſtets 
nur fuͤr ein Jahr, nach deſſen Verfluſſe alle wieder 
wählbar find. Der Landesgemeinde müffen alle Buͤgd⸗ 
niffe und Verträge, Kriegs- und Friedensſchluͤſſe, 

Sri und jur Aboͤnde⸗ 
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rang dorrbeſteherven iR: Eutſcheidung voegelegr wer⸗ 
Bew, nachdem ſier bom großen Rathe geproͤft worden 

ſand⸗MDtei No u⸗aum dioi ataRaͤthevetfammlung 
iſt Vier weite Behoͤrbe ves Eantons ‚und And den 
faͤmmtllehen Landes beamten, den Hauptleucen und 

Ener fuͤerjede Gemeinde deſtimmten; Anzahl: Raths⸗ 
ghliedern⸗ zufammengefegeii " Sie hae / bie · Pokigei und 
Srteuern unter ſich. Der größe Rath; gebildet 

wis den 10 Landesbeamten und den tegierenden Hauph 
leuten ber Gemeinden, oͤbt Die hoͤchſte richterliche und 
vollzichende Gewalt. Mie kUernen: Rathen beus⸗ 
theiten In zwelter · Inſtanz alle Progeßfathen:, und find 
Kufföhesiüiber alle. Zweige. der. nieerisPaftgei,s "Det 
regietenbeLandammannm ift Prafibens aller bleſet 
Hohen Gtandesbehorden. a Jede Gemeinde hat 

- Kiste Verwaltung ihrer Kirchen und Gemeindeguͤ⸗ 
te 7: Hires Armenweſens und Ihrer innern -Anftalten 
cher, die-man Kirchhoͤren und Ges 
mlolnderath/ vder Hauprleule imb Mäthe herint, Die 
Kirhhören wählen den Gemeinderath, der aus 2 
Hauptſeuton und 53619 22: Mieglievern beſteht. — 

In der Werfaſſung · des Cantons Appenzell der inner . 
Myoh enbildet auch die Landesgemeinde die erſte 
Und! ſösuüweraine Behörde; bach wird das Alter von 
Ag: gahren; zur: Theilnahme"an' derfelben” erfordere, 
Dietandesgemeinide erwaͤhlt jiwel Landammänner und 
Die übrigen, obern Beamten auf ein Jahr; doch ift 
jeder wieder wählbar”: Die Sandesgemeinde beftätige 
“ober verwirft Die ihr vom großen Rathe vorgelegten 
Bünbniffe, Kriegs» und Briedensanträge. Die zweite 
vherſte Sandesbehörde ift der große Rath, beftehend 
aus 424 Perfonen. "Er entwirft und ſchlaͤgt der Lan⸗ 
Desgemeinde die Gefege zur Annahme oder: Verwer⸗ 
“fung vor, beftimmö die Erhebung'von Abgabenzc, Der 

4 
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Heine —D beſtehende aus 16 Berfonen, wird 
in drei gl nge, ober sfectionen ges 
theilt. Ein folcher Bee nk 

ö ben sonnigen Bbifaätrn Pr {härgerlichen und 
- zu lichen Hallen, s.mit Ausnahme: dir dem Moßen 

thertodbeßektenen: Gegenftͤnde· in erſter Solana 
—* „in ehnr Tnftang aber: bei eroieisren Poltzei⸗ 
und chungen. 
5:1 — —⏑—⏑ ar us: * —*8 Zu sand , 
Kun Merfaffungibeßenht;:rkitt eektänte.! Eſraangs 

„daß er zwar nie eime rfunde.ge 
— Wez daß aber 

giongtheilen zu (Stande { 
wmoͤblig dlejenige Berfaflting © 
auf nechfolgandeh Grunvfägc — 
auf bie Rachlemdnen unverändmgirbötteagen wolle.‘ 
Die foudernineroberfte Gewalt ftehE der. Landesger 
meinde zus Die. Landesgemeinden / jeder Religion 
treſffen die ihnen zuſtehenden Wohlen nad) bisheriger 
Uebung, und verfügen über die Angelegenheiten jepef 
Religionstheiles. „Die gänzliche Religionsfreiheit bejr 
deri@llaubensbefenntniffe iſt gewaͤhrleiſtet. Die Sans 

des gemeinde iſt der unumfihränkte Gefeggeber, ja 
politiſchen, Polizei⸗· Civil· und Criminalſachen; ‚fie 
enifcheider über: Bhndniffe, Krieg -und Frieden. fe 
beftimmt Steuern und Auflagen, Sie überteäge dig 
vollzie hende Gewalt dem Sandammanne, und 
neben.ihm einern Statthalter und andern Beamten, 
‚Diefe Verfammlung bildet, unter dem Vorſitze deg 
xegierenden Sandammanng;,: deu gemeinen Rath, 

4 
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end - 
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" Bortfegung 

Am 4 July 1814 erſchien bie Berfaffung 
des Eantons Aarg au. — Jeder, der in eine Bu 

große Rath, 
dem’ (halb’ Katholiken, Halb 

öchfte Gewalt; Er genehmigt 
em Eleinen Rathe ihm vorges 

legten Gefegesvnn lage, empfänge von diefem Be⸗ 
richt über die Vollgiepung der Gefege und über ben 
Buftand der öffentlichen Verwaltung, ſo wie ihm ders 

felbe Rechnung über die Verwaltung des Staatsvers 
- mögens und der Staatseinfünfte ablegen muß. Der 

Amtsbürgermeifter führe den Vorfig.— Der kleine 
Rath, befichend aus 13 Mitgliedern bes großen 
Rathes, von welchem fie fortdauernd einen Theil auss 
wachen, übt die vollziehende Gewalt. Er ſchlaͤgt 
dem großen Rathe die Gefege vor, und vollzieht die 
angenommenen, führe die Aufſicht über alle unferges - 
ordnete Behörden, legt dem großen Rathe Rechnung 
über alle Theile der Verwaltung ab, und verfügt über 
die bewaffnete Macht, um bie öffentliche Ordnung‘ 
aufrecht zu erhalten. — In jedem Bezirke ift ein 
Dberamtmann, beauftragt mit der Vollziehung 



Dur Gefege und der Auffict-äber die Begmirn.me 
In jeder. Gemeinde iſt ein. Gemainderath, der 
aus. einem Ammann und wenigſtens 2, hoͤchſteus 4,2 
Mitgliedern beſtehzt. Er leitet hie öffentliche Pohizeh, 

rwaltet des Gemeinde-, Armen - und Kirchengut; 
Das Vormundſchafteweſen ec. In jedem Kreife iff 
ein Friedensrich ter, der die vorhandenen Streit 
haͤndel zu ſchlichten ſucht, uͤber Streitigkeiten vet; 
geringem Werthe entſcheidet, und bei Kreiswahlper 
ſammlungen den Vorſitz fuͤhrt, In jedem Bezirke iſt 
ein Gericht, und im Canton ‚ein. Yppellasions 
gericht, befiehend aus 43 Gliekem. — Jeder 
Schweizerbuͤrger im Cauton kapır-zu Milizdienfien 
angehalten werden. 27 Beiuuss. 
Die Ver faſſung des un S chafhaufen 
ift vom 12. July 1814 datirt. Der Tanton iſt für.die 
Ausübung der politiſchen Rechte ſeiner Bürger in 24 
Zuͤnfte (Wahlcollegia) geheilt, wiswon-42 in der Haupte 
ade und 12 in der Landſchaft beſtehen. Inder Stab, 
find alle majorenne wirkliche Bürger und Bürgerfohue 
ſtimmfaͤhig; in dee Landſchaft die "Bürger, melche 20 
Jahre alt find, Die aus 74 Mitgliedern beſtehenden 
flein und großen Räthe.find ter. Geſetzgeber und 
die oberſte Behörde des Gansong.,. weicher die. Hase 
übung der hoͤchſten fouverainen Gewalt zufomay, Sie, 

. genehmigen und verwerfen die Gefetze jud Verorbnun⸗ 
gen, welche ihnen von dem kleinen Rathe vorgeſchla⸗ 

- gen werben; auch hat jedes ihrer Mitglieder. das 
Recht, Vorfchläge zu Geſetzen und Verordnungen in 
Anregung zu bringen, bie aber vor ihrer Annahme, 
von dem fleinen Nathe, mit einem Gutachten beglei⸗ 

tet, den klein und großen Raͤthen vorgetragen sperbam 

j 

muſſen. Die: Hein:und großen Nöthe ſchreihen nis 
allgemeinen Sanbesfteuern. und Abgaben, aus; won - 

4 
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thnene werden DIE Staatsrechnungen Fepruͤft und aut 
oninien; fie ernennen': zu den wichrigſten Stellen 

bes Seaates. ̟  Den ⸗Worſihh In: —— abe 

X 

FÜR: vet, durch Aldi Und große Nähe aus: - 
Mitte des: kleinen: Rathes erwaͤhlte, Buͤrhermeiſter, 
Über ein Juhr läug. — Der Pleite Rath, ba 
ſtoͤhend ans: Mitgliedern des groͤßen Rathes, bie 
Sitz und Stimme in’ vemſelben behalten, iſt mit dey 
Wol getzung deri Geſxte und ——— 
& beſorgt die taglichen Regierungsgeſchaͤfte und- di 
Eotteſpondenz mie den:eidsgenoͤſſiſchen Ständen u 
aus waͤrtigen Behoͤrden, fchlägt die. Befege vor, leitet J 
Breiten Behorden, urthent in: Lögter Inſtang in 
Civil- und Verwaltungsſtreitigkeiten, ſowie in allen 
Ceiminaffaͤllen; doch daß bei Todesurtheilen Elefn. und 

gtößen Raͤchen das Begnadigungsrecht. vorbehatten 
Meibt. - Won A zu A Jahren werden klein and große 
Raͤche erneuert; ‘Boch koͤnnen biefelben Mitglieder 
wieder "gerdählt: werden. — Jeder Cantonsbürged 

SE zünn Militairdienſte verpflichtet. WM Bürged 
rhenbünter gRidjen Gefäßen und Baben gleiche- Feel 
Bellen; Die reformirte Religion⸗iſt Ble-herrfehende 
Kindesteligion. Allee 12 Jahee Fol; durch Mein 
nitz Irvße Rache eine: Rbvi lan Ben Veufaffung 
Hrgendirimen iverben Bu ep sr dl 

TREE Vot fafſun hd? des Cantons Thur gau 
wacbdm 38. Juſh etz Der Canton 
NAn Amtsbezirke bieſe ſind inug2 Keciſe un 
vie —————— Vocheͤtt.nAlli 
Cintonsbürger'gehteßeir Fleiche politlſche Heche; "Web 
Eaheondbirger ft;; üb’ im — iin · Gemeinde⸗ 
vnqherbecht beißt: - Haklals Activbuͤrger · Zutritt und 
——— — 
Hunt ſebald er Var Medi der · gefe taichen Vonſahrigkeit 

J 
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erreicht hat und wenigſtens 200 Gulden: Berrhögue 
verſteuert. ——.- Ein großer Rath von’ 109-Mif 

gliedern Abe: die hoͤchſte Gewalt. Er entſcheidet uͤber 
Annahme oder Verwerfung her Geſetzesvorſchlaͤgo. 
die ihm vom kleinen Rathe vorgelegt werben:;-f mig 
über die zu erhebenden Steuern. hm wird uͤher dig 
Bollziehimg,. der Gefege: und uͤber den Zuftand.heg " 
nerfchiedenen Zweige der Stantavermaltung Rechen⸗ 
ſchaft, wed'von.dem Fleinen Mathe Rechnung. übe 
Verwendung der öffentlichen :Geltier:abgelege, Er ii _; 
das Begnadigungsrecht. Die Amtsbauer der PAR - 
glieder: deffelden ift. acht Jahre; aller. .4 Jahre 
die Haͤlfte arneuert; doch find: die Austretenden netep - 
der wählbar. +: Ein kleiner Rath von:9: MD 
gliedern iſt: die oberſte Vollziehumgs⸗ rund: Verwae 
tungsbehoͤrde. Er macht Die Vorſchlaͤge zu Gaſetzes 
und. Steververordnungen ; ær leitet· die geſammta Men 
waltung, fuͤhrt die Aufſicht ruher Das. Juſtigwaſem 
und die Oberaufſicht über die, Werwaltung der int 
henz, Schulea, Armen» und: Öaneinbegiuen; rl 
Dem:gtoßen Ratte Rechenfihaft::äber alle: Theile shds 
GStontsvrwaltung. ab, und werfuͤgt über die beaff⸗ 
nete Macht zur Handhabung‘ der oͤffentlichen Orduch 
Der kleine Rath wird von dem großen Rathe aus feis 
ner Mitte gewählt, und macht fortwährend einen 
Theil deffelben gug, Die %ı paper, der Mitglieder 

des Fleinen Raͤkhs iſt heun An hre; aller drei Jahre 
Hi ef nic beiten Theilt tms Zn La Od a m⸗ 
ma nau er fülenigatbjährtih abrbahſalud. bentBanfig 
beim fleinen, ſſwite beĩm grͤßan Rathe. en: ne 
—ä,—————— ————— — 
fſrhend. aius nem⸗immann nındiventgftensnier Mid 
Hedeonyi:melche durch DierBeffemmlung: der, Aqtic 
bürgeup nu des jcnigen: wos. sähnen agewaͤhlt werdeate 
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Die ein Vermögen vor. wenigſtens 560 Gulden ver» 
ſteuern. Der Ammann und die Mitglieder. bleiben 

3 Nahre im Amte; ber Gemeinderath witd jährlich. 
zum dritten Theile erneuert. . Jedem Kreiſe fteht 
ein: Kreisamtmann:als Vollziehungsbeamter der. Mes 
gierung vor, den fie. aus den Bürgern des Kreiſes 
ernennt, welche wenigſtens 1000 Gulden Vermögen 
verfteuern. - Er leiter die niedere Polizei. : Bel. den 
MWahlverfammlungen der Kreife führt er den Worfig; 
Er iſt Vermittler. in Streitigfeiten der Bürger. — 
Die freie Ausübung des reformirten und des Fatholi- 

ſchen Gottesdienſtes iſt gefichert. Der Fortbeſtand 
der Kloͤſter und Capitel, und die Sicherheit ihres 
Eigenthumes ift gewaͤhrleiſtet; ihr Vermögen ift aber, 
gleich anderm Privatgute, den Steuern ‚und Abga- 
ben unterworfen. - Der fatholifhe, in der: Volkszahl 
Meinere-,. Theil der. Cantonsbürger, wird im großen 
Mathe von einem Viertheile (25 Mitgliedern), im 
Meinen Rathe von einem Dritcheile repraͤſentirt. Der 
Vorſitz wechſelt nad) den Confeſſionen, fo daß ber 
eiune der beiden Landammaͤnner jedesmal: aus den re 
formirten, und ber andere aus den katholiſchen Mie 
gliedern gemäßlt. werden ſoll. Ze 

Be. gg nn Ba ? en 

u Breheng 1 
Der Canton Waadt vollendete ſeine Verfaß 

ſung am 14. Aug. 1844. Sein Gebiet iſt in 60 Kreiſe 
and 19 Bezirke getheilt. Die Kreiſe beſtehen aus 
mehrern Gemeinden. Stuͤdte, welche mehr als 3000 
Einwohner haben, bilden einen eigenen: Kreis. Die 
Bezirke: find aus mehren Kreiſen zufanmengefegt; 
Beh den .Waplen verſanmeln ſich bie Bürger: in 
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Gmelnbe- nah Keiswahlverſammlangen. Zur Ausr 
Wung der Buͤrgerrechte in beiden: wirh.ein: Alter. wow 
25. Vahren erfordert, und daß man: unter den Buͤr⸗ 
gern, welche die Grundfteuer bezahlen, zu den brei, 
Viercheilen der am meiften Beſteyerten der Gemeinde. 
aber. des Kreiſes gehoͤrt. Jede Gemeinde mit einer 
Bevölkerung unter 500 Seelen Hag-eitie Gemeinde 
werſammlung; ⸗ jede: Gemeinde . irb:er .;500 Seelen. 
ein Gemeinderath. In jedem Kreiſe iſt ein Frie⸗ 
den⸗arich ter Er iſt mit- Boltziepung der Gefege . 
und mit ber Aufſicht uͤber die ‚unfoyg Verwaltungs 
ſtellen beauftragt. ‚Er iſt Vermittler in Streitigkeiten 
zwiſchen den Bürgern, ‚gerichtlicher, Palizeibeamter,, ‚ 
mit den vorläufigen Verhoͤren bei Vergehen beauf· 
tragt, und gemeinfam mit Beifigera Richter in buͤr⸗ 

gerlichen und Polizeifahen. Er iſt Vorſitzer der; 
Wahlverſammlungen des Kreiſes. — Ein großer; 
Rath, beſtehend aus 180 Gliedern „die für 42: 
Jahre. ernannt ,. drictheilweife erneuert werben, und: 
immer wieder wählbar find, übe. die fouperaine Ger, 
walt. : Ex genehmigt ober verwieft die ihm durch dem: 
Staatsrath vorgelegten Gefegesvorfchläge. Ihm wird; 
über die Vollziehung der Gefege und die Werwendung: 
ber. Staatseinkünfte. Rechenfchaft abgalegt. Seine. 
Sitzungen find-niht.öffentlih. — EinStaats⸗ 
rath, aus 13 Gliedern des großen Rathes beſtehend, 
welche fortfahren demſelben anzugehoͤren, und ſtets 
wieder waͤhlbar ſind, hat den Vorfchlag: der Geſetze, 
und: Auflagen. Er forge für. die. Vollziehung ber, 

Geffttze, führt die Aufſicht über alle untergeordnete 
Behörden, verfüge über die bewaffnete Macht. zur : 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, und lege. 

dem großen Mare über alle Theile der Verwaltung 
Rechnung ab. — Jeder Schweizer, „der, im Canton, 

IV. 20 . 
— — 

| 
. “ “ 

. . 
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Waadt wohnt, iſt Soldat. — Die reformirte Her 
ligion iſt die Religion des Cantons; die Verfaſſung 
gewaͤhrleiſtet den’ katholiſchen Gemeinden die Aus⸗ 
uͤbung ihrer Religion. “N 
Der Canton Solothurn machte ſeine Ber 

faffung, — nach näherer Revifien des Verſaß⸗ 
fungsentwurfes: vom 8. July, — am'47. Aug. 1814 
befannt. . Die -höchfte Gewalt‘ wird von einem aus 
104 Öliedern befteßenden großen Rathe ausgeben 
Er nennt fh: Schultheiß, klein und großeé 
Raͤthe der Republik Solothurn. Dem gros 
Ben. Rarhe ftehe'die-Gefeggebung zn. - Er erläßt dem⸗ 
nach nicht nur die Geſetze, weiche ihm vom kleinen 
Mathe vorgefchlagen werden; er hat auch die Befug⸗ 
niß, diefe Behörde zur Einreichung eines Geſetzes⸗ 
vorfchlages über einen beftimmten Gegenftand aufzu⸗ 
fordern. Er hat das ausſchließliche Recht, Steuern 
und Abgaben: zu erkennen. Die jährliche: Staats⸗ 

rechnung iſt ſeiner Pruͤfung und Genehmigung unter⸗ 
worfen. Ev übe das Begnadigungsrecht bei Todes⸗ 
ſtrafen. — Der- Eleine Rath, - gebildet aus: 29: 
Gliedern des großen Rathes, von welchem fie forte‘ 
dauernd einen Theit ausmachen, iſt mie dem Vorſchla⸗ 
ge und mit der Vollziehung der von der höchften Ger 
walt ausgehenden Geſetze beauftragt. Er verfüge über’ 
die bewaffnete Macht. Der kleine Rath hat das 
Recht, den großen Rath. außerordentlich‘ 
zu verf ammeln, und die ordentliche Sitzungszeit 
deſſelben zu verlängern. Er uͤbt in Abweſenheit des 
großen Rathes das Begnadigungsrecht. — Die’ 
katholiſche Religlon iſt die Religion des Cantons; die | 
reformirte wird gewährleifte. 
Am 2.4. Aug. 1814 erfohien ‘die Werfaffu ng‘ | 

„der Stabeu und Republik Genf.” Die Ver⸗ 
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faffung erfennt kein Patriciat und feine privilegirten 
Klaffen an; alle Genfer find vor dem Gefege gleich, 
Die Preßfreiheit ift anerkannt; es foll aber jede 
Druckſchrift mit dem Namen des Druiders unferzeich- 
net, und diefer ‚dafür verantwortlich feyn. Dem 
Repräfentanitenrathe fteht die Befugniß zu, durch bei 
fondere Verordnungen den Gebraud) jener‘ Freiheit 

zu befchränfen. Zur Ausüburg des Wahlrechts:ges 
börf, außer dem Bürgerrechte in ber Stadr ober einet 
Gemeinde, die Volljährigkeit‘, "vbek das zuruͤckgelegte 
2öfte Jahr, und daß man an birecten Steuern’ die 
Summe von: 20 Schweizerfranfen bezahle, ohne des⸗ 
halb im Ruͤckſtande zu ſeyn. Es genießen aber diefes 
Stimmrecht, o hen e Ruͤckſicht auf Sreuerbezahlütigl 
ſaͤmmtliche Glieder des Kirchenrathes, des Eheßel 
richts, der Akademie oder Univerſitaͤt; der Biblio⸗ 
thekverwaltung, der ſtaatswirthſchaftlichen Kamtnek 

die Lehrer am Eoflegium ui ſ. w. — Der Reptäs 
ſentantenrath beſteht aus 250 Abgeordneten welt 
fihen Standes, welche das 30ſte, der, wenn ſie 
verheirathet find, das 27ſte Jahr zuruͤckgelegt Haben, 
Er‘ wird durch Die Syndics und den Staatsrath präs 
ſidirt, welche auch felbft Glieder deffelben find. Durch 
diefen Zufag wird der Repräfentantenräth 278 Gftes 
der ſtark. Er iſt eine berathendie Verſammlung. 
Es werden jaͤhrlich 30 Stellen in demſelben erneüert. 
Die Austretenden find ein Jahr nach dem Austritte 
wieder waͤhlbar. Dieſem Rathe ſteht' die geſetzge⸗ 
bende Gewalt zu, Unter Vorbehalt der Initiativé 
der Syndics und des Staatsrathes; Ihm ſteht das! 
Hecht zu, Abgaben zu befchließen, aufzuheben, zu’ 
erhöhen, zu verändert, zu vermindern und ihre Dauer’ 
feftzufegen; Anleihen: zu machen; üder außerorbent: ' 
liche Steuern und Staatslotterien atjuordnen., Er’. 

| 20° 
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erwähle bie Syndics, den Statthalter, den Seckel—⸗ 
meifter, bie Staatsräthe u. ſ. w. Er verfügt über 
das Militair, die Zeughäufer cs, In allen dem ' 
Mepräfentantenrache vorgetragenen Gefchäften fann 
derfelbe die Gutachten des Staatsrathes abändern; . 
er-muß fich aber auf den feiner Berathung unterlegten 
Gegenftand befchränfen. Der Staatsrath legt dem 
Repräfentantenrathe jährlih Kechenfchaft über feine 
Verwaltung ab, In der VBerfaffungsurfunde 
kann feine Abänderung," als durd eine 
Mehrheit von zwei Drietheilen der Stimi 
men in beiden Räthen, vorgenommen wer« 
den; doch darf. der. Repraͤſentantenrath, vermittelft 
einer gefeggebenden Gewalt, die Süden der Verfafs 
—— ausfuͤllen, ohne aber won den Grunds 

— 

verwaltung, und, ernennt eine Rechnungskammer, 
welche zu gleicher Zeit der Municipalrath der Stapk; 
if. Die Syndics führen den Vorfig im Staats: 
rathe; fie werden fr ein Sahr ernannt, und fönnen, 
ein Jahr nad) ihrem Amtsaugtritte wieder gewaͤhlt 
werben. — Der Kirchenrath und bas Hane; 
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de sger icht wählen ihre Mitglieder felbft; es wicd 
aber ihre Ernennung dem Staatsrathe zur Beſtaͤti⸗ 
gung vorgelegt. — Die proteftantifche Religion if 
die herrfchende; doch foll in Genf eine katholiſche 
Kirche feyn, die unter der Oberaufſicht des Staats⸗ 
rathes ſteht. .. 

Die Verfaſſung des Cantons St. Gallen 
ward am 31. Aug. 1814 unterzeichnet. Dieſe Ver⸗ 
faſſung ſichert die freie Ausübung des katholiſchen und 
eoangelifchen Sottesdienftes. Nicht nur der Bürger, 
fondern jeder im Cantone lebende Schweizer fang zu 
Militairdienften angehalten werben. Der Canton ift 
in 8 Bezirfe, dieſe find In 24 Kreife, und dieſe 
wieder in politifhe und Ortsgemeinden abgetheilt, 
Jede politifhe Gemeinde wählt einen Gemeinderath, 
der aus einem Ammann und wenigſtens 4, hoͤchſtens 
8, oder, wenn die Gemeinde über 2400 Seelen zähle, 
12 Mitgliedern befteht, die 6 Jahre im Amte bleiben; 
und aller 2 Jahre zum Drittheile austreten, aber 
wieder gewählt werden koͤnnen. Jede Ortsgemeinde; 
und in derfelben jeder Religionstheil, der ein beſon⸗ 
beres Eigenthum befige, hat eine eigene Verwaltung, 
— Ein hoher Rath von 150 Mitgliedern übt die 
höchfte Gewalt. Er beftätigt oder verwirft die ihm 
von dem Fleinen Rathe vorgelegten Gefegesvorfchläge; 
er läßt fih von demfelben Rechnung über die Ver⸗ 
waltung ablegen, und Bericht erftatten über die Wolle 
jiehung ber Geſetze; er bewillige die Auflagen; er 
übe, auf ben Vorſchlag des kleinen Rathes, das 
Begnadigungsredht; er erwaͤhlt aller 2 Sabre aus dei 
Mitte des Pleinen Rathes zwei fandammänner, 
welche von beiden Confeſſionen feyn müffen, und-von | 
welchen jeder während eines Jahres ben Vorſitz im 
großen und kleinen Rathe führe — Der fleine 
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Waadt. wohnt AM Soldat, — ' Die veforemite DE 
Bigion iſt die Relttzion des Cantons; die Verfaſſung 
grwoaͤhrleiſtet den katholiſchen Gemetaden die Am. 
uͤbung ihrer Roligion. 

Der Canton Solothurn machte ſeine Rap: 
faf fung, —: nad) näherer Reuifien- des Verſaß⸗ 
fungsentwurfos · von 8. July, mie. Aug. 1818 | 
befannt. : Die höchfte Gewolt wirb von einem aus: 

. 204 Gliedern beſtezonden großen Rakhe ausheltbeo 
Er nennt ſich: Schultheiß, klein und großé 
Roaͤthe der Republik ‚Solothurn. : Dem geoꝛ 
ßen · Rathe ſteht: did Oeſetzgebung za. Er erlaͤßt dan 
nach nicht nur die Geſehe, welche: ähm vom kleinenõ 
Rathe vorgeſchlagen werden; er hat auch die Befuges 
niß, dieſe Behörde. zur Einreichang eines Geſetzes 

vorſchlages über:einen beſtimmten Gegenſtand aufzue 
ſvrdern. Er hat das ausſchließliche Recht, Steuern’ 
und Abgaben, zue erkennen. Die jährliche Staates 

‚ rechnung ift feiner Pruͤfung und Genehmigung unters 
worfen. Er! übt daB Begnadigungsrecht bei Todes⸗ 
ſtrafen. — Der fleine Rathgebildet aus ng 
Gliedern des großen Rathes, von’welchem fie forte‘ 
dauernd einen Theil ausmachen, iſt milidem Vorſchla⸗ 

ge und minder Wollziehung der von der hoͤchſten Ger’ 
walt ausgehenden Geſetze beauftragt; Er verfüge md 
die bewaffnete Macht. Der“kleinel Rath has das‘ 
Recht, den großen Rath, au ßeror dentlich⸗ 
zu ve 9 ammeln, und die ordentliche Sitzung sg" 
deffelben zu. verlängern: Er uͤbt! in —e— 

gkoͤßen Rathes das Begnadigungsrecht. — Dir 
racholifee Religion iſt die Religion des Cantons die 
reformirte wird gewaͤhrleiſtte. 
Am 24. Yung: 1814 erfchlenidie Verfa ſfu ng; 

„Der Stadıu und. Republik Genf.“ -Die Berl 

‘ 
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faſſung erkennt kein Patriciat und keine privilegirten 
Kläffen an; afle Genfer find vor dem’Gefege gleich; 
Die Preßfreiheit iſt anerkannt; es foll--aber jede. 
Deuckſchrift mir dein Namen des Druckers unterzeich⸗ 
net, und diefer dafuͤr verantwortlich ſeyn. Dem 

Repraͤſentantenracthe ſteht die Befugniß zu, durch be⸗ 
ſondere Verordnungen ben Gebrauch jener’ Freigeit 

- Jü: befchränfen, - Zur Ausübung des Wahlrechtsiges 
hoͤrt, außer deim Würgerreihte Inder Stade oder einet 
Gemeinde ; bie Wolljährigfetts vber dad zuriikgblkäre 
2uſte Jaͤht, und Vak’ man an diretteü Steuern’ die . 
Summe bon 20 — head “ohne'deik 
Hat im Ruͤckſtande zit:fenn; . Es"genießen aber dieſeb 
Stimmrecht, SH ne Ruͤckſicht Auf Sreuerbezahlunig 
faͤmmtliche Glieder des Kirdjenrärdes "des; Eheg 
tichts, der Mfadernie oder Unlverſitaͤt⸗ der Bibfios 

thekverwaltung bei’ ſtaatswirthſchaftlichen Kammer) 
die Lehrer am Eollegium ur ſ. w. Der Meptis 

lichen Standes, welche das goſte, Sder, wenn ſie 
verheirathet find, das 27fte Far zuntefgelegt Haben; 
Er wird durch die 'Syndics und den Stäätsrath prä 
ſibirt, welche auch ſelbſt Glieder deſſelben find. Durc 
Diefen Zufag wird der Repräfentantenrärh 278 Gfte 
der'ftäarf, - Cr iſt eine berathen de Berfammluing 
Es iderden jaͤhrlich 30 Stellen in demſelben erneuert! 
DIE Austretenden find ein Jahr! nach dem Austritte 
wieder wuͤhlbar. Dieſem Rathe ſtehe: die gefegges 
bende Gewalt zu, uͤnter Vorbehdik der Initiakivé 
der Syndics und des Staatsrathes. Ihm ſteht das 
Recht zu, Abgaben zur beſchließen, aufzuheben, zu’ 
erhöhen, zu verändeehi,’ zu vermindern und ihre Dauer’ 
feltzufegen; Anleihen: zu mächen ;' %beraußetordent: 
the Steuern und Stantslotterien anzuordnen, „er 
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ermäßft Die Syndies, ben Statthalter, ben Sedeb 
meifter, die Staatsraͤthe m ſ. w. Er verfüge über 
das Militair,. die Zeughäufer sc. In allen dem 
Repraͤſentantenrathe vorgetragenen Gefchäften kann 
derfelbe die Gutachten des Staatsrathes abändern; - 
er-muß fi) aber auf den feiner Berathung unterlegten 
Begenftand befchränken. Der Staatsrarh legt dem 
Repräfentantenratbe jährlich Rechenſchaft über feine 
Verwaltung ab. Inder Berfaffungsurfunde 
kann keine Abaͤnderung, als durd eine 
Mehrheit von zwei Drittheilen ber Stim« 
men in beiden Raͤthen, vorgenommen wers 
den; doch darf. ber Repraͤſentantenrath, vermittelſt 
einer gefeggebenden Gewalt, die Luͤcken der Verfafs 
ungsurfunde ausfüllen, ohne aber von ben Grund; 
lagen, auf. welchen fie beruft, und, von den Ver- 
hgungen, welche fie enthält, abzumeichen. — Der. 
Staatsrath beſteht aus 28 Gliedern, ‚mit Inbe⸗ 
griff der 4 Syndicq, bes Statthalters, des Seckel⸗ 
meiſters, der-2 Staatsfecretaire ‚welche berathenhe; 
stimme haben, "und der.5 Staatsrärhe welche im 

Obergerichte und Civilgerichte ſitzen. Nur Mitglieder 
s Repraͤſentantenrathes und-die 30:.Jahre alt find;; 
innen in den Staatsrath gewaͤhlt werden. Dex 

Staatsrath hat die Initiative uͤber alle zur Berathuing 
bes Repraͤſentantenraths zu bringende Gegenſtaͤndez 

ihm ſteht Die vollziehende Gewalt und.die Leitung der 
quswaͤrtigen Angelegenheiten zu; er beſorgt die Sinanze, 
verwaltung, und xrnennt eine Rechnungskammer, 
welche zu gleicher Zeit der Municipalrath der Stang 
if. Die Syndics führen den Vorfig im Staats⸗ 
rate; fie werden fir ein Jahr ernannt, und koͤnnen, 
ein. Jahr nad) ihrem Amtsaustritte wieder gewaͤhlt 
werben. — Des Kirchenrath und, das Ham; 

1 - 



densg er iche: waͤhlen ihre Mitglieder ſelbſt; es wicd 
aber ihre Ernennung dem Staatsrathe zur Befläti- 
gms ‚vorgelegt. — Die proteftantifche Religion IR 

die herrſchende; doch foll in Genf eine katholiſche 
Kirche feyn, die unter der Oberauffcht des Staats: 

es ſteht. 
Die Berfaffung des: Kantons ©. Salten 

warb am 31. Aug. 1814 unterzeichnet, Diefe Vers 
faſſung ſichert die freie Ausuͤbung des katholiſchen und 
evangeliſchen Gottesdienſtes. Nicht nur der Bürger, 
ſondern jeder im Cantone lebende Schweizer kann zu 
Militairdienſten angehalten werben. Der Canton iſt 
in 8 Bezirfe, dieſe find in 24 Kreife, und biefe 
wieder in polieifche und Detsgemeinden abgetheilt. 
Jede politifche Gemeinde wählt einen Gemeinberarh, 
der aus einem Ammann und wenigſtens A, hoͤchſtens 
8, oder, wenn Die Gemeinde über 2400 Seelen zähle) 
12 Mitgliedern befteht, die 6 Jahre im Amte bleiben; 
und aller 2 Jahre zum Drittheile austreten, aber 
wieder gewählt werben fönnen. Jede Ortsgemeinde) 
und in:verfelben:jeber Religionstheil, der ein beſon⸗ 
beres Eigenthum befigt, hat eine.eigene Verwaltung, 
— Ein. hoher Rach von 150 Mitgliedern übt Die 
hoͤchſte Gewalt. ‘Er beflätigt oder verwirft bie ihn 
von dem Fleinen Rathe vorgelegeen Gefeßesvorfchläge ; 
er laͤßt ſich von demſelben Rechnung über die Wer⸗ 
waltung ablegen, und Bericht erſtatten uͤber die Voll⸗ 
ziehung ber Geſetze; er bewilligt die Auflagen; ‚em 
uͤbt, auf den Vorſchlag des kleinen Rathes, das 
Begnadigungsrecht; er erwaͤhlt aller 2 Jahre aus der 
Mitte des kleinen Rathes zwei Landammaͤnner, 
welche von beiden Confeſſionen ſeyn muͤſſen, und.vom , 
welchen jeder waͤhrend eines Jahres den Vorſitz im 
großen und kleinen Rathe fuͤhrt. — Der kleine 
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Burg, beſtehendn ausß9 Miegfiibern tes großen 
Rathes, von welchem ſie fortdauernd einen Theil aus, 
machen, und die aammer wieder waͤhlbar ſind, hat den 
Worſchlag der Geſetze, Decrete und Steuernerorb 

. unge : Er iſt die oberſte Verwaltungs⸗ und Poli⸗ 
zeibehörbe. Er lege dem großen Rathe über alle 
Tpeile der Verwaltung Rechenſchaft ab; er verfügt 
uber die bewaffnete Macht zur Handhabung der öffent» 
lichen Ordnung und. innern Ruhe. Er. beruft: bed 
großen Rath urdentlicher , und, in. dringenden Säk 
Im; anferopbenlicher MBeife zone 2 
3321 04 

ee. 8 ” y . .. r 
rt ' ‚59. no m 2 
J " gortfegun® a 

PERE 

Der Camon Zug untergeichnete” feine Verf eh 
hing. amt: 5. Sept, "1814. May: verfelben iſt die 
katholiſche Religion die Religion: des CTantons. Jeder 
Eantonsbürger:äft-vordem Gefege:gleih. Es girbe 
keine Unterthanen. Das Volk-äifl:der Som 
weraindes Canrons; es uͤbt feine Souverainetaͤt 
theiis durch die Landsgemeinde, theils Dutch: Die 

verfaſſungsmaͤßigen. Gerteinden,, £beits 
durch ven dreifachen Landrath aus. — Die 
Gemeindeverfammlungen beſtehen aus faͤmmtlichen 
Geimeinbebuͤrgern, welche 19 Jahre alt find, mis 
Ausſchluß! der Geiftlihen. Die Lands gemeinde 
wähle: die Standeshaͤupter: den tanbanmane: (Auf 
2%ahre), den Landshauptmann, den MPanuerherrn, 

don Lundsfaͤhndrich, den Landſchreiber, und bie Gr . 
ſandtſchaften zu den Tagſatzungen. Der Landam⸗ 
mann iſt das hoͤchſte Standeshaupt; er ſchwoͤrt jaͤhr⸗ 
bich der Yanbsgemeinde den Cid: auf Die Verfaſſung, 
und biefe dem Landammann. —Iche Gemeinde, 



Befepeuden ‚zu. madyen. "Die Gemeindeis:kaben. bad 
vusſchließliche Berwehiungsercht ihzyes Gemeindegutes; 
Mervoͤr rifache Landrath beſtehztaus dem Cats 
tonsrathe und 2 Gliedern, die jedem: Ghliebe:des Can» 
tousraths: beigeordnet werden.: "Erbiiherdie: gefeß . 
gebende: Behörde bes Cantons. —.. Der Can 
tonsra th beſteht. aus. 45 gewaͤhlten Mitgliedern uud 
bein: Landammanne. Der Cantonsrath iſt die oberſt / 
richterliche, verwaltende und vollziehende Gwaic; 
er beſorgt ‚die diplomatiſchen Geſchaͤfte; er blegt ber 
geſetzgebenden Behoͤrde die Vorſchlaͤgen fu. neuen Go⸗ 
—* sobar zur Abaͤnberung ber ‚beftehenben vor. 
Es: Bann: an der Verfaſſung nichts geändert werden; 
aufs. durch bie zeſttzgebende Behoͤrde, und zwar nur 
auf den Vorſchlag des: mit fuͤnf Sechoche lien (45 
Sören) ausdiastlich dafür ſtunmenden vollzaͤbligen | 
Eantonsranges. IH 

Die Berfafüng- ws Komeis Gt: aubänd ten 
ik ver.di: Mov; 18145 doch ward ihre Reviſi on 
erſt am 19. Yan: 17820 zu Chur unterzeichnet. Die 
Beſtimmungen ..diefer Verfaſſung find -der Frei⸗ 
ſta at Braͤubuͤndten bilder, zufoige "bes 
Bunbesacte, einon:fouverainenMirfland 
ber: fchmeizeräfchenn Eidsgenoſſenſchafe. 
Die Somverainseät deffälben: beruht auf'der Geſammt⸗ 

heit Der. Raͤthe und Gemeinden, :und:Außeoe ſich durch 
bie Mehrheit ihrer: geſetzmaͤßig eingehotten und aufs 
genoͤmmenon Willtnsmeinungen: Derfelde it inbrei 
Buͤndte, und biefe ſund In politiſcher Ruͤckſicht mieder 
Im Hochgerichte und Gerichte eingetheilt, bie ihre Vor⸗ 
ſteher und Obrigkeiten ſelbſt erwahlen, durch welche 

die niedere⸗ Polizei und- ihr Suftiz- und: Gemeinde 

Pofitives Sffemfiches Stautsircht. sit: 

a eben Geme inderach iſt befagt, Werſchlage zur 
Ervichcang: neuer Geſetze, ober zur Minderung der 

- n 
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weſen verwaltet wird. — Der große Roth beflehe 
aus 65 Mitgliedern, welche ein. Sabre im Amte blei⸗ 
ben, und wieder mählbar find. Er bilder in Werwal⸗ 
gungs » und: Sanbespolizeiangelegenheiten die oberſte 
Behoͤrde, fo wie die berathſchlagende über Die Mefetze, 
Staatsvertraͤge und. Buͤndniſſe, die den Gemeim 

‚ den zur Beſtaätigungvorzulegen find. hm 
legt der kleine Rath jährlich Rechenſchaft über Amts⸗ 
ſichrung und: Finanzverwaltung ab, wovon ers den 
Gemeinden Kenntniß zu geben bat. Erbes 
flimmt die. öffentlichen, Abgaben. Er beftelltiäuhes 
Jahr eine Standescommiffion von 9.Mitgliadern , 
von welchen:die ganze Sigung drei sus den Bm 
‚gern. eines jeden Bundes frei serwähkt; 
welche, nebit.. den Bundesſtatthaltern, zum Mid 
berathungund Erledigung:der wiheigenn 
Regierungssefhäfte. einberufen: meddam 
Sie ift dem großen Rathe Rechenſtchaft von Ihren Mech) 
handlungen ſchuldig. — Einem fleinen Rarha. 
non 3 Mitgliedern find die. thglichen Regierungsge⸗ 
ſchaͤfte nbertuagen. Dieſe 3 Individuen merden jähks 
lich, je eins aus jedem Bunde, freiaus allen:Buͤr⸗ 
gern deſſelben, durch die abſtimmenden Mitglieder 
des großen Rathes, gewaͤhlt. Sie bleiben ein Jahe 
ine Amte find im zweiten wieber waͤhlbar, koͤmen 
aber jedesmal. nicht laͤnger als zwei nach einander fols 

gende jahre ihre. Stelleibefleiden. Der Fleine Rath 
übe die Verwaltung in: ihrem ganzen Umfange, und 

- führt bie Korrefpondenz mit auswärtigen Behörden; 
— Das Kctinbürgerrecht faͤngt mit dem Eintritte 
in das 17te Jahr des Alters an, Zum Ein 
teitte in Standesbehoͤrden wird aber. das zuruͤckgelegee 
20fte Jahr erfordert. Jeder Einwohner iſt an dem 
Orte, wo er anſaͤſſig ift, von beim Kintritte. in das 
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Tre bio mach zurfiigelegten Voſter schensinßee milk 
: pflichtig: · Das reformirte: und "das katholiſchr 
Glaubenabekenntniß werden als Religionen des Stan⸗ 
des anerkanut. Bei allen Staudesamtern, nom 
miffingensund- Depitatienen folten zwei: Drittheile der 
Stellen mit xeformirten, ui ein Drittheil mit katho⸗ 
liſchen Lantenshnrgern ‚befegt: werden. Der. aher 
ſten Gewalt bev-Räthe:und Gemeinden bleibe | 
es vorbehalten. .:die Werfaflüng:za beſſern, :zu eꝛlaͤu⸗ | 
gern , zu wiindern.und zu: mehren. . ; 
1 Die Verfaffung.ner Republik nb ben Can⸗ 
tons Teiſſin iſt im Original italieniſch, und von 
17. Dee 1614. — Die katholiſche Religion iſt die 
Religion des Cantons. Die fouveraine Gewalt 
bes'Santons gehört: wefentlich:.der Ge— 
fommsheit der Bürger anz fie wird, buch 
ih way: den conftitufioneflen Formen ‘gemäß ernann⸗ 
ten, Stallvartreter gekbti: Jeder Einwobner 
des Cattoss iſt Soldat: Esirgiebt im Conten feine 
Vorrechec des Ortes, der Geburt, der Perſonen, 
ber: Stände, der Gerichtsftellen ‚.oder ‚ber. Samikien 
Die Geiftichen fönnen zu feiner Stelle der vollziehen 
ben oder richtevlichen Gemals ernannt werden. — 
Der Canton: iſt in.8 Barice;) - und diefe find; in-38 
Kreife getheilt. Zur Ausuͤbung des Activbuͤrgerrechta 
gehoͤrt ein Alten:von. 25 Jahren, und daß man. Eigen⸗ 
thuͤmer eines Grundſtuͤckes von 200 Fr. am Werthe, 
oder Nugnießer von 300. Fu an Schuldtiteln ſey, 
bie ein im Canton gelegenes Grundftüd zum Unter 
pfande haben. — In jeder Gemeinde ift ein Ge⸗ 
meinberath, der aus wenigftens 3, und hoͤchſtens 
11 Gliedeen beſteht, mit Inbegriff des Ammanns, 
der ihr Praͤſident iſt. Ihm ſteht die Gemeindever- 
waltung: und bie.Ortspolizen zu. In jedem Bezirke 
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auszuüben gefonnen find; bei dieſem Anlaffe, mit 
einiger Berüffihtigung ganz veraͤnderter 
Umftände, allen Städten, Sandfchaften und Ges 
meinden theils ihre ehemaligen und wirflich: bei 
fliegenden Rechte neuerdings anzuerkennen und’ zu 
betätigen, theils folhe mit neuen Gerehtfamen 
und Freiheiten zu vermehren: Die 
reformirte Religion ift die herrfchenide ;: die freie Aus⸗ 
uͤbung der katholiſchen wird zugefihere " Die der 
Regierung zuſtaͤndig gewefenen Fleinen- Zebnten und 
‚andere unentgelblich anfgehobene Gefälle und Leiſtum 
‚gen bleiben. abgefchafft. Die Freiheit der Gewerbe 
und des: Handels wird aflen Landesbuͤrgern fernerhin 
garantirt, Alle in einer Stadt oder Gemeinde des 
Landes verbürgerte Tantonsangehörige ſind, gleich 
den Bürgern der Hauptftade, zu allen: Stellen und 
Aemtern im Staate wahlfähig. ‘Die Aufnahme’ in 
das regimientsfähige Bürgerrecht der Stadt Bern 
bleibt (nad) den Bedingungen des Decrets vom 24; 
und 26. März) Allen jenen verbürgerten Cantonsans 
gehdrigen eröffnet; auch foll eine Landes deputa⸗ 
tion oder Repräfentation von 99 Mitglie— 
dern von Städteh und Landſchaften ange 
ordnet werden, welche, vereint mit den 200 
ver Stade Bern, die hoͤchſte Gewalt auf 
üben und gleihe Rechte im Negimente gei 
nießen follen. Dieſe 99 Mitglieder werden theils 
von ben betreffenden‘ Städten und: Amtsbezirken? 
theils unmittelbar von dem großen Rathe felbft, fref 
gewaͤhlt. — Jeder im Canton angeſeſſene Schweizet 
vom zuruͤckgelegten 16ten bis zum angetretenen funf⸗ 
zigſten Jahre iſt zum Militairdienſte pflichtig. — 

ie ſouveraine, hoͤchſte Gewalt wird ausgeuͤbt 
durch Schultheiß, klein und große Raͤthe 
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tarzeichnet. Die Fathoftiche Neligion iſt aus» 
ſeh hüe ß; lochte die. Religion des: Staates; dieſe 
stein hat winemdffenttihen Gottesdienſt. 
Dad Wallis bilder einen freien unabhängigen. Stant 
und her ſchweizeriſchen Eidsgenoſſenſchaft einverleib⸗ 
ten Cantan; feine Regierungs farm iſt de mo⸗ 
tzoatiſch. Der Canton Wallis ift.in 13 Zehnen 
eimgetheilt.. Sitten: ift ber. Hauptort; die hoͤchſte 
Behoͤrde Hat iher Sigungen: daſelbſt, Stimmfähi 
ger Bürgerdft ,. mer bas.18te Jahr zuruͤckgelegt ‚hat. 
Niemand aber. fan ‚vor erfüllten 21ſten Jahre zu 
ben Gemeindeſtellen, iind vor 25 Jahren. weder zum 
Haupte bes: emeinderathes, noch zu: Zehnerämtern 

, gewähltimerden. - Sebe Gemeinde. hat einen Gemeine. 
derath, beauftragt mit der Verwaltung der Gemeinde 
giter, Beſtimmung ber Ausgaben, und der Leitung Dar 
Ortspelizei. In jedem Zehnen ift ein Math, welch⸗er 
gazden Stellen ernennt, die Ausgaben beſtimmt, und 
überhaupt alles, was ben Zehen: betrifft ,: verorbuet, 
"Ein jeder Zehnen hat einen Vorſteher und. Statthal⸗ 
ter, gewählt durch den Zehnenrath. — Die höchfte 
Gewalt ift: einem einzigen Körper unter Dem 
Namen Landrath anvertraut. ‚Der Landrath be⸗ 
ſteht aus den GBeſandten der Zehnen; jeder Jehnen 
bat A Geſandte, die durch den Zehnenrath 
ernanntwerben — Die Geſandten werben für 
zwei Jahre erwählt, und find wieber.wahlfähig. Um . 
jun. Landratpe mahlbar zu ſeyn, muß man 25 Jahre 
erfuͤllt, das Amt :eines Geſetzgebers, Richters, oder 
Werwalters in den böhern Behörden, oder im Zehnen 
befefien,, oder das Amt eines öffentlichen Schreibers 
ansgelibt, oder den Rechts⸗ ober Medicin + Doctors 
grad. erhalten ‚oder ‚eine. Dfficiereftelte in den Linien: 

truppen bekleidet haben. . Der Biſchoff bar Sig 

— 
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aszufben gefonnen find; Get dleſem Anlaſſe, nelt 
einiger Beruͤckfichtigung gengöksin bier eat 
Umftänvde, allen Städten; Landſchaften und. (Bee 
meinden theils ihre: Ehemaligen! und’ wirklich bes 
flehenden Mechte‘ neuerdings anztrerkeunen und zu 
beftätigen, theils ſolche mit neuen Gerechtſamen 
and Freiheiten zu vermehren na DR 

reformirte Religion iſt die herrfcheride zi'5Re’freie Aus⸗ 
abung' der kacholiſchen wird zugeſichert.Die Ik 
Megierung zuſtaͤndig geweſenen Fleinen- Zehnten und 
„andere unentgeldlich anfgehobene Gefoͤlle und Leiftand 
gen hieiben. abgeſchaffe. Die Frekheit der; Gewerbe 
and des Handels wird allen Landesbuͤrgern fernerhin 
garantirt. Allein einer Stade oder (Gemeinder dag 
Landes verbuͤrgerte Cantonsangehoͤrtze ſtad, gleich 
den Bürgern ber Hauptſtadt, zu allen Stellen und 
Hemtern im Staate wahlfähig. Die Aufnahme in 
das’ regintentsfähige Bürgerrecht vet: Stadt Bern 

- bleibe (nach den Bedingungen des Decrets vom 24; 
und 26. März) Allen jenen verbuͤrgerten · Cantonsan⸗ 

- gehörigen eroͤffnet; auch foll-eine Tai des de put a⸗ 
tion oder Repräfentation von'o9Mitglie— 
berh’von Sradteh und Landfcdraften ange 
ordineeiwerden, welche, vereittehit'ven 200 
ver Stadt Bern, die hoͤch ſte Gewalt aus- 
üben und gleiche Rechte tim Negimente ges 
nießen follen. Dieſe 99 Mitglieder werden theils 
von‘ den betreffenden "Städten und "Arhtsbezirfen? 
theits inmittelbar von dem großen Rathelſelbſt, frei 
gewaͤhlt. — Jeder iin Canton angeſeſſene Schweizet 
vorti: zuruͤckgelegten 16ten bis zum angetretenen funfr 
löften Sabre iſt zum’ Milita irdikniſte⸗plchtig . 

ie fouveraine, hoͤchſte Gewalt wird ausgeuͤbt 
duch Schuttheiß,-Plein und großée Nätbe 
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var Soidcuns Meepubiſk Bern, vbeaſteheute alle ver 
200 a Been — ———— 
ſWhoaften genügte Dirglinem. . Die 200 der St 
Bern wem: 6: Der: Matto Dep egimentefähigen: " 
Bürger, welche · vas 2Hfle Jake zurictgelegeguben, 

weich ein Woh lodllegnum gewahlty beſte hend aus ans 
jenigen Migkiebern des kleinen Rafhes'; wöiche dus 
den. 200" gewählt: worben;oundieinem mit ihmi vera 
einigten Ansfäfuffe bon 16) Gliedern des großen RE 

aus /derZahl der 2001 Zu oen 99 Miügliedron 
von Staͤdten rd! Landſchuften waͤhlen vie gebßern 
Staͤdte jede 3 Mitglieder’, bie: kleinern jede el Mir⸗ 
glied, zuſaummen 17; die groͤßern Amtsbezieke jederz 
3, die kleinen jeder 2 Mitglicher, zuſammen ‚70% J 
und dei: große Rath, ans ven: Mimicipalſtaͤbten unð 
Sandgeihäiiiden., die übrigen 12. Alle Mieglieder 
des großen Rathes ſind einer FAgrlichen Beftärht 
gung unterworfen. Seel! Schuliheiße führt 

 dbröechfend ,- jeder ein Jahr, das Praͤſidium ſowohl 
‚im' großent: als im Fleinen Rathe.” Der: grüße Kathi 
wähle and inſtruirt Die Geſandten zur eidsgenöffifthen- 
Tagſatzung; vatifieirt alle "den ‚Cariton verpflichtend 
Werteägez-errichlet, aͤndert'ab oder'hebt äuf alle ebn⸗ 
ſtitutionelle und andere allgemeine Gefege; uͤbt das 

Begnadigungsrecht; waͤhlt ·die beiden Schulcheiße 
den Seckelmeiſter; Die Mitglieder des kleinen NRathes 
des Appellationsgerichts, des! Ehegerichts u. ſ. wd. 
und fehreibe Steuern und Abgaben aus. Vie Ger’ 
ſchaͤfte Cörndre nicht anders vor den großen Rath zur 
Entſcheldung kommen, als nach vorheriger Berathung 
des kleinen Räthes, oder von Kath imd Sechzehn. u) 
Der kleine Rath befteht aus’ dei beiden Schul⸗ 
theißen, 23 Mitgliedern und 2’Heimlichern, und 
wird von dem großen Rathe aus feliide Mitte gewählt. 



dro Poleiees: icewitches Stansennht; 
Die Micglieber nes flainen Rothes ſind her· ͤhhekchen 
Boſtoͤtigung Des: Sean Rathes ugcerwarfen.Der 
Heine Rath fell; Menn er. nacht mit dem araßen Narbe 
vereirugt iſt, die and enzkiche und gawoͤhin Liche 

. Regierung: des Standes Bern wars: Die Heim⸗ 
Chdgexshahen Pflicht; und Nexhe, duß die Eahaltung 
mb Hardhabung Ken: Werfaflung.-zusmashen .. und 
abfoͤlliger Akweichungen scher Eingrifft dem großen 
Moe anzuzeigen.Ein aus dem. geſammten klei⸗ 
nen⸗Rathe? und..46 juͤhrlich durchg Loos gewaͤhlten 
Mitgliedern; des großen Rathes, unter dem Namen, 
vraz Raͤt he.und Sechs zehn, gebildetes Kollegium 
has: Gewalt und, Rechtjedes Mitglied des großem, 
Narbe: jährlich zu..baftätigen,, zu Hiſnendiren, oder 
anansfehen sach follen;alke Warfchläge zum Errichtung, 
won; en, zur Abänderung ader Aufhebung. von bes, 
ſtehenen, die Berfaffung betreffenden Satzungen und; 
Hrdnungen von ;diefeny Collegium vorberathen wer⸗ 
den. Sr bie Exladigung der. unbedeutendern und, 
Die Vorherathung der michtigern Gefchafte find. Funf; 
Hauntcollegin anfgeſtellt: ein geheimer Roth zu: 
Fr diplomatjſchen Angeleganheiten und zur 
Handhahung der innerm und aͤußert Sicherheit; ein: 
Finanzrath; rin: Juſtiz⸗ und Polizeirath; ein Kir⸗ 
ER ‚ein; Kriegsrath. Kin aus. der; 
Ritte des großen Rathes gewähltes Appellationge, 
exit dh) £,beurtheilt in: letzter und hoͤchſter Inſtanz alle 
Civil und Criminalrechtsfaͤlle. Ginpberes Chen, 
gericht fpricht in. xxſter Inſtanz über. alle.Che« und, 
Naternitätsfälle in .dem-reformirten Theile: des Can-) 
tous. — In jedem Amtsbezirke beſteht ein Ober⸗ 
amtmann und ein. Amtsgericht. J 5 

cs ; Die Werfafjung bes Cantons Unterwalben, .. 

ob. dem Wald erfhien.gm 28. Apr. 1816, die bes, 

* 
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Kantons nid; Gem Weib am: 12, Aug: 1816. -> 
Der Canton Untermalden ob dem Wald beftehr aus 
7 Pfarrgemeinden. Die Fathalifehe Religion ift die 
Religion: des Sander. Die hoͤchſte fouveraine 
Gewalt beruhtnrauf der kantsgemeinde.oder Niger - 

meinen Berfaniunkung des Volkes. Sie beficht aus 
ben rechtlichen fandleuten, bie das 20fte Jahr erfülke 
daben. Siei wahlt den regierenden Sandbammenn und 
die übrigen Vorgeaſetzten des Landes. Sie beſtaͤtigt 
oder verwirft Die. Geſetzesentwuͤrfa, bie ihr von dem 
daudrathe vorgelegt werden. — Der Landrath 
beſtrht aus den von der Landsgemeinde gewaͤhlten Vo 
gefegten und, aus 65 von den Pfarrgemeinden gewähle 
den: Rathsgliedern. Er übt die. hoͤchſte vollziehende 
Gewalt; er ſchlaͤgt ber Landsgemeinde big Gefeße vor, 
"ab laͤßt bie angenommenen vollziehen... Er prüft big 
Rechnuͤngen der. Vermaltungen,. Der regierendg 
Sandammanın führt. den Vorſitz in der Landsge, 

meinde, und.im Landrathe. — „Der Canton nid 
bem: Wald beftehe aus 6 Pfarrein, Er befeunf 
Kich ungetheilt: zur Farbölifchen Religion. „Seine 
Berfaffung.ift.eein.demofratifd, .Dii 
böhfte Semakt beruht auf. dem Wolfe“ 
Die.. öffentlichen. Gewalten beftehen in der Landsge⸗ 
meinde, Nachgemeinde, Raͤthe und: Sandleuten; 
inndem Landrathe u. ſ. w. Die Laudsgemeinde 
iſt/ die hoͤchſte Cantonsbehoͤrde. Sie beſteht aus 

. allen. Landleuten, bie das Geſetz nicht für unfaͤhig 
erflärt, Sie eunenne.die Sandammänner, ben Statts 
balter, den. Seckelmeiſter u. ſ. w. Sie ſchließt 
Militaircapitulationen; ſie ertheilt Inſtructionen 

uͤber Krieg, Frieden und Buͤndniſſe, und erkennt 
Landesſteuern auf den Vorſchlag Des Landrathes. 
Die Nachgeme in de errichtet und verändert, die 

IV. 21— 
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wird. — rn —28 a a a NE 

c:: Die Wesfuſſung bes Cantons Wet:iift am 7. Ma 

Tantons iſt Die fo bobiſche. Die ſo uverafnd, 

Silke zum vaterlaͤndiſchen Dienſte verpflichten. Die - 

Suindsgemeinde, "oder.aligenine WVerſammluiig 

bes olfs ;’ beftdße us allen Schroteneen über: 20 
Gahre, : Ste etsägle den :Sandaniinamt,. ben Landes. 

ı Tatehalter, den’ Seckelmeiſter u. fm: : hr, muͤſfen 

afle Bundniſſe and Vertraͤge, Roiegsw und Friedens 

ſchluͤſſe, Alle Vorſchlaͤge zu nenen Landesgeſetzen obtu 

zur Abänderung. der Alten, rrachdem fie der Landrath 

dFepruͤft hat „zur Entſcheidung vorgelegr werden, Sie 

erkennt die Erhebung vun Steuern und Abgaben. ei 

Der Sandrachift, nah der Sanbeyemeinde‘, Die 

höchfte, vollziehende, anorbriende, auch ftrafende Landes⸗ 

örde, und’befteßt aus dem Landammanne, dem sans 

besftatthalter‘, Seckelmeiſter zc; unb:44 Rathsherren. 



ofteroßs öffentlichen Staatsrecht. 828. 

Der“ Canton Schw yz hatte bis zum Jahre 
* ®) feine beſondere Verfaſſung dei der Tagb 
fogung noch nicht: eingereicht, befolgte aber, feit der 
Aufhebung der’ :Medlationsacte, ‚felae:alten: Ordnung 
gen, welche nie in eine formuche Urkunde vereinigt 
worden waren, ſondern auf einzelnen Grundgeſetzen 
beruhten. Nach denſelben beſteht **) im ganzen 

Canton die katholiſche Religion. „Seine politiſche 
Verfaſſung it rein demokratiſch, und bie hoͤchſte 
Gewalt. beruft auf der Geſammtcheit des Volkes, 
Jeder Eingebobrne ift Soldat, und nad) Zurücklegung 
des 16ten Jahres zum Militaivdtenfte: verpflichtet. 
Die Sandsgenreinde, oder die ullgemeine Wolfe 
verſammlung, iſt die hoͤchſte Landesbehoͤrde. Sk 
beſteht aus allen Angehörigen des Cantons, Die uͤber 
16 Jahre find. Sie ermähle den Sandammanıı, 
Statthalter, Sedelmeifter u. ſ. w. Sie berathſchlagt 
fiber austoärtige Verträge und Bünbniffe, uͤber 
Kriegs» und Sriedensfhlüffe; fie erläßt-die allgemelb | 
nen Landesgefege und verändert die: — — 
Der allgemeine geſeſſene Rath beſtehet auvs 

. 60 Mitgliedern des Bezirks Schwyz, wozu die 6 
änbern Bezirke des Cantons- noch“36⸗Mitglieher 
geben. Außerdem gehoͤren zu He tandammanıf, 
Statthalter, - Seckelmeiſter ꝛe. Er chaͤftige ſich 
mie Abfaſſung von! Vorfchlägerr"äflgeimeiner Geſete 
und Verordnungen fuͤr den ganzen Eanton· — Jeder 
es bat feinen eigenen Bezirfsfneh, welcher 
Das Polizelweſen und die beſondern Verhaltniſſe be des 

—— | 

#) nach uſteri, S, 258 ff. En 0 
») Diefer. Abrif., traͤgt sicht den Shärakter eines ereuen 

. Juszuges aus einer officiellen Zerſe ſngaurtunde, 
"IR aber ein Auszug aus Uſtertis Darfellung. ::i 

21" | 
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-gifche: Befafiungniche aufgehoßen , fonbern: ganz 
runter den vormals beſtandenen Fotmen beibehalten 
Mard, u. ſi w.) den Rechtsgrund: feiner. pubin 
i “eikifhen Geltung erhielt ns. 3 

'"CDai; in: der: Hier . verfuchten Darftellung, bes 
vi ;pofitiven: :sffenslichen Staatsrechis bei allen Staa⸗ 
ten ber gefchichsliche Standpunet feftgehatten, 
"Beh. nur das aufgeſtellt worden.dft, was entwe⸗ 
—* dere hatſachlich aus dem, fruͤhern 
:2) ſtande fortdauert, oder in ſchriftlichen Ur⸗ 
nn kunden neu ‚gegeben worden iſt, ohne in ikgeuh 
screlne dostfinalte Deutung, öber:in eine publiei⸗ 
+ Rifche Eaſuiſtik einzugehen ;:fo wird auch Hier das 

öffentlihe Recht des teurſchen Stuate 
8 ihundesinad dom ſelben. Maasſtabe —: d. h. 
i eingig auf: dem geſchichtlichen Wege, undin 

woͤrtlichem Feſthalten der vorhandenen, theils Alle 
A:gemeinen;, ;tBells. befondern: Verfaffungsurfun« 

den — Dargeftell. Dabei ift nicht die Mei« 
nung, ber:felt bee hun Des teütſchen Bundes 
von mehrern: sberühmten Publiciſten verſuchten 

neuen Begruͤndung ber Theoris des teutſchen Bun⸗ 
desftaatsrechts in:den Weg. zu:.teeten,, ‚weil: hiefe 

Diſciplin, nach akademiſcher Sitte, der juribie 
fchenF acultät ausfchließlich zufälle; wohl aber 

ſollte — fo weit dag poſitive Öffentliche Recht des 
teutſchen Staatenbundes in die gefchichtliche Ueber⸗ 

ficht des pofitiven öffentlichen Staatsrechts iniıges 
fammten europäifchen Staatenfyfteme, — mithin 
inden Kreis der Staatswiffenfhäften 
gehört, — zuerſt die reingeſchichtliche *) 

°*) Bei: diefem . feftgehaltenen gefhihtlihen Stands 
puncte wird zugleich das Beobachter, was der. bei ber 



Poftebves:öfjensliches Wtancträii: Des 

gruteinſame Bunbeörsgierung: uud —X 
liches Bundeseberhaupt (3 B. Werbamseika „die 
ſchweizeriſche Eidsgenoſſenſchaft) Anerkennen⸗ Dage- 
gen der Staatenbaad iunvbifgrrehelihen 
Brusin ſouve raümer Staaten, ıdhne gemein 
ſchaftliches Oberhaupt; bildet. Rensfchland iſt aber 
gegenwaͤrtig ein ſolther Se aat e h und, Fin volker⸗ 
rechtlicher Verrin 9) der teuffchtnfauwerainen Fuͤrſten 
und freien Städte, micht aber eine Wiederher ſtellung 
u feit 1806 ı untergegangenen;. sümiifhen.;Meiches 
Gontgcher Nation ;misıeinigen. ie Dem: Laufe derigeit - 
hercovgegangenen Modißeationen und: Schattirvngen. 
255 Daraus aergieht. fi: fir daß 217] e nrtiche 
Staatseechenkies Bundes hier; 
2,34) daß.olles,..mas ſich wrum itbalbar auf ben 
pæiiſchen Eharakber. des „teunfchen: Reiche⸗4. als 
einer befchrädkten: Mouarchin, hegeg zı.mais der Hufe 
"fung dieſes faratürg non ‚eihit fallen. npßte; ; 
mb: mm) SE 

aan 2) daß alles, vas, nach * Verwandluns der 
88.1806 geltenbett: andespoeit und Reichsunmit -⸗ 
utelbarkeit in vis Sonveraineität;.mittelbar 
‚ih den frühenn:gehslichen Verhaͤltniſſen & teut⸗ 

ſchen Fuͤrſten zu ihren Staaten und, ben Ständen 
detſelben beibehalten werben konnte, eytmäder 
sin ber allgemeinen Bundesacte, ud er in den neuen 
Weraſſungen teuifcher Staaten ansdruͤcklich beftä- 

. ssztigt werdeitamußte, oder in Der ununserbroshenen 
. ss Yortfegung‘- Der: vor der Aufloͤſung des seutfchen - 
ee im Innern der einzelnen Staaten beſtehen⸗ 
den Rechttverbůlta iſe . B. da⸗wo Die fri here ſtãn. 

—E nennt ih, ausdrücklich die Sondon der Biete 
32 Minifteeiolconfrrengeh. ı 

— De 

- 



336 veſaces bifeuccichor Brände 
200pteſer Wundlri 53 badne v Miiczllereon ber 
noeiſtehe fon auich die geſchichelkcho Unteriaht des 

oͤffentlichen Dieches ber einzelnen Bundes⸗ 
u. „Raaten hi n ins —— — ii; de enen 
ST neuen sOHRTÄlrUNBen, fa akdr: Hit ER aufs 

geſteht Hetdem m 6 — IR kliche, 
u ui Dar Ecaatswiſſogſ 4 
— des poſitiven —— Rechts in⸗ F ara archhen Stahtehbihbzs imtekfkheider 
ee ide tl ——— tlne Me 

mar En missersjh 9 ri 
— Sohn — 5353 utfhhgh Macht dag, tens 

‚m. ſchen Bundes und der; ne Frkf. aw M. 
mi —— nn Bet RR: neubgflerte 
—R Aufl. in 2 Abihli) 18 22. 1 8. id DBit u... ® 

dr Teil, Themen. Darſteſſung her Gera 
m; uns bes zteutſchen Bundes, Ppg-naB5R. Br 
ke. Dral, Öffenkliäen: Dee des ten tſchen 
Ya Bundes, und dar⸗ geutſchen Bunbegflasten.: 13:Theil. 
u  Züb. 1820.8. (mehr iſt nicht erſchjenen) 
zn Kan Erxruſt, Wi hmib,, - Lehrbuch de. gemeinen 
vn ‚tegtfen, Staagsrchts,, afta Apple: Dena⸗ ar. 8. 
„, mehr ift nicht xſchienen.⸗. 
ws „Rudharkynndad Reis Dei, venen. Wrdes. 
r Seuttg, und uüh. 1822. 8,52: 30 
u‘ Aug. , Brunguell, Starieie t des tenıfchen 
1 Bundes und der. Bundesſtaaten;politiſch und rechtlich 
‚&. eroͤrtert. Ein. Beitrag zu den Schriften- yon. Klüber 
und Diele „p Abeheil. Si. man Oi, 

62. 
gerelikung — — 

Das vermalige teutſche Rech hatte nur. wenige 

mann. CDärkelläns der Verf. des teuts 
ſchen Bunves, ©. 23): und andere für den letze 

: tern, mol ehe er: in: der. „DSchlußacte“. ꝓſficiell 
.22ausgeſprachen ward. 
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EIIIEE 
13665 23 des ewigen . qud Pelebiinnomi Yrllügg 
1496 . Axdie Va:i ſeel ĩ chs Muqte apitutadinee 
LIU) Euer rt dig’ wein 2. Ang} 

| 1552 njch denzauf · derfeiben am nu Sept. 1855 

/ 

Mugtbungiäbgekihlofenin RUSIgi us Frieden Hy 
ben weftpigäti ben Brteden im 24.Orn164B 3 
G) iden uͤared dien Brite mon :gı Febl4 801, 
uk diechebye. hiffelben · M den Me ach( s depuitae 
tiong bmptſchluuß vom-25. Gebr. 1003215 : 239 
For > Dei elf Dem weftpgätifchen Srieden in Zei 
land :befishente cs politifihe. Syke; bereits: in dem 
Relegeni:bed: toucſchen Reihie mltfudınig 141mehvre 
mals, bekeoht;, miũd durch die.brebfchlefifchen Kriege 
weſentlich erfchüttert, ſchien durch den Tefchner Frie⸗ 
den (1779). und durch die Abſchlirßimg des teutſchen 
———— neu heſtuͤtzttzn werden. Allein 
der GOGang: und Grfolgdes teutſchen Reichskreeges 
gegen. bie:franzöfifche Revolutivn, ider Separatftiebe 
Preußens zu: Bafel (1795), und bie zu. Raſtadt 
bereits ıvon der -Reichsdeplitasten ..den Forderungen 
Frankreichs gemachten Bewilligungen (1798), führten) 
ach der Abtretung bes guh zen Sinfen Rheinufers an 
Frankreich im: Frie dem zu. Luͤneville, und nach 
Hen dadurchi nothig gewordenen duechgreifenden goo⸗ 
graphiſch⸗Politiſchen Veraͤnderungen im Reichs* 
deputationshauptſchluſſe, beſonders abir.nad) 
den Beſimmungen des Preßburger Friedens 
(26. De 4805),, zur Stiftung des Rheinb un 
Des (12. Jul. 1806) und zur Erflärung des Rnifers - 

Franz 2 (6. Aug.), daß er die roͤmiſch teutfche 
Kaiſerwuürde niederlege.. 

Dieſe Verzichtleiſtung erfolgte zu Regensburg, 
nachdem am 1. Aug. 1806 ber: franzoͤſiſche Geſandte 
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Bucher dem Raithecche bie; Gefeing de Aekkun - 
dan Mit der Erklaͤrung amgezeigt hatte, daß Kar Kuſer 
won; Fnankreich vba nah am kain eutſheo Rach onen 
kence. Bugleich zrfchlen sarı hemſtluen Tage zu Re) 
genehurg bie-amstichn:Erfkäiiuug der zum Rhein bunde 
vereinigten Furſeendoß PFerſich yon dep Werchindung 
une dem tentſchen Meichsförpet vollig ctremten. : .i. 
voDis C anfikereti onsartai desi: Kheiw 
Paundec nannte abs die erſten Mitglicher des Bun⸗ 
des: bie:Könige«vöh. Vayern imhi Wirtemberg .: bin 
Kürften Primas ‚Die. Großhergoge van Boden, “Berg 
aud Neffen. Darmfirdf) ;- die: beiden —— von 
Maſſau, von Hohenzoſlern und von Salm, . ben 
Heegög oo Abtäniberg,, und die Fuͤrſten mon Ven ⸗ 
burg;,. Liechtenſtein und von der Leyen. 
m Die: ſtgatsrechtlichen Beſtimmungen dieſer 
—— waren: Die: Staaten ber verbuͤnheten 
Fuͤrſten werden für immer vom feutfchen Neichsgebieee 
abgeſondert, unbzunser ſich durch eine beſondere Con⸗ 
föderatipn, vnter dem, Vamen: rheiniſche Bundes⸗ 
ſtaaten, vereinigt. verisdbblesenefhe Neihsge 
ſatze, "welche. die Werbuͤndeten, ihne Unterthanen, 
igre Staaten oder Theile derfelben bis dahin betrafen, 
kind. für bie Zufunfs nichtig, und von kei— 
ner Wirkung. Ausgenommen fin davon . bie 
Rechte ; weiche: bie. Staataglaͤubiger und Penfioniften 
Bud): Dim Reichsdeputations hauptſchluß vomn % 1803 
zrlartgt' haben ,. unbe: Verfuͤgungen des $. 39. bie 
ses: Neoefjes in Betreff: Der Rheinſchiffahrtsoctroi. — 
Jeder ber Verbuͤndeten verzicd) terauf ar leZitel, - 
— — W 

Dufau, T. 2. p 85. — Europ. an Th. 2. 
S. 78. — Befoͤnbers erſchien fie von P- a. Wins 
"op. Self. am M. 12308. 8. 
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wnsige:iegenh One: Pesichung. Auf bag teutſcha Dich 
ausdrucan. : Die: endnkheftiihen Intereſſen ber 
Burde ſoaten werben-auf. eins Dunbes tage ver 
handelt, ‚Der feinen Siß zu Franykfurt dar, unh 
ee —— — er dee — surftliche, 

cheilt. n erſten ben Primas, 
Im dem zusien ne Herzog: von Noßau den —— 

auͤber irgend einen 
Gegenßenh ——e— — — — Alle Streitig⸗ 
keiten, die ſich anter den Bundetſtaaten ergeben, 
wvrches von-Ber Biurdes verſanmnlung entſchieden. — 
Wie Zeitpuncte;, wo fü entweder ber ganze Bund, 
eder ein, Saftegium insbefondese zu verfammeln..hat, 
Die Art Dee: Zufammenberufung, die Gegenflände der 
Berathung, die; Art und Weiſe, mie Beſchluͤſſe zu 
faflen und zu vollzishen find, fo wie ber Rang: der 
Mitglieder des Fuͤrſtencollegiums, werden durch ein 
—— bekimmp4pelches n idter 
en ), m Die Rehteher.Souveraingsäs. 

nd: Gef ebung, obere Werihtsharteig, 
oh2re Po Inmilisheifche Eanferipsion; 
DENE NG 1: 

: Die palinif hen Beflimmungen der Bundes, 
acte arena ı Der Kaiſer. von Frankreich If-Dem 
netor üb, Rhoin bundes, und ernennt, als fol 
hen, den Rachfolger des Fuͤrſten Primas. —Mie 

seülssuunn jeder dem rheinifchen 
Bunde fremden— Macht, unabhängig feyn 
Sie kannten. daher Dienſte irgend. einer Art nur in 
dem rheiniſchen, oder mit dem. Bunde alljirten Staa« 
ten annehmen. Diejenigen, mwelche ſich bereits in 
Dienſten andrer Maͤchte befinden, und in benfelben 
bleiben wollen, find ‚gehalten , - ihre Fuͤrſtenthuͤmer 
einem ihrer Kinder zu uͤberlaſſen. Will ein Füuͤrſt 



\ 

355° Pönisenshennihee Same 
ver Blrs foltie Sonverainetaͤt⸗ vollig aber Tim 
Thelle ſabttetereſoe kunn er es aur zu Gunſten eines 
der’ eonfoͤderirten Staaten. — Zwiſcheu dem Frans 

J —5 Neiche ! Cem pirs franqais -cht blos⁊ 
Ban cl ) und ob nern Bimbesflaaten‘, ſo 

veohi eme ihrer Gefämmitheie, als mie jebem einzeinen 
beſteht- ein Buͤnduiß, vermoͤge deſſen jever Krieg a 

Berti feſten Landes; den einer der contrahlrenden The 
zu führen Haben koͤnntotze fie alle andere unmittelbar 
gie: geineinſamenꝰ Buche ware "Ri ale, daß fill 
eine dem Buͤndniſſe ſremade ur Genachburte Mache 

rüuſtet, fallen die rontrahirenden Theile, um:niihe 
indorbereitet überfallen zu werden ;aufbie Anforden 
Ping; mwelche der’ Minifter eines confoderirten · Staus 
tes Veshatb zu Frankfurt⸗ machen Wird‘; ebenfalls ſich 
beivdffrien. ° (Zugleich ward das Bundescontingenẽ 
feftgefeße.) — Die contrahirenden Theile behalte 
fi) vor, in der Folge!auch andere Fürften und 
Staaten Teurſchlands In den Bund auf« 

 guneßmen, deren Aufnahme man Yenı’gemmeinfihafe 
Lichehr Sntereffe--angemeffen: finden? wind. —. : Die 
Mitglieder des Bundes entfagen für ſich und.ihes 
Erden und Nachfolger allen Rechteͤn, welche 

 fledufdie Befigungen der andern Glieder 
der -Eonföderatlon. haben könnten. Doch 

- Bleibe das evencuelle Recht der Er bfo l gelausgenom⸗ 
men,ewenn dasÜregierende Haus- eines Miegtiebes 
des · Bundes erlöfchen follte. — =: Bun 

31. Durd die geographifc en Beſtimmungen 
der Bımdesacte wurden fehr viele und fahr bedeutende 
Laͤnder bisheriger unmittelbarer Reichsſtaͤnde me diu⸗ 
tefiee - Sn Beziehung auf dieſe mediatiſirten 
Fuͤrſten und Grafen entfchied die Aote: Sie be» 
halten alle Domainen, ohne Ausnahme, als Patvi- 



wonlal> amd Privateigentfum, unb alle. Herrſchafts⸗ 
and enbalreghte, bie. nicht: weſentlich zur Sou⸗ 
»erainetät ‚gehören (namentlich das Recht hey 
niedern und mittlern bürgerlichen und peinlichen Ge 
sichesbarfeit, ber forſteilichen Gerichtsbarkeit und Por 
ligei, der. Jagd und Fiſcherei, der Berg⸗ und Huͤt, 
denwerke, des Zehnten und ber, ——— das 

⸗ 

—— „ſo wie die aus dieſen Domainen und 
echten fließenden Einkuͤnfte). Die Domainen und 
uͤtex der Mediatifirten- follen, in Hinſicht bes Ber 

Reuerung wie bie Domainen und Güter der Prinzen 

DZ 

-des Haufes behandelt werben, unter deſſen Souverais 
netät fie ſtehen. Die Mebiatifieten koͤnnen ihre Dos 
mainen und Rechte an feinen der Conföderation fremg 
ben Souverain verfaufen. In.peinlichen Fällen 
genießen die jet regierenden Fuͤrſten und Grafen und | 
ihre Erben das Recht der Austrägalinſtanz 
(d. h. das Recht, von Ebenbürtigen gerichtet zu were 
den). In keinem Falle darf die Confifcation. ihrer 

‚ vend der Lebenszeit des Verurtheilten ſequeſtr 
werden... + 

. 
J 
t 

Güter erkannt, es können nur bie In. quer 

Fi 

rt . 63. E . u . . 

Bortfegung — Werfaffung ‘bes Köntya 
| reiches Weftphalen, or 

Der Rheinbund, der bei feinem Entflehen un 
gefähr neun Millionen Teutſche im ſuͤdlichen und weft: 
lichen Teutfchlande umſchloß, erhielt, während, bes 
Krieges, ‚welhen ‚Preußen. und. Rußland (1806) 
gegen Frankreich führten, und nach der Beendigung 

deſſelben im Tilſiter Srieden (ul. 1807), feine Aus— 
dehnung ‚über, das ganze nördliche, Teurfchland, 
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Mur Holftein verbanb der König von Dänemat 
mit den. übrigen Provinzen: feiner: Mnarchie, unb 
Die dormaligen teutſchen Länder Deftreihs unb 
Dreußens'gehörten in dieſer Zeit zu deri Geſammt 
umfange beider Monarchieen. Dugegen waren bee 
Großherzog von Würzburg (25. Sept. 1806), 
ber Ehurfürft von Sachſen, mit Annahme‘der 
koͤniglichen Würde (11. Dec, 1806), die fünf 
Herzöge des Sahfen-Erneftinifhen Haufes 
(15. Dec. 1306), die Häufer An gi t, Schwarz 
burg, Lippe, Reußund der Fürftvon Wals 
deck (18. Apr. 1807) dieſem Bunde beigetreten: 
Später (1808) wurden auch die beiden Metflenä 
burgiſchen Haͤuſer und der Herzog von Ol den⸗ 
burg in den Bund aufgenommen, a 
Der Tilſiter Friede rief in der Mitte Teutſch⸗ 
lands das neue Koͤnigreich Weftphalen, gebildet 
aus preußiſchen, churheſſiſchen, churhannoͤverſchen 
und gerzoglich « braunfeheigifehen: Sänder ‚fo wie 
aus tinigen Abfrerungen von Sachfen ; und dem juͤng⸗ 
fen’ Bruder Napoleons, Jerome, beſtimmt, ins polts 
tifhe Dafeyn., Diefer Staat, melcher das’ vierte 
Königreich im Rheinbunde bildete, erhielt eine, am 
15. Nov. 1807 von Napoleon zu Fontainebleau un⸗ 
terzeichnete, Werfaffung. Die weſentlichſten ſtaats⸗ 
rechtlichen Beſtimmungen derſelben maren: Alle Un⸗ 
terthanen find vor dem Geſetze gleich. Jede Reli—⸗ 
—— —— freie Ausübung ihres Gottes- 
dienftes. Die Sandftände der Provinzen, aus wel- 
chen das Königreich beftehr, alle politifche Corpora⸗ 
Kionen diefer Arc und afle Privilegien befagter Cor _ 

‚ porafionen, Städte und Provinzen, fo wie die Pris 
vilegien einzelner Perfonen und Familien, find aufs 
gehoben. Alle Leibeigenſchaft ift abgefchafft: 
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Der Avel beſteht. in feinen verſchiedenen Braten mb 
Benennangen fort, ohne daduech ein ausſchließendes 
Recht za irgend einen Amte oder einer Würde, Wr 
Befreiung won irgend einer oͤffeittlichen Saft zu echab 
der. Es ſoll ein and daſſelbe Steuerſyſtem für alle 
Tolle des Koͤnigreiches ſeyn, und bie Grundſtener 
Gas Fuͤmfeel der Einbuͤnfee nicht uͤberſtekgen duͤrfon. 
Es find vies Miniſter, und biefe: verantwortlich. 
De Staats rath befleht: zum wenigſten aus 163 
und hoͤchſtens aus 25 Mitgliedern. Das Fin ang⸗ 
geſetz, die Civil⸗und peinlichen Gefege ſollen im 
— entworfen, und den von den Staͤnden 
ernannten Commiſſionen mitgetheilt werden. Dieſe 
ſtauͤnbiſchen Commiſſionen diſcutiren mit Ken Staats; 
raͤchen darüber; auch werden Ihre Bemerkungen im 
dem, vom Könige präfplran, Staatsrathe verleſen. 
Finder man es nötig; fo fall ber die Modificarionen 

ves Geföges berathſchlagt werden. Die definitiv. an⸗ 
genommene Redaction des Belgesentwurfes wird 
Buch. Mitglieder des Staatsraths unmittelbar den 
Ständen uͤberbracht, welche, nach" Anhörung. det 
Beweggruͤnde jener Geſetzesentwuͤrfe und der Berichte 
der Commiſſion, daruͤber berathſchlagen werden. 
Der Staatsrath Bat, in Ausuͤbung feiner Attribüte, 
sine ne berathende Stimme, — Die Stände 
des Reiches beftehen aus 100 Miegliedern, ernannt 
durch Die Depattementscollegta,- And-zmät 70 aus 
den Grandeigenthämern, 15 aus Kauf 
leuten und Sabrifanten, und 15 aus Ges 
fehrten und’ andern Bürgern, welche um 
den Staatöfih verdient gemacht haben 
Die Stände werden aller drei Jahre zum Drittheile 
erneuert. Die austretenden Mitglieder. fönnen -uns 
mittelbar wieder gewählt werben, ' Der Präfivent der 
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Staͤnde wird. vontiKhnige: eriannt.” Der König be 
ruft, peorogirt, vertagt: bie Stände; und loͤſet fie auf. 
Die Staͤnde beralhſchtagen über die vom Staatsrathe 
ihnen vorgelegten Sefegesentwürfe,; ‚mi Einſchluß 
Hes Finanzgeſetzes,, im geheimen Sernthnium Durch 
abſolute Mehrheit der Scimmen. =. Din Denarte⸗ 
mente. merden durch Praͤfecte, Die Diſfriete durch 
Angeepräfecke,.dieMunicipalitägeg bh Mair, 
verwaltet. Es ‚heftehen Departements : Diftristk® 
und Munisipalräshe, weiche afler zwei Jahre zur 
Haͤlfte erneuert werden. — In jedem Departement 
beſteht ein Departementscolleginm. Die 
Zahl feiner Mitglieder wird durch die. Bevaͤlkerungs⸗ 
zahl des Departements beftimmt, ſo baß:ein Mi 
gliedauf1000Bdemabnerderfelbenfomme 
Die. Mitglieder der Departementscoffegien werdeg 
vom Könige ernanns. und zwar. $.au$ den 600 
Hoͤchſtbeſteuerten deßs Departements, .&.ays den reich 
dien. Kaufleuten und Fabrikanten, und & 948 den 
ausgezeichnetſtes Gelehrten, Künftlern, und um dep 
Stagt. verdienten. Bürgern. ; Die Mitglieder,der Do 
narteınentscoflegien. müflen 21 Jahre alt- ſeyn. Ihre 
Zungsionen find lebenslanglid.;. Sie :ernenyeg 
nicht. nur die Mitglieder der Stände ; fie ſchlagen auch 

dem Könige zu jeder. Stelle einesFriedensrichtees, 
und der Departements., Diſtriets⸗ und Munixipah 
rörhe zwei Candidaten vor. — Der Eoden Manns 
Icon, iſt das bürgerliche Geſetbuch. Das gerihtäche 

_ Verfahren ift öffentlich;. für peinliche Faͤlle beſtehen 
Gefchwornengerichre.. In jedem Canton ift gi Srier 
densgericht; in jedem Diſtricte ein Civilgericht erſter 
Inſtanz; in. jedem Deportement ein-‚peinlicher Ges 
richtshof, und Fuͤr has genze Königreih ein Appello⸗ 
tjonsgericht. Mer Stagserath vertritt die Mteſſees 

⸗ 
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Caſſationsgerichts. Der richterliche Stand iſt unab« | 
Bängig. Die Richter werden vom Könige ernannt, 
Der König übt das Begnadigungsreht, Die Milir 
faireonfcription iſt Grundgefeg. 
». Dieſe Berfaffung erlofch, "zugleich mit dem 
Königreiche MWeftphalen, nad) der ı Volterſhleche bei 
veipaig | im Sabre 1813. 

64. 

Berifetung — Berfaffung ‚des Groß. 
herzogthums Frankfurt. “ 

. Die Laͤnder des Fürften Primas bes Rheinbun⸗ 
des erhielten im Jahre 1810, kurz vor Napoleons 
zermaͤhlung mit der Erzherzogin Maria $uife, einen 

bebeutenden Zuwachs durch Aemter von Fulda und 
anau, den Namen Großherzogtum Frank, 

furt, und bie Beftimmung, daß, nad) dem Tode 
bes Großherzogs Karl von Dalberg, der Bicefö- 
nig Eugen von Stalien,. Schwiegerfohn bes 
Königs von Bayern, Großherzog von Tranffurt wer» 
ben follte, — Diefem Staate gab Dalberg am 16. 
Ang. 1810 eine neue Berfaffung, welde größe 
tentheils der weftphälifchen nachgebildee war. _ 
Die weſentlichſten Beftimmungen diefer Wer 
faffung waren: Alle Unterthanen find vor dem Ges 
feße gleich ; es beftehe die freie Ausübung des Gottes⸗ 

.dienſtes der verfchiedenen Religionsbefenntniffe. Die 
. befondern Verfaffungen ber Provinzen, Städte und 

. Corporationen, fo wie die Privilegien einzelner Ders. 
foren und Familien find aufgehoben. Die Leib— 
eigenfchaft ift abgefchafft. Der Adel beiteht mit 
feinen verfchiedenen Benennungen, ‚ohne daß er doch 
ein goſchihendes Recht weder zu Aemtern, Dienſten 

IV. 22 
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A Waͤrden, noch Befreiung von offentlichen laſten | 
dadurch erhält. — Es foll ein und daſſelbe Steuer. 
ſyſtem für alle Theile des Großherzogthums feym 
Die Grunpfteuer foll nie den fünften Theil der Reve⸗ 

nuen überfteigen. Es giebt drei Minifter mit 
Weraͤntwortlichkeit. Diefe drei Minifter und ſechs 
"Staatsräthe bilden den Sraatsrach unter dent 
Vorſie bes Großherzogs. Alle Geſetze über Aufla- 
gen, alle Civil- und peinliche Geſetze follen im . 
Staatsrathe vorbereitet, diſeutirt und entworfen mer 
den. Die in dem Staatsrathe entworfenen Geſetze 
werden den von den Ständen ernannten Commiſſio⸗ 
hen mitgerheift. Die ftändifchen Commiffisnen diſcu⸗ 
tiren darüber mir den beauftragten Staatsräth en 
worauf die redigirten Geſetzesentwuͤrfe durch wa 
Mitglieder des Staatsrarhes den Ständen uͤberbracht 
werden, welche darüber, nach angehörten Beweg⸗ 
genden ‚, berarhfihlagen. Der Staatsrath hat in 
Ausübung feiner Attribute eine berathende Stim⸗ 
Me; er vertritt die Stelle des Caſſationsgerichts. — 
Die Stände bes Großherzogthbums beſtehen aus 
20 Mitgliedern, wovon 12 aus teiden 
Brundeigenthümern, 4 aus Kaufleuten 
und Fabrifunten, und 4 aus vorzuͤglichen 
Gelehrten von den Departementscollegien ernannt 
werden. Sie werben aller‘ 3 Jahre um ein Dritthell 
erneuert. Die Austretenden fonnen unmittelbar wie⸗ 
der gewählt werden, Der Großberzog ernennt den 
Praͤſidenten der Stände; er verfammelt, prorogirt 
dieſelben, und löfer fie auf. — Die Stände berathe 
ſchlagen über. die vom Stantsrathe verfaßten Gefeges- 
enfwürfe .im geheimen Scrutinium nach abfoluter 
Mehrheit der Stimmen. Ihnen werden die gedruck 
ten Rechnungen der Minifter vorgelegt — Das 

m 
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Großherzogthum wird in Departemente, Diftelste 
und Municipalitaͤten eingetheilt. In jedem Depan 
tement wird ein Departementscollegium gebildet, def 
fen lebenslängliche Mitgliever in $ der Meiftbegüter- 
ten,.% aus ben reichften Kaufleuten und Sabrifanten, 
und 3 aus vorzüglichen Gelehrten und Kuͤnſtlern be⸗ 

ſtehen. Huf 1000 Einwohner wird ein Mitglied. des 
MWahlcollegiums ernannt. Die Departementscollegia 
ernennen die Mitglieder der Stände, Jedes Depan- 
tement ernennt drei Güterbefiger, einen Kaufmann 
ober Fabrifanten, einen. Gelehrten oder Künftler, — 
Der Eoder Napoleon gilt als Gefegbuh. Der op 
richtliche Stand iſt unabhängig. - Der Großherjog 
ernennt die Richter. Die Militairconfeription iſt 
Grundgefeg. — Jedes Departement hat einen Prä- 

fect, beauftragt mit der Auffiche über Erziehung, 
Ackerbau und Gewerbe, milde Stiftungen, Armes 
anftalten, Gemeinheitswälder, Wege, Gemeingi- 
ten, ‚Sicherheit des Cultus, Mitwirkung bei ber 
Aushebung der Milizen und Sicherheit der Steuer 
regifter. . | m 
Dieſe Berfaffung erlofc) mit. der Auflöfung des 
Sroßherzogthums, beffen Regierung Karl von Dak 
berg, bald nach der Seipziger Schlahr, am 30. Oet. 
1813 .niederlegte, und fi) in fein Bischum Koftnig 

guruͤckzog. — | ! 

Waͤhrend der Zeit des Mheinbundes. gab au 
bder Herzog Auguft Ehriftian riedeih von Anhalt⸗ 
Köthen feinem kleinen Stagte von ungefähr 30,000 
Einwohnern am 28. Dec. 1810 eine eigene Vers 

- faffung, welche aber nad) deſſen Tode, von Dem 
‚ RBormunde feines minderjährigen. Nachfolgers, von 

dem Herzoge von Anhalt - Deflau am 24. Oct. 1812 
fufpendire ward. Diefe Verfaſſung enthielt in Ä 

. 22” | 
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verjüngtefn Maasſtabe die meiſten Beſtimmun⸗ 
gen der weſtphaͤliſchen und frankfurter Verfaſſung. 
So ward der Coder Napoleon. als Geſetzbuch einge⸗ 
führer; alle Unterthanen follten vor dem Gefege gleich 
feyn, ber Adel aber, doc) ohne ausfchließende Rechte _ 
auf Yemter, fortbeftehen. Die Ritterfchaft hörte auf; 
Dagegen wurden 12 fand ta nde gebilder: acht aus 
den Örundeigenthümern, zwei aus dem Sandelsftande, 
und zwei aus dem gelehrten Stande. 
ud. 

65. 

» Politiſcher Chhrafter der teutfſchen 
>" Bundesacte vom 8. Sun, 1815. 

Der Rheinbund mit feinen ſtaatsrechtlichen und 
politiſchen Beſtimmungen ward im October 1813 in 
der Voͤlkerſchlacht bei Leipzig geſprengt. Schon vor 
derſelben traten die beiden Herzoge von Mecklenburg 
auf die Seite der Verbuͤndeten gegen Napoleon, und 
der Koͤnig von Bayern ſchloß (8. Oct. 1813) zu, 

Ried einen foͤrmlichen Vertrag mit Oeſtreich, ‚in wel⸗ 
chem er ſich von dem Rheinbunde trennte. Seinem 
Beifpiele folgten, nach jener Schlacht, die übrigen 
Sürften Teutfchlands, 

Mach der Verzichtleiftung. ‚Napoleons auf bie 
Throne Frankreichs und Italiens ward in dem erſten 
Pariſer Frie den vom 30. Mai 1814 in Hinſicht 
Teutſchlands blos im Allgemeinen feſtgeſetzt: daß 

nicht das vormalige teutſche Reich mit der Kaiſerwuͤrde 
hergeſtellt, ſondern „die Staaten Teutſchlands 
unabhaͤngig ſeyn und durch ein Foͤderativ— 
band vereinigt werde ſollten.“ Die naͤhere 
Beſtimmung dieſer großen Angelegenheit ſollte auf 
dem Wiener Congreſſe erfolgen, zu welchem ſich 
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fee dem Ende.hes Septembers 4844 die europaͤiſchen 
und ‚teutfchen Regenten und Fuͤrſten, mit ihren. Miniy 
fern und Abgeordneten verfammelten. Se verfchier 
bener bie Intereſſen waren, die hier ‚befriedigt werden 
gie, und, je mehr auf diefem Congreſſe für ganz 
uropa eine neue politifche Ordnung der Dinge ,. di 

Herftellung des’ politifihen Gleichgewichts ‚unter zeit- 
gemäßen Verhältniffen, nach) der Auflöfung des Na— 
pofeonifchen Centralftaates, beabfichtige ward; deſto 
wichtiger war auch’ die Entfcheidung der künftigen - 
Stellung des teutſchen Staatenbundes in der Mittd 
des europäifchen Staatenfyftems, und die Feftfegung 
der Grundlage für deffen ‚Geftaltung im Innern, 
Nach langen Verhandlungen Über dieſe Angelegenhett, 
und nach der Prüfung mehrerer deshalb von Deitreich 
ünd Preußen vorgelegten Entwürfe *), ward am 8. 
Kun, 1815 zu Wien die teut ſche Bundesacte 9) 
imterzeichnet, beftehend aus 20 Artikeln, von welchen 
die erften eilfwörrlid in die Wiener Congreßs 

*) Vergl. J. Ludw. Kläber, Acten des Wiener Ton) 
greſſes. 31 Hefte. Erlangen, 1814 ff. 8. — Deſſen 

„Ueberſicht ber: diplomatiſchen Verhandlungen des Wie⸗ 
ner Congreſſes. 3 Abtheil. Frankf. 1816 f. 8. .. 

”*) Schlußacte des Wiener Eongrefles vom g. Jun. 1815, 
‚ und Bundesacte, oder Srundvertrag des 
teutfhen Bundes vom8. Jun. 1815. - Beide 
in der Urfprache, kritiſch berichtige, mit Vorbericht, 
Ueberfiht, des Inhalts und Anzeige verfhiedener Less 
arten, vollftändig herausgegeben von J. Ludw. Kluͤ⸗ 
ber. 2te Aufl. Erl. 1818. 8 — Vorher erfhien: 
Teutfhe Bundesacte. Mit Bewilligung der 

kaiſ. fir. Geſandtſchaft am teutſchen Bundestage. 
Sch. am M. 1816. 4. — Nah diefem Abdrucke 
in den: Europ. Conſtitt. Th. 2. S. 93. —. 
Franzöſiſch beim Dufau etc. T. 2. p. 208... 
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Bunde, welcher. der teutfhe Bund heißen Toll, ' 
Art. 2. Der Zweck deſſelben iſt Erhaltung 

Art. 3. Alle Bundesglieder haben, als ſolche, 
gleiche Rechte. . Sie verbinden ſich alle gleich; 
mäßig, die Bundesagte unverbruͤchlich zu halten. — 

| Art; A. Die Angelegenheiten des Bundes wer 
den durch eine Bundesverfammilung beforgt, in 
welcher alle Glieder deſſelben durch ihre Bevollmaͤch⸗ 
tigten, theils eingelue, theils Gefammtftim- 
men, doch unbefchader ihres Ranges führen, -Defl« 

reich, Preußen, Bayern, Sachſen, Hamtöver, 
Wirtemberg,, Baden, Churheffen, Großherzogthum 
gen, Holftein, Luxemburg haben jedes eine 
stimme; die großherzoglich und herzoglich färhfifchen 

Häufer eine; DBraunfchweig und Naſſau eine; Die 
beiden Häufer Mecklenburg eine; Oldenburg, Anhalt 
und Schwarzburg eine; Hohenzollern, Kechterftein, 
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Reuß, bie Gelben Haͤuſer Sippe uhh Balder eianz 
die vier freien Städte ine. . . 
..Art. 5. Oeſtreich hat bei der Bundesverſamm 
tung den Vorſitz. Jedes Bundesglied ift befugt, 
Vorfhläge zu machen und in Vortrag zu brin⸗ 
gen, und der Barfigende iſt verpflichter, ſolche im 
einer zu beftimmenben Zeitfriſt der Beratung zu 
übergeben, 
Art. 6 Wo es auf Abfafſung und Abaͤn⸗ 
derung von Grundgeſetzen des Bundes, auf 
Beſchluͤſſe, welche die Bundesacte ſelbſt betreffen, 
auf: organifhe Bunbdeseinrihtungen und 
auf gemeinnuͤtzige Anordnungen fonfliger Urt nie 
dommt, bildet ſich die Verſammlung zu einem. Pie 
num, wobei aber, mit Ruͤckſicht auf die Verſchie 
Benpeit ber Größe der sinzelnen Bunbe 
flaaten, folgende Berechnung und Vertheilung Der 
Stimmen ftatt findet. Oeſtreich, Preußen, Bayern, 
Sachſen, Hannover und Wirtemberg baben jedes 
sier Stimmen, . Baden, Churheſſen, Großherzog⸗ 
chum Heſſen, Holſtein und Luxemburg jedes Drei 
Stimmen. Braunſchweig, Naſſau und Medien 

. burg» Schwerin jedes zwei Stimmen. Die übrigen 
“einzelnen Mitglieder jedes eine Stimme. Zufam- 
men 69 Stimmen. (Die 7ofte Stimme erhielt der - 
am 26. Sun. 1817 mit Souverainetät in den Bund 
aufgenommene Landgraf von Deffen - Hamburg.) 

Art. 7. In der 'engern DVerfammlung mirb 
buch Stimmenmehrheit entfchieden, inwiefern ein 

- Begenftand für das Plenum geeignet fey, Die der 
Entſcheidung des Plenums zu unterziehenden Ber 
fchlußentwürfe werden in der engern Verſammlung 
vorbereitet, und bis zur. Annahme oder Verwerfung 
zur Reife gebracht. Sowohl in der engern Verſamm⸗ 
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ich, ‚0888: im Plenum, werben. bie RE“: ni 
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der Mehrheit der Stimmen. gefaßt; in: ber. enfteru 
nach der abſoluten Mehrheit der Stimmen, in der 
letztern nach einer Mehrheit von.g ++. Bei Stim 
mengleichheit in der engern Verfammlung ſtehetodſe 
Entſcheidung dem. Vorſitzenden zu. — Wo ıng 
aber auf. Annahme oder Ubänderumgiber 
Grundgefege, auf organifhe Bundegeihb. 
wiheungen, jura singulorum oder Kelis 
Bionsangelegenheiten anfommt, fand 
weder in der engern Berfommiung,. noch 
im Plenum ein Befhlußdurd Stimmen 
mehrheit gefaßt werden — _ Die Bundenr 
verfärhmlung-ift beftändig, hat aber Die Befugr 
niß, wenn die ihrer, Berathung unterzogenen Gegen ° 
Stände erledigt find; sanfeine beſtimmte Zeit, jedoch 
wit länger als vier Monate, fich zu vertagen.. „7 

Me 8. So. fange die Bundesverfammiuäg. 
mit Abfaſſung der organiſchen Geſetze ‚befchäftige if, 
Fett die zufällig ſich fügende Ordnung in der Abſtin⸗ 
mung feinem Mitgtiede zum Nuchtheile gereichem 
Nach Abfaffung. der. organifchhen Gefege wirb.iidie 
DBunbesverfammlung die fünftige, als beflänkige 
Folge einzuführende,, Stimmenordnung in Berathung 
nehmen, und ſich darin ſo wenig als moͤglich von der 
ehemals auf dem Reichstage, und namentlich in Ger 
mäßheit bes Reichsdeputationshauptfchluffes, beobasr 
teten Ordnung entfernen, 

Urt 9. Die Bundesverfommlung bat ihren 
Sig zu Frankfurt am Main. Die Eröffnung iſt 
auf den 4. Sept. 1815 feſtgeſetzt. (Sie erfolgte am 
5. Nov. 1816.) 

Are. 10. Das erfte Gefchäft ber Bundesver 
fammlung wird. die Abfaffung der Grundge 
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gene des Mandas, und: beffen oegankfıhie 
Kinrihtung:in Nüdficht;anf feine -;aitıtr 
wäre, miliegirifhen: undhje 
wern Barböleniffe ſeyn. .in.:.0n 

er Art. 14. Alle Mitglieder. bes Yumbes,nerfpren - 
xhen, fomobl ganz Teytfchlandi, :alßı jeden eingpiuen 
Bundesſtaat, gegen. jeden Angriff in Sihyg:zu nehf 
wen, und gavantiren ſich gegenßeitig ihg 
ſaͤmmtli den unfer dem Bunde hear thfenan 
Befigungemr-. dei einmal, prfläntem Pyınbes» 
kriege dDamf kein- Mitglied einfeitige ‚Unterhanplungen 
mit dem Feinde eingehen, noch einfeitig Waffenif 
ſtand und Frieden - ſchließen. — : Die: Bandes 
glieder bepalten zwandag Recht der Yıngmr 
niffe aller Are, verpflichten fid JAH, 
in feine Verbindungen einzugeben, melde 
‚gegenbie Sicherheitdes Bunbes oder, aim 
zelner Bundes ſtaaten gerichte waͤr 
Die Bundesglieder machen ſich ebenfalls — 
‚einander unter keinerlei Vorwqnde zu bekriegen, pe 
dhre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen, ſohdeta 
fie bei ber. Bundesverſammlung anzubringen, welzhr 
Die Vermitcelung durch einen Ausfhuß ver⸗ 
ſuchen, und; dafern dieſer Verſuch fehlſchluͤge, die 
richterliche Entſcheidung durch eine wohlgeordnete 
Austraͤgalinſtanz bewirken ſoll, deren Auͤsſoruche 
die ſtreitenden Theile fih fo fort zu untermerfeg 
ha en... 100g 

en» 
ve. 

f ln » 
| Arte-12. : Diejenigen Bundesglieder, beten 
Beſitzungen nicht eine Volkszahl von 300,000 Seg 
len erreichen, werden fid) mit den ihnen vermandren 
Häufern oder andern Bundesgliedern zur Bi dung 
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eines ge meinſchaftlichen oberften Gerichtz 
vereinigen, — Den vier freien Staͤdren· ſtehet: das 
Rechtqzu, ſich unter einander uͤber die Errichtang! eines 
gemeinſchaftlichen oberſten Gerichts zu veteinigen. + 
Bei vden ſochergeſtale errichteten -gemeinfchaftlichen 
oberften Gerichton ſoll jeder der Parkheien verſtaitet 
ent, auf die Verſchickung der Acten:auf eine teutſche 

tultaͤt, oder an einen Schoͤppenſtuhl, gut Abfaß⸗ 
—2 

ſung des Endurtheils anzutragen. .. .. 1 

EEE, In allen Bundesſta aten wirt 
sine landſtaͤndiſche Verfaffung ſtatt fin 
en. * el —— 

29:7 Yen 14. Um den im Jahre 1806 und felrderh - 
mittelbar gewordenen ehemaligen Rei) 
ſtaͤnden und Reichsangehärigen , in Gemaͤßheit der 
Zegenwaͤrtigen Verhaͤltniſſe, in allen: Bimdesflaaten 

‚einen -gleihfärmig: bleibenden’ Röchtszu— 
ftand zu verfchaffen; ſo vereiniger? die Bundesſtaa⸗ 

en ſich dahin: a) daß dieſe fürftlichen und gruͤflichen 
uſer fortan zu dem Hohen Adeel in Teutſchland 

gerechnet werden, ünd ihnen das Recht der Eben 
bürtigkeie in dem bisher damit verbundenen Ba—⸗ 

Jriffe verbleibet; b) find die Haupter diefer 
Haͤuſer die erſten Standesherren in dem 
Staate, zu dem fie gehören. Sie und’ ihre Familien 
bilden die privilegirtefte Elaffe in demfetben,, beſon⸗ 
ders in Anfehung der Befteuerung; c) es follen Ihnen 
überhaupe in Rückfücht ihrer Perfonen, Familien unb 
Befigungen alle diejenigen Rechte und Vorzüge zus 
joe werben, ober bleiben, . welche aus ihrem 
€ genthüme und beffen ungeflörtem Genuffe herruͤh⸗ 
ven, und.nicht zu der Staatsgewalt ulib’'den hoͤhern 
Regterungsrechten gehören (3. B. die Freiheit, ihren 

Aufemthalt in jedem zu dem Bunde gehörenden, eu 

* 
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site demnſelben ht Frieden lebenden Staate zu neh⸗ 
wien; Die Aufrechthaltung der noch beſtehenden Fa⸗ 

envertraͤge; privilegirter Gerichtsſtand und Be⸗ 
freiung von aller Militairpflichtigkeit fuͤr ſich und ihre 
Familien; die Ausuͤbung der. bürgerlichen und pein⸗ 
Uchen Juſttz in erſter, und, wo die Beſitzung groß 
genug iſt, in zweiter nftanz, der Forftgerichtsbarkeit, 
Ortspolizei/ Aufſicht in Kirchen. und Schulfachen; 
Beh nah Vorſchrift der Sandesgefege 
u. ſJ. w.) — Dem ehernaligen Reichsadel werden 
Ancheil der Begürerten an Landſtandſchaft, mans 
monial⸗ und Forfigerichtsbarfeit, Drtspoliget;, Kir⸗ * 
chenpatronat und der privilegirte Gerichtszuſtand zuge⸗ 
ſichert. Doch werden dieſe Rechte nur nach Vorſchrift 
ver Landesgeſetze ausgeuͤbt. In der durch "den Frie⸗ 
ven von Luͤneville von Teutſchland abgetretenen und 
jetzt wieber damit vereinigten Provinzen werben;;: bet 
Anwendung der obigen Grundfäge auf den ehemali» 
gen unmittelbaren Reichsadel, diejenigen Befchrans 
ungen ftatt finden, welche die dort beſtehenden be⸗ 
fondern Verhäktniffe nöthig machen. 0 | 

Art. 15. Die Fortdauer der auf bie Rheins 
ſchiffahrtsoctroi angewieſenen Bireeten und ſubſidiarb⸗ 
ſchen Renten, und die durch den Reichsdeputations⸗ 
ſchluß getroffenen Verfügungen in Betreff des Schul 
Venwefens und feftgefester Penfionen an geiftliche umd- 
weltliche Individuen, werden von dem Bunde garan⸗ 
rirt. (Das Uebrige des Artikels erklaͤtt ſich über die 
Penſionen der Mitglieder der ehemaligen Stifter, 
der Mitglieder des teutſchen Ordens, und der über: 
rheinifchen Bifchöffe und Geiftlichen. } 

Art.16. Die Berfhiedenbeit der cbriſ 
lichen Religionspartbeien kann in den Laͤn— 
dern des teutſchen Bundes keinen Unter— 
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fHdeh: in dem Genuffeder ihngersähen ugn 
politifhen Rechtzebegruͤndech, — Die 2 
desverſanmlung wird in Berathung zjeherr,- mie anf 
eine Moͤglichſt übereinftimmende Weiſe: die. bürgayg 

liche Berfaffung Der Bekenner des jübh 
fchen Glaubens in Teutſchland zu. beayicken fig; 
und wie infonderheit denſelben der Genuß.der bürgsp 
lichen Rechte, gegen die Uebernahme allge Buͤrger⸗ 

pflichten, in den Bundesftaaten verſchafft und), ge 
ſichert werden koͤnne. Bis babin-werden.Dey Beken⸗ 
nern dieſes Glaubens die. denſelben von deygeinzelnen 
Bundesſtaaten bereits vingeraͤumten Rechte erhalten, 
> He 17. Das fuͤrſtliche Haus Thurn uup 
Taxis bleibt in dem, durch den Reiheheputariongg 
ſchluß, oder in fpätern Verträgen, beftäfigten, BY. 
fiße und Benuffe der Poften in den verfchig 
denen Bunbesftaaten, fo lange nicht durch freie; Ueberr 
eiafunft anderweitige Verträge abgefchloflen werben 
ſollten. Re 
# . Art, 18, Die verbündeten Fürften und. freieg 
Städte fihern den Unterthanen ber teutſchen 
Bundesflaaten folgende Rechte zu: a) Grund⸗ 
eigenthum außerhalb des Staates, ben fie bewohne 
zu erwerben und zu befigen, ohne deshalb in dem 
fremden Staate, mehreren Abgaben und Laften unter 
worfen zu feyn, als deffen eigene Unterthanen;, b) bie 
Befugniß des freien Wegziehens aus einem Bundes, 
ſtaate in-den andern, der erweislich fie zu Unterchar 
nen annehmen will; auch in Civil» und. Militair- 
dienſte deffelben zu treten, fobald feine Verbindlichr 
feit zu Militaiedienften gegen das bisherige Vater 
land im Wege fteht; c) die Freiheit von aller Nach: 
fteuer,, fofern das Vermögen in einen andern: teut 

ſchen Bundesſtaat übergeht. d) Die Bundes- 
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verfammtung wird fich bei ihrer erſten Zuſam⸗ 
menkunft mie Abfaſſung gleichfoͤrmiger Ver— 
fügungen über die Preßfreiheit und die 
Siherftellung der Rechte der Schrifsfiel 
ler und Verleger gegen den Nachdruck be- 
ſchaͤftigen. 

Art. 19. Die Bundesglieder behalten ſich vor, 
bei der erſten Zuſammenkunft der Bundesverſamm⸗ 
dung wegen des Handels und Verkehrs zwi 
fhen den verfhiedenen. Bundesftaaten, 
fo wie wegen der Schiffahrt, nad) Anleitung 
der auf dem Congreſſe zu Wien angenommenen 
Grundfäge, in Berathung zu treten. 

Der 20fte Artifel betraf die Ratification ber 
Bundesacte. 

66. 

Fortbildung des Staatsrechts des teut— 
ſchen Bundes, durch die Bundesverſamm— 
lung, und die Karlsbader Beſchluͤſſe im 

J. 1819. 
MNach den bereits in der Bundesacte enthalte⸗ 
men Andeutungen uͤber das Verhaͤltniß des teutſchen 
Staatenbundes gegen das Ausland, ward von der 
Bundesverfammlung in dem Beſchluſſe der 34ſten 
Sitzung . vom Sabre 1817 feftgefegt: der teutfche 

. ‚Staatenbund gelte in feiner Gefammtheit als Ein 
‚Körper, als freie und unabhängige Macht im euro⸗ 
-päifchen Staatenfufteme, und habe, als folher, in 
‚allen auswärtigen Berhältniffen diefelben Rechte und. 
Pflichten, und dieſelben politiſchen Beziehungen, 
wie jede andere freie und unabhaͤngige Macht. Der 
teutſche Staatenbund nimmt, da er an bie Stelle 
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‚des vorinaligen teutſchen Relches getreten iſt, nach 
feiner Würde und Bevoͤlkerung, ſeinen Platz in der 
Meihe der europäifchen Mächte vom erften Mange, 
Als Gefammtheit ungerdandelt er mit den auswärti= 
gen Mächten, fchlleßt:Berträge, und führt Krieg. 
Unbeftreitbar ift ihm, nach. den Befchlüffen. der 34ften 

Sitzung vom Jahre 1817, fo wie affe- aus dem 
Weſen einer-freien und unabhängigen Macht fließende 
Folgerungen, fo auch das active und paffive 
Geſandtſchaftsrecht. Der diplomatifche Ver⸗ 
ehr mit. dem Auslande gefchieht durch die Bundeg- 
verfammlung. Fremde Gefandefchaften find bei der⸗ 
felben accreditirt und .angeftelle (von. Frankreich, . 
Großbritannien, Rußland, Schweden); doch hat . 
die Bundesverfammlung von dem Rechte , allgemeine 
beftändige Gefandtfchaften bei auswärtigen Höfen zu 

‚ unterhalten, noch feinen Gebrauch gemacht. AlsMaas- 
. ftab für den polleifchen Rang der Geſandten des teut⸗ 
ſchen Staatenbundes ward das auf dem Wiener Con« 
:gueß feſtgeſetzte Reglement angenommen, Die Dune _ 
desverfammlung bedient fih in allen ihren Verhand⸗ 

lungen, Befchlüffen und diplomatifchen Mittheilungen 
der teutſchen Sprache; doch wird bei den legten 
da, wo es gegenfeitig gefchieht, eine Weberfegung in 
lateinischer und franzöfifher Sprache beigelegt, — 
Bei dem Bundestage ward fpäter der Maasſtab der 
Bevölferung -für die Aufftellung des Bundesheeres 
feftgehalten, fo daß beim Simplum auf-hundert Ein- . 
wohner ein Mann, bei der Referve auf 200 Einwoß- 

ner ein Mann gerechnet, und das gefammte Bundes- 
heer, geheilt in zehn einzelne Corps, zu 300,000 
Mann, nad) der Gefammebevölferung der Bundes- 
ftaaten mit 30 Millionen Menſchen, beftimme warb. 
2So wie in dem Zeitalter großer politifcher Um⸗ 

a 
/ 
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bildungen die Orfcheinung bes - gegenfeltigen Anſtre⸗ 
Gens zweier entgegengefegter Anfichten und Parteien 
in der Gefchichte vieler europkifchen Staaten getrafr 
fen wird; fo zeigte fie fich auch in Teurfchland, Die 
degeifterten Anhänger neuer politifiher Lehren und An⸗ 

‚ ſichten traten gegen die warmen Vertheidiger ber wie⸗ 
derherjufteffenden Altern und theilweife vernichteten 
Berhältniffe in Druckſchriften aufz befonders kam 
vas im 13ten Artikel der  Bundesacte enthaltene 
Werſprechen landftändifher Verfaflungen allganein _ 
zur Sprache; im mehreren geheimen Verbindungen 
glaubte man Kinen demagogiſchen Zweck zu erfennen. 
Kotzebue's Ermordung durch Sand gab endiid) den 
Ausfhlag — Im Auguſt 1819 trafen fi bie 
Geſandten der fammtlihen Mitglieder des teutfchen 
Bundes zu Karlsbad zufammen, wo fie- über 
Beſchluͤſſe fi vereinigten, welche am 20. Sept. 
1819 zu Frankfurt amtlich befannt gemacht wurden. 
Die Haupebeftimmungen verfelben waren: „1) Daß, 
nad) dem Sinne des monardifchen Princips und zur 
Aufrechthaltung des “Bundesvereins, die Bundes- 
Staaten, bei Wiedereröffnung ber Sigungen, ihre 

- Erklärungen über eine angemeffene Auslegung 
und Erflärung des dreizehnten Artikels 
der Bundesacte abgeben follten; 2) daß inzwi⸗ 
ſchen, bis eine befinitive Erecutionsordnung 
durd) die beabfüchtigeen weitern Berathungen. zu | 
Stande gebracht werden fünne, zur noͤthigen Hand⸗ 
habung und Ausübung der, nad) dem zweiten Artikel 
der Bundesacte, zu faffenden Befchlüffe und erfor« 
derlihen Maasregeln eine proviforifhe Erect- 
tionsordnung eingeführt werden follte; 3) daß, - 
mit Worbehalt der weitern Berathungen des Bundes 
tages, zur gründlichen Verbeſſerung bes 
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geſammten Schul. und Univerfitätswe 
fens, den Gebrechen defjelben zunachft und unge 
fäumt durch) Ergreifung von proviforifhen Maas 
regeln, abgeholfen würde; . 4): daß, zur nöthigen 
Oberaufſicht aber die Druckſchriften und 
zur Verhütung bes fich ergebenden Mißbrauches der» 
ſelben, in Beziehung auf Zeitungen, Zeit» und Flug⸗ 
ſchriften „eine proviſoriſche gefeßliche Verfügung all 
‚gemein eingeführt werden follte; 5) daß eine Cen- 
tralbehoͤrde ausfchließlich zur weitern Unterfuchung 
‚ser in mehreren Bundesflaaten entdeckten reyolutin- 
nair en Umtriebe beftellt und angeorbnet werben 
Pole 

‚67. 

EN Politifcher Charakter. der Schlußacte 
der Wiener Minifterialeonferenzen, bee 
" fannt gemacht am 8. Juny 1820. 

“Bald nad) dem Bekanntwerden der Karlsbader 
Beſchluͤſſe zu Frankfurt trat, fuͤr die endliche Ent⸗ 
ſcheidung aller in der Bundesacte zweifelhaft geblie— 
benen Gegenſtaͤnde über die innern und äußern Ver. 
haͤltniſſe Teutſchlands, zu Wien am 25. Nov. 1819 
ein Congreß der Minifter aller Mitglieder des teufs 
ſchen Bundes zufammen, deſſen Ergebniß am 15. 
Mai 1820 alsdie „Schlußacte der über Yu 
bildung und Befeftigung des teutſchen 
Bundes zu Wien gehaltenen Winifterial« 
eonferenzen *) unterzeichnet, Ind am 8. Jun. 
4820, nad) ihren 65 Artikeln, zu Frankfurt als 

*) Luͤders Arie, Th. 2. S. 648. — Dufau eto. 
T. 2. P- 123. J .. . 
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allgemeines Gefes innerhalb bes teutſchen Staaten- 
Bundes angenommen und befannt gemacht ward. 
Durch diefe Schlußacte follte ein Commentar 
über die Bunbesacte aufgeftelle werden, welcher 
die in derfelben bereits feftgefegten Grundſaͤtze erläu- 
terte, ‚fchärfer beftimmte, und die wahrgenommenen 
Süden ergänzte. — Der wefentliche Inhalt der Be 
flimmungen diefer Schlußacte iſt folgender: i 

Der teuefhe Bund ift ein volkerrechtlaͤcher 
Merein der teutſchen fouverainen Fürften und freien 
Städte, zur Bewahrung der Unabhängigkeit unb Un- 
verlegbarfeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten, 
und zur Erhaltung der inneren und äußern Sicherheit ' 
Teutſchlands (Art. 1.). — Diefer Verein befteht in 
feinem Innern als eine Gemeinſchaft felbft-. 
Händiger unter fih unabhängiger Staa— 
ten, mit wechfelfeitigen gleichen Vertragsrechten und 
Bertragspflichten; in feinen außern Verhaͤltniſſen 
aber als eine in politifher Einheit verbun⸗ 
dene Geſammtmacht (Art. 2.). — Die Bundes» 
acte bleibe der Grundvertrag und das erfte Grunds 

geſetz diefes Vereins (Art. 3.). — Der Gefammt- 
heit der Bundesglieder fteht die Befugniß der Ent⸗ 
widelung und Ausbildung der Bundesacte 
su; doch dürfen die Befchlüffe mit dem Geifte der 
Bundesacte nicht im Widerfpruche ftehen (Art. 4.) 
— Der Bımd ift. als ein unauflösliher Vers 
ein gegründet; es kann daher der Austrirt 
aus diefem Vereine feinem Mitgliede deſſelben frei - 
ſtehen (Art. 5.) — Die Aufnahme eines neuen 
Mitgliedes kann nur ftatt haben, wenn die Gefammt« $ 
heit der Bundesglieder folche mit ben. befiehenden 

Verhaͤltniſſen vereinbar und dem Vorcheile des Gan« 
zen angemeflen findet (Art. 6.). — ‚Die Bunbesver- 
w. .: 23° 

VG 
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ſammlung ſtellt den Bund in feiner Geſammtheit dar, . 
and ift das baſtaͤndige verfaffungsmäßige Organ fei- 
nes Willens und Handelns (Art. 7.. — Die einzel» 
nen Bevollmächtigten am Bundestage find von ihren . 
Committenten unbedingt abhängig, und biefen 
verantwortlih (Art. 8.) — Die Wirffamkeie 
der Bundesverfammlung ift durch die Vor 
fhriften der Bundesacte, durch die in Gemäß. 
heit derfelben befchloffenen oder ferner zu befchließen« 
den Grundgefege, mo diefe aber nicht zureichen, 
Durch die im Grundvertrage bezeichneten Bundes- 
zwecke beflimme (Art. 9.) — VBerfaffungs 
mäßige Befchlüffe der Bundesverfammlung find 
diejenigen, welche innerhalb der Grenzen der Compe⸗ 
ten; der Bundesverfammlung , nad) vorgängiger Be 
rathung, durch freie Abftimmung entweder im engern 
Rathe, oder im Plenum gefaße werden (Art. 10.). — 
In der Regel werden die Beichlüffe im engern, 
Rathe nach abfoluter Stimmenmehrfeit (Art. 11.), 
iind nur in den in ber Bundesacte.ausbrüdlich ber 
zeichneten Fällen, und wo e8 auf eine Kriegserklaͤ⸗ 
tung, oder Friedensfchlußbeftätigung, oder auf bie 
Aufnahme eines neuen Mitglieds anfomme, im Ples 
num (Art. 12.) abgefaßt. Kein Beſchluß durch Stim⸗ 
menmehrheit findet ftaet: über Annahme neuer Grunde 
gefege, oder Aenderung ber beftehenden; über orga⸗ 

niſche d. 5. bleibende Anftalten, als Mittel zur Er⸗ 
füllung der ausgefprochenen Bundeszwecke; über Aufs _ 
hahme neuer Mitglieder in den Bund, und über Mes 
ligionsangelegenheiten (Art. 13.). — Beſonders 
muß über organiſche Einrichtungen im Ple— 

num und durch Stimmeneinhelligkeit (Art. 
14.) entſchieden werden. Eben fo kann (Art. 15.) 
in Sälfen, wo die Bunbesglieber als einzelne, ſelbſt⸗ 
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Ränbige und unabhaͤngige Staaten erfcheinen, wo 
alſo jura singulorum obwalten, oder wo einzelnen 

Bundesgliedern wine befondere-Seiftung ader Verwilli 
gung fir den Bund dugemurbet ich „ohne freie Qu 

ſtimmung ber Betheiligten kein dieſelben verbindender 
Schluß gefaßt werden. — Wenn die Beſitzungen 
eines ſouverainen teutſchen Haufes- (Art. 16.) durch 
Erbfolge auf.ein anderes übergeben; fo haͤngt es 
von der Gefammtheit des "Bundes ab, ob und wie⸗ 
fern bie auf jenen Befigungen ‚Haftenden Stimmen. itg 
Plenum, — :weil.im engern Rathe fein Bundes 

gliedemehr als Eine Stimme führen fann, — Dem 
neuen Beſitzen beigelegt. werben, ſollen. —. Der Bun—⸗ 
besnerfammlung ſteht, in zweifelhaften Fällen; dig 
Erklaͤrung des rechten’ Sinnes ber Dun 
des gete und ber ‚richtigen Anwendung ihrer "Mour 
{erifen zu (Art 17.) — Bei Bedrohung oder 
törung der innern Ruhe unter ben, Bundesglier 

deen hat die Bundesverfammlung Die dazu geeigneten 
Beſchluͤſſe zu. faſſen (Art. 18.),.— Bei der Befuͤrch- 
fung oder wirklichen Ausübung, von Thaͤtlichkeiten 
unter ben Bundesgliedern fol die Bundesverſamm 

‚ kung Maasregeln ergreifen, um jeder Selbſthuͤlfe vor⸗ 
eugen, oder der unternommenen Einhalt zu thunz 

eſonders bat fie die Aufrechthaltung des Ba 
fisfandes zu bewirken (Art. 19.). —: Wird: Die 

" Bundesverfammiung-non einem Bunbesgliede zy m 
Schutze des Befigftand:es aufgerufen; fo, fo 
ein nicht betheiligtes. Bunbesglieb: in der Nähe des 
zu fhügenden Gebiets Die Thatſache des. jüngften Be⸗ 
ſihes und die angezeigte Störung deſſelben fummg« 
riſch durch feinen :oherften Gerichtshof unterfuchen.; 
und darüber einen.zehtlichen Beſcheid abfaſſen laſſen, 
deſten Mollziehung Die, Aundeserfanumlung „in he⸗ 

| 23 
— 

—8 
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wirken Hat (Ar 30): Die Arikel 2134. 
ſtelleu die Bedingungen auf, wie durch Austrägale 
inftanzen bie Sereitigkeiten der Bundesglieberieiie 
fchieden werden ſollein. 73ꝛ 
»Ueber die inneren Angelegenheiten in den 
Bundesſtaaten beſtimmt (Art. 25.) die Schkußdtte;, - 
daß die Aufrechthaltung derinnern Rufe 
und Ordnung den Regierungen allein zu 

ſtehe; als Ausnahme gelte der Fall: ver Widerſetz⸗ 
uchkeit der Unterthanen gegen die Regierung‘, fe wie 
der Fall eines offenen Aufruhrs, vder gefährlicher 
Bewegungen in ihehrern Bundesitaaten. — In ſol⸗ 

chem Halle, mwerin' bie Regierung felbft, nach Er⸗ 
Thöpfung:der. verfaffungsmäßigen "amd 
gefeglihen Mittel, den Betftind des Bundes 

unxuft, ſoll die Bundesverſammlung die fchleunigfie 
Huͤlfe zur Wiederherſtellung ver Ordnung veranlafſen; 
ind dies ſelbſt unaufgerufen thun, wenn die 
Regierung durch die: Umſtaͤnde gehindert wird‘, "dig 
Hilfe des Bundes zu begehren (Art. 26.) Die Ne 
gierung aber, welther eine ſolche Huͤlfe zu Theil wird 
(Art. 27.), muß die Bundesverfammlung --von: der 
Beranlaffung der eingetretenen Unruhen, und 
von den zur Herſtellung der Ordnung - getrofferter‘ 

Maasregel n in Kenntniß fegen? Wenn die ent: 
liche Ruhe und gefegliche Ordnung (Het 284) in mieh⸗ 

‚teen Bundesftadteh durch gufährlicde Verbin⸗ 
dangen und Anſchlaͤge bedroht finb;, ind dagegen nur’ 
durch das Zuſammenwirken⸗der Gefammtheit zu 
reichende Maasregelti: ergriffen werden koͤnnen; foriftt 
die Bundesverſammlung befuge "amd rbewdfen:,: nach 
worgäangiger Ruͤckſprache mit den zunaͤchſt bedrohten 
Regierungen, ſolche Maasregeln zu berathen und Aw" 
beſchließen. — Die Art. 29-34 erörtern lei 
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Falle der Sufizpermeigerung in einem Bundes⸗ 
finnte,, ber Nichebefriebigung ‚der zwiſchen mehrern 
Bundesſtaaten fireitigen Erörterungen von Privat« 
perfonen ‚und. der. nöthig werdenden Erecutions- | 
maastegeln, 

68. 
un Sortfegung 
Nach feiner Stellung gegen das Aus. 
band hat der teutſche Staatenbund (Art. 35.), als 
Geſammetmacht, das Recht, Krieg, Frieden, 
Buͤndniſſe und andere Verträge zu be⸗ 
ſchließen. Doch übe der Bund dieſe Rechte nur 
zu. feiner Gelbfivertpeibigung, zur Er⸗ 
baltung der Selbftftändigfeitund äußern 
Sicherheit-Teutfhlands, und der Una b- 
bängigfeit und Unverlegligfeit der ein 
zelnen: Bundesftaaten aus. — Alle Ver⸗ 
kegungen des einen Bundesftaates von Auswärtigen 

Art. 36.) treffen zugleich und in demſelben Maafe 
die Sefammtheit des Bundes. Dagegen find Die ein« 
zelnen Bundesftaaten verpflichter, den Ausmärtigen 
nie Veranlaffung zu folhen Verlegungen zu geben, 
ober fie denfelben zuzufuͤgen. Sollte aber ein frem⸗ 
der Staat Beſchwerde uͤber ein Bundesglied bei der 
Bundesverſammlung fuͤhren, und dieſe gegruͤndet 
befunden werden; ſo liegt ber Bundesverfammlung 
ob, das Bundesglied zur fchleunigen und genügen- 
den Abhilfe ber. Befchwerde aufzufordern, und da» 
mie, nach Befinden der Umflände, Maasregeln zu. 
verbinden, wodurch weitern feiebeftörenden Folgen 
vorgebeugt wird, — Ruft ein Bunbesftaat (Art. 
37.), bei einer zwifchen ihm und einer auswärtigen 
Madıt ensftanbenen. Irrung ‚ die Dazwiſchen— 

[4 
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kunft des Bundes an; fo ſoll die Bundesverſamm⸗ 
hung das wahre Sahverhältniß prüfen, und, wenn 

dem Bundesftaate das Recht nicht: zur Seite ſteht, 
die begehrte Dazwiſthenkunft verweigern. — Wird 
ein einzelner Bundesftaat, ober die Geſammtheit des; 
Bundes (Art. 38.) von einem feindlihen An 
griffe bedroht; fo muß zunächft die engere Buns 
desverfammlung, nad) ber abſoluten Stimmenmehr« 
heit‘, ‚die Frage, ob die Gefahr eines folchen An⸗ 
griffs vorhanden ift, entfcheiden, and‘, bei der An⸗ 
erfennung der Gefahr, ohne Verzug wegen der Ver⸗ 
theidigungsmaasregeln einen Beſchluß faſſen. Der: - 
Stand des Krieges tritt aber fofort ein (Arts 
'39.), wenn das Bundesgebiet von einer auswärtigen 
Mache feindlich überfallen wird. Eine förmiide 
Kriegserflärung des Bundes kann nur im Ple⸗ 
num ber Bundesverfammlung nah der Stim⸗ 
menmehrhbeit von Zweibdrittheilen befchlof« 
fen werden (Art. 40). Durch die Befhlüffe der: 
Bundesverfammlung werben fämmtliche Bundesglie⸗ 

"der zu den feftgefegten Maasregeln verpflichtee (Arc 
41.); doch föhnen, wenn bie Stimmenmehrheit: bie. 

Vorfrage einer vorhandenen Gefahr verneinend 
 entfcheider, diejenigen Bundesftaaten, welche von. 

der Wirflichfeie der Gefahr überzeugt’ find, gemein«: 
fchaftliche Vertheldigungsmaasregeln unter ſich ver⸗ 
abreden (Art. 42.); aud) darf, wenn der eine ſtrei⸗ 
tende Theil auf Die Wermittelung des Bundes antraͤgt, 
deshalb der Befchluß wegen der zu ergreifenden Ver⸗ 

theidigungsmaasregeln nicht aufgehalten werden. (Art, 
43.). — Belausgebrochenem Kriege fteht jedem Bun⸗ 
desgliede frei, zur gemeinſamen Vertheidigung eine 
groͤßere Macht zu ſtellen, als fein Bundescontin⸗ 
gent beträgt ; bach ohne. deshalb zu einer Forderung at. 
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den Bund berechtigt zu ſeyn (Art. 44.. — Wenn in 
einem Kriege zwiſchen auswaͤrtigen Maͤchten eine Ver⸗ 
letzung der Neutralitaͤt bes Bundesgebietes zu befürchten 
iſt; ſo hat die Bundesverſammlung im engern Rathe 
einen Beſchluß deshalb zu faſſen (Art. 45.). — Be 
ginntein Bundesſtaat, der zugleich außer⸗ 
halb des Bundesgebietes Beſitzungen hat, 
in ſeiner Eigenſchaft als europaͤiſche 

Macht einen Krieg; fo bleibe ein folder, 
die Verhaͤltniſſe und Verpflichtungen des 
Bundes nicht berührender, Krieg dem 
DBunde'ganz fremd (Art. 46.) — In den Fäls 

sen, wo ein folcher Bundesftaat in feinen, außer 
dem Bunde belegenen, "Befigungen bedroht oder an⸗ 
gegriffen wird, tritt für den Bund die Verpflichtung 
/zu gemeinfchaftlichen Vertheidigungsmaasregeln, oder 
zur Theilnahme und Huülfsleiftung nur in fofern 
ein, als berfelbe Gefahr für das Bundesges 
biet erkennt (Art. 47.). — Die Beftimmung der, 
Bundesacte, vermöge welcher, nach einmal erklaͤr⸗ 
tem Bundeskriege, fein Mitglied des Bundes ein- 
feitige Unte gen mit dem Feinde 
eingehen, noch einſeitig Waffenſtillſtand 

'- oder Friede ſchließen darf, iſt für ſaͤmmtliche 
Bundesſtaaten, fie mögen außerhalb des 
Bundes Befigungen haben oder nidt, 
gleich verbindlich (Art. 48.). — Bei Unterhandluns 
gen über Waffenftillftand oder Frieden hat die Bun» 
desverfammlung zur fpeciellen Leitung einen Aus— 
ſchuß, zum. Unterhandlungsgefchäft aber eigene 
Bevollmächtigte, mit gehörigen Inſtructionen, 
zu ernennen... Die Annahme und Beftätigung eines 
Sriebensvertrages kann nur im Plenum geſchehen 
(Art. 49). — oo. oo. . . . 
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In Beziehung auf die auswärtigen Vers. 
hältniffe überhaupt (Art. 50.) liegt der Bun⸗ 
desverfammlung ob: a) für die Aufrechthaltung fried⸗ 
licher und freundfchaftlicher Werhäleniffe mit den aus« 
wärtigen Staaten zu forgen; b) die von fremden - 
Mächten bei dem Bunde beglaubigten Gefandten an⸗ 
zunehmen, und, wenn es nöthig befunden werben 
follte, im Namen des Bundes Gefandte an- fremde 
Mächte abzuordnen; c) in eintretenden Fällen Unter« 
handlungen für die Gefaramtheit bes Bundes zu fuͤh⸗ 
ren und. Verträge für benfelben abzufchließen; d) auf 
Verlangen einzelner Bundesregierungen,, für diefel« 
ben die Verwendung bes Bundes bei fremden Mes 
gierungen, und, in gleicher Art, auf Verlangen 
fremder Staaten, bie Dazwifchenfunft des Bundes 
bei einzelnen Bundesgliedern eintreten zu laflen.: :; 

Die Bundesverfammlung ift verpflichtet, die 
auf das Militairiwefen und bie Vertheibigung 
des Bundes fich beziehenden organifchen Einrichtun⸗ 

gen zu befchließen (Art. 51.), die für die Angelegen⸗ 
heiten bes Bundes von den Mitglievern zu leiftender: 
Geldbeiträge feftzufegen , und (Art. 52.) die Erq 
bebung, Verwendung und Verrechnung derfelben: zu 

keiten. | 
Was die Berfaffung und Verwaltung 

der einzelnen Bundesftaaten im Innern 
berriffe; fo ſchließt (Art. 53.) im Allgemeinen die 
durch‘ die Bundesacte gewährleiftete Unabhängigkeit 
jede Einwirkung des Bundes aus. Weil 
aber (Art. 54.), nad) dem Sinne des breizehnten Ar⸗ 
tifels der Bundesacte und den darüber erfolgten fpd« 
tern Erklärungen,. in allen Bunbesftaaten 
landbftändifhe Verfaffungen ſtatt finden 
follen; fo hat die Bunbesverfammlung darüber zu 



wachen, daß diefe Beftimmung in feinem. 
Bundesſtaate unerfülkt bleibe... Doh wird 
(Het. 55.) den fduverainen Bundesfuͤrſten 

-  aberlaffen, diefe innere Landesangelegenheit, mie 
Berüdfichtigung ſowohl der früherhin 
beftandenen ſtaäͤndiſchen Rechte, als der. 
gegenwärtig obmaltenben Verhältniffe,. 
zu.ordnen. "Die::än. anerfannter Wirkſamkeit be« 
ſtehenden landſtaͤndiſchen Verfaflungen fünnen (Arts 
56.) nur auf verfaffungsmäßigem Wege 
wieder abgeändert werden. — Da der teutfche 
Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus ſo u⸗ 
verainen Fürften beſteht; fo muß, dem hierdurch 
gegebenen Grundbegriffe zu Folge, die gefammete. 
Staatsgewalt in dem Dberhaupte des Staates ver⸗ 
einige bleiben, und der Souverain kann durch eine, 
landſtaͤnbiſche Werfaflung nur in der Ausübung 

beſtimmter Rechte an die Mitwirkung der 
Stände gebunden werden (Ark. 57) — Die 
im Bunde vereinigten fouverainen Fürften dürfen 
durch feine landftändifhe Werfaflung in der Erfüls 
bang ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert 
oder befchränft werben (Art. 58... — Wo bie 
-Deffenelichkeit landftändifher Verhand—⸗ 
lungen durch die Verfaflung geftatter ift, muß 
‚durch bie. Gefchäftsorbnung dafür geforge werden, 
daß die gefeglichen Grenzen ber freien Aeußerung, 
weder bei ven Verhandlungen felbft, noch ‘bei den 
Beranntmachungen durch den Drud, auf eine, 
die Ruhe des einzelnen Bundesflaates ober des ge= 

ſammten Teutfchlands gefährdende, Weife überfchrit- 
ten werden (Art. 59.) — Die Bundesverfammlung 
iſt berechtigt, die von einem Bundesgliede gefuchte 
Garantie des Bundes für die in feinem Staate 

\ 
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eingeführte landſtaͤndiſche Berfaſſung zu übernehmen, 
Sie erdält dadurch die Befugniß, auf Anrufung der 

Betheiligten, die Berfaflung aufrecht zu erhalten, und; 
Die über Auslegung oder Anwendung berfeiben ent⸗ 
ſtandenen Irrungen durch gütliche Vermittelung ober 
compromiffarifehe Entfheidung beizulegen (Art. 60.). 
— Außerdem (Art. 61.) ift aber die Bundesver⸗ 
fammlung nicht berechtigt, in landſtaͤndiſche Auges 
fegenheiten, ober in Streitigkeiten zwifchen ben Lan⸗ 
besherren und ihren Ständen einzuwirken. — Auf 
die freien Städte find (Art. 62.) die vorſtehenden 
Beſtimmungen in Beziehung auf ben 13ten Artikel 
ber Bundesacte infoweit anwendbar, als die. befon« 
dern Verfaflungen und Verhältnifie derfelben es zus 
laſſen. — Die Bundesverfainnlung (Art. 63.) bat. 
auf die genaue und vollftändige Erfüllung des 14ten 
Artikels der Bundesacte in Betreff ver mediarifirs 
ten Reichsſtaͤnde und des ehemaligen unmittelbaren: 
Reichsadels zu achten. Diefen bleibe, im Falle. der 
verweigerten gefeglihen und verfaffurgsmäßigen 
Rechtshuͤlfe, oder einer einfeitigen zu ihrem Nachtheite 
erfolgten legislativen Erflärung der durch-die Bun« 
acte ihnen zugefiherten Rechte, der Necurs an bie 
Bundesverfammlung vorbehalten. — Wenn Vor⸗ 
fhläge zu gemeinnügigen Anorbnungen (Art. 
64.), deren Zweck nur durch die zufammenwirfende 
Theilnahme aller Bundesftaaten vollftändig erreiche 
werben fann, von einzelnen Bundesgliebern an bie : 
Bundesverfammlung gebracht werden, und dieſe von 
der Zweckmaͤßigkeit und Ausführbarfeit folcher Vor⸗ 
fhläge im Allgemeinen ſich überzeugt; fo liege ihr ob, 
die Mittel: zur Vollfuͤhrung derſelben in forgfältige 
Erwägung zu ziehen, um die erforberliche freiwillige 
Vereinbarung. unter den ſaͤmmtlichen Bunbesgliebern 

! 
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zu bewirken. — Die in ben beſondern Veſtiumun⸗ 
gen der Bundesartikel 16. 18 und 19. zur Berathung 
der Bundesverfammlung geftellten Gegenſtaͤnde blei⸗ 
ben derſelben zur fernen Bearbeitung vebehaluen 

66. | | 

J 8) Oeſtreichiſche Monarchie, 

Die gligemeinen Grundgefege-ber gefanimten 
oͤſtreichiſchen Monarchie find: 
a) Karls 6 pragmatifche Sanction ®) 

. vom 19. Apr, 1713, in welcher die Untheilbarkeit 
der oͤſtreichiſchen Monarchie, und die Erbfolge in 
berjeiben feftgefege ward; 

\ b) das Manifeft, wodurch Kaifer Franz 2 die 
erbliche Kaiſerwuͤrde von Oeſtreich ausfprach 
am 41. Aug. 1804 5 

c) das Decret des Kaifers Franz (1) vom 6. 
Aug. 1806 ,. in welchem (nad) Miederlegung der 

teutſchen Kaiſerwuͤrde) bie gefammten teutfchen 
Provinzen des Haufes Oeſtreich von allen ihren 
Verhältniffen zu dem bisherigen teutſchen Reiche 

getrennt wurden, 

Buben befondern Grunbgefegen der einzelnen Ä 
Staaten ber öftreichifhen Monarchie gehören: 

a) für Deftreich: der Freiheitsbrief *) des 
‚ Kaifers Friedrichs 1 vom Jahre 11565 | 

®) Er ſteht inSchm st sii corp. juris gentium acad. 
. 2976 sq ; 

%*) & che voiikännig ih Franz Berd. Schroͤtters 
Verſuch einer dfir. Otaatsgeſch. (Bien, 1771. 8. y 
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..bjife Boͤhmen: Ferbinands erveurne Sam | 
—— vom Jahre 1627 (Sie anthaͤlt die, 
VEintheilang der Landſtaͤnde in 4 Klaſſen; die Auf⸗ 

u rechthaltung der katholiſchen Religion; die mum⸗ 
ſchraͤnkte Gewalt des Koͤnigs, Geſetze zu geben; 
die Ordnung bes Landtages ꝛc.); 

c) für Mähren: Ferdinands 2 erneuerte Lan⸗ 
| besordnung vom „Sabre 1623 (ber bößmifchen faſt 
durchgehends gleich) ; 
....für Ungarn: ber Onadenbrief Andregs 2 

vom Jahre 1222 {die magna charta' der Frei⸗ 
heiten des ungerifüen Adels) °); 

e) für Siebenbürgen: das "Diplom Seo- 
polds 4 vom 4. Dec. 1691 (enthält das Verhält- 
"mi des Großfürften und der Stände gegen einan- 
ber; Betätigung der vier gefegmäßig beftehenden 

“ Religionen [der Carhölifchen ‚, lutherifchen,, refor⸗ 
on mirten und unitariſchen]; Beſtaͤtigung der Muni- 
cipalrechte der Sachſen; Ertheilung der oͤffentlichen 
Aemter an Eingeboßrne 20); ° 
y für das lombardifch -venetianifche 
Königreich die Verfaflungsurfunde vom 7. Apr. 

4815 9); 
g) Ständeverfaffung in Tyrol vom 

24. März 1816. 
Da in Tyrol, das im Preßburger Frieden (1805), 

vonDeflreich an Bayern abgetreten und fpäter (1810) 
I — 

S. 297 ff. Ueber beide Ausgaben und über die In⸗ 
terpolationen dieſes Freiheitsbriefes vgl. Politz Geſch. 
des oͤſtreich. Kaiferftaates -(Lpz. 1917. 8.). S. 30 f. 

*) Verſuch einer Darſtellung der hungariſchen Conſtitution. 
Lpz;. 1812. 8. pz. 8 

er) Mitgetheilt in dieſem Bande es 43. unser. Stalien. 
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dirch Naßoleons Willen zwiſchen Bayern und zwiſchon 
dem Koͤntgreiche: Italien getheilt ward, die frühere 
ſtaͤndiſche Verfaſſung erloſchen war; fo gab der Kaiſer 
Srang A, nach der Wiedervereiniguͤng Tyrols arke 

. den übrigen Stuaten der oͤſtreichiſchen Monarchie, 
dieſem Lande eine neue ſtaͤndiſche Verfaſſung 
am. 24. März 18162). Die weſentlichen Beſtim⸗ 
mungen berfelben find: Das- sand Tyrol wird durch 
vier Stände — den Prälatens, den Herrems 
und Kitter-, ven Bürger», und den Bauerns 
fand — "repräfentiet, Ale Stifter und Capitl; 
inſofern ‚fie noch  beftehen oder. wiederhergefteflt wer⸗ 
Ben, wie-auc alle Mitglieder des Herren», Ritters 
und Adeiſtandes und die Staͤdte und Gerichte welche 
vor der Aberecrug des Landes der Matrikel einverleibt 
waren, treten wieder in ihre Rechte und Theiluahme 
an der Landſtandſchaft ein. Die Führung der ſtaͤn⸗ 

biſchen Matrifel und der Vorſchiag ar Aufnahme in 
felbige wird dem Sanbmarfchalle und den Verotdne I 
Bes Herren⸗, Ritter⸗ und Adelsſtandes geſtattet; doch 
behaͤlt ber Kaifer- fi die Aufnah'nre in die Landes⸗ 
matrikel In Anfehung aller vier: Stände vor, — 
Trient und Brixen werden: als Sanbestheile der’ 
Provinz Tyrol erklärt :und Yin denſelben die vier; 
Stände cönftlmirt,.- Den Ständen wied die: Evldent. 
Hung; Mepartirung und Einhebung der. vom ‚Sir. 
gietung auf Grand und Böben gelegten: Senken, ) 

und der damit Im! Zuſammenhange ftehenden yehftums: 
gen-.überträgenz: doch iſt ihznen keinesweges geftatter, 
ohne landeshertliche Genehmigung zu was immer fuͤr 
einen Zweck Stemrn und Abgalten aaszuſchreiben. 
Das Re &: deorBeſteuerung behaͤlt fich die Me⸗ 

” Europ. Conſtitt. Ch. % S. 105. dus . * 
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| gierung nach feinem ganzen Umfange vorg doch ſold 
die beſchloſſene Ausſchreibung der Grund—⸗ 

ſteuer ben vter Ständen, in Form eigener 
Poftulate, bekannt gemacht werden. — 
Den Ständen foll das Recht unbenemmen bleiben, ig 
ihren gefegmäßigen Merfammimgen Bitten und 
Borkellungen im Namen des Landes ent⸗ 
weber unmittelbar. an den Kaiſer einzuſenden, oder 
dem Sanbesgubernium zu'überreichen. Zur Abſendung 
von Deputationen an das Faiferliche Hefloger wich 
die hoͤchſte Genehmigung erfordert. — Den Staͤn 
den wird die freie Wohl der Deputirten zu den ſtaͤndi⸗ 
fchen Verſammlungen geftattet. : Ale Befchlüfle bes 
Landtages, wenn fie nicht.auf bloße Vorftellungen nk 
Bitten gerichtet find, muͤſſen der - bichuen Beacgmin 

"gung norgelegt werden. j 

ıb Ständeverfaffung im Sänisreiae 
"Galizien 
Oeſtreich gab den in der erften Theilung Polens 

(177 2): erworbenen. Sänbern den Namen: Könige 
reich Galizien und Lodomeriem Dazu kam 
(4795). in der dritten Theilung Polens: Wefte 
gelizien, das aber (1809) im: Wiener Sriedem 
an das. damalige Herzogthum Warfkhau abgetreten, 
und, nach ben Entisheidungen des Wiener Congreſſes 
(1815), an. Rußland überlaffen ward. indem, zur‘ 
öftreichifchen Monarchie gehörenden befondern, Stagte; 
des Königreiches Galizien und Lodomerien ward Dun. 
kaiſerliches Patent vom 13. Apr. 1817 die lands, 
ſtaͤndiſche Verfaſſung *), welche bereits Kaifer 
Jeleph im Jahre 1782 bewilligt hatte, ii ben m ſih 

*) Europ. Confitt. 36.5. S. 119 RE — 
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nun als nothwendig darſtellenden Abänderungen ”’ 
hergeſtellt, und feſtgeſetzt, baß eine Verfommiung 
der Stände in, dieſen Königreichen in ber Regel jährs 
ich einmal gehalten, und für hie currenten ſtaͤndiſchen 
Geſchaͤfte ein aus Mitgliedern aller vier Stände bes 
ſtehender Landesausſchuß errichtet, werben follte. -y 
Darauf ward in einem Dectete bes Gubernialpray 
fiventen zu Semberg vom 5. Mai 1847 ausgefprochen: 
„daß, bei dem bevorftehenden Sandtage, von ben ver⸗ 
femmelten Ständen die Deputirten des Landausſchuſ⸗ 
ſes — und zwar aus jedem ber Drei erſten Stände, 
dem geiftlichen, dem Herren- und dem Kitterz 
ftande zwei, aus dem Stande:der Städte aber 
ein Deputirter — gewählt werben ſollten.“ Zu den 
Deputirten ber drei erften Stände koͤnnen nım ſolche 
gewählt werben, welche zu einen: diefer brei Stände 
gehören. Won jebem ber zwei Deputicten ber erſten 

drei Stände wird ber eine auf ſechs, der andere auf 
brei Jahre, der Deputirte ber Städte aber auf ſeche 
Zahre gewählt, 

en | 
9) Preugifhe Monardie, 

Zu ben Srundgefegen der preußifchen Monarchie 
gehören: 

a) Das Teflament (richtiger: die Erbverord· 
) des Churfuͤrſten Albrecht Achilles vom 

33 147 39), nach welchem die geſammten Mar⸗ 

*) Leutz, Brandenburg. Urkunden, Tb. 2. &. 676. fi; . 
.. Die kaiferl. Beſtaͤtigung dieſes Hausgeſeczes ſteht beim 
Gercken, Caod. dipl. Brandenb. T..8, p. 413 0qq. 
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Een: ungetheile dem jedesmaligen Ghurfuͤrſten. ge⸗ 
‚hören, in den fränfifchen Fuͤrſtenthuͤmern aber ‚nie 
mehr als zwei Regenten :(zu Anfpach und: zu. Culm⸗ 
bach) ſeyn ſollten. Dieſe Beßimmungen wurden 
vom Churfuͤrſten Joachim Friedrich in feinem Wer 
trage zu Gera:(1598): mit bem.-Markgrafen 
Georg Friedrich von Anſpach und- Dapreutg erneuert, 
> by) Das Manifeft: wegen der Annahme 
der Koͤnigs wuͤrde vom 16. Dec. 1700 (nad 
dem vom Ehurfärften Friedrich 3 mit dem Kaifer u 

deshalb -am 16° Nov. 1700 abgeſchloſſenen Ver⸗ 
trage) 2) RE 
eo) Die neue Städseordnung vom-19; | 
Nov; 41808. ®),-: 

: d) Das konigliche Deecret vom 22. Mai 
18 15 0); Es bezieht ſich Eingangsweiſe auf die 
Verordnung vom 30. Apr. 1815, wodurch eine regel⸗ 
maͤßige Verwaltung, mit Beruaſchtigung der 
fruͤhern Provinzialverhaͤltniſſe, angeordnet ward. 
„Damit aber der preußiſchen Nation ein Pfand 
Unſers Vertrauens gegeben, und der Nachkommen⸗ 
ſchaft die Grundfäge, nach welchen Unfere Vorfah⸗ 
ren und Wir felbft die Regierung Unfers Reiches mit 
ernſtlicher Vorſorge für das Gluͤck Unferer Untertha⸗ 

nen n gefuͤhrt baben treu uͤberliefert Fu und vermittelſt 

2* Dieter Vertrag in dem Supplem. 2 2 (von Röussety 
tm du’ Mont-P. n. p. 461. 

m Mathis jurif. Monarsfcrrift, Band 7. ©. 96ff. — 
:.,.Der.hefondern vom Könige gegebenen Verfaflung des 

Eantons und Fürftenehums Neuenburg vom 18. 
Sun. 1814 ift bereits unter der Schweiz gedacht. 

* Geſetzſammlung, Jahrg. 1815. ©t.g. ©. 103, 
80 us derſelben in den Eunrop. € onſtiet. Th. 2. 

— 114 F 
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der ſcriftlichen Urkunde, abs Verfaſſung 
des preußiſchen Reiches dauerhaft bewahrt wer⸗ 
den, haben Wir beſchloſſen: 1) Es ſoll eine Reprä« 
fentation bes Volkes gebildet werben. 2) Zu 
dieſem Zwede find die Provinzialftände da, 
wo fie mit mehr oder minder Wirkfamfeit noch wor 
banden find, berzuftellen, und dem Bedürfniffe den 
Zeit gemäß "einzurichten; wo gegenwärtig feine- Pros 
vinzialftände ‚vorhanden find, fie anzuordnen. 3.) 
Aus den Provinzialftänden wird die Ver 
fammiung ber Repräfensantenfammer ge 
wählt, die in ‘Berlin ihren Gig.haben ſoll. 4) 

- Die Wirkſamkeit der Sandegrepräfentanten erftredg 
ſich aufdie Berathung über alle Gegenftände der 
Geſetzgebung, welche die perfönlichen und Figentpumss 
rechte der Stagtshürger, mit Einſchluß der Defleges 
sung, betreffen. 5) Es ift ohne. Zeitverlaft.eine Com⸗ 
miffion in Berlin niederzuſetzen, die aus einſichts⸗ 
vollen Staatsbenmten und Eingefeflenen. der Provins 
zen. beftehen ſoll. 6):Diefe Commiſſion foll ſich be⸗ 
ſchaͤftigen: mit der Organiſation der Provinzialſtaͤnde; 
mit ber Organiſation der. Sanbesrepräfentanten;, und 
mit der Ausarbeitung einer Berfaffungsurfunde vech 
ben aufgefteflten Grundſaͤtzen.“ 
“2 e) Das allgemeine @efes, wegen Ku 
ordnung der Provinzialftände vom 5. Jun, 
1823 9, Die wefentlichften Beftimmungen deffelben, 

Ä fi nd: Es follen Provinzialftände in der Monarihle 
in: Wirffamfeit treten, . Das Grundeigenfhum 
If Bedingung der Standfhaft. Die Pro- 
vinzielftände find das gefegmäßige Organ der 
perſchiedenen Stande der Anterthanen 

n. Betegteman. vom. % 1823. Ni. 18.,©, 129% 

| 24 
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in jeher Prodinz. Diefer Beſtimmung gemdß 
ſollen die Gefegesentwürfe, welche allein bie Proving 
engehen, zur Berathung an fie gelangen; auch follen : 
ihnen, fo lange feine allgemeinen ftändifchen Wer: 
ſanimlungen ſtatt finden, die Entivürfe. folher aflges 
meinen Gefeße, welche Veränderungen in Perfonen 
und Eigenthumsrechten und in den Steuern zum Ges 
‚genftende haben; ':fo weit fie die Provinz angehen, 
gr Berathung vorgelegt werden ; ‚ferner will der Koͤ⸗ 
nig Bitten nnd Befchtoerben, welche auf das fpecielle 
Wohl und Äntereffe der ganzen Provinz ober eines 
Theiles derfelben Beziehung haben, von den Pros 
vinzialſtaͤnden annehmen, folche prüfen und fie dar⸗ 
auf befcheiden; endlich will er die Communalangeles 
genbeiten der Provinz ihren Befchlüffen, unter Vor⸗ 
behalt feiner Genehmigung und Auffiche, überlaffen. : 
Rach diefem Gefege, das aber auf Neufchas 
tel'und Walengin feine Anwendung: findet, follte 
für jede Provinz ein befonderes Gefeg nachfals 
gen, welches die Form und die Grenzen ihres ſtaͤn⸗ 
Bifchen Verbandes beftimme. (Ein folches Gefeg er 

ſchien am 1. Jul. 1823 für die Marf Brandens 
burg und die Niederlauſitz; — eben fo am 1. 
Jul, 1823 für das Königreih Preußen; und 
am 1. Jul. 1823; für Pommern und Rügen *]) 

2) Alle drei ſtehen in der angeführten Nummer der Gefegs 
fammlung. In den wefentlichften Beſtimmungen 

ET find fle einander, gleih, und nur nach provinziellen 
2945 Verhaͤltniſſen, befonders in der Sefammtzahl deu 

4,3 &tände verfhieden. So find 68 Mitglieder die Bey 
3 ſammtzahl fuͤr den ſtaͤndiſchen Verband der E hurs 

mark, Neumarkt und Niederlaufig, wovon 
44 auf die Churmark, ı2 auf die Neumark, und 12 
anf die Nieberlaufis tommen. — ' Die Gefarumtjaht 

vas l : 
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Maͤrde ber Koͤnig. touͤnftig in bieſen hefonbern: LU 
— —— wohlehätig. und nuͤtzlich ms 
achten; fo werde er ſie nur nach vorhergegangenen 
Deicathe der Provinzialſtaͤnde weffen. „Wann ẽine 
Zuſammenberufung der all geme inen bandſtaͤnde 

rrxvforderlich ſeyn wird, und wie ſie dann ans den 
Penvinzialfiinben hervorgehen ſollen; dar 
über bleiben. bie weitern Beſtimmungen Unſerer lan 
Besoätzslichen Vorſorge vorbehelten.“ J in 

3 

40) Röäigreig Bayern Bu 
% 

0) Geſchichtliche Einleitung. | 

Nachdem ber Churſtaat P falzbayern wie 

der Abgeordneten im Koͤnigreiche Preußen iſt 95: 
davon 60 auf Oftpreußen und Litthauen, und 35: auf 

. Weſtyreußen. — Für Pommern beſteht ‚die Ge⸗ 
ſammtzahl ans 48 Mitgliedern; davon zo für Aſtyor⸗ 
„pommern; 10 fuͤr Neuvorpommern und Rügen, ‚und 

* 28 für Hinterppommern. — In allen drei Provipz 
veſteht der eiße Stand Aus der — 

* mit Einſchluß der Domcapitel und der Standeshe 
4; . ven, wo fi weiche finden);. der zweite aus:Keh 

- Städten; ber dritte ang, den Übrigen Sursbe 
.„fißern, Erbpadtern und Bauern. (Das im 
"nere Verhältniß diefer drei Staͤnde gegen einander 
it in dem ftändifhen Verbande der Marken und der 

"ıBteberlaufg folgender: 34 qus dem erſten Stande; 
m, 22 aus dem :;gweiten Stande; :ıa aus dem dritten 

. Stande; — in dem. fändifchen Berbande des Königs 
zeiches Preußen: 45 aus bem erftien Stande; 28 aus 
dem zweiten Stande; 22 aus dem dritten Stande; -- 

und. in dem ˖ſtaͤndiſchen Verbande Pommernsz 24 aus 
‚dem erſten Stande; 16 aus dem. zweiten Sande, 

ur „und, 8, auß.dem beisten Stande.) - . ..  .. 
24 2 
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er im Teſchner⸗Frieden (1779) anerkannt workin 
war, durch Die Ereigniſſe ſeit dem Luͤneviller Frieden 
dien weſentlichſten Veraͤnderungen : in. feinem Laͤnber⸗ 
beſtande. erfahren, und fein Regent ain 1. Jan. 1806 
ach. den Beſtimmungen des: Preßburger Frindens 
diekonigliche Würde angenommen hatte, 'eriüett 
das nunmehrige Königreich Bayern am 1. Mai 1806 
son dem Könige Marpimilian Joſeph eine; Ber 
Eonftitution des. Königreiches Weſtphalen (6.639 

in vielen Puncten nachgebildete ‚ Verfaflung 2), die | 

aber nicht ins öffentliche Staatsleben überging. Des⸗ 
halb fonnen auch. nur die wefentlichften Beſtim⸗ 

- mungen derfelben aufgenommen werden‘, um fie mit 
den Grundfäßen der fpätern Verfaffung vom 26. Mai 
4818: zu vergleichen. — Nach der Verfaflung vom 
1.Mai 1808 wurden afle befondere Verfaffungen, 
Driyilegien, Erbaͤmter und landſchaſtliche Corpora⸗ 
tionen Der einzelnen Provinzen aufgehghen. Das ganze 
Koͤnigreich wird durch eine Nationalrepraͤſentation 
vertreten, nach gleichen Geſetzen gerichtet, und nach 
4 

yleihen Grundfügen verwaltet; demzufolge fol ein 
—— Steuerſyſtem fuͤr dag‘ ‚ganze Königreich 

Einkuͤnfte niche uͤberſteigen. Diegeibeigenfhaft 
wied, mo fie noch) befteht, aufgehebent Der Adel 
hehaͤlt feine Titeͤl, und, wie jeder. Gutseigenthuͤmer, 
u. ..8 .. f 

SFurop. Confitt: Th. 2,.®. 1352: ff. — Mehrere 
v2. Mängel. und Läden berfelden WW Brendel, in 
u in. der Geſch., das Weſen und der Werth der Näsionaks 
in gepräfentatioh, Th. 1. S. 257:ff. — Dagegen ents 

wickelte mehrere Vorzüge derelder- vor der Verfaſſung 
e:  von-zBıd der Staatsr. v. Hayzr::äber:die Stand⸗ 
2. : „nette deu bayriſchen Verfaſſungeurkunde von 1818, 

in Beziehung andrer Conſtitutibnen Münden, i®rg. 8. 

— 

3 

fon. Die Grundſteuer darf den fünften Thejl der 
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fan gutsherrlichen Rechte nach; Ben gefeglichen Bed 
ſtinimungen; in Hinſicht Der Staatslaften’ wird

ter 

ben übrigen Staatcbuͤrgeen ganz glei befanbeit 
Er Attwen feinen’ befördern Theil det Nationalreptir ferttation, fordern nimme mie den übrigen ganz freien. 

' Sündeseigmitßilinern-einen verhälnißmäßigen Antpelf 
daran Eben ſo wenig wird ihm ein ausſchließlichhes 

Recht auf Staatsätnter, Staatswuͤrden und Siuetb⸗ 
pfeünden zugeſtanden. Dieſelben Boeſtimmuiigen tre⸗ 
sen auch bei der Geiſtlichkeit ein.“ Uebrigens wird 
allen Religionscheilen, ohne Ausnahme, der "and 
ſqjließliche Beſitz der Kirchenguͤter beftätige. — DM 
Staat gewährt alter Staatsbuͤrgern Sicherheit det. 
MPoerſon und des Eigenthums, vollkommene Gewiflens-. 
fociheit und Preßfreiheit (nach dem Cenſuredicte vom 
33; un. 1803). Nur Eingebofrne, oder im Staate 
Begüterte, koͤnnen Staatsämter bekleiden. — Es 
giebt. 5 verantwortliche Minifter, : Es beſteht din 
geheimer Rath, der, neben den Miniſtern, 19° 
46 Mitglieder‘ enthält, "und in 3° Sectionen (der 
Gifeßgebung der Finanzen, und der Innern Vers 
waltuͤng,) gerheite. mind, --Eu:entreirfe und diſcullri 
Alle Sefege und Hauptverordnungen nach den Gruich 
zägen, welche Ihnt'von: dem Koͤnige durch die ein 
ſthlaͤgigen Miniſterien zugerheife werden; beſonders 
bis Geſetz uͤber dier Auflagen. "Er Harz’ in Hinſicht 
leiner Attribuce; nur eine ber a t hen de Stimmer⸗ 

Ja jedem Kreiſe des Koͤnigreiches ſteht ein Generat 
commiffasr.an ver Spitze, dem wenigſtensZ, hoch⸗ 
ſtenis 3 Kreisrärhe untergeordnet findy ferner beſteht 
in jedem Kreiſe eine allgemeine Verfammlung, 
und eine Deputation.. Die erfte ndähkt die Natich 
nolepräfentanten; bie zweite wird Som Koͤnigetaus 
der Miece dev. Kreisvarfammlung gewählt. Sie bringe 

— — 
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biecaus Veſtreltung hen Localautgaben noͤchlgen Aurfa 
lagen iin Vorſchlag, melde geſondert In ben jährlichen 
Sinanzetat aufgengmmen werben, und laͤßt die, die 

Verbeſſerung des, Zuftandes des Kreiſes betreffenden) 
Vorſchlaͤge und Wuͤnſche durch das Miniſterium des 
Innern an, den, Koͤnig gelangen. — . Zu den Stellen 
bei per. .aligemieinen Verſammlung ernenw:.beu 
Ainig-aufipbenszeitz fie. werben:aus denjenigen 
400 Sandeseigenthlimern, Kaufleuten. oder Fabrikan⸗ 
wrrcdes. Bezirks gewaͤhlt, welche die hoͤchſte Grund⸗ 
ſteuer ‚bezahlen, und Zwar Einer nuf 1000. Etnwoh⸗ 
nere — Die Kreisdeputaction wird jaͤhrlith 
zum „dritten. Theile erneuert. — In einem jeden 
Kreiſe werden ·aus denjenigen 200 Sandeigenthumenn; 
Kaufleuten ober Fabrikanten, welche die. Hd“ 
Grundfieuer bezahlen, von den Wahlmaͤnnern 
fisben Mirglieder gewählt, welche zuſammen hie 
Reichsverſammlung bilden, . Aus der Miste 
derſelben ernennt: ber. König den. Praͤßdenten und. 4 
Gecretaire, Die: Dauer der Function ber: Deputirten 
wich auf: 6. Jahre boſtimmt; doch" find-fie, wieder waͤhl⸗ 

- barı, ‚Die Reichsverfammlung famms jährlich zu⸗ 
fammen. Der König beruft ſie, vertagt. fie,. und 
löfer fie auf. : Die Verſammlung wähle unten ſich 
Sommiffionen von drei, hoͤchſtens vier Mitgliedern 
für. die Finanzen, die bürgerliche: und peinliche Eee 

ſetzgebung, die innere Verwaltung, und die Tilgung 
der Staatsfhulden. Die Commiffionen correſpon⸗ 
diren mit den einfchlägigen Sectionen des geheimen 
Rathes über die Entwürfe der Gefege und den jaͤhr⸗ 
lichen Finänzetat. — Die Juftiz wird durch die, in 
geeigneter Zahl beftimmten, Ober» und Untergerichee 
verwaltet. Fuͤr das ganze Neich befteht eine eingige 
oberste Juſtizſtelle, Alle Gerichtsſtellen find verbunden; 

\ 
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223 
gun foͤrmlichen Spruch ihre Stellen verlieren. De 

miliz wird beſtaͤtigt, 233. on 
. Zur Erganzung diefer Verfaffung in einzelnen 
allgemeinen Beftimmungen derfelben folgten mehrere 
organiſche Decrete: ein Decret vom 4. An 
4808 *), die Bildung, des geheimen Nathes betref, 

fend; — ein Decret vom 24. Jul. 1808 **), Die 
‚ Berichtsverfaffung betreffend; — ein Decret vom 

28. Jul. 1808 9°), die Verhaͤltniſſe des Adels ber 
feeffend; — ein Decret vom 28. Jul. 1808 *°"%), 
bie gutsherrlichen Rechte betreffend ;— ein Decret vom 
31. Aug. 1808 t), die Aufhebung der Leibeigenfchaft 
betreffend; und ein Decret vom 8. Sept. 1808 tt), 
die Patrimpnialgerichtsbarkeie betreffen. —  ... 
MNach der Auflöfung des Nheinbundes, und nah 
ben Ergebniffen des Wiener Congreſſes, mit welchen 
weſentliche Veränderungen im Sänderbeftande des Koͤ⸗ 

) Europ. Conſtitt. Th. 2. ©. 142, 
“) Ebend. ©. 146. 
Se) hend. ©. 156. 

ee) Ebend. ©. 167. 
hy Ebend. ©. 180. u | | 
tD end. ©. 285... Ba N 

/ 
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rigreiches Bayern zufammenhingen, begann, in dems 
felberi eine neue Begründung des innern Stadle 

‚Nebens. Der neuen Verfaſſung vom Jahre 1848 
ging ein, mit dem Papfte Pius 7 am 5. Jun, 1817 

zu Rom abgefchloffenes, Concordat voraus, unter 
zeichnet vom Cardinale Confalvi, und von Cafimit 
Haͤffelin, Biſchoffe von Cherſones, und ratificirt 
vom Könige am 24. Oct. 1817 ze Münden ))J. 
" Mod) vor’ der neuen Verfaſſung bes Reiches er⸗ 
ſchien am 17. Mai’ #818 die koͤn rgtiche Verord 
nung *) in Hinfiht der Gemtindederfaffairg, - 
meil in dem Staatsorganismus in.auffteigender Ordb 
hung die Gemeindeverfaffung , die Provinzialverfaſ⸗ 
ſung und die —— — an einander ſich am 
fliegen müſſen. Der König erklaͤrte in‘ dieſer Ver⸗ 
ordnung, daß er, in Folge fruͤherer Einleitungen und 
insbeſondere feines Decrets vom 6. März 1817 uͤber 
bie Verwaltung des Stiftungs- und Communalvers 
mögens , beſchloſſen habe, in den Städten und Maͤrk⸗ 
{en die Magiftrate: mit einem freien und erweiterten 
Wirkungskreiſe herzuftellen, wie auch den Ruralder 
meinden eine ihren Verhaͤltniſſen angenieſſene Ver⸗ 
faſſung und Verwaltung zu geben, “ gZu dem Enbe 
ward das über das Gemeindeweſen am 24. Sepk. 
4808 erlaffene Ebict aufgehoben. Mac) der neuen 
Verordnung: foll in den Städten und großen 
Märkten die Gemeindeverwaltung beforgt und voll 
zogen werden: a) durch einen bürgerlichen Magiſtrat; 

Mile Htnn ya 

*) Es ſteht lateinisch und teutſch in einer Sammlung, 
welche überfchrieben it: Verfaffungsurfunde 
bes Königreihes Bayern.‘ (Münden, 1818. 
8.) ©. 348 — 395. : — — 

+4), Bayriſches Sefegblart, Jahrg. 1818 St. 5. 
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by vörch elnen beſondern Gemeindeausſchuß, weicher 
aus: Moäßlten Someindebevollmaͤchtigten befieh 12) - 
durch Difiriecs vorſteher, ‚ welche in großen Staͤdtel 
Bei Magifitate beigegeben findi . Der Magiſtrat ift 
dee Vorfieher der "Gemeinde, und gugleich det Be⸗ 
nike für die Verwaltung ihrer gymeinſchafclichen An⸗ 
— und ihres Vermoͤgens. | 

9350.37, hen 

—V Bu FR 5 w “ 72. nes ts ty 
in" Brunn I Erd 

Bu Bortfegung a “, .d 

%) Wotieifger Charakker der bayrifi Be 
Berfaffängsurfunde vom 26. Mai 181 

u Die neie Berfaffung Bayerns * ee 
vie Grundlage des’ Innern Staatslebens deſſelben em 
det/ erfehlen am 26. Mai 1818. ' are! 
"3: Wer König gab in der Einleitung zu diefer PM 
Ta ung fölgende allgemeine Erflärung: „Fre ihett 

r Gewiffen und gewiſſenhafte Scheidung ” uftb 
Echaͤtzung deſſen, was des Staates:und der Kieche ir 
‚Sreißeie der Meinungen, mit seſehlichen De 
1. Er Sn 

7 ng N .. nf . “ 

5 Sie ſteht teunfe in der- angefäßrten Schrift: en 
yeit gr ngsurkundedesKbnigreiches Bayern 
u... &- 34. dann in.den. Europ. Conſtitt. Th. 
5.112. — teutfh -in Luͤders Archiv xp, I. 

S. 99. — franzoſeſch bein Dufau, TR. 
p. 232. — In doctrineller Kinfiht verdienen 
verslihen zu waten: :a1).Yul. Schmelzing, 
Staatsrecht des Königreihes Dayeın. 2 Theile. (ır 
Theil: Staatsverfaſſung recht; zu Theil: Staatsvers 
waltungsredt,) Leipz. 1820 und 22. 8 — 2) 8. v. 
Dref : Grundzüge des baperfchen Staatsrechts. ‚Mm, 

3843 
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fdmänfangen gegen den Mißbrauch; gleiches Recht 
der Zingebopenen zu allen Graben-bes Gtaatshieniteg 
und zu allen Bezeichnungen des Verdienſtes; gleiche 
Berufung zur. Pflihe und zur Ehre dar. Waflenz 
Gleichheit der Gefegeunb vor dem Gefegez 
Unpgrspellichteit, und Unaufhalcharkeit der Kedıtsr 
pflege; © leichheit der Belegung. und der 
Pflichtigkeit ihrer Seiftung; Ordnung durch 
alle Theile bes Staatshaushalts , rechtlicher Shug 
des Staatscrebits ,. und gefi icherte Verwendung ber 
dafür beſtimmten Mittel; Wiederbelebung der Ges 

inbeförpen durch bie Wiedergabe ber. Verwaltung 
| ber ihr hr Wohl unächft berührenben, Angelegenheiten; 
eine ‚Standf äft, hervorgehend aus allen Klaſ⸗ 
den Der im Staate anfäffigen Staatsbürger „= mit 
ben Rechten des Beirathes, der Zuſtim 
mung, der Willigung, der Wünfce, und 
Der Beſchwe rdeführu ng wegen verletzter 
werfaffungsmäßiger- Rechte, — berufen um. 
än-öffentlichen Verfammlungen. bie Meispeit. ber 
Berathung zu verſtaͤrken, oßne die Kraft der Regie⸗ 
zung zu ſchwaͤchen; endlich eine Gemwmähr-ber Ver 

faſſung, fichernd gegen willkuͤhrlichen Wechfel, aber 
nicht hindernd das Fortſchreiten zum Beſſern nach 
gepeüften Erfahrungen; — Bayern! dies find bie 
Srundzuͤge der aus Unferm freien Enefchluffe 
euch gegebenen Verfaſſung.“ — Die 1 weſentlichen 
Veſtimmangen derſelben ſind: 

Erſter Titel. Es 

Allgemeine Beſiimmungen. 

. Das Königreich Bayern in ber Geſanmtvereini⸗ 

Jung aller aͤltern und neuern Gebietstheile iſt ein | 

4 
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fouverainer monarchiſchen guet, nachtdan 
Weſtimmungen ber gegenwärtigen Pierfaflungeunfunhes 

Für das ganze Königreich beſteht einejallgemeing, 
in zwei Kammern abgetheilte /Staͤndeverſammlung. 

‚ Bweiter Titel 
on bem Könige, ber Thronfolge, der. Reichsver⸗ 
” Ber u weſung. er A 

Den König. Ift das Dberbanpt des Se 
vereinigt in fi alle Rechte den Strasse 
gewalt, und übe fie, aus vunter den von Alan. ia 
der Verfaſſungsurkunde feftgefegten Beſtimmungen 

Seine Perfon ift Heilig und unverleglich.:-- - 1 
Ä Die Krone ift —8 in dem Mannsſtamme 

bes koͤniglichen Huuſes, nach dem Rechte der Erſtge⸗ 
burt, und der agnatiſch⸗linealiſchen Erbfolge Die 
Peinzeſſinnen find von der Regierungsfolge fo lange 
ausgefhloffen, als in dem föniglichen. Haufe 
noch) «in fücceffionsfähiger männlicher Sproſſe, ober 
ein duch Erb verbruͤder ung zum Throne berech⸗ 
tigter Prinz vorhanden. iſt. Nach gänzlicher Frl 
fung deg Mannsſtammes, und in Ermengelung 
einer mit einem andern fürftlichen Haufe aus dem 

teutſchen Bunde für Diefen Fall geſchloſſenen Erbver⸗ 
bruͤderung, geht Die Thronfolge auf die weiblliſhe 
Nachkommenſchaft nach eben der Erbfolgeord⸗ 
nung uͤber, die für den Mynnsſtamm feſtgeſetzt ift. — 
Die Volljährigkeit der Prinzen und Prinzeſſinnen des 
königlichen Haufes tritt mit dem zuruͤckgelegeen acht« 
zehnten Jahre ein. J F ee} und 

Die Reichs verweſung tritt ein: a) waͤhrenb 
dee Minderjaͤhrigkeit des Monarchen; und: wenn 
derſelbe an der Ausübung ber Regierung auf laͤngene | 
Zeit verhindert. iſt. Das Geſammt⸗Mimiſterium bil 
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| BeeÄr iegentſ tſchaftscuch der Reichsverweſer iſt ver⸗ 
vuidemim allen: wlcheigen Angelegerheiten d das Su 

| ei Selbe, einzupoh in. | 
——— "Dritter Titel, eh 

| Bon’ ‚dem Staatsgute. u 

Bu "Re " ganze‘ rinfang des Koͤnlgreiches Bayern 
bildet eine einzige —A unveraͤußerliche Ge⸗ 
ſaniucmaſſe aus ſanumtiſchen Beftarötpekleri an Lan⸗ 
Veh? Keuter, Herrſchaften, Gütern, Regalien und 
Keieen mir Aion Zubehoͤr· — Vorzuͤglich follen alle 
Nur der Souveruinetaͤt bei der Primisgehitut unge‘ 
theilt u und unveräußere erhalten werben. a 

- Vierter Titel, on 
Bon, allgergeinen Rechten und Pflichsen. BR 

>." Bum vollen: Genuſſe aller bürgerlichen, sten: 
uͤchen und Privatrechte in Bayern’ wird das Inbige⸗ 
nat (entweder durch Geburt, oder durch Naturalife- 
tion. erworben) erfordert; und außerdem zu deſſen 
Ausuͤbung die geſetzliche Volljaͤhrigkeit; und die Anis 
ſaſſigkeit im Koͤnigreiche. Die - ſetere beruht auf. 
dem Befige beſteuerter Gruͤnde, Renten oder Rechte; 

‚auf dar Ausuͤhung befteudrter Gewerbe; u und 
auf‘ ‚dem Einteitte:in ein-öffentliches Amt. : .. 

- Zeder Bayer, ohne:Unterfgie®, PM e Ä 
Ä often Civil⸗, Mititacir⸗ und Kichehäntern obder 
Pfeimden gelangenit ! 
De : Er dem. Umfange ·des Königreiches fann fei ine 
Seibeigenfcaft (nad, dem Ediete vom % Aug 
1808) baſteben · 

Alle ungemeſſene Frohnen. ſollen in hemeſſene 
umgeähben werden, und auch diefe abloͤsbar ſeyn. 
De tönt gewährt jedem Einwohner: Giger 2 
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Hete; ſeiſet Peſon, ſeines Eigenthums und feiner 
Rechte. Niemand: darf feinem ordentlichen Richter 
antzogen werden. Niemand darf ver folgt oder ver- 
Sa ftet wenden, jals in den Durch die Geſetze beſtimm, 
en Faͤllen, vund in der geſetzlichen Form. — Jedem 
Einwohner. wird vollkommene Gewiſſen sferir 
heit geſichert. Die. in dem Koͤnigreiche beſtehen⸗ 
den drei ,chrifttichen KRirchengefeflfchaften genießen 
gleihe bürgerliche und politifche Kedte, 
Die'niht.chriftlichen Glaubensgenoſſen "haben 
zwar vollkommene Gewiflensfreiheis; fie erhalfer-aber: 
an den fnarsbürgerlichen Rechten nur in, dem Maaße 
einen Antheil, wie ihnen derſelbe in den organifchen 
Edieten' uͤber ihre Aufnahme in die Staatsgeſellſchaft 
zugefichert iſt. Allen Religionstheilen iſt das Eigen⸗ 
thum ihrer Stiftungen und der Genuß ihrer Renfen, 
add). den. urſpruͤnglichen Stiftungsurkunden ugd dem 
rechtlichen Befitze, vollſtuͤndig geſichert — Die Baiſ 
ht Gewaqlt darf in. ihrem eigenthuͤmlichen Wir, 
kungskreiſe nie gehemmt werden, und bie weltliche 
Regierung, barf-ih rein: geifktiche Geganftände der Re⸗ 
ligionslehre. und bes Gewiſſens nicht ſich einmiſchen, 
als: iunſoweit des oberſthoheitliche Schutz⸗ und Aufe 
Achtsrecht eintritt. Die Kirchen und Gei fir 
Lichen. find im ihren bürgerlihen- Hands 
Iungen-und Beziehungen, — wie auch in 
Anſehung des: ihnen zuftehenden Vermögens, — dey 
Grfegen nes Staates and. den weltlichen. 
Serihteni:untergebenz ‘gu. koͤnnen fig .” 
von Öffentlihen Staatslaften Feine Be—⸗ 
freiung anſprechen. — 
Dice Freiheit der Preffeunddesigucd: 
bandels il..nad ben Beſtimmungen des. hierüber 
erlaffenen befonhern. Edicts geſichert. Er 

v 
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det don⸗ Regenff tſchaftsacnch; ber Reichsverweſer aiſt ver⸗ 
buidemAn allen: wlchtigen Atngelegenfeisen b bas Buß 

| —— einzuhohlen. N 

RR "Dritter Titel. 
Ben‘ dem Staatsgute. 

Bu "Re ganze‘ rinfang des Koͤnlgreiches Bahern 
bildet eine einzige untheilbare unveraͤußerliche Ge⸗ 
ſaniutmaſſe aus ſaͤnmtilchen Beftaridtpetteni an Lan⸗ 
ven! Leuten, Herrſchaften, Gütern, Regalien und 
Keiiten mir ien Zubetzoͤr· — Vorzuͤglẽech ſollen alle 
Ruhe der Souveruinetaͤt bei der Prinioge hicur unge⸗ 
theilt und unveraͤußert erhalten werden. 

Vierter Titel, ng 

Bon allgemeinen Rechten und Ditichsen. u 

u. :"Bum vollen Genuſſe aller buͤrgerlichen, bffent⸗ 
üchen und Privatrechte in Bayern:wird das Inbige⸗ 
Nat; (entweder durch Geburt, oder durch Naturalifa⸗ 
tion erworben) erfordert; und außerdem zu deſſen 
Ausuͤbung die geſetzliche Volljaͤhrigkeit; Und die Ad 
ſaſſigkeit im Koͤnigreiche. Die -leßtere Berubt: auf. 
dem Beſitze beſteuerter Gruͤnde, Renten oder Rechte, 

‚ huf der Ausuͤhung befteudrter Seiverbe; ut und 
auf dern Einteitte-in ein-öffentliches Amt..." 

Jeder Bayer, ohn e Unterſchied, tann e 
offen. Civil⸗, Militair⸗ und Kihefäniern ober 
Pfeänden gelangen; 2 
ER In dem. Unifange-des Königreiches kann kei ne 
Seibeigenfcaft (nad), dem Ediete vom % Aug 
1808) beſtethzen. 

Alle ungemeſſene Frohn eh follen. in gemeffn 
umgeähbe werden, und auch diefe abloͤsbar ſeyn. 

‚De Staat gewährt jedem Einwohner- Siche 2 

AT 

Fa [3 

rt | 
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5 ei: feet) Meſon, ſeines Eigenthums und ſeiner 
Rechtes Niemand darf feinem ordentlichen Richter 
antzogen werben, Niemand darf.ver folgt oder ver⸗ 
ha fteet wenden, jals in den Durch. die Gefege beftmm 
An Fällen, und in der gefeglichen Form. — Jed 
Einwohner. wird pollkommene Gemiffenäferp 
heit gefichert. Die. in dem Königreiche beftehen« 
den drei . ehrifttichen Kirchengefellfchaften genießen 
gleiche bi: rgerlihe und politifche Rechte, 
Dienichf.chriftlichen Glaubensgenoffen "haben 
zwar vollkemmene Gewiſſensfreiheit; fie erhalteg aber 
an-den ſtaatsbuͤrgerlichen Rechten nur in demn Maaße 
einen Antheil, wie ihnen derfelbe-in den organiſchen 
Edicten uͤber ihre Aufnahme indie Staatsgefellfchaft 
zugefichert iſt. Allen Religionstheilen ift das Eigen 
thum ihrer Stiftungen und der Genuß ihrer Renfen, 
nach den urfprünglichen Steftungsutfunden ugb dem . 
rechtlichen Befitze, vollſtuͤndig geſichert. — Diegsifh 
dicht Gewaglt darf in ihrem: eigenthuͤmlichen Wire 
kungskreiſe nie gehemmt werden, und bie weltliche 
Regierung, darf.ih rein: geiſtliche Grganftände der Re⸗ 
Bigionslehrk. und bes Gewiſſens nicht ſich einmifchen | 
als‘ inſoweit dus oberſihoheicliche chutz⸗ und Uuf, 
ſchtsrecht eintritt. — Die Kirchen und —* 
Lichen. find in ihren. bürgerlicheneHa ud 
Lungen’und Beziehungen, — wie auch in 
Anſehung des. ihnen zuftehenden Vermögens, — dey 
Geſetzen das Staates and den weltlichen. 
Serihteniumtergebeng qug. fon nen. fig . 
von öffentlichen Staatslaften feine Des 
freiung Sende n. 

Die I iheie der Preffeund'des Buch: 
bant b.eig,. * den Be ungen des. hierüber 
erlaffenen AR Edicta galih ert. mu 



388 Woftrioes ‘öffentliches Seaatsecche 

nach erreichter Woltjäßrigfeltz eine entſcheldenbe 
Stimme aber kommt den Prinzen des koͤniglichen 
Hauſes erft mit dem 21ften, den uͤbrigen Reichsräs 
then mit dem 25ften Lebensjahre zu. — .Die.Ram« 
‚mer:der Reihsräthe wirt eröffnet, ivensi wenigſtens 
bie Hälfte der ſaͤmmtlichen Mitglieber anweſend iſt. 

Die zweite Kammer bilber.fih: aus bes 
Grundbefigern, welche, eine gutsherrliche Gerichts⸗ 
barkeit ausüben, "und nicht Sig und Stimme in der 

, ‚erflen Kammer haben; aus Abgeordneten der Uni⸗ 
vertäten ; aus Geiftlichen der Fatholifchen und pros 
teſtantiſchen Kirche; aus Abgeordneten der Stäbte 
und Mörfte, und aus den niche zu den oben genann⸗ 
ten Brunbbefißern gehörenden Landeigenrhüniern. 
51. Die Zahl ber Mitglieder richtet fich im Ganzen 

‚ naher Zahl der Familien im Königreiche, fo daß 
auf 7000 Familien Ein Abgeordneter ges 

net wird. Von der nuf folche Art ‚beftimmen 
ählHelie.die Klaſſe der adlichen Grundbeſitzer J 

die Klaſſe der: ‚Geififichen: beider Kirchen &; die Rlarfe 
den Städte: und Mörfte 4; die Klaſſe Her Landeigen⸗ 
thuͤmer, welche aine tsbeerich Gerichtsbarkeit 
onsäßsh, 3 ber. Ahbgebröneten, und. Jede der drei 
—R Fin Micglied e)Y. 9— 
420 Die jede einzelne Klaſſe trofferte. Zah von ꝛib 

geordneten wird auf die einzelnen Regierungen, nach/ 
ben Beſtimmungen eins befonbern Edi c es ) vers 

1 — — .. 

2) Mei. ber erfien Scindeverfmmlung- im Jehi⸗ i 
beſtand die zweite Kammer aus 108 Individuen (18 

0 Ablichen, 17 Profeſſoren und‘ Geiſtlichen und .73 Buͤr⸗ 
u, getlichen). 
er). welches. bie Beilagerzo zur Verfaffuugautkunde bildet; 
rat: der. „angejogenen' „Werfalfungenstande” 

©. 284) f. u EN 7 ... 

° 
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Meile: Mach der In: dleſem Eiere⸗ vorgeſchriebenen 
Wahlordnung wähle jede Klaffe in jedem Regie⸗ 
rungsbezirke bie fie daſelbſt freffende Zahl vor Abge⸗ 
ordneten für eine ſechs jaͤhrige Dauer. Die wäh. 
vend biefer Zeit erlebigten Stellen werben aus. denjes 
higen erfegt, welche den Gemäßlten in der Stim— 
monzahl machſt kommen. — Jedes Mitglied der 
zweiten Kammer muß ein ſelbſtſtaͤndiger Staatsbuͤr⸗ 
ger, 30 Jahre⸗alt feyn, den freien Genuß eines fols 
den im betreffenden. Bezirke oder Orte gelegenen 
Wermögens befigen,; welches feinen unabhängigun 
Unterhalt fihere, und durch die Groͤße der jährlichen 
Werfteuerung beſtimmt wird. (Fuͤr die’ egeornaten 
der Städte und Märfte gilt an Häufer- und 
Rufticatfteuer ein Simplum von 10 5%: oder an Ge⸗ 
werbfteuer ein: Betrag von 30—40-51., und fuͤr 
bie. Abgeorbneten. aus ben Sandbeigenthümeen 
ein jährliches Steuerfimplum von 10%.) — Aller 
6 Jahre wird eine neue Wahl der Abgeordneten: 
vorgenommen, undifonft nur in: den alle, wenn 
die Kammer vonibem Könige aufgeldfee wird, Die 
austretenden · Mitglieder find. wieder wählbar. - Zuei 
gültigen Conſtituirung der zweien Kammer wird die 
Anweſenheit wvon wenigſtens 3 * der gewaͤhlten Mieglie« 

der erfordert, - 
u. Beide Kammern werden aleich zeitig Beni 
fen;, eroͤffnet und geſchloſſen. — : Kein Mitglied beist 
ber Kammern.-darf-fich- in dee: Sitzung durch einen; Ä 
Bevollmächtigten vertreten laflen. I 
Die Antrage über die Stuatsauflagen: 

gefhepen zuerft in der zweiten Kammeryi 
und werden dann Lurch Diefe an bie erſte Kammer ge⸗ 
bracht: : Alle nuͤbrige Gegenſtaͤnde koͤnnen, nach der⸗ 
Beſtimmung des Koͤnigs⸗, der einen. oder der andern 

IV. — 25 
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Manimer zuerſ vorgelegt werben, Kein Gegenftanb 
kann von einer Kammer allein in Berathung gezegen 
werden. 

Stebenter Titel. 

Von dem Wirkungskreiſe der Staͤndeverſammlung. 
—220 

Ohne den Beirath und die Zuſtimmung 
der Stände kann fein allgemeines neues Gefeg, wel⸗ 
ches die Freiheit der. Perfonen oder das Eigenthum 
der Staatsangehoͤrigen betrifft, erlaſſen, noch ein 
ſchon beſtehendes abgeaͤndert, authentiſch erlaͤutert, 
ober aufgehoben werden. — Der König erhohlt die 
Zuflimmung der Stände zur Ergebung aller diresten 
Steuern , fo wie zur Erhebung neuer indirecten Aufs 
lagen, oder zu der Erhöhung oder Veränderung ber 
befteenben, Den Staͤnden wird baher Die genoue - 
Ueberſicht des Staatsbedürfniffes, fo wie Der 
gefammten Staatseinnahmen norgelege werden, 
welche ſie durch einen Ausſchuß pruͤfen und ſodann 
uͤber die zu erhebenden Steuern in Berathung treten. 
Die zur Deckung der ordentlichen beſtaͤndigen und be⸗ 
ſtimmt vorherzuſehenden Staatsausgaben, mit. Eine 
ſchluß des nothwendigen Refervefonds , erforderlichen. 
Directen Stewern werden jedesmal, auf 6Sopre 
bewilligt. Den Ständen des Reiches wird bei einer’ 
jeden DVerfammlmg- eine genaue Machmeifung 
über die Verwendung der Staatseinnah⸗ 
wen vorgelegt werden. Die gefammte Staats, 
ſchuld wird unter. die Gewähr eiltung. der Staͤnde 
geſtellt. Zu jeder ‚neuen. Staaesfinda iſt die Zuſtim⸗ 

| nung der Stände erforderlich. 
Die Stände haben das Rech in Beziehung 

auf alle zu ihrem Wirkungskreiſe gehörigen Gegen⸗ 
ſtaͤnde dem Könige, ihre gemeinſamen Wuͤnſche und. 



Srprimas Mensähen Eanmehe. ET 
. Antır ge: vorzukriuaen Schereinzeine A 
geurbueten. Bat: das Vecht, in dieſer Beziehung 
fiine Wuoͤnſchea und: Antroͤge ie. feiner Kammer nor 
zubringen, welche berüher., :ob..biefelben in nähere " 
Unher Zagvasıı werben fellen ; dunch Wehrhaif 
der Stimmen erkennt. Die von: einer Rammer üben 
ſalche Anträge gefaßten Beſchluͤſſo müffen der andern 
Rammer mitgeteilt, und foͤnnen erſt nach beren Weis 
Pirnmung dem Könige vorgelegt werden. Jeden 
einzeins Staatsbürger, ſpewie jene Gemeinde 
bann Beſchmonden über Verlegung Der conſtitutio 

vellen Rechte an die. Staͤndeverſammlung, und mau 
an jede ber beiden Kammern bringen, melde.:fio 
‚durch einen Ausſchuß prüft und dam in Berathung 
nimmt. j u nr , ‘ 

Der König wird wenigſtens aller drei Jahre 
die Stände zuſammen berufen,: In ber Regel dauert 
ihre. Sitzung nur 2 Manate. Dam Könige ſteht das 
Recht zu, die Sitzung zu verlaͤngern, zu verlagen, 
aben bie Berfommlung aufzuloͤſcenn. 
„3 Die@taessminifter koͤnnen den Sitzune 
zen beiden Kammern Keimapnen, wenn ſie 
sch nicht Mirglieher derſelben a - 0.0 
:,. Kein Mitglied der. Stäntte. kanm fuͤr feine: Ab⸗ 
flimmung anders, als durch die Verfammlung ſalbſt, 
zur Rede geſtellt werden, wu a 
Ein Gegenftand, über welchen: Die beiden Kam⸗ 
mern fich nicht: vereinigen, kann in derfelben Sitzung 
nicht wieber zur Berathung gebracht werhen. 

| Achter Titel 

t 

wird unter feiner Oberaufficht durch : eine. gesiguate 
25 * | 
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Zahl von Aemtern und Obergerichton: inr einer geſetz 
lich beſtimmten Inſtunzenorbnung vorwaltet. Alle 
Gerichtsſtellen find verbunden; ihren Urrhellen Ent⸗ 
fh eid ungs gruͤmde beizufügen, = Die Gericheg 
find ‚innerhalb: der Gchzen ihrer amtlichen Befugniß 
unabhängig; Der König kann in ſtrafrechtlichen 
Earfen:dbegnadigien, die Strafe mildern oder and 

laſſen, aber in feinem Falle ‚eine anhaͤngige Streite 
ſache oder angefangene: Unterfuchung: hemmen. Die 
Bermögensconfifcation:. hat ir keinem Falle 
ſtatt, den der Defertion ausgenommen, Es foll fd 

das ganze Koͤnigreich ein und daſſelbe bürgerliche und 
Straf. Geſehbuch beſtehen. Rn 

Bon Meunter Titel“ _ J 
7 Vanııbee, Militairverfaſſung. 

gJebe Bayer iſt verpflichtet, "zur Vertheidi⸗ 
gung feines Vaterlandes mitzuwirken;nur den geiſt⸗ 
liche. Stand ift: ausgenommen. von der Pflicht ‚eis 
Waffen zu tragen, Die fredenve Armee wird dung 
bie‘ allgemeine -Militalreonfeription er- 
ganze, Meben diefer Armee befteben. noch Reſerde 
und Landwehr. Die: Sandiveßt kann nur Innerhalb 
der Grenzen. bes’ Reiches in mine zii — 
treten. ut, Le 1447 Pi 

Zehnter. Titel... J 
‚Don ĩder Gewaͤhr der, Reken irn 

Der König: fchwöre bei bem-Megierungsanmitte 
den Eid auf die Verfaſſung. „Sammtliche Prinzen 
leiften diefen Eid nad) erlangter Volljährigkeit. — 

Die Staatkminifter "und ſaͤmmtliche Staatsdie- 
ner. find für. die genane varet gan det Berfaffung 
verantwontüche⸗ Bin at RE na TER 
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2a Die Etanhnhaben dae Liech Meſhmerdenchas 
Dir Kon. des Minifisrien: ober agb Kihsantahehörtun 
geſchehene Verbetzuugiber ——8 inclhan gemein⸗ 
An tage an den RöhigB keinge),:. weicher 

Aben uf der: Steh. abhelfen Kinder „ wanvcteia 
meifel-habel, nlnmalten: fo wA fie. dorch den Steatsr 
ch sder.die.phenfte:-\uftiyfke fasutıterfuchen. unbe 
* antſcheiden teſſen: wird.u 

Aboaͤnderungen ia den VBeſtimcAngen vr 
Saffungsurtunde, ya od Zufüße zu derſelhen, koͤmer | 

ohne: Zuſtimmungo aeg. Staͤnner tight, sefrhehenz ;ıhit 
Vorſchlaͤge dazu geben abeu:.alkeie.. von dem Könige: 
aus. Nur wenn derfelbe fie an Die Stände gebracht 
bat, dürfen diefe darüber berathfchlagen. Zu einem 
gültigen Beſchluſſe deshalb, wird wenigſtens die Ge⸗ 
genwart von. deei Viextheilen; Dev-Mitglieder einer . 
jeden Kanimer, und eine Mehrpeit von zwei Drit⸗ 
cheilen der Ofen, erforder. Wa Fe 

15. EEE BE ee . 

en. Unter. ben. beſondern Ericten,. weihe, * 
Beilagen zurdiefor Verfaſſang-erſchienen, hau⸗ 
die: beiten Die-allgameinfte ſtaatsrechtliche —7 — 
4) Edict uͤber die aͤnßern Rechtsverhaltniſſe im) 
giehung auf Religion unh Fird ch liche 
Fel iſchaften ?), und 2) Ediet aber disFrie 
heit der Preſſejund des bee 
Dach dem letztern Edicte ift den. Verfaſſern, Wem 
Lagern und berechtigten Buchdruckern vollfommene 
Prepfreipeis geſtattet. Sie ſind nicht varbun⸗ 
den, die Scheiften einer Cenſr oben, obrigfektlichen 

— nn un ..n%) 2 

*) Europ. Conſtitt. Th. 3, ©. 1a. 
2?20) Ebend. ©. 158. . De 6 
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| — Aettewerfen. Nar lie peli 
Datungen, und * Scheiſcen * 
mb: Ahacififchen Yehnlis unterliegen dur Baflır a u 
been Conſur Mamit aber die: der 
niche vemißbraucht werde, wird den Polizeltobrig 
keitrn jedes Oetes über die daſelbſt befindlichen 
WVachhandtungen Ansiquarien, Leihbwwiidthetiuh 
Leſeinſtitute, Buchdruckereien und lichdgraphiſche An 
Malen vie Allgemeine Aufſicht aͤhertragen, fo wie den 
recht lähen Gerbhten die geſchliche Beſtra⸗ 

2 

fing der durch Schrifton — Verbtechen * | 
Bergen Ve Hl 

e 

rı Bu "a = 

01m; gküigeria Soͤchſen. 

"Das Königreich Sahfenf- Be aebliche ku 
fhränfte Monarchie, Deren Regent, nad) feinem 

Beitritte zum Rheinbunde im 83 Frieden (11. 
Dec: 1806): umb nach feiner Theinuhme an dem 
woacſchen Wunde dubch Unterzeichnang ber mus 
Drmbosacte (8. Jun. 1615), Be fiber 1 andft Au 
diſche Verfaffung infofern unveraͤndeet beibehhb- 
® I Anwiefern nicht ae Borgänge ver uni 
* Bet, und namentlich durch die Abrretung vda 
gwei —— ber Geſammtbevdlberung des Königs 
reiches Sachſen an Preußen in dem Frieden zu Wien 
vom 48.Mai 18415, einige nothwendige Veraͤnderun⸗ 
ven. in dieſer Berfaffung herbeigefuͤhrt wurden. 

Die Öffentliche Religionsuͤbung amd Das volle 
Staatsbürgerregt BZ deſſen Wirfungen befon- 

*) Bei Diefem eurzen Asriffe liegt Beise 8 ya. 88 



lutheriſchen Glaubensbekenntniſſes, und, auf dem . 

u 

‘ 
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Vers hei der Sewerbung der Griubſtcke, bei dee Ana 
fſteliuug in öffentlichen Aemtern, und bei dem Buͤrger⸗ 
rechte.in ben Stäbten fich jeigte, fiomb, bis zunt Pofener 
Srieden,, nur den Bekennern her: evangeliſch⸗ lutheri⸗ 
ſchen Kirche zu. Durch den Sten Artifel-des Poſener 
Friedens, und. das darauf gegruͤndete Mandat vom 
16. Febr. 1807, efolgee aber bie, Oleichſtellung der 
kacholiſchen Glaubensgenoſſen mit den Bekennern bes 

Antrag: der Staͤnde, durch Mandat vom 18. Märy 
1841 auch die Gleichſtellung der Reformirsen, fo 
wie durch Patent vom 22. Apr. 1814 ber Griechen. 
— Wie In. den meiften teutfehen Laͤndern, fanden 
bereits feit dem 12ten Jahrhunderte auch in ber 
Marfgraffchaft Meißen (zu Colmen), in dem Dfter- 
kande (zu Schkoͤhlen) und in ber Anndgraffihaft Thoͤ⸗ 
ringen (zu. Mittelbanfen) Verſanmiungen ber freigen 
bohrnen Gutsbeſitzer ſtatt für. die Handhabung des 
oberſten Juſtizpflege und die Verhandlung Der weni⸗ 
gen Staatsgeſchaͤfte jener Zeit, bis Die in Der Mitte 
des funfzehnten Jahrhunderts antfiehenden Territorial⸗ 
fleuern den Charakter dieſer VBerammiungen, nament⸗ 
lich nach) dem Zutriete der Städte, weſentlich ver⸗ 

anderten. Bis zur Aberetung an Preußen hilbesem. 
vie Stänbe der 7 Kreiſe bes Koͤnigreichs ein abge⸗ 
ſchloſſenes Ganges; waͤhrend die Goande der Saufigen, . 
bes Fuͤrſtenthums Querfurt, ber Stifter tc. ihre be⸗ 
ſondern Verſammlungen hielten. Nach diefer Abere⸗ 
tung aber wurden, ſeit dem Laubtage im Jehre 1817, 
darch ‘ven Willen des Königs Bie Staͤnde des bei 
Sachſen gebliebenen Theiles der Oberlauſih und her 

»Rkdnigtl. ſaͤchſ. Staatsrechts, X%pj. 1824. 8.) Th.ir. 
WB zum Grunde. 
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beiden SHE Met ſebing wo Naumburg mit 
Dem allgememnenLandtage verbunden: — Die æwiſt v 
Curie der Landſtoͤnar ehemals ausfchließents ausıken 
Praͤlaten, Erafen und Herren gebiidet ;:befichezsfeit 
Yen Sahre’1887:, aus ben Abgeordneten bes Hndhe 
fifee Meißen, ‚der Grafen‘ var: Seins » Wittensfald, 
der Fuͤrſten und · Grafen 000: Schoͤnburgh. unh bee 
Univerfitaͤt Lepzig. —Die 3wente Rlbffeshed 

Landſtaͤnde. wird ans der Riutre ſich a fıt hebaidet 
Ss wird dazw erfordert der Beſitz eines landeagsfähls 
gen - Gutes, und in: dev: Regel (mit einigen Ausnah⸗ 
men ) alter Adel’ van-16 Ahnen: " Zu dieſen toramen 
‚(nad dem’ Dertete vom 16.ĩOet: 1320) no) 29 
Wapifrelbeniin ben Erblanden unde: 11 Inder überd 
haufig aus den Wefigeun dom ſulchen :(cheifefäfligit 
Kittergütern, wolche bis dahin wegen ihres Srates 
auf den Lanetagen micht erfcheinenbunften. —: Die 
dritte Klaſſe beſteht aus: ven sans: der: Mitte bed 
Sradträrhe gewaͤtzlten Abgestonetenwon 85 Eifäde 
ten. — +Die Ritterſchaft undbie Staͤdte haben 
einen engerwndd.;einen weitern Ausſchuß (her⸗ 
vorgegangen aus chemals bei hen· landtagen erwaͤhl· 
ten Deputatisuen );. In dem engoern Ausfhuffe: wer⸗ 
Wen. alle wichtigere: Angelegenhriten; in dem, weitenn 
die minder Bedeutenden verhandeft; doch hat die nliges 
meine Werſammliuig ber Nitterfehaft: und. der Seudte 
bad Mehr; vie Beſchluͤſſe der-beiden: Ausſchüuſſe * 
weder anjunehmen, ober zu vermerfen. :.: 
. ir- ach dem fogenannten“ Sanbfagsreverfen. fiche 
den Staͤnden Das: Recht zu, Steuern zu bewilligen; 
und dei deren Erhebung und Verwendung mitzuwir⸗ 
fen; auch find fie, auf Veranlaffung des Megenten, 
bei allen wichtigen Gegenſtaͤnden und Veränderungen 
der Verfaſſung, bei Abfaffung ı neuer Geſetzbuͤcher, 

l. 
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Bing der Wü derſechutden⸗ ſeldſt bei 
lien —58 — — 5335 und Prirerreche, P mie 
in das Kirchen. und Schulweſen und in di ie Einrich- | 
tung dag Heares. einſchlagenden Geſeten —2* Gut⸗ 
achten gehoͤrt worden · e Außerden ſind Die Landſtaͤnde 
berahei ale nur Worfirtlingen wegen oMaeftteiner 
ta yhesn — ſondertt Huch Beſchwerbeij ein⸗ 
* merihanen dem Kegenten vorjulegen, und 
under Erlebigung — en pen 
3 De and ee —— Big: ſteht int Den fele 
lichen nung deſſciben Mean‘ Ä 
deflen, Namen. hrib — b2d vor wen Hin. 
fir. des ge imen Raͤthes eine Kirebe Ay; Kände 
hält, worauf ein geheimer Referendar. dig; Px;p p o⸗ 
f ition bes Megenten vortiefet, die den Ständen 
ſchriſtlach mitgethailt wird. ‚Med der Berathſchla⸗ 
gung aiber ieſe Propofitton: arbeitet das ftäbtifhe 

Ditreckortumn“ (Leipzig] die Praͤllminarſchrift, 
welche durch eine Deputation von Ritterſchaft und 

Städten dem geheimen Rathe, und ſodann die Haupt⸗ 
und’ Demilligungsfekrift, welche durch den 
Landtagsma und eine; Deputgtion aus allen drei 
ee —* ehe felbft i6srreiche 

wird. Iſtedieſes mic: den Brwilligungen einverfian« 
den; fo wird ber Landtag durdy den Sanbtags- 
abſchrodobeentzigrt, mit welchen: der vom Regenten 
eingehuͤndig nterzeichnete Revers dem landtago⸗ 
marſchalle eingehaͤndigr· wird. 

. 7. Ban) Sen —— ehnmae —— 
or. ade ehurfuͤrſtlich Aſachſiſchen Lands und. An⸗eſchuß⸗ 
„tagen .von; 1185 — 1738, Halle, un. Be — je 

Aufl. bis. 1787; Dresden, 3793. i 1% 
Be Ä und Seriscigingen dazu von Chriſt. "Em 

Mer 

gr: art 90 uem'a: AN, : . Beiträge zug) Samt 
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der churſachſiſchen Landesverſammlungen. 4 Theile. 
.. Lpz. 1798 ff. 8. — Churſaͤchſiſche Landtagsordnung, 

neöf Drilegen, Bemerkungen und einem. Anhange. 
xp. 1 

2 Beine ' 1 amner, Lands und Ausſchußtags Ord⸗ 
nung bes SKönigsreihes Sachſen vom Jahre 1728, 

and. allgemeine Kreistageorbnung vom jahre 1821, 
Mit Zufägen. Leipz. 1822. 8. (enthäls zugleich bie 
neueſten Veränderungen in der ſachſiſchen Landtags⸗ 
verfaſſung. 

Karl Heinr. , Römer, Staatetecht und Sta⸗ 
gie: Des —S Sachſen und ber dabei 

befindlichen Lande. 3.3h. Kalle, 1787 — 1792. 8. 
Lentdan blos Has Staatsrecht.) 
Chſti. Ernſt Weiße, Lehrbuch des koͤniglich face 

fiſchen Staatsrechts. ar Band. Lpz · 1824. 8. mod 
unbeenbigt.) ode 

RKarl Gtlo. Beber, ſyſtematiſche Darpteitung, des 
- Am. Königreihe Sachen aeltenden Kirchenrechts. 1r 
‚Bd. Leipz ̟  1819. 8, (die Öffentliche Kirchenverfaflung). 

—— 74. 

12) Koͤnigreich Hannover. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Der Churſtaat Hannover durchging, ſeie 
dem. Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, mehrere 
bedeutende politiſche Veraͤnderungen. Er ward im 
Jahre 1804 von den Preußen, im Jahre 1803, nach 
Großbritanniens Kriegserflärung gegen Frankreich, 
don einem franzöfifchen Heerestheile, im Spätjahre 
1805 .aber wieder von den Preußen befest, und am 
1. Apr. 1806 nad) feinem Umfange dem Königreiche 
Preußen einverleibt. Mach der Niederlage der Preu- 
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sa Yard md Merfloͤde 

joe in Biſit, und verband ——— (abo (1807 * 
so) don Zroͤßten Thel deſſelben mit dem Koͤulg⸗ 

MWatyhalen, bis or Im December 1810 bie 
— dem eigentlichen Frankreith ſeibſt 
einverlrabto. Mahrentd diefer Feit · galt in diaſen 
— — — ⸗Provingen ge die. Berfaffung 

‚weh, Haunover gucke, Auf dem Wiener Gong 
rklaͤrce ine vom hannoͤverſchen Miniſter, dem 
fen von Muͤnſter, am 12. Oot. 1814 überreichte Non 
bes Prinz» Regenten von Großbritannien. die Ers 
bebung Hannovers gum Königreiche, mit 
welchem bie Srftentgümer Hil dez he im und:Ofr 
cieslaud,. uud Theile vom Fuͤrſenthume MU ur 
er, vonder Grafſ⸗ ft. Lingen, und vom Eid. 8; 
elde, fo wie einige churheſſiſche Aemter vereinigt, 

| kavenburg aber auf dem rechten Elbufer und einige 
Aemter an Peruſßen uͤberlaſſen wurhen. 

Sieichʒeitig· ward tie vor malige A a ud ſtaͤrn 
—** Werfaffwng hergieſtell tz nuch verfams 
melte ſich im Jahre 1815 ein Landtag von 45 adlichen 
wo 87 ‚bit und geilen Deputirten, af 
welchem uͤbrr die kuͤnfeige neue Bertuhtung wer Im 

Brrfaumnlung,, fo mie über die 2 ſwaviſthen 
berarhſchlogt ward, welche den Prvvirtzialland ſchafeen 

in Zubunft vestiteiben fellten, VBei ber Vergroͤß erung 
des Staates durch mehrere Propinzen, und bei der 
Unvodlfommenpeit ber frügern Berfaffung, fühlte mau 
das Bebürfniß, die Stände ber einzelnen Prooinzen 
zu einem-alige meine usandtage, ſe wie bie Eidg 



den derſelhen zukner Die ſa m meſchul d· des König 
Beichen ;su)uerkifigen.si Bär Diefe: Zryele barieß· Den 
Prinz⸗ Regent am r fen. 1819 einen p rio ĩ ſarir 
ſch en allgeneine Aandtag in einem Schreiben, 

ſwoͤrin dorſelbe feine: bfichten Anı Riatziehung uf; Dia 
KEinrichning! oben; fünftigen aligemeiiten Ständeyatn 
(aamilung eröffnete, : und Darüber. Bas 1u tacht n 
Ber Stände: veriangte. Dieſes Gutachten „. els 
Autwort anf bas; Schreiben des NRoegenten, wacd nicht 
bffentlich bebanng37 aflein: es Aſchieu am Tr Dee: 48.41Q 
tin Patent. des. Priug-Rögenten;; welches zwar 
Fine fcmliche: neua Berfaffungsurfunde „wohl dber 
eine neue Geftaltung: der a mdung des 
Rörigreiches Hannover. eure | J 
) We J 3 

* Br J 75. na 

b) tie fat Ehabatter ber Stöndeven 
faͤffüng des Königreihes Sanndver, nad 
dem Patente vom 7. Dee. 1819 und dem rain 

| Du Schreiben vom 5. Jan. 1819. 

"Die allgemeine Staͤndever ſammlung beſtehe aus 

e 

Jr 

zwel Kammetuy und theils.ank, perfönlich be⸗ 
rochtigten Mitguichern/ z6hei l s aus, geöpteen Depn⸗ 
Sirene: Dat. . 

“ Die er ſte ‚Ransırier wind, befehen: aus dan 
—æ Fuͤrſten und, Grafen; dem Erblandmar; 
ſchalle des Koͤnigreiches; den Mitgliedern der Ritgens 
ſchafe, welchen, nach geſchehener Gründung eines 
Majorats von beſtimmter Größe, eine Virilftimme 

) Sg’ftcht veuefh in den Europ. Conftitt. Th. 3: 
©: 340, ımd' in Läders Arhiv Th.2. ©5755; — 

franz sfiig heim. Dufau, L.s. Pi859. 



beigelegt · werbon· wird; ¶ dem Wohfkdentent.des‘Dbens 
ſteuercollegkums und: ben Mitglierern bes. landſtaͤndia 
ſchen Schatzcollegiums von ber Ritterfchaftg.den Präs 
ſtbenten der luͤneburgiſchen und bremifchentantfihaftz 
den) 33 von: der Ritterſchaft zu erwuͤtzlen den Deputbo⸗ 
ben; den katholiſchen Biſchoͤffen, uad Ben: proteftantis 
fihen Aebten ver hoͤhern Stifter: e r:. Zei] 

In die zweite Kammer werben eintreten: ‚bie 
Mitglieder des · Schatzcollegiums buͤrgerlichen Stan- 
des; drei Deputirte der geiſtlichen Güterabminiftume | 
tion; Die Deputirten ber kleinern Stifter ; ein Depu⸗ 
kirter von der Univerſitaͤt Göttingen; 29 :Deputiite 
von den Städten, und 22 von-den freien Grunbbei 
fißeen , die micht zur Ritterſchaft gehoͤren. = 
9 Beide Kammern follen in ihren Rechten. und; 
Befugniffen einander gleich ſeyn, und alle: Anträge ; 
welche von bem Könige ober dem Kabinetsmnifteriune | 
an die. Stande ergeben, follen.an bie. gefammies 
allgemeine Ständeverfammlung gerichtet werden. 

Die Mitglieder beider. Rammern müffen elaser 
her drei, vermoͤge der Wiener Songreßacte völlig . 
gleichgefteflten, ..cheiftlichen, Konfeflanen : zugetgan: 

ſeyn; bas 25ſte Jahr vollendet haben; ein gewiſſes 
unabhängiges Vermögen befigen ‚infofernsihnen: richt, 

vermoͤge ihres Amtes ein Sitz in. ber Staͤndevere 
ſammlung zugeftenden ift. In :diefer Beziehung wirbt 
der König anrifolden ale. Mejorstshersen ein -p ein 
ſonliches er binches Stimin riecht in der ecemp 
Kammer ‚verleihen; die ein: Majorat errichtet haben, 
welches aus einem im Konigreiche ‚gelegenen Ritter⸗ 
ſitze nebeſt anherm ebenfalls im Lande belegenen; von 
guteherefhen: Berfinblichkeiten: bæefreiten, Behind; 
eigenthucie von; wenigſters GOsO Ahle zeitier ‚Ghneı 
fünften: baſtehej⸗ walb, mit eiden Hiupathelen beſchwert/ 
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iſt. (et Die Zeit der Belaſtung. mie einer 
Hyopothek kann das Stimmrecht nicht ausgellbr wer« 
den; auch. ift bie Beilegung: einer Berilfkinenng 

keinesweges die unmitteibare- Folge eines ſolchen er⸗ 
— Mejoraes,, fonbern die. Erricheung des. Inge 

nur die Bedingung, umter welcher die Bern 
tin eines erblichen Stimmrechts ſtatt finden 
kann. 

Die auf bie Dauer eines jeben Landtags erwaͤhl. 
ven Deputirten ber Ritterſchaft müffen aus 
einem. im Königreiche belegenen Grundeigenthume ein 
reines, mit feinen Hypotheken befchrertes, Ein⸗ 
Semuren, von 600 Thlr. beſizen. 

Die Depusirten der freien Grundbefigen 
in ben: zweiten Kammar müflen ein reines Ein« 
kammen von 300 Thly. befigen, es fey aus im Koͤ⸗ 
nigreiche beiegenem Grundeigenthume, ober im Lande 
mhbieirten Capitalien. (Es bleibt den Wahlcollegien 
überlaflen, auf welche Weiſe fie ſich von dem Ber 
ſtaud⸗ biefes: Einfommens überzeugen mollen.) 

Die zur Staͤndeverſammlung berufenen Stifter, 
fo: wie bie > Tandesuniverfiät und die Konfiftorien, 
find in der Wahl ihrer Depntirten nicht auf Mit« 
kleben ihrer Eorporationen beſchraͤnkt. Eine gleiche 

Wahlfreiheit wird. auch den. Städten verliehen, und 
deber beſtimmt, daß die Wahl der Deputivten vor: 
dem Magiſtrate und ben. Repröferitantem ber Buͤr⸗ 
gerſchaft gemeinfchaftfich vorgenommen werden, und 
die Eoucurrenz der legtern nach ber fa, jeder State 
beſtehenden Verfaſſung fich richten folle.. 

. + Weber alle, das ganze Königreich: betreffenbe , 
zur ſtaͤundiſchen Beratung verfaffungsmäßig gehoͤn 

ronde, Gegenſtaͤnde wird nur mit: den allgemeinen 
Ständen esenmunichtt;..bagegen. alle: bjeienigen An⸗ 
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srügenhekten, welche run: hie eine ehkei. bie andere 
Provinz angehen. und: zu einer (häubifehen: Berathung 
geeignet find, auch fernen bie besreffenban Spranidh 
yallanbfhaften werden gebnacht. werben. 1 =, 

Die allgemeine Staͤndeverſammlung fell im 
Wefenslichen: biröfekben Recht e ausaben,. welche 

früßer ben einzelnen Provingialandſchuften Juge ſtam⸗ 
den haben: namentlich das Recht var Wermiklie 
gung der, DBehufs iffe des Staates 
erforderlichen, Ste der Mitverwaltung 

ßiger Concurrenz und 
15 das Recht der Zura⸗ 

* er Fſeuden allge 
meinen Landes 
die zu ihrer Berathu 

i (3 ‚und Das Recht, uͤber 
i geho enftände Vor⸗ 

ſteflungen an den Koͤni bringen. 
Der Konig behaͤlt ſich vor, nach den zu ſum⸗ 
melnden Erfahrungen, in ber Organiſation der all⸗ 
gemeinen Ständeverfammlung. diejenigen Mobificar 
donen eintreten zu laffen, deren Nothwendigkeit in 
Verlaufe der Zeit. fich etwa an den Tag legen moͤchte 3 
fo wie es fich auch von ſelbſt verfteht, daß wenn dev 
teutſche Bund fi veranlaße finden. falle, bei 
einer weitern . authentifchen. — des: Art, 13. 
ber Bundesacte, Grunbfäge anzunehmen; welche 
mit ben aufgefteilten Verfügungen nicht durchgehende 
vereinbar, find, legtene,. ben Bundentagsbefchläfs 
fen gemäß, eine Abänderung erleiden müſſen. 

Der Erblandmarfhall, und in deffen Abweſen⸗ 
heit der WMoͤſthent des —S——— — vwirb 
beide vereinigte Kammern präfi biren; jede einzelne 
Kammer wird aber drei"Subjecte "aus Ihrer Mitte 
erwählen, unter welchen.der König.eins zum Prüfe 

„denten berfelben ernennt, 

thegiehung bei 
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zutun Der Landtag verſauamelt ſi ſich alle Jahre. Die 
gewoaͤhlten Mitglieder tresen nach ſechs Jahren us 
törmen;äbee sieben erwählt werben... : . 

‚Zubörer werden bei den Detiberatio 
te zugelaffen: 

Alle. Tandesherrliche. Propofi iionen "werden an 
Beide’ Kammern gebracht. ‘Stimmen ihre Beſchluſſe 
nicht. überein ; ſo wird eine —— durch eine 
von beiden .'g 
verfucht, weld 
beigeordnet ne 

if Ucbereinftäm 
- focberlich. 

„Auf diefe neu? g der Stänbeverfaffung 
im Koͤnigreiche Hannover, folgte am:12..Dct. 1822 
das fönigliche Edict ), die Bildung’ der fünftigen 
Staatsverwaltung betreffend; — am 18: Apr. 
4823 die Verordnung *®) für die Errichtung und , 
den Geſchaͤftskreis der zu Hannover, zü Hildesheim 
zu Lunehurg, zur Stade, zu Osnabrüc, und zu Yard 

‘ ersichteten Sanbibro ffeien; — und: am :18. Apr: 
4823:bie.Verord.nung.°%0),; bie-in Wirkſamkeit 
tretende neue Domainenfammer betreffend; — 
ſo wie, gleichfalls. vom 18. Apr. 1823, die Eönigliche 
Berorbnung-* für d die Berfoffung dee 
Aemter. - Ber Bu 
— — 

9 ent Gefegfemmiung 1832: af a: N. Bo 

* Sefeofemmlune 1823. ıfte Abthl. N. 10. e. 43 iR: 
*) Ebend. ©. . 
—BBB ss ff. a 

— 
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13) Rinigreig Birtemberg. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Daß epemalige Herzogthum Wirtemberg are 
eine landftändifhe Berfaffung, nad) weicher 
den Ständen große Rechte zuftanden. Als aber die- 
fer Staat dur den Reichsdeputationshauptfhluf 
‘am 25. Febr. 1803 durch Rder bedeutend vergrößert 
worden war, welche den amen: Neu-Wirteme 
berg erhielten, unftade ieger Friebe dem bäs 
maligen Churfuͤrſton Fr mit einem neuen 

nderzuwachſe, ÜM, Fü Wuͤrde und die 
Souverainetät zuckeiig? 5 byder König Frie⸗ 
drich 1 die auf alten Yorfya ir Serußende land» 
ſtaͤndiſche Verfaffung "und beftimmte' in 
‚einem Drganifationsdecrete vom 18. März 
1806 *) den Gefchäftsfreis der boͤchſten "Behörden 
des Königreiches. . 

So regierte der König das Land ohne Stände, 
sis er, als auf dem Wiener Eongreffe das Sefpei 
Kandftändifher Berfaffungen in allen teutfhen Buͤn⸗ 
besftaaten entfchieden ward, Wien noch vor der Bes 

- enbigung des Eongreffes verließ, worauf am 11: Yan} 
: 4815 ein Manifeft *°) deſſelben erſchien, In welz 
chem er feinen Enefhluß bekannt machte, eine ftänbf« 
ſche Verfaſſung in feinen Staaten einzuführen, —& 
Die. Sigungen der zufammenberufenen Stände wur⸗ 
den am 15. März 1815 von dem Könige mit einer” 
Reder"2) eröffnet, worauf den Ständen die Grund⸗ 

*) Europ. Conſtitt. Th. 2. ©. 101 fl 
**) Ebend. ©. 210. 
”*) Ebend. ©. 218. 
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zuͤge ) der neuen Verfaſſungsurkunde vor⸗ 
gelegt wurden, Allein die verfammelten Stände 
“verlangten die Wiederherftellung der allen Verfaf- . 
fung des vormaligen Herzogthums Wirtemberg, ob» 
gleich Diefelbe nicht. nur das Gepräge eines längft ver⸗ 
ſchwundenen Zeitgeiftes an ſich trug, fondern auch auf 
die neuerworbenen $änder nicht übergetragen werden 
Eonnte. . Schon hatte der König, bei biefem Anſtre⸗ 
ben der Stände, fo weit hachgegeben, daß die alte 
Verfaſſung im vormaligen Herzo— gthume hergeſtellt, ig 
den neuerworbenen Laͤndern aber eine neue zeitger 
mäße Verfaſſung eigener werden follte, als. er 
am 30. Det. 1816 ploblich ſtarb⸗ 

Sein Nachfolgenprter König Wilhelm 4, 
vertagte die Stärghlsgim 9 aͤrz 1817, und ei 
am 8. Nov. 1816 eine Verordnung *>), ‚bie 
Drganifation des geheimen Rathes betreffend, fo wie 
am 30. San. 1817 das Gefeg über die Preß⸗ 
freiheie°**), und am 3. März 1817 das Adeigr 
ſtatut oo), — Am 3. März 1817 ließ der König 
den Ständen einen neuen Entwurf t) zu einer 
Verfaffung mittheilen, der ſehr ausführlich ' 
wer, und namentlid) viele Gegenftände der Wer 
waltung umſchloß, welche zunächft in organiſche 
Decrete gehörten. Als nun am 2. Juny yon den 
perfammelten Ständen 67 Stimmen gegen, und 
nur 42 für den Verfaſſungsentwurf ſich erklärten; ſo 
bob der König die Verfammlung ‚auf, und regier® 

*) Sie fiehen in Europ. Conſtitt. Th. 2. ©. 220, 
”*) Ebend. ©. 227. 
r) Ehend. Th. 3. ©. 163. Bw 

er) Ehend. ©. 250. 
) Ebend. ©. 170— 248, 
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das Reich, nach feiner Erflärung, nad) ben in die 
fem Entwurfe aufgeftellten Grundfägen für die Rechte 
aller. Staatsbürger. 

Im Jahre 1818 erhielten die beiden Nachbar- 
ftaaten Wirtembergs, Bayern und Baden, neue 
Verfaffungen. Gelegen in der Mitte zwifchen beiden, - 
konnte Wirtemberg nicht hinter denfelben zuruͤck blei⸗ 
ben. Die neue Verfaffung Wirtembergs ward aber 
vorbereitet durch das Föniglihe Edict *) vom 31. 
Dec, 1818, die Organifation der untern 
Staatsverwaltung in den Departements, 
der Juſtiz und des Innern betreffend, 
durch welches, nach dem Vorgange Bayerns das 
Gemeindewefen neu geftaltee ward, . In biefem 
Edbicte ward ausgefprochen: „Der Geme ? n ever- 
band ift die natürliche Grundlage des Staatsvers . \ 
bandes. Er erſtreckt ſich auf alles, was die Gemein- 
demarfung umfchließt, und äußert feine Wirfung auf 
alle bürgerliche Verhaͤltniſſe, fo. weit nicht aflges . 
imeine Staatsgefege, oder unftreitige befonbere Rechte 
Im Wege ftehen. Die Gemeinde nimmt das im Ver 
bande ftehende Privatvermögen, das fie in der Ent- 
richtung der Staatsfteuer vertritt, fubfidiarifh in 
Anfprud. Die Ausübung ihrer Rechte und Pflichten 

- überträgt fie einem, durch Stimmenheit aller Ge- 
meindebürger, aus ihrer Mitte gemäßlten bleibenden 
Gemeinderathe, Diefer hat die ganze’ &emeindever- 
waltung in Hinſicht auf Oekonomie, Polizei, Rechts⸗ 
pflege und aͤußere Verhaͤltniſſe cheils ſelbſt zu befor- 
gen, tbeils unter feiner DBerantwortlichfeit Durch) 
andere von ihm beftellte Perfonen beforgen zu laſſen. 

In jeder Stadt = oder Dorfgemeinde ſteht ein Mitglied 

Europ. Confiet. TH. 3. ©. 277. | | | 9 
6° 
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bes Rathes als Vorſitzer deſſelben, und als erſter 
Vorſteher an der Spitze der Verwaltung; er hat zit 
gleich die Staatsangelegenbeiten, fo weit fie Die. Ge⸗ 
meinde insbefondere berühren, zu beforgen, und ift 
in diefer HinfiheRegierungsbeamter, Diefern, 
wieder Gemeinderath, hat eine feinem Berufe ange 
meffene Strafgewalt. — Ein Audſchuß der Bür- 

gerſchaft, deſſen Mitglieder nad) periodifchen Wahlen 
nothwendig wechfeln, ift zu erhaltender Aufmerffan« 
keit auf das gemeine Befte verpflichtet. In wichtigern 
Faͤllen wird durch feinen Widerfpruh ein Befchlug 
bes Gemeinderaths in feiner Wirfung gehemmt, duch ° 
‚feine Zuftimmung- aber theils deffen Amtsgewalt ers 

gaͤnzt, theils auch eine Cognition höherer Stellen ent 

= 

behrlich gemacht. Die eigenthuͤmliche Wirffamfeie 
des Ausſchuſſes wird dadurch geſichert, daß er von 
der ordentlichen Verwaltung entfernt bleibt. Das 

Aufſichts- und Leitungsrecht der Regierung aͤußert ſich 
darin, daß fie den erſten Vorſteher auf einen Wahl 
vorfchlag der Gemeinde ernennt, der legalen Beſetzung 
der übrigen Vermwaltungsftellen ſich verfichert, und fie 
durch Beftätigung beglaubigt, die Defonomieverwal« 
fung durch ihre Prüfung in gefeglicher Ordnung er— 
halt, und über Beſchwerden, befonders über Strei⸗ 
tigfeiten zwifchen der Verwaltung und dem Ausfchufte, 
entfheide. Der Staatsuorganismus erfor 
dert eine gleiche Grundverfaffung alleg 
Gemeinden, Allein bei ihrer großen VBerfchiedeny 
beit an Umfang und Beftandtheilen, ift eine große 
Verfchiedenheit ſowohl in der befondern Einrichtung, 
‚als in dem Verhältniffe zu den Staatsbehörden;, 

ihrem Intereſſe eben fo, wie dem des Staates gemäß; 
Sie werden, mit vorzüglicher Ruͤckſicht auf Bevoͤl— 
ferung, in vier Klaffen abgetheilt. ..Die 
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Baptobärgerlichen Angelegenheiten, » welchen ber Ge⸗ 
meindeverband nicht genuͤgt, werden durch den Be⸗ 

| zirfsverband befördere. Der Oberamtmann. 
inben gegenwärtigen Oberamtsbezirken iſt nicht mehr 
Richter, auch wicht mehr unmittelbarer Vorfteher der. 
Dhrramtsftidt.; er. bat hingegen, als Regierungss 
beamter des Diftricts,.in alten Beziehungen, - 
in. welchen die ausfchließliche Competenz einer andern 
Stelle nicht unzweifelhaft begruͤndet iſt, das öffent. 

liche und Privatwohl zu befördern, : Haupfgegenftände 
feines. Berufes find die eigentlichen Regierungsſachen, 
bie geſammte Polizei, und. die.; Aufſicht uͤber das 
Oekonomie⸗ nd. Rechuungemefen der öffentlichen 
Körperfchaft.‘ 

Von neuem berief der König ı am 10. Juny 1819 
die Stände zum 13. July zufammen ; denn fein bes 
ſtichint ausgeſprochener Wille war es, die Verfaffüng 
Wirtembergs auf dem Wege des Vertrages 
‚zu bewirken. Deshalb ließ er den verfammelten 
‚Ständen einen:neuen Entwurf zur Prüfung vor⸗ 
‚legen, ber, mit wenigen nicht wefentlichen Veraͤnde⸗ 
"rungen, von den Ständen angenommen, und am 
25. Sept. 1819 als Grundgefe & des Könige 
weiches bekannt gemacht ward. 

77. 

iy politiſcher Charakter der Verfaſſung 
vom 25. Sept. 1819. 

Erſtes Kapitel. u 
Von dem Königreiche. 

‚ Sämmelice Baſtandeheile des Koͤnigreiches ſind 
rm 

.*) Sie ſehr teutſa in den Europ. Conſtitt. Th. 3. 
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und bleiben zu einem ungertrennlichen Ganzen und zur 
Theilnahme an Einer und derfelben Verfaffung ver⸗ 
einiget. 

Das Königreich Wirtemberg ift ein Theil des 
teutfchen Bundes, daher haben alle organifcdhe 
Befhlüffeder Bundesverfammlung, welche 
bie verfaffungsmäßigen Verhältniffe Teurfchlands , 
oder die allgemeinen Verhältniffe teutfcher Staatsbuͤr⸗ 

‚ ger betreffen, uahdem fie von dem Könige 
verkündet find,.aud für Wirtemberg- vers 
bindende Kraft. Doc tritt in Anſehung des 
Mittel zur Erfüllung der hierdurch begründeten 
Verbindlichkeiten bie verfa (fu ngsmäßige mie 
wirkung der Stände ein, 

Zweites Kapitel, 

Won dem Könige, der Thronfolge und der Dreier 
verweſung. 

Der Koͤnig iſt das Haupt des Staates, vereinigt | 
in fi) alle Rechte der Staatsgemalt, und übt’ fie 
unter den duch die Verfaſſung feftgefegten Beftim: 
Il. aus, — Seine Perfon iſt heilig und umvers 
leg 

Das Recht der Thronfolge gebüßre dem Manns 
ftamme des föniglihen Haufes; die Orbnung derſel⸗ 
ben: wird durch bie finealerbfolge nach dem Erftges 
burtsrechte beftimmt, Erlöfcht der Mannsftamm; fb 
gehe die Thronfölge auf die weibliche Linie über, 
und zwar fo, daß die Nähe der Verwandtſchaft mit 
dem zuleßt regierenden Könige den Vorzug giebt. 
Dog) tritt bei der Defcendenz des fodann regierenden 

©. 291, und in Luͤders Arhiv, Th.2. S. 101; — 
franzöfife beim Dufan, T.2 p. 275- 



Poſitives oͤffentliches Staatsrecht. 407 

koniglichen Hauſes das Vorrecht bes Diannsflammes 
wieder ein. | 

Der König iſt volljährig mit zurüdigelegteni acht | 
. zehnten Jahre. 

Der Huldigungseid wird dem Thronfolger eiſt 
dann abgelegt, wenn er in einer den Ständen auszu⸗ 
ſtellenden Urkunde bie unverbrüchfiche Feſthaltung der 
Sandesverfaffung bei feinem Föniglichen Worte Zuges 
fichert hat. 
Iſt der König minderjährig , oder aus einer am⸗ 
dern Urſache an der eigenen Ausubung der Regierung 
verhindert; fo tritt eine Reichsverweſung .eit 
welche von dem nach der Erbfolge nachſten Agnaten 
gefuͤhrt wird. 019 

Drittes Kapitel 

Bon ben allgemeinen Rechtsverhaͤltniſſen der Staats⸗ 
buͤrger. . ne 

Das Staatsbürgerrecht. wird thells durch Ger 
burt, theils durch Aufnahme, theils durch Anſtel⸗ 
lung in dem Staatsdienfte erworben. 

Alle Wirtemberger haben gleiche flaatsbär: 
gerliche Rechte, und eben fo find fie zu gleichen 
ffaatsbürgerlihen Pflichten und gleicher 
Theilnahme an den Staatslaften verbunden. 

Rein Staatsbürger kann, wegen feiner Geburt‘ 
. von irgend einem Staatsamite ausgefchloffen werden. 

Die Verflihtung zur Vertheidigung des Vater 
landes und zum Waffendienfte ift allgemein. 

Der Staat fichert jedem Bürger Freiheit bet 
Perfon, Gemwiffens- und Denffreiheit!, 
Freiheit des Eigenthums und Kusmande 
rungsfreiheit. 
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Die Leibeigenſchaft bleibe fuͤr immer aufs 
sebob en. | 

Niemand darf. feinem ordentfichen Richter ent 
gegen, und anders, als in ben durch das Gefeg be- 

‚ flimmten Faͤllen, und in Den gefeglichen Jormen ver- 
haftet und beftraft, noch länger als 24 Stunden über 
die Urfathe feiner Verhaftung in Ungewißheit gelaſſen 
werden. 

Jeder, ohne Unterſchied der Religion, genießt | 
umgeftörte Gewiffensfreiheit; den vollen Genuß. der 
ftautsbürgerlichen Rechte gewähren die drei chriftlichen 
Glaubensbekenntniſſe. 

Die Freiheit der Preſſe und des Buchhan⸗ 
defs findet in ihrem vollen Umfange ftatt; doch unter 
Beobachtung der gegen den Mißbrauch beſtehenden 
ober fünftig zu erläffenden Geſetze. 

FJeder hat dag Recht, über gefeg= und ordnungẽ 
—8 Verfahren einer Staatsbehoͤrde, oder Ver⸗ 
zoͤgerung der · Entſcheidung, bei der unmittelbar vor⸗ 
geſetzten Stelle chriftliche Beſchwerde zu eva 
heben, und noͤt higenfalls ftufenweife bis zur hoͤchſten 
Behörde zu verfoͤgen. Glaubt der Beſchwerdefuͤhrer 

“auch bei der Entfejeidung der oberften Staatsbehörde 
fih ‚nicht beruhigen zu Fönnen; fo darf er die Ber 
ſchwerde den Ständen mit der ſchriftlichen Bitte 
um Verwendung vortragen. 
Drer ritterſchaftliche Ad el bildet, zum 
Behufe der Wahl ſeiner Abgeordneten in die Staͤnde⸗ 
verſammlung und der Erhaltung ſeiner Familien, in 
jedem der vier Kreiſe des Königreiches eine Körper 
1 aft. Die Aufnahme in eine diefer Körperfchaften 
baͤngt von ihrer Zuftimmung und von ber Genehmi- 
gung des Königes ab, | nm 

N 
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in. 2 2 Biortes Kapitel. vn 
Wed Von: den Staatsbehoͤrden. en s 
I PR BR 5, ————, 

2: Mieplauh, kann ein Staatsamt erhalten, soßhe: 
zuvor gefeßmäßig geprüft und für tüchfig erfanne ‘zur 
— Landeseingebohrne ſind, bei, gleicher Tuͤchtig⸗ 
keit, vorzugdiveife vor Fremden · zu beruͤckſichtigen, 
ir; Alle pon dem Könige ausgehende Verfigungeng 
welche die Staatäverwaltung betreffen, muͤſſen von 
hei ‚ Departenentsiminifter., oder Chef contpafignirg 
feun, welcher dadurch) "für ihren. Inhalte veranss 
wortlich wird. Außerdem iſt jeder Departements 
miniſter. oer Chef für dasjenige vgrantworttichg 
was er fie ſich verfüge. Auf gleiche Weife find. andy 
die übrigen. Staatsdiener und Behörden in ihrem 
Gefchäftsfreife verantwortlich _; | 

Der geheime Rath bilder die oberfte , unmit⸗ 
telbar untet dem Könige ftehende ; und feiner Haupt 
beffimmung nach blos berathende Behoͤrde. 
Mitglieder des geheimen Raths find die Miniftery - 
oder die Chefs der verfchiedenen Departements, und, 
Diejenigen Näthe, welche der König dazu ernennen, 
wird. Der König ernennt und entläßt die Mirglie- 
der‘ bei’ Höheren ‚Mache nad) eigner freier” Ente 
ſchließung en 7 
nAlle dem Könige vorznlegende Vorſchlaͤge de 
Miniſter in wichtigen Angelegenheiten, naͤmentlich 
in ſolchen, welche auf die Staatsverfaflung, die Orgaz 

niſation der Behoͤrden, und die Abänderung: ver 
Zerritortaleintheilung, oder auf die Staatsverwaltäng 
im Allgemeinen und die Normen bderjetben: ſich bes 
sieben, wie auch in Gegenftänden der‘ Gefeßgebung 
und allgemeiver Verordnungen. müffen (fofern niche 
bei Gegenftänden des Departements: der auswärfigen 
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Angelegenheiten ober bes Kriegswefens bie Nature 
der Sache. eine Ausnahme begruͤndet,) in dem ges 
beimen Rate zur Berathung vorgetragen und, mit 
deſſen Gutachten begleicet, an den: König gebracht 
werden. 

Die Gemeinden find die Grundlage’ des 
Staatövereins, Sämmtliche zu einem Oberamte ge⸗ 
börende. Gemeinden bilden die Amtskoͤrperſchaft. Die 
echte der Gemeinden werben durch die Gemeinde: 
räthe, unter gefeßmäßiger Mitwirkung der Buͤrger⸗ 
aueſchuſſ⸗ ‚ die Rechte der. Amtsbuͤrgerſchaften dur 

die Amtsverſammlungen verwaltet, nach Vorſchri 
der Geſetze (vgl. $.76.), und unfer der Auffiche der 
Staacsbehoͤrden. 

Sechſtes Kapitel. 

Von dem Verhaͤltniſſe der Kirchen zum Staate. 

Jeder der drei im Koͤnigreiche beſtehenden chriſt⸗ 
lichen Confeſſionen wird freie Öffentliche Religions⸗ 

uͤbung, und der volle Genuß ihrer Kirchen⸗, Schul⸗ 
und Armen⸗Fonds zugeſichet. | 

Die Anordnungen in Betreff der inneren firch- 
lichen Angelegenheiten bleiben der verfaſſungsmaͤßigen 
Autonomie einer jeden Kirche uͤberlaſſen. — Den 
Könige gebüpre das oberftHoßeitlihe Schug- und 
Aufſichtsrecht uͤber die Kirchen. Vermoͤge deſſelben 
koͤnnen die Verordnungen der Kirchengewalt, ohne 

vorgaͤngige Einſicht und Genehmigung des Regenten, 
weder verkuͤndet noch vollzogen werden. 

Dieie Kirchendiener find in Hinſicht ihrer bir— 
gerlichen Handlungen und Verhaͤltniſſe der weltlichen 
Dbrigfeit unterwerfen. 

⸗) 
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Siebentes Kapitel a 

Bon "Ausübung der Sraatsgealt. 

Der König vertritt den. Staas in allen deinen 
Verhältniffen gegen auswärtige Staaten. Es kann 
jedoh, ohne Einwilligung ber Stände, 
dur) Veotkaͤge wie Muswärtigen Fein Theil des 
Staatsgebieres und Staatseigenthums veräußert, 
folne neua Saft. auf das Königreich und deffen. Ange⸗ 
hoͤrige übernommen, und kein Sandesgefeg abgeaͤn⸗ 
dert oder aufgehoben, feine -Berpflichtung , welche 
den Rechten der Staatsbürger Eintrag thun würde, 
eingegangen, namentlich auch fein’ Handelsvertrag, 

welcher eine neue gefegliche Einrichtung zur Zolge 
hätte, und kein Subfidienvertrag zue Verwendung 
Der Eniglichen Truppen in einem Zeutſchland nice 
betreffendon Kriege gefchloffen werden. 

- 

Der König wird von den Verträgen und Vind | 
niſſen, welche von ihm mit auswärtigen Mächten an⸗ 
geknapft werden, die Staͤnde in Kenntniß ſchen ſo⸗ 
bald es die Umſtaͤnde erlauben. 

Ohne Beiftimmung der Stände kann 
kein Geſetz gegeben, aufgehoben, abgeän- 
dert, oder authentiſch erläutert werben. 
u Die Gerechtigkeitspſlege wird im Namen bes 

Königs und vinter deſſen Oberaufſicht durch colle⸗ 
gialiſch gebildete Gerichte in gefeglicher Inſtanzen⸗ 
ordnung verwaltet. Die Gerichte, ſowohl die buͤr⸗ 
gerlichen als die peinlichen, find innerhalb der Gren⸗ 
zen ihres Berufes, un ab aͤngige Dem Könige 
fieht das Beg nabigungsreit zu. 

- Die Strafe der Vermögensconfifcation iſt al 
gemein aufgehoben. 

Was die Militairverfeffung bet; 5 
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wird die Zahl der zur Ergaͤnzung des Militairs jaͤhr⸗ 
lich erforderlichen Mannſchaft mit den Staͤnden ver⸗ 
abſchiedet. 

EEE 777 Räpite U 20cm 4. 
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"Bon ‚dem Finanzivefen, ., 

Serien Sibekonnife gehörige, fx wie die von, 
dem Koͤnige neu. erworbenen Grundſtuͤcke, Gefälle: 
und nugbaren Rechte, : bilden, mit Ausfchluß des 

ſogenonnten Hofdomaluen · Rammerguteß, das Fönigei 
e.Rammergut, 
‚Auf Demfelben- bafter die Verbindiichkeit, neben | 

den. perfönlichen Bedürfniffen des Koͤnigs und der: 
Mitglieder des Eöniglichen Haufes, auch den mit: 
er Staatsvermaltung verbundenen Auf⸗ 
wand, fo weit es möglid iſt, zu. beſtreiten 

Für. den Aufwand, welchen die Bedürfniffe des 
Königs und, Der Hofſtaat erfordern, wird auf die: 
Regierungszeit eines. jeden. Königs. .eine theils im - 
Geld, theils in Naturalien befiepende Eivillifte: 
verabfchiebet. | 
i..%Dn8 Hofoomainen - Kammiergut. ie Privat— 
eigenthum der koͤniglichen Familie, deſſen Ver⸗ 
waltung und Benutzung dem Koͤnige zuſteht. Zu 
den allgemeinen Landeslaſten liefert daſſelbe ſeinen, 
Beitrag, und zwar, fo weit es bisher fteuerfrei Dat 
gleich) andern früher ftenerfreien Gütern. 

So weit der Erfrag. des Kammergutes nicht 
zuͤreſcht, wird der Staatsbedarf durch Steuern 
beſtritten. Ohne Bewilligung der Staͤnde 
kann weder in Kriegs» noch in Friedenszeiten eine 
directe oder indirecte Steuer ausgefchrieben ober 

- echoben werden. — Dem Anſinnen einer Steuer» 

Saͤmmtliche zu dem vormaligen heczohlichen 

\ 
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bewilligung muß jedesmal eine genaue Nurhmeis 
ſung über die Nothwendigkeit oder Nuͤtzlichkeit der 
zu machenden Ausgaben, über die Verwendung: der 
fruͤhern Staatseinnahmen, und über die Unzul 
lichkeit der Kammereinfünfte vorangehen. Deshalp Ä 
hat der Finanzminifter den Daupretat ben Staͤn⸗ 
den zur Prüfung vorzulegen. Der von ben Ständen 
‚angenommene Hauptetat ift in der Regel auf drei 
‚Sahpre gültig. 

Die StaarsfHulb iſt unter die : Onnärlek 
Kung der Stände geftelle, | 

Neuntes Kapitek | 

Don den Landſtaͤnden. 0 

. Die Stände fi find berufen, . die Kecte. 248 
fandes in dem durch die Verfaffung. bg 
fimmten Verhältniffe zum Regentengek 
send zu machen. Vermoͤge dieſes Berufes haben 
fie bei Ausübung ber Gefesgebungsgewaht 
durch ihre Einwilligung mitzumwirfeng in Beziehung auf 
"Mängel oder Mißbraͤuche bei ber ‚Stagfsyey 
waltung, ihre Wünfche, Vorftellungen und Befchwer 
den dem Könige vorzutragen; wegen verfaffungs- 
‚widrigee Handlungen Klage -anzuftellen;: die, 
nach gewiffenhafter Prüfung für. .nothwendig erkann⸗ 
ten, Steuern zu bewilligen, und überhaupf 
das unzertrennliche Wohl des Königs und des Vater» 

landes mit treuer Anhängtichfeit an Die Grundfäge der 
Verfaſſung zu befördern. - 

Der König wird: aller drei Jahre die Ver 
fammlung der Stände: einberufen, und außerordent« 
lich, fo oft es zur Erledigung: wichtiger pder belugen 
der endesanlegenbeiten ‚erforderlich iſt. u 
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Die Stände theilen ſich in wei Kammern, -. 
Die erfte Kammer ( Kammer der Standes- 

herren) befteht: aus den Prinzen des Föniglichen 
Hauſes; aus den Häuptern ber fürftlihen und gräfe 
lichen Familien, und den Vertretern der ftandesherr- 

lichen Genteinfchaften, auf deren Befißungen vor« 
mals eine Reiche - oder Kreistagsftimme ruhte; und 
‚aus dem vom Könige erblich oder auf Sebens- 
zeit ernannten Mitgliedern. — Zu erbliden 
Mitgliedern wird der König nur folche Grundbefiger 
aus dem ftandesherrlichen oder ritterfchaftlichen Adel 
ernennen, welche von einem, mit Fideicommiffe be - 
legten, nach den Rechte der Erftgeburt fich vererben⸗ 
den, Grundvermögen im Königreihe, nach Abzug 
ber Zinfen auf den darauf haftenden Schulden, eine 
Jahrlihe Rente von 6000 Fl. beziehen. Die 
Lebenslänglihen Mitglieder werden vom Könige, 
ohne Rücficht auf Geburt und Vermögen, aus ben 
wuͤrdigſten Staatsbürgern ernannt. — Die'Zahl 
ſaͤmmtlicher, von dem Könige erblich oder lebensläng- 
lich ernannter, Mitglieder fann ven britfen Theil 
der übrigen Mitglieder der erften Kammer nicht über» - 
fleigen. Zu | 
Die zweite Kammer (Kammer der Abge- 
ordneten) ift zufammengefegt: aus. 13 Mitglie 
dern. des ritterfchaftlichen Adels, welche von diefem 
aus feiner Mitte ermählt werden; aus’ den 6 profes 
ftantifchen Generalfuperintendenten; aus dem Landes⸗ 
bifchoffe, einem von dem Domcapitel aus deflen Mitte 
gewählten Mitgliede, und dem ber Amtszeit nad) 
älteften Decan katholiſcher Confeffion; aus dem 
Ranzler der Sandesuniverfität; aus einem gewählten 
Abgeordneten von jeder der Städte Stuttgart, Tü- 
bingen, Ludwigsburg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn 
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und Reutlingen; aus einem gewählten Abgeordneten 
aus jedem Dberamtsbejirke, | 

Der Eintritt in die erfte Kammer gefchieht bei 
den Prinzen des föniglichen Haufes und den übrigen 
erblichen Mitgliedern nach erreichter Volljährigkeit, 

In die joeite Kammer kann feiner gewählt 
werben, ber n ht 30 Jahre alt iſt. | 

Staatsdiener fönnen nicht innerhalb des 
Bezirks ihrer Amtsverwaltung, und Kirchendie⸗ 
mer nicht innerhalb des Oberamtsbezirks, in welchem 
fie wohnen, gewählt werden. Die Wahlmänner eines 
Kreifes, eines Oberamtes oder einer Stadt, find in 
Anfehung der Perfon des Abgeordneten niche auf 
ihren Wahlbezirk befchränft; fie Fönnen anderswo 
wohnenden Staatsbürgern ihre Stimme geben. — | 
Der Gewählte ift als Abgeordneter, nicht des einzel- 
nen Wahlbezirfes, fondern des ganzen Landes anzu⸗ 
ſehen. 
be Aller ſechs Jahre muß eine neue Wahl der Ab⸗ 

geordneten, welche nicht Amtshalber Sitz und Stimme 
In der zweiten Kammer haben, vorgenommen wer⸗ 
den; die bisherigen find wieder wählbar. | 
= "Die erfte Kammer wird durch die Anmefenheie 
der Hälfte, Die zweite Kammer durch das Erſcheinen 
von zwei Dritcheilen ihrer Glieder als vollſtaͤndig be⸗ 
ſetzt angeſehen. Sollte bei Einberufung des Landtags 
eine der beiden Kammern nicht in dieſer Anzahl zu⸗ 
fammen fommen; fo wird fie als einmwilligend- 
in die Befchlüffe der andern angefehen., Doc, fteht 
es in diefem Falle den erfchienenen Mitgliedern der 
unvollzähligen Kammer frei, den Sißungen der 
andern mit Stimmredt beizuwohnen. 

Jede Kammer bat einen Präfidenten und einen 
Wicepräfidenten, deren Amt bis zum Ablaufe des 
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fehsjahrigen Zeitegumes dauert, — Den Präfiden- 
ten der erften Kammer ernennt der König ohne Vor⸗ 
flag; für die Stelle der Vicepräfidenten werden 
von der erften Kammer drei ftandesherrliche Mitgfie- 
ber durch abfolute Stimmenmehrheit gewählt, aus 
welchen der König: eins ernennt. — ben fo wäßfe 
die zweite Kammer aus ihrer Mitte drei Mitglieder 
zue Stelle ihres Präfidenten, und wenn hierauf die 
Eönigliche Ernennung erfolge ift, auf gleiche Weiſe 
zu dem Amte des Vicepräfidenten, welchen der König 
ebenfalls aus den hierzu vorgefehlagenen drei Mi 
gliebern ernennt, — Jede der Kammern wähle apf 
Die Dauer eines Sandtags einen oder mehrere Scene 
faire aus ihrer Mitte, 

Die Sigungen der zweiten Kammer 
find. Öffentlih; auch hat fieihre Verhand— 
lungen durch den Druck befannit, zu machen, 
Bon der erften Kammer muß wenig ftens das. legr 
tere gefcheben. 
“. Die Sigungen werben geheim; cheils auf das 
Begehren der Miniſter und föniglichen Commiſſaire 
bei Vorträgen, die fie, ihrer Erklaͤrung nach, im 
Namen des Königs zu machen haben, und welche 
nur im Falle einer folchen Erklärung. für amtliche 
Aeußerungen zu halten find; theils auf den Antrag 

von menigftens drei Mitgliedern, menn dieſen die 
Mehrheit der Kammer heitritt. 
Die Miniſter ſind befugt, den Verhandlungen 

der beiden Kammern beizumoßnen ,‚ und an den Bes 
ratbfchlagungen Theil Ju nehmen. 
| Nur den Miniftern oder Föniglichen Commiffais 
ren, den Berichterftattern der ſtaͤndiſchen Commilffio- 
nen. und den Mitgliedern, welche einen Gegenſtand 
zur Derathung in Antrag zu bringen (eine Motion 
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zu machen) haben, ſteht die Befugniß zu, ſchrift⸗ 
liche Reden in der Verſammlung abzuleſen. Außer⸗ 
dem finden blos muͤndliche Vorträge ſtatt. 

Gefegesentwürfe fönnen nur von dem 
Könige andie Stände, nicht von den Stän- 
den anden König gebraht werden, Den 
Ständen ift aber unbenommen, im Wegeder Pe- 
tition, auf neue Gefege ſowohl, als auf Ab⸗ 
Anderung oder Aufhebung ber beflehenden, 
‚anzufragen., Der König allein ſanctionirt und vers 
kuͤndigt die Gefege, unter Anführung der Wer- 
nebmung des geheimen Raths und der erfolgten Zu⸗ 
flinmüng der Stände, 

Königliche Anträge find, ehe fie zur Berathung 
in der Verfammlung fommen fönnen, an Kommif- 
fionen zu verweifen, welche über deren Inhalt 
Vortrag zu erftatten haben, | 51 

Die Beſchluͤſſe werden nach ber Stimmenmehr- 
heit, welche nach) Befchaffenheit des Gegenftandes 
eine abfolute oder relative feyn kann, abgefaßt, fo 
daß im Falle der Stiramengleichheit der .Präfidene 

‚den Ausſchlag giebt. . Bei der Abänderung eines 
Punctes der Verfaffung ift aber die Beiftimmung 
von zwei Drittheilen der anmwefenden Mitglieder in 
beiden Kammern nothwendig. : 

Die zum Wirfunggfreife dee Stande gehörigen 
Angelegenheiten werden in jeder Kammer befonders. 
verhandelt. Doc fonnen, um eine Ausgleichung 
verſchiedener Anfihten zu verfuchen, beide Ram 
mern ſich mit einander zu vertraulichen 
Befprehungen, ohne Protocollführung.. 
und Befhlußnahme, vereinigen. 

-  &8 hängt von dem Könige ab, Gefegesentwürfe 
“nder andere Worfchläge an die erfte oder an Die.ziweite _ 
m. nn 27 
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Kammer zu dringen; nur die Verwilligung 
von Abgaben gelangt zuerſt an die zweite 
Kammer — 

Die von der einen Kammer gefaßten Befchlüffe 
werden der andern jur gleichmäßigen Berathung mit⸗ 
'getheile. Nur zur Ausuͤbung des Rechts der Petitio⸗ 
"nen und Beſchwerden, fo wie zu einer Anklage wegen 
verletzter Verfaſſung, ift jede Kammer auch einzeln 
berechtigt. | = 

Die Kammer, an welche die Mittheilung ges 
ſchieht, kann den Antrag der mittheilenden verwerfen 
"oder annehmen, und ziwar entweder unbedingt, ober 
mit beigefügten Mobiftcationen. Die Verwerfung 
muß aber jederzeit mit Anführung der Gründe 
geſchehen. | 
| Bon diefer Regel macht die Abgabenvermwits 
ligung eine Ausnahme in folgenden Puncten: 
1) Eine Abgabenvermilligung wird in der zweiten 
"Kammer in Berathung gezogen und, nach vorgängi- 
‘ger vertraulicher Beſprechung mic der erften Kammer, 
Beſchluß darüber in der zweiten gefaßt, 2) Diefer 
Beſchluß wird fodann der erften Kammer mitgetheilt, 

- welche denfelben nur im Ganzen, ohne Aenderung, 
‘annehmen oder vertwerfen fann. 3) Erfolge das 

letztere; fo werden die bejahenden und die verneinen- 
den Stimmen beider Kammern zufammen- 
*gezähle, und nach ver Mehrheit ſaͤmmtlicher 
Stimmen wird alsdann der Ständebefchluß gefaßt. 
"Würde in diefem Falle Stimmengleichheit eintreten; 
fo hat der Präfidene der zweiten Kammer die-Ent- 
ſcheidung. J | 

In allen andern Fällen gilt der Grundfag, daß 
nur ſolche Befchlüffe, worüber beide Kammern, nad) 
‚gegenfeitiger Mittheilung, einverſtanden find, an den 
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‚König gebracht und von bem Könige beftätige-werben 
koͤnnen. 5. 

Der von der einen Kammer verworfene Antrag 
der andern kann auf demſelben Landtage nicht wieder⸗ 

chohlt werden, Wird aber ein ſolcher Antrag bei der 
‚nächften Ständeverfammlung erneuert, und aber 
‚mals verworfen; fo treten die zwei Kammern zu 
‚einer vertraulichen Befprehung über den Gegenftand 
zufammen. Sollte auch hierdurch die Verfchiedenpeie 
‚der Anfichten nicht ausgeglichen werden; fo haben bie 
Kammern, wenn bie, Srage einen ihnen von bem 
„Könige zugefommenen Gegenftand betrifft, ihre Nicht⸗ 
‚übereinftimmung dem Könige blos anzuzeigen, wo⸗ 

- fern fie nicht übereinfommen, die Entfcheidung dem 
„Könige zu überlaffen. Ä 

Kein Mitglied der beiden Kammern Fann, waͤh ⸗ 
rend der Dauer ber Ständeverfammlung , ohne Ein- 
wilfigung der betreffenden Kammer zu Verhaft ges 
‚bracht werden, den all der. Ergreifung auf frifcher 
That wegen eines Verbrechens ausgenommen, 

Niemand kann wegen feiner In der Ständever- . 
fammlung gehaltenen Vorträge und gegebenen Ab⸗ 
flimmungen zur Verantwortung gezogen werben. 
Jedoch find Beleidigungen oder Verlaͤumdungen ber 
‚Regierung, der Ständeverfammlung, oder einzelner 
Perſonen, der Beftrafung nad) den beftehenden Ges 
ſetzen, in dem ordentlichen Wege des Rechts unter- 
worfen. - 

| Verfehlungen gegen bie Gefeße des Anftanbes, - 
‚ober der innern Polizei, oder gegen bie Gefchäftsvor- 
fhriften, bat der Präfidene zu bemerken, und, wenn 
‚fie bedeutend find, folhe zur Kenntniß der Kam 
mer zu bringen, welde, nad Befchaffenheit der 
00° ' . ’ 97 * 

— 
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Umftände , ihre Mißbilligung ausdruͤcken, Verweis 
vertheilen, oder auch Widerruf verlangen kann. 
"Dem Könige ſteht das Recht zu, die Verſamm⸗ 
lung zu vertagen, ober ganz aufzußöfen. Im Falle der 
Auflöfung wird fpäteftens binnen 6 Monaten-- ‚eine, 
‚neue Verfammlung einberufen. Es ift hierzu eine! 
‚neue Wahl der Abgeordneten nöthig, bei welcher jes 

doch die vorigen Mitglieder wieder gewaͤhlt werden 
koͤnnen. 

So lange die Staͤnde nicht verſammelt ſind, 
beſteht, als Stellvertreter derſelben, ein Ausſ ch uß 
fuͤr diejenigen Geſchaͤfte, deren Beſorgung von einem 
Landtage zum andern zur ununterbrochenen Wirkſam⸗ 
keit der Repraͤſentation des Landes nothwendig iſt. 

| In diefer Hinfiht liege dem Ausfchuffe 
ob, die ihm, nad) der Verfaſſung, zur Erhaltung 

derfelben Iſtehenden Mittel in Anwendung zu brin⸗ 
‚gen, und hiervon bei wichtigen Angelegenheiten bie 
in dem Königreiche wohnenden Ständemitghieder in 
Kenntniß zu fegen; in den geeigneten Fällen bei der 
höchften Staarsbehörde Vorftellungen, Verwahrun« 

‚gen und Befchwerben einzureichen; und, nad) Er⸗ 
‚forderniß der Umftände, befonders wenn es fih von 
‚der Anklage der Minifter handelt, um Einbe— 
rufung einer außerordentlichen Ständeverfammlung 
„zu bitten. Außerdem hat der Ausfhuß, am Ende 

- der in die Zwiſchenzeit fallenden Sinanzjahre , die 
richtige Verwendung der verwilligten Steuern in dem . 
verfloffenen Jahre zu prüfen, und den Erat des Fünf- 
tigen jahres mie dem Sinanzminifterlum zu berathen, 
Auch fteht dem Ausfchuffe die Auffiche über die Ver: 
waltung der Staatsfchuldenzahlungsfaffe zu. Ins— 
beſondere gehört es zu feinem Wirfungsfreife, bie für > 
eine Ständeverfammlung fich eignenben. Gegenftänbe, 

4‘ 

N * 
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namentlich bie Erörterung 'vorgelegter Geſetzesent⸗ 
würfe, zur Fünftigen Berathung vorzubereiten, und 
für die Vollziehung der landftändifhen Befchlüffe 
Sorge zu fragen. Dagegen kann fich der Ausſchuß 
auf ſolche Gegenftände, welche verfaffungsmäßig eine 
Derabfhiebung mit den Ständen erfordern, nament: 
lich) auf Gefeggebungsanträge, Steuervermilligungen, 
Schuldenübernahmen und Militairaushebungen, nicht 
anders als auf eine vorbereitende Weiſe ein- 
laffen. — Der ftändifhe Ausfhuß beſteht 
aus 12 Perfonen; namlid) den Präfidenten 
der beiden Kammern, zwei Mitgliedern 
aus der erftien, und acht aus der zweiten 
Kammer. Die Wahl derfelben gefhieht von den 
zu diefem Zwecke vereinigten Kammern nach relati- 
ver Stimmenmehrheit. Sechs Mitglieder des Aus⸗ 
fhufles , die Präfidenten der beiden Kammern einge- 
fhloffen, müffen in Stuttgart anmwefend feyn. — 
Bei jeder Ständeverfammlung hat ber 
Ausfhuß uber dasjenige, was von ihm in 
Der Zwifchenzeit verhandelt worden .ift, 
in einem Zufammentritte beider Kams 
mern Rechenſchaft abzulegen. Die Verrich- 
tungen des Ausfchuffes hören mit der Eröffnung eines 
neuen Landtags auf. 

Zebntes Kapitel, 
Von dem: Staatsgerichtshofe, 

Zunm gerichtlichen Schuge der Verfaffung wird 
ein Staatsgerichts hof errichtet. Diefe Behörde 

. „erkennt über Unternehmungen, welche auf den Um: 
fturz der Werfaffung gerichtet find‘, und über Ver— 
legung einzelner Puncte der Verfaffung. Sie beftehe 
aus einem Präfidenten und 42 Richtern, wovon ber 

[4 



eo. 

422 .  Pofitives öffentliches Staatsrecht. 

| König den Prafidenten und 6 Kichter aus den Mit- 
gliedern der höhern Gerichte, die Stänbeverfammlung 
aber die andere Hälfte, nebft drei Steflvertretern im 
Zufammentritte beider Kammern "außerhalb ihrer 
Mitte wähle — Eine Anklage vor dem Staats» 
gericheshofe kann gefchehen von der Regierung 
gegen einzelne Mitglieder der Stände und des Aus— 
ſchuſſes, und von den Ständen fowohl gegen 
Minifter und Departementschefs, als gegen einzelne 
Mitglieder und höhere Beamte der Staͤndeverſamm⸗ 
lung. — Anklage und Vertheivigung gefchieht dof⸗ 
fentlich. Die Protocolle werden mit den Abftim- 

"mungen und Befchfüffen durch den Druck bekannt 
. ⁊ 

gemacht. 

in: 

78. | Ä 
19) Großherzogthum Baden 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Wecenige teutſche Staaten traten aus den Staͤr⸗ 
men der Zeit mit einer fo bedeutenden Vergrößerun 

"bes Gebiets und einer fo anfehnlichen Vermehrung ber Bevölkerung hervor, als das Großherzogthum Baden, 
das vor dem Reichsbeputationshauptfchluffe nicht volle 
300,000 Einwohner zählte, durch diefen aber, durch 
bie rheinifhe Bundesacte, durch den Preßburger 
Frieden, fo wie durch Napoleons Verfügungen nad) 
dem Wiener Frieden, bis zu einer Volkszahl von mehr 

- als einer Million gefteigert ward. Es behauptete fi) 
auch bei den gemachten Sändererwerbungen auf und 
nach dem Wiener Congreffe, obgleich Bayern die 
rheinifche Pfalz, welche an ‘Baden gefonımen war, 
von neuem. in Anfprucd nahm, , | 
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Bei den, erſolgten durchgreifenden Territorkal«, 

veränderungen fah ber Großherzog Karl Friedrich, 
beinahe fish genötigt, die frühere, in der Markgraf⸗ 
haft Baden beſtandene, fändifche Verfaſſung aufe 

zuheben. Doch verſprach er durch Edict vom 
5. Juny 1808 *), nach dem Vorgange der: Koͤnig⸗ 
reiche Weftphalen und Bayern, feinem gefammten 
Staate eine neue VBerfaffung Es hieß. aus⸗ 
druͤcklich in dieſem Edicte: „Die jüngften Vorgänge 
in den beiden groͤßern Bundesſtaaten, Bayern und 
Weſtphalen, ſprechen das Beduͤrfniß ſtaͤrker als je 
aus, Unſerm Großherzogthume eine Grundver— 
faffung zu geben. Mir wollen ferner ein gleichfoͤr⸗ 
miges Abgabenſyſtem, und mittelft einer Landes- 
repraͤſentation, mie fie in Weſtphalen und 
Bayern eingeführte worden, das Band zmwifchen Uns 

. und den Staatsbürgern noch tiefer, wie bisher, ges 
knuͤpft wiffen u. ſ. w.“ 7 

Allein waͤhrend der Regierung des Großherzogs 
Karl Friedrich ( 1811) erſchienen blos noch 
einige organiſche Decrete in Hinſicht der Varrechte 
des Adels, der Standesherren, der drei kirchlichen 
Confeſſionen gegen einander u, a. So blieb es, 
ſelbſt nach dem Regierungsantritte des Großherzogs 
Kari, bis, nach der Abſchließung ber teutſchen 
Bundesacte, auch in Baden mehrere Stimmen für 
eine. ftändifhe Verfaffung ſich erhoben **), Ob nun 
gleih ein großherzogliches Refeript vom 16. März. 
1816 die Stände auf den 1. Aug, 1816 zufammen- 
hg — — — 

*) Winkopps rhein. Bund, Heft 20. ©, 312. 

=) Berge. Allgemeines Staatsverfaffnngs 
„. archiv (Weimar, 1816.) ır. Band, 3. Heft, ©. 

391 ff. Ä 

4 
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berief; ſo erfolgte doch der Zuſammentritt derſelben 
nicht, — wohl aber ward, wenige Monate nach 
dem Erſcheinen der bayeifchen Verfaſſung, am 22. 
Aug. 1818 vom Großherzoge Karl eine neue Ver⸗ 
faffung als Grundgeſetz des Staates bekannt ger 

macht, und, nach) des Großherzogs baldigem Tode 
(8. Der. 1818), von deſſen Oheim und Nachfolger, 
tudwig, betätigt. 

t 

79 | 

o) Politiſcher Eharattet der Verfafe 

.- uns? vom 22. Aug. 1818. W 

I. 

Von dem Großherzogchuhe— und der Regierung im 
| Allgemeinen. 

Das Großberzogthum bilder einen Beſtand—⸗ 
theildesceutfhen Bundes, Alle organiſche 
Beſchluͤſſe ber Bundesverſammlung— welche 

2 Beſonders erſchien dieſe Verfaſſung am Eingange fols 
- gender Sammlung: Die landfändifhe Verfafs 

fungsurtunde für das Großherzogthum 
Baben.- Nebfiden dazu gehörigen Acten— 
ftücdfen. (Karlsruhe, 1819. 8.) S. ı ff. Die fol - 
genden Actenſtücke find: die Wahlordnung, 
mit deren Beilagen, ©. 26; bie Declaration vom 
4. Det. 1817 als Grundlage des Hausgeſetzes, 
©. 585 das Edict Über die Berechtigungen ber dem. 
Großherzogthume angehörigen ehemaligen Neich ss 
fände und Reichsritter, S. 71 ff. u. ſ. w. — 
Außerdem ſteht dieſe Verfaſſung teutſch in den Eur. 

Conſtitt. Th. 3. ©. 351; — in Luders Ardiv, 
Th. 1. G. 353, und franzöſiſch bein Dufau, - 

T. 2. p- 311. 
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die verfaſſungsmaͤßigen Verhaͤltniſſe Teutſchlands 
‚oder die Verhaͤltniſſe teutſchet Staatsbürger im All. 
gemeinen betreffen, machen einen Iheil des Baden⸗ 

ſchen Staatsrechts aus, und werden für alle Klaffen: 
von Sandesangehörigen "verbindlich, nachdem fie von 
dem Stantsoberhaupte verfündet worden find... 

Das Großherzogthum ift untheilber und 
unveräußerlich in allen feinen Theilen. 
"Die Regierung des Sandes ift erblich in der 

großherzoglichen Familie, nach den Beftimmungen 
der Declaration vom 4. Oct. 1817. | 

Der "Großherzog vereinigt in fi) alle Rechte. 
der Staatsgewalt, und übt fie unfer den in Ddiefer 
Verfaffungsurfunde feftgefegten Beftimmungen aus, 
— Stine Perfon ift heilig und unverleglich. 

IL 

Staatebürgerlich und politifche Rechte, und be 
fondere Zuſicherungen. 

Die ftaatsbürgerlichen Rechte der Badener find 
gleich in jeder Hinfiht, wo bie Verfaflung nicht 
namentlich eine Ausnahme begründet. 

. " Die Staatsminifter und fämmtliche Staatsdie⸗ 
ner find für die genaue Befolgung der Verfaſſung 
verantwortlich. 

Alle Badener fragen ohne Unterfchied zu allen_ 
öffentlichen Saften bei. Affe Befreiungen .von diree⸗ 
ten oder indirecten Abgaben bleiben aufgehoben, 

Alle Staatsbürger von den drei chriftlichen Con ' 
-feffionen haben zu allen Civil» und Militairſtellen 
gleiche Anſpruͤ che. 

Unterſchied in der Geburt der Keligion begruͤn⸗ 
det mit der fuͤr die ſtandeherrlichen Familien durch 
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bie Bunbesacte gemachten Ausnahme, feine Aus 
nahm⸗ der Militairpflicht. 

Fuͤr die bereits fir ablöslich erklaͤrten Grund⸗ 
laſten und Dienfipflichten, und alle aus der Leib» 
eigenfchaft berrührende Abgaben foll Durch ein Ge⸗ 
feg ein angemeflener Abfaufsfuß feftgefegt werben. 

Eigenthum und perfönliche Freiheit ſtehen für 
un auf gleiche Weife unter: Dem Schutze der Ver⸗ 
aſſung. 

Die Gerichte find ung bhängi ig innerhalh der 
Grenzen ihrer Competenz. — Niemand darf in Cri⸗ 
minalſachen ſeinem ordentlichen Richter entzogen wer⸗ 
den. Niemand kann anders, als in geſetzlicher Form, 
verhaftet und laͤnger als zweimal 24 Stunden im Ges 
fängnifle feftgehalten werben, ohne über den Grund 
feiner Verhaftung vernommen zu feyn, 

Der Großherzog fann erfannte Strafen mildern, 
ober ganz nachlaffen , aber nicht fchärfen. . 

| Alle Bermögensconfifcationen follen ab» 
geſchafft werden. 

Die Preßfreiheit wird nach den kuͤnftigen 
Beſtimmungen der Bundesverſammlung gehanbpabe 
werden. 

Die politifhen Rechte ber drei chriſtlichen 
Religionstheile ſind gleich. 

III. 

Gtaͤndeberſammlung. Rechte und Pflchen ber 
Ständeglieder. 

Die Sandftände find in zwei Kammern ger 

Die erfte Kammer beſteht: aus ben Ppinzen 
des großherzoglichen Hauſes; aus den Haͤuptern der 
ſtandesherrlichen Familien; aus dem Kandesbiſchoff 
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und Einem vom Großberjoge lebenslaͤnglich ernann⸗ 
. ten proteſtantiſchen Geiſtlichen mit dem Range eines 
Prälaten; aus 8 Abgeordneten des grundherrlichen 
‚Adels; aus zwei Abgeordneten der Sanbesuniverficäten! 
aus den vom Großherzoge, ohne Ruͤckſicht auf Stand 

"nnd Geburt, zu Mitgliedern diefer Kammer ernann⸗ 
ten Perfonen. — Die Prinzen des Haufes und die 
Standesherren freten nad) erlangter Volljährigfeit 
in die Ständeverfammlung ein. Während der Min« 
derjährigkeie des Befigers einer Standesherrſchaft 
ruht deffen Stimme, , | 

Die Häupter der adlihen Familien, welchen 
ber Großherzog eine Würde des hohen Adels verleiht, 
treten, gleich den Standesherren, als erbliche 
Sandftände in die erfte Kammer. Sie müffen aber 
ein, nad) dem Rechte der Erfigeburt und der Lineal⸗ 
erbfolge erbliches, Stamm und Lehngut befigen, dag 
in der Grund» und Gefällfteuer, nach Abzug bes 
taftencapitals , "wenigftens zu 300,000 Fl. angeſchla⸗ 
genift. | Ä 

Bei der Wahl ver grundherrlichen Abgeordne⸗ 
ten find ſaͤmmtliche adliche Befiger von Grundherr⸗ 
ſchaften, die das .24fle Jahr zurücdgelege und im- 
fande ihren Wohnfig haben, ſtimmfaͤhig. Wählbar 
find alle ftimmfähige Grundherren, die das 25fte ' 
Jahr zurückgelegt haben. Jede Wahl gile für acht 

Jahre. Aller vier Jahre fritt bie Hälfte der grund⸗ 
herrlichen Deputirten aus. 2 

0 Üolichen Güterbefigern fann der Großherzog 
die Stimmfähigfeit und Wählbarfeit bei der Grund⸗ 

herrenwahl beilegen, wenn fie ein Stamm ober 
Lehngut befigen, das in der Grund» und Gefällfteuer, 

nach Abzug destaftencapitals, wenigftens auf 60,000 

l 

/ 
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Fl. angeſchlagen iſt, und nach dem Rechte der Erſt⸗ 
geburt nach der Sinealerbfolge vererbt wird. 

Die zweite Kammer beſteht aus 63 Abgeord⸗ 
neten der Städte und Aemter (nach der der Verfaf- 

ſungsurkunde angehängten Vertheilungslifte). Diefe 
Abgeordneten werden von erwählten Wahlmaͤnnern | 

‚erwählt. \ 
Zum Abgeordneten Fann ernannt werden, ohne 

Ruͤckſicht auf Wohnort, jeder, der einer der Drei chrift- 
lichen Confeffionen angehört, 30 Sabre alt ift, und 
in dem Grund⸗, Häufer » und Gewerbfteuer-Katafter 
wenigftens mit eiriem Capitale von 10,000 Fl. einges 
tragen Aft, oder eine jährliche lebenslängliche Rente 
von mwenigftens 1500 öl. von einen Stamm» oder 
Lehnsgutsbeſitze, oder eine fire fländige Beſoldung 
oder Kirchenpfründe von gleichem Betrage als Staats⸗ 
oder Kirchendiener bezieht, auch in. dieſen beiden letz⸗ 

“ten Fallen wenigſtens irgend eine directe Steuer aus 
Eigenthum bezahlt. 

Die. Abgeordneten der Städte und Aemter wer⸗ 
den auf acht Jahre ernannt, und fo, daß die Kam- 
mer aller zwei Jahre zu einem Viertheile erneuert 

wird. — Jeder Austretende iſt wieder wählbar. 
Der Großherzog ruft die Staͤnde zuſammen, 

vertagt ſie, und kann ſie aufloͤſen. — Die Auf— 
Löfung bewirkt, daß alle durch Wahl ernannte Mit⸗ 
glieder ber erften und zweiten Kammer, Die Abgeords - 

.  neten ber Grundberren, der Univerfitäten und Der 
. Städte und Aemter ihre Eigenfchaft verlieren. Er⸗ 

folge die Auflöfung, bevor der Gegenftand der Be— 
rathung erſchoͤpft iſt; ſo muß laͤngſtens innerhalb drei 
Monaten zu einer neuen Wahl geſchritten werben. 

Der Großherzog ernennt für jeden Sandtag den 
Präfidenten ber erften Kammer; die zweite Kammer 
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wähle fire bie Peäftdentenftefle drei Candidaten, wo⸗ 
von der Großherzog einen beſtaͤtigt. 

Aller zwei Jahre muß eine Stänbeoerfammlung 
ſtatt finden. : 

Kein Ständeglied kann, während der Dauer 
der Verfammlung , ohne ausdrüdliche Erlaubniß der, 

- Kammer, zu welcher es gehört, verhaftet werden; 
den Fall der Ergreifung auf frifcher That bei begange- 
nen peinlichen Verbrechen ausgenommen. _ 

Es befteht ein ſtaͤndiſcher Ausfhuß aus ' 
* dem Präfidenten der legten Sigung, drei Mitgliedern 

‚ ber erſten und fechs Mitgliedern der zweiten Kammer, 
deſſen Wirffamfeit auf den namentlich in diefer Ur⸗ 
Funde ausgedrüdten Fall, oder auf die von dem legten 
Landtage mit Genehmigung des Großherzogs an ihn 
geroiefenen Gegenftände befchränft if, — Dieſer 
Ausſchuß wird vor dem Schluſſe des Landtags, 
auch bei der Vertagung deſſelben, in beiden Kam 
mern durch relative Stimmenmehrheit 
gewählt. * Jede Aufloͤſung des Landtags zieht auch die 
Aufloſung des Ausſchuſſes nach ſich 

IV. 

Wirkſamkeit der Stände | 

Ohne Zuftimmung der Stände fann 
feine Auflage aus geſchrieben und erho— 
ben werden. 

Das Auflagengeſeh wird in der Regel für zwei 
Jahre gegeben. Mit dem Entwurfe des Auflagen- 
gefeges wird das Staatsbudget, und eine detail- 
lirte Weberfiche über die Verwendung der vermilligten 
Gelder von den frühern Etatsjahren übergeben. — — 
Es darf darin fein Poften Für geheime Aus⸗ 
gaben vorkommen, wofür nicht eine ſchriſtliche, yon ‚yon 

\ 
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‚einem. Mitgliede bes Staatsntinifteriums contra⸗ 
ſignirte, Verſicherung des Großherzogs beigebracht 
wird, daß Die Summe zum wahren Beften Des Landes 

. verwendet worden ſey, oder verwendet werden folle. 
Ohne Zuftimmung der Stände Fann fein An— 
Lehen gültig gemacht werben. 
/ Es darf feine Domaine ohne Zuftimmung 

- der Stände veräußert werden. Der Ertrag der Do— 
mainen ift zur Beftreitung der Staatslaften.belaffen. 

Die Civillifte Fann ohne Zuftimmung ber . 
"Stände nicht erhöht, und ohne Bewilligung des 
Großherzogs nicht vermindert werden. 
| Jeder die Finanzen betreffende Gefegesentwurf 
‚geht zuerſt andie zweite Kammer, und kann 
‚nur dann, wenn er von diefer angenommen worden 
iſt, vor bie erfte Kammer zur Abftimmung über, 
"Annahme oder Nihtannahme, ohne alle 
‚Abänderung, gebracht werden. — Tritt die 
Mehrheit der erften Kammer dem Befchluffe der zweiz 
ten nicht bei; fo werden die bejabenden und 
verneinenden Stimmen beider. Rammern. 
zufammengezählt, und nad) der abfoluten 
Mehrheit ſaͤmmtlicher Stimmen der Staͤndebeſchluß 

‚graogen. ” 

‚Kein Gefeg, das die Verfaffungsurfunde er- 
gänzt, erläutert ober, abändert, darf, ohne Zuftims 
mung ‚einer Mehrheit von wei Drittheilen der an⸗ 
wefenden Ständeglieder einer jeden der beiden Kam- 

‚mern, ‚gegeben werden, 
:&n.ollen andern, die Freiheit der Perfonen oder 
das Eigenthum der Staatsangehörigen. betreffenden, 
‚allgemeinen neuen Sandesgefegen, oder zur. Abändes 
xung: ber authentiſchen Erklaͤrung der beſtehenden, iſt 
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die Zuſtimmung der abfohrten Mehrheit einer jeden 
der “beiden Kammern erforderlich. .. 

‚Die Rammern:haben das Recht der Vor— 
ſteliung und Beſchwerde. Sie koͤnnen den 
Greoßherzog, unter Angabe der Gründe, um den 
‚Borthlag eines Gefegesbitten. ‚Sie haben 
das Recht, Mißbraͤuche in der Verwaltung 
rder Regierung anzuzeigen. Sie haben bas Recht, 
Miniſter und Die Mitglieder der oberfien Staatsbes. 
hörden wegen Verlegung ber Verfaffung ober aner⸗ 
kannt verfaffungsmäßiger Rechte foͤrmlich anzu 
Ela ge n. 

Beſchwerden einzelner. Statsbürger 
Birnen von · den Kammern nicht anders als fhrifelich, 
aund nur Dann angenommen werben, wenn der Be⸗ 
ſchwerdefuͤhrer nachweiſet, daß er ſich vergebens an 
‚die geeigneten: Sandesftellen und zulegt an das Staats» 
„minifterium um Abhülfe, gewendet hat. — Keine 
Borftellung, Befchwerde oder Anklage fann an den 
Großherzog gebracht werden ohne Zuftimmung der 
Wehrheit einer jeden der beiden Kammern. 

V. ı 

Erdffnung der ſtaͤndiſchen Sitzungen; Formen der 
Berathungen. 

Der aandtag wird vom Großherzoge oder von 
einem von ihm ernannten Commiſſar eröffnet und ges" 
ſchloſſen. 

Kein landesherrlicher Antrag. kann zur Diſcuſ⸗ 
- fion und Abſtimmung gebracht werben, bevor er nicht 
In befondeen Commiſſionen erörtert und darüber Vor⸗ 
& trag erftastet worden tft. | 

Jeder gültige Beſchluß einer Kammer erfordert, 
wo nicht ausdruͤcklich eine Ausnahme feſtgeſetzt wer⸗ 
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den iſt, abfolute Stimmenmeßrfeit bei. volzähliger 
Verſammlung. — Die erſte Kammer wird durch 
"die Anmwefenheit von 10, die zweite durch die Anwe⸗ 
ſenheit von 35 Mitgliedern vollzählig. | 

- Die Minifter und Mitglieder des- Staatsmini- 
ſteriums und die großherzoglichen Commiſſarien haben 
jederzeit bei oͤffentlicher und geheimer Sitzung Zutritt 
in jeder Kammer, und muͤſſen bei allen Sifeuffionen 
gehört werden, wenn fie es verlangen. Nur bei der 

. Kbflimtmung © treten fie ab, wenn fie niche Mitglieder 
ber Kammer find. 

Pur den landesherrlichen Commiffarien. und 
"den Mitgliedern der ftändifchen Commiſſionen wird 
geſtattet, gefehriebene Reden abzulefen; allen uͤbri- 
gen Mitgliedern find bios mündliche Vorträge 
geſtattet. 

Die Sitzungen beider Kammern find öffent 
Lich. Sie werden geheim, auf das Begehren der 
' Kegierungschmmiffarien, bei Eröffnungen, für weiche 
ſie die Geheimhaltung nöthig erachten, und auf das 
Begehren von drei Mitgliedern, welchen menigftens 
ein Viertheil der übrigen Mitglieder beitreten muß. 

| Die Verfaffung wird unter die Garantie 
des teutſchen Bundes geſtellt. 

so. . 
45) Churftaat Seffen. 

. Die Sandgraffchaft ‚Heffen » Kaffel, deren Regent u 
"Wilhelm im Keichsdeputationshaupefchluffe die 
churfürftliche Würde erhielt, hatte Sandftände _ 
bis zum Jahre 1806. Sie beftanden aus drei Klaf- 
fen: Prälaten, Niterſchaſ ‚ und ſtaͤdtiſchen Depu⸗ 
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Erten. Die Graſſchaft Katzenelnbogen vertrat auf 
dleſen fandtagen ein aus den Landesvorſtehern ge- 
voähltes Individuum. Die Graffchaft Schaumburg 
Harte eigne Staͤnde, das Fuͤrſtenthum Hanau gar 
feine, 

- Als nun im Spätjahre 1806 der Churſtaat Hef- | 
fen von den Frarizofen befegt, und diefes Sand im 
Tilſiter Frieden: zum Königreiche Weſtphalen ge⸗ 
ſchlagen ward; da galt auch die, dieſem Koͤnigreiche 
gegebene, Verfaſſung von 1807 — 1813 in dem 
Sande. Allein mit der Voͤlkerſchlacht bet Leipzig er⸗ 
loſch das Koͤnigreich Weſtphalen und deſſen Verfaſ⸗ 
ſung. Der Churfuͤrſt Wilhelm kehrte nach Kaſſet 
zuruͤck, und unterzeichnete am 2. Dec. 1813 mit den 
verbindeten Mächten zu Frankfurt einen Vertrag, 
nach welchem er in ſeine vorigen Rechte eingeſetzt 
ward, nach welchem aber auch die Berfaffung, 
wie fie im Sabre 1306 gewefen wäre, her« 
geftellt werden follte, 

Doch unterblieb diefe Herftellung. Dagegen 
berief der Churfürft dutch Edict vom 27. Dec. 1814 . 
zwanzig ſtaͤndiſche Deputirte: zwei aus den Prä- 
laten, fünf aus der Ritterfchaft, acht aus: den Städ- 
ten, und fünf aus bvem Bauernftande, Die leb- 
haften Streitigfeiten *) zwiſchen der Megierung und 
ben fländifchen Deputirten betrafen th eils die Ge- 

| genbemerfungen der letztern gegen den ihnen vorgeleg⸗ 

*) Vergl. Beurkundete Darkelfung ber churs 
| Beffiihen Landeagsverdandlungen. 2 Abs 

theil. s. 1 1816. 8. (enthalten die Jahre 1815 und 
16.) — une die Ueberfiht der Verhandlungen 
der churheffifgen Landſtaͤnde in den Jah⸗ 
ren 1815 und 1816 im allg. Staardvers. 
faffungsatdhive ®. 1. St. 4. und Ba. St. 1. 

IV. 28 >» 
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ten neuen Verfaſſungsentwurf, theils den Wider⸗ 
ſpruch derſelben gegen die Forderungen der Regie⸗ 

‚zung in finanzieller Hinſicht. Mochte dieſer Wider⸗ 
ſpruch nicht ohne Grund ſeyn; fo, befremdete es dach, 
daß die verfammelten Stände gegen einen DVerfafe 
fungsentwurf ſich erklärten, der, fo weit er befannt 
ward, viele zeitgemäße Beſtimmungen entbielt.: Es 
fehien aber, daß die Stände die neue Verfaffung 
nuraufdbem Wegedes Vertrages, und nice 
als einen Act der Regentenmacht annehmen *) wolle 
ten, fo wie fie auch) forderten, daß die neue Verfaf 
fung unter Die befondere Garantie von zwei 
teutfhen Mächten geftelle werden follte. Als 
nun feine Vereinigung zwifchen der Regierung und 
den Ständen erfolgte; fo vertagte Anfangs ber 
Ehurfürft die ftändifche Verfammlung, und hob fie 
durch Refeript vom 2. Mai 1816 völlig auf, Seit 

*) Dies erhellte aus dem Minifterlalreferive vom 2. Mai 
1816, worin es hieß: „Wenn ©. Kön. Hoheit den 
Entſchluß gefaßt haben, eine auf ſaͤmmtliche Provinz 
zen ſich erſtreckende Conſtitution als Landesgeſetz bes 
kannt zu machen; fo hätte der natuͤrliche Zuſammen⸗ 
hang der Sachen den zum Landtage erſchienenen Staͤn⸗ 
den und Deputirten ſchon die Ueberzeugung einfloͤßen 
muͤſſen, daß Hier nicht von einer vertrags— 
mäßig .einzugebenden Regierungsform 
die Rebe iftıc. Was der Regent in diefer landess 
vaͤterlichen Abſicht zu verwilligen und: feftzubaften 
Willens iſt, gehöre nicht zu ſolchen Segenftänden, 
worüber erſt zw tracticen ſteht. — Was 
aus rigenem landesnäterlichen. Antriebe dem Kärdis 
fhen Mitwirkungsrechte kraft eines Landgrundgeſetzes 
unterworfen wird, iſt fortbauernd gültig, ohne daß 
es darum einer vorgängigen Ungerhands 
kung, als über einen abzufhließenden 
Vertrag bedarf.“ 

r . r 

[1 
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Diefer Zeit iſt ber Churftaat ohne landſtaͤndiſche Ver⸗ 
faſſung regiert worden; doch erſchien, nach dem 
Regierungsantritte des Churfuͤrſten Wilhelms 2, für 
bie neue Öeftaltung dee Verwaltung am 29. Jun. 
4821 ein Drganifationsdecree N), 

Da die von dem Chrfürften Wilhelm.1 beabfich- . 
tigte Verfaffung nicht angenommen ward; fo koͤnnen 
aus dem Entmwurfe berfelben nur diejenigen Be⸗ 
ftimmungen mitgetheilt werben, welche unmittelbar auf 
den Charakter der ftändifchen Vertretung ſich beziehen. 
— In dieſer Hinſicht ſollten alle beſondere Repraoͤ⸗ 
fentationen der Praͤlaten und der Ritterſchaft, der 
Städte und der Bauern aufhoͤren. Sämmtlide 
:andtagsdeputirte zuſammen maden. die 
Stände aus, und jeber Sandtagsbeputirte reprä- 
fentirt die Unterthanen, ohne Unterfchied ihres Stan- 
bes. Die Anzahl der Deputirten foll, außer bem 
Präfidenten, aus 30 Perfonen beftehen. Die drei 
vornehmften Diener der drei chriftlichen Confeffionen 

. find ohne weitere Wahl andtagsdeputirte. Die übri« 
gen 27 Deputirten' follen zu 4 aus den Prälaten und 
der Ritterſchaft (und zwar ans 2 Prälaten und 7 Rit⸗ 
teen), zu $ aus den Stadtbewohnern (jedoch mit 

Einſchluß des jedesmaligen Buͤrgermeiſters von Kaſ⸗ 
ſel), und zu Jaus den Grundeigenthuͤmern des plat⸗ 
ten Landes und den übrigen Unterthauen gewählt wer⸗ 
den, weiche bei den erfien Wahlen nicht zugezogen 
worden find. Zur Waͤhlbarkeit eines Deputirten 
gehört, daß er ſich zu einer ber drei chriſtlichen Con⸗ 
feffjonen befenne, 25 Jahre alt,. in keiner Unter- 
ſuchung begriffen, und nicht mit Gefängnißftrafe be» 
lege worden fen Die Wahl gilt auf ſechs Sabre; 
un 

*) Lüders bipl. Archiv, —— 2. ©.480. , 
28 
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doch) ift jeder wieder wählbar. — Die Stände haben 
das Recht, jeden Staatsbeamten anzuflagen, 

welcher einer Uebertretung ber Verfaflung, einer Malz 
‚verfation oder Eoncuffion fih fhuldig macht. Die 
Deputirten Pönnen während der Sißungsperiode nicht 
anders, als mit Zuftimmung der Verfammlung ver⸗ 
‚haftet, und zu feiner Zeit wegen Xeußerung ihrer 
Meinung zue Nechenfchaft gezogen werden. Die 
Landſtaͤnde fönnen zu nenen Gefegen und zur Ver- 
beſſerung der alten Anträge machen, — Die Stände 
müffen fich wenigftens aller fechs Sabre verfammeln. 
Der Regent Fann die Sitzung vertagen, und aufs 
löfen; im legtern Falle muß er aber mit dee Aufe 
löfung fogleich die Wahl neuer Deputirten verordnen. 
— Kein Grundeigenthum im Staate kann frei ſeyn; 
alle Epemtionen, auch die der Domainen, ber Kite 
chen. und Schulgüter werden aufgehoben. 

46) Großherzogthum Heffen ° 

a) Geſchichtliche Einleicung. 

- Die Sander des Landgrafen von Heffen - Darıma 
ſtadt gehören zu denjenigen feutfchen Staaten , welche 
feit dem HReichsdeputationshauptfchluffe im Jahre 
1803 die meiften Gebietsveränderungen erfuhren, 
"wenn glei) der Umfang des Staates felbft von 
1803 — 1810 bedeutend vergrößert ward. Dem 
Rheinbunde trat der Landgraf als Großherzog Luͤd⸗ 

‚ ig 1 (12. Jul, 1806) bei, worauf er durch Decret 
vom 1. Oct. 1806 bie landftändifhe Verfaf- 
fung in feinem Staate aufhob., — So ward das 

- 
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Land ohne Stände regiert, bis der drelzehnre Artikel 
der teutſchen Bundesacte in allen teutſchen Staaten 
landſtaͤndiſche Verfaſſungen verlangte. Nachdem nun 
noch im Jahre 1816 bedeutende Gebietsveraͤnderun⸗ 

1 gen in dieſem Staate, befonders durch Abtretung des - 

4 

Herzogthums Weſtphalen an Preußen und durch Er⸗ 
werbung der Provinz Rheinheſſen, erfolgt waren, regte 
ſich auch im Großherzogthume Heſſen das Verlangen 
nach) einer fländifchen Verfaffung *). NMamentlich 
unterzeichneten eilf Standesherren’ des Landes 
ein Schreiben **) an den Großherzog wegen Zu: 
fammenberufung einer Ständeverfammlung. 
Doch verzog es ſich noch bis zum Jahre 1820, 

wo, vom Großherzoge unterzeichnet und vom Staats« 
minifter von Grolmann contrafignirt, am 18. März 
ein Edice *®) über die landftändifehe Vers 
-faffung des Großherzogthums erfhien. Ob⸗ 
gleich in demfelben eine förmlihe Verfaſſung in 
27 Artikeln, als Grundgefeg des Staates vom 
Regenten gegeben und befannt gemadit, enthalten 
war, welche den im Mai 1820 zufammenberufenen 
Ständen mitgetheilt ward; fo erflärten ſich die letz⸗ 

"tern doch ſo ernſthaft über das Ungureichende dieſer 

*) Vergl. ben Aufſatz: Regungen im Großherzo⸗ 
thume HeffensDarmfadt, ſtaͤnderſche Vers 
faffung betreffend; im Allg. Staatsvers 
faffungsardhive, 28. ©. 123 ff. 

+) Diefes Schreiben (vom März 1816) Ebend. ©. 126 f: 
ee) Es iſt befonders gedrudt mit dem Titel: Landftäns 

difhe Verfaſſungsurkunde für das Großr 
herzogthum Heſſen. s. J. 1820. 8. (Dieſes 
Edict ward in keine der bekannten Sammlungen aufs 
genommen, weil noch in demfelben Sahte die ing 
Staatsleben eintretende Verfaſſung erfchien.) . 
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Berfaffung, daß „nach langern Unterfaublungere | 
zwifchen der Regierung und den Ständen,. am 47. 
Dec. 1820 vom Großherzoge die neue Verfaſ⸗ 
fung ?).befanne gemacht ward, bie fogleich ins äffente 
liche. Stantsleben eintrat. — Der Vergleichung 
wegen werden, vor der Aufftellung des politifchen. 
Charakters Biefer geltenden VBerfaffung, bie Grund⸗ 

e der gm. 48. März 1820 bekannt gemachten Ver⸗ 
oflungsuskunde mitgetheil. Nach derſelben ſollten 
die Stände zwei Kammern bilden, Die erfte 
Kammer follte beftehen: gus den Prinzen des Hauſes, 
aus den Häuptern ſtandesherrlicher Familien, aus 
dem Senior der Samilie. yon Riedeſel, aus dem fathos 

- Üifchen Landesbiſchoffe, aus einem proteftantifchen Geiſt⸗ 
lichen mit Prälatenwürde „aus dem Kanzler der Lan⸗ 
Öesuniverfifät, und aus denjenigen ausgegeichneten 
Staatsbürgern, welche ber Regent auf Lebenszeit dazu 
berufen. würde, Die zweite Kammer follte gebildet, 
‚werden: aus 6 Adlichen-, ‚welche der mit Grundeigen⸗ 
thum angeſeſſene Adel-aus. feiner Mitte waͤhlen muͤrde 
aus 10 ſtaͤdtiſchen Abgeordneten :(von den wichtigften . 
8 Städten bes Landes }3 aus: 34 gewählten Abgeord⸗ 

J * aus den nicht mic einem beſondern Wahlrechteæ 
begabten Städten und den Sandgemeinden. Die 
Stände bürfen nur mit denjenigen Gegenftänden ſich 
befchäftigep, welche in der Verfaffung zu ihrem Wirs 
kungskreiſe verwiefen find. Dahin gehört das Finanz 
gefeß, welches immer auf.drei Jahre gegeben, und 
zuerft der zweiten Kammer vorgelegt wird. Die erfte 
Kammer kann es nur im Ganzen annehmen, ober 
verwerfen. Im alle. einer Berfchiedenbeit, der. An- 

——— — 

*) Sie fteht tentſch in Labers Archiv, Th. 2 ©. 
319, — frauzoͤſiſch beim Dufau, T.2. p, 352. 
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Achsen helder ‚Rammern, wird das Finanıgefes I 
siner. Verſammlung ber uereinigten. beiden Kammern, 
unter Sem Verſitze bes Präfidenten der etſten Kamm 
vier, diſcutirt, und der Beſchluß nach abſoluter 
Stimmenmehrheit gefaßt. : . Die Staatsſchuld wire 
garantirt; es findet feine Vermehrung derfelben, ohne 
Eimvilligung der Stände, ſtatt. Die polizeilichen 
Geſetze und alle über die gefammte Verwaltung und 
den. Staatsdienft zu.erlaffende Normative und Regu⸗ 
lative werden ohme ftändifche Concurrenz erlaſſen. 
Bei. allen: andern neuen Gefegen aber foll das Gut 
achten ber Stände vernommen werben. Die 
Kammern koͤnnen, nach uͤbereinſtinmendem Bea 
ſchluſſe, gemeinfchaftkiche: Befchwerben und gemein- _ 
ſchaftliche Bitten; dem Regenten vorlegen. — Die 

EStcand⸗ ‚find für den Inhale ihrer freien Abſtimmung 
wicht verantwortlich· Dagegen: (hust das Recht der 
freien Meinungsäußerung. niche gegen:.den. Vorwurf 
der: Verlaͤumdung, welche Einzelne in diefee Aeuße⸗ 
sung etwa finden follten, "und der Regent Ift nicht 
gemeint‘, . in folchen Sätfen den Einzelnen das KRlages 
recht zu entziehen, voelches ihm gegen. Verläumdungen 
nach den Geſeben zuſteht. 

82. 
b) Politiſcher Charakter der getellaꝛt | 

vom 17. Dec. 1820 ®). 

TZirel 4 

Bon. dem Großherzogthume und deſſen Regierung 
im Allgemeinen. 

Das Großherzogthum bildet einen Beſtandtheil 

Im Eingange zu dieſer Verfaſſung hieß es: „Ludwig ꝛc. 
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bes re aoſchen Bundes, :Die Beſchluͤfſe der 
Bundes vorſammlung, welche die verfaffungs« 
mäßigen Verhuͤltniſſe Teutſchlands oder die Werhaͤlt⸗ 
niſſe teutſcher Staatsbürger. im Allgemeinen betreffen, 
bilden einen Theil des heſſiſchen Staats 
rechts, und haben, wenn fie von dem G 
verfündet worden find, verbindende Kraft. Doch 
wird. hierdurch die Mitwirkung der Ständein 
Anfehung der Mittel zur Erfüllung ber Bundes ver⸗ 

bindlichkeiten nicht ausgeſchloſſen. 
Das Großherzogthum bilder, in ber Gefamint- 

vereinigung ber Altern und newersiäßebietscheile, einzu 
einer und :derfelben Berfaffung verbundenes Ganzes. 

Der Großherzog ift das Oberhaupt des Staates, 
vekeinige in ſich alle Rechte der Staatsgewalt, und 
abe fie unter_den von ihm gegebenen, in diefer Ver⸗ 
faffung feftgefegten , Beſtimmungen aus. Seine Per· 
ſon iſt heilig und unverfeglich, 
Die Regierung ift erblich nach Eeftgeburt und 
Linealfolge. In Ermangelung eines durch Verwandt⸗ 
ſchaft oder Erbverbruͤderung zur Nachfolge be⸗ 
rechtigten Prinzen. gehet die Regierung auf das wei.b« 
liche Gefchlecht über. Hierbei entſcheidet Naͤhe ber 
Verwandtſchaft mit dem legten Großherzoge. Nach 

’ 

Nachdem wir die, In Gemäßheit bes Artikels 21 
Unfers Edicts vom 18. März d. J. über die landfläns 

diſche Verfaffung geaͤußerten, Wuͤnſche Unſrer Stände 
uͤber die conſtitutionellen Beſtimmungen vernommen, 
und in Beziehung auf dieſelben Unſre Entſchließungen 
gefaßt haben; ſo finden Wir Uns nunmehr bewogen, 
dieſe Entfhließungen und die durch dieſelben nicht abs 
Heänderten verfaffangsmäßigen Beftimmungen Unfers 
Edicts vom 18. Maͤrz — — in Einer Urkunde zus 
ſammen zu fallen x.“ 

⁊ 
PR 
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dem Uebergange gilt wleder ber Vorzug des Manns⸗ 
ſtammes. (Ein Hausgeſe tz beſtimmt das Naͤhere, 
fo: wie über bie Regentſchaft während einer Minders 
jährigfeil.), | 

7 
Titel 2. 

. Von ben Domainen. 

Ein Drittheil der ſaͤmmtlichen Domai— 
nen, berechnet nach dem Durchſchnittsertrag der rei⸗ 
nen Einkuͤnfte, wird, nad) der Auswahl des Groß⸗ 
herzogs, anden Staatabgegeben, um, mittelft- 
llmäpligen Verkaufs, zue Schuldentilgung verwen- 
det zu werden, — Die übrigen zwei Dritcheile bil» 
den das fhuldenfreie unveräußerlihe Famk. 
lieneigenthum des großherzoglichen Haufes. Die 

. Einfünfte diefes Familiengutes, woruͤber eine beſon⸗ 
dere Rechnung geführt wird, follen jedoch in dem 
Budget aufgeführt und zu den Staatsausgaben ver- 

wendet werden. Vorzugsweiſe find aber daraufdie ' 
zu den Bebürfniffen des großherzoglichen Haufes und 
Hofes erforderlichen Summen tadicirgz aud) foll, ohne - 
ftändifhe Einwilligung, von dieſem Bamiliengute - 
nichts verhypothecirt werden, | Ä 

| T ite l 3. 

Allgemeine Rechte und Pflichten der Heſſen. 

Der Genuß aller buͤrgerlichen Rechte, ſowohl 
der Privatrechte, als der oͤffentlichen (oder des 

Staatsbuͤrgerrechts) ſtehet nur Inlaͤndern zu. 
Alle Heſſen find vor dem Geſetze gleich. — Die 
Geburt gewaͤhrt Keinem eine vorzuͤgliche Berechtigung 

zu irgend einem Staatsamte. 
Die Verſchiedenheit der anerkannten chriſtlichen 
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Eonfofſtonen hat Feine Weooſchiedenheit in ben politi⸗ 
ſchen oder bürgerlichen Rechten zur Folge 

>». Den: :anesfannten .chriftlichen. Confeſſtonen iſt 
volllommene Gewiſſensfreiheit und freie und äffent« 
liche Ausübung ihres Religionscultus geftarter. 
‚Die Freiheit der Perfon und des Eigenchums 
ift feiner Befchränfung unterworfen, als welche Recht 
und Gefeg beſtimmen. Jedem Heflen ſteht das Recht 
ber freien Auswanderung zu. | — 

| ’ Die Seibeigenfchaft bleibe fuͤr immer aufge⸗ 
oben, .. an J W 

Ungemeſſene Frohnen koͤnnen nie ſtatt haben, 
und die gemeſſenen find abloͤsbirr 

In außerordentlichen Nothfaͤllen iſt jeder 
Heſſe zur. Vertheidigung des Vaterlandes vers 
pflichtet. — Jeder Heſſe, für welchen‘ riche eine 

verfaflungsmäßige Ansnahme beſtehet, iſt verpflichtet, 
an der ordentlichen Kriegsdienſtpflicht Antheil -zu 
nehmen, Bei dem Aufrtufe zur Erfüllung diefer 
Verbindlichkeit entſcheidet unter den gleich —— 
teten das Loos, mit Geſtattung der Stellver- 
tretung. ‘ | 

Alte Heflen find zu gleichen ſtaatsbuͤrgerlichen 
Verbindlichkeiten und zu gleiher Theil: 
nahme an den Stagsslaffen verpflichtet, in« 
fofern fie nicht eine verfaffungsmäßige Ausnahme in 
Anfpruch zu nehmen haben. 

Niemand foll feinem gefeglichen Richter eutzogen 
werden. — Kein. Hefle darf anders, als in ben 
durch das Recht und die Geſetze beftimmten Fällen 
und Formen, verhaftet oder beftraft werben. Keiner 
darf länger, als 48 Stunden, über den Grund feiner 
Verhaftung in Ungewißheit gelaffen werden... :. - u 
. Die. Preffe und der Buchhandel find 
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ſreiz dech unter Beſelgung der. gegen den Meißbrauch 
begeben oder fünftig:erfolgenden Gefepe. u £ 

Titel 4 
Won den beſondern Rechten des Adels. 
Die Rechtsverhältnifie der. Stanbesherrem 

werden burd) das Edict vom 17. Febr, 1820 beftimmes 
— Die befondern . Rechtsnerhältniffe des Adels 
genießen den Schuß der Verfaffung. | 

Titel: 

Bon den Kirchen, ben Unterrichts. und Wohl = 
‚thätigfeits » Anftalten, 

‚Die innere Kirhenverfaffung genießt auch den 
Schutz der politiſchen. 

| Verordnungen ber Kirchengewalt koͤnnen r ohne 
Einficht und Genehmigung des Großherzogs, weder 
verkuͤndet, noch vollzogen werden. 

Die Geiſilichen ſind in ihren buͤrgerlichen Bern 
hältniffen und bei ftrafbaren Handlungen, welche nicht 
bloße Dienfivergehen find, der w elttiche n Ob rig— 
keit unterworfen. 
Das Kirchengut, das Vermoͤgen ‚der vom 

Staate anerkannten Stiftungen, Wohlthaͤtigkeits⸗ 
ſo die der hoͤhern und niedern unterrich vamialten 
genießen des beſondern Schutzes, und koͤnnen unter 
keiner Vorausſetzung dem Finanzvermoͤgen einverleibe J 
werden. 

Titel 6. 
Von den Gemeinden. 

Die Angelegenheiten der Gemeinden ſollen durch 
ein Geſetz geordnet werden, welches, als Grundlage, 
die eigne, ſelbſtſtaͤndige Verwaltung des Vermögens ' 
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durch von der Gemeinde Gewählte, unter der Ober⸗ 
aufſicht des Staates, ausfprechen wird. Die Grund 
beftimmungen dieſes Geſetzes werden einen Beſtand⸗ 

theil der De aeplafung bilden. 
E Das’Wermögen der Gemeinden kann, unter 
Seiner Wouasfegung, r bem Finanzvermoͤgen einver⸗ 
leibt werden. | i 

T f e l Pr 

Von dem Staatsdienfte, 

Niemand fann ein Staatsamt erhalten, ohne 
feine Fähigfeit dazu, durch ordnungsmäßige Prüfung, 
bewiefen zu haben, Bei folhen, welche im Aus« 
lande bereits Staatsämter befleidet, und dadurch 
ihre Faͤhigkeit bewährt haben, leidet dieſe Regel eine 
Ausnahme, 

Anwartfihaften auf Staatsämter finden nice 

e 

ſtatt. 

| Titel 8. 
Bon ben Landftänden, 

Die Stände des Großherzogthums bilden zwei 
Kommen, 
„Die erfte Kammer wird gebildet: aus. ben 
Prinzen des großherzoglichen Hauſes, aus den Haͤup⸗ 

tern ſtandesherrlicher Familien; aus dem Senior der . 
Familie der Freiberren von Riedefel; aus dem 
Fatholifchen Sandesbifchoffe; aus einem proteftanfi« 
ſchen Geiſtlichen, welchen der Großherzog dazu, auf 
Lebenszeit, mit der Würde eines Prälaten, ernennen 
wird; aus dem Kanzler der Sandesuniverfität , oder . 
deſſen Stellvertreter; aus denjenigen ausgezeichneten 
Staatsbuͤrgern, welche der Großherzog auf Lebenszeit 
dazu berufen wird. Doch follen diefe Ernennungen -“ 

— 
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nicht über die Zahl von 10 Mitgliedern: ausgebefnit 
werben, 

Die zweite Kammer wird gebildet: aus 6 Ab- 
geordneten, welche ber im Sande genügend mit 
Grundeigenthum angefeflene Adel aus feiner Mitte 
wählt; aus 10 Abgeordneten derjenigen Stäbte, 
welchen, um bie Intereſſen des Handels ,; ober alte 
achtbare Erinnerungen zu ehren, ein befonderes Wahl⸗ 
recht zuftehe (Darmftade, Mainz [beide mit 2 Depus 
tirten], Gießen, Offenbach, Friedberg, Alsfeld, 
Worms, Bingen); aus 34 Abgeordneten, melde, 
nad) Wahldifkricten gebildet, von den nicht mit einem 
befondern Wahlrechte begabten Städten und den Land⸗ 
‚gemeinden.-gewählt werden. (Die Art und Weife 
der Uebung der Wahlrechte fegt das Wahlgefeg feft). 

. Die gebobrnen Mitglieder der erften Kammer 
müffen 25 Jahre alt feyn, um von ihrem Rechte Ge— 
brauch zu machen. 

Die Abgeordneten der zweiten Kammer muͤſ⸗ 
‘fen 30 Jahre alt ſeyn, und ein, zur Sicherung einer 
unabhängigen Eriftenz genügenbes, Einkommen bes 

‚fisen. Als ein ſolches wird für die Wahlen des Adels 
betrachtee, wenn der zu wählende adliche Grundet« 
genthiimer 300 Fl. directe Steuern für eigenthüm« 

‚liches, oder nußnießliches Vermoͤgen jährlich ent« 
richtet, Für die übrigen Wahlen wird erfordert, daB 
der zu Wählende 100 Fl. directe Steuern jährlich 
entrichte, oder als Staatsdiener einen fländigen jähr- 
lichen Gehalt von wenigſtens 1000 Fl. beziehe, — 

An den Wahlen des Adels nehmen alle adliche 
Grundeigenthuͤmer Theil, welche 300 Fl. directe 
Steuern entrichten, und.30 Jahre alt find. 

Die Ernennung der. Abgeordneten ber Städte 
und der Wahldiftricte geſchieht durch drei Wah⸗ 
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len. Die erſte Wahl beftimme die Bevollwaͤchtigten; 
von dieſen werden die Wahlmaͤnner, und von den 
letzten die Abgeordneten gewaͤhlt. | 

Ale Wahlen gefchehen auf 5 Jahre Die ©. 
wählten fönnen wieder gewählt werden. 

In beiden Kammern haben die Mitglieder des 
Staatsminifteriums und bie ernannten Sandtagscom« 
miffarien freien Zuttitt ohne Stimmrecht. 

Der Großherzog hat das Recht, die ſtaͤndiſche 
Verſammlung zu berufen, zu vertagen, aufzuloͤſen 
und zu ſchließen. — Er wird die Staͤnde wenigſtens 
aller drei Jahre verſammeln. Im Falle einer Auf⸗ 
loͤſung wird er binnen 6 Monaten eine neue Staͤnde⸗ 
verſammlung berufen. In dieſem Falle erloͤſchen 
"alle Wahlen, und es muͤſſen neue Wahlen ſtatt fin- 
ven. Doc find die früher Gewählten wählbar. 

Ohne Zuſtimmung der Stände kann 
feine directe oder indirecte Auflgge ausgeſchrieben oder 
erhoben werden, Das, Finanzgefeg, welches auf 3 
Sabre gegeben wird, foll zuerft der zweiten Kam— 
‚mer vorgelegt werden, welche darüber, nach einer 
vertraulichen Beſprechung mit der erften 
Kammer durch die Ausfhüffe, ihre Be— 
ſchluͤſſe zu faffen bat. Die Befchlüffe. der zweiten . 
Kammer fann bie erfte nur im Ganzen annehmen . 
oder verwerfen. — Geſchieht das legtere; fo wird 
Das Finanzgefeg in einer Verſammlung ber vereinigs 
sen beiden Kammern, unter dem Vorfige des Pro— 
fidenten der erften, difcutire, und der Beſchluß nach 
abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt. 

- Beide Kammern find befugt, nicht nur eine 
vollftändige Ueberſicht und Nachweiſung der Staats⸗ 
beduͤrfniſſe, ſondern auch eine genuͤgende Auskunft 
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über die Verwendung fruͤher verwilligter Summen 
zu begehren. 

Die Civilliſte kann, während ber Dauer 
der Regierung eings Großherzogs, ohne -feine Ber 
willigung weder gemindert, noch ohne Zuflimmung 
der Stände erhöhet werden, 

Ohne Zuftimmung der Stände fann fein Ger 
feg, aud) in Beziehung ’auf das sandespolizeimefen, 
gegeben, aufgehoben ober abgeändert wer- 
den. — Wenn auch nur eine Kammer gegen einen 
Gefegesvorfchlag ſtimmt; fo bleibe Das Geſetz aus- 
gefegt Wird aber ein ſolches Geſetz auf dem näch» 

ſten Sandtage von der Regierung den Ständen wieder 
vorgelegt, und wieder von der einen Kammer abges 
lehnt, von der andern aber angenommen; fo mer 
den’, wenn bie Regierung es nicht vorzieht, ben 
Vorſchlag zurüd zu nehmen, die Stimmen für und 

wider die Annahme in beiden Kammern zufammen« ' 
gezaͤhlt, und die ſich ergebende Stimmenmehrheit 
entfcheidet für oder gegen die Annahme, 

Gefegesvorfhläge fünnen nur von 
dem Großherzoge an die Stände, nice 

. pon den Ständen an den Großherzog ge 
bracht werden, Die Stände fünnen aber, im 
Wege der Petition, auf neue Gefege, fo wie 
auf Abänderung ober Aufhebung der beftehenpen ‚ 
antragen. 

Aushebungen zur Vermehrung der Truppen 
über die Bundespfliht hinaus Finnen nur 
durch ein Geſetz beſtimmt werden. 
Diie gefammte Staatsſchuld, welche ohne 

ſtaͤndiſche Einwilligung nie vermehrt werden kann, 
iſt durch die Verfaſſung garantirt. 

.. Die Kammern haben d das Recht, dem J 
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herzoge alles dasjenige vorzutragen, was ſie, der⸗ 
moͤge eines uͤbereinſtimmenden Beſchluſ— 
fes, für geeignet Halten, um als eine gemeinfchafe⸗ 
lihe Beſchwerde, oder als ein gemeinfchaftlichee 
Wunfh an ihn gebrachte zu werden. Dies gile 
auch von ben Beſchwerden gegen das Benehmen ber 
Staatsdiener. | 
Einzelne und Corporationen fönnen fih nur 
dann an die fländifchen Kammern wenden, wenn 
fie in Hinficht ihrer individuellen Intereſſen auf eine 

unrechtliche oder unbillige Art’für verlegt oder gedruͤckt 
fih halten, und wenn fie zugleich nachzuzeigen ver- 
mögen, daß fie bei den Staatsbehörden die gefeß- 
lichen Wege um Abhülfe ihrer Befchwerden vergeblich 
eingefchlagen haben, Ze 

Wenn. die eine Kammer der andern in’ Hinfiche 
auf eine Petition oder Befchwerdeführung nich £ bei» 
ftimmt; fo bleibt e8 ber legtern unbenommen, bie 
höchfte Regierung von ber Petition oder Beſchwerde⸗ 
führung mit dem Bemerken in Kenntniß zu feßen, 
baß diefelbe der andern Kammer, welche aber. ihre 
Buftimmung verfagt habe, mitgetheilt worden fey. 

Die Stände find fur den Inhalt ihrer freien 
Abftimmung nicht verantwortlih. Doc fhüst das 
Recht der freien Meinungsäußerung nicht gegen den 
Vorwurf der Verläumdung, welche Einzelne in diefer 
Aeußerung finden Pönnten, 

Waͤhrend der Dauer des Landtags find die Mit⸗ 
glieder der Ständeverfammlung feiner Art von Arreft, 
als mit Einwilligung der Kammer, zu welcher fie 
gehören, unterworfen; ausgenommen den Fall der Er⸗ 
‚greifung auf frifcher That bei ftrafbaren Handlungen. 

. .. Der Großherzog ernennt ben erſten Präfidenten: 
der er ſten Kammer für die Dauer des Sandtags, 

u. 
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Zur Auswahl des zweiten Praͤſidenten ſchlaͤgt ihm die 
Kammer drei Mitglieder vor. Bei Anweſenheit der 
Haͤlfte ihrer Mitglieder iſt die erſte, bei Anweſenheit 
von 27 Mitgliedern iſt die zweite Kammer conſtituirt. 
Unter Leitung der Einweiſungscommiſſion ſchlaͤgt die 
zweite Kammer dem Großherzoge 6 Mitglieder zur 
Ernennung des erſten und zweiten Praͤſidenten derfel- 
ben vor. 

Jedes Mitglied der Stände hat das Recht, in 
ber Kammer, zu welcher es gehört, Motionen 
über Gegenftände zu machen, melche zu dem Wir⸗ 
fungsfreife der Kammer gehören. — Die von einer 
Kammer abgelehnten Anträge: der Regierung, ober- 
der andern Kammer, oder eines Mitglieds der Kam⸗ 
mer können auf demfelben Sandtage nicht wiederhohlt 
werden. 

Die Vorbereitung zur Berathung geſchieht durch 
gewaͤhlte Ausſchuͤſſe. 
Zu einem guͤltigen Beſchluſſe gehoͤrti in der erſten 
Kammer die Abſtimmung von wenigſtens 3, und in 
der zweiten Kammer von wenigſtens 27 Mikgliedern; ; 
in beiden Kammern entfcheibet die Stimmenmepepeit. 

Alle Befchlüffe der einen Kammer, müffen der, 
andern jur gleichmäßigen Berathung mitgetheilt wer⸗ 
den, mit Ausnahme ſolcher Gegenſtaͤnde „worüuͤber. 
verfaſſungsmaͤßig ein Beſchluß der einen Kammer, e,, 
unabhängig von dem ber andern, zur Wirkſamkeit 
gelangen kann. 

Die Kammern haben ihre Verhandlungen, in⸗ 
ſofern fie ſich nicht über vertrauliche Eröffnungen der 
⸗ Regierung, ober ber andern Kammer, oder an ſolche 
erſtrecken, durch den Druck bekannt zu machen. 
Unter derſelben Vorausſetzung haben fie auch das 
Recht, eine beftimmte Anzahl von Zubörern zuzulaſſen. 
IV. 29 
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Tieel 9. 
Allgemeine Beſtimmungen. 

Für das ganze Großherzoghum ſoll ein bür gets. 
lich es Geſetzbuch, ein Strafgefegbudh, und ein- 
Geſetzbuch über das Verfahren in Rechts— 
ſachen eingefüßrt werden. 

Ausfchließliche Handels» und Gewerbsprivilegien 
ſollen nicht ſtatt finden, außer zu Folge eines befon- 
bern Geſetzes. — Patente für Erfindungen dagegen 
Bann die Regierung auf beftimmte Zeit ertheilen. . 

Die Strafe der Dermögensconfifcation 
iſt für alle Zeiten abgefhafft. 

Titel 10. 
Von der Gewähr der Verfaffung, 

Leder Negierungsnachfolger fichert, bet dem 
Antritte feiner Regierung, den Ständen die unver⸗ 
beüchlichfte Feſthaltung der Verfaſſung in einer Ur- 
Funde zu, welche den Ständen zugeftellt und in dem 
ftändifchen Archive niedergelegt wird. 

Die Staatsminifter und fämmeliche übrige 
Staatsdiener find, infofern fie nicht in Folge von 
Befehlen Ihrer vorgefeßten Behörden handeln, jeber 
innerhalb feines Wirfungsfreifes fir bie genaue Be⸗ 
obachtung der Verfaffung verantwortlich. (Das 
&efeg über die Verantwortlichfeit der Minifter und 
oberften Staatsbehörden bilder einen integrirenden ⸗ 
Theil der Verfaffung.) 

| Abaͤnderungen unb Erläuterungen 
der Verfaffungsurfunde Finnen nie anders, 
als mit Einoifigung beider Kammern; , geſchehen. | 

22 
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47) Herzogthuum Holfteln mit Lauenburg. 

Die Praͤlaten, die Ritterſchaft und die Staͤdte 
Holſteins wählten i im Jahre 1460 die jetzige Olden⸗ 
burgifche Dynaftie zu Grafen von Holftein e). 
Die Wahlcapitulation band den Megenten ſehr an bie 
Zuſtimmung ber-Stände, Sie ließ ihn aber frei mit 

den Kammerpörigen fihalten und walten; nur 
Daß er feine Domainen veräußern oder verpfänden 
burfte, m Die Stände von Holftein ftanden mit 
Praͤlaten, Adel und einigen Städten von Schles⸗ 
wig in anerfanmter Verbindung. Diefe Verbindung 
ward auch nicht aufgelöfer,, als Daͤnemark Schleswi 
ganz erwarb. Als es aber ſeit 1712 feine Sandtage 
berief, dehnten bie beiden vegierenden Landesherren 
zu Holſtein⸗Geluͤckſta dt und Gottorp ihre Rechte 
uͤber die vormals beim Landtage erſchienenen Städte 
immer weiter aus; dagegen die Rechte der privilegir⸗ 
ten Praͤlaten und Ritterſchaft forebauernd an⸗ 
erkannt wurden. So lange dieſe ungekraͤnkt blieben, 
ſtoͤrten Praͤlaten und Ritterſchaft Die Regierung nicht 
in ihrer Finanz⸗ und ſonſtigen Goſetzgebung. Die 
alte Landescontribution von 120,000 Rthlr. jaͤhrlich 
fuͤr beide Herzogthuͤmer in Kloͤſtern und Ritterguͤtern 
iſt noch die naͤmliche. Sie zahlen noch jetzt bei Ein 
und Ausfuhr feinen Zoll oder Licenz. Sie und ihre 
Unterthanen find vom ®tempelpapier frei; nur zu den 
neuen. allgemeinen Auflagen wurden fie Beigezugen. 

‚As im Sept. 1806, nad) Aufloͤſung des teut⸗ 
fhen Reiches, Holftein und Schleswig mit 
Dänemark verbunden wurden, proteſtirte die Rittes⸗ 

est Halefhe ER. Zeit. 1823, Erginsumgenn N. 75. 

29? 
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{haft nicht dagegen; denn fie befand fich damals 
wohl unter dem Schuge des Hofes, Als aber auf 
dem Wiener Eongreffe (1815) der König für Hole 
ftein dem teutſchen Staatenbunde fi) anfchloß *), 
vernichtete er ‘die Union Holfteins mit Dänemarf 
‚materialiter wieder, wenn gleich die-förmliche Tren- 
nung nicht ausgefprocjen ward, Allein unter diefen 
Verhaͤltniſſen würde eine Gemeinfchaft der neuen Ver- 
faflung für beide Herzogthuͤmer große Unbequemlich⸗ 
feiten: haben, weil Schleswig nicht. zum teutſchen 
Staatenbunde gehört. Sollte aber Schleswig Hol- 
fteinincorporirt werden; fo begäbe ſich der König 

eines Theiles der Souverainetätsrechte in Schleswig. 
E Am 17. Aug. 1816 beftätigte. der König die 
Morrechte der Prälaten und der Ritterfchaft in Hol⸗ 
ftein. In der, ohne Erfolg gebliebenen, Commiſſion 
zur Entwerfung einer Verfaffung faßen Männer aus 
allen Ständen, auch ein Prälat; die Ritterſchaft 
aber verlangte, daß ein Ausſchuß berfelben bei. der 
‚Entwerfung der Verfaffung zugezogen werden möchte. 
Auf diefen Antrag ging die Regierung nicht ein, und 
ihre Zögerung, Holſtein eine Verfaſſung zu ‚geben, 
ſcheint nicht dasin begründet zu feyn, die Autokratie 
bis an die Eider auszubehnen,, ‚fondern in der Ver⸗ 

legenheit, den recipirten Abel in den Herzogthuͤmern 
zu befriedigen, ‚und. ficher zu feyn, daß die übrigen . 
Staaten der Monarchie ſich dann nicht- gleiche. Ver⸗ 
faflung wuͤnſchen. — In auenburg.erhiele fich, 

 - nach) der Abtretung an Dänemarf, die treuefte Voll⸗ 
ziehung ber beftehenden Verfaſſung. . | 

nn] 

u 9 Vergl. Vorgaͤnge in Holſtein, in Beziehung 
auf ſtaͤndiſche Verfaſſung; im allgem. 
‚Staatsverfaeffungsarching, Th. 2. S. 211 ff. 



Fi v 

- ‘ ” 

Poßltives oͤffentliches Staatsrecht. 458 

Zwar hatten die Praͤlaten und. die Ritterfchaft 
Holſteins ſich an die Bundesverſammlung zu Frank 
furt wegen Wiederperftellung: ihrer lands 
ftändifchen Verfaftung gewendet; es faßte aber 
(Dec..1823) die Hohe Bundesverfammlung deshalb 
folgenden Befhluß: „daß, weil die alte Ver— 
faffung in Holftein in anerfannter Wirk—⸗ 

Rſamkeit nicht beftehe, die reclamirenden holſtei⸗ 
niſchen Praͤlaten und Ritterſchaftsmitglieder mit ihrem 
Geſuche und mit ihrer Berufung auf ven 56ften Arti⸗ 
fel der Wiener Schlußacte, als unftarthaft ab« 
gewiefen. würden. Doch werde den Reclaman⸗ 
ten zu ifrer Beruhigung eröffnet, daß der König von 
Daͤnemark, nad) der wiederhohlten Erflärung feines 
Bundestagsgefandten, dem Herzogthume Hol« 

"fein eine Verfaffung zugefihert habe, 
welche, nah Art. 55. der Schlußacte - die älterig 

Rechte moͤglichſt berückfichtigen, und den gegenmärtis 
gen Zeitverhäftniffen angepaßt werben folle *).“ — 

 Bür diefen legten Zweck erließ der König von Daͤne⸗ 
-- mark am 12. Dec, 1823 ein Commifforium*) 

an die fehleswig - holftein »lauendurgifche Kanzlei, 
worin er eine Commiffion von 5 Mitgliedern ernannte, 
die in Kopenhagen zufammentreten, und in Er« 
mwägung ziehen follte, „welche Vorbereitungen ber 
Vollziehung der ftändifchen Verfaſſung des Herzog« 

thums Holftein annoch vorangehen müßten.” . 

. 84. j 

48) Großherzogthum Luxemburg. 

Da dieſes Großherzogthum had) dem Grund⸗ 

») Allgem: Zeit. 1823. N. 350 und 351. 
. +) Ebend. N. 361. 
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Zeſche drs Könlgreiches dir RMederlande vom 2 Aug. - 
4815 regiert wirdzʒ Yo muß darüber die Entwickel 

. des politifchhen Charalters dieſes Grundgefeges (9.4 
verglitien werden, | 

39) Großherzogthum Sachen Weimar, 
30:8) Geſchichtliche Einleitung, 

3 Der Kerzog Karl Auguſt von Sadjfen- Wei⸗ 
Kia, an erat, nach der Auflöfung des teurfchen 

ne" 

eiches, am 15. Dec. 1806, mit den übrigen Fuͤr⸗ 
ten des ſaͤchſiſch-Erneſtiniſchen Haufes,. zu Pofen 
um Rheinbunde. Datauf erfchien am 20. Sept. 

Ä 1808 eine „Conſtitution der vereinigten 
Landſchaft der berzoglid Weimar- und 
Cifenahifhen Sande, mit Einfhluß der 

Senaifhenandesportion”*), Sie war blieb 
Pen und zunaͤchſt dazu beitimme," die ein- 
zelnen Beſtandtheile des Staates unter einander In 
nähere Verbindung zu bringen, damit die Saften, 
welche wahrend ber Zeit des Kheinbundes auf denſel⸗ 
ben ruhren, Bihmühger vertheile werden und ben 
Credit des. Ganzen nieht etſchuͤttern möchten. : Es 
wurden daher. die drei Sandfchaften, Weimar, Eiſe⸗ 
nach und Jena, zu Einer sandichaft, in drei Kreis 
fen beftehend, vereinigt. Die fümmtlichen Ge» 
ſchaͤfte follte eine Rändifche Deputation, unter 
— — 

Weegl. darüber, fo wie uͤber die ſruͤhere ſtandtſche Ver⸗ 
faſſung dieſes Staates, das aAllgemeineStanarv⸗ 
verfaffungsarhiy, G.r. St. 2. SH, 
und Europ. Eonftitt. Th. 2. ©. 312. | 
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dem Vorſihe elnes General ⸗ lLandſchaftsdirectors ‚de 
forgen. Die Verwaltung der Steuergefchäfte aber 
ward einem Sandfchaftscollegium übertragen. Die 
Stände jedes Kreifes follten aus folhen Guts be⸗ 
figern und Städten befteben, welche bis dahin 
bas Recht der Standfchaft auf den allgemeinen Land⸗ 
tagen gehabt harten; auch behielt die Univerſitaͤt Jena 
das Recht der Standſchaft. Die Sandfchaftlide 
Deputation follte aus 12 Deputirten und dem 
Director zufammengefegt werden. Sechs berfelben 
follten Guesbefiger, adlihen oder auch näicht 
adlihen Standes ſeyn; fünf von den Städten 
Weimar, Eifenah, Jena, Buttſtaͤdt und Dorn« 
burg, und. einer aus Dem afademifchen Senate ber 
Univerfitat Jena gewählt werden. Die ordentliche 
Werfommlung diefer Deputation follte jährlich ſeyn, 
und jährlich follten, nach dem Soofe, zwei Drit- 
theile der Deputinten erneuert werben, 

Die naͤchſte Beftimmung der Deputation ſollte 
das Durchgehen und Abnehmen der von dem land⸗ 

ſchaftlichen Kollegium geführten Rechnungen feyn, 
Dann follte fie Die Etats fürs naͤchſte Jahr ordnen 
und been. Die Entwürfe zu neuen Öefegen 
follten ihr vom Landesheren zur Eröffnung ihres un« 
vorgreiflihen Gutachtens vorgelegt werden; 
auch follte ihr freiftehen, fetbft Vorfchläge zu 
tbun. Bei dieſer Einrichtung ſollten kuͤnftig alle 

Verſammlungen der Landſtaͤnde aufhören; doch ber 
bielt fich Der Herzog vor, fie in einzelnen außerordent⸗ 
dichen Fällen zu berufen; fo wie den Sandfländen ver⸗ 
ſtattet blieb, auf eine ſolche Berufung, unter Vor— 

| tegung wichtiger Gründe, anzutragen. 
Nachdem aber der Herzog im Jahre 1815 dem 

wutföe Bunde als Großherzog beigetreten war, und 
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durch die Beſchluͤſſe des Wiener Congreſſes einen an⸗ 
ſehnlichen Laͤnderzuwachs erhalten hatte, verſprach 
er, in dem Beſitznahmepatente der neuerworbenen 
Laͤnder vom 15. Nov. 1815, dieſen, gleichmaͤßig mit 
den übrigen alten Provinzen „eine landſtaͤndiſche 

Verfaſſung zu geben, welche ihnen das Recht ges 
währen foll, durch aus allen Klaffen ver Staats» 
bürger ſelbſt erwaͤhlte Repräfentanten bei 
der Gefeßgebung mitzuwirken; Steuern und Finanz 
maasregeln nur nach freier Prüfung zu bemilligen; 
über Mängel und Mißbraͤuche in der Gefeggebung 
oder Verwaltung mie gutachelichen Vorfchlägen zur’ 
Hbftellung derfelben Vortrag zu thun; fo wie bei wille 

- Führlichen Eingriffen der Staatsbeamten in die gefeg- 
liche Freiheit, die Ehre unb das Eigenthum der 

. Staatsbürger, bei dem Großherzoge Klage zu führen.” 
An 1. Dec. 1815 erfchien: die großherzogliche 
Verordnung *), die Organifation des Staatsmi 
nifteriums betreffend, und am 30. San. 1816 **) die 
Verordnung, die Bildung und Zufammenbe- 
rufung einer ftändifchen Berathungsverſammlung 
zur Entwerfung der Sandesverfaffungs 
urfunde betreffend. — Diefe Berathungsverfamm- 
lung ward am 7. Apr. 1816 eröffnet **®)‘, und bes 

*) Allg. Staatsverfaffungsarhiv, ®. m St. 2. ©. 254. 
**) Europ. Eonftitt. Th. 2. ©. 316. - 

Sie beftand ads Abgeordneten der alten und neuen 
Landestheile, und aus einigen dazu beauftragten 
Staatsdienern. Der Großherzog erklärte fih, im 
Eingange zur Verfaſſungsurkunde, darüber ſelbſt: 
„Durch diefe abgeordnete Berathungsverfammlung ift, 
mit Thätigkeit und einmäthigem Vaterlandsſinne, ein 
Unfern wohlgemeinten Abfihten angemeffener Entwurf. 
einer landftändifhen WVerfaffungsurfunde ausgearbeitet, 
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reits am 5. Mai 1816 erſchlen das Grundgefeg 
über die Tandftändifhe Werfaffung*), 
für welche der großherzogliche Geſandte bei der Bun. 
besverſammlung vom 28. Nov. 1816 die Garantie 
des Bundes nachfuchte, 

86. 

6) politiſcher Charakter ber Berfaf 
- " füngsurfunde vom 5. Mal 1816. Ä 

Erfter Abſchnitt. 
- Allgemeine Beftimmungen. 

In dem Großherzogthume befteht eine landſtaͤn⸗ 
„diſche Verfaſſung, welche allen Theilen derſelben, 
als einem Ganzen, gemeinſchaftlich iſt. 

Drei Staͤnde find als Landſtaͤnde anerfannt: 
der Stand der Rittergutstefiger; der Stand 
ber Bürger, und der Stand ber Bauern, ’ 

- Diefe drei Sandftände, und in ihnen fämm ts 
liche Staatsbürger,: werben durch "Männer 
vertreten, welhe aus ihrer Mitte durch freie 
Wahl als "Tandftänbifche Abgeordnete hervorgehen. 

Bweiter Abſchnitt.“ 
Rechte der Landſtaͤnde. 

EGs ſtehen den Landſtaͤnden folgende Rechte zu 
| 1] das Recht, gemeinſchaftlich mit dem Landesfuͤrſten, 

“and zu Unſrer landesfuͤrſtlichen Beſtaͤtigung eingefandt 
worden, und Wir nehmen feinen Anftand, ſolchen 

une mit.wenigen — Heine wefentliche Beſtim— 
‚mung abändernden — Modificationen zu be⸗ 
ftätigen. ” 

*) Es fteht in ben Europ. Conſtitt. ep 2. 9.330, — 
and in züders Archiv, %. I. ©.4 
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nnd den. wen biefem benuftragten Behörden, die 
Staatsbeduͤrfniſſe, ‚fo weit Diefelben aus. landſchaft⸗ 
lichen. Kaſſen und aus dem Mermögen der Staats⸗ 
bürger zu beiieriten find, zu prüfen und Die zu ihrer 
Dedung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben 
feftzufesen (Beflimmungen der Etats); 2) 
das Recht, über jede Beftenerung und andere Bela⸗ 
flung der: Staatsbürger, ‚fo wie über jede qllgemeine 
Anordnung, welche darauf Einfluß haben, möchte, 
ehe fie zur Ausführung kommt, gehört zu werben, der⸗ 
deftale, daß ohne der Sandftände ausdruͤck— 
lihe Vermwilligung, weder Steuern oder an« 
dere Abgaben und Seiftungen im Sande ausgeſchrieben 
und erhoben, noch Anleihen auf die landſchaftlichen 
Kaffen und das Vermögen der Staatsbürger gemacht, 
noch fonft Finanzmaasvegela ergriffen menden Pürfen, 
welche das bandeseigenthum, oder das Eigenthum 
der Staats buͤrger in Anſpruch nehmen, oder die Ger 

faͤhrdung des landſtaͤndiſchen Intereſſe nad) ſich ziehen 
koͤnnten; 3) das Recht, die Rechnungen über beſtrit, 
tene Staacsbeduͤrfniſſe der oben erwähnten Art zu 
prüfen, und ſo wohl uͤber darin bemerkte Anſtaͤnde 
Auskunft, als uͤberhaupt Aber die Verwendung von 
Einnahmen landſchaftlicher Kaflen und ans dem Ver- 
mögen der Smatsbürger Nechenfdyaft zu verlangen; 

A) das Hecht, dem Fuͤrſten Vortrag zunchsm über 
Mängel amd Mißbraͤuche in. der Geſetzgehung und 
Verwaltung des Landes, mit gutachtlichen Vor- 
ſchlaͤſgen gur Abbeſtellung dorſelben; 5) has. Hecht, 
bei dem Fuͤrſten Beſchwerde und Kil ag en gu er⸗ 

heben gegen die Miniſter und andere Staatsbehoͤrden, 
uͤber deren Willkuͤhr, und über deren Eingriffe In die . 
Sreiheit, die Ehre und das Eigenthum ber Staates 

buͤrger, fo wie in Die Verfaſſung Des Landes; 6) das 



—W 159 
Hecht, ander Beſettzebung in der Are Theit 
zu nehmen, daß nene Gefege, welche entweder 
die Sanbesverfaffung betreffen, oder die perſoͤnliche 
Freiheit, Me Sicherheit und das Eigenchum der 
Staatsbürger angehen‘, ohne ber Sanbflände Bei» 
ac und Einwilligung nicht erlaffen werden duͤrfen; 
) das Recht, die Landraͤthe zu wählen und dem 

Aachen zur Beſtaͤtigung vorzuſtellen; zwei Käthe 
oder Aſſeſſoren bei dem Sandfchaftscoflegium: , und 
den‘ —— bei der Hauptlandſchaftslaſſe u er⸗ 
nermen. 

Dritter Abſchnitt. 
Aanbi und Wahl der Volksvertreter aus den drei 

Landſtaͤnden. 

Fuͤr das geſammte Großherzogthum werden 31 
Abgeordnete, als Volksvertreter, erwaͤhlte 
14 von dem "Stande der Nittergutsbefiger, 10 von 
dem Stande der Dürger ‚ und 10 von dem Stande, 
der Bauern. 

Ein jeder der drei Stände wählt die keiner Wahl 
übderlaffenen Abgeordneten aus feiner Mitte | 

Fuͤr Die Rittergutsbefiger beſtehen drei Wahlbe⸗ 
site in dem Weimariſchen, Eilfenachifchen und Meu⸗ 
ftädter Kreife. Mus dem ‚evften werden 4, aus dem 
zweisen 3, und aus bemdrikten 3 Abgeordnete gewählt. 
Die Univerfität Jeva ſtellt den eil ften Abgeord⸗ 
neten. 

Fuͤr den Stand der Bi ürger beſtehen zehn, 
und eben fo auch für den Stand der Bauer zehn 
Wahlbezirke. Aus jedem dieſer Bezirke wird ein 
Abgeordneter durch Wahlmaͤnner gewaͤhlt. 

Im Stande der Rittergutsbeſitzer iſt jeder zur 
eilnahe⸗e om der Wahl berechtigt, welcher em Rit⸗ 
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tergut entweder allein, oder gemeinſchaftlich mie an⸗ 
dern beſitzt. Beim Stande der Buͤrger und Bauern 
fteffe jeder: Dre ( Stadt, Fleden oder Dorf) fo- viele 
Wahlmänner, als er je 50 Wohnhäufer zähle. - Die Wahlfähigfeit zur Stelle eines Volksver⸗ 
treters erfordert im Allgemeinen teutfche Geburt ehe⸗ 
liche Geburt, chriftlihe Geburt, 3Ojähriges Alter, 
und unbefcholtenen Ruf. - Im Beſondern gehört zu 
Wahlfaͤhigkeit eines Abgeordneten von den Ritterguts⸗ 
befigern , daß er ſeit 3 Jahren in dem Wahlbezirke 
mit einem, Ihm ganz oder zum Theile gehörenden, 
Nittergute'anfaflig fey. — In den Städten ift nur 
derjenige Einwohner des Wahlbezirfs wahlfähig, wel⸗ 
der, außer dern Befiße eines in der Stade oder Vor⸗ 
ftadt liegenden Wohnhauſes, ein unabhängiges Ein- 
fommen nachweifen kann, und zwar muß diefes Ein- 
fommen, mit Einfhluß des Ertrags von jenem Wohn⸗ 
haufe, in den Refidenzftädsen Weimar und Eifenad) 
wenigftens 500 Thlr., in den übrigen Städten aber 
300 Thlr. jährlich betragen. — Wer im Stande: 
der Bauern wahlfähig feyn foll, muß in dem Kreife, 
worin :fein Wahlbezirk liege, an Haus» und Feld- 
gütern entweder eigenthümlich, oder als gefeglicher 
Nutznießer des Vermögens feiner Ehefrau, einen 
Werth von wenigftens 2000 Thlr. beſitzen. 

Die Wahlen gelten nur auf fehs Jahre. Doch 
ift jeder Gewählte wieder wahlfähig. 

Vierter Abſchnitt. 
Sandtag, Rechte der Abgeordneten ıc. 

Zu: einem ordentlichen Landtage werden .bie 
Stände aller drei Jahre berufen; zu einem außer- 
ordentlichen nach dem Ermeſſen des Fuͤrſten. 

Außer den Landtagen giebt es Feine ftändifchen 
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Verſammlungen, weber bes ganzen fans ‚, noch der 
Kreife. | 

Zur Seitung ber landſtaͤndiſchen Geſchaͤſte wird 
durch Stimmenmehrheit von den ſaͤmmtlichen Abge⸗ 
ordneten der Landſtaͤnde, und zwar aus der Mitte des 
Standes ber Rittergutsbeſitzer, ei Landmarſchall, 
aus der Mitte ſaͤmmtlicher Abgeordneten aber terden Ä 

zwei Gehülfen gewählt, welche brei zufammen ben 
Vorftand (das landftändifche Directorium) 
bilden, Die Wahl des tandmarfchalls muß der Fuͤrſt 
beftätigen. Die Wahl der Gehuͤlfen wird ihm blos 
angezeigt. 

Niemand kann wegen ſeiner Aeußerunden in der 
ſtaͤndiſchen Verſammlung verantwortlich gemacht 
werben. Es verſteht ſich, daß jede Verunglimpfung 
des Lanbesfuͤrſten, oder eine Beleidigung der Regie⸗ 
rung ‚. bes. Sandtags „ oder Einzelner , verboten und 
nach den Geſetzen ſtrafbar iſt. 

Die Abgeordneten genießen voͤtli ge Unver- 
Legtihfeit derPerfon vom Anfange bes Landtags | 
bis acht Tage nach) dem’ Schluffe deſſelben. Nur mic 
Einwilligung bes Sandtags, auf dem Wege Nechteng, 
kann in bringenden Fällen gegen fie verfahren werben, 

Die landftändifhe Verſammlung bil« 
det nur Ein Ganzes, nicht mehrere Kam 
mer 

"Ale Befchlüffe werben nach) der abfoluten Mehr: - 
beit der Stimmen gefaßt. Der Sandmarfchall Hat 
‚Leine: :entfcheidende Stimme; vielmehr ift, wenn 
Gleichheit der Stimmen eintritt, die Sache noch) ein« 

mal in vollee Sigung in Vortrag zu bringen. Wird 
aud) in diefer Sigung die Gleichheit der Stimmen 
nicht gehoben; fo find die beiberfeitigen Meinungen 
dem Sandesfürfien zur Entſcheiduag vorzutragen. J 
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. Die Abſtimmungm gefchehen einzeln, nie nad) 
Ständen, Kreiſen oder Bezirken. Doch bleibt es 
den Abgeordneten eines Standes. aber eines. Kreifes 
vorbehalten, wenn fie ihren Stand, ober ihren Kreis 
duch ben Beſchluß ber Mehrheit für befchwert erach- 

- ten, fi} über ein votum separatum zu vereinigen, 
und folches zum Protocolle zu geben. Kine folche 
Euriat» ober Provinzialſtimme har die Kraft, 
baf fie Die Ausführung des von ber Mehrheit gefaß« 
sen Befchluffes aufbält, daß fie in bie von dem Sands 

tage an ben Fürften ergebende Erklärung, neben 
dem Beſchluſſe der Mehrheit, aufgenommen werben 
muß, und nebft dieſem der Entſcheidung des Fürften 
zu unterwerfen if. Damit aber eine Separatfiimme 
dieſe Kraft erlange, iR Einſtimmigkeit aller 

Abgeordneten aus dem Stande ober dem Kreife, 
‚ der dabucch verwahrt werden foll, erforderlich. 

Außer dem Falle einer Curiat- ober Provinzial⸗ 
ftimme kann ein Befchluß des Landtags weder durch 
Proteftation, noch durch, Berufung auf Höchfte Ent- 
ſcheidung, noch auf andere Weife gehindert werden; 

“vielmehr wird jeder Verſuch diefer Are fihon im ' 
Voraus für gefegwidrig und ungültig erklärt, 

Die Minderheit muß fih, jenen Fall ausges 
nommen , ber Mehrheit unbedingt unterwerfen, obs 
gleich’ jebem Abgeorbneten des Recht zufteht, feine 
Meinung entweder in dem Protocolle niederfchreiben 
zu laffen, ober in einem, eignen Auffage zu den 
Acten zu bringen. 

Der tandesfürft läßt dem Landtage feine Anträge 
ſchriftlich mitteilen, entwaber auf einmal, ober nach 
und nach. — Sollten bei neuen Geſetzesvorſchlaͤgen, 
oder andern. wichtigen Anträgen, muͤndliche Ex 
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Srterungen den Gang der Gefchäfte befördern koͤnnen; 
- fo wird der Fürft Miniſter, oder andere Staatshes 

amte, als feine Eommiffarien zu einzelnen Sigungen 
des Sanbtags abordnen, welche den Gegenftand nach 
feinen Beweggruͤnden zu entwickeln, jedoch ber land« 

ſtoaͤndiſchen Abftimmung und Befhlußfaffumg nie 
beizumohnen haben. 

Jedem Abgeordneten ſteht es frei, Anträge: an 
bie Verſammlung zu bringen, 

- Wo die Verſammlung es dienlich findet, koͤn⸗ 
‚nen Ausſchuͤſſe zur Bearbeitung einzelner Gegen« 
ftände, zur Anftellung von Unterfuchungen, zur Ab⸗ 
gebung von Gutachten, und zur Abfaflung. von 
Schriften niedergefegt werden. — Solche Aus 
ſchuͤſſe beftehen aus drei oder fünf Perfonen. Die 
Beſchluͤſſe derfelben werden nad) Mehrheit der Stim⸗ 
men gefaßt, und kommen wieder zum mündlichen oben’ 
fchriftlichen MWortrage bei dem Sandtage, Bei den 
Erdrterungen darüber hat jedes Mitglieb des Aus- 
fehuffes wieder feine Stimme, als Mitglied bes Lands 
tags überhaupt, 

Dem Fürften ſteht das Recht zu, den Sanbtag 
zu vertagen, ober aufzulöfen. Gefchiept das letztere; 
ſo verlieren ſaͤmmtliche Abgeordnete ihre Stellen, den 
Landmarſchall ausgenommen. Laͤngſtens binnen drei 
Monaten muͤſſen neue Wahlen verfuͤgt werden; doch 
find die Mitglieder ber aufgelöferen Verſammlung 
wieder waͤhlbar. 

Fuͤnfter Abſchnitt. 
Naͤhere Beſtimmungen uͤber die Ausuͤbung der den 
Sandftanden zuſtehenden Rechte durch den Landtag. 

Alle landſchaftliche Kaſſen ſtehen unser dem Sandi 
ſchafescollegium, als der oberſten Steuerbehoͤrde. 
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‚Einige Zeit. vor Eröffnung eines Landtags ent⸗ 
wirft das tandfhaftscollegium die Etats aller. 
ihm untergeorbneten Kaffen auf bie naͤchſten drei 
Jahre. Sind diefe Etats gefertigte und berichtigt; 
fo fendet das landſchaftscollegium folhe an den Fuͤr⸗ 
ſten ein zur vorläufigen Genehmigung — 
Nach erfolgter vorläufigen Genehmigung werden die 
Etats bem Laändtage von dem Fürften unmittelbar’ 

- zugefertige, damit berfelbe ſowohl über die Etats an 
fih, als über die Mittel, die erforderlichen Bebürf- 
niffe aufzubringen , fich berathen und urtheilen koͤnne. 
— Diefe Beurtheilung der Etats und die als ver- 
faffungsmäßig anerfannten Berwilligungen, geben 
mittelft einer eigenen. Erflärungsfchrift an den Fuͤr⸗ 
ften zuriick, worauf von demfelben entweder die Den 
ftätigung der vom Landtage gefchehenen Vorſchlaͤge 

erfolge, oder eine nochmalige Prüfung und: Erörter 
rung der Sache bei foichem veranlaßt wird. — 
Sind der Furft und der Sandtag über die fammtlichen 
für die nächften drei Rechnungsjahre erforderlichen 
oͤffentlichen Abgaben, uͤber deren Betrag, Art und 
Erhebungsweiſe einverſtanden; ſo werden ſie, als 
von den Landſtaͤnden verwilligte und von den Landes⸗ 

fuͤrſten genehmigte, vermittelſt Patents ausgeſchrieben. 
Die Durchſicht, Pruͤfung und Abnahme aller 

Rechnungen uͤber die dem andfchaftscollegium unter- 
geordneten Kaſſen gefchieht. jahrlidy bei. diefem Colle⸗ 
gium und vor einem Ausſchuſſe aus den landſtaͤndi⸗ 

| ſchen Abgeordneten, 
Wenn irgend ein Staatsbürger , welcher zwar 

durch den Landtag mit vertreten wird, aber nicht ſelbſt 
Volksvertreter iſt, ein Gebrechen bemerke, deſſen 
Abſtellung das allgemeine Wohl zu erforbarn fcheint, 
oder .einen nad) feiner Anſicht zum Beſten des Landes 
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gerelchenden Vorſchlag aufgefaße hatz ſo blelbt es . 
ihm unbenommen, davon den Landtag oder den Vor⸗ 
ftand in Kenntniß zu fegen. . 

Das landftändifche Recht dev Beſchwerde—⸗ 
führung, ober der förmlidhen Klage hat nur, 

- die Amtsführung des Staatsminifteriums der einzel« 
nen Staatsminifter in ihrem Gefchäftskreife, und der 

hoͤhern Sandesbehörden zum Gegenſtande. Mur 
Beſchwerdefuͤhrung, nicht fürmlidhe Klage, 
ift zuläffig, wenn die Unzweckmaͤßigkeit einer Ver 
ordnung, oder einer andern Maasregel, den Landtag 
zum Gebraurhe feines Rechts auffordert; foͤrmliche 
Klage darf erhoben werden, wenn Unterfchleife bei - 
öffentlichen Kaſſen, Beſtechlichkeit, abfichtlich ver 
weigerte oder verzögerte Rechtspflege, abfichtliche Ver—⸗ 
zögerung in der Verwaltung, oder andere willführliche 

- Eingriffe in die Verfaſſung, oder in die gefegliche- 
Freiheit, die Ehre nnd das Eigentum ber Staats» 
bürger, zur Kenntniß des Sandtags gefommen find, ' 

Ä Der Vorfhlag zu neuen, das Allge 
meine angehenden, Gefegen:fann ſowohl 
von dem Fürften dem Landtage, als’von 
dem $andtage dem Fürften vorgelegt wer- 
den. Verfagt in dem legtern Falle.der Fürft die 
Genehmigung; fo darf der. Landtag feinen Vorfchlag 
noch auf zwei andern feiner verfaffungsmäßigen Zus 
fammenfünfte wiederhohlen. Die. ftändifhe Ver: 
fammlung bat, wenn fie ihre Zuftimmung zu einem - 
ihr vorgelegten Gefeßesentwurfe verweigert, jes 
desmalbie Gründe ausführlich anzugeben; 

- der Fürft hingegen wird auf einen, von dem Sands 
tage gethanen, Gefeßesvorfihlag. nur die Ertheilung, 
oder die. Vorenthaltung feinge Sanction ausfprechen. 

| 30 
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Sechſter Abſchnitt. 
Gewähr ber Verfaſſung. 

An diefem Grundgefege und der durch folches 
geſtifteten Verfaſſung darf in einem Puncte, und 
weder mittelbar noch unmittelbar, weder durch Auf 
bebung noch durch Zufäge, etwas geändert werben 
ohne Uebereinſtimmung des Fuͤrſten und 
Des Landtags. 
Alle Staatsdiener find auf den Inhalt dieſes 
Grundgefeges und deffen Feſthaltung mit zu ver 

ichten. Ä 
Jede abſichtliche Verlegung der Verfaſſung im 
GStaatsdienfte fol als Verbrechen angefehen und 
geftraft werden. — Jede Handlung eines Staats⸗ 
dieners, welche in der Abficht unternommen wird, 
diefe Verfaffung heimlich zu untergraben, oder ger 
waltfam aufzulöfen, ift Hoch verrath. 0 

Bel einem Negierungsmwechfel: foll der neue Me« 
gent ſich fchriftlich bei fürftlichen Worten und Ehren 
verbindlich machen, die Verfaffung nach ihrem gan« 
zen Inhalte während feiner Regierung zu beobachten, 
aufrecht zu erhalten und zu führen, Diefe fchriftliche 
Verſicherung von dem Fürften, noch vor der Huldis 
‘gung, in Empfang zu nehmen, wird ein aufßerors 
— Landtag berufen. | 

Die Sicherftellung diefer Verfaffung wird außer 
bem bem teutfchen Bunde übertragen. 

87. 

20) Herzogthuͤmer Sahfen-Gorha- Alten 
burg — und Sahfen-Meiningen. _ 

In beiden unter Einer Regierung vereinigten 
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Fůrſtenthuͤmern Borha und Altenbur g dauert die 
fruͤhere landſtaͤndiſche Verfaſſung fort, wie fie ſeit 
dem ſechszehnten Jahrhunderte beſtand. Im Fuͤrſten⸗ 
thume Gotha bilden die Stände 9) drei Collegia: 
der Grafen und Herren, ber Ritter, und ber 
zroei Fanzleifäffigen Städte (Gotha und Walters- 
haufen). Jedes Eoflegium führe'nur Eine Stimme, 

. Zur Ritterfchaft gehören afle Beſitzer landtagsfaͤhiger 
Ritterguͤter; fie werden atich ſaͤmmtlich zum Anhören 
der Sandtagspropofition berufen; aber nur die vom 
Adel Eönnen perſoͤnlich an den Berathfchlagungen 
Theil nehmen. — Im Fuͤrſtenthume Altenburg be« 
ſteht die Landſchaft aus den zwei Klaſſen der Rittet⸗ 
ſchaft und der neun Staͤdte (Altenburg, Kahla, Eiſen⸗ 
berg, Schmoͤllen, Ronneburg, Roda, Orlamuͤnde, 
Camburg und Lucca). Beide Staͤnde haben in 

neuerer Zeit in Einer Kammer zu Berathſchlagungen 
ſich vereinigt. Einige, zunaͤchſt auf das Kameral⸗ 
weſen ſich beziehende, Veraͤnderungen wurden auf. 
dem Landtage vom Jahre 1818 im Fuͤrſtenthume 

. Altenburg **) eingeführt, wodurch die ganze Kameral⸗ 
verwaltung unter die Auffiche der Landſchaft geftelle 
ward. oo 

In dem Staate des Herzogs von Meiningen 
beftehen in dem fogenannten Oberlande und:in dem 
Antheile an Römpild Feine Sandflände ***), weil 

— — $ 

+, Vergl. (v. Hoff) geographiſch / ſtatiſtiſcher Abriß der 
Ränder des Haufes Sachſen Erneftinifcher Linie. (Wei⸗ 

"mar, ı819. 8.) ©. 125. 
**) ag. darüber: VomLandtagedesHerzogthums 

abfensAltenburg im dabre 18183 in 
Lüders Archiv, B. 1. S.605ffl.e u 

e) VBgl. v. Hoff, ©. 185. In dem Oberlande find, 
feis feiner Trennung von Coburg, die Stände-vinges 

30* 

‘ 
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biefe Befigungen als Domainen betrachtet werben; 
allein in dem größeren Theile des Staates, in dem 
Unterlande, vefiegen Sandftände, welche in die 

‚Ritterſchaft und Städte zerfallen, fo daß bie 
Kitterfchaft 6, und die Städte 6 Deputirte zum Land⸗ 
tage fenden, auf welchen die Steuern berachen und 
vermilliget werben. Es beftehe eine Lanbfchaftliche 
Kaffe und Steuerbeputation, welchen alle Steuerein⸗ 
nahmen untergeordnet find. 

! 

⸗ 88. 

- 24) Herzogthum Sadhfen-Hildburghaufen. 

5) Geſchichtliche Einleitung. 

Es war am 15. Sept. 1815, daß der Herzog 
von Sachſen⸗Hildburghauſen in einem Reſcripte *) 
erflärte: „es ſey nad) der Wiederberftellung der teut« 
ſchen Freiheit eine der erften Sorgen feiner Regierung 
gewefen, die Mängel der bisherigen Verfaffung zu 
verbeffern, wo die Nitterfchaft meiftens ein entfchie= 
denes Uebergewicht über die Städte gehabt habe, und 
den Bauernftand in die Landſchaft einzu- 
führen. Dadurch wolle der Herzog die landfchaft« 
lihe Verfaffung dem Zwede einer eigentliden. 

and allgemeinen Repräfentation mehr zu 
nähern., und‘zeitgemäß zu vervollfommnen fuchen. 
Darauf erfolgte am 29. Jan. 1816 die Erflä 
rung der alten Stände über die in der landfchaft« 

gangen. Die Nittergutsbefiger in Rouhild hielten 
fih zum Theile vor dem Jahre 1806 zur Reichs⸗ 

2. zisterfchaft. | u 
*) Allg. Zeit. 1816; ©t. 256. ©. 1023. wo 
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then Verfaffung überhaupt zu treffenden Modiſica⸗ 
tionen. Mach derfelben, die nicht amtlich befanne 
ward, gab der Herzog der Sandesregierung auf, 
ihm einen gutachtlichen Entwurf einer zeitgemäßen 

ſtaͤndiſchen Verfaflung vorzulegen. Der Herzog und 
deffen Erbprinz billigtew denſelben. Der Regent 
teilte durch Refeript vom 27. Nov, 1817 *) diefen 
ntwurf den Ständen zur Einficht mit, und fpradh; 

nach der Annahme deſſelben von den Stänben., den» 
felben am 19. März 1818 als Grundgefeg des 
tandes aus, worauf daflelbe unter die Garantie 

"des teuffhen Bundes geftelle ward. Am 1. 
Det. 1818 ward diefe neue Hildburghaufifche Wer: 
faflung von dem teutfchen Bunde dahin garantirts 
„um in allen Fällen einzufchreiten, 100 entweber der 
Regent, , oder die Stände wegen biefer Verfaffung an 
den Bundestag ſich wenden würben.’‘ ! 

| 89. I 
b) Politiſcher Charakter ver Verfaſſungs— 

urfunde *%) vom 19. März 1818. 

Erfter Titel, Ä 

Bon ber Sandfchaft überhaupt und deren Rechten und, 
' Pflichten. Ä 

Das ganze Sand und fammtliche Lnterthanen 
werden in allen Angelegenheiten zwifchen Regenten 
und Volk durch verfaffungsmäßige Abgeordnete ver⸗ 

. treten. beren Gefammtheit die Sandfchaft ausmacht. 
Der Landfchaft ftehen in diefer Beziehung fol- 

H Europ. Conftitt. Th. 3. ©, 386. — 
*9) Sie ſteht inden Europ. Conſtitt. Th. 3. S. 388, 

und in Läders Archiv, Th. 2. ©. 69. 
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gende Mechee zus S):badk.Rocht des Beiraths und 
der Zuſtinimung bei. Wertraͤgen und Diſpoſitionen, 
—5 die Integritaͤt den Landes verletzt, deſſen 
inkammen geſchmaͤbert, ober die Regierungsverfaſ⸗ 

ſang des herzoglichen Hauſes verändert wird; 2) das 
Recht der. Berathung und Zuſtimmung bei 
Einführung neuer und bei Abänderung bes 

ſtbhandar allgemeiner Landesgefege, welche 
bie Grundverfaſſung bes;sandes, die Freihrit oben 
Bad; Eigenthum: der Staatsbuͤrger betreffenz::3):dag 
Recht, die Etats der Staatsbedünfnifte 
mit Dem Regenten ober. der dazu beauf 
tragten Behörde gemeinſchafthich Feftzus 
feßen; 4) das Recht, alle. für den Staatezweck 

- ‚uöthige Abgaben und Seiftungen dev Staats 
angebörigen. zu vermilligen, dergeftalt, daß. fülche 
öhne diefe Bewilligung nicht ausgeſchriebon und ge⸗ 
fordere werden koͤnnen; 5) das Recht, Die vermwillig« 
ten Abgaben und Steuern, unter Kontrolle der 
Regierusg, in eines gefondern Kaffa.erbree 
ben, und, zu den heſtinmten Zwecken verwenden zu 
laffen; 6) das Recht, bei den Verfügungen über die 
Domainen in der Art zu .concurriren, daß bei 
Bifpofiftozen über die Subſtanz, neben dent: agnatl: 
fhen Eonfens , auch die Zuſtimmung der Landfchaft 
wforkern..ngerben. ſoll; 7) das Recht, bemerfte 
Din el.in der Geſetzgebung, Unglrichheiten 
"und Mißbrauche in der Verwaltung dem Kegenr 
ten anzuzeigen, und zu deren Abftellung Base 

ſcblaͤge zu thun; 8) das Mecht, über Pflichtverletzun- 
gen, Willkuͤhr, Nichtachtung der Verfaſſung von 

Seiten der Staatsdiener Beſchwerde und Klage 
zu f uͤhren yvnd auf Degen Unserfuchung und Veſtra⸗ 

fung anzutragen.. un en 
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Geſetzliche Anordnungen und allgemeinede 
' feptüffe des Bundestages, wodurch dem Sande, 

als Bundesgliede, Berbindlichkeiten aufgelegt * | 
den, find von der landftändifchen Einwilligung Uns 
abhängig. Nur bei der Ausführung bat die Land⸗ 
(haft über die Dazu erforderlichen Mittel mitzuwirken. 

Zweiter Titel. 
Von den Landesdeputirten. 

In Ruͤckſicht der bisherigen vorzugsnieffen Dis 
rechtigung zur Landſtandſchaft wird die Eintheilung 
der Abgeordneten nach Klaſſen oder Staͤnden 
beibehalten, und meben den bisherigen Seähden — 
ber KRittergutsbefiger und Bürger — ber 

- alle Sandbewohner umfaffende Stand .der Bauern 
und der geiftlihe Stand in die Landſchaft einge, 

” » Die Zahl der Deputirten wird auf 18 feftgefege? 
6 aus den Befigern der Rittergüter; 5 aus den 
Bürgern der Stübte Hllöburghaufen , Eisfeld , 
Heldburg, Koͤnigsberg, Ummerfſtadt; 6 aus den 
Eingefeffenen ber Aemter Hildburghauſen, Eis⸗ 
feld, Heldburg, Sonnenfeld, Koͤnigsberg und Beh⸗ 
rungen; 1 aus dem geiſtlichen Stande. 

Jede Klaffe wähle die ihe zufommenden Age 
orbneten aus ihrer Mitte. — Die Wahl gefchieht.auf 
fehs Jahre; die Austretenden find wieder wählbar, 

Die Deputirten der Städte und Aemter find bes 
vechtige, ſich in den zu ihrer Abſtimmung kommenden 
Begenftänden von Eonfulenten berathen fu taſſen, 
die aber weder eine eigne Stimme haben, noch Des 
putietenflimmen ausüben koͤnnen. 

Die Deputirten find in Anfehung ihrer Aeuße⸗ 
rungen bei den landſtaͤndiſchen Verhandlungen nicht. 

- 
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verantwortlich, Sie find für ihre Perfon un- 
yerleslich;. nur im Salle eines Verbrechens ober 
fehr dringender Umftände fann eine Verhaftang gegen 
Einzelne ſtatt finden. 

Dritter Titel. 
Bon’ landſchaftlichen Beamten, den Ausſchußdepu⸗ 

tirten, dem Landrathe. 

Die Landfchaft bedarf zur Leitung und unmittel⸗ 
baren. Beforgung ihrer Gefchäfte gewiſſer Beamten; 

aAuch iſt ihr geftartet, einzelne Gefchäftszweige und 
gewiſſe Rechte durch befondere Bevollmächtigte wahr» 
nehmen zu laſſen. Zu den.erftern gehören ber Sand» 
ſchaftsdirector, der Landſchaftsſyndicus, ber Sande 
fchaftscaffierer, mit den Subalternen; — zu den leß« 
tern der landfchaftliche Ausſchuß und der Sandrath. 

Den Ausfhuß bilden, nebft dem Landſchafts⸗ 
director und Syndicus, 1 Deputirter vom Stande _ 
Der Rittergutsbeſi iger, 2 Staͤdtedeputirte, 1 Amts⸗ 
deputirter, und der Deputirte des geiſtlichen Stan⸗ 
des. Die Verrichtungen des Ausſchuſſes beſtehen: 
in vorlaͤufiger Berathung und Bearbeitung der auf 
dem Landtage zum Vortrage kommenden Geſchaͤfte, 

und in fortwaͤhrender Vertretung der Staͤnde außer 
dem Landtage. Doc kann er weder Steuern bewilli⸗ 
‘gen, noch fich definitiv über Gefegesvorfchläge , ober ° 
gndere zyr unmittelbaren Cognition der gandfchaft gem 
eignete Öegenftände erflären. 

| Der, Landrath, welcher Sig und Stimme 
in der fandesregierung hat, ift, als ſolcher, Fein 
Mitglied der Sandfchaft, fondern 1) die Mittels. 
perfon zwifchen derfelben und der Landes— 
regierung zur Erleichterung der Communication 
und Erzielung größese Gleichfdrmigkeit beider Be⸗ 
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hörten, und 2) wirkliches Mitglied der Regierung, 
um durch feine Theilnahme und Mitwirkung in den 
Gefchäften das Intereſſe und die. Rechte der Sand« 
fehaft beftändig wahrzuneßmen. Er wird Auf 3 Jahre 

. gewählt, iſt aber immer wieder wählbar, Z 

Vierter Titel. 
Bon Sand- und. Ausſchußtagen. 

In ber Regel wird aller 3 Jahre ein Landtag 
von dem Fürften angeordnet. Die Eröffnung er⸗ 
folge, wenn wenigfiens 3 der Stände eingetroffen 
find. :Die Leitung der Gefchäfte kommt dem Director 
zu. Die Difeuflionen in der Verfammlung erfolgen _ 
muͤndlich. Es ift aber feinem Mitgliede verwehrt, 
feine Meinung fchriftlich zu übergeben, Wichkigere 
Gegenftände, wie Gefeßesentwürfe, neue Verwilli— 
gungen, Befchwerdeführungen, werden in der Regel 
nicht fofort in der Sigung difcutire, wo fie vor 
getragen wurden, fondern erft in einer folgenden 
Sitzung. Sollte es zweckmaͤßig ſcheinen, dergleichen 
Gegenſtaͤnde erſt beſonders pruͤfen oder bearbeiten zu 
laſſen; ſo ſteht es der Verſammlung frei, hierzu einen 
Ausſchuß niederzuſetzen. I 
Aulle Beſchluͤſſe werden durch abſolute Stim⸗ 
menmehrheit gefaßt. Zur Faſſung eines guͤltigen Be⸗ 

ſchluſſes iſt aber die Anweſenheit von wenigſtens 3 
ſaͤmmtlicher Landesdeputirten erforderlich. 

Alle landesherrliche Poſtulate und Antraͤge, ſo 
wie die landesherrlichen Entſchließungen auf die Ein- 
gaben der Landſchaft ergehen in Refcripten. Die San 
besregierung bedient ſich in ihren Mitcheilungen an 
die Landſchaft ebenfalls der Nefcriptform. Werden 
bei Sefegesvorfchlägen oder andern wichtigen Gegen- . 
ftänden mündliche Erläuterungen für zweckdienlich era 
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achtet; fo wird der Regent ein oder einige Mitglieber: 
des geheimen Rathscollegiums oder der Regierung zu 
den Sigungen des Landtags aborbnen, : weiche bie 
Sache nach ihren Beweggrimden entioldeln, ber 
landftändifchen Abftimmung und Beſchlußnahme aber- 
nicht beimohnen. Die Landfchaft erftattee Berichte 
Erflärungen, Vorftellungen u. ſ. w., wohei fie fich 

derſelben Eurialien bebiene, wie nachgefegte landes« 
erliche Behoͤrden bei Berichtserflattungent. . Sm 

Bee abf älliger Erflärungen Über landesfuͤrſtliche 
Propofitionen hat fie die Gründe jedesmal vollftändig: 

- anzugeben, worauf der Regent entweder von dem 
Antrage abſtehe; oͤder, im Falle er die Sache noch 
nicht erſchoͤpft findet , denſelben unter weiterer Aus⸗ 
fuͤhrung der dafuͤr ſprechenden Gruͤnde erneuert. 

Der Fürftı kann die Verfamminng ſchließen, 
verfagen, oder gänzlich .auflöfen. Im legten Halle; 
verlieren fämmtliche Abgeordnete, den Director aus⸗ 
genommen, ihre Stellen, und es muß längftens bin- 
nen 3 Monaten‘ zu einer neuen Wahl gefhritten wer⸗ 
den. Erfolgt die Anordnung zur neuen Wahl in der 
beftimmten Zeit nicht; fo-ift die vorige Repraͤſenta⸗ 
tion ee era 

Der Ausfhug verfämmele fih zur Defsigung 
der ihm obliegenden Gefchäfte auf die Einladung desi - 
Directors, fo oft es die vorliegenden Arbeiten nor» 
wendig machen. 

> Sünfter Titel, 

Naͤhere Beſtimmungen über bie Auslbung ber. 
landſchaftlichen Rechte, 

Verträge: und andere’ Beftimmungen, welche 
den Umfang der gegenwärtigen Landestheile, die Lan. 

Ndesrevenuen, ober die Kegierungeverfaflung des her⸗ 
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zesfichen Hauſes betreſſen;ſollen den sanbfänden 
entweder vor der Eingehumg, ober doch noch vor deren 
Racification, zur Eptheilung ihres Raches und. ihrer 

Zuſtimmung mitgetheilt werden. 
| Das Recht des Beiraths in ber Gefeggen 
bu mg begreift tzugleich in fich has Mehr ber: Bitte 
und des Mar ſch.lag s wegen zu ertheilender oder . 
 gbzuändernder Geſetze. Varſagt der Fürfl.einem ſol⸗ 
chen Vorſchlage die: Sanction; fo: forin: dee. Landtag 

= * wch bei. zwei andern: Berfammlanganı wieder⸗ 

— € tats, welche von ber Finanzbehoͤrde un⸗ 
ter Eoncurrenz der gefammten Sandesregierung zu 
fertigen.und in Zukunft auf 3 Jahre einzurichten find, 

- werben aus dem geheimen Rathe dem landfchaftlichen 
Ausſchuſſe mitgetheilt, welcher ſie pruͤft, und mit ſei⸗ 
nem Gutachten an die Landſchaft abgiebt, In .biefer 
Boziehung find den Ständen von den Behörden bie 
evforderlichen Rechnungen, Nachweifungen und Aufs 
ſchluͤſſe mitzucheilen, und ihnen ſowohl von der Moth« 
wenbigkeit ber: gemachten Anforderungen , als von 
der zweckmaͤßigen Verwendung der früßern. Derillie 
gungen die vollftändigfke Ueberzeugung zu verfchaffen. 

Diejenigen, Diener, melden die Verwaltung 
der Domainen odliege, find dafür verantwortlich, 
daß den Rechten der Sauöfchaft, fo wie den Verpflich⸗ 
tungen. gegen: bier Agnaten Genuͤge geleiſter werde, 
Sollten venfelban, und’ dem Intereſſe des Landes ent⸗ 
gegen, Diſpoſttionrn über das Domainenvermoͤgen ger - 
twoften werben; fo füllen diefe auf bloße Eimfprache 
ben Landſchaft als unguͤltig, und ſelbſt fin den Sans 
besheren unverbindbich erfannt werben, - 
2 Befhwerden über die Verwaltung . über 
haupt und. die Handlupgsweife der Staatsbicher müf 
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fen, vor Ihrer Anbringung, auf dem Landtage in Be⸗ 
rathung.und zur Abflimmung gebracht worden feyn. 
Den einzelnen Staatsbürgern ift es geftatter, 
bemerfte Gebrecyen ober Mißbraͤuche ber Lanbfchaft 

. zur Anzeige gu bringen. . | ä 
Das Recht ber Befhmerbe und Klage ge 
gen Staatsdiener. wird vorzüglich dadurch gefichert, 
daß alle Verfügungen des Regenten von denjenigen, 
welche ihn dabei berathen haben, contrafigwire 
werden müffen,, und jeder: Diener ‚für die auf feinen 
Vortrag gefaßten Befchlüffe dem Regenten:und 
bem ande verantwortliih if. Das Rede 
förmliher.-Klage von Seite ber Sandfchaft.finder 

nur gegen höhere Staatsbiener in dem Falle ſtatt, 
wenn die befchwerende Handlung ein Vergehen in fich 

enthält, welches die Entſcheidung eines Gerichtsho« 
fes erfordert. In allen andern Fällen tritt blos Be⸗ 
ſchwerde beim Landesherrn ein, wobei es von ben 

Unmſtaͤnden abhängt, ob eine Unterſuchung oder ein 
bios verantwortliches Verfahren ftatt findet, In je 
dem Falle wird der fandtag von dem Erfolge feiner 
Befchwerde in Kenntniß gefegt. u 

“ Sechſter Titel. , 
| Gewähr der Verfaſſung. 

Gegenwaͤrtiges Grundgefes kann nur durch 
Uebereinſtimmung des Regenten und des 
Landtags abgeaͤndert werden. Alle Staatsdiener 

find auf den Inhalt und Die genaue Beobachtung 
deffelben verpflichtete. Bei Regierungsveränderungen 
erfolgt die Huldigung erft, wenn der neue Regent 
die Beobachtung, Aufrechthaltung und Handhabung 
ber Werfaflung bei feinen fürftlichen Worten und 
Ehren fchriftlich zugefichere hat. Zu diefem Ende 
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wird ein außerorbentlicher Sanbtag berufen. Endlich 
wird diefe Verfaffung unter. bie © arantie Des 
teutſchen: Bundes geſtellt. J 

| 90. 
22) Sersostgum Sadfen. Coburg⸗ 

| Saalfeld | 

| a) Geſchichtliche Einleitung. 

Der Herzog Ernft von Sachſen⸗Coburg⸗Saal⸗ 
feld erließ bald nach dem Wiener Congreffe am 16. 
Mörz 1816 ein Decree*), in welhem er.die 

- Grundzüge der in feinem Staate einzuführenden neuen _ 
Verfafiung bekannt machte. Er fprach darin die . 
Stande als Vertreter der faämmtlichen Unters 
thanen und als DBürgen ber Aufrechthaltung der 
Verfaflung aus, und theilte fie in gebohrne und 
gewählte, fo daß die Rittergutsbefiger zu den erften, 
Die Repräfentanten aber aus den Stadträthen und aus 
dem Bürger» und Bauernſtande zu den zweiten ges 
hörten. | 

Allein wenige Jahre nach diefem bekannt ge- 
machten Umriffe einer ftändifchen Verfaffung erklärte 
der Herzog in einem Edicte **) vom 30. Oct. 1820, 
daß er den, vonder Landesregierung verfers 
tigten, Entwurf einer neuen Verfaffung ſowohl 
den Sandescollegien, als einigen der vormaligen Stände 
zur Begutachtung mitgetheilt habe, und daß ihm 
nun bie gefammten Nefultate diefer Arbeiten zur Ente 

*2) Euro p. Conſtitt. Th. 2. S. 306. | 
”) Lüders dipl. Archiv, Th. 3. ©. 520, . .. 

. 
— 
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ſcheldung vorgelegt worden wäre. Er berief bes: 
halb einen außerordentlichen Landtag zum März 1821 
zufammen, deſſen Wünfche in Betreff der lands 
Händifchen Verfaffung er „vernahm und möge 
lichſt berü gſichtigte“ (wie es im Eingange der 
Urkunde heißt). 
Darauf erſchien am 8. Aug. 1821 die Urkunde 

ſelbſt, als „Geſetz *), die ſtaͤndiſche Ver— 
faffung des Herzogthums Coburg-Saal— 
feld betreffend.“ Mic dieſem Grundgeſetze ſtan- 
ben drei fpecielle Verordnungen In Verbindung, 

wovon bie eine die Wahlordnung "), die andere 
bie Landtagsordnung 02), die dritte das Wer: 
hältnif der Staatsdienier }) zum Gegenftande 
hatte. Später, am 13. Sept. 1821, erfchien auch 
ein Schuldenedict 1). 

91. 

b) politiſcher Charabter ber Verfaftung 
vom 8 Aug. 1821. 

Erſter Titel, 

Bon dem Herzogthume und deſſen Degierung im 
Allgemeinen. 

Das Herzogthum Coburg» Saalfeld, mit Ein⸗ 
ſchluß des Amtes Themar, bildet einen teutſchen Bun⸗ 
besſtaat. Die Beſchlſſe ber Bundes ver⸗ 

*) Laders dipl. Archiv, Th. 2. G. 441. 
**) Ebend. Th. 3. ©. 529. 

ar) Ebend. Th. 3. ©. 523. 
+) Ebend. TH. 3: ©. 536. 
FH Ebend. Th. 3. & 56 
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. Tammlung, welde bie verfalfungsmäßfgen Wer. 
bältniffe Teutſchlands, oder die Werhältniffe teutſcher 
Staatsbürger im Allgemeinen betreffen, find ein. 
Theil des Staatsrechts des. Herzogthums, 
und haben in demſelben, wenn fie vom Sandesherrn 
verfündet worden find, verbindliche Kraft, 

Der Herzog ift das Dderhaupt des Staates, 
‚vereinigt in fi) alle Rechte der Staätsgewalt, und 
übe fie‘in den von. Ihm gegebenen, in Diefer Verfaf- 
ſungsurkunde feftgefegten, Beftimmungen aus, Seine 
Derfon ift heilig und unverleglicd). | 

Die Gergogliche Würde ift erblich in der dire 
eten leiblichen und gefegmäßigen Nachkommenſchaft 
bes Derzogs nad) dem Erftgeburtsrechte in maͤnnli— 
cher Linie; fo.wie fi überhaupt die Erbfolge in dem 
berzogfichen Haufe nach ber für daffelbe beftehenden 
Primogenitur » Conftitution und nach den Verträgen 
in den fächfifchen Häufern richtet. 

Zweiter Titel, , - 
Bon den allgemeinen: Rechten und Pflichten ber 
I Staatsbuͤrger. 

Der Genuß aller buͤrgerlichen Rechte ſteht nur 
Inlaͤndern zu. — Staatsbuͤrger find dieje— 
nigen volljaͤhrigen Inlaͤnder maͤnnlichen Geſchlechts, 
welche den Huldigungseid geſchworen haben. 

Alle Einwohner find vor dem Geſetze gleich. — 
Die Geburt gewährt feinen Vorzug zur Erlangung 
irgend eines Staatsamts, 1F 

| "Die Verfchiedenheit der anerfannten chriftlichen 
Eonfeffionen hat feine Verfchiedenheit in den politi- 
ſchen und bürgerlichen Rechten zur Folge. — Den 
anerkannten chriſtlichen Confeflionen iſt bie geſetz⸗ 

/ 
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mäßige freie und öffentliche Ausuͤbung ihres Religlons⸗ 
cultus geftatte. = | 

Jedem Einwohner wird der Genuß vollfommener 
Gewiſſensfreiheit zugefichert, | ' 

Jedem Einwohner fteht das Recht der freien 
Auswanderung zu. 2 

Alle aus dem Lehnsverbande herrührende Froh⸗ 
nen find ablösbar, fo wie alle Feudallaſten überhaupt, 

Jeder Staatsbürger, für welchen feine gefeg- 
liche Ausnahme befteht, ift verpflichtet, an der ordent« 
lichen Kriegsdienftpflicht Antheil zu nehmen, 

. Bei dem Aufrufe zur Erfüllung.diefer Verbindlichkeit 
entfcheider unter ben Gleichverpflichteten das Loos, 
mie Geftattung- der Stellvertretung — Sn 
auperorbene ichen Nothfaͤllen ift jeder Einwohner 
zur Vertheidigung des Waterlandes verpflichter, 

Das Materielle der Juftizertheilung und bas 
gerichtliche Verfahren innerhalb ber Grenzen feiner 
gefeglichen Competenz, Form und Wirkſamkeit find 

von dem Einfluffe der Regierung ganz unabhängig. 
Es foll Niemand feinem gefeglichen Richter entzogen 
‚werden: | 

Kein Einwohner darf anders, als in den durch) 
das Recht und die Gefege beftimmten Fällen und For= - 
men verhaftet oder beftraft werden. Keiner darf län= 
ger als 24 Stunden über den Grund feiner Verhaf— 
tung in Ungewißbeit gelaffen werden. 

Deitter Titel, | | 
Von. den Kirchen, den Unterrichts» und Wohlthaͤ⸗ 

tigkeits anſtalten. 

Die innere Kirchenverfaſſung genießt auch den 
Schug der politiſchen Verfaſſung. | a 

. 
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Verordnungen ber Kirchengewalt innen ohne 
vorgaͤngige Einſicht und Genehmigung des. Landes⸗ 
herrn weder verkuͤndet noch vollzogen werden. 

- Die Geiftlichen find in ihren buͤrgerlichen Ver⸗ 
hältniffen. und, bei frafbaren Handlungen „: weiche 

nicht bloße Dienftvergeden find, der wettlichen 
Obrigkeit unterworfen. 

Das Kirchengut, das Vermoͤgen der vom Siaate 
anerfannten Stiftungen ber Wohlthätigfeits- und 
Unterrichtsanftalten, ‚genießen des befondern Schuges 
des Staates, und fönnen unter feiner „Deoinguing 
dem Staatsvermögen einverleibe werden " 

Vierter Titel, 

Bon den Gemeinden. 

Die Angelegenbeitenider Gemeinden follen, durch 
ein Geſetz geordnet werden, welches als Grundlage 

"die eigne felbfifiändige Verwaltung des 
Vermögens; unter der Oberaufſicht bed. Staates, 
ausfprechen wird, — Das Vermoͤgen der Gemein⸗ 
den kann unter feiner Berausfegung dem Staatsver⸗ 
moͤgen einverleibt werden. u 

Fünfter Titel. 
Von den Sandfländen. 

“dar alle im Herzogthume vereinte Sandestheile 
ſoll eine Geſammtheit von Sandfländen beſtehen, 
welche allen Iheilen des Landes, als einem ‚Gan- 
zen, "gemeinfchaftlich ift. 

Diefe Gefammtheit. von Landſtaͤnden wird gebil⸗ 
det: : aus 6 Abgeordneten, welche die fammtlichen. 
Rittergutsbefiger aus ihrer Mitte wählen (3 
aus. dem Fürftentyume Coburg, 2 aus dem. Zürften- 
thume Saalfeld, i aus bem Amte Themar)3 — aus 

- IWW. 31 
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2 Abgeordneten cher Stadtobrigkeiten zu Coburg und 
Saalfeld, von welchen jede einen.aus ihrer Mitte, — 
ferner aus 3 Abgeordneten der Städte Coburg, Seal⸗ 
feld und: Poͤßneck, von .welchen jede einen aus ihren 
Bürgern zu Dahien hat, — und aus 6 Abgeordne⸗ 
ıten.der übrigen Staͤdte und ſaͤmmtlichen Dorfsgemein⸗ 
den, ſo daß aus jedem Amte, mit Inbegriff der ein⸗ 
-begieken: Städte, einer- ber Eingefeffenen gewoͤhlt 
(wide 

Jeder Abgeordner⸗ wird auf 6 Jahre geroäßit, 
aͤſi ober.wieber waͤhlbar. Wird Die Staͤndeverſamm⸗ 
lung vor dem Schluffe ihrer. Gefchäfte von dem Re— 
genten aufgelöfet; fo erlöfchen dadurch die Wahlen, 
und es tritt vor der Wiedereröffnung der neuen Stän- 
deverſammlung, welche i in dieſem Falle binnen 6 Mo⸗ 
tnaten: geſchehen ſoll, eine neue Wahl ein. 
Be Theilnapme an ber. Ständewapl, find im 
Atlgemrein en nur diejenigen Staatsbürger bereih- 
‚tigt, welche Im vollen Genuffe des Staatsbürgerrechte 
ſich befinden, und welche niemals wegen eines mit 
-peinliher Strafe. gefeglich bedrohten Verbrechens, 
‚wenigftens nicht ohne nachher erfolgte gaͤnzliche $o8- 
fprehung, in Unterfuchung, ober wegen Schulden, 
wenigfteng nicht ohne voͤllige Befriedigung ihrer Glau. 

biger, in Concurs befangen waren. 
An der Wahl’der von den. Sistergutsbefigern zu 

wählenden Abgeorbueten ſoll jeder Beſitzer seines’tin 
Lande gelegenen Rietergutes: Theil nehmen... Mehrere 
Befiger eines Rittergutes haben einen von ihnen zur 
Seimmfüheung zu beunfimächtigen. Bei der Wahl 
‚zum Depatirten iſt jedoch auch .jeber der uͤbrigen Mit⸗ 

‚ befiger .Callein aus den fammtlichen Beſitzern Eines 
Nitterguiss mur Einer) wählbar. — In den:Milaͤdtan 
pird- au‘ MWohlberechcigung, außer ben adlgemei- 

U th 
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nen: Bedingniſſen, das allgemeine Buͤrgerrecht, ver⸗ 
bunden mit weſentlicher Wohnung, erfordert. — In 
den Doͤrfern iſt zur Theilnahme an den Wahlen das 
Nachbarrecht und der Beſitz eines Hauſes noͤthig. 
Doch ſtimmen die Geiſtlichen auf dem Lande und die 
daſelbſt ſich befindlichen Staatsdiener auch ohne diefe 
Bedingung mit der Gemeinde ihres Ortes: : =: 

Die Wähler wählen die Abzuordnenden ‘aus 
Ihrer Wahlklaſſe. Die allgemeinen Erforderniffe eines 
Ritglieds der Ständeverfammlung ſind: Bekenntniß 

zur chriftlichen Religion ohne Unterfehled‘ der Con⸗ 
feffion; das Staatsbürgerrecht ; 3ojähriges Alter, und 
‚Unbefcholtenheit des Rufes. - 

Die Abzuordnenden von den Städten und Dorfs- 
gemeiriden follen entweder den Beſitz eines im Sande 
belegenen fehuldenfreien Vermögens von 5000 Fl., 
oder ein unabhängiges reines Einfommen von jäbrli 
400 Fl. nachweiſen fönnen. | J 

Zur Leitung der Wahl der Abgeordneten wird 
ſowohl für die Nittergutsbefiger, als für die Stadt« 
sbrigkeiten, und die Städte Coburg, Saalfeld und 
Poͤßneck ein befonderer Negierungscommiffair er⸗ 
nannt; die Wahlen der. übrigen Stände follen unter 
Aufſicht und Leitung der erften Juſtizbeamten in ihren. 
Amtsbezirken gefhehen. ' : 

Sechſter Titel, 

Von den Befugniffen der Landſtaͤnde. 

Die Stände find befugt, mit denjenigen Gegen 
ftänden ſich zu befthäftigen, welche zu ihrem Wir. 
-Sungsfreife angemwiefen find, und fi) 1) aufdie Ge⸗ 
feggebung, 2) auf bie Finanzverwaltung 
‚and auf Erhaltung des fandes- und Domamaleigem 

\ 31* 
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thums, und 3) auf gemeinſchaftliche Autraͤge 
und. Befhmwerden beziehen. - | 

| Neue Geſetze, welche die eigentliche Landes⸗ 
yerfaffung, d.h. die Beftimmung der gegenfeitigen 

Rechte des Regenten und der Stände betreffen, fo 
wie Abänderungen und Erklärung der beftehenden, be= 
dürfen zu ihrer Gültigkeit die Zuflimmung ber 
Stände Ohne Beirath und Zuflimmung ber 
Stände koͤnnen Gefege, welche die perfönliche Frei⸗ 
beit und das. Eigentum betreffen, nicht gegeben, ab⸗ 
geändert und aufgehoben werden, Wenn bie Bere’ 
fammiung, gegen einen Vorfchlag ftimmt; fo bleibe er 
is zum naͤchſten Landtage ausgefegt. 

Der Regent ift befugt, ohne fländifhe Mit 
wirfang die zur Vorbereitung, , Vollſtreckung und 
Handhabung der Geſetze erforderlichen, fo wie die aus 
den landesherrlichen Rechten fließenden Verordnungen 
und Anftalten zu treffen; auch bleiben die landesherr« 
lichen Rechte hinſi ichtlich der Privilegien, Diſpenſa⸗ 

: tionen und Xbolitionen unbefchränft. 
Gefegesentwürfe fönnennurvomfan- 

desherrn an bie Stände, nicht von ben 
Ständen ’an den tandesherrn gebracht 
werben: -Die Stäride fönnen aber auf neue 
Geſetze, ſo wie auf Abänderung oder Aufhebung 
der beftebenden, antragen. 

In Anfe ung des Finanzmwefens ſteht 
den Ständen die Steuervermilligung, und 
bei der Verwaltung ber Sandesfaffe, unter der Auf⸗ 
ſicht des Regenten, folgende Concurrenz zu: 1) 

“ wird der Etat der Landeskaſſe mit Zuſtimmung der 
Stände hergeftellt; 2) find die Stände berechtigt, 
u. verlangen und Darüber zu wachen, daß der von 

L 

einem Lanbtage zum andern geltende Sinangerat puͤnet⸗ 
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lich beobachtet werde, fuͤr welche Beobachtung die 
obern Verwaltungsbehoͤrden veranfmwortlich ſind; 
3) haben die Stände zu allen über den Etat gehen⸗ 
den und außerordentlichen Ausgaben’ ihre befondere 
Zuftimmung zu ertheilen; 4) werben den Ständen 
die Kaflenrapporte mitgetheilt; 5) haben die Stände 
das Recht, bei der Landesregierung auf Kaffenftürze an⸗ 
zutragen, und diefe hat ihnen zu willfahren ;'6) haben 
die Stände die Abnahme, Prüfung und Yuftificatue 
ber Sandesfaffenrechnungen gemeinfchaftlich mit der 
Sandesregierung zu beforgen,, und 7) zur Befegung 
der Sandesfaffirerftelle dem Fürften vorzufchlagen. 

>, Die Stände find ferner befugt, von dem Mini⸗ 
ſierium alle Subſidien zu verlangen, welche zu dieſen 
Geſchaͤften, insbeſondere aber zur Pruͤfung der Etats 
und Rechnungen, ſo wie zur Ueberſicht der Verwen⸗ 

dung ihrer Verwilligung, und zur Beurtheilung der⸗ 
jenigen Mittel erforderlich ſind, durch welche die 
Staatsbeduͤrfniſſe gedeckt werden ſollen. 

Zur Landeskaſſe ſollen nicht nur die direeten und 
indirecten Steuern, ſo wie alle voch kuͤnftig von den 
Staͤnden zur Dedung der Sandesbebürfnifle verwillige 
werdende Abgaben, fondern auch das Einfommen aus 
den Regalien und alle aus Uebung der landesherr⸗ 
lichen Gewalt entſpringende Gefaͤlle, nicht minder der 
geſammte Ertrag der Chauſſee- und Wegegelder, ſo 
wie alle zum Behufe des Militairs von den Unter⸗ 
thanen erfolgende Seiftungen, und die von Hintere 
faffen zu zahlenden Schußgelder fließen. 

Dagegen foll die Landesfafle die fämmelichen 
Koſten der Staatsvermwaltung , die Unterhaltung der 
dem Staatsdienfte gewidmeten öffentlichen Gebäude, 
des Militairs, den Aufwand für Landesbehörden, 
Kirchen und Schulen ‚für Chauffeen und. YBege, und 
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überhaupt für Alles, was zur Erhaltung und Foͤr⸗ 
derung des geme n Wefene erforderlich ift, beſtreiten. 
— Die Ueberſchuͤſſe find, nach Beſtreitung ber Zin⸗ 

fen, zunaͤchſt zu dem Schuibentilgungsfonds , fo wie 
auch zur Erhöhung des Fonds ber Dienerpenfionen 
zu verwenden. inwiefern bie zunächft auf die Do⸗ 
mainen radicirten Bebüurfnifle des herzoglichen Haus . 
ſes und Hofes nicht aus den Domanialeinkuͤnften voll⸗ 

ſtaͤndig beſtritten werden fünnen, treten Zuſchuͤfſe 
zu den Koſten des Hofſtaates aus der Landeskaſſe zur 
Hauptdomainenkaſſe ein. 

Die Steuern ſind nur zur Beſtreitung der Lan⸗ 
desbeduͤrfniſſe beſtimmt, zu welchen alle Staatsbuͤr⸗ 
ger nach verhaͤltnißmaͤßiger Gleichheit, und afles 
Grundeigenthum, ohne Ausnahme, alfo auch bie 
De malnengäter ebenfalls gleichmäßig beizutragen 
Haben. 

Wenn bie Stände die nothwendige Verwilligung 
fuͤr die Erfuͤllung neuer, durch Verpflichtungen gegen 
den teutſ chen Bund gegruͤndeter, Verbindlichkei- 
ten verweigern ſollten; ſo iſt der Sandeshere zur Aus⸗ 
ſchreibung der dazu erforderlichen, durch Erfparniffe 
nicht aufzubringenden, "Summen berechtigt, und es 
‘wird über deren Verwendung öffentliche Rede n⸗ 
[haft abgelegt. Auch ſteht dem Landesherrn die 
ausſchließende Verfuͤgung uͤber das Mili— 
tair, die Formation deſſelben, die Difeiplinarver- . 
waltung, und das Recht, alle den Kriegsdienft ber 
treffende Verordnungen zu erlaffen, ohne ftändifche 
Mitwirkung zu. ' Aushebungen zur Vermehrung der 
Truppen über die Bundespflicht hinaus koͤnnen nur 
Durch ein Gefeg beftimmt werden, welches, wie das 
Eonferiptionsreglement, m it fänbifger Eoncurten; 
erlaſſen iſt. 



Pofitives öffentliches Staqterccht. 437 

Die gefammte Staats ſchuld ſoll durch ein 
beſonderes Geſetz und durch die Errichtung einer be⸗ 
ſondern Staatsfchulden-Tilgungsanftalt ficher geftelle;; 
auch eine. Bermehrung der Staatsfchulden ohne 
Einmilligung.der Stände nicht. vorgenommen werdeny 
Die Domaineneinkünfte follen für. die Er 
haltung des Negentenhaufes „ für die Adminiſtrations⸗ 
koſten, und den übrigen Bedarf verwendet. werben. 
Zur Sicherheit und Erhaltung des bem.berzogdichen- 
Hauſe eigenthuͤmlich zuftäandigen Domanialdermögens$: 
will der Regent bie Stände zur Beratung in 
Anſehung der nuͤtzlichen oder ſchaͤdlichen Verwendung 
diefes Mermögens zugezogen, und die Stände als 
Garants des Domanialvermögens angefehen willen, 
. Die Stände find zum Vortrage von Bitten 
und Beſchwerden bei dem Regenten berechtigt, 
worüber die abfolute Mehrheit der wenigftens zu 5 
verfammelten Abgeordneten einen Beſchluß gefaßt 
hat. Insbeſondere haben die Stände das Recht, 
die‘ Befchwerden gegen das Benehmen der 
Staatsdiener an.ben Sanbesheren zu bringen, 
Solche Befchwerben follen jedesmal zuerft dem Landes⸗ 
beren vorgelegt, und nur dann als fürmlide 
Klage aufgeftelfe werben, wenn fie Unterfchleif bei 
öffentlihen Kaflen, Beftehungen, abfichtlih ver« 
weigerte oder verzögerte Mechtspflege, Kingriffe: im 
die Verfaflung, oder in die gefegliche Freiheit, bie 
Ehre und das Eigenthum der einzelnen Unterthanen, 
oder der "Behörden und Communen betreffen. 

Einzelne und Corporationen Finnen nur dann 
an die Stände ſich wenden, wenn fie hinfichtlich ihrer 
individuellen Intereſſen fich auf eine unrechtliche Weife 
für verlegt und. gedruͤckt halten, und die gefeglichen’ 
Wege, bei den Sandesbehörden vergeblid) eingeſchlagen 

- 
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Baden. —. Anträge Einzelner und ganzer Corpora= 
tionen hinſichtlich allgemeiner politiſcher Intereſfen ſind 
dagegen unzulaͤſſig und ſtrafbar, weil die Pruͤfung 
und Wahrung dieſer Intereſſen lediglich der Staͤnde⸗ 
verſammlung als Geſammtheit zukommt. 

In der Regel ſoll aller 6.Jahre ein ordentlicher 
Landtag gehalten werden. Doch haͤngt es von dem 
Landesherrn ab, wie oft er außerordentliche Landtage⸗ 
verſammeln toill, Er hat das Recht, die flänbifchen 
Berfammlungen zu berufen, zu verfagen, aufzulöfen. 
und zu fohließen. 

Die Stände genießen während bes Landtages 
einer voͤlligen Unverletztheit der Perſon, und koͤnnen 
waͤhrend dieſer Zeit, ohne Einwilligung der Staͤnde⸗ 
verſammlung, keiner Art von Arreſt unterworfen 
werden, den Fall einer Ergreifung auf friſcher That 
bei begangenen Verbrechen ausgenommen. 

Siebenter Titel. | | 
Vor der Gefhäftsordnung bei den Landtagen. 

Die Mittheilung der von dem Sandesherrn. ben 
"Ständen vorgelegten Anträge geſchiehet ſchriftlich, 
entweder durch das Sandesminifterium, oder eine.bes 
fondere Commiffion. Wenn diefe Anträge duch Be⸗ 
ſchluͤſſe erledige find; fo werden diejenigen Gegen— 
fände in der von dem Landfchaftsdirector zu beftim- 
menden Ordnung vorgenammen, welche von den ſtaͤn⸗ 
diſchen Mitgliedern in Antrag gebracht worden find. 

Zur Beanbeitung einzelner Gegenſtaͤnde kann 
die Verſammlung einige aus ihrer Mitte durch die 
Wahl nach relativer Stimmenmehrheit ernennen. 
Dieſe Commiſſionen haben ſich mit dem Minifte- 
sium oder den Sandtagscommiflarien zu benehmen, 
un die erforderlichen Nachrichten zu erhalten; oder 
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um zu einer Ausgleichung abweichender Anſichten zu 
gelangen. Die Beſchluͤſſe dieſer Commiſſionen wer⸗ 

..ben nad) abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt, und 
durch ein, von der Commiffion felbft gewähltes, Mite 
glied derſelben entweder münblich ober ſchriftlich in 
ber Ständeverfammlung zum Vortrage gebracht. 
Bei der Berathung darüber hat jedes Mitglied ber 
Commiffion feine Stimme fo gut, wie die übrigen: 
Stänbe.. | | 

Mur diejenigen, welche einen Antrag machen, 
oder den: Beſchluß einer Commiſſion vorzutragen 
haben, find zur Vorleſung fchriftlicher Auffäge be⸗ 
rechtigt; die übrigen Mitglieder haben ſich auf münd« 
liche Vorträge zu befchränfen. 

Zur. Gültigkeit eines Befchluffes der Stände» 
. verfammlung ift die abfolute Mehrheie der Stimmen, 
bei Anmefenheit von mwenigftens 2, nöthig, und zur 
Abänderung der ffändifhen Verfaſſung 
die Gleichſtimmung von drei Viertheilen. u 

| Achter Titel, 
Won dem ftändifchen Ausfchuffe, 

Waͤhrend der Zeit, wo feine Ständeverfamm- 
fung ftatt findet, werden die landſtaͤndiſchen Gefchäfte 
durch einen Ausſchuß beſorgt, welcher aus dem Land⸗ 
fhaftsdirector, dem Secretair, und 4 Mitgliedern 
der ftändifchen Verſammlung befteht, welche von der⸗ 
felben , während des Landtages, durch abſolute Stim⸗ 
menmehrheit gewählt, und. dem Sandesherrn zur Ge⸗ 
nehmigung-angezeigt werben. , 

Die Gefchäfte des. Ausfchuffes find: 1) bie Zu⸗ 
‚ fammenberufung der landftändifchen Abgeordneten, 
‚wenn von dem Sandesheren, entweder auf Antrag des 
Ausfhufles, oder aus eigener Bewegung, ein ver⸗ 
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tagter- Landtag wieder in Thaͤtigkeit gefegt wich; 2): 
vorläufige Beratung und Bearbeitung ber bei ber 
fländifchen Gefammtheit zum Vortrage kommenden 
Gefchäfte (vorläufige Prüfung ber Etatsberathung, 
Begutachtung mitgetheilter Geſetzesentwuͤrfe u. ſ. w.); 
3) fortwährende Vertretung ber Staͤnde außer dem 
Landtage. Doch fann der Ausſchuß weber Steuern, 
noch. andere Belaftungen der- Staatsbürger. beroilligen, 
noch fic) definitiv iiber Gefegesvorfchläge erklären. 

| Die Auffi cht über die Verwaltung' der Landes⸗ 
fafje wird von einem Mitgliede des Ausfchuffes und 
einem Mitgliede der tanbesregierung beforgt. 

| Neunter Titel | 

handelt von bem Rechnungsweſen bei der Landeskaſſe. 

 Bebnter Titel, 
Bon ber Gewähr der Verfaffung. 

An dieſem Grundgefege kann ohne Uebereinffim- 
mung bes Regenten und der Stände, nad) vorgängis 
ger Berathung auf. einem Sandtage, weder etwas 
aufgehoben noch binzugefügt werben. 

| Lover ‚Staatsdiener wird auf deffen genaue Bes 
obachtung verpflichtee, und jeder Regent wird bei: 
dem Antritte der Regierung die Aufrechthaltung der 
Verfaſſung durch eine ſchriftliche Urkunde bei fürft- 

, Hohen Worten und Ehren verfihern. Ein außeror- 
bentlicher Landtag nimmt, noch vor ber Huldigung, 
dieſe Urkunde in Empfang. 
Fuͤr die Verfaffung wird bie Garantie des 

Bundestages nachgeſucht. 
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922. 318 
23) ) Serzogtgum Draunfgneig u 

a) Geſchichtliche Einleitung. u 

Während der Minderjährigkeit bes. "Herzogs 
Kart von Braunfchweig » Wolfenbüttel (welcher amt 
30. Det 1823 die Regierung antrat), berief ‚der 
Obervormund, der damalige Prinz - Regent von 
Großbritannien durch Verordnung vom 6. Sept. 1819 
die Stände des Herzogthums zum 12. Oct, 1819 zus 
fammen, welchen der Graf von Münfter den Ent 
wurf zu einer neuen Verfaſſung vorlegte. Diefe 
erbaten fich eine Frift zur Berathſchlagung, und er⸗ 
nannten 18 Mitglieder zur Pruͤfung des Entwurfes, 
und zur Unterhandlung mit der Regierung wegen zu 
machender Abaͤnderungen und Zuſaͤtze. Die Arbeis 
ten dieſer Commiſſion wurden am 23. Dec. 1819 
beendigt; die Unterzeichnung der Urkunde *) er= 
folgte von den 18 Mitgliedern derfelben zu Braune - 
ſchweig am 19. Jan. 1820, und die Ratification 
zu Carlton» Houfe am 25. Apr. 1820. | 

| 93, nn 
b) Politifher Charakter der Verfaffung - 

urfunde vom 25. Apr. 1820. 

Erfter Titel, | 
Von dem MWefen. und den Beftandtheilen der Land⸗ 
Haft, den Eigenfchaften und Wahlen ihrer Mit« 

glieder, 

Die vereinten Stände bes Herzogthums Braun 

+) Sie fießt in Laders Aichi „Th. 2. S. 679. 
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ſchweig⸗ Wolfenbuͤttel und bes Fuͤrſtenthums Blan⸗ 
kenburg repraͤſentiren bie Geſammtheit/ der Be⸗ 
wohner beider Laͤnder, ohne beſondere Beziehung auf 
die verſchiedenen Klaſſen, denen ſie angehoͤren. 

Die geſammte Landſchaft bildet ein, aus zwei 
einander an Rechten und Anſehen völlig gleichen Sec» 
tionen beftehendes, ungetrenntes Ganzes, Die 
erfte derfelben begreift die Hälfte ber bisherigen Praͤ⸗ 
fatencurie, und die Beſitzer der bisher landtagsfaͤhi⸗ 

gen Güter; die zweite die andere Hälfte der bishe- 
rigen Prälatencurie, bie Deputirten der Städte, 
und die Abgeordneten der DBefiger ländlicher freier 
Güter, welche bisher nicht landtagsfähig waren. 

Zu der Ritterſchaft gehören alle Eigenthü- 
mer der bisher mit Siß und Stimme auf ben Land⸗ 
tagen berechtigten und im Beſitze der Landftandfchaft 
befindlichen adlichen Güter. (Die Verfaſſung nenne 
78 ſolche Güter.) Die Virilftimme auf den Landta⸗ 
gen haftet auf dem’ jegigen ganzen Umfange der in 
die Nittermatrifel eingetragenen Zubehörungen der 
Güter, und foll eine Zerftücelung berfelben, oder 
bie Veräußerung folcher immatriculirten Parzellen 
den Berluft des Stimmrechts zur Folge haben, 100« 
fern der Beſitzer des Gutes davon nicht vorher bei 
dem: permanenten Ausfchuffe der Landfchaft: Anzeige 
gemacht, -und auf deffen: Bericht an den Sandesherrn 
die höchfte Genehmigung feines Vorhabens erlangt hat. 

Aus der bisherigen Curie der Prälaten gr- 
fcheinen als Mitglieder der erften Section die Aebte 
der Stifter und Klöfter Königslutter, Amelungborn, 
Riddagshauſen, die Decane oder Deputirten der 
Stifter St. Blafii und Se. Cyriaci, und der Propft 
des Stiftes Steterburg; — und als Mitglieder 
‚ber zweiten Section bie. Aebte oder Proͤpſte ber 

» 
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Stifter und Kiöfter Marienthal, Michaelſtein, Ma ⸗ | 
rienberg , Lorenz, Frankenbers , Clus und Bruns⸗ 
hauſen. | 

. Bon Seiten ber Staͤdte wohnen beren Abge⸗ 
ordnete ber zweiten Section bei, und zwar für 
Braunſchweig 6. Deputirte, für Welfenbittsel und 
.Helmftädt 2; jede der übrigen Städte: ſendet ein: 
Mitglied zue Werfammlung..  - 

Fuͤr den Stand ber nicht zu der Ritterfchaft ge⸗ 
hoͤrigen Grundbeſitzer auf dem Lande wird in 
jedem Kreisgerichte aus der Zahl der ſowohl auf dem 
platten Lande, als in den Städten und. Flecken an⸗ 
-fäffigen Schrift und Sreifaffen ein Depntirter aus⸗ 
erſehen, und ber zweiten Section zugeorbnet; Die 
‚Güter und Höfe derfelben dürfen in ihren Hauptbe⸗ 
ftandtheilen feiner Dienſt- oder Meierver«- 
pflichtung, unterworfen feyn; auch haftet das 
Stimmrecht und die Wahlfähigfeit auf dem je tz i⸗ 
gen Umfange dieſer Guͤter und Hoͤfe, und geht 
durch Trennung und Veraͤußerung der Theite iderſel⸗ 
ben verloren. 
Die Staͤdte werden durch den Vorſteher der 

die Guͤter der Stadt verwaltenden Behoͤrde (ben Buͤr⸗ 
germeiſter) vertreten; daher auch in den Staͤdten 

Braunſchweig, Wolfenbuͤttel und Helmſtaͤdt der erſte 
Stadtrath oder Buͤrgermeiſter, vermoͤge feines 
Amtes, einer der von dieſen Städten: abzuordnen⸗ 

. den Depufirten ift. Die übrigen 5 Abgeordneten der 
Stadt. Braunfchmeig müffen. aus der Bürger 
ſchaft gewählt werden, und zwar 2.aus.ben Groß⸗ 
haͤndlern, Banquiers und: Fabrikherren, die drei an⸗ 
bern:aber aus der übrigen Kaufmannfchaft; den klei⸗ 
nern Fabrikanten, Rentirern, Kuͤnſtlern ‚oder Hands 

. werfern; auch müffen: biefe Deputirten ſaͤmmtli 
\. 

1 
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welche die fandesverfaffung,, Landescollegia, Gerichts» 
und aligemeine Verwaltungsbehörben, deren Wir- - 
kungokrris und Verhaͤltniſſe betreffen; foll-von Be⸗ 
fiimmungen, welche zwiſchen dem Regenten. und ber 
Landſchaft Hertragsmeife getroffen find, abge— 
:wichen; :follen allgemeine gefegliche Veränderungen 
‚in Anfehung ber Zehnten, Dienfte, Meier» und ſon⸗ 
-fligen gutsherrlichen Verhäftniffe und Gefälle: ver« 
‚fügt ,. ober. allgemeine Gefege über bie Theilung der 
Gemeinheiten ‚gegeben werben; fo ift dazu eine Ber- 
‘handlung und Webereinfunft mit den 
Ständen: nöthig. 
:  ..Den- verfammelten Ständen ſteht frei, dem 
Regenten Vorſchlaͤge zu allgemeinen Landesgefegen, 
Verfuͤgungen und Anſtalten zu thun, and werden 
ſolche von der Regierung ſtets mit aller Aufmerkſam⸗ 
keit aufgenommen, ſorgfaͤltig gepruͤft und thunlichft 
beruͤckfichtigt werden. — Nicht weniger find die Land⸗ 
ftände : befüge, wegen bemerfter Mängel oder 
Mißbraͤu he bei der Gefeggebung, ‚Rechtspflege 
und Verwaltung angemeflene Borträge an. den 
Regenten zu richten, und über deren Abftelfung gu ts 
achtlich ſich zu äußern. — Auch iſt den Ständen 
unbenommen, dem Landesherrn Beſchwerden 
‚und Klagen über die höhern Landesbehör— 
‚den und Staatsdiener, wegen pflichiwidriger 
"Verwaltung ihrer Amtsgefchäfte,. vorzutragen. 

Um. den . verfaffungs« und orbnungsmäßigen 
Gang der Staatsgefchäfte und bie öffentlichen. Be⸗ 
.amten wegen ihrer Verantwortlichkeit zu fichern, 
‚werden Die, : unter ber Unterfihrift des Landesherrn 
erlaſſenen, Referipte und Verfügungen jebesmal mit 
‚ber‘ Contrafi ignatur eines. Minifters oder Mitglieds 
‚des geheimen Raths veeſehen. Eine mit dieſer Con⸗ 

2 
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traſignatur nicht bezeichnete Verfuͤgung bes geeheuten 
in Sanbesangelegenheiten wird als erfchlichen alt 
gefehen: CE EREN ..: 

Die von Seiten der cendſchaft —— 
gium zugeordneten 4 Mitglieder (aus jeder Section 2) 
bilden zugleich. einen bleibenden Ausſ chuß der⸗ 
ſelben für die zwiſchen den Landtagen nothig oben 
rathſam befundenen Mittheilungen. Dieſer Ausſchuß 
kann, unaufgefordert, Vorſtellungen und. Anträge in 
landſchaftlichen Angelegenheiten bei dem Sandespheren 
machen, unb feine gutachtliche Meinung::Darüben 
pflichemäßig äußern. — „Außer dieſem permanenten 
Ausſchuſſe beſteht noch ein größerer aus; 9 Mie⸗ 
gliedern beiher Sectionen, welchen der erſtere: in allen 
zwiſchen den Landtagen vorfallenden landfehaftlichen 
Angelegenheiten von. Wichtigkeit suguziehen hat, 

a re ya Ir Tr Dritier Titel, rn 4 3.. 4 

Bon der Verſammlung/ de. Stände auf. den sank 
‚sagt, yndt der: ‚Behandlung d ber Geſchaͤfte derſelben. 

;;Alles-3 Jahre wich regelmäßig ein Landtag: ges 
Halten; außerordentlih,, wenn der Sanbeshesd-befon. 

dere: Baranlaffung bazı finde. 
Rede Section ber Stände bildet Ele fich eine 

bef onders Verfanmlung,; und faßt:ihre. Beſchloͤſſe 

nach abfoluter Mehrheit der. Stimmen: . ar \i...1. 
; Babe. Section. maͤhlt aus ihrer Mitte einon. Pra⸗ 

fidenten, einen Bicepräfidenten und einen. Eenvetadv.s 
zu ben ‚beiden. erſtin Stellen gehort bie, Defäigung 
Des: Landasherrn. . .nlhalngo ni 3. 

.Jede Section. fonn perhanbein.- ‚hei Aimefenheis 
eines Drittheils ihrer Mitglieder; um aber. Befchlüffe: 
au faffen, ‚, ‚muß bie. Hälfte derfelben verſammelt feyn. 

IB a Mitglied ift berechtigt, Ant age zu machen, 
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hoch muß Die Gtimmenmehrheit der anweſenden Mit⸗ 
glieder. entſcheiden/ ob der. Antrag ſich zur Berathung 
'eignet, auch ob bie Angelegenheit einer Eommiffion 
zur vorgaͤngigen Prüfung: und Verichtserſt attung zu 
übergehenfene‘; ie) HT up se! 

Alle. Veeraͤge Der ; "Stähbemitgliebep: muͤſſen 
—88 ſeyn ano bie Ianvesgerriichen Commiſſarien, 
Anh. die. im. Momen ſtaͤndiſcher Kommifltchehnaiftzee 
tenben :Rrfedenten: dürfen fchriftiiche Aufſaͤtze: iablefen, 
Die abfolute· Stimmenmehrheit. entfcheibee. in 
allen Fuͤllen, naußer wenn ändifcher Seits ein Ans 
wrag an den Landesherrn:gemacht werden ſoll, wricher 
eine weſentlich⸗ Abänderung det Landes⸗ ober @ituers 
verfaſſung enshäfe, wo 3 2 der. Stimmen zum Veſchluſſe 
erfordert werdan nF Hr 

Die, über‘; ‚werhandeltei Gegenfände. von'einet 
Section. befchloffegen Antsäge werden fofort der ans 
bern Section mitgetheilt, in gl bie, vorliegende 
Sache 'alsdarin "einer Wommiſſi ion’ zut dorlaͤuſtgen 
Pruͤfung uͤbergeben wird. Ku ven Bericht'derfelßen 

wird doruͤberberathen und abgeſtimmt. —Sollten 
beine Sectlonen über einen vorliegenden Gegenſtand 
nicht ſich vereinigen; ſo findet eine Zu ſaminens 
tretung von Commiffarien ſtatt, welche aus 
jeder Section in gleicher Anzahl ernannt erden; And 

denen, wenn die Sectionen es auch nur einſeitig wan⸗ 
ſchen, landesherrliche Commiſſarien zugeordnet wer⸗ 
den konnen. I 

Heber einen Gegenſtand, in Anfegung deſſen 
eine Vereinbarung beider Sectionen nicht zu Stande: 
kommt, iſt ein neuer Antrag und eine weitere Delibe- 
ration während deffetben Landtages nicht mehr zuläflig.‘ 

Der Landesherr Fann geheime Räthe oder andere 
Staatsbeamte als Commiſarlen zu einzelnen Eigun- 
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gen ber Sectionen aborduen, um. dieſan vie Laadſchaſe 
erlaſſenen Anträge mit ihren Gründen: naͤher zu ang 
wickeln and auseinander zu ſetzen. Doch bleiben die 
ſellen · bei der Berathſthiagung und Abſtimmung ver 
Sertlannichagegumiitige  .,.3C nd au nn 
3 Mächte nur allroad Dem danweshfkn und von 

einer Scdion; anifhie 1anders;serläfienbi6pnindät, rer 
dern auch alle fonft im Sipwägung kamemnenbesdinfaß 
fendeti&egenftände) müffen,vor-ihrer. Verhandlung 
ingpr ſtaͤndiſche n Verſanmlung jeigebizuf wäßlenden 
Eommiffion«von! 3%; “ itgkiedern uͤber⸗ 
geben senden. : 10%‘ Pan 0 Pi 
=, Die Verhandlifigenver ' Sanfhaftiimüffen: fo 
lange ’geheim geh werden/ re A = 
derſelben gefaßt und je Publicatichrgelange find, ı E# 

zelner Mitglieder bekanh&tu —— Den gain 
tagsabfchied ‚autterjeifneevon dein:{nndesherum, - 
und von dem Praſidenten und dem bandfpubitus der 
Stände, wird durch. ben Drud „er öffenichen 
Kunde gebracht. ur. ’ 

: fimmungen.über een des aan ‚bie 
„ Diäten der Stände, die. Erbhuldigung. eines neuc 
Regenten n ach der Arinahme:und Betätigung: vie 

r m Sanbtagsorbnung: von demfelben, zu Zu ja: 

iſt auch nicht erlaubt Melgungen Rund Wotanein 

Inu 
29.9 er arehum Kaffe) 

a) Geſchichtliche Einleitang. — 

Die Lander des Hauſes Naffav: hattet Durch on 
Raichedeputations hauptſchluß und durch die Confoͤde ⸗ 

322 
D 
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Harmsecteides Nheinbundes beſentiche Veroͤndernn⸗ 
gan erfahren; nicht unbebeutend waren diejenigen 

wWrvelche nach ber Aufloͤſang bes Rheinbundes erholg⸗ 
zen, deren Ergebniſſe, mach dem Abſchluſſe der Ver⸗ 
träge mit dem Naflau« Dran Haufe im Konig · 
weiche. der. Niederlande ( 24. Jul. 1814), und mie 
dem Ränigreihe Preußen ‚01: Mai,1815), in bie 
4eutfche Bundesacte üb, 
Weil das. Haus Nalfawlifingen anf. dem 
Erloſchen fand, ungeheffen Beſitzungen an das Mpus 

Stiftung des, Naffauifche Land: als 
Ein politifch A Herzogthum, aus» 
geſprochen In. Doch ruhte die 
herzoglich eloͤſchen des Hauſes 

ind ging erſt am 24. 

auf die bisherige Britoem aſche Nnie übers 145 
+ Bevor moch der Wiener: Congreß eröffnet warb; 
Fpeahen durch Patent?) dom 2. Sept: 1814 bie 
damals noch lebenden beiden Fürften, ‚der Herzog Frie 
drich Auguſt von Naffauy, und: der FuͤrſtFriedrich 
Wilhelm von Naſſau, die Stiftung: seiner: lat d- 
ſtaͤndiſchen Werfafſung aus, ber erfkeinäuf 
teutſchem Boden nach der Aufloͤſing des Rheinbun⸗ 
des, und inmder Zwiſch en z eit zwiſchen dent erſten 
Parifer Frieden vom 30.Mai 1814 und den Beſtim⸗ 
mungen ber teutfchen Bundesacte vom 8. Juny 1815. 
— Zwei ſpaͤtere Patente *®) vom 4. Nov, 1815 
betrafen: 1): die Wahl Ver kand ſtandtho und 
— N—t ⸗ DE us 

*) Es ſteht in ven en Europ. Eonpier. &h.2 2 8,295, — 
and in Läders Archid, Th. 5. S. 499. 

H Seide ſtehen in den Enns Gonkitt. Th. P@&iäykr- 

Erzogs Friedrich Arguſt, 
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2) die Bildung der Dersenbanf der Sandy 
ainte 

95. 

b) Potitifher Charakter der Berfaffung 
vom 2, Sept. 1814 

Das Patent, welches bie Grundzüge der Vers ö 
faffung des Herzogtfums enthält, gerfälle in zwei 
Theile. Der erfte nennt. die allgemeinen ſtaats⸗ 
bürgerlichen Rechte, welche die beiden Regen⸗ 
ten bereits in einzelnen Edicten ausgeſprochen hatten, 
und in bem Patente ihrem Lande wiederhohlt zuficher«, 

. ten; ber zweite ‚bezeichnet die euangeordneten ſt aͤ n⸗ 
difhen Verhälknäffes. 

Die Fürften erflärten: ſie nicht nur de 
bürgerliche Freiheit ihre Anterthanen moͤglichſt 
geſichert, und die politiſche Gleichheit derfelben. , 
vor dem "Gefege BB erhalten, fondern auch den 
Grund zu eine®, auf diefen beiden Stüß- 
puncten ruhenden, Verfaffung gelegt hätten, 
„Bon diefer Abſicht ausgehend und von folden Ber 
weggrünben geleitet, haben Wir die vollkommenſte 
Duldung religiöfee Meinungen und f reie Mebung 
jedes Gottesdienftes in Unfern fanden gehand« 
habt; eben fo die freie Aeußerung politifher 
Meinungen, fo weit auswärtige Staatsruͤckſichten 
nicht eine Befhränfung verlangten. Wir haben 
Unfern Unterthanen ben freien Abzug mit ihrem 
Vermögen, nach erfuͤllter Militairpflicht, in afle 
diejenigen Staaten zugeftanden, wo gleiche Abzugs. 
freipeit in Unſer Gebiet geftattet wird. Wir haben 
die Leibeigenfchaft von Grund aus in Unferm 
Herzogthume getilgt, ven Frohn⸗ und Dienf- 



302 ofiioes öffentliches Staatsrecht. 

zwan g' Inter Schadloshaltung Ber Dienftherren ge 
loͤſet, Förperliche Zuͤchtigungen als Strafmittek abger 

ſtellt, erbliche Vorrechte aufhöhere Staats 
aͤmter nicht anerkannt; vielmehr aus allen 
Staͤndben zu dem oberſten Civil⸗ und Militairſtellen 
berufen, wer Uns dazu.tüchtig ſchien. Die Juſti z— 
pflege ward, unabhängig von Uns, durch Die ange⸗ 
grdneten Juſtlzbehoͤrden verwaltet. Wir haben Un⸗ 
fern landesherrlichen Fifcus den Gerichtshöfen unter- 
deordner, und Uns des Rechts begeben, angeftellte 
Staatsdieyger willführlich zu entlaffen. Wir haben 
die freie Benutzung des Grundeigenthums unter den 
Schuß ſchirmender Gefege geftellt, das Recht der 
Wildbahn ımd alle, den Anbau des Bodens ftörende, 
MWeidegerechtfame bis: zur Unſchaͤdlichkeit befchränft; 
bie Ablöfung der Zebften, Grundbelaftungen und 
Servituten vorbereitet, und für die Einführung einer 
völligen Gewerbefreiheit vorbereitende Maasregeln ges 
teoffen. Wir haben feine Abgaben von Unfern 
Unterthanen erhoben, außer für Bebürfniffe bes 

Staates; Wir haben verordnet, daß ein Jeder 
Bazu’beitrage nah dem Maasftabe feines 

reinen Einkommens; daß einzelnen Ständen 
gder Perſonen feine Befreiungen forthin davon ers 
laſſen werden. Wir haben in dringenden Finanzan⸗ 
gelegenheiten Domainen Unſers Hauſes zum Bor« 
theile derStaaskaſſe veräußert. — Unſre 

Unterthanen haben aber auch (durch Theilnahme an 
dem ‘Befreiungsfampfe im Fahre 1813 und 1814) 
ihr Recht auf’ eine felbftftändige und ehrenhafte Stel« 
fung unter den verwandten Stämmen bes teutfchen 
Volkes im Fünftigen teutſchen Staatenvereine fich be« 
feftige,, und Wir finden Uns bewogen, die Anerfen- 
nung dieſes Rechts, durch die dauerhafte. Bes 
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gründung einer eigencehümlichen Werfafe 
fung, noch mehr ihnen allenthalben zu verfichern. 
Es iſt übrig, Allem, mas für die Einführung einer 
liberalen, den Bedürfriffen Unfrer Zeit und Unfers 
Staates entfprechenden, Verfaſſung in Unſerm Her 

zogthume entweder fchon gefchehen-ift, oder noch ers 
forderlich feyn wird, auch eine gleich Fräftige 
Gemwährleiftung im Innern zu geben, welche 
Wir in der Errihtung von Landſtaͤnden ge⸗ 
funden zu haben glauben. Indem Wir Unfern 
tandfländen die Bewahrung jener anges 
füsrten Grundlagen ſowohl, wie die weis 
tere Ausbildung einer folhen eigenthüm— 
lihen Landesverfaffung kbertragen, übers 
laffen Wir Uns der Hoffnung, diefelben gegen den ' 
Wechſel aller Dinge, welchem gefegliche Einrichtun⸗ 
gen; in. kein monarchiſchen Staatsformen mehr, als 
anderwärts, unterworfen find, nad) Möglichkeit 
fiher geftellt zu haben.“ | 
Nach dieſen allgemeinen Grundfägen folgten als 
einzelne Beftimmungen : 
Die Lanbſtaͤnde find zufammengefegt aus Mit⸗ 
sliedern der Herrenbanf, und Landesde—⸗ 
putirten, welche in abgefonderten Sigun«- 
gen'fich verfammeln, Die Mitglieder der Herrens 
bank werden vom Regenten auf Lebenszeit, 
öder erblich ernannt; die Landesdeputirten aber von 
den Vorſtehern der Geiftlichfeit und hoͤhern Lehran⸗ 
ſtalten, von den Begiitereften Sandeigenthümern, und 
von den Inhabern größerer Gewerbe erwählt. 

: Die Sicherheit des Eigenthums und der perſoͤn⸗ 
lichen Freiheit wird unter die mitwirfende Gemähr: 
leiſtung der kandflände geſtellt. Ste Tollen dar- 
üßeriwarhen, und darauf zu Halten befugt 



I “ N 

I) Fr ‘ 
ı. 

50%.  Pafüipen öffentliches Staatstecht. 

J eyn, Aaß die freie Wirkſamkeit ·der oberfien Juſtiz⸗ 
/hehoͤrden nie beſchraͤnkt werde; daß willkuͤhrliche Ver⸗ 
haftungen, vhne rechtliches Verfahren nad; daR bes 
ftehenden, Gefetzen, auf Feine Weife ftatt finden; auch 
daß kein Untesthan feinem durch die Geſetze beſtimm⸗ 
ten ordentlichen Richter durch außerordentliche Maas⸗ 

regeln ‚entzogen werde. Zu dem Ende werden den 
Sandftänden folgende Rechte beigelege: J 

ne ihre Einwilligung ſoll an den, im Ein⸗ 
gange dieſes Patents erwaͤhnten, die Aufrechthaltung 
der bürgerlichen. und Gewerbe Freibeit ‚fo.wie-bie 
Gleichheit der Abgaben bezweckenden, Gefegen. und . 
Einrichtungen von dem Regenten nie eine Abaͤnde- 

rung verfüge werden. Ueberdies ſollen wichtige, das 
Eigenthum, die perfönliche Freiheit und Verfaffung 
hetreffende, neue Sandesgefege nicht ohne 
den Rath.und die Zuftimmung- ber Lande 
ſtaͤnde eingeführt werden. 

Sie fönnen dem Regenten V orf Hläge zur 
Abänderung, beftehender und Einführung neuer Gefege 
überreichen; aflgemeine und befondere Beſchwer⸗ 
den einzelner Sandtheile oder Unterthanenklaſſen dem 

Regenten vortragen, und fordern, daß gegen ben - 
Staatsminifter- und gegen Sanbescoflegia wegen be= 
ſtimmter Befhuldigungen (Verletzung der Beſtim⸗ 
mungen der Verfaſſung, Beſtechung, Concuſſion) eine 
Unterſuchungscommiſſion angeordnet werde. Solche 
Vorſchlaͤge und Beſchwerden koͤnnen von jedem ein⸗ 
zelnen Mitgliede der Herrenbank und der Lan⸗ 
desdeputirten, waͤhrend der Sitzung ihrer Verſamm⸗ 
lungen, in Antrag gebracht, dem Regenten aber 
nur, nad) der Zuftimmung der Mehrheit in jeber Ab⸗ 
theilung,, vorgelegt werben. : Auf gleiche Meife:merr 

den die vom Regenten den Landſtaͤnden zum 
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GhtenundanyBeikimmungmirgusbeis- ' 
Lee ofe gesaesghläge in jeden, Abtheilung 
befonhezs ‚bifentirt und „Darüber abgeſtimmt; fo daß 
nur die für ſich zaͤhlende Stimmenmehrheit in jeder 
einzelnen, Abtheilung die Zuftimmung ber Sandflände 
beurkundet. Herrſchen gecheilte Meinungen in beiden 
Abtheilungen; fo wird die Wereinigung derſelben 
durch eine,.von jeder Abtheilung in gleicher Anzahl 
zu. erwählende, Deputation verfucht, welche unter. 
den beiden Präfidenten. zufammenteitt, Bei nicht ſtatt 
finpender Bereinigung behält fich der Regent die Ent» 
ſcheidung vor. Ä | 

"Alle zu erhebende directe und indirecte 
- Abgaben follen von der Mehrheit der Landſtaͤnde, 
wobei. die einzelnen Stimmen in beiden 
Abtheilungen zufammen: zu zählen find, 
im. Voraus bewilligt werden; alle Directe Abgaben 
für den Zeitraum eines Jahres, die indirecten, 
nach Entbefinden, auf ſechs Jahre, Zudem Ende 
iß das Beduͤrfniß des fommenden Jahres, fammt 
dem wahrſcheinlichen Ertrage der zu erhebenden Ab⸗ 
gaben, in genauen und vollſtaͤndigen Ueberſichten, 
ihnen vorzulegen; auf gleiche Art auch die geſchehene 
Verwendung der bewilligten Abgaben ihnen, unter 
Einſicht der gefuͤhrten Rechnungen, mit den Belegen 
derſelben nachzuweiſen. | 

‚ Die Sandftände fonnen, während ihrer Sitzungs⸗ 
zeit, Vorftellungen und Bittfhriften von 

einzelnen. Unterthanen, fo wie von Gemeinden an- 
nehmen. Sie muͤſſen aber ſchriftlich an die Präfi- 
denten beider Abtheilungen eingefchickt werben. - 

Die Stände verfammeln fich jährlich; der Re⸗ 
gent kann fie, nad) dem es ihm erforderlich fcheint, 
außerordentlich zufammenberufen, auch die Verſamm⸗ 

— 
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hung vrrragen, und aufloͤſen. Er ernenne zu den 
Sitzungen jeder Abtheilung Commiſfä— 
rien, welche an allen Verhandlungen Theil nehmen, 
ohne bei der Abſtimmung zugegen zu ſeyn. 
Während der ftändifchen Verfammlung kann 
kein Mitglied, ohne Zuſtimmung der Abtheilung, 
wozu es gehört, verhaftet werben. Ä 

Gebohrne Mitglieder der Herrenbant find 
alle Prinzen des Haufes nach zuruͤckgelegtem 21ften 
Jahre. Erbliche Mitglieder derfelben find die je— 
desmaligen im Herzogthume ı beftehenden Standes 

herrſchaften: der Graffchaft Holzappel und Herrfchaft 
Schaumburg, der Graffchaft Weſterburg, der Herr- 
fchaften Neiffenberg. und Eransberg, ber (fürftlich 

‚ geyenfchen) Grundherrlichkeiten zu Fachbach und Mie« 
vern, fodann die gräfliche Familie von Walderborf, 
und die freiherrliche Familie vom Stein, Se haben 
Das Recht, den Verfammlungen vom: Eintritte in 
das 25fte Jahr an perfönlich beizumohnen, und koͤn⸗ 
nen fi), nad) Gutbefinden, auch durch Bevollmaͤch⸗ 
tigte vertreten laffen.. — Außer biefen geboßrnen 
und erblichen Mitgliedern find den adlichen Guts«- 
eigenthuͤmern in dem Herzogthume ſechs Viril— 
ſtimmen bei der Herrenbank verliehen, welche ſie 
durch Deputirte vertreten laſſen, die von ſaͤmmtlichen 
wenigſtens 21.31. zu jedem Grundſteuerſimplum ent⸗ 
richtenden adlichen Gutsbeſitzern aus ihrer Mitte zu 
jeder ſtaͤndiſchen Verſammlung ermähle werden *). 

Die Verfammlung der Landesdeputirten 

*) On. diefer letzten Beſtimmung, welde in dem anges 
" führeen Patente vom 4. Nov. ı815 enthalten if, 

ward mandes in dem Berfaffungspatente vom 2. 
Sept. 1814 modificirt. it 
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beſteht aus 22 Mitgliedern, welche das 23ſte 
Jahr zuruͤckgelegt haben niiſſſen, und · durch abſolute 

Stimmenmehrheit auf die Dauer von 7 Jahren er⸗ 
wäßle: werden. Sie beftehen aus 2 Inſpectoren der 
evangelifchen und 1 Dechant der Eathotifchen Geiſt⸗ 
lichkeit; aus einem Mitgliede aus den Vorſtehern ber 
höhern Sehranftalten; aus 3 von den hoͤchſtbeſteuerten 
Gewerbebeſitzern, welche wenigftens einen, dem Ge⸗ 
werbefteuerfimplum der gewählten Kaffe gleichftehen« 
den, Steuerbetrag entrichten; und aus 15 von ben 
meiftbegüterten Sandeigenthümern, welche zu jedem 
Srundfteuerfimplum weniaftens 21 Fl. beitragen, | 

Den Präfidenten der Herrenbanf ernennt. der 
Herzog für jede Sigungszeit aus der Mitte derfelben; 
den Präfidenten der Deputirten aus 3 von denfelben 
vorgefchlagenen Mitgliedern. | | 

Die Sigungen der Landesdeputirten 
findöffenetih 9%. — Die Verhandlungen beis 
der Kammern werden durch Druck zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht. 

| 0. 

25) Fuͤrſtenthum Lippe-Schaumburg. 

Verfaſſung vom 15. Jan. 1816, 

| Mit Beziehung auf die Verhandlungen und Be⸗ 

*) Am Patente vom 2. Sept. 1814 hieß es: „die Sißuns 
gen find nihe oͤffentlich; doch koͤnnen dieſelben 
durch Stimmenmehrheit die Öffentliche Bekanntmachung 
ihrer. Verhandlungen, . mittel Abdruck und 
Nertheilung von 25 Exemplaren gn jedes 
ihrer Mitglieder, verordnen.“ — Später ward aber 
die Oeffenthichkeit der Sigungen der zweiten 
Sammer förmlich ausgeſprochen. . 



— 

408 Poſicives Öffeuslihes Staatsrecht. 

ſchluͤſſe auf dem Congreſſe zu Wien, ſprach ber Fuͤrſt 
Georg Wilhelm. von Lippe⸗Schaumburg in einem 
Keferipte*) vom 15. Jan. 1816 die Grundzüge 
dee landftändifhen Verfaffung in feinem 
Staate aus. 

Er erteilte ihnen folgende Rechte: das Recht, 
die zur Staatsverwaltung nöthigen Ausgaben nad) 
‚den ihnen vorzulegenden Berechnungen zu prüfen, 
mit dem Negenten über das Maas und bie Art ber 
DBefteuerung fi) zu vereinigen, und bie darnad) er= 
forderlichen Steuern zu vermwilligen (in welcher 
Hinfihe der Landesvergleich vom 3 Dec. 1792 
beftätigt ward); — das Recht, über die zu erlaffen- 

den allgemeinen Landesgefege ihr Gutach— 
fen, und, wenn fie auf die Sandesverfaffung einen 
weſentlichen Einfluß haben, ihre Einwilligung 

zu ertbeilen; — das Recht, von der Verwendung 
der Sandesfteuern Kenntniß zu nehmen, und jährlich 
die Rechnungen der Landesfteuerfaffe zur Einficht zu 
erhalten; — das Recht, über-Gegenftände der all« 
gemeinen Wohlfahrt dem Regenten Borfchläge zu 
machen, fo wie ihre Beſchwerden über Mißbräuche 
und Unregelmäßigkeiten im öffentlichen Dienfte, mit 
Beweifen belegt, bei ihm anzubringen. . 

| ‚Alle-Unterehanen der. Schaumburgifchen Lande 
find zur Sandftandfchaft berechtigt, dergeftalt, daß 
die wirflihen-Befiger abliher Güter, bie 
Deputirtender Städte und Flecken, und bie 
Deputirfen ber Amtsunterthanen aufbem. 

Landtage zu erfsheinen befugt feyn follen. — Die Land⸗ 

tände von der Ritterſchaft müflen ein adliches 
‚freies Gut befigen, und 25 Jahre alt feyn. — Die 

*) Es ſteht in den Europ. Confitt. Th. 3. ©. 410. 
?t 
. 

⸗ 
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Staͤde o Buͤckeburg und Stadthagen, ‚md die 
Sieden ‚Steinhube und Hagenburg ſenden jedes 
einen Deputirten, weichen der. Magiftrat. aus. feines 
Hätte, oder. aus deri Buͤrgerſchaft beſtellen kann. 
Yus:den wirflichen Beſiern von Bauerguͤtern, 
welche 30 Jehre zuruͤckgelegt haben muͤſſen, follen 
erſcheinen: aus dem Amte Müdehurg:2,: aus dem 
Amte Stadthagen 2, aus dem Amte Hagenburg * 
und aus dem Amte Arenſsburg einer. 

Jaͤhrlich fol ein landeas gehalten werten. +:@® 

. : 3 

96. J — J 

26) Fuͤrſtenthum Lippe-Detmold. 
en  Werfaffung vom 8. Jun. 1819. n J 

| Al⸗ Vormuͤnderin⸗ ihres Sohnea "dei won. re⸗ 
gierenden Fuͤrſten Leopold, gab die verwittwete 

; (nun verewigte) Fuͤrſtin Pauline am 8. Jun, 1819 
Ügrem Stoaie eine Merfafiung 9), make, nad) 
einer öffentlichen Beurtheilung berfelben in ber Ha l« 
leſchen titeraturgeitung 1820. St. 40, aus 
ver Feder der Fuͤrſtin jelbft gefloffen und’ 
von. dem Fuͤrſten Leo pold mit unterzeichnet worden 
iſt, die aber bis jeht noch nicht ins offentliche Leben 
traf; weiß; nicht nur die alsen: Landſtaͤnde — Kitter⸗ 
ſchaft und Städten, ſondern auch ber ürft von, 
tipp - Schau mbaRp,- als Agnat, (2 Aug. 
1810) Wiherfpune). :gegep;hiefelbe Dach dep 

Ä —** au Frankfurt erhoben. ; 2:2: ® .. HH ‚” 

‘ 171 A 8 

v J 

6x ſehe in den Eukbp. Wonſtitt. ek 3.0 6, 
— und ig Kader s che, TH: 24. ©. BI. 3 1 

‘ 
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einer Fürkgern Zeit nicht‘ zu entſprechen ſchien; ſo⸗ erließ 
der, am 9. Sept: 1813 ‚zur Regierung gekommene, 
Fuͤrſt Beorg: Heinrich: am 28. San. 1814 ein 
Werfaffunger und Organifutionsdarcer ?), 
welches nicht nur dem Lande, ſondern auch er Ver⸗ 
ifaffung, :foiwie zugleich, den Verwaltung eine 
neue Geftaltung gab, die zeitgemaͤßer, als die frühere 
war, freilich’ aber, det Form nach, fehr, breit ge⸗ 
halten und in einem unbehäfflichen Ausdrucke erſchien. 
Das Ganze, das nicht ohne Süden, und wahrſchein⸗ 
did) das Werk einer eiliges Bearbeitung war, enthielt 

iwweder eine eigentliche Verfaſſungsurkunde, moch. eine 
erfchöpfende Verwaltungserbnung , fonbern Beides 
zugleich in nachcheiliger Wiſchung. Der weſentliche 
VWortheil dieſes Decrets ſchien auf das Fuͤrſtenthum 

Pyrmont: zu, fallen, weil dieſes dadurch berechtigt 
ward , zu den fläübifchen Repräfentanten des Fuͤrſten⸗ 
hums Waldebov ier Deputirte zu fenden,icpie 
daffelbe befonders ver@eten, und aus zwei Grundbe⸗ 
figern, einem Deputirtemsaus.bem Gemwerbeflande, 
und einem:Gelehrten befießen follten. .:..: s....: 
Alleim die: bisherigen Stände. des Landes: zogen 
das Alie vorz. cheils weil auch ſie beſteuert werten 
ſollten; theils weil das Fuͤnſtenthum Pyrmont, in die 
ſtaͤndiſche Vertretung aufgenommen worden war . 

Die Beſchwerden daruͤber gelangten bis in das 
Hauptquartier der verbuͤndeten Monarchen ***), Eine 
vorkäufige Convention. vom 3, Jufy. 1814 befriedigte 

N . 

P « . 

H Es ſteht In ben Europ. Eonfitt. Th. 2. ©, 276. 
“05 So erklärt’ fi darüber der Waildeckiſche Sufkiprarg 
 Rarnhadeh inLädersArhiv, Th.2,.@. 4 m.R, 
ser) J. Ludw. KAüser, Staatsarchib des teutſchen Bati⸗ 
. des, Heft 75 S. 24ß6. n Fee te 
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Er wird if 6.Jahre gewaͤhlt. Die Mitglieder der 
Regierung, der Rentkammer, des. Eonfiforiqmg;, 
der. obern Juſtizhoͤfe und bie, welche Hofehargen 
oder. Militairdienſte bekleiden, koͤnnen keine Dep 
fieden Fan Ind INH Fe 

Die: ordenehfchen: Landeag⸗ werden. "alten ol 
Sn alten. 3. Mi I. R filssss rk a 2318 

—— beratbfchlagen: in Eier am⸗ 
mer Die Berathſchlagungen geſchehen:oͤ ffend- 
lich; dech Tann. die Kammer das; Abtroten: der: Zi⸗ 
hoͤrer verlangen. : Die Mefultate des Landtage 
ſollen in paßlicher Formund Ringe: dus ch Ben 
D r uck bekannt gemacht werden. 

‚Zu rinem gültigen. WBelhluffe bedarf * ber. Ans | 
wefenbeit von: wenigftens der Deputirtäan. Die - 
Stimmenmehrheit eitſcheidet; doch: ſteht jedem Ab 
georbneten. frei., feine, abyssichende Dleinung: in einem 
befonbern. ‚Auflage‘ sun Kenntniß ‚bes ‚Regenten, zu 
bringen. 

Die sanbesabgeorbneien find — ihrer Aenß⸗ 
rungen in der Staͤndeverſammlung micht verantwort⸗ 
lich und, waͤhrend der Dauer des andtages perſoͤn⸗ 
lich unverleglich. Mur bie Degefung. eines Ver 
brechens koͤnnte Verhaftung augiebenu Bee 

N 

gm. be | 
97): Sürftenthum Waldel: Pyrmont. 2 

Verfaſſung vom 19. Apr. 1816. 

Das Fuͤrſtenthum Walded richt aber Pyt⸗ 
mont) hatte bereits ſeit Jahrhunderten Stände, ges 
bildet aus der Ritterſchaft und den Staͤdten. Weil 
aber dieſe ſtaͤndiſche Verfaſſung den Verbältniffen 
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Insbeſondere wird erfordert, bei. Repraͤſenianten 
b des Buͤrgerſtandes, unverfchuldeter Beſitz, von 

unverfchuldeten Gütern, die wenigftens einen Werth 
von 500 Thalern haben, und ds Bauernftandes, 
Eigenthum eines [hagungspflichtigen nicht. verſchuide⸗ 

- ten Gutes von wenigſtens 30 Morgen, in dem Amts⸗ 
viſtricte belegen, aus welchem er als Repraͤſentant 
gewaͤhlt werden ſoll. 
Staatsbeamte koͤnnen an det Sanbesrepräfent- 
tion Leinen Theil nehmen. 

Es beſteht ein engerer Ausſchuß— aus zwei 
ritterſchaftlichen Deputirten, aus den Abgeordneten 
der drei deputirten Städte, und aus einem Deputirten 
des Bauernſtandes. Die Gewalt und die Gefchäfte . 
beffelben beftehen: auf die Ablegung der Tandfihuft: 
lichen Rechnungen zu dringen, und Erinnerungen da 
gegen aufzuſtellen; Die Sandtagsabfehlüffe fowohl, als 
auch bie von fäntmtlichen Sandftänden entföjiedenen. 
Angelegenheiten in Vollziehung zu bringen; den An⸗ 
trag neuer Steuern vorläufig zu prüfen, und den ge⸗ 
fammiten Ständen zur Abftimmung vorzulegen zu 
etwaiger Verbefferung bewilligter Steuern’ Vorſchlaͤge 
zu machen‘, und eingeſchlichene Mißbraͤuche zu ruͤgen; 
die Angelegenheiten , welche eine nothwendige, 2000 
Thaler nicht ‚Überffeigende ‚, Ausgabe erfordern, für 
fi — mit Vorbehalt der fürftlichen Genehmigung — 
zu befchließen; Erlaßgeſuche der Unterehanen- zu pruͤ⸗ 
fen, und in Faͤllen, die eine eilige Entſcheidung er- 
fordern, im Einverftändniffe mit. dem Fürften zu be- 
fliegen, — welche Befchlüffe ſaͤmmtliche Landſtaͤnde 
als guͤltig und als von ihnen ſelbſt anbgegangen‘ 1127 
kennen. 

Die ordentliche Verſammlung des Ausſchuffes iſt 
jaͤhrlich. Eine allgeme ine jandtagoverſammlung 
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kann nur in beſonders wichtigen Faͤllen, entweder auf 
Veranlaſſung des Fürften, oder auf. Antrag der 
Stände, erfolgen. . Zu biefen Fällen gehören: -1) 

die Veränderung der Berfaflung und der Grundge« 
fege, und 2) die Einführung einer neuen Steuer⸗ 
ordnung. 

Den Landſtaͤnden ſtehen folgende Rechte ur 
die Vermilligung und Regulirung fammtlicher ſowohl 
fländiger als unftändiger, zur Gtaatsverwaltung 
nothwendiger Steuern; die Verwaltung der fandes« 
kaſſen, fo daß die Steuern nur zu den,. von dem 
Fürften und den Sandftänden beftimmten Zwecken vers 
wendet werden; bie Berathung und Einwilligung bei 
allen Gefegen und Anordnungen, welche auf:die Sanr 
desverfaſſung und deren Veränderung - Beziehung 
haben, Bei allen übrigen Gefegen wird der Regent 

. den Rath.;und das Gutachten der Stände, einhohlen; 
auch dürfen diefelben Vorfchläge zur Abänderung be» 
ftehender und zur Einführung neuer Gefege einreicheng 
Die Stände haben barauf zu wachen, daß von 

den Juſtizbehoͤrden eine untadelhafte Yuftispflege ges 
handhabt werde; fo mie ihnen aud das Recht ber 
Befchwerbeführung, befonders in Fällen der Malver- 
fation der-Stgatsdienen und. bei fi) ergebenden Miß- 

braͤuchen jeder Ark, zukommt. 
In den ‚Zöllen ; mo die Erklaͤrung der Stände 

auf die Vorfchläge und Anträge, welche der Regent: 
durch die fandesregierung an fie gelangen kaͤßt, a b⸗ | 
lehnend ift, müffen die Gründe dazu’ angegeben‘ 
werden, Dabei behält fich der. Regent ver, den ge⸗ 
machten Vorſchlag oder Antrag, unter: Auseinander⸗ 
ſetzung aller dafuͤr ſprechenden Gruͤnde, durch die 
Regierung wiederhohlen, und allenfalls, bei be⸗ 
barvlicher Ablehnung, den befragten Segenftand zur 
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- Beratung an die gefammten Stände gelangen 
zu laſſen. Sollte auch hierdurch der Zweck niche 
erreisht werben; fo foll eine Commiffio.n aus einem 

- .fürftlichen Diener und einem landfchaftlihen Mit: 
gliede niedergefegt werben, welche die Sache prüft, 
und, wo möglich, eine Vereinigung zu Stande bringt, 
Würde aber auch dieſer Verſuch fehlfchlagen; fo wer⸗ 

den die Verhandlungen, infofern fie Steuern und 
Verwilligungen nicht betreffen, an eine auswärtige 
Auriftenfacultät, ober an das Appellationsgeriche 
eingefande.. Die Wahl einer diefer Behörden bleibe 
den Sanbftänden überlaffen. | 

- Bei eingetretener Stimmengleichheit giebt das 
Votum des Sandfpndicus den Ausfchlag. 

Kein ftändifches Mitglied ift für feine Aeufe- 
tungen verantwortlich; vorausgefeßt, daß es Die dem 
Megenten fchuldige Treue und Ehrfurcht, fo wie die 
den Landesbehörden zu bemeifende Achtung nicht ver⸗ 

| 98. BR 
28) Fuͤrſtenthum Siehrenfein 

Verfaſſung vom 9. Nov, 1818. 

° > 

Das fouveraine Fuͤrſtenthum Liechtenftein, ge⸗ 
‚ bildet aus ben beiden Herrfchaften Vaduz und Schel« 
lenberg, welche faum 3 Quadratmeilen mit 5 — 
6000 Einwohnern umfchließen, ward: bereits im 
Sabre 1806 in den Rheinbund, und 1815 in den 
teutfchen Staatenbund aufgenommen. : Der Fürft 
Sohann Joſeph gab dieſem Staate am 9, Nop. 
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4818 eine ſtaͤndiſche Verfaffung )r Er er⸗ 
klaͤrte in der Einleitung: „Nachdem Wir, feit Auf⸗ 
loͤſung des teutſchen Reichsverbandes, die oͤſtre ich i⸗ 
ſchen buͤrgerlichen und peinlichen Geſetze und Ge- 
richtsordnung in Unſerm ſouverainen Fuͤrſtenthume 
Siechtenftein eingeführt, und. Uns bei Conſtituirung 
einer dritten und oberften Gerichtöftelle an die dies⸗ 
falfige ‚öftreichifche Gefeggebung angefchloffen. haben; 
fo nehmen Wir nun gleichfalls die in den 
Öftreihifhen teurfhen Staaten beftehende 
landftändifhe Verfaffung in ihrer Weſen; 
heit zum Muſter für Unfer Fü eftenthum an.“ 

Die Landftände beftehen: aus der Geiftli * 
. feit, und aus der Landmannſchaft. Unter der 
Geiſtl ich keit werben alle Beſitzer geiftlicher Bene⸗ 
ficien, und alle geiſtliche Communitaͤten begriffen. 
Diefelben ermählen, durch abfolute Mehrheit der 
Stimmen, aus ihrer Mitte auf Lebenszeit drei 
:Deputirte, zwei für die Geiſtlichkeit der Grafr 
{haft Vaduz, und einen für die Grafſchaft Schellen⸗ 
berg. — Die Landmannſchaft wird durch die 
zeitlichen Vorſteher oder Richter, und durch die Alt⸗ 
geſchwornen oder Seckelmeiſter einer jeden Gemeinde 
vorgeſtellt. Das Recht ber Sandftandfchaft haben aber 
auch alle übrige Unterthanen, die für ihre Perfon-an 
liegenden Gründen einen Steuerfag von 2000 Il. 
-ausweifen, 30 Jahre alt, von unbefcholtenem und 
uneigennügigem Rufe, und verträglicher 

ö Gemüthsart find, 
Den geiftlihen Landſtaͤnden foll in allen amt 

*) Sie ſteht in den Europ. Eonpitt. Th. 3. G. 433. - 
in Luͤders Archiv, Th. 2. ©. 587. — und: frapı 
zoͤſiſch beim Dufan, T..2. p. 354 
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lichen ſcheiſtlichen oder muͤndlichen Anreden das Praͤ⸗ 
dicat Herr, und, im Falle der perſoͤnlichen Erſchei⸗ 
nung, von den Landesbehoͤrden die Auszeichnung eines 
anzütragenben Sitzes zu Theil werden. Nicht 

unterthaͤnige Güserbefiger, oder deren Repräfentanten, 
welche den Itändifchen Werfammlungen beimohnen 

“wollen, haben aufdie den geiftlihen Stande 
 tuerfannde Auszeichnung Anſp ruch, und mit 

dieſem igleichen Rang. —:. 
Zaͤhrlich wird ein Landtag ‚gehalten. 

„Unſorn auf dom Landtage verſammelten getreuen 
Ständen werden Wir durch Poſtulate den Be— 
darf: jedesmal vorlegen, und da Wir davon nichts 
für Uns behaften, fondern-iediglich jene Ausgaben 
Daruntar begriffen werden, welche. zur innern Ver— 
waltung, und ruͤckſichtlich der äußern Ver— 
pältniffe erforderlich find; ſo haben Unfre getreuen 
Stände fih nur über die Einbringlidhfeit 
der poftulirten Summen zu berathfchla- 
gen, und dafür zu ſorgen.“ 

Alle liegende Befigungen , ohne Unterſchied des 
Eigenthuͤmers, ſollen nach einem gleichen Maas— 
ſtabe in die Steuer gezogen werden. 

| Jedem Sandftande ift die Befugniß eingeräumt, 
auf dem Sandtage Vorſchlaͤge zu machen, die auf 
das allgemeine Wohl abzielen. Dem Fürften ſteht 
das Recht der Genehmigung oder Verwerfung zu. — 
Bei Einführung neuer allgemeiner Abgaben 
foll die ftändifhe Berathung vorausgehen. 

J Vorſchlaͤge im buͤrgerlichen, politiſchen 
und peinlichen Fache, und Vorſchlaͤge, die 
aͤußern. Staatsverhähtniſſe betreffend, 
ſind den Staͤnden nicht erlaubt. 

Die abſolute Stimmenmehrheit der am Land⸗ 
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tage ‚gegenwärtigen Stände. bilden einen Sandtagsbe- 
ſchluß, soelcher durch fürftliche Genehmigung Gefeges- 

kraft erhaͤlt. 

— 99. J 

29). Die Großherzogthuͤmer Mecklenburg⸗ 
Schwerin und Medlenburg-Strelig 

Weaenn gleid) die beiden Häufer Mecklenburg⸗ 
Schwerin und Strelig, welche auf dem Wiener Con- 
gteffe die großherzoglihe Würde erhielten ; in ihren 
Landestheilen völligunabhängig von einander regieren; 
ſo haben fie doh gemeinfhaftlihe Stände, 
welchen, nach ben zroifchen den Regenten und ben 
Ständen ‘in den Jahren 1572, 1621’und 1765 er. 
richteten Werträgen, bedeutende Rechte zukommen. — 
Die Sandfchaft bildet nur Einen Körper. Der Stand 
der Praͤlaten ift erloſchen. Die beiden Stände find: 
vie Nitterfhaft und die (44) Städte, Geſetz⸗ 
gebung und Steuern gehören zum Wirkungskreiſe 
derfelben. Es befteht ein enger Ausfhuß aus 
2 Sandräthen, 3 Deputirten der Nitterfhaft, und 
4 ftädtifchen Deputirten, 
7 Düfe Werfaffung befteht noch; doch erfchien 
am 23. Nov. 1817 eine Befanntmahung *) des 
Großherzogs von Mecklenburg - Schwerin, worin er, 
in Vebereinflimmung mit dem Großher- 
z3092.-von Medlenburg-Strelig, ſich darüber 
erklärte: „bis dahin, daß von Seiten ber teutfchen 
Bundesverfammlung deshalb allgemein gültige Ein⸗ 
richtungen getroffen werben. möchten, den getreuen 

*) Sie ſieht in den Europ. Eonkitt. Th. 3. ©.438. 
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Unterehanen befriedigende Mittel und Wege 
zu eroͤffinren, um bei ſtreitigen Faͤllen in Angelegen⸗ 

heiten, welche die Landesverfaſſung betreffen, zur 
rechtlichen Entſcheidung zu gelangen.“ 

Darauf hoben im Februar 1820 beide Groß- 

rn Fr 

⸗ 
zum 24. Ort 1824; doch unbeſchadet andrer 
wechſelſeitiger Uebereinkommen.“ ... 

J u 

100: . : 
30) Fuͤrſtenthum Schwarzburg Rudol— 

ſtadt. nn. Ne fin 

Staͤndiſche Verfaffung vom 8. Jan. 1816. | 

Der Fürft Friedrih Günther von Schwarz⸗ 
burg-Rudolftade erließ am 8. San. 1816 eine 
Verordnung *), in welcher er folgende Grund« 
züge einer ftändifchen Verfaſſung feftfeste, 

*) Sie fteht Inden Europ. Conſtitt. Th. 2. ©. 364. 

> 
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As Tell ei eine Repraͤfentation des Wolkes 
—8* werden, deren Wirkſamkeit ſich auf die Be— 
rathumg!uͤber alle Gegenſtaͤnde der Ge ezgebung 
erſtrecket, “welche dien perfoͤnlichen und Eigenthums⸗ 
nechte ber. Staatsbürger-, mit Einf Si ber Bes 
fleWerüng, betreffen. - - ' 

Die Volfsrepräfentation foll aus: :48, durch 
freie Wahl zu ernennenden, Sandesreptäfentanten be« 
ſtehen⁊aus 6 ‚Rittergutsbefigern; ;.6 Einwohnern von 
Staͤdten,, und 6 mit Landelgenthume angeſeſſenen 
Unterthauen. 

Die Repraͤſentanten werden auf 6 Jehre dewihle, 
find aber toiedtt waͤhlbar. = 

ud re . Ze 

2 5 ta .. J MWi. Zn er 

In Diehbeigen teutfhen Staaten. 

“ Die (Groß) Heridg®) von Dldenburg if. völlie 
ger Souvbrain. Er regiert fein Sand ohne Stände, 
läge aber alfe im Lande beftehende Rechte ber Exemten 
und Peivilegirten fortdauern.⸗ 

Die dreiü·Herzoge BE’ Hauſes A A hait Dafan, 
| Bertibarg. und Köthen) ſtehen ſowohl nad) den über 
bie gegenſeitige Erbfolge: Borhandenen Hausgefegen, 
als nach einer ihren Laͤndern gemetäfhaftlihen 
Standvfhafr, in genauer Verbindung; doch iſt 
ſeit 1698 fein eigentlicher Sandlag in den Anhaltix 
fhen Staaten gehalten worden, Mur fogenannte 
Deputationstage. ſind zu Stande gekommen; denn 

*) Der Wiener Congreß beſtiinmte dem Fuͤrſten die groß 
herzogliche Würde; er hat ſie aber noch nicht ange⸗ 
nommen. 
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nach dem van Kaiſer und Reiche beſtaͤtigten Land⸗ 
tagsabſchlede vam Jahre 1652 duͤrfen ohne Bewilli- 
gung der Staͤnde feine Steuern ausgeſchrieben wer⸗ 
den, Die Laudſtaͤnde beſtehen aus Praͤlaten, der 
Ritterſchaft und. den vier. Städten Deſſau, Zerbſt, 
Bernburg und Köthen., Ein enger Auskhuß wird 
aus 4 Mitgliedern ber Ritterfchaft und den 4 älteften 
Buͤrgermeiſtern Ber 4 NRefidenzftäbte, ein weiter 
Ausſchuß aus. 12 Mitgliedern der Ritterſchaft und 
8 Buͤrgermeiſtern der 4 Reſtdenzſtaͤdte gebildet. 

Das Fürftendum Shwarzbyrg- Som 
dershauſen (welches der aͤl tern Linie des Haufes 
Schwarzburg gehört, und mit der juͤngern zu Rud o Is, 
ft adt durch Hausgeſetze, namentlich durch die ewige 
Vereinigung vom Jahre 1713 über Erftgeburts- 
recht, Erbfolge und Seniorat in genauefter Verbin- 
dung ſteht,) hat bis jetzt noch Feine ſtaͤndiſche Ver⸗ 
faſſung. W⸗ u de, B een , .. 

7 Auf xgleiche Weife vegieren bie Fuͤrſten von 
- Hohenzollern» Hechingen und Hahenzol- 
lern: Sigmaringen ohne fländifche Verfaſſung. 

Das fürftlihde Geſammthaus Reuß bar, 
geiteinfhafrliche ältere Sand fkände,, welche 
aus Ritterſchaft, Städten ımd Pflegen: beſtanden, 

und fich zu Bera:zur Bewilligung der. Steuern und, 
zur Abnghme der Rechnungen verſammelten. Seit 
ber Stiftung des teutſchen Bundes iſt feine ſtaͤndiſche 
Verfaſſung begruͤndet worden. 

Der tondgraf von Heſſen⸗Homburg, 
erſt im Jahre 1817 mit Souverainetaͤtsrechten in den 
teutſchen Bund aufgenommen, regiert ſein Land ohne 
föndighe-Berfaffung-®) 
*) Nach einer-im Nuͤrnb. Cörrefpondenten 1819, & 81. 
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Bu AO —: 

32) Die vier freien Städte Teutſchlands. 

Die Stadt Frankfart am Main, welche im 
Jahre 1806 bei der Stiftung des Rheinbundes dem 

Fuͤrſten Primas zugetheilt ward, und die drei Hauſe⸗ 
ſtaͤdte, Hamburg, Bremen und Luͤbeck, welche 
Napoͤleon im Jahre 1810 ‚dem franzoͤſiſchen Reiche 
ſelbſt xinverleibte, erhielten, nach dem: Sturze der 
Rapoleoniſchen Dictoͤtur, ihre Selbſtſtaͤndigkeit und 
Unabhaͤngigkeit zuruͤck, und wurden im Jahre 4815 
als integrirende Mitglieder und freie Staͤdte in 
den teutſchen Bund auͤfgenommen. 
Ma diefem Creigniffe ward in den drei Han⸗ 
jeftädten-bie altere. Berfäffung hergeſtellt ". 
. Die Berfaffung Jamburgs beruht nuf dem 
Receſſe vom Jahre 1712, nach welchem bie sberfte 
Gewalt zwiſchen Rath und Bürgerfhaft.gerheitt wer⸗ 
den ſoll. Der Rath befteht aus 36 Perferien, "Die 
Buͤrgerſchaft wird.repräfentiet theils durch erwaͤhlte, 
theils durch erbgeſeſſene Mitglieder, und cheilt ſich, 
nach den fuͤnf Hauptkirchen, in fuͤnf Kirchſpiele. 
Nach der Verfaſſung Bremens übt der Buͤr⸗ 
gerconvent, zu welchem alle freie, nicht dienende 

mitgetheilten Nachricht, erklärte der (am 21. Jan. 
- 1820 verftorbene) Landgraf Friedrich Ludwig Withelm 

Ehriftian: „er habe, weil es noch Niemanden einges 
fallen wäre, Landftände nachzuſuchen, ‚der Einführung 
derfelben noch zur Zeit Anftand gegeben, bis 

Ä die benachbarten Ränder vorangingen.’* 

+) Ausführlich tft diefe gefchildere in: dem Werke von 
| Charles de Villers: Constitütions ‚des trois 

villes libres-anseatiques Lubeck, Bremen, Ham- 
bourg. Leips. 1814. 8. 
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Buͤrger gehören, die gefeggebende Gewalt, 
und. der Senat, gebildet aus 30 Perfonen, die 
vollgiepenbe Gewalt. | 

Die Berfaffung Sübe ds gründet fih auf den 
Buͤrgerreeß vom Jahre 1669. Die Bürger- 
ſchaft, getheilt in 12 Collegia, welche von ihren 
Welteftenzufanimenberufen und geleitet werden, hat 
Antheil:an der Gefeggeburig und der Beftenerung. 
Der Senat, beftehend aus 20 Individuen, übe 
die voflziehende Gewalt und vi die höchfte Verwal⸗ 
fungsbepärbe, . 

.. Verſchieben von den Hanſeſtaͤdten, bilbete bie 
freie Stadt Frankfurt am Main — bie bereits 
Durch ein Decret *) des Fürften Primas vom 10. 
Dct, 1306 eine neue Organifation erhalten hatte — 
ihre Verfoffung auf die Grundlage der Ältern, 
"nachdem die verbündeten Mächte am 14. Dec. 1813 
ausgeſprochen hatten: „daß die Stadt Frankfurt, von 
‚dem fogenannten Großherzogehume Sranffurt getrennt, 
vorläufig in ihre eigene fländifhe vormalige 
Municipatverfaffung. zurücktreten ſolle.“ — 
Fuͤr die neue Verfaffung der freien Stade erfchienen, 
unter fortdauernden getheilten Intereſſen, von ben 
‚dazu ernannten Commiffionen, drei Entwürfe, welche 
‚aber nicht befriedigten, fo wenig wie ber vierte 
"Entwurf *®), welcher unter dem Einfluffe des Staats» 
‚minifters von Stein, als Haupt bes oberften Ver⸗ 

14) Es ſteht in ben Europ. Conftitt. Th. 2. ©. 372. 
#6) Er erfhien unter dem Titel: Confkieution der _ 

" freien Stadt Frankfurt. Frankf. bei Eichen⸗ 
berg, 1814. 8. 
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waltungsrathes In den von ‚ben Verbuͤndeten erober⸗ 
ten Ländern, entſtanden, und. von dieſem am 19. Jul, 
1814, doc) mit mehrern vorgefchlagenen, Berichti⸗ 
gungen, empfohlen worden war *), 

Als aber in der Wiener Congreßacte vom 9. Jun, 
| 4815 feiner von den in Vorfchlag gefommenen vier 

Verfaffungsentwürfen anerfannt- und. beftätige, fon« . 
dern ($, 46.) ausgefprochen ward: „daß eine Ver⸗ 
faffung feftzufegen fey, deren Einrichtungen auf gleis 
‚hen Anfprüchen der Befenner der chriftlichden Con⸗ 
feffionen auf alle bürgerliche und politifhe Rechte in 
allen Beziehungen der Negierung und. Verwaltung 
gegründet werben ſollten;“ fo ward, durch Beſchluß 
des Magiftrats am 15. Jan. 1816, eine Commif- 
ſion von 13 Mitgliedern *°) zur Entwerfung 
einer Ergäanzungsacte zu der alten Sranffurter 
Stadbtverfaffung ernannt, welche, mit Beruͤckſichti— 
gung von 96 bei ihr eingereichten Monitis, dem Ges 

— 

⸗ 

nate die Ergaͤnzungsacte am 29. Juny 1816 uorlegte, | 
Diefe Acte ward am 18. July 1816 von 5000 ſtimm⸗ 
fähigen Bürgern, mit 2700 Stimmen ‚gegen 47, 
angenommen »*); doch proteflirten. ‚Dagegen, 
der Abel, das Buͤrgercollegium, die Kathollken und 

*) Vergl. die Entſcheidung der oberften Ders. 
waltungsbepartements, als Anhang zur Cons. 

ſtitution, S. 59 —6g. 
»e) Darſtellung derjenigen Anſichten und Grunde, welche 

die unterzeichneten, von der loͤblichen Buͤrgerſchaft zur 
Commiſſion der XIII erwaͤhlten, Deputirten hewogen, 
haben, dem von dieſer Commiffion. abgefaßten Suss, 
adeen beizuftimmen. Frankfurt, bei Brönner, im July 

**8) Diele Verfaſſung ſteht in den Europ. Conſtitt. 
8 Fri ©. 25, und. in Luͤders Archiv, Th. 3, 

Bu’... 0... a | v . 2123 
V „ir, hi 
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Die Juden, ebgleich, wegen der entſchledenen Stim⸗ 
menmehrheit, dieſe Proteſtation nicht beruͤckſichtigt 
werden konnte. Es trat daher dieſe Ergaͤnzungsacte 
ins oͤffentliche Leben. Nach derſelben erloſchen die 
vormaligen Rechte der patriciſchen Geſchlechter; 
die ganze Buͤrger ſchaft wird durch den geſetz⸗ 
gebenden Körper repraͤſentirt, der für ‚Gefeßges 
bung, Kriegsweſen und Bewahrung der-Verfaffung 
forgt; dem Senate aber iſt die wollziehende Gewalt, 
die gefammte Verwaltung des Gemeindewefens und 
die Rechtspflege übertragen. : 

Die. wefentlichften Beftimmungen dieſer Ur⸗ 
kunde ſind: 

Die Buͤrgerſchaft wird in den vollſten Genuß 
aller und jeder ihrer alten Privilegien ,. Rechte, Frei⸗ 
heiten und Geſetze wieder eingeſetzt. E⸗ beſiche das 
freie Wegʒugsrecht, mit der Freiheit von der Nach⸗ 
ſteuer. Die Vuͤrger haben keine oͤffentlichen Abgaben 
und Laſten zu entrichten, welche nicht von den compe⸗ 
tenten Staatsbehoͤrden beftimmt und förmlich ausge⸗ 
fehrteben worden find. Doch ſollen alle außerordent⸗ 
liche Abgaben im Voraus nie laͤnger als 4 Sabre be= 
ſtimmt werden. 

Die Preßf reihei t wirb der gefeggebenbe Kör- 
per gleichformig mit demjenigen reguliren; was, nad) 
Art. 18: der teutſchen Bundesacte, auf be teutfchen. 
Bunbesyerammlung feftgefegt. werden dürfte... -: 
Alle der⸗freien Stadt Frankfurt zuftehende Ho⸗ 
heits⸗ und Selbſtoerwaltungsrechte beruhen auf der 
Beſammtheit ihrert ehriſtlichen Bürger- 
ſchaft. Die kirchliche Verſchiebenheit der drei ehrif 
lichen Eonfeflionen, Bas auf die Rechte und Verhälte 

niſſe, welche aus dem. bürgerlichen Staatsverbande 
entftehen, fernerhin nicht den geringften Einfluß. Im 
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Senate muͤſſen fortwaͤhrend mehrere Mitglieder allet 
drei chriſtlichen Confeſſionen wirklich ſeyn. 

Da es, was die Einwohner juͤdiſcher Res 
lagſon :betrifft, feinen Zweifel leidet, daß jeber 
chriſtliche Staat nicht nur die Befugniß, fordern 
auch die Pflicht hat, die buͤrgerlichen Rechte feiner 
juͤdiſchen Einwohner nad) ‚den eigenen Localitaͤten fo 
zu reguliren, daß der Nahrungs» und Gemwerbeftand 
der chriftlihen Bürgerfchaft,, als des weſent⸗ 
lihften Beſtandtheils des chriſtlichen 
Staates, darneben beſtehen kann; ſo ſoll der Se⸗ 
nat, durch eine aus Gliedern ſeiner Mitte und aus 
einer- des beftändigen Bürgerausfchuffes zuſammenge⸗ 
fegten Commiffion, ein bem Zeitgeifte und der 
Billigfeit entfprechendes Regulasiv der 
bürgerlihen Rechte der Einwohner jübis 

ſcher Confeffion entwerfen laffen, "und. folches 
dem gefeßgebenden Körper in feiner erſten Zufammens 
kunft zur Deliberation- unb Sanctionirung. vorlegen, 

Die chriftliche Bürgerfchaft : Frankfurts kann 
die, aus der ihr zuſtehenden Hoheit fließenden, 
Nechte in ihrer Geſammtheit nice ſelbſt ausüben: 
Sie überträgt daher deren Ausübung auf drei, 
aus ihrer Mitte und Autorität ausgehende. v Be 
hoͤrden: 

4) auf bie gefeggebenve Berfäm mlung; 
oder den gefeggebenden, Körper; 
2) den Senat, als obrigkeitliches rd und 
3) den fFändig en Bürgerausfhuß, | 

Der geſetzgebende Körper beftehe. aus 20 | 
Mitgliedern des Senats, aus: 20. Mitgliedern bes 
ſtaͤndigen Birgerauoſchuſſes ‚ und ans 45 aus ber 
Mitte der. übrigen Buͤrgerſchaft gewaͤhlten Nenfonem 

— 
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Der Senat und der ſtaͤndige Buͤrgerausſchuß wählen 
zu jeder jährlichen gefeßgebenben, Verſammlung ihre 

- Mitglieder. ſelbſt. Die 45 Mitglieder aus der übri- 
gen Bürgerfehaft aber werben jährlich von: Der -ger 
fammten chriftlichen Bürgerfchaft duch Bildung 
eines Wahlcollegiums von 75 Buͤrgern gewaͤhlt. — 
Der gefeßgebende Körper. bauert in der Megel 6 
Wochen. An ihn gelangen alle Vorträge von: dem 
Senate. Finder die Verſammlung es noͤthig; ſo 
werden befonbere Ausfchüffe zur Vorbereitung der 
einzelnen Gegenftänbe ernannt, welche fobaun “Bericht 

über erſtatten. Bei allen Deliberationen ſteht «8 
em Mitgfiede frei, feine Gründe für und wider bie 

Annahme mündlich vorzufragen. . 
Zum! Wirfungsfreife . Des gefeggebenden | 

Körpers gehört: die Geſetzgebung uͤberhaupt, 
befonders die. Befteuerung, und. die Anordnung und 
Einrichtung der bewaffneten Macht; .die Sanction 
aller Staatsverträge ; die Ueberſicht über den aefamın« 

ten Staatspaushalt; die Einwilligung zus Veraͤuße⸗ 
rung flädtifcher Gemeindegüter; die Mitwirkung bei 
Wiederbeſetzung vacanter Stellen im. Sehafe und in 

denm ſtaͤndigen Ausſchuſſe; die Bewahrung und Er⸗ 
Zu haltung ber Verfaffung.... . 

Der Senat befteht aus 42 Derfonen , ‚mie 
Einſchluß der vier, welche bag Syndicatsame verſehen. 
Er heilt fih, wie von Alters ber, in drei Orb« 
nungen oder Bänfe: 1) in die Ordnung der Altern 
Senatoren oder Schöffen, beftehend aus 14 Perſo⸗ 
nen; 2) in die der jüngern Senatoren, gleichfälls 
14 Mitglieder zählend; und 3) in die der athsver⸗ 
wandten dritter Bank von 14 Mitgliedern. — ‚Aus 
bee erſten Ordnung wirb jährlich der aͤltere, aus 
Der: zweiten Ordnung ber jungere Bürgermeifter ger: 
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wählt. — Zu zwölf Plägen ber dritten. Raths⸗ 
ordnung wird aus allen zinftigen Handwerkern ohne 
Unterfchied. gemähle,: doch ſo, daß von einem und 
demfelben Hanbmerfe oder Zunft nie. mehr, als ein 
Genoſſe im Rathe fern darf. Zu ben zmei andern 
Plägen der dritteu Rathsordnung wird: aus der. ge- 
ſammten nichtzünftigen chriſtlichen Bürgerfchaft, ohne 
Bexruͤckſichtigung des Gewerhes, gewählt. — Auf 
die erfte Rathsordnung wird.von ber zweiten nach 
dem Dienftalter fortgerüdt, . Zur zweiten Nahe“ 
‚ordnung fönnen durch Wahl und Kugelung gelangen: 
Gelehrte, Adliche, Militairperfonen , Kaufleute, und 
andere angefehene Bürger, wie aud) vendiente Maͤn⸗ 
ner der dritten. Rathsordnung. Doch muß jeder 3A 
Jahre alt feyn, darf nicht in Dienften eineg andern 
Staates ftehen, und muß, nad) gefchehener Wapl, 
folhen und allen fremden Titeln entfagen. — Bei 
erledigten Rarhsftellen gefchieht die Wahl durch 6 
MWahlherren aus der Mitte. des Senats und 6 Wahl« 
herren aus der Mitte des gefeßgebenden Körpers. 

Mem Senate ift die. vollziehendg Gewalt, 
und-im Allgemeinen die Stadt» und Juſtizverwaltung 

- anvertraut. — ı on 

. Der fländige Bürgerausfhuß. (che 
mals Buͤrgercolleg) beſteht aus 54 Bürgern, ges 
wählt aus allen Ständen der chriftlichen Buͤrger⸗ 
ſchaft mie Beruͤckſichtigung aller drei chriftlichen " 
Eonfeffionen. Sein Wirfungskreis verhleibt derſelbe, 
wie er durch Faiferliche Nefolutionen. in’ der alten 
reichsſtaͤdtiſchen Verfaffung ſich beſtimmt findet, in⸗ 
ſofern nicht durch Einrichtung der jährlichen gefege 
gebenden Verſammlung eine Abänderung darin bes 
wirkt worben if. En 

Soll in den, in. der alten Stabtverfaffung und 
iv. 34 | 
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in der Crgänzungsacte enthaltenen, organifchen Ger 
ſetzen eine Abänderung vorgenommen werden; ‘fb 

wird, um darüber berathfchlagen zu koͤnnen, erfor- 
dert, daß der Senat und, der gefeggebende "Körper 
beide, und’ zwar durch eine Mehrheit der Stimmen 

von $-in jedem Körper, "für deren Zulaͤſſigkeit vor⸗ 

"erft bejahend entſchieden haben. Iſt nicht bejahend 

entſchieden worden; -fo kann der Gegenſtand erſt nad) 
drei Jahren wieder in Vorſchlag gebracht werden. 

Im Gegenfalle wird über den Gegenſtand im geſetz⸗ 
gebenden Koͤrper darüber berathſchlagt; zur Annahme 

gehort eine Stimmenmehrheit von z. — 1” 
Die authentiſche Erklärung aller Artikel biefer 

Verfaſſungsacte gehört vor die gefeßgebende Ver⸗ 
fammlung. Ä Ä 

nu 40. 
33) Koͤnigreich Dänemark. 

Wenn gleich das Lehnsſyſtem in Daͤnemark nie 
allgemein *) eingeführt warb; fo gab es doch da⸗ 

felbft, wie in Norwegen, von ben früheften Zeiten _ 
her zwei Stände: Freie und Unfreie. Unter den 
Freien hatten die Sanbeigenthümer , ‘vor den andern 

Freien, große Vorrechte. Die Befiger großer Höfe 

bildeten den Abel, aus welchem die Könige ihre 
Statthalter und Hofbeamte wählten. Andere, zumal 
unangefeifene Sreie zogen ſich in die enrftehenden 

Städte, wo fie den Bürgerfland bildeten. "Mit 

der Verbreitung des Chriftenthums wurden Bisthuͤ⸗ 

*) Bergl. v. Ma etens Abriß des. Staatstechts ber vors 
nehmſten europ. Stänten. ı Th. ıfle Abth. S. 20. 
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mer errichtet, und die Vorrechte des geiſtlichen 
Standes begründet, — Die Leibeigenſchaft, die 
in Daͤnemark nie auf Geſetzen beruhte, ward burch 
koͤniglich Verordnung Friedrichs 4 vom 21. Febr. 
1702 °) aufgehoben, und am 20. Yun. 1788 durch 
Verordnung Chriftians 7 **) das Band gelöfer, 
welches in Dänemarf ben Bauernſtand an feinen 
Geburtsort band, _ 

In aͤltern Zeiten war in Dänemarf bie Regen⸗ 
tengewalt beſchraͤnkt, und die Krone nicht voͤllig erb⸗ 
lich; denn auf den Keichstagen ward über die Wahl 
und uͤber / die Betätigung der Könige, über Geſetze, 
Auflagen und Kriegsanfündigungen eniſchieden Noch 
größer ward bie Macht der Geiſtlichkeit und bes 
hohen Adels feit der Zeit des Lehnsſyſtems/ well 
Biefe zur ausfchtießlichen Wahl und Beftätigung des 
Königs gelangten, feine Macht durch Eapitutas 

tionen (fogenannte Handfeften) befchraͤnkten, 
und ſeit Einführung bes Unterſchiedes zwiſchen Reichs 
und Herren» Tagen, auf deren erften nur die Bütd 
und Bauern erfcheinen durften, und ſeit —— 
bes Reichsrathes, ber nur aus Adlichen beftand, 
ben Bürger. und. Banernftand:fafiigang van 
ber Theilnehme an den Staate angelege nheſten ver⸗ 
draͤngten. 
Eeine druͤckende Adelsariſtokratie. bildete 

ſich beſonders ſeit der Zeit der Kirchenverbeſſerung, 
ſelbſt mit Unterdruͤckung der koͤniglichen Vorrechte. 
Als aber dieſe Oligarchie in allen inlaͤndiſchen, und 
ſelbſt in den auswärtigen Verhaͤltniſſen dbeſenbere 

nn em 

Y% v. Martens Semi. ber wictigßen Rageheum- 
. geſetze. W. 1 . ©. 188. 

)y Eben. ©. 282. 
34 ® 
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nach dem Abfchluffe des Kopenhagener Friedens (27. 
Mai 1660), die allgemeine Unzufriedenheit im Lande 
erregte; ba gefchah es, auf dem am 10. Sept. 1660 
eröffneten Reichstage, daß auf den Antrag der Geift« 
lichkeit und des Bürgerftandes, welchem nothge- 
drungen ber Adel beitrat, zuerft (13. Oct 1660) Das 
Wahlrecht. des Königs aufgehoben und ihm die 
Erbfolge für feine männlicyen und weiblichen Nach⸗ 
kommen zugeſichert, ſodann, kraft der Erklaͤrung eines 
ſtaͤndiſchen Commite (14. Oct.), dem Könige allein die 
kuͤnftige Einrichtung der Regierung uͤberlaſſen, (16. 
Oct.) die koͤnigliche Capitulation (Handfeſte) 
feierlich vernichtet, und in der Urkunde vom 10. 
San. 1661 *) die Erbgerehtigfeit und Sou« 
verainetät des Königs von ben beiden Stän« 
den der Geiſtlichkeit und der Buͤrger unterzeichnet und 
dem Koͤnige uͤbergeben ward. 

In dieſer Urkunde ward dem Koͤnige F vie h sich 
3, als einem abfoluten, founerainen Erbherrm, bie 
schite Gewalt für ſich und feine rechtmäßigen Nach⸗ 
—— männlide: und, weiblicher. linie 

— u . AB j . 

2 — Urfunde danifch mb eeutfıh in 20a rtent 
mlung der wichtigſten Reichtgrundgeſetze ꝛc. Th, 1. 

. 113. (Es hatten 987 Geiſtliche, und aus 55 
Städten 3go vom Buͤrgerſtande unterzeihnet.) — 

"Weber diefes wichtige Ereigniß giebt es drei Monos 
graphieent 1) Franz Domin. Häberlin, umftänds 
liche hiſtoriſche Nachricht von Einführung der Sous- 
verainetät und Erbgerechtigkeit im Koͤnigreiche Daͤne 
Mark. Wolfend. 1760. 4. 2) So. Fr. Jaachim, 
hiſtoriſche Nachricht von der im Königreihe Dänemark 
m J. 1660 eingeführten Souverainetät. Halle, 1761. 

— und. die widtigfie. 3) Spittler, Ser 
—* de bänifhen Revointion im J. 1660. Berl. 
1796. ‚8 * 
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uͤbertragen, und dabei die Erbfolgeordnung; 
welche er feftfegen würde, als Grundgeſetz anerfannt.- 

- Zugleidy enthielt diefe Urkunde die Beſtimmung, daß 
ber König weder durch einen Eid, noch durch eine 
gefchriebene Zufage zu irgend etwas verpflichtet werden 
koͤnnte. — Seit diefer Zeit erlofchen in Dänemarf 
die Reichstage, Die Meichsftandfchaft. und die koͤnig⸗ 
lichen Capitulationen; denn Dänematfs Verfaſſung 
und Regierungsform erhielt ben Charafter einer er b⸗ 
lihen und unumfhränften Monardie.. Aus 
Erkenntlichkeit für den geiftlihen Stand und für die 
Stadt Kopenhagen erließ darauf der König am 24. 
Juny 1661 zwei Urkunden *) ‚wovon die eine Pri⸗ 

‚. silegia für den geiftlihen Stand, die zweite 
Privilegia für die Kefidenzftade Kopen- 
bagen enthielt. 

Noch bis jege bilder diefe Urkunde das erfte | 
und wichtigfte Grundgefeg ber bänifchen Monare 
hie. Doc famen zu demfelben zwei ſpaͤtere hinzu: 
das ſogenannte Koͤnigsgeſetz vom 14. Nov. 
4665.°*) und das Geſetz über. das Indigenat⸗ 
recht vom 15. Jan. 1776 ®), 

Das Königsgefeg ward von Friedrich 3 ger 
geben, und bilder gleichfam einen Commentar über 

die Erbgerechtigkeits⸗ und Souverainetätsacte.- Der 
Eonecipient war der Kammerfecretair Peter Schu⸗ 
macher, nachmaliger Graf von Greifenfeld. Schu- 

macher fhrieb es eigenhaͤndig auf Pergament, der 

*) Sie fe feden in v. Martens: Samml. ‚&. 121 unb 

“8 Fir teutſch in v. Martens Samml. Th. 1. 
© 9 — und franzBfifc beim Dufau, T.3 

er) es fest rent ‚beim v. ‚Martens, ©. 258. 

t 
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Koͤnig wiiterzeichnete e8 am 14. Nov. 1665, wor⸗ 
auf es bei den Reichskleinodien — ohne Bekannt⸗ 
machung — aufbewahrt warb, Erſt bei der Kroͤ⸗ 
nung Epriftians 5 ward es oͤffentlich verlefen, 

- and dadurch befanne Der König Friedrich 4 ließ 
es in Kupfer fliehen, und am 9. Sept. 1709 mit 

einer Verordnung zur Publi ir bringen, werauf 
auch die auswärtigen Mächte davon benachrichtige 
wurden, — Diefes Känigsgeſetz enchält als Haupt⸗ 

beſtimmungen: 1) daß der König der Augsburgiſchen 
Confeſſion vom J. 1530 zugethan ſeyn muͤſſe; 2) 
daß die Gewalt des Koͤnigs in weltlichen und geiſt⸗ 
lichen Angelegenheiten uneingeſchraͤnkt, und er blos 
an das Koͤnigsgeſetz gebunden ſey; er kann Geſetze 
und Verordnungen nach ſeinem Willen und Gutduͤn⸗ 
ken geben, ſie erklaͤren, vermehren, vermindern, ja 
auch — doch mit Ausnahme der Grundgeſetze — 
die von ihm und ſeinen Vorfahren gegebenen Geſetze 
wieder aufheben; 3) daß der Koͤnig zwar —5* 
werben, aber feinen Eid ablegen, noch ſonſt eine 
mündliche ober. fhriftliche Verbindlichkeit eingehen 
foffe; und 4) daß die Pöniglihen Reiche und Lande 
ungeetheilt bleiben ſollen. Zugleid ward über die 
Thronfolge, die Vormundſchaft, die Regentfchaft 
und die Volljährigkeit entſchieden, welche auf das 
zuruͤckgelegte 14te Jahr gefegt ward. 

Das Geſetz in Hinfiht des Indigenatrechts 
erfchien am 15. Jan. 1776 *), um bie Unzufrieben- 
heit der Dänen über die Aufnahme und Anfielung 
von Ausländern zu heben. Es ward deshalb verorb- 
net, daß nur sandeseingeboßene zu Aemtern und 

* (G. ©. v. W ) aber pet Eöniglige pänifde 
Indigenatrecht. Hamb. 1779. A 
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Stellen gelangen follen, ausgenommen In den Fällen, 
wo das Indigenatrecht auch verdienftvollen Auslaͤn⸗ 
dern ertheilt werben kann. — 

(Ueber das Verhaͤltniß der Koͤnige von Daͤne⸗ 
mark zu den Ständen in Holſtein ſ. $. 83.) - 

u 10% ’ | 

34) Königreih Schweden. 

4) Geſchichtliche Einleitung. 

So wie in andern von germaniſchen Voͤlker⸗ 
ſchaften geſtifteten Reichen, trat auch in Schweden der 
Unterſchied zwiſchen Freien und Leibeigenen 
(ober Sklaven) hervor; allein frühzeitig ward 
dafelbft die Leibeigenfhafe abgefhaffe *). 
Dagegen zerfielen die Freien bald in Adliche 

... (Odelsman, Bonde) mit großem Grundeigenthume, 
und in freie Landbauern, fo wie wieder unter 
bem Abel bis ins 14te Jahrhundert zwifchen Jarlar 
und Herser, und feit dem "jahre 1561 zwifchen Gr a= 
fen und Freiherren und dem übrigen (feit 1617 
in Ritter und Knappen getheilsen) Adel unterfchies 
ben ward. Meben dem Abel gelangte, feit Einführung 
des Chriſtenthums, die Geiftlichfeit zu großem 
Reichthume und politifhem Gewichte. Die Städte 
vermehrten ſich nad) Zahl und Wohlſtand erft ſeit ben 
‚Zeiten Karls 9 und Guſtav Adolphs. Von den freien 
Reichsbauern blieben die Zinsbauern weſentlich 
verfchieden. — Seit den frübeften Zeiten war die 
Regierungsform in Schweden befhränftmonars 

*) Mi. v. Martens Abriß bes Staatsrechts, ©. 80. 
N 
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chiſch, und niche völlig erblih. Auf den Neichs«-. 
. und Wahltagen erfchien wahrfcheinlich in älterer. 

Zeit jeder adliche Grundeigenehümer. Diefes Recht 
ward aber in der Folge auf die ‚Angefehenften aus dem 
Adel und der Geiftlichfeit befchränfe, bis, während 
der Zeit, wo noch die Calmarifde Union galt, 
der große Reichsvorfieher, Sten Sture (1471— 

- 4504) zur Schwächung der beftehenden Adelsariſto⸗ 
fratie, auch die Deputirten der Städte und bie 
freien Reihsbauern auf die Reichstage "berief, 
Diefe vier Stände dauerten als Reichsſtaͤnde fort, 
als Guſtav Waſa (6. Jun. 1523) auf dem» Reiche« 
tage zu Strengnäs zum Könige gewählt ward, 
Der neue Regent führte die Kicchenverbefferung im 
Meiche ein, und bereicheete Die während der Calmari⸗ 
fchen Union fehr geſchwaͤchten Kroneinfünfte durch 
Kirchen und Kloftergut, worein auf dem Reichstage 
zu Wefteräs (1527) der "Adel und die verfammelten 
Deputirten der Städte und der Bauern willigten, fo 

. daß auch die anmefenden Bifchöffe zur Unterfchrife 
des Reichstagsfchluffes fich genöchige fahen. Auf einem 
fpätern Reichstage zu Welteras (1544) erflärten 
fänmtliche vier Reihsftände Schweden für. ein Erb» 
reich im Mannsftamme bes Guſtav Wafa, Dieſe 
Beſtimmung ward, nach Entfernung. Sigismunds 
yon dem fchmwedifchen Throne, auf dem Reichstage 
zu Norföping (1604) für den neuen König Karl 9 
dahin erweitert, daß das Reich ein Erbreich nicht: 
nur der männlichen ‚, fondern aud) der weiblichen, 
unvermählten, Nachkommen von ihm und von. 
feinem Vetter, dem Herzoge Johann von Oſtgoth⸗ 
land, ſeyn ſollte. 

Nach den wechſelnden Verhaͤltniſſen der durch 
die Adelsariſtokratie zu wiederhohlten malen ſehr bes 
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ſchraͤnkten Macht des Koͤnigs, gelang es endlich (19. 
Aug. 1772).dem Koͤnige Guſtav 3, Die Macht, des 
Reichsrathes zu brechen, der in Zukunft nichtmehr: - 
regieren, fondern blos rathen follte, Doch blieb dabei 
die ältere Form des Reichstages nad) den vier Ständen‘ 
unverlegt, und der König hatte felbft nicht durch die 
bewirkte Revolution unumfchränfter Regent werden. 
wollen. " Dies bewies die am 24. Aug. 1772: unter= 
zeichnete Urfunde: des Königs und der Reichs⸗ 
ftände feftgeftellte Regierungsform). 
Nachdem aber Guftav 3 im Jahre 1788 plöße. 
lich einen Krieg gegen Rußland und nicht ohne Erfolg 
eröffnet hatte, fand er fich in feinen Maasregein ges 
hinderk, als der. fchmwedifche Adel, der in der Marine 
diente, die Waffen niederlegte,. weil der König ohne 
Zuziehung der Stände feinen Krieg anfangen koͤnne. 
Guſtav fah fi) dadurch zur Abfchließung eines augen 
bliklihen Waffenftiflftandes mit Rußland genöthige, 
worauf er (Febr. 1789) auf einem zu Stockholm ver« 
fammelten Reichstage, durch die zunaͤchſt von den drei 
Ständen der Geiftlichfeit, der Städte und der 
Bauern. unferftügteBereinigungs- und Sicher— 
beitsacte des Königsundder Reihsftände 
(vom 28. Febr. und 3. Apr. 1789 **]), ein Ueber⸗ 
gewicht über die von neuem ſich regende Abdelsarifton . 
Eratie behauptete, und nicht nur das Recht erhielt, 

ohne Einwilligung der Stände einen Krieg zu eröffnen, 
. fondern auch dadurch beinahe die völlige Souveraine« 
tät erlangte, Für Die Zuftimmung des Bürgerftandes 

*) Sie ſteht teutſch in v. Martens Sammlung ꝛc. 
Th. 1. 8.5935 fran zoͤſiſch beim Dufau, T. 3. 
p. 280. 

**) Sie ſteht beim v. Martens, S. 655. 
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ward dieſem der Zutritt zu ben meiften Stellen bes 
Landes, und Gleichheit mit den Adlichen in Anfehung 
der Befigerwerbungen gewährd®). 

Schon im 3gften Artikel der. Urkunde vom 21. 
Aug. 1772 waren ‚alle feit 1680 bis bafin als 
Grundgefege-ergangene Verordnungen abge 
ſchafft und verworfen worden.“ 
Zwar fiel der König Guſtav 3 duch Anker⸗ 
ſtroͤms Ermordung (16. März 1792) als ein Opfer 
der unverföhnlichen ariftofratifchen Parthei; allein 
fein Sohn, Guſtav 4, ließ ſich, nach erreichter 
Wolljäprigkeit ‚ auf dem Reichstage zu Norköping 
(1800) die Souverainetät fo beftätigen, wie fie feinem 
Vater zugeftanden hatte, wobei die Geiftlichfdie und 
bie Städte den Ausfchlag gaben, der Adel aber feine _ 
Unzufriedenheit nicht verbergen Eonnte, wie mehrere 

Thatſachen bewieſen. 
.. Doch nicht blos das Mißvergnuͤgen des Adels, 

ſondern auch die allgemeine Stimmung im Meiche 
erflärte ſich gegen den König, als er, nach mehr- 

‚ jähriger ungünftiger Theilnahme an den .europäifchen 
Kämpfen (von 1805 —1807), Rußland und Dänes 
marf. durch fein Betragen zur Kriegserflärung (1808) 
berausforberte, in welchem Kampfe Sinnland ver» 
foren ging, bie Schweden aus Norwegen zurücdges 

wieſen wurden, und bie Schulbenlaft, melche die⸗ 
ſer Krieg nötig machte, ber brittiſchen Subſidien 

ungeachtet, ſchwer auf das arme Land druͤckte. Dies 
alles fuͤhrte zu der Revolution vom 13. Maͤrz 1809, 
in welcher Guſtav des Thrones beraubt, und fein 

— 

“) Die koͤnigliche, für die Sürgerfhaft und Städte aus⸗ 
. gefertigte, Verfiherung vom 25. Febr. 1789, Eben. 

©. 60. 
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Oheim, Karl von Südermannland, ſchon früher 
Regent. des Reiches während Ouſtavs Minderjährig- 
feit, von neuem zum Reichsregenten ernannt ward. 
Bereits am 29. März 1809 hatte Guſtav, auf dem 
Schloſſe zu Gripsholm, in einee Thronentfa- 
gungsurfunde*) auf die Regierung verzichten, wel» 
he am 10. Mai den vom Regenten zufammenberufenen 

Reichstage vorgelegt warb, worauf, anbemfelben Tage, 
bie ſchwediſchen Reicheſtaͤnde in einer Acte*”) ihm 
ben Gehorfam auffagten, und ihn und feine Er 
ben der Krone und Her Regierung Shwes 
dens für jetzt und für immerwährende Zei- 
ten verluftig erflärten. — Der Herzog von 
Suͤdermannland nahm, als Karl 13, dieihm von ” 
den Ständen angebotene Krone (6. Sun. 1809) an. 
Mit Aufhebung aller bis dahin in Schweden gelten- . 
ben Grundgeſetze, felbft der Acte vom 21: Aug. 1772, 
ward am 7. Yun. 1809 eine neue VBerfaffung 
(aus 114 Artikeln beftehend) bekannt gemacht, welche. 
der König und bie Deputicten ber vier Reichsſtaͤnde 
anterzeichnet hatten. 
* | 

4 

105, 

» Politiſche rCharakter der ſchwediſchen | 
Verfaſſuns vom 7. Sun. 1809 **). 

Die weſentlichſten Beſtimmungen dieſer Ur⸗ 
Funde finds | 

R polit. Journal, 1809. Jun. S. 612. + 
“ Ebend. S. 608. 

* — fedt teutſch in den Eur. Eonftitt. Th. =. 
32. — franzoͤſiſch beim Duſac, T. 3. 

7 | 
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Schweden foll.ein Erbreich mit einer Succef- 
fionsordnung, welche die Stände des Reiches feftfegen 
werden, für die männlihen Nachkommen des. 
Königs ſeyn. Der König foll der evangelifchen Lehre, 
nad) der unveränderten Augsburgifchen Eonfeffion , 
zugethan ſeyn. Die Majeftät des Königs foll. heilig: 
und in Würden erhalten werben; feine Handlungen. 
find feiner öffentlichen Genfur unterworfen. 

Es fol ein Staatsrath aus neun Mitgliesi 
dern befteben, wozu der König einfichtsvolle, erfahrne,. 
redliche und allgemein geachtete, gebohrne ſchwedi⸗ 
ſche Männer von der reinen evangelifchen Lehre er. 
waͤhlt, fie mögen Adliche oder Nichtadliche feyn. Der 
Staatsrath bat das. Recht, über alle vorfommenbe 
Sachen zu’ verhandeln. Zu ihm gehören: ein Juſtiz⸗ 
ftaatsminifter, der zugleich beftändig Mitglied des 
höchften Tribunals des Königs ſeyn foll; ein Staats» 
minifter-für die auswärtigen, Gefchäfte; fechs Staats⸗ 
räthe, nebft einem .Hoffanzlr. — Es giebt 4 
Staatsfecretaire (einen für das Kriegswefen ; 
einen für die Finanzen; einen für Cultus, öffentliche 
Erziehung und das Armenwefen; und einen füngbie. 
Ramerallandhaushaltung, das Bergweſen u. f. w.) 
Jeder Staatsfecretain hat Si6 und Stimme im 
Staatsrathee — Der König läßt fih im Staatse 

Nrathe alle KRegierungsangelegenheiten vor 
tragen. Er darf feinen Befchluß über etwas faflen, 
worüber der Staatsrath gehört werden muß, wenn 
nicht drei Mitglieder des Staatsrathes,, nebft dem 
bebörigen Staatsfecretair , zugegen find. Die Mini«- 
fier und Staatsräthe find verbunden, ihre Meinun- 
‚gen zu Außern und zu erflären; doch ſteht dem Könige 
allein zu, zu befchließen. Sollte irgend eintres . 
sen, daß der Beſchluß des Königs offenbar gegen die 

oa 
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Regierungsform, oder die oͤffentlichen Gefege bes Rel- 
ches ſtritte; fo liegt es den Mitgliedern des Staats⸗ 
rathes ob, Eräftige Vorſtellungen dagegen 
zu machen. — Die Mitglieder des Staatsrathes 
find für ihre Vorſchlaͤge verantwortlich. 

Die miniſteriellen Gegenſtaͤnde mag der 
Koͤnig bereiten und handhaben laſſen, ſo wie es ihm 
am ſchicklichſten duͤnkt. Der Staatsminiſter fuͤr die 

auswaͤrtigen Angelegenheiten trägt dem Könige * | 
Gegenftände in Gegenwart des Hofkanzlers, ober - 
"eines andern Mitgliedes des Staatsrathes vor, Nach 
dem der König den angeführten Rath diefer Beam, 
ten, für welchen fie veranmwortlic find, hat proto- 
eolliven laflen; fo faßt er in ihrer Gegenwart. den 
Beſchluß. Won diefem. Befchluffe kann per. König 
‚bem-Staatsrathe Kenntniß zufommen laffen, je nach 
dem es ihm nüglich ſcheint. u 
7, Der König hat das Recht, mit‘ fremden Mäch« 
ten Unterbandlungen und Bündniffe einzu— 

‚geben, nachdem er den Minifter der auswärtigen An— 
gelegenheiten und den Hofkanzler Darüber. gehört hat. 
Will der König Krieg anfangen, , ober, Frieden 

ſchlie ßen; fo ruft er eiuen ‚außerordentlichen Staats⸗ 
rath von Staatsminiftenn, Staatsraͤthen, Hoffanze . 
ler unb den Staatsfecretsiren zufammen, ftellt ihnen 
die Urfachen und Umftände vor, höre ihre Meinung, 
die jeder, mit Werantwortlichfeit: dafür, zu Proto— 
colle giebt, worauf. er den Beſchluß faßt und aug« 
führe, melchen er für des Reiches Beſtes finde. 

. Meber die Kriegsmacht zu Sande und zu 
See befigt der König den hoͤchſten —8 | 
Der König muß befördern, was recht und 
wahr iſt; Salfchheit und Unrecht hindern und ver; 
bieten; keinen verberben, noch am eben, an Ehre, 

J 
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perfönlicher Freihele und Wohlfahrt jemaüben: ver 
Verben laſſen, ohne gefegmäßig überführt und gerich- - 
‚tet zu feyn; auch feinem weder bewegliche. nach unbe» 
wegliche Güter ohne Unterfuchung und Urtheil abhaͤn⸗ 
den oder abhänden laſſen; Niemands Frieden in def 
fen Haufe flören oder ftören laſſen; feinen von einem 
Orte zum andern verweifen; Niemands Gemiffen 
zwingen ober zwingen laſſen, fondern einen jeden bei 
Freier Ausübung feiner Religion ſchuͤtzen, infofern er 
Dadurch nicht die öffentliche Ruhe ſtoͤrt. Der König 
läßt jeden von dem Tribunale richten, unter- welches 
er rechtlich gehört. ee 

" Der König bat bei Verbrechen das Begnabi- 
gungsrecht; doc) muß beim Anſuchen um Begna⸗ 
Bigung der höchfte Gerichtshof gehört werben ‚- und 
der König faßt darauf feinen Beſchluß im Staats⸗ 

tathe. | ' 

Der König befigt das Recht, würbige Männer, 
bie duch Treue, Tapferfeit und Tugend, durch Ge 
Iehrfamfeie und eifrige Dienfte um den König und 
das Reich fich verdient gemacht haben, in den Adel 
ftand zu erheben. 7 

Will der König ins Ausland reiſenz ſo 
teile er dem Staatsrafhe in pleno dies fein Vorha⸗ 
ben mit, und entnehme deffen Gedanken darüber. 
Beſchließt der König bierauf ſolche Reife und ſtellt 
fie ins Wert; fo befaßt er ſich nicht mit der Regie 
rung des Reiches, noch übt er die fönigliche 
Macht aus, fo lange er im Auslande' vor 
weile. - Der Staatsrath führe fodann, 
waͤhrend der Abwefenheit des Königs, in deſſen Ma⸗ 
men die Regierung mit allem demjenigen Rechte, wel⸗ 
ches die Negierungsform bes Sandes dem Könige. bei» 
degt. Doch darf der Staatsrach Abel und Winden 
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nicht ertheilen; auch werben alle erledigte Aemter nur 
ad interim von ihm beſetzt. — Eben ſo verwaltet 
der Staatsrath die Regierung, wenn der König fo 
krank ift, daß er bie Reglerungsgefchäfte nicht wahr⸗ 
nehmen kann. 

Der Koͤnig wirb muͤndig mie pirüdgelegtem 
2oſten Jahre. | 
Wenn das konigliche Haus von manniicher 
Sit ganz ausginge; fo - verwaltet der Staatsrath 
mit — ** icher Macht is zue Zuſannnenlunft der 
Relchsſtaͤnde die Regierung. 

" Gehet der König zu Felde, ober reifet er nach 
abgelegenen inlaͤndiſchen Oertern; fo verordnet er vier 
Mitglieder des Staatsraths, und uncer dieſen den 
Juſtizminiſter, um auf vie Weiſe wie ſie der König 
vorſchreibt, die Regierung zu führen. — 

Die Stände des Reiches follen jedesmal 
nach einem Zeitraume von fünf Jahren zufammen- 
kommen. Bei jedem Meichstagsfchluffe ſollen die. 

‚ Stände den Tag beftimmen, wenn fie zufolge beffen 
swiederzufammen treten; doch kann der König waͤh⸗ 

. rend der Zeit die Stände zu einem außerordentlichen 
Reichstage berufen. 

Der König ernennt den Sandmarfchall, den 
Spreiher für den Bürger » und Bauernſtand, und 
Die Secretaire für den Bauernftand, Der Er 
biſchoff iſt beftändiger Sprecher für ben geiftlichen 

nd. 
- Bel Eröffnung des Meichstages ermäßlen bie 

Staͤnde fogleich die Ausfchüffe, welche. die Arge» 
fegenheiten vorbereiten follen. Diefe Ausſchuͤſſe find: 

‚ein Konftitutionsausfhuß, um PBragen zu 
verantaffen und aufzunehmen, welche Veraͤnderun⸗ 

gen in den Grundgefegen betreffen, und ihr Gutach⸗ 

. 
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ten darüber an bie Stände. des Reiches zu geben; 
ein Staatsausfhuß, um vor den. Reihsftän- 
ben den Zuſtand, die Werwaltung und. ben Behuf 
des Beſtandes der Ainanzen und der. Reichsſchulden 
darzulegen; ein Bewilligungs ausſchuß, um 
die Vertheilung der bewilligten Steuern vorzuſchla⸗ 
gen; ein Banfausfhuß, um die Verwaltung 
der Banf und ihren Zuſtand narhzufehen, auch Vor⸗ 
ſchriften zur Verwaltung derfelben zu geben; ein: Ge⸗ 
fegausfhuß, um Vorſchlaͤge zur Verbeſſerung 
der Civil», Criminal» und Kirchengeſetze auszuar⸗ 
beiten; ein Sfonomifher Ausfhug,.ym bie 
Mängel bei den öffentlichen. Defonomieanfkalgeg-zu 
"bemerkeic, und Abänderungen- dabei vorzuſchlagen. 
. Fordert der König von, den Stänhen bes Rei⸗ 
es einen befondern Ausſchuß, um mit ihm 
‘über Sachen ‚zu: berathiihlagen, womit die⸗ andern 
Ausſchuͤſſe ſich nicht. befaffen-Fonnen, und wenn die ' 
Verhandlungen geheim gehalten werben müffen ; fo 
serrichten. Die: Reichsftände einen folhen. Doch beſitzt 
:derfelbe nicht die Macht, einen Befchluß-zu:faffen,, 
fondern blos dem Könige ſeine Meinung über die Ge« 

genſtaͤnde mitzutheilen, die diefer ihm vorlegk.. ._, .. 
- Die. Reichsftände dürfen bei dem Zugegenſeyn 

des Koͤnigs über feinen Gegenſtand etwas befchjießen. 
Ä Fragen, welche den Staat betreffen, und im 
pleno der Reichsftände yorfommen, dürfen nicht un— 
mittelbar abgemacht, fondern müffen einem Aus— 
ſchuſſe übergeben werden, welcher" diefelben zu unter⸗ 
ſuchen, und. ſich darüber zu äußern bat, . 
Das uralte Recht der fehwedifchen Nation, fich 
felbft zu befhagen, wird von den Ständen 
allein beim allgemeinen Neichstage ausgeübt. — Auf 
jedem. Reichstage läßt der König den Zufland ber: 



Poſitives öffne Staatsrecht. | 545 | 

Finanjen in aflen ihten Thciten , ſowohtin Hiifefuhg 

Sen 

der Einfünfte, als der Ausgaben, Sorderungen und 
Schulden, dem von ben Ständen erwählten Staats⸗ 
ausfchuffe vorlegen, Sollten durch Traetaten mit 
fremden Möchten dem Reiche einige Mittel zufließen; 
ſe ſollen dieſe auf, gleiche Weiſe nachgewieſen werden. 

Keine öffentlichen Abgaben koͤnnen ohne Ein⸗ 
willigung der Reichsſtande erhoͤhet werden, aus⸗ 
genommen, der Seezoll für:.einfommendes und auge 

Korn. Eben fo wenig darf ber König die 
‚Einkünfte des Staates verpachten, oder zum Ge⸗ 
winne für hich ; für.die Krone, oder für einzelne Per⸗ 
fonen und-Corporationen Monopo le errichten. - 

Nachdem der Bedarf der Finanzen: von bem 
Staatsausfhuffe unterfucht und von den Reichsſtaͤn⸗ 
ben geprüft worden ift, kommt es auf die Stände 
bes Reiches an, eine dem entfprechende Bervilligung 
feftzufegen, und dabei zu beftimmen, wie befondere 
Summen .davon zu befondern Zweclen angewendet, 
und unter beſtimmten Hauptnamen im Reichsetat 
angeſchlagen werden ſollen. 
Außerdem muͤſſen für unvorhergeſehene 

Fälte zwei beſondere Summen angeſetzt und anger 
ſchlagen werden; die eine, die der Koͤnig benutzen 
mag/ wenn et fie‘ zur Verkpeidigung des Reiches, 
oder zu andern böchft wichtigen Zweden, nachdem 
er darüber den Staatsrat vernommen hat, unum⸗ 
gänglich nothwendig finder; die andere, dag der 
König bei entftandenem Kriege aus ber Bank der 
Reichsſtaͤnde Hebungen mache, nachdem der Staats⸗ 
rath in pleno darüber gehört worden iſt. 
Die -gefammten Staatgmittel dürfen. nicht ans 
ders verwenbet werben, als feftgefegt worden.ift, in⸗ 
dem bie Misgliter des -Staatsrathes veratitwort- 

IV, -35 

\ 
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lich ſind, wenn ſie eine Abweichung davon feat: fin. 
den laſſen. 
1,296 Keissfhuldeneamtsir verbleibt un⸗ 
sten her: Seiumng,; Einſicht und Verwaltung der Reichs⸗ 
ſtaͤnde. Da üfrigens:die Stände die Vertretung der 
Reichefhulden auf ſich nehmen; fo haben fie auch, — 

mach her .Enflärung. des Staatsausſchuſſes uͤber den 
Zuſtand und den Bedarf bes Comtoirs, — Buch 
Zeſondere Bewilligungen: die); Mittel zufanmen zu 
ſchießen, Die zur. Bezahlung bei dSchuld,, dei: Zin⸗ 

fn mb des Gapitals. nötbig: befunden warden. — 
' Die zum Reichsſchuldenweſen veranſchlagten Mittel 

bürfen unter ‚feinem Vorwande zu einem afidern Be⸗ 
Hufe verwenden: werden. Jede Verordnung, ; bie da⸗ 
gegen ſereitet, iſt braftlos. 

Die Bank der Reichsſtaͤnde bleibe; wie 
bisher ‚unter der eigenen Garantie und Aufſcht der 
Reichsftände, \ 

Keine Neuen Auflagen, Ausfchreibungen, an 
Mannfchaft oder Geld und Waren, bürfen ohne Ein⸗ 
willigung der Reichsſtaͤnde aufgelegt, gehoben und 
gefordert werden. — ben fo darf der. König phue 
Tinwilligun g der Keichsftände ‚ feine Anleihen ig 
oder außer dein’ Reiche‘ machen, and daſſelbe mit 
neuen Schulden belaſten. | 

Die Domainen, bie. Kronwaͤlder, Parks, 
Thiergaͤrten, Kronwieſen, nebſt Lachsfang und an⸗ 
berer Keonfifcherei , wie auch die übrigen Kronbene⸗ 

Ä feier darf der König, ohne Einwilligung der Reichs 
änbe, weder verfaufen, noch verpfaͤnden, noch ners 
enfen.. Sie follen fo.,. wie g8. bie Reichefände. bee 
immt haben verwaltet werben. - 

Kein: Theil des Reiches deſ bavan d dur 
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Berfauf , Berpfänbung, Verſchenkung, doder auf 
eine andere Art, getreunt werden. a 
Bor 2: 2Bie feftgefegte Negierungsform, ſo mie die uͤbri⸗ 

gen: Grundgeſetze des Reiches koͤnnen nicht! ohne des 
Königs und aller Reichsftände gemeinfchaftlichen Ber 
ſchluß geändert oder aufgehoben werden, Jede An⸗ 
frage deshalb "wind dem, bei jedem Reichstage ge⸗ 

waͤhlten, Tonſtientienvausſchuſſ⸗ uͤbergaben. : Diefer 
Ausſchaß ift berechtigt, deshalb Worfchläge: zu mar 
hen; doch dürfen bie. Reichsftände niche.auf. dem _ 
Reichstage,; wo ein folcher Vorfchlag gefchieht, ſon⸗ 
bern erſt auf dem nächftfolgenden durüber einen Be⸗ 
ſchluß fallen. Sind fodann alle Stände über-die Abs 
änderung einig; fo übergeben fie durch ihren Spre« 
cher den Vorſchlag dem Könige mit dem Begehren, 
daß der König feinen Beifall dazu geben möge, "Der 
König. höre daruͤber das Gutachten ſeines Staatsra⸗ 
thes, und theilt den Reichsſtaͤnden feine Einwilligung, 
oder .auch die Urfachen, mit, warum er in ihr Vers 
fangen nicht einmwillige. — Will der König den 
Ständen eine: Abänderung in den Grundgefegen vor⸗ 
ſchlagen; fo hört er den Staatsrath, und übergiebt 
fodann feine Propofition mit dem Gutachten des 
Staatsrathes den Ständen, welche die Propofition, 
ohne ‚vorherige Berachſchiagung daruͤber, dem Con⸗ 
ſtitutivnsausſchuſſe vorlegen. Tritt der Auͤsſchuß dem 
Vorſchlage des Königs .bei;z fo wird beim naͤchſten 
Reichstage darüber‘ ein Beſchluß gefaßt. Verwirft 
der Ausſchuß die Propoſition des Koͤnigs; dann koͤn⸗ 
nen die Reichsſtaͤnde entweder ſogleich dieſe Propoſi⸗ 
tion abſchlagen, odor/heſtimmen, daß fie uͤber ſolche 
beim naͤchſtfolgenden Reichstage beſchließen wollen ; 
in weichoni Falle die Meinung‘ breier Stande gilt. 
Sehen zwei Stäube:gegen:zwei; fo. iſt der Beſchluß 

352 
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aufzuſchieben. Nehmen bie Reichsſtaͤnde gemeinſchaft⸗ 
lich des Koͤnigs Vorſchlag nicht an; ſo iſt er abge⸗ 
ſchlagen, und die Reichsſtaͤnde laſſen ihren Abſchlag 
mit der: Urfache dazu beim Könige ſchriftlich durch 
ihren Sprecher uͤberreichen. 

Was zur Abaͤnderung und Verbeſſerung der 
Srundgefege a auf diefe Weife die Reichsſtaͤnde einhel- 
tig befchließen und der König genehmigt, oder was 
der König vorſchlaͤgt und die Reichsftänbe einhellig 
annehmen, hat die Krafteines Grüundgefeges. . 
Ä As Grundgefege follen.:angefehen 
werden: diefe Werfaffung, nebfi. der Reiche» 

tagsordnung, die Succeffionsordnung, 
und die. Verordnung einer allgemeinen Drudfreis 
heit, welche die Stände und der König gemeinfchaft- 
lich feftfteflen. 

Unter Drudfreibeie wird. bag Recht eines 
jeden Schweden verftanden, ohne von der öffentlichen 

Macht ihm in den Weg gelegte Hinderniffe, Schrif⸗ 
- ten herauszugeben, fo Daß diefe nur von vinem:gefeg« 
mäßigen Richterftuhle ihres Inhalts wegen in An« 
fpruch genommen und in feinem andern Falle mit 
Strafe belegt werden fünnen, als wenn der Anhalt _ 
gegen ein deutliches Geſetz ftreitet, Alle Acten. und 

Protocolle, — ausgenommen ‚diejenigen, welche 
man im Staatsräthe und bei dem Könige in. minifte- 

riellen Angelegenheiten und in Commandoſachen führt, 
— fönnen durch den Druck bekannt gemacht wer- 
den. Die Protocolle und Acten, welche Sachen der 
Banf und des Reichsſchuldenweſens betreffen, bie 
heimlich gehalten werden müffen, dürfen. nicht ger 
druckt werden. — : 
Wenn der König: ſtirbt und der hronfolgee noch 

nicht mondis iſt; fo baben die vom. Staaternthe. zu⸗ 



Poſitives affentliches Staaterecht. . 349 

ſammen berufenen Reichsſtaͤnde ‚ Ohne Hinfiht auf 
irgend ‚ein Teſtament bes verftorbenen Königs, wel⸗ 
ches die Reichsverwaltung ‚betrifft, einen oder 
mehrere Bormünder zu verordnen, welche die 
Megierung bis zur Muͤndigkeit bes Königs ‚in defe 
fen Namen, diefem Grundgefege nah, ausüben. - 
Wenn. der König fein achtzehntes Jahr erreiche har; 
fo darf er in den Staatsrath, ins höchfte Tribunal, 
in die Hofgerichte und Coflegien eintreten, doch ofne 
an irgend einem Befchluffe Theil zu nehmen, 

‚Sollte der unglüdliche Fall eintreten, daß die 
fönigliche Familie, ‚der das Erbrecht zum Keiche 
aufgetragen ift, von männlicher Seite ausginge ; fo 

sollen die vom Staatsrathe zufammen berufenen 
KReihsftände ein neues Königshaus, mit 
Beibehaltung diefer Kegierungsform, er⸗ 
waͤhlen und verordnen. 

Die Staͤnde des Reiches ſollen auf jedem Reichs⸗ 
tage einen geſetzkundigen, durch ausgezeichnete Red⸗ 
lichkeit anerkannten, Mann verordnen, der, als 
Sachwalter derſelben, Aufficht-über die Bes 
folgung der Gefege bei den Richtern und Beamten 
babe, auch bei den Richterſtuͤhlen Diejenigen zur Rede 

ſtelle, welche aus Partheilichfeit, Anfehen der Pers 
fonen u. ſ. w. irgend etwas gegen die Gefege beganr 
gen oder unterlaffen haben. — Diefer Juſtizſach⸗ 
walter der Reichsftände wird durch Wahlherren ges 
wähle, wozu jeder Stand eine gleiche Zahl ernennt, 
Ihm liegt ob, auf jedem Reichsſstage den Reichsſtaͤn⸗ 
den eine allgemeine Rechenfchaft von der Verwaltung 
ſeines Amtes abzulegen, und dabei den Zuftand der 
‚SBerwaltung ber Gefege im Reiche  Darzuthun,: die 
‚Mängel der Gefege und Verfaflungen anzumerken, 
und Worſchlaͤge zu. deren Vebeſſeruns zu geben. Er | 
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iſt auch ſchuldig, zwiſchen den Reichstagen jaͤhrlich 
eine Darſtellung uͤber diefe Gegenſtaͤnde ‚duch den . 
Drud befannt zu machen. - 

Sollte der Fall eintreten , daß entweder das ges 
. fammte Höchfte Tribunal bes Königs, oder eines oder 
mehrere von befien Mitgliedern gefunden würden, 
aus Eigennug, Partheilichkeit oder Verſaͤumniß fo 
unrecht geurtheilt zu haben, daß dadurch irgend je⸗ 
mand, gegen deutliche Gefege, und gegen ein gehörig 
unterfuchtes und bemiefenes Verhalten der Sache, 
fein Leben, feine perfönliche Freiheit, Ehre und Eigen« 
thum verloren hätte ‘oder verlieren koͤnnte; fo ift ber 
Juſtizſachwalter ver Reichsſtaͤnde, fo wie der Juſtiz⸗ 
kanzler des Koͤnigs berechtigt , bei dem Reichsge« 
richte den’ Sehlenden in Anſpruch zu nehmen und zur 
Verantwortung zu ziehen. Diefes Reichsgericht 
ſoll beftehen aus dem Präfidenten des Reichshofge⸗ 
richts, aus den Praͤſidenten aller Reichscollegien, den 
vier älteften Staatsräthen, dem’ höchten Vefehis⸗ 
haber uͤber die in der Hauptſtadt dienenden Truppen, 
dem hoͤchſten Befehlshaber der bei der Hauptſtadt ſta⸗ 
tionirten Eskadre der Seemacht, aus zwei der aͤlteſten 
Raͤthe des ſchwediſchen Hofgerichts,, und dem älteften 
Mathe aller Reichscollegien. Diefer Richterſtuhl Hat, 
nachdem die Unterfirchung geſchehen und das Urtheil 
den Geſetzen gemäß gefprochen morden ift, daſſelbe 
bei offenen Thuͤren befannt zu machen. Keiner hat 
die Made; ein folches Urtheil zu ändern; doch fann 
der König begnadigen: nur daß der Berurtheilte nicht 
wieder im Dienfte Des Reiches eingefeßt werde, 

Auf jedem Reichstage follen die Neichsftände 
wolf Mieglieder aus jedem Stande zu 
Gefhmornen erwählen, welche zu urtheilen Haben, 

, inwiefern die ſaͤmmtlichen Mitglieder des bochſin Iris 



Pofitoes öffentliches Staataae cht 551. 
bunals ſich verdiene gemachefahen, in ihrem wichti⸗ 
gen, Amte beibehalten zu werden, ober ob der eine und 
der, anhdere, (ohne beweislic) begangenen Fehler, wo⸗ 
von das Vorhergehende handelt,) ſich dennoch den 
Verdacht zugezogen, wegen Partheilichkeit ober Unge⸗ 
ſchicktheit das öffentliche Zutrauen verwirkt zu haben. 
. Zur Aufſicht der Druckfreiheit ſollen bie: 

Reichsſtaͤnde auf jedem Keichstage fe ch 8 Durch Kennts . 
niffe und Gelehrſamkeit befannte Männer, nebft dem. 
Juſtizſachwalter, der unter diefen das Wort führt, 
verorbren. Dieſen Commättirten liege. es ob, daß, 
ivenn irgend ein DVerfaffer oder Buchdruder ihnen 
eine Schrift vorlegt und ihre Aeußerung verlangt, in« 
wieſern nach den Gefegen Der Druckfreiheit hierin eine 
Cenſur ftate finden kann, der Juſtizſachwalter und 
wenigſtens drei der Kommittirten folche Aeußerung 
fchriftlich abgeben follen. Erklären fie, daß die Schrift 
gedruckt werden kann; fo ift fomohl der Verfafler als 

- auch der Buchdrucker von aller Verantwortung frei, 
die nun auf den Committirten beruht: Diefe. Com 
mittirten follen von ben Reichsſtaͤnden durch ſechs 

Wahlherren aus jedem Stande ermählt werden. 
Kein Neichstagsmitglied darf, feiner Handlun⸗ 

gen oder Yeußerungen. wegen im Reichsftande oder in. 
irgend einem Ausſchuſſe, zur Rede geftellt, oder fei« 
ner Freiheit beraubt werden, ohne daß derjenige 
Stand, zu welchem er gehört, es durch ausdrüdlichen 
Veſchluß zutäßt. Eben fo wenigdasrf irgend ein Mit 
glied des Reichstages von dem Orte, wo der Reichs⸗ 
tag: gehalten wird, : werwiefen werben. Sollte ein 
Einzelner , oder ein Corps,,:esifey militair oder civil, 
den NReichaftänden, oder deren "Ausfchirffe, oder irgend‘ , 
einem .einzelnen Reichstägsmitgliede, entweder aus. 
eignen Antriebe oder auf. Befehl, Vewolgimiithun, 

— 
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oder ‘deren Feelheit bei theen Verathfchlagungen und 
Beſchluͤſſen ſtoͤren; fo ift es als Werrächerei an⸗ 
zuſehen, und es kommt auf die Reichsſtaͤnde an, ein: 
folches Werbrechen gefegmäßig zu ahnden. 

Wird irgend ein Reichstagsmitglied, waͤhrend 
Des Reichstages oder auf feiner Reife, nach oder vor 
dem Reichstage mit Wort oder That beleidigt, wenn 
es ſich ale Mitglied des Reichstages zu erkennen gege⸗ 
ben hat; ſo. ſoll ſolches als Ho chverrath angeſehen 
und beſtraft werden. 
Der ⸗Koͤnig läßt den ſaͤmmtlichen Ständen des 

HMeiches den Genuß ihrer Privilegien, Vorrechte, 
Gerechtſame und Freiheiten. Es beruht auf ber Ueber⸗ 
einfunft der fammtlichen Reichsftände und der Zu⸗ 
flimmung des Königs, Veränderungen und Ausglei⸗ 
Hungen darin vorzunehmen, welche das Wohl des 
Reiches erfordern. Keine neuen Privilegien , welche 
irgend einen Reichsftand betreffen, fönnen ohne Ein« 
wiltigung des Königs und aller Reichoſtande gegeben 
werden. 

106. 

35) Koͤnigreich Norwegen. 

a) | Gefhihrlihe Einleitung - 

“Norwegen Rand viele Jahrhunderte hindurch 
mit Daͤnemark unter Einem Koͤnige; erſt im Jahre 
1814 ward daſſelbe von dem Koͤnige Friedrich 6 an 
Schwedenabgetreten, nachdem der raͤthſelhafte 
Gang der Weltbegebenheiten in den letzten zwanzig 
vr. auch bie nordifchen. Reiche berührt hatte. . 

- Nach. der Thronveraͤnderung vom Jahre 1809 
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in Schweden und nãch ber Einfuͤhrmig ber neuen 
Verfaſſung in dieſem Reiche, dachte man baran, dem 
kinderloſen Koͤnige Karl 13: einen Thronfulgge zu er - 
nennen. Die Wahl der ſchwediſchen Reichsſtaͤnde 
fiel (18. Jul. 1809) auf den Prinzen Chriſtian 
Auguſt von Schleswig-Holſtein, welcher in: 
dem, "noch nicht beendigten, Kriege Das von den 
Schweden angegriffene Norwegen mit Umſicht und: 
"Nachdruck gegen die Schweden vertheidigt hatte. Er 
nahm aber diefe Wahl nicht eher an, als nad) Unter⸗ 
zeichnung bes Friedens (10. Dec. 1809): zwifchen. 
Schweben und Dänemark. Darauf erfchien der Prinz: 
in Stodholm., ward (24. an. 1810) von Karl 13 

adoptirt, ftarb aber plöglih (28. Mai 1810) bet 
einer Mufterung auf dee Haide bei Quiddinge in 
Schonen, Ä = 

. Eine Wahl der Reichsflände ernannte ben fran« 
zöfifhen Marfhal Bernadorte, Yürften von’ 
Ponte Corvo, (28. Aug. 1810) zum Kronpringen, 
ber ebenfalls von Karl 13 aboptirt ward. Zwar 
erklärte bald, nach feiner Ankunft in Schweden, die⸗ 
fes Reich (17. Nov. 1810) den Krieg an England ;' 
allein die Politik Schwedens änderte fich, als Schwe⸗ 
den, zum Erfage fir das an Rußland verlorne Finn⸗ 
land, Norwegen verlangte, und Mapoleon dies 
als Dänemarks Bundesgenoffe, verweigerte, wo⸗ 
gegen Napoleon Schweden veranlafte, Finnland wie⸗ 

‚der zu erobern. — Schweben fand es unter biefen 
Berhältniffen gerathen, bei dem bevorftehenden Rie⸗ 
fenfampfe zwifchen Sranfreich und Rußland, (24. " 

Maͤrz 1812) mit Rußland einen geheimen Vertrag 
abzufchließen, in welhem Rußland die Vereini— 
gung Norwegens mit Schweden entweder 

- durch Waffengewalt, ober durch Unterhandlungen zu 
\ 
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bewiefen verſprach. Wenige Monate darauf‘, (12. 
Jul 1812) warb auch der Frisde zwiſchen Schmeben- 
unb GSrgßbritannien abgeſchloſſen. Doch erſchien der 
Kronprinz erſt im Jahre 1813 mit einem ſchwediſchen 
Heere, das ſich den Verbuͤndeten anſchloß auf teut· 
ſchem Boden. 
: Schon im Jahre 1812 knuͤpfte Danemark zu 
London über einen Frieden mit Großbritannien Unter 
Handlungen an, die fih aber im Jahre 1813 zer⸗ 
ſchlugen, weit. Großbritannien, außer andern druͤcken⸗ 
den Forderungen, auf der freirilligen Abtretung Nor⸗ 

‚ wegens an Schweden vom Könige Friedrich) 6 beharrte. 
Darauf erneuerte Dänemark (10, Jul. 1813.) Das; 
Buͤndniß mit Sranfreih, in welchem beide Mächte, 
einander ihre Befißungen gegenfeitig gemährleifteten. - 
Nach diefem Wertrage erklärte Frankreich an. Schwe⸗ 
den, und Dänemarf an Schweden Außland und 
Preußen den Krieg. 

Die Voͤlkerſchlacht bei Leipzig entfchieb über. ben 
Charafter des erneuerten Weltkampfes. Mac) diefer. 
Schlacht folgte der Kronprinz von Schweden. den. 
Verbündeten nicht nad) Franfreich, fondeen brach mit 
einem aus Schweden, Hannoveranern, Dritten, 
Ruſſen, Medlenburgern und Hanfeaten "zufammen- 
gefegten Heere gegen die daͤniſchen Herzogthuͤmer auf, 
und: noͤthigte den König von Dänemark, im Fries 
den zu Kiel (14. Jan. 1814) auf Norwegen: 
zu verzichten, wogegen Schweden an Dänemark 
Schwebifch - Pommern überließ, das in der Folge 
von Preußen, gegen Sauenburg , eingetaufcht warb, 

Mährend biefer Zeit ftand der Prinz Chris: 
fian Friedrich von Holftein«-Schlesmwig,. 
ber nächte. Erbe bes. daͤniſchen Thrones, an ber 
Spige des dänifchen Heeres in Norwegen, Die 
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Rormaͤnner waren ber Vereinigung mit Schweden 
abgeneigt,, und wollten , nad) der Verzichtung Däne« 
marfs. auf Mormwegen ‚. ihre. vormalige Selbftftändig- 
feit und Unabhängigkeit herftellen. Mit Zuftimmung 
des normännifchen Volfes nahm daher ber Prinz zue _ 
erft .(19. Febr. 1814) den Titel eines Prinz, Res 
genten, und darauf (29. Mai) die Würde eines 
Königs von Normegen an, nachdem der nor⸗ 
wegifche Reichstag (Storthing) zu Eidswold, deffen 
Präfident der Profeffor Svertrup von Epriftiania 
war, am 17. Mai 1814, eine Verfaffung für 
dDiefes eich aufgeftelle, und der Prinz Ehriftian 
Friedrich diefelbe beſtaͤtigt hatte. (Dieſe VBerfaffung 
beſtand aus 110 Artikeln, und ſteht vollſtaͤndig im 
politifhen Journale 1814, Sept. ©. 778. 

und Oct. ©. 880.) 
Allein die Normaͤnner vermochten nicht, ihre, 

Selbſtſtaͤndigkeit gegen das vordringenbe ſchwediſche 
Heer zu behaupten, weil die geſammten verbuͤndeten 
Maͤchte die Vereinigung Norwegens mit Schweden 
beſchloſſen und beſtaͤtigt hatten, und weil ſelbſt in 
Norwegen eine Parthei, geleitet von dem Grafen 
Wedel» Sartsberg,. dem Intereſſe des Prinzen ent⸗ 
gegen wirft& Go gelang es ben Schweden, der 
meiften wichtigften Plaͤtze Norwegens ſich zu bemaͤch⸗ 
tigen. Gleichzeitig erflärte ber Kronprinz von Schwe⸗ 
ben, er wolle die Verfaffung vom 47. Mai 

. mit denjenigen Modificationen annehmen, welche 
: die Vereinigung Norwegens mit Schweden nöthig 

machten. Unter diefen Berhältniffen legte. (16. Aug. 
1814) der Prinz die Föniglihe Würde nieder, und 
kehrte nach Dänemark. zuruͤck. Doch. hatte er noch 
den norwegiſchen Reichstag nach Chriſtiania berufen, 
der am 7. Oct. zuſammentrat, AM. 24. Oct. bie 
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Wereinigung Norwegens mit Schweden, 
und am 4. Nov. die neue Werfaffung *) mit den 
Weränderungen, weldye die Mereinigung Norwegens 
mit Schweben herbeigeführt hatte, als Grundge⸗ 

ſetze Norwe gens ausfpradh. Der Kronprinz von 
Schweden: traf darauf (9. Nov.) in’ Chriſtiania ein, 
und beſtaͤtigte die Verfaflung. we 

107° 

b) Politifher Charafter der Berfaffung 
‚vom 4. Nov, 1314, 

4) Weber die Staatsform und die Religion. 

Das Königreich Norwegen ift ein freies , felbfts 
ftändiges, untheilbares und unabhängiges Reich, mit 
Schweden unter Einem Könige vereinige, Seine 
Regierung ift eingefhränft, und. erblich mon. 
narchiſch. 

Die evangeliſch-lutheriſche Religion 
bleibt die öffentliche Religion bes Staates, Die Ein«- 
wohner, bie ſich gu bderfelben bekennen, find ver⸗ 
pflichtet, ihre Kinder in derſelben zu erziehen. Jeſui- 
ten und Moͤnchsorden werden nicht gedul— 
det. Die Juden ſind vom Zugange ins Reich aus⸗ 

geſchloſſen. 

2) Ueber die ausuͤbende Macht, den König 
und deffen Familie 

Die ausübende Macht ift bei dem Könige. Der 
König folt fih zur evangeliſch⸗ lutheriſchen Religion 

9 Sie ſteht teutſch in den Europ. Conſtitt. Th. 2. 
BS.. 469. — in Luͤders Archiv, Ih. 3. ©. 608. — 

and franzoͤſiſch beim Dufau, T. 3.. p. 588. 
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befennen, fie aufrecht xrhalten und beſchaͤten. — Die 
Perſan des Koͤnigs iſt heilig. Die Verantwort⸗ 
lichkeit liegt ſeinem Rathe ob. — Die Erbfolge iſt 
lineal und agnatiſch, nach der ſchwediſchen Succeſ⸗ 
ſionsordnung dom 26. Sept. 1810. —. ‚Die Voll- 
jaͤhrigkeit bes Koͤnigs wird durch ein Geſetz feſtgeſetzt, 
welches nach Uebereinkunft zwiſchen dem. norwegiſchen 

Storthing und den ſchwediſchen Staͤnden gegeben 
wird. 

Jedes Jahr haͤlt ſich der König, wenn hiche 
wichtige Hinderniffe entgegen fteben, einige, zeit in 
Norwegen auf. 
Dee König wähle felbft einen S taatsrarg 
aus norwegiſchen Bürgern, welche nicht jünger 
als 30 Fahre find. Dieſer Rath fall wenigftens aus 
einem Staatsminiſter und fieben andern Mitgliedern 

beſtehen. Eben fo kann der König einen Vicekoͤ— 
nig oder Statthalter beftellen. Während feiner Abwes 
fenheit überträgt er dem Vicekoͤnige oder Statthalter, 
Zugleich) mit wenigftens fünf Mitgliedern des Staats- 
taths, die. innere Verwaltung des Reiches. Diefe 
follen in des Könige Namen und an feiner State die 
Regierung führen. Sie follen- ſowoht den Beſtim⸗ 
mungen dieſes Grundgeſetzes unverbruͤchlich nachleben, 

als den beſondern damit uͤbereinſtimmenden Vorſchrif⸗ 
ten‘, die: der Koͤnig ihnen als Inſtruction erthellt. 

. Weber die entfchiedenen Sachen haben’ fie dein Könige, 
Bericht zu erſtatten. Die Gefchäfte: werden durch 
Seimmenmohrheit entſchieden. 

Vicekoͤnig Fam: nur ber Kronprimg, be 
beſſen aͤlteſter Sohn ſeyn, aber nicht eher. als nad 
dem erreichten Alter der Volljaͤhrigkeit. Jum Statt⸗ | 
halter wifd entweder dh Normaun oben. ein Schwede 
ernannt: Der Vicekoͤnig fell im Reiche mohnen, und. 
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Darf nicht länger als drer Monate Im Jahrẽ außerhalb 
deſſelben ſich aufhalten. : Wenn der Koͤnig gegenwaͤr⸗ 
tig iſt, hört" die Function des Wicekönigs auf. 

Bei dem Könige verbleiben ſtets, waͤhrend ſei⸗ 
nes Aufenthalts in Schweden, der normegifche Staats- 
minifter und zwei Mitglieder‘ des Staatsraths, welche 
letztere jährlich ummechfen.‘. "Ste Haben biefelben 
Pflichten und diefelbe conftitutionelle Verantwortlich 
feit, als die in Norwegen ſich befindenbe Regierung. 
In ihrem eiſeyn allein ſollen die norwegiſchen An» 

gelegenheiten vom Koͤnige entſchieden werden. Alle 
Antraͤge norwegiſcher Buͤrger an den Koͤnig ſollen 
erſt bei der norwegiſchen Regierung. eingeliefert, und 
mie deren Gutachten. verlehen werden, ehe ſie abge. 
macht werden. Ueberhaupt dürfen keine norwegiſchen 
Sachen erledigt werden, ohne daß das Gutachten der 
norwegiſchen Regierung eingehohlt worden iſt, wo— 
fern nicht wichtige Hinderniſſe ſolches verbieten, Der 
norwegifche Staatsminifter trägt die Sachen vor, 
und, bleibe für die Uebereinftimmung ber Kusfrtigung 
mit den defaßten Beſchluͤſſen verantwortlich. 

Dex Koͤnig kann Ahorbnungen geben und auf⸗ 
heben, die ben Handel, den, gell, die Nahrungs⸗ 

zweige und die Polizei betteffen; dech dürfen fie nicht 
der Verfaſſung und ben DOM: Storthinge— asgebenen 
Gefegen-wpiderftreiten.  - - 
Der König läßt Siberafl bie Schogungen und 

Abgaben eintreiben, welche Bas Storthing auflegt. 
Die naorwegiſche Staatshaſſe verbleibt in Norwegen, 

und ihre Ginkuͤnfte werden allein zu den Vedlrfoiſen 
Norwegens vermendet. 

Der Koͤnig hat das Recht, im Staatseäcge 
Be bag Radigen , nachdem das uürcheit 
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des hoͤchſten Gerichts ehren, und deſſen Beben 
Ben eingezogen worden iſt. 
5, De: Koͤnig erwuͤhlt und Beitelt; nachdem er 
Ben: Staatsrath vernommen. dar ‚ Li Sivile, geiſe 

| Yiche und Mititeirbarmegnp 1". - 
: Den: Statthalter das» Reiches, ok Scaetemi⸗ 

nifter: undẽ die. übrigen Mitglieder des, Staatsrätfen; 
fo wie die. Beamten g>welche bei deſſen Comtolren an⸗ 

gefſtellt find , Geſanudee und Conſuln, bürgerliche und 
geiftliche, Höhere obrigkeitliche Perfonen, Regierung 
chefs und Chefs anbener_Militaircorpb , Eommmandarı- 

. ten in.dew Feſtungen, 0. Oberbefehtähaben auf‘ dem 
Kriegsſchiffen können ohne vorgaͤngiges Virthell.ıwom 
Könige verabſchiedet werden, nachdem :er.. Bieruber 
das Gutachten des Staatsrathes gehoͤrt hat. Inwie⸗ 
fern den ‚folchergeftate: verabfchiedeten Beamten Pers 
fon! zu bewilligen :ift., entſcheidet das naͤchſte Stor- 
hing z:imgmwifchen genioßew fie 3 ihresigehabeen Ge 
halte, Andere Beamten eönnen vomiRönige fufpeng 
Dirt, und follen ſodann ſogleich vor die⸗Richterſtuͤhle 
gefbeie Werden; fie.dinfen aber nicht anders, als nach 
Wotheil: —* auch nicht gegen ihren Willen denk 
ſebt werden.. 

Der. Rinig konn: nah Gudafinden,. zur Der 
lehnum für ausgezeichnete Dienſte, die oͤffentlich bes 
kannt gemacht werben. muͤſſen, Orden ertheilen; 
aber:feimen andern Rang und Titel, als 
den, den jedes Amtmit fih führe Keinz 
perfönlidhen odber.erblichen Vorrechte duͤr— 

. fen. irgend. jemand: ‚für, die Sutunft:vers 
tiehen werben. :: Cm 

Der König hat Gen Vberbefehl über ‚die Sande 
mb Sermadit, Siskannshne desStorthings 
Einwilligung nicht. vermeprunod vermins 
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dert merden. Sie darf nicht zum Dienfle fremder 
Mächte uͤberlaſſen werden, und fein Kriegsvolk einer 
fremden Macht, mit Ausnahme von Hülfstruppen gegen 

. ‚feindlichen Meberfall, darf:ohne die Einwilligung des 
Storthings in das Reich gezogen werden... In Frie- 

denszeiten follen feine andere als —— Truppen 
in Norwagen, und feine norwegiſchen Truppen in 
Schweden flationirt feyn. Doc): kann ber König in 
Schweden eine .norwegifche Garde und normegiſche 
Freiwillige Haben; auch fann er auf: hoͤchſtens B. Wo⸗ 
«hen im Jahre die naͤchſteti Truppen von’ der Kriegs⸗ 
macht beiber Reiche zu Waffenübungen innerhalb der 
Grenzen. eines ber beiden Reiche zufamnieubenifen. 
Zum Angriffsfriege dürfen. Norwegens Truppen 

: and Ruderflottille nicht ohne; Einwilligung des Stars 
things gebraucht werden. Die Landwehr und bie übri- 
gen norwegifhen Truppen, die. nicht zu den :sinien-. 
truppen gehören, dürfen nie‘ außer Norwegens: Oren- 
gen gebraucht werden. . 

Der Koͤnig hat das Nicht, die Zeuppen- zuſam- 
men zu berufen, Krieg anzufangen und Frie— 
ben. abzufhließen, Verbindungen: eif- 
zugeben und aufzubeben, Gefanbte zu 
ſchicken und anzunehmen‘ Will der König 
Krieg ankündigen; fo fol er. der Regierung in Nor⸗ 
wegen feine. Gebanfen mittheilen, und ihr Bedenken 
darüber einhohlen, zugleich mit einem vollſtaͤndigen 
Berichte über ben Zuſtand bes Reichs in Hinficht. feir 
ner Finanzen und feiner Wertheidigungsmittel. Nach⸗ 

dem dies geſchehen iſt, beruft der König den. norme- 
giſchen Staatsminiſter und Die norwegifhen, 

- fo wiedie fhwepifhenStantsräche zu einem 
außerorbentlichen. Staatsrathe,, in welchem ein Be⸗ 
richt Aber den Brftanb Norm egensunt Sanı 



. f 

Pofitives öffentliches Sdatsetcht. 561 

dens vorzulegen iſt. Ueber dieſe Gegenflände giebe 
jeder der Staatsraͤthe fein Gutachten zu Protocol, 
unter der- Werantwortlichfeit, die das Grundgefeg 
beſtimmt. Dahn hat der König das Recht, feinen 
Beſchluß zu faffen und auszuführen. | 
Inmn Staacsrathe wird übel alle verhandelte Sa⸗ 
chen ein Protocoll gefuͤhrt. Ein jeder‘, der Sig im 
Staatsrathe hat, iſt verpflichtet, feine Meinung mie 
Freimüthigkeit zu fagen, welche der König verbun» 
ben ift zu hören. Fade ift e8 diefem vorbehalten, 
feinen Befhluß nach) eigenem Ermeffen zu faſſen. — 
Findet irgend ein Mitglied des Staatsrathes, daß 
des Königs Beſchluß den Reichsgefegen toiderftreitet, 
oder augenfiheinlich für Norwegen ſchaͤdlich ift; fo ift 
es feine Pflicht, kraͤftige Vorftellungen dagegen zu 
machen, und feine Meinung im Protocolle beizufügen, 
‚Derjenige, der nicht folchergeftalt proteſtirt bat, 
wird. angefehen ‚ als wenn er mit dem Könige einig 
gewefen, iſt dafür verantwortlich und kann 
vom Odelsthing vor dem Meichsgerichte zur Nechen« 
ſchaft gezogen werden. 

Ale vom Könige ſelbſt ausgefertigte Befehle 
(mit Ausnahme der militairifchen Commandoſachen) 
follen von dem norwegiſchen Staatsminiſter contra⸗ 
ſignirt werden. 

Alle Vorſtellungen uͤber norwegiſche Sachen, 
fo wie die Ausfertigungen deshalb, werden in nors 
wegifher Sprache abgefaßt. 

Sobald der Thronerbe fein 181.8 Jahr vollendet 
hat, iſt er berechtigt, Sitz im Staatsrathe zu neh⸗ 
men; doch ohne Stimme und DBerantwortung, 

"Der normwegifche Staatsminifter und die beiden 
normwegifchen Staatsräthe haben Sig und berathfchla- 
gende Stimme. in dem ſchwediſchen Zaatsrathe ‚ 

IV. 36 
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wenn: in bemfelben Gegenflände verhandelt werben, 

welche beide Reiche betreffen. + rt 

3) Ueber Bürgerrechte und die gefegge- 

| bende Macht. 

Dos Volk.übe die aefesgebende Made 

duch das Storthing ( Reichsverfammiung ) aus, 

welches aus zwei Abtheilungen befteht: dem Tag- 

thing (gefeggebenden Körper), und dem Odeks—⸗ 

thing (deu Grundeigenthuͤmern). 

-  „ Stimmberechtigt find nur norwegiſche Bürger, 
welche 25 Jahre alt, 5 Jahr im Sande wohnhaft ge⸗ 

wefen , ‚und entweder Beamte find ober geweſen find, 

$andbefig haben, oder länger als 5 Jahre matricus 

lirtes Sand. gebaut haben, oder Bürger in Handels 

ſtaͤdeen find, oder in einer Kauf oder Landſtadt einen 

Grundbefis haben, deffen Werth wenigfteng 300 Tha⸗ 

fev beträgt. | 

Die Wahl« und Diftrietsverfammlungen wer 

ben jebes.dritte Jahr gehalten. Die Wahlverſamm⸗ 

lungen werden auf dem Sande von dem Prediger und 

feinem Gehuͤlfen, In den Städten von.den Magiftra- 

fen und Borftehern geleitet. — In den Städten 
wird .für jede 50. ſtimmberechtigte Einwohner ein 

Wahlmann ernannt. Diefe Wahlmänner ernennen 
darauf entiweder aus ihrer eigenen Mitte, ober unter 

den übrigen Stimmberedhtigten in ihrem Wahldi⸗ 

ſtricte, ein Viertheil ihrer eigenen Anzahl, um auf, 

dem Storthing zu erſcheinen, fo Daß 3 bis 6 einen 

wählen, 7 bis 10 zwei, 11 bis 14 drei, 15 bie 18 

vier, welches die höchfte Anzahl ift, bie‘ ein, Ort fen». 

den kann. — In jedem Kirchſpiele auf dem Lande 

ernennen die ſtimmberechtigten Einwohner die Wahl: 

maͤnner dergeftalt, daB bis 100 einen wählen, 100 

/ 
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bis 200 zwei, 200 bis 300 drei, u. ſ. w. Dieſe 
Wahhmänner erwaͤhlen darauf ein Zehntheil ihrer " 
eigenen Zahl, um auf dem Storthing zu erfcheinen, 
fo daß 5 bis 14 einen wählen, 15 bis 24 zwei, 25 
bis. 34 drei, 35 und brüber vier, weiches die groͤßte 
Anzahl iſt. 

Keiner kann zum Repraͤſentanten gewaͤhlt J 
werden, der nicht 30 Jahre alt iſt, und ſich 10 Jahre 
im Reiche aufgehalten hat. — Die Mitglieder des 
Staatsrathes, Hofbediente und Penfioniften des Ho⸗ 

fes koͤnnen nicht zu Repraͤſentanten erwählt werben. 
. Die Repröfentanten find auf ihrer Reife zum 

und vom Storthing, fd wie während ihres Aufent⸗ 
hales bei bemfelben, von aller perfönlichen Haft befreit, 
wenn fie nicht in öffentlichen Verbrechen ergriffen wer— 

den; auch koͤnnen fie.nicht, außer-von der Werfamm: . 
fung bes Storthings, zur Verantwortung wegen ihree 
daſelbſt geäußerten Meinungen gezogen werben, 
Das Storthing wird in der Kegel jedes dritte 
Yahin der Hauptſtadt des Meiches eroffnet. Der | 
König kann es außerordentlich berufen. ' 
Kein Storehing kann gehakten werben, wenn 
nicht 2 feiner Mitglieder gegemdärtig find. 
| In des Königs Gegenwart darf feine Beroth 
ſchlagung ſtatt finden. 

| Das Storthingerwäßlt unter feinen 
Mitgliedern ein Wirrcheil, welches dag 
Lagthing ausmacht; die übrigen drei Vier⸗ 
theile bilden das Ddelsthing. 

Jedes Thing hält feine Berfammlun 
gen abgefondert, und erneimt feinen” eigenen 
Präfidenten and Secretair. 

Es kommt dem Storthing zu: Gefege in ger 
ben und aufsubeben; Saaguisen, Abga⸗ 

36 * 
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ben, Zoll und andere öffentliche Laſten 
aufzulegen; Anleihen auf den Eredit des Reiches 
zu eröffnen ; Aufficht über dag Geldwefen bes Reiches 
zu führen; Die zu den Staatsausgaben nöthigen Geld⸗ 
fummen zu bewilligen; zu beflimmen, wie viel dem 
Könige und dem Vicefönige jährlich für ihren Hof⸗ 
ftaat ausbezahlt werben foll, und die Apanage der 
föniglihen Familie feftzufegen, welche aber nicht in 
feftem Eigenthume beftehen darf; fi) das in Norme- 
gen eriftirende Regierungsprofocoll und alle öffentliche 
Berichte und Papiere (mit Ausnahme militairifchere 
Commandofachen) vorfegen zu laſſen; fih Die Buͤnd⸗ 
niffe und Verträge mittheilen zu laffen, 
die der König für den Staat mit fremden Mächten 
eingegangen ift, mit Ausnahme der geheimen Ar⸗ 
sifel, die jedoch den öffentlichen nicht wiberftreiten 
dürfen; jeden aufzufordern, vor dem Storthing zu 
erfcheinen, mit Ausnahme des Königs und der fönig« 
lihen Familie; die inzwifchen beftandenen Gehalts« 
und Penfionsliften zu revidiren, und darin die Ver⸗ 
änderungen zu. machen, die für nöthig befunden wer⸗ 
ben; fünf Neviforen zu ernennen, die jährlich die 
Rechnungen des Staates durchſehen, und Auszüge 
aus denſelben durch den Druck befannt machen follen; 
und Fremde zu naturalifiren. 
Jebes Gefeg foll aufdem Odelsching 

entweder vondeffeneigenen Mitgliedern, 
ober vonderXKegierung durch einen Staats«. 
vath zuerft vorgefhlagen werden. Iſt ber 
Vorfchlag dafelbft angenommen; fo wird er an das 
Sagthing gefande, welches ihn entweder genehmigt 
oder verwirft, und im legtern Falle ihn mit beigefüg« 
ten Bemerfungen zuruͤckſchickt. Diefe werden vom 
Odelsthing in Erwägung gezogen, welches entweber 
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den Gefebesentwurf hinlegt, oder ihn wieder mit ober | 
ohne Veränderung an das Lagehin ſendet. Iſt ein 
Vorſchlag vom Odelsthing dem Lagthing zweimal 
vorgelegt, und von dieſem zum: zweitenmale mit einer 
Zurlietweifung zurüdgefandt; ſo fritt dag ga nze 
Storthing zufammen, und dann wird mit$ 
feiner Stimmen über den Vorſchlag entfchieden, 

Hat ein vom Odelsthing vorgefchlagener Ent= 
wurf die Zuftimmung bes Lagthings. oder des verfam« 
melten Storthings erhalten; fo wird er durch eine 
Deputation von beiden Abtheilungen des Storthings 
an den König gefandt, wenn er gegenwärtig ift; — 
oder, im entgegengefegten Falle, an den Vicefönig, 
oder an die normegifche Regierung, mit. dem Antrage 
auf Ertheilung der Füniglihen Sanction. 

Bewilligt der König den Beſchluß; fo unter- 
fchreibt er ihn, wodurch er Gefeg wird. Genehmigt 
er ihn n icht; fo ſendet er ihn an Das Odelsthing mit 
der Erflärung zuruͤck, daß er es nicht dienlich finde, 

"den Beſchluß zu fanctioniren. 
In diefem Falle darf der Beſchluß nicht mehr 

von dem Storthing dem Koͤnige vorgelegt werden. 
Der Koͤnig kann auf dieſelbe Weiſe ſich benehmen, 
wenn dag naͤchſte ordentliche Stortbing den ſel⸗ 
ben Beſchluß aufs neue vorſchlaͤgt. Wird er aber ,. 
nachdem er abermals erwogen worden, von dem drit— 
ten ordentlihen Storthing wieder auf beiden. Thin- 

"gen unverändert angenommen, und dann dem Kös 
nige mit bem Begehren vorgelegt, daß er feine Sans 
etion einem Befchluffe nicht verweigern möchte, wels 
hen das Stortbing, nach reiflichfter Ueberlegung, 
als nüglich anfehe; ſo wird er Gefeg, wenn aud) 
bes Königs Sanction nicht eeſoist, ebe das Stor⸗ 
thing ſich trennt. 
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Das Storthing bleibt fo lange verſammelt, als 
es für noͤthig finder; doch nicht über 3 Monate ohne 
des Königs Erlaubniß. Beim Schluffe deſſelben er⸗ 
Theile der König feine Refolution auf die noch niche 
abgemachten Befchlüffe, indem er fie entweder beftä- 
tigt oder verwirft. Alle bie, welche er nicht ausdruͤck— 
lid) annimmt, werden angefehen, als ob fie von ihm 
verworfen wären. 

Die Sariction des Königs ift nicht erforderlich 
su den Beichlüffen des Storthings, wodurch es ſich 
41) als Storthing nad) der Berfaffung verfammelt 
erflärt; 2) feine innere Polizei beſtimmt; 3) die 
Vollmachten der anwefenden Mitglieder annimmt ober 
verwirft; 4) Erfenntniffe über Wahlftreitigkeiten bes 
ftätige oder verwirft;. 5) Fremde naturalifire, und 
6) wodurch das Odelsthing den Staatsrath oder 
Andere unter Verantwortung feßt. ' | 

Das Storthing wird bei offenen Thaͤren 
gehalten; ſeine Verhandlungen werden durch den 
Drud bekannt gemacht, außer in den Fällen, wo 
das Gegentheil durch Stimmenmehrheit beſchloſfen 
wird. 

Wer einem Befehle gehorcht, deſſen Abſicht da⸗ 
hin geht, die Freiheit und Sicherheit des Storthings 
zu ſioren, macht ſich der Verraͤtherei gegen 
das Vaterland ſchuldig. 

4) Ueber die richterliche Gewalt, 

Die Mitglieder des Lagthings machen, zugleich 
mit dem hoͤchſten Gerichte, das Reichsgericht 
aus, welches vom Odelsthinge eingeleitet wird ent⸗ 
weder gegen die Mitglieder des Staatsrathes oder 
des hoͤchſten Gerichts wegen Amtsverbrechen, oder 
gegen die Mitglieder | des Storthings wegen der Ver⸗ 
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brechen, die fe als folche begehen möchten. Im 
Reichsgerichte hat der Praͤſident des lagthings den 
Vorſitz. J 
Der Beklagte kann, ohne eine Urſache anzuge- 
ben, von den Mitgliedern des Reichsgerichts big zu‘ 
einem Drittheile perhorrefciren, doch fo, daß das 
Gericht nicht weniger als 15 Perfonen ausmacht. 

| Das hoͤchſte Gericht urtheile in letzter In— 
ſtanz. Won feinen Urtheilen findet feine Berufung . 

ſtatt; auch koͤnnen ſe keiner Reviſion unterzogen 
werden. 

5) Allgemeine Beſtimmungen. 

Zu Staatsaͤmtern dürfen allein norwegiſche Buͤr⸗ 
ger ernannt werden, welche ſich zur evangeliſch⸗lutheri⸗ 
ſchen Religion bekennen, der Verfaſſung und dem 
Koͤnige Treue geſchworen haben, und die Landesſprache 

reden. Doc koͤnnen Fremde zu Lehrern bei der Uni⸗ 
verſitaͤt und den gelehrten Schulen, zu Aerzten und 
Conſuln an fremden Orten beſtellt werden. Keiner 
kann zu einem Oberbeamten ernannt werden, ehe er 
30 Jahre alt iſt, noch zu einer Magiſtratsperſon, 

“zum Unterrichter und Voigt, bevor er 25 Jahre 
alt iſt. 

Norwegen haftet fuͤr keine andere Schuld, als 
ſeine eigene Nationalſchuld. E 

Auf dem zweiten allgemeinen Storthing foll ein 
neues allgemeines Civil- und Criminals 
gefegbuc gegeben werden. | | 
7 Reiner darf gerichtet werden, als nad) dem Ge 

ſetze, und nicht anders, als nach Urtheil beſtraft 
werden. 

Keinem Geſebe darf ruͤckwirkende Kraft gegeben 
werden. 
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Mit den Sporteln, die an die Bedienten des 
Gerichts erlegt werden, duͤrfen keine Abgaben an die 
Staatskaſſe verbunden ſeyn. 

Keiner kann eingezogen und gefangen gehalten 
werden, außer in den vom Geſetze beſtimmten Faͤllen, 
und auf die durch die Geſetze vorgeſchriebene Weiſe. 

Die Druckf reiheit ſoll ſtatt finden. Keiner 
kann wegen irgend einer Schrift, die er hat drucken 
oder herausgeben laſſen, von welchem Inhalte ſie auch 
ſeyn mag, geſtraft werden, wofern er nicht ſelbſt vor⸗ 
ſaͤtzlich und offenbar ungehorſam gegen die Geſetze, 
Geriugſchaͤtzung der Religion, Sittlichkeit, oder der 
conſtitutionellen Gewalten, oder Widerfeglichkeie ge= 
gen deren Befehle an den Tag gelegt, oder andere 
dazu gereizt, oder falfche und ehrenfränfenbde Beſchul⸗ 
digungen gegen jemand vorgebracht hat. Freimuͤthige 
Aeußerungen uͤber die Verwaltung des Staates oder 
irgend einen andern Gegenſtand ſind einem jeden er⸗ 
laubt. 

Neue und beſtaͤndige Beſchraͤnkungen der Nah⸗ 
rungsfreiheit duͤrfen fuͤr Keinen erlaſſen werden. 

Hausinquiſitionen dürfen nur in Criminalfaͤllen 
ſtatt finden. — Eigenthum und Grundbefig fann in 
keinem alle. verwirft werden. — Das Eigenthum 
milder Stiftungen kann nur zu deren Nugen verwen⸗ 
det werden. 

In Zukunftſollen keine Grafſchaften, 
Baronieen, Stammhäuſer und Fideicom« 
miſſe errichtet werden. 

Jeder Buͤrger des Staates iſt im Allgemeinen 
gleich verpflichtet, eine Zeitlang ſein Vaterland zu 
vertheidigen, ohne Rücdfjicht auf Geburt und Ver⸗ 
mögen. Die Anwendung diefes Grundfages, und 
die Einfchräanfungen, denen fie unterzogen werden. 

— 
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"muß, , fo wie bie Beftimmung, inwiefern es fuͤr das 
Reich dienlich ift, daß die Vertheidigungs— 
und Wehrpflicht mie dem 25ſten Jahre 
aufhoͤre, wird der Entſcheidung des erſten ordent⸗ 
lichen Storthings uͤberlaſſen. | 

Mormwegen behält feine eigene Bank, ſein eignes 
Muͤnzweſen, und ſeine eigene Kauffehrteiflagge. Die 
Rriegsflagge ift eine Unionsflagge. 

Zeigt die Erfahrung, daß irgend ein Theil. dies 
fes Grundgefeges verändert werden muß; fo foll der 
Vorſchlag dazu auf einem ordentlihen Storthing 
vorgelegt und durch den Druck befannt gemacht 
werden. Allein es kommt erſt dem naͤchſten ordent⸗ 
lichen Storthing zu, zu beſtimmen, vb die vorge« 
fchlagene Veränderung ftatt finden foll, oder nicht. 
Doc darf diefe Veränderung nie den Principien 
diefes Grundgeſetzes widerſtreiten, ſondern 
allein Modificationen in einzelnen Beftimmungen be⸗ 
treffen, die den Geiſt biefer Berfaffungnide 
verändern; auch müffen 3 des Storthings über 
die Veränderung einig feyn. 

108 

36) Kaiſerthum Rußland ®). 

Das ruffifche Reich ift felbft nach feinen Grund⸗ 
geſetzen, vorzuͤglich dem Wahldiplom des Czars 

*) Die Darſtellung in dieſem 6. iſt, den Hauptpuncten 
nad, entlehnt aus dem Werke eines Nuſſen: B.v. 
Wichmann, Darftellung der ruſſiſchen Monardie 
nach ihren wichtigften ftatiftifch s policifchen Beziehuns 
gen. 2 Abtheilungen. Lpz. 1813. 4. (aus der ten 

Abth. ©. 247.) — Auf dem Titelblatte der erfien 
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Michael Romanow, eine unumſchraͤnkte Mo- 
narchie, deren Beherrſcher durch keine Capitulation, 
keinen Vertrag und keine Verpflichtung mit und gegen 
ſeine Staͤnde eingeſchraͤnkt worden iſt. In aͤltern 
Zeiten ſcheinen zwar Reichsſstage gehalten 
worden zu ſeyn, die aber nach dem Jahre 1613 
unndöthig geworden waren. Won Alters her ift vem- 
nad) dem ruflifchen Kaiſer die Ausübung aller Rechte 
der höchften Gewalt, ohne Einfhränfung und 
mit völlig unbegrenzter Autofratie, for 
wohl in weltlichen als geiftlihen Dingen, allein über: 
tragen, „ Er ift das Oberhaupt der Kirche und die 
Quelle ver Gefege; feine Perfon ift Heilig und unver- 
letzlich, und Fein Ruſſe zweifelte ehedem an den Wor- 
ten: „Recht ift, was der Souverain befiehle, — 
nicht, was dag Gefeg beſtimmt.“ Merfwürdig war 
ber Verſuch, den im Jahre 1730 einige Große mache 
ten, die Ariftofratie der Monarchie an die Seite zu 
ftellen , und die gewählte Kaiferin Anna zu einer die - 
Autofratie einfhränfenden Capitulation zu nöthigen ; 
fie hatte damals blos eine ephemerifche Dauer. Was 
dort nur Privatitreben Weniger war, die Willführ 
des Monarchen zu mildern, feine Gewalt nicht über : 
Das Geſetz fich erheben. zu laffen, fondern durchs Ge. _ 
feg zu gründen, hat Alerander 1 zum eignen und 
öffentlihen Streben emporgehoben: das Gefeg, 
verhieß er und hat es bisher gehalten, foll die höchfte 
Gewalt regieren, und diefer mein freier, vernünftiger 
Wille in dem begonnenen Gefegbuche rechtsfräftig 
gemacht werden, u 

Abtheilung ift ausdruͤcklich bemerkt: „Zum Drude 
erlaubt St. Petersburg d. 5. Der. 1811, Hofs 
rach und Cenſor Sohn.” | 
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Mehrere vormals ſchwediſche und pofnifche Pro 
vinzen, fo wie einige durch Eapitulation unterworfene 
MWölkerfchaften haben ihre Freiheiten, Gefege und 
Vorrechte unter geringen Mobdiftcationen beibehalten; 
dem auf dem Wiener Eongreffe an Rußland gefom- 
menen Königreihe Polen gab Alerander felbft im 
3.1815 eine befondere Verfaſſung. — | 
Man bat lange darüber geftritten, ob Nuß- 
land Reihsgrundgefege habe, oder nie 

- Doc können folgende Gefege und Conſtitutionen, in« 
ſoweit fie die Reichsverfaffung Nußlands zum Gegen» 
ftande hatten und noch haben, als Reichsgrund— 
"gefege betrachtet werden : 

a) das Gefeg Jwans 1 über die Untheilbar- | 
keit des Reiches vom Jahre 1475. Beweiſen läßt 
ſich zwar nicht, daß unter Iwan 1 diefes Gefes wirk— 
lich gegeben worden fey; allein muthmaßen läßt. 

ſich deſſen Daſeyn, weil ſeit dieſem Regenten keine 
weitere Theilung des Meiches ausgeführt worden iſt. 

b) Die Urfunde über die Wahl Mis - 
HaelRomanom’s zum Czar des ruffifhen 
Reiches im Jahre 1613 *), worin die verfams- 
melten und unterzeichneten ruflifchen Stände ihm die 

uneingeſchraͤnkte Gewalt für fich. und feine Nachfom- 
men ertheilten. 

| c) (Die Succeffionsordnung Peters 1. 
vom Febr. 1722. Sie hob die legte Beitimmung 
der genannten Urkunde über die Erbfolge in der Dy- . 
naftie Romanow auf, und ftellte es dem ruffifchen 
Megenten frei, beliebig und ohne Ruͤckſicht 
auf die Deimsgenitur, feinen Thronnachfolger 

*) Unter dief em Titel beſonders heranucgegeben von B: 
v. Wichmann. Leipz. 1819. 
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zu ernennen. Die Kaiferin Anna beftärigte im J. 
1731 diefes Thronfolgegefeg, das aber Paul 4 aufe 
hob. Seit diefer Zeit ift es blos ein gefchichelich 
‚wichtiges Actenſtuͤck.) | | 

d) Die teftamentarifhe Verordnung 
ber Kaiferin Katharina 1 vom Mai 1727, 
nad) welcher jede ſchon fouverain regierende Perfon 
vom Throne Rußlands ausgefchloffen, und feftgefege 
‚ward, daß Rußlands Beherrfcher zur griechifchen 
Keligion fi befennen müffe, 

| e) Die Ernennungsacte bes Herzogs 
Karl Peter Ulrich von Holftein-Gottorp zum Groß⸗ 
fürften und Thronfolger von Rußland vom IS 
1742. Weil mit Peter 2 der männlidhe Stamm des 
Haufes Romanow erlofhen war; fo übertrug die 
Kaiſerin Elifaberh durch diefe Acte Die Thronfolge auf 
den Mannsftamm der weiblichen Linie, in welchem fie 
ſeitdem forterbt. 

f) Pauls 1 Gefeg wegen der Thron- 
folge, entworfen im J. 1788, publicire am 5. Apr 
41797. Diefes Gefeg bob Peters Ihronord«- 
nung auf, mie dies fchon durch ein Manifeft der 
Kaiferin Katharina 2 vom „ Jul. 1762 gefchehen 

war, in welchem die Kaiferin ausdrücklich erklärte, 
daß fein Regent Rußlands einen Fremden zu feis 
nem Nachfolger ernennen fönne. Zugleich beftätigte 
Pauls 1 Geſetz das Recht der Erftgeburt, und zwar 
daß, nach völliger Erlöfchung des männlichen Stam⸗ 
mes, die Erbfolge übergehe auf die weibliche Nach⸗ 
fommenfchaft vom Stamme des älteften Sohnes, 
und nach deffen Erlöfchen auf die weiblichen Stämme 
der übrigen Söhne ꝛc. Die Volljährigkeit ward darin 
auf das fechszehnte Jahr gefegt. | 
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8) Das Manifeft Alerandersi vom. 
20. März 4820, nach welchem nur die Kinder aus 
einer von’ dem Kaifer anerkannten ftandesmäßigen 
Ehe für thronfähig erklärt werden, fo daß eine Prin« 
zeffin, die nicht im Purpur gebohren ift, dem Reiche 
teinen Beherrfcher geben kann. 

M. Morgenstern, jus publicum Russorum. 
Halae, 17937. 8. 

Aug. Ludw. Schlözger, Hiftorifhe Unterfuhung 
Aber Rußlands Reihsgrundgefege. Gotha, 1788. 8. 

A. W. Hupel, Verfuh, die Staatsverfaffung des 
euren Reichs darzuitellen. 2 Theile. Riga, 1798 

verfaffung des ruf. Kaiſerthums. Gott. 1792. Fol. 
‘(Ueber die ſtaatsbürgerliche Einrichtung im 

Rußland — Über Adel, Elerus, Bürger, 
freie Landleute, Koloniften, Seeigelaß 
fene und Leibeigene, vgl. Haffels vollftäns 
dige und neuefte Erdbefchreibung des ruflifhen Reis 
des in Europa nebft Polen. Weimar, 1821. 8, 
Lift auch der eilftte Band — oder der 3ten Abth. 
gter Band — des vollftändigen Hondbuches der neue⸗ 
ſten Erbbefchreibung. ]) 

109. 
37) Koͤnigreich Polen. 

a) Geſchichtliche Einleitung ®). 

Wenn gleich in Polen Reichstage in Angemefs 
ſenheit zur alten Verfaffung der Republik beftanden, | 

*) Vergl. meine Einleitung in die volnifche Verfaffung 
vom 27. Mov. 1815, in der Fortfepung von Luͤders 
diplomat. Archiv, Th. 3. ©. 243. 



574 -Pofitioes öffentliches Staatsrecht. 
rund die Fönigliche Gewalit durch die fogenannten pacta 
conventa, die Wahlcapitulation der polnifchen Koͤ⸗ 
nige, bedentend befchränkt warb; fo lag buch theils 
eben darin, daß Polen. ſeit bem Erloͤſchen des jagel⸗ 
Tonifehen . Regentenhauſes (1572) ein Wahlreich 
ward und blieb, theils in den ansgearteteh und ver- 
alteren Formen feines Reichstages, mit Beibehaltung 
bes fogenannten liberum Veto, theils in dem Stille 
Stande der mwefentlichften Bebingungen des innern 
Staatslebens und in der Fortdauer der druͤckendſten 
Seibeigenfchaft, ber Grynd bes Veraltens und der 
endlichen Auflöfung des Staates felbfl. . Die erfte 
Theilüng Polens im Jahre 1772, mit ben Ddiefer 

Thatſache vorausgehenden und nachfolgenden Ereigs 
niffen, war der vollgültigfte Beweis dafür. Gelbft 
ein Theit der gebildeten und fuͤr die Sache des Vater: 
Tandes: begeifterten Polen fübkte das Beduͤrfniß einer 
Verjuͤngung des innern Staatslebens, um nicht hinter 
dem fihern Fortfchreiten der übrigen gefitteten Staa- 

- ten Europa’s in Hinfiht auflandbau, Gemwerbsfleiß, 
Handel, Wiftenfchaft,. Kun und Erziehung zurüd 
zu bleiben. Beſonders blieb der Anfang der franzoͤ⸗ 
fifchen Revolution nicht ohne Ruͤckwirkung auf Polen; 

ſo wie, gleichzeitig mit dieſem Ereigniffe, die dama⸗ 
lige Stellung der europätfchen Hauptmächte, bei dem 
im, fahre 11787 ausgebrochenen, Kriege Rußlands 
und Oeſtreichs gegen die Pforte, den Innern Verhaͤlt⸗ 
niffen Polens günftig war. "Denn Preußen beobach⸗ 
tete damals: nicht ohne Eiferfuche Die innige Verbin⸗ 
dung der beiden Kaiferhöfe, und ſchloß am. 29. März 
1790 einen Vertrag mit Polen, in welchem beide 
Mächte ihre Beſitzungen fich garantirten, zur Stel» 
bung. eines Hülfsheeres, im. Falle eines Angriffes, 
gegenfeitig fich verpflichteten, und Preußen: die Ver⸗ 

t 
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bindlichkeit uͤbernahm, bei der Einmiſchung einer 
fremden Macht in die innern Angelegenheiten Polens 
zuerſt durch Unterhandlungen, und, waͤre dieſes ver— 
geblich , durch Stellung eines Heeres eine folche Ein» 
mifchung zu bintertreiben. 
Diieſer Vertrag zwifchen -Polen und Preußen 
ward unterzeichnet, nachdem bereits der am 6. Octo⸗ 
ber. 1788 zufammengetrstene poluifche Reichstag das - 

liberum Veto .aufgehoben, das polnifche Heer bis 
auf 100,000 Mann vermehrt, und uber die Grund» 
lage einer neuen Verfaffung ſich vereinigt hatte, ‚die 
am .3. Mai 1791 — nachdem. vorher. am 14. Apr. 
4791 den polnifchen Städten vom Neichstage ein 
Sreiheitsbrief*) ertheilt ‚worden war — mit 

- großer Stimmenmehrheit vom Reichstage angenoms - 
men und vom Könige ‚unterzeichnet, befhworen und 
öffentlich befannt gemacht ward **). 

Diefe. Verfaflung erflärte den römifch - katholi— 
ſchen Glauben fuͤr die herrſchende Nationalreligion, 
ſicherte aber die Freiheit aller religioſen Bekenntniſſe 
und Gebraͤuche. Sie beſtaͤtigte die Gerechtſame, 

Freiheiten und Praͤrogative des. Adels, zugleich aber 
auch den Freiheitsbrief der Städte vom: 14. Apr. 
Sie milderte das 2008 der Bauern und der Dorfges 
meinden durd) das Recht, Verträge mit ben Grund⸗ 
herren einzugehen, und ftellte das ganze Landvolk uns 
ter den Schuß des Gefeges und der Sandesregierung. 
Sie erflärte in Beziehung auf die Thellung der Gewal⸗ 

*) Er ſteht in den Europ. Conſtitt. Th. 2. ©.6r 
2 Die Verfaffung vom 3. Mai 1791 ſteht teutfch 

in den Europ. Conftite. Th. 2. S. 16, und 
"frangöfifh beim de la Croix, T. g. p. 287, 

. and. beim Dafau,. T. 4. p. 50. - _ Br 
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ten? „Jede Gewalt in ber menſchlichen Gefellfchaft 
entfpringt aus dem Willen der Nation. Um nun die 

- bürgerliche Freiheit, die Ordnung in der Geſellſchaft 
und die Unverleglichkeit der Republif auf immer ficher - 
zu ftellen, foll die Regierungsform der polnifchen 
Nation aus drei Gemwalten beftehen: aus ber gefeg- 
gebenden Gewalt bei den verfammelten Ständen; 
aus der höchften vollziehenden Gemalt bei dem 
Könige und dem Staatsrathez und aus der 
rihterlihen Gewalt bei den niedergefegten Ge⸗ 
richtsſtellen.“ Der Reichstag, ober die verfams 
melten Stände, wurden in zwei Stuben .ges 
theilt: in dieSandbotenftube, und Senatoren 
ftube unter dem Vorfiße des Königs. „Die Sands 
botenftube fol, als Repräfentant und In—⸗ 
begriff der Souverainetät der Nation, 
das Heiligehum der Gefeggebung feyn.” Daher 
follen in ihre „alle Projecte decidirt“ werden in Rück» 
ficht der allgemeinen Civil» und Criminalgefege, und 
in Ruͤckſicht der Reichstagsbefchlüffe, d. H. der Be⸗ 
fchlüffe übee Steuern, über den Münzfuß, ‚über 
Staatsanleihen, über die Eintheilung der Ausgaben, 
über Krieg und “Frieden, über die Ratification der 
Allianz» und Handelstractate, und über alle. aufs 

Voͤlkerrecht ſich beziehende diplomatifche Acten und. 
Verabredungen. — DieSenatorenftube, welche, 
unter dem Vorfige des Königs, aus den Bifchöffen, . 
Woywoden, Kaftellanen und Miniftern gebilder 
ward, follte jedes durch die Landbotenſtube gegangene 
Geſetz entweder annehmen, oder durch die gefeglich 
vorgefihriebene Stimmenmehrheit der fernern Delibe- 
ration der Nation vorbehalten, — fo wie über jeden 
-Reichstagsbefchluß über die oben angeführten Mate« - 
rien, der ihr von der Sandbotenftube zugeſchickt wird, 



— 
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zugleich mit der Landbotenſtube nach der 
Stimmenmehrheit deeidiren. | 
- „Alles und allenthalben foll nad) der Stimmen- 
mehrheit entfchieden werden. Daher heben wir das 
liberum Veto, alle Arten von Conföberationen und: 
die, Gonföderations- Reichstage, als dem Geifte ges 
genwärtiger Eonftitution juroider ‚, bie Regierung zer⸗ 

truͤmmernd und die Geſellſchaft vernichtend, auf im⸗ 
mer auf. Indem wir auf der einen Seite gewalt⸗ 
thaͤtigen und oͤftern Abaͤnderungen der Nationalcon⸗ 
ſtitution vorzubeugen ſuchen, erkennen Wir auf der 
andern die Nothwendigkeit ihrer Vervollkommnung, 
wenn man ihre, Wirfung auf das allgemeine Wohl 
erfahren haben wird. Wir beftimmen demnach a le 
25 Jahre zur Revifion und Verbeffe rung. 
der Verfaſſung.“ 

Die vollziehende Gewalt kam bem Koͤnige 
An feinem Staatsrathe zu, ber aus dem Primas 
des Reiches, aus 5 Miniftern und 2 Secretairen 
beftehen. follte, Die vollziehende Gewalt ſollte über. 
bie Gefege und deren Erhaltung wachen, - „Sie foll 

aber weder Gefege geben noch erflären, feine Abga- 
ben und Steuern auflegen, feine Staatsanleihen ma⸗ 
chen, die vom Reichstage gemachte Eineheilung der 
Schageinfünfte nicht abändern, feine Kriege er⸗ 

klaͤren, feinen Sieden, feinen Tractat und feine biplos 
matifchen Acten definitiv abfchließen Eönnen. Es 
ſoll ihr blos freiftehen, einftweilige Unterhand⸗ 
lungen mit den auswaͤrtigen Höfen: zu: pflegen, in⸗ 
gleichen einftweiligen Bedürfniffen zur: Sicherheit 
und Ruhe des, Sandes abzuhelfen; fie iſt aber ver— 
pflichtet,, bem naͤchſten Reichstage davon Bericht zu. 
erftatten, * Fu 

Sri ward der Thron für nen 3 amilien⸗ 
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wahlthron erklaͤrt, und die Thronerbfo (ge 
dem Ehurfürften von Sachſen und deſſen maͤnnlichen 
Rachkommen, In deren Ermangelung aber der Toch⸗ 
ter bes Churfuͤrſten zugeſprochen, mit der Bedingung, 
daß deven Gemahl mit Genehmigung der verſammel- 
sen Stände gewählt wuͤrde. 

410. 

Fortſetzung. 

Gegen die ſe Verfaſſung bildete ſich, unter ruffi⸗ 
ſchem Schutze, ein Bund mißvergnuͤgter Polen zu 
Targ owitz, und ſchon am 29. Sept. 1792 warb — 
felbſt unter Beiſtimmung bes von Rußland geleiteten 
Königs — auf dem Reichstage zu Grodno die name 
Verfaſſung aufgehoben und die Herſtellung der 
atten ausgefpradhen. Baid darauf erfolgte C März 
4793) die zweite, und im Jahre 1705 die breit te 
Theilung Polens ,. nad) weldyer der polnifche Mams 
aus, der Reihe der europaiſchen Staaten und Mächte 
verfchivand. . 

Allein. eilf Jahre ſpaͤter, , nachdem Rapsleon im 
Sctober. 1806 die Preußen in Thiringen beſiegt: und 

den Krieg in die Sänber zwifchen ber Oder und Weich 
ſel verfegt hatte, riefen, auf Napoleons Veranlaſ⸗ 
fung, Dombromsfi und Wybicki ihre Sanbs« 
leute, .die Polen, zur Wieberherftellung ihrer Na⸗ 

Ä tionahrmbpängigfeit auf. Ein polnifches Heer vEr- 
‚band. fh mie den Maſſen der Franzoſen. Deu 
Friede zu. Tikfit (8: und M uk. 1807), won 
Napoleon mit Rußland uud Preußen abgeſchloſſen, 
gab dem neuen Etaate bes Herzogthums Ware 
[hau fein polieifches Dafeyn, welches aus dem geöß» 
ten Theile. der an Preußen gebommtenen peiniſchen 
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Provinzen (mit Ausnatzme des Departements Bidtyz 
flo) gedilder, und zu deffen Negenten ben König’ 
von Sachen ernännt ward. 2. 

Diefer Staat erhielt am 27. Jul; 1807, waͤh⸗ 
rend Napoleons Anweſenheit in Dresden, eine neue 
repräfentative Verfaſſung 9, welche zum 
Theile auf die Vorzeit Polens und auf: einzelne Be⸗ 
ſtimmungen der Verfaffüng vom 3: Mat 1794 Rüde 
fiche nahin. — Diefe neue VBerfaffung ſprach die 
katholiſche Religion als Staatsreligion aus’; dich ſoll⸗ 
ten alle Arten von Gottesdienſt frei und oͤffemlich 
ſeyn. Die Leibeigenſchaft ward abigeßch affr) 
‚alle Bürger ſolkten gleich ſeyn vor'nem 
Seſetze. Die Erblichkeit der herzoglichte: Krone 
ward in der Dynuſtie des Königs von Sachſen, nuch 
der im Haufe Sachſen beſtehenden Succeſſlomsordo 
tung, beſtimmt. Dem -Regenteri warb die In hei“ 
tive der Geſetze, und die vollziehende Hm 
walt übertragen. Er konnte einen Virekoͤnig 
ernennen. Es follte 5 Minifter und einen Minifter« 
Gtaatsſeeretair geben, und diefe ſollten ver antwort 
Ki feyri Der Staatsrarh follte ats ven. Mint» 
fteen beftehen, die Entwirfe zu Geſetzen diſeutiren, 
redigiren und beſchließen. Ihm mwurben 4 Requeten“ 
meiſter beigegeben; theils zur Inſtruckidn den Ver⸗ 
waltungsangelegenheiten und derjenigen, worin der 
Staatsrat als Caffationsgeriht ſpricht; theils 
zum Behufe der Mittheilungen an die Commiffionen . 
der Sanbhotenfammer, — Der allgemeine Reichs 
tag ward aus zwei Kammern gebildet: der Kam⸗ 

nd 

*) Sie ſteht teutfch in den Europ. Conftitt. Th, - 
SG. 34. — und franzdfifh beim Dufau F. 4. 

p. 78. B 6 
37* 
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mer dee Senatoren mit 18 Mitgliedern (6 Bi⸗ 
Schöffen, 6 Woywoden und 6 Caftellanen), und 
lebenslängliher Würde, — und der, Kammer: 
der Sandboten mit 100 Mitgliedern (60 von den 
Berfammlungen der Adlichen jedes Diftricts ernannt, 
und AO Abgeordneten der Gemeinden). ‘Der alfge- 
meine Reichstag follte ſich aller 2 Jahre verfammeln, 
und feine Sigung nicht über 15 Tage dauern. Seine 
Geſchaͤfte beftanden in Berathſchlagung über das Fi- 
nanzgefeß (Budget), und über die Gefege in Be⸗ 
ziehung auf die in der Civil- oder Criminalgefegges 
bung, oder im Münzfpfteme vorzunehmenden Aende⸗ 
rungen, Die im Staatsrathe verfaßten Gefegesent» 

wuͤrfe wurben auf Befehl des Königs der allgemeinen 
Meichsverfammlung überfandt, in der Landbotenkam⸗ 
mer buch) geheimes Scrutinium und nad) der 
Mehrheit der Stimmen berathen, und dem Senate: 
zue -Sanction überreiht, Der Senat konnte diefe 
nur in ben Hällen verweigern: wenn Über das Gefeg 
nicht, nach den durch die Verfaſſung vorgefchriebenen 
Formen berathfchlagt, oder die Berathfchlagung durch 
gewaltſame Handlungen geftört worden war; wenn 
der Senat wußte, daß das Gefeg nicht durch Stim- 
menmehrheit angenommen war; wenn er dafür hiele, 
daß das Gefeg entweder der Sicherheit des Staates, 
oder den Vorfchriften der Verfaffung zuwider ſey. — 
Die Mitglieder der Landbotenfammer follten 

- Jahre im Amte bleiben, und aller drei fahre zum. 
drieten Theile erneuert werben. Sie berarhfchlagten 
über die Gefegesentwürfe, welche dem Senate zur 
Sanction zugefandt wurden. Sie ernannten bei jeder 
Sitzung drei Commiffionen, jede von 5 Perfonen, 
aus ihrer Mitte: eine Sinanzcommiflion, eine Com⸗ 
miffion für die bürgerliche, und eine für die peinliche- 
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Sefeßgebung. Die. Mitglieder des, Staatsraths foll- 
ten gebohrne Mitglieder ber Sandbotenfammer und 
‚zur berathenden Stimme berechtigt ſeyn. — Für die 
innere Verwaltung wurden, nad) der Verfaflung, 

Praͤfecte, Präfecturrärhe, Unterpräfecte und Maires 
ernannt. Als bürgerliches Gefegbuch: galt der Code 
Napoleon. Das Verfahren follte in bürgerlichen - 
und peinlichen Sachen öffentlich feyn. Es beftan- 
den Friedensrichter in jedem Diftricte, Der Staats- 
rath bildete das Coſſo nsgericht. Der König übte 
das Begnadigung . 

Das Herzogtbum. Warfchau, dem diefe Ver 
faſſung gegeben ward, erhielt zwar im Wiener Fries 

den (14. Oct. 1809) noch einen bedeutenden Zuwachs 
durch ganz Weftgalizien, und einen Theil von Oft« 
galizien, mie Einfchluß der Stade Cracau; auch bes 
ftätigee Napoleon, nach der Eröffnung des Krieges 
gegen Rußland im Jahre 1812, die von dem nad 
Warſchau zufammenberufenen Meichstage (28. un. 
1812) ausgefprochene Wiederherftellung des 
Königreiches Polen nad) allen den Provinzen, 
welche in den drei Theilungen an Rußland gefommen 
wären; allein der Rückzug des framzöfifchen Heeres 
aus Rußland entſchied das Schickſal Polens, Auf 
dem Eongreffe zu Wien ward feftgefege, daß — mit 
Ausnahme des an Preußen gegebenen Großherzog⸗ 
thums Pofen, und der unter ruffifchen , preußifchen 
und öftreihifchen Schug geftellten freien Stadt. Er a⸗ 
.cau — das übrige Herzogthum Warfchau mit Ruß- 
land als Königreich Polen auf ewig vereinigt 
werben follte. — Der Kaifer Alerander 1 verband 
(30. Apr. 1815) mit feinen übrigen Würden den Titel 
‚eines erblichen Königs von Polen, und unterzeichnere 

am 27.Nov.. 1815 die neue, vonihmgegebene, 
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Verfaffung *) dieſes Koͤnlgreiches, welche in 7 
Buͤcher (Abſchnitte) und 165 $$. ierfa ik. 

“ 4111. 

» politiſcher Charakter der Verfaſſung 
vom27. Nov. 1815. 

1. Von den politiſchen Verhaͤltniſſen des 
Koͤnigreiches. 

Das Königreich Polen iſt auf ewig dem rufli- 
ſchen Kaiferreiche einverleibt. Die Krone Polens ift 
erblich nad) ber für den Faiferlichen Thron von Ruß⸗ 
dand eingeführten Erbfolgeerdnung. Der König er⸗ 
nennt, im .Salle feiner Abweſenheit, einen Scart 
Halter (Lieutenant), ber im Rönigreighe wohnen, 
und ein Eingebogrner oder ein Naturaliſirter ſeyn 
muß, wenn ber Kaifer nicht einen Faiferlichen Prin- 
gen dazu ernennt, Die auswärtigen politifchen 

VWerhaͤitniſſe des Koiferreichs werben dem Königreiche 
Polen gemeinfhaftiid ſeyn. Das polniſche 
Heer wird nie außer Europa verwendet werden. 

2. Allgemeine Garantieen. 

-Die roͤmiſch-katholiſche Religion, zu 
welihe ſich die Mehrheit der Einwohner des König 
reiches befennt, wird der Gegenftand der befembern 
Sorgfalt der Regierung ſeyn, ohne daß fie dadurch 
der Freiheit der andern Gottesverehrungen 
wird Abbruch thun, welche ſaͤmmtlich frei und 

+) Sie ſteht teutſch in den Europ. Conſtitt. Th. o. 
S. 48, und in Lüders Archiv, Th. 3. S. 243. — 
ſre nabſiſa leim Dufan, T. 4 P. 865 . 
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. Öffentlich gehalten werden koͤnnen. Der Unterfchled 
zwiſchen den chriſtlichen Glaubensbekenntniſſen 
begründet feinen Unterſchied im Genuſſe der buͤtger⸗ 

lichen und politifchen Rechte. 
Die Preßfreiheit iſt zugeſicher. Das Ges 

ſetz wird die Mittel anordnen, um den Mißbraͤuchen 
derſelben Einhalt zu thun. 

Das Geſetz beſchuͤtzt auf gleiche Art alle Bürger, 
ohne Unterfchied ihres Ranges und Standes, 

Das alte Grundgefeg: „Neminem captivari 
permittimus, nisi jure victum“ wird auf die Ein⸗ 
wohner, von welchem Range fie feyn mögen, nad 
folgenden Beftimmungen angewandt. ‚Niemand 

kann verhaftet werden, ausgenommen nad) Vorſchrift 
des Geſetzes und in den von ihm bezeichneten Fällen. 

. Man muß fogleich und fehriftlich dem Werhafteten die 
Urfache feiner Verhaftung bekamt machen. Jedes 
verhaftete Individuum wird, fpäteftens innerhalb drei 
Tagen, vor das competente Gericht gebracht, um das 
felbft nach ben vorgefchriebenen Formen unterfischt 
und abgeurtheilt zu werden. Wirb es durd) die Unter 
— als ſchuldlos erkannt; ſo wird es ſogleich in 

reiheit geſetzt. In den durch das Geſetz beſtimmten 
Faͤllen muß man denjenigen, der Buͤrgſchaft leiſtet, 
vorlaͤufig in Freiheit ſetzen. Niemand kann geſtraft 
werden, als in Gemaͤßheit der beſtehenden Geſetze, 
und in Folge eines von der competenten Obrigkeit 
erlaſſenen Urtheils. Jeder Verurtheilte wird ſeine 
Strafe im Koͤnigreiche empfangen. Niemand ſoll 
daraus fortgeſchafft werden koͤnnen, außer in den 
vom Geſetze beſtimmten Verbannungsfaͤllen. 

Jedem Polen ſtehet frei, ſeine Perſon und ſein 
Eigenthum, unter Beobachtung der vom Gefege be« 
flimmeen Formen ‚ anders wohin gu transferiren. ⸗ 
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Alle öffentliche Verwaltungs⸗ gerichtliche und 
Zutairiſche Geſchaͤfte werden in ber polnifchen 
Sprade verhandelt. 

Die öffentlichen bürgerlichen und militalrifchen 
Aemter können nur von Polen bekleidet werden. 
— Ale Beamte find für Amtsfuͤhrung verant⸗ 
wortlich. 

3. Von ber Regierung. 

Die Regierung iſt ein Attribut der Perſon des 
Koͤnigs. Er uͤbt in ihrem ganzen Umfange alle 

Verrichtungen der vollziehenden Gewalt aus. 
. Die Perfon des Königs ift heilig und unverleglid). 
Die Leitung der bewaffneten Macht im Frieden , wie 
im Kriege, ftebet ausfchließlich ihm zu. {hm ift das 
Recht vorbehalten , Krieg zu erflären, und Verträge 
und Conventionen, von welcher Art fe feyn mögen, 
abzuſchließen. 

Der Koͤnig verfuͤgt uͤber die € Einfünfte des 
Staates in Gemäßheit des Budgets, das darüber 
entworfen und ihm zur Beftätigung vorgelegt wird. 

Der König ernennt die Senatoren, die Mini« 
fter, die Staatsräthe, die. Kequetenmeifter, die Praͤ⸗ 
fiventen der Palatinateommiffionen, die Präfidenten 
und Richter der Gerichtshöfe, die dipfomatifchen und 
Handels» Agenten, die Erzbifchöffe und Bifchöffe, 
die Suffragane, die Prälaten und Domberren: u. ſ. w. 
Er erteilt den Adel, naturalifirt Fremde, und ver⸗ 
leihe Orden und Titel, 

‚Der König hat das Begnadigungsredht. 
Alle Befehle und Decrete des Königs werben 

von dem Minifter contrafignirt, der an ber Spige 
eines Departements fteht, und für alles verant- 
worclich ift, was jene Befehle und Decrete- der 
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Verfaſſung und den Gefegen Zumiderlaufendes ent 
halten koͤnnten. 

Die Faͤlle ber Regentſchaft, die fuͤr Rußland 
anerkannt find oder ſeyn werden‘, werden dem Könige 
reiche Polen gemeinfchaftlic) feyn. 

| Der Staatsrath, unter dem Vorſitze des 
Könige oder feines Statthalters, befteht aus den 
Miniftern, den Staatsraͤthen, dem Maitre des 
requetes, und den Perfonen, die der König befon« 
ders dazu berufen wird. Der Staatsrat theilt 
fich in den Verwaltungsrath, und in die allge 
meine Verfammlung. Die Glieder des Ver 
waltungsraths haben berathende Stimmen. 
Die Meinung des Statthalters allein entfcheidet; doc) 
muß jedes feiner Decrete von einem Minifter, der ein 

. Departement hat, contrafignirt werben. Der Wir« 
fungsfreis der allgemeinen®erfammlung ift: 
alle Gefegesentwürfe zu erörtern und abzufaflen; über. 
die gerichtliche Anklage aller vom Könige ernannten 
Verwaltungsbeamten zu entfcheiden; über die Fälle 
des Collidirens der Jurisdictionen zu erfennen; jaͤhr⸗ 
Lich die von jedem Hauptzweige der Verwaltung abe 
gelegte Rechenfchaft zu prüfen, und über die Miß⸗ 
braͤuche zu wachen, welche die Verfaffungsurfunde 
verlegen koͤnnten. 

Die Vollziehung der Gefege ift fü nf Commife | 
fionen anvertraut: der Commiſſion des Cultus und 
des öffentlihen Unterrichts; der Commiſſion der 
Juſtiz; der Commiffion des Innern und der Polizei; 
der Commiffion des Krieges, und ber Commiſſion 
ber Finanzen und des Shape. Jede diefer Come 
miffionen wird von. einem Minifter präfidire und 
geleitel. 0 
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Es giebr einen Miniſter Seaatsſecretair ‚, ber 
beftändig bei ver Perfon des Königs fich befindet. 

In jedem Palatinase befteht eine Palatinatcom- 
mifjion, beauftragt, die Befehle der Regierungs- 
commiſſion nach einer beſondern Vorſchrift zu voll⸗ 
zie en. 

In den Staͤdten giebt es Municipalobrig— 
keiten Ein Schultheiß iſt in jeder Gemeinde 
mit der Vollziehung der Regierungsbefehle beauftragt. 

4 Von ber Nationalrepräfentation. 
Die polnifhe Nation wird auf ewige Zeiten eine 

Mationalrepräfentation haben, die in einem 
Sandtage beftehbt, der aus dem Könige und 
zwei Rammern zufammengefegt if. Die 
erfte Kammer wird vom Senate, die zweite von 
den andboten und den Abgeordneten Der 
Bemeinden gebildet, Die gefeggebende Ge 
walt ruht in der Perfondes Königs und in 
den beiden Kammern. 

Der Landtag verſammelt ſich aller 2 Jahre zu 
Warſchau auf 30 Tage. Der Koͤnig kann ihn pro⸗ 
rogiren und aufloͤſen. Er beruft einen außerorbent- 
lichen Sandtag, fobald er es dienlich finder. 

Ein Mitglied des Sandtages kann, während ber 
Dauer deſſelben, weder verhaftet noch) von einem Cri⸗ 
minalgericht gerichtet werben, ohne ausdrüdtiche Be⸗ 
willigung der Kammer, zu welcher er gehört, - 

ı Der..tandtag berathſchlagt über alle Entwürfe 
bürgerlicher , peinlicher oder Vermaltungsgefege, die 
‚ihm von Seiten des Königs durch den Staatsrath 
sugeftelle werden. Er berathſchlagt, in Folge der 

. Mittheilungen des Sonverains, über Vermehrung 
ober Verminderung ber Steuern, Abgaben und. andrer 
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: öffendichen Laſten; über die Abändernugen, die da- 
mit vorzunehmen waren; über die beſte und gerechteſte 
Art der Vertheilung; über die Abfaflung des Bud⸗ 
gets der Yusgaben und Einnahmen; üher hie Einrich- 
fung des Muͤnzſoſtems; uͤber die Aushebung der Re⸗ 
kruten u. ſ. w. 

‚Nachdem über alle dieſe Gegenſtaͤnde ein Be⸗ 
ſchluß gefaßt worden iſt, empfängt der Landtag auch 
die Eroͤffnungen, Bitten, —— und Be⸗ 
fhwerben, die von den Landboten und Abgeordneten 
der Communen für das Wohl ihrer Committenten 
eingebracht werden, Er überfchict diefelben dem 
Staatsrathe, der fie dem Souverain vorlegt. Darauf 
berarhfchlagt der Sandtag über die Gefeßgsentwürfe, 
wozu jene Beſchwerden Veranlaffung gegeben haben, 

Die beiden Kammern berathſchlagen öffent 
Uich. Sie fönnen fich jedoch in einen befondern Com⸗ 
mite, auf Verlangen eines Zehntheils der anweſen⸗ 
den Mitgfieder, verwandeln. 

Es hängt vom Könige ab, bie Gefegesentwürfe.. 
entweder vor die Kammer des Senats, oder vor die 
Kammer ber Sandboten bringen zu laffen. Ausgenom⸗ 
men ſind die Entwürfe zu Finanzgeſetzen, welche vor⸗ 
laͤufig in die Kammer der Landboten gebracht werden 
muͤſſen. 
Zur Erörterung ber Entwürfe wählt jede Kam 
mer duch Abſtimmung drei Commiflionen. ‚Sie 
beftehen aus drei Öliedern im: Senate, und aus 
fünf der Kammer der Landboten. Diefe Eommiflio« 
sen find Die Commiflion der Finanzen, bie Com⸗ 
miſſion der bürgerlichen. und peinlichen, und Die Com⸗ 

miſſion der organiſchen und adminiſtrativen Geſetzge⸗ 
bang. Die Commiſſionen treten mie dem rate: 

rathe in Mucheiluss. | n PP 
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Die Glieder des Staatsraches In den beiden 
Kammern und die Commiffionen der Kammern haben 
allein das Recht, gefhriebene Reden zu halten, 
Die andern Glieder koͤnnen nur Reben aus dem Steg- 
reife halten, 

Die Glieder des Staatsrathes haben das Recht, 
in den beiden Kammern Sitz zu nehmen und das 
Wort zu begehren, wenn über die Entwürfe der Res 
gierung berathfchlagt wird. Sie haben fein Stimm- 
recht; ausgenommen wenn fie Senatoren h Sandboten 
ober Abgeordnete find. 

Die Entwürfe werden nad) Stimmenmehrheit 
entſchieden. Man giebt ſein Votum mit lauter 
Stimme. Ein Geſetzesentwurf, der auf dieſe Art 
von einer Kammer mit Stimmenmehrheit angenom⸗ 
men ward, wird an die andere Kammer gebracht, 
welche auf Diefelbe Art berathſchlagt und befchließt. 
Die Gleichheit der Stimmen hat bie Annahme des 
Entwurfes zur Folge. 

Ein Entwurf, der von einer Kammer angenom» 
men worben ift, kann von der andern nicht abgeän« 
bert werden; er muß fimpliciter angenoms 
men oder verworfen werden. 

Ein von beiden Kammern angenonimener Ent« 
wurf wird dem Könige zur Sanction. vorgelegt. 
Wenn der König die Sanction ertheiltz fo wird der 
‚Entwurf zum Gefege. Wenn. ber König die Beſtaͤ— 
tigung verweigert; fo fällt der Entwurf durch, 

Der Generalbericht über die Sage des Landes 
wird im Staatsrathe abgefaßt, dem Senate über- 
fchice, und in den vereinigten Kammern verlefen, 
Jede Kammer wird diefen Bericht durch ihre Com⸗ 
miſſion prüfen loflen, und darüber ihre Meinung dem 
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Koͤnige vorlegen. Der Bericht kann gedruckt 

Der Senat befteht aus ben Prinzen von kai⸗ 
ferlichem und föniglichem Geblüte, aus ben Viſchoͤf⸗ 
fen, den Palatinen, den Caſtellanen. Die Zahl— 
der Senatoren fann nicht die Hälfte der Zahl der. 
Sandboten und Deputirten uͤberſchreiten. Der König 
ernennt die Senatoren. Ihre Würde ift lebenslaͤng⸗ 
lich. Der Senat fchlägt dem Könige Durch den Statt⸗ 
halter zwei Candidaten für jeden erlebigten Plag 
eines Senators, Palatins oder Caftellans vor. 

Um als Candidat für die Stelle eines Senators, 
Palatins oder Caſtellans erwähle werden zu fünnen, 
muß man 35 Jahre alt feyn, eine jaͤhrliche 
Steuer von 2000 Fl. polnifch bezahlen, 
und die durch die organifchen Gefege erforderten Be— 
Dingungen in fich vereinigen. Die Prinzen vom Ges 
bfüte erhalten mit 18 Jahren Sig und Stimmrecht 

.. im Senate, 
Der Senat entſcheidet uͤber den Antrag zur ge⸗ 

richtlichen Verfolgung der Senatoren, der Miniſter, 
bie ein Departement haben, der Staatsräthe und 
Kequetenmeifter, in Betreff welcher, megen Vergeſ⸗ 
fenbeit in Anfehung ihrer Amtspflicht, von Seiten 
des · Koͤnigs oder des Statthalters, und in-Folge einer 
Anklage der Sandbotenfanimer jener Antrag gefchehen 
iſt. Der Senat entfcheidet auch über die Legitimitaͤt 
der Provinzial» und dee Communalverfammlungen „ 
und über die der Wahlen, | 

Die Rammer der?andboten befteht: aus 
77 kandboten, die von den Provinzialverfamm- 
lungen dee Adlichen zu Landboten: für einen "Bezirk 
ernannt werden, und aus 51 Abgeordneten der 
Communen. In der Kammer führe ein Marfhal 
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den: Vorſth, ber aus ihren Mitglledeen ermählt und. : 
vom Könige ernannt wird, — Die Mitglieder die- 

- fer Kammer bleiben 6 Jahre in ifrer Function. Aller 
2 Jahre wird ein Drittheil daven erneuere, Die 
Mitglieder diefer Kammer mäflen 30- Jahre alt feyn, 
alle Bürgetwechte genießen, und eine Steuer von 
4100 51. polniſch jährfich bezahlen. ' 
Der König hat das Recht, ‚die Sandbotenfam- 
mer aufjulöfen‘, worauf er binnen 2 Monaten ‚neue 
Wahlen von Landboten und Abgeordneten anordnet. 

Auf den Provinztalverfammlungen des 
Adels werden die Sanbboten-, und auf den Commu- 

nalverſämmlungen die Abgeordneten zum farid- 
fage gewählt; auch werden die Palatinatsrätfe von 
den Provinzial» und Communalverſammlungen ge 
wähle, | 

In jevem Palatinate befteht ein: Palatinatsrath. 
Der ältefte Rath führe den Vorſitz. Die vorzüglich- 
ſten Befugniffe des Palarinats find: die Richter für 
die erften beiden Inſtanzen zu wählen; zur Entwer⸗ 
fung der Verzeichniffe der Candidaten zu den. admi⸗ 
nifttativen Stellen mitzuwirken, und das Wohl bes 
Palatinats zu -beforgen, | | u 

5. Von ber gerihtlichen Hierardie. ' 

Der Stand der’ Nichter ift verfaffurgsmäßig 
unabhängig. . Unter der Unabhängigfeit der 
Kichter wird die Fähigkeit verftanden, feine Meinung 
beim Urtheile frei zu außern, ohne dabei weder duech 
vie bee Macht, noch durch minifteriefle Gewalt, 
noch durch eine Mebenrückfiche geleitet zu werden. 
Jede andere Erklärung oder Auslegung vor ber Un⸗ 
abhaͤngigkeit der Richter wird für Mißbrauch enfläne, 
Die · vom Koͤnige ernanıten Richter RM unab⸗ 
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ſetgüar md auf Sebenggeit, Die gewaͤhlcen Btüften 
find gleichfalls unabfegbar für die Dauer ihver Zune 

tion. — Kein Richter kann abgeſetzt werben, als 
durch Beſchluß einer gerichtlichen, dazu befugten In⸗ 

ſtanz, im Falle eines Verbrechens oder einer bewie⸗ 
ſenen Pflichtvergeſſenheit. 7 

Es giebt Frieiensrichter für alle Klaſſen 
der Bewohner. Ihre Function iſt'die eines MWerı 
fohnungsmagifirats. — Keine Streitſache fan vor - 

ein buͤrgerliches Gerücht. erfber Inſtanz gebracht wer⸗ 
den, wenn ſie nicht vorher dem betreffenden Friedens⸗ 
richter vorgelegt ward. 

Es giebt Gerichcshoͤfe erfter Inſtanz für Streit⸗ 
ſachen, welche nicht 300 Fl. polniſch uͤberſteigen. ES 
giebt Handelsgerichte. Zur Criminal⸗, und Zucht⸗ 

polizeifaͤlle werden in jedem Palatinate mehrere Cri⸗ 
minalgerichtshoͤfe beſtehen. Es giebt wenigſtens zwei 
Appellationshoͤfe im Koͤnigreiche, welche in zweiter 
Inſtanz über die von den Civil⸗, Criminal» und 
Hanbtlägerichtshöfen in erfter Inſtanz abgeurtheilten 
Fälle entfcheiden. — Es befteht zu Warfchau ein 

oberſter Gerichtshof, der in legter Inſtanz über 
alle bürgerliche und Criminalfälle, Staatsverbrechen 
@ıisgenommen, entfcheidet,, Ein hoher National« 
hof, beftehend aus allen Gliedern des. Senats, - 
entfcheidee über die Staatsverbrechen und die von den _ 
großen Beamten begangenen Vergehen. 

6. Bon der bewaffneten Macht. 
Die bewaffnets Macht heſteht aus einem fiehen · 

ben beſoldeten Heere, und. aus Milizen, welche 
daſſejbe noͤthigenfalls verſtuͤrken. — Die . Stärfe 
‚bes. Heeres, das auf Keſten des Landes erhalten wird, 
beflinime der Souverain mit Ruͤckſicht auf das Be⸗ 

4 
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den Vorſch, der aus ihren Mitglleveen erwähle und. - 
vom Könige ernannt wird. — Die Mitglieder die- 
fer Ranımer bleiben 6 Jahre in ifrer Junction. Aller 
2 Jahre wird ein Drittheil daven erneuert, Die 
Mitglieder diefer Kammer muͤſſen 30 Jahre alt feyn, 
alle Buͤrgetrechte genießen, und eine Steuer von 
4100 Fl. polniſch jährfih bezahlen. 
Deer Koͤnig dat das Recht, die Landbotenkam⸗ 
mer aufzuloͤſen, worauf er binnen 2 Monaten neue 
Wahlen von Landboten und Abgeordneten anordnet. 

Auf den Provinzialverſammlungen des 
Adels werden die Landboten, und auf den Com mu⸗ 
nalverfämmlungen die Abgeordneten zum Land⸗ 
tage gewaͤhlt; auch werden die Palatinatsrätfe von: 
den Provinzial» und Communalverſammlungen ge 
wählt, Ä 

b In jebem Palatinate beſteht ein: Palatinatsrach. 
Der aͤlteſte Rath führe den Vorſiz. Die vorzuͤglich⸗ 
ſten Befugniſſe des Palatinats ſind: die Richter fuͤr 
die erſten beiden Inſtanzen zu waͤhlen; zur Entwer⸗ 
fung der Verzeichniſſe der Candidaten zu den admi⸗ 
niftrativen Stellen mitzuwirken, und das Wohl des 
Dalatinars zu-beforgen. u 

5. Von ber gerichtlichen Hierarchie. 

Der Stand der Richter iſt verfaſſungsmaͤßig 
unabhaͤngig. Unter der Unabhaͤngigkeit der 
Richter wird Die Fähigkeit verftanden, feine Meinung: 
beim Urtheile frei zu äußern, ohne dabei weder durch 
die oberſte Macht, noch durch minifteriefle Gewalt, 
noch durch eine Mebenrücfiche geleitet zu werden. 
Jede andere Erflärung oder Auslegung vor der Un⸗ 
abhaͤngigkeit der Richter wird fir Mißbrauch ebklaͤre. 
Die vom:Rönige ernannten Richter My undbs 
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fegbar und auf Sebengzeit,' , Die gemähleen: Dichter 
find gleichfalls unabfegbar für die Dauer ihrer Func⸗ 

tion. — Kein Richter. Fann abgeſetzt werben, als 
durch Beſchluß einer gerichtlichen, dazu befugten In⸗ 
ſtanz, im Falle eines Verbrechens oder einer bewie⸗ 

fenen. Pflichtvergeſſenheit. a 
Es giebt. Frießeasrichter für alle Klaffen 

der Bewohner. Ihre Function ift'die eines Mer; 
fohnungsmagifirats. — Keine Streitſache taun vor - 

ein buͤrgerliches ‚Gericht. erfter Inſtanz gebracht wer⸗ 
den, wenn fie nicht vorher dem betreffenden Friedens⸗ 
richter vorgelegt wart“ - / Be 

Es giebt-Gericheapöfe erfter Inſtanz für Streits 
ſachen, melche nicht 500 31. polnifch uberfteigen. Es 
giebt Hanbelsgerichte. ‚Zur Criminal’, und Zuchts 
poligeifälle werden in jedem Palatinate mehrere Eris 

minelgerichtshöfe beſtehen. Es giebe wenigſtens zwei ' 
Appedationshöfe im Koͤnigreiche, welche in zweiter 
Inſtanz über die von den Civil -, Criminal» und 
Handelsgerichtshoͤfen in erfter Inſtanz abgeurtheilten 

4 

Fälle enefcheiden. — Es beſteht zu Warſchau ein 
oberſter Gerichtshof, der in legter Inſtanz über 

alle bürgerliche und Criminalfälle , Staatsverbrechen 
ausgenommen, entfcheidet., Ein hoher Nationale 
hof, beftehend aus allen Gliedern bes. Senats, 
entfcheidee über die Staatsverbrechen und die von den . 
großen Beamten begangenen Vergehen, 

+ 6. Von der. bewaffneten Made. | 

Die bewaffnetẽ Macht befteht aus einem ſtehen · ben beſoldeten Heere, uid aus Mikigen, welche 
daſſeibe noͤthigenfalls verſtaͤrken. — Die Staͤrke 
‚bes. Heeres, das auf Koſten Des Landes erhalten wird, 
beflimime der Souverain. mit Ruͤckſicht auf Das Be⸗ 
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duͤrfniß und im Verhaͤltniſſe zu den im Budget dazu 
ausgeworfenen Summen. 

7. Allgemeine Verordnungen. 
Die Guͤter und Einkuͤnfte der koͤniglichen Krone 

beſtehen: in den Krondomainen, in dem koͤniglichen 
Pallaſte von Warſchau, und in dem ſaͤchſiſchen Pal 
aſte. 
Die oͤffentliche Staatsſchuld iſt verbuͤrgt. 
Die Strafe der Confiſcation iſt aufgehoben und 

kaun in keinem Falle wieder eingefuͤhrt werden. 
Die Verfaſſungsurkunde wird durch organiſche 

Statuten welter entwickelt werden. — Alles, was 
nicht der Gegenſtand eines organiſchen Statuts oder 
eines Coder iſt, fo wie alles, was nicht ber Berath⸗ 

ſchlagung des Landtages in Folge feiner Befugniffe 
unterliegt, wird durch Decrete des Königs oder durch 

"Verordnungen der Regierung geregelt, Die organi« 
ſchen Statute und die Codices Fönnen nur von dem 

Souverain und den beiden Kammern bes Sandtages 
abgeändert werden. 

112. 

38) Die freie Stadt Eracan, 

Verfaflung vom 3. Mai 1815. 

Die Stade Cracau, die. alte Hauprftade Polens, 
Fam in der dritten Theilung des Reiches (1795) an 
Oeſtreich, und ward von diefem im Wiener Frieden 
(1809) an das Herzogtum Warfchau abgetreten. 
Als aber, nad) Napoleons Sturze, auf dem 
Wiener Congrefie das Schickſal Polens entfchieben 

N 
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ward, erklaͤrte der ſ ech ſte reitet ber Eongreßacte 
Die Stadt Cracau für eine freie Stadt, bezeich- 
nete im fiebenten Artikel ben Umfang ihres Gebiets, 
und jtellte fie unter den gemeinfchfeliden 
Schutz Rußlands, Oeſtreichs und Preußens, 
— Dieſer kleine Freiſtaat erhielt am 3. Mai 1815 
eine befondere Berfaffung, welche. der Fürft 
Metternich, der Fuͤrſt Hardenberg und der Graf von 
Raſumoffsky an demfelben Tage unterzeichneten, an 
welchem fie zu Wien, im Namen ihrer Monarchen, | 
den Vertrag in Betreff der freien Stadt Cracau und 
der gemeinfchaftlichen Gewährleiftung der Verfaffung 
derfelben unterfchrieben ‚harten, 

Die wefentlichften Beftimmungen der Verfaf- 
tung, der freien Stadt Cracau vom 3. Mai | 
1815 *) find folgende: 

Die katholiſche Religion wird, ale Keligion des 
Sandes, in Kraft erhalten, Jeber chriſtliche Gottes« 
bienft ift frei, und begründet feinen Unterfchied in 

den gefeltfcjaftlichen Rechten. . . 
Die gegenwärtig beſtehendenRechte derLa nd» 

leute werden in Kraft erhalten. Vor dem Geſetze 
ſind alle Buͤrger gleich. 
Die Regierung ber freien‘ Stade Cracau und . 

ihres Gebiets wird einem Senate beimohnen, der 
“aus zwölf Mitgliedern, die Senatoren "heißen, 
und einem Präfidenten beſteht. Neun Senatoren, 

den Präfidenten mit einbegriffen ‚ werben von der 
Repräfentantenverfammlung gewählt: Die übrigen 
vier werden vom Domcapitel und von der Univer- 

») ©ie ſteht teutſch in den Europ. Conftitt. — 
©. 70 — und franzoͤſiſch beim Dufau, T. 4. 
p. 204. 

IV. 38 

— 
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ſitaͤt auserſehen ‚ welche Koͤrperſchaften das Recht 
haben, jede zwei ihrer Mitglieder dazu, daß 
ſie Sitz im Senate haben, zu ernennen. 

Sechs Senatoren ſind es auf Lebenszeit. 
Der Praͤfident bleibt 3 Jahre im Amte, kann aber 
wieder erwählt werden. Von den Übrigen Senatoren 
eriet jährlich die Hälfte aus dem Senate. Was die 
von dem Domcapitel und der Univerfität angefiellten 
vier Senatoren betrifft; fo bleiben zwei davon 
lebenslänglidh im Amte, die beiden andern wer⸗ 
den jährlich durch neue erfegt. 

Die Mitglieder der Weltgeiftlichfeit und der 
Univerfität, desgleihen die Eigenthuͤmer von Laͤnde⸗ 
teien, Häufern, oder fonft einem bergleichen Befig- 
thume, wenn fie 50 Fl. polnifh Grundfteuer bezah- 
len, — die Inhaber von Fabrifen und Manufactu⸗ 
ren, bie Großhändfer und alle diejenigen, welche ale 
Börfenmirglieder eingefehrieben find, bie ausgezeich- 

'neten Künftler in den fehönen Künften und die Schul⸗ 
profefforen follen das ftaatsbürgerliche Recht haben, 
zu waͤhlen. Sie koͤnnen auch erwaͤhlt werden, 
wenn ſie ſonſt den uͤbrigen vom Geſetze vorgefchrigber 

nen Bedingungen Genüge leiſten. 
.Der Senat, heſetzt die Beralsungsfteften; er 

pergiebt auch alfe geiftliche Pfruͤnden, vier Doms 
dfrtenſteen ausgenogimen, die ben Facultätsporfouen, 
ielche Sehrämter bekleiden, vorbehalten bleiben unß 
Dan. e: Univerfität beſetzt mprden. ' 
. Die Stadt Cracau mit ihrem Gebiete wird in 
Stabt- und Landgemeinden eingetheilt. Jede dieſer 
Gemeinden hat einen Gemeindevorſteher, der frei er» 

waͤhlt wird, und dem die Vollʒiehung der Befehle 
der Regierung obliegt, 
Im Monate December jedes Jahres wird. eine - 

— 
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vierwöchentliche Repräfentantenvetfa mmlung 
gehalten, Diefe übt alle Befugniffe der gef e tz g e⸗ 
benden Gewalt aus; pruͤft die Jahresrechnungen 
der oͤffentlichen Verwaltungen, und ſtellt die Etats 
fuͤr jedes Jahr feſt. Sie wählt die Glieder 
des Senats, und die Richter. Sie iſt berechtigt, 

‚ bie Öffentlichen Beamten, wenn fie ſich der Berun 
treuung, ber. Erpreffung, oder bes Mißbrauches in 
Verwaltung ihrer Stellen verbächtig gemacht haben, . 
burch eine Stimmenmehrheit von 3 in Anflageftand 
zu fegen, und bei dem oberſten Gerichtshofe zu be⸗ 
langen. 

Die Rep raͤſentantenverſammlung bes 
ftebt: aus den Abgeordneten ber Gemeinden, deren 
jede einen wählt; aus rei vom: Senate abgeordneten 
Mitgliedern; aus drei vom Domcapitel abgeorbrreten 
Prälaten; aus drei von ber Univerfität abgeordneten 
Faculiats doctoren; aus ſechs im Amte ſtehenden Frie⸗ 
densrichtern. Der Praͤſident der Verſammlung wird _ 
aus den drei, vom Senate abgeordneten, Mitglier 
dorn gewaͤhlt. 

Kein Geſetzesentwurf, welcher eine Veraͤnde—⸗ 
„ rung an einem Geſetze beabſichtigt, darf der Repraͤ⸗ 
ſentantenverſammlung zur Verathſchlagung vorgelegt 
werden, bevor er nicht dem Senate mitgetheilt wor⸗ 
den iſt, und dieſer die Vorlegung des Entwurfes durch 
Stimmenmehrheit genehmigt hat. 

Die Repraͤſentantenverſammlung wird mit der 
Abfaffung eines bürgerlichen und peinlichen Geſetz⸗ 
buches, und einer Ordnung für das gerichtliche Ver- 
fahren fich befchäftigen. Sie wird einen Ausfhuß 

zur Vorbereitung dieſer Arbeit ernennen, bei wels 
her pieörtlihe Beſchaffenheit des Landes 
und der Geiſt feiner- Einwohner. beachtet 

38” 
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ſitaͤt auserſehen welche Körperfihaften das Recht 
haben, jede zwei ihrer Mitglieder dazu, daß 
fie Sig Im Senate haben, zu ernennen. 

Sechs Senatoren find es auf Lebenszeit, 
Der Präfident bleibe 3 Jahre im Amte, fann aber 
wieder erwähle werben. Won den übrigen Senatoren 
tritt jährlich Die Hälfte aus dem Senate. Was die 
von dem Domcapitel und der Univerfität angeftellten 
vier Senatoren betrifft; fo bleiben zwei davon 
lebenslänglich im Amte, die beiden andern wer 
den jährlich durch neue erfeßt. 

Die Mitglieder der MWeltgeiftlichfeie und der 
Univerfität, desgleichen die Eigenthümer von Laͤnde⸗ 
reien, Häufern, oder fonft einem dergleichen Befig- 
thume, wenn fie 50 Fl. polniſch Grundfteuer bezah« 
len, — bie Inhaber von Fabriken und Manufactu⸗ 
ren, die Großhaͤndler und alle diejenigen, welche als 

Boͤlſenmitgicher eingeſchrieben find, die ausgejeich- 
neten Künftler in ven fchönen Künffen und die Schul⸗ 
profefforen follen das ftaatsbürgerliche Recht haben, 
zu waͤhlen. Sie koͤnnen auch erwaͤhlt werden, 
wenn ſie ſonſt den uͤbrigen vom Geſetze vorgeſchricbeꝛ 

nen Bedingungen Genuͤge leiſten. 
Der Sengt heſetzt die Bermalfungsfteften; er 

vergiebt auch alle geiftliche Pfruͤnden, yier Doms 
herrenſtellen ausgenommen, die den Facultätsporfouen, 
welche Sehrämter befleiden, vorbehalten bleiben und 

bon, der. Yniverfität beſetzt werden, 
.  . Die Stadt Eragau mit ihrem Gebiete wird in 
Stadt und $andggmeinden eingetheilt. Jede dieſer 
Gemeinden hat einen Gemeindevorſteher, der frei er— 

waͤhlt wird, ‘und dem bie Vollʒiehung der Befehle 
der "Regierung obliegt. 

Im Monate December jed es Jahres wird eine 
— 
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vierwoͤchentliche Repraͤſentantenverſammlung 
gehalten. Dieſe übe alle Befugniſſe der gefegge- 
benden Gewalt aus; prüfe die Jahresrechnungen 
der öffentlihen Verwaltungen, und ftelle die Etars 
für. jedes Jahr feſt. Sic wähle die Glieder 
des Senats, und die Richter, Sie ift berechtigt, 
die öffentlichen Beamten, wenn fie fi der Verun⸗ 
treuung, der Erpreffung, oder bes Mißbrauches in 
Verwaltung ihrer Stellen verbächtig gemacht haben, 
burch eine Stimmenmehrheit von 3 in Anklageftand 
zu fegen, und bei dem oberſten Gerichtshofe zu be⸗ 
langen. 

Die Repräfentantenverfammlung ba 
Rebe: aus den Abgeordneten der Gemeinden, deren 
jede einen wählt; alıs brei vom Senate abgeorbneten 
Mitgliedern; aus drei vom Domcapitel abgeordrreten 
Prälaten; aus drei von der Univerfität abgeordneten 
Sacultätsboctoren; aus fechs im Amte ftehenden Fries 
densrichtern. Der Präfidene der Verſammlung wird 
aus den brei, vom Senate abgeorbneten, Mitglier 
dern gewählt. 

Kein Gefegesentwurf, welcher eine Veraͤnde— 
rung an einem Geſetze beabfichtige, darf der Neprä- 

fentantenverfammlung zur Berathfchlagung vorgelegt 
“werden, bevor er nicht bem Senate mitgeteilt wors 
den iſt, und diefer die Vorlegung des Entwurfes durch 
Stimmenmehrheit genehmigt hat. | 
Die Repräfentantenverfammlung wird mit ber 

Abfaffung eines bürgerlichen und peinlichen Geſetz⸗ 
buches, und einer Ordnung für das gerichtliche Ver⸗ 
fahren fich befchäftigen. Sie wird einen Ausſchuß 

. zur Vorbereitung diefer Arbeit ernennen, bei wels 
her Dieörtlihe Befhaffenbeitdestandes 
und der Geift feiner-Einwohner beachtet 

| ‚38° Ä 
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werben muͤſſen. Zwei Senatsglieder find Mit- 
glieder des Ausſchuſſes. EEE 
Iſt. ein Gefeg nicht von. Z der Repräfentanten 
angenommen worden, und ber Senat findet, durch 
‘eine Mehrheit von 9 Stimmen, daß Gründe der 
öffentlichen Wohlfahrt vorhanden find, es einer noch⸗ 
"maligen Berathung der-Gefeggeber zu unterwerfen; fo 
wird es an die Berfammlung des nächftfolgenden Jah⸗ 
res zur Entfcheidung gewiefen. Betrifft der Gegen- 

"Stand das Finanzwefen; fo bleibt, bis zur Einführung - 
des neuen Geſetzes, das zulege beftandene in Kraft; 

Leder Bezirk von wenigftens 6000 Einwohnern | 
foll einen Friedensrichter haben; den Die Repraͤ⸗ 
fentantenverfammlung ernennt, und der drei Jahre 
Am Amte bleibe. Außer feiner Obliegenheit als Ver⸗ 

mittler, foll er, von Amtswegen, über Die Anges 
legenheiten der Minderjährigen, fo wie über die - 
Rechtshaͤndel wachen, welche die dem Staate oder 
den öffentlihen Anftalten gehörigen Gelder und Ber 
ſitzthuͤmer betreffen. Ä 
€ foll ein Gerichtshof erſter Inſtanz und. ein 
Appellationsgerihtshof beſtehen. | | 

Das Verfahren in bürgerlichen und, peinlichen 
Rechts ſachen iſt öffentlich. — Bei der Inftruction 
der Prozeſſe, namentlih der peinlichen, foll vie 
Gefhwonneneinrihtung ſtatt finden, ‚welche 
der Drtsbefchaffenheit des Landes, dem Grade der 
Bildung und der Sinnesart feiner Bewohner ange 
eignet wird. — Die Rechtspflege ift unabhängig. 
Unm Senator werden zu fönnen, muß man - 
das: Zäfte Lebensjahr zurücdgelege, feine Studien 
auf einer hohen Schule. beendigt, das Amt eines 
-Gemeindevorftehers, das Nichterame und das Amt 
eines Repräfentanten, jedes 2 Jahre, bekleidet haben, 
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und ein unbewegliches Grundeigenthum beſitzen, deſ⸗ 
ſen Grundſteuer 150 Fl. polniſch betraͤgt. 

Um zum Repräſentanten einer Ges 
meinde gewählt zu werden, muß man 26 Sabre 
alt feyn, die vollftändige Studienlaufbahn auf der 
Cracauer Univerfität zurüdgelegt haben, und ein uns 
bewegliches Eigenthum, mit einer Geundfteuer von 
90 Öl, befigen. 

Ale Handlungen ber Regierung, ber Gefeß« 
gebung und der Gerichtshöfe werden in polniſ cher 
Sprache abgefaßt. 

"113. 
39) Türkei 

Sn den Reichen, wo Mohameds Religion herrſcht, 
befteht eine Doppelte Gefeßgebung *): die. reli« 
gidfe, gegründer auf den Koran und die Sunna;. 
und die politifhe — Kanun — Di. ein durch 
dos Wort und den Willen des Negenten gegebenes 
Reihsgrundgefeg.— Die erfte Gefeßgebung 
ift eigentlich der Inbegriff aller religiöfen und 
aller bürgerlihen Gefege zugleich, mie fie: 
in dem Geifte und aus den Quellen des Islams von 
den vorzüglichften Imans und lehrern in den erſten 

*) Zunaͤchſt nach dem Meiſterwetke: Joſeph v. Ha mmer, 
des osmaniſchen Reiches Staatsverfaſſung und Staats⸗ 

NUverwaltung, dargeſteiſte aus den Quellen feiner Grund⸗ 
geſetze. Theile. Wien, 1815. 8 — Die eigentr. - 
lihe veligiöfe Gefeggebung der mohamedaniſchen“ 
Staaten enthält das Werk von Muradgea d' Ohſſon, 
allgemeine Schilderung des orhomanifchen Reiches. 2 
TH. Aus dem Sranz. v. Bed. Lpz. 1788 u. 1793. 8. 

\ 
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Jahrhunderten der Hegira zufammengetragen wurden. 
Denn Mohamed gab ſeinem Volke nicht nur eine 

neue Religion, ſondern auch neue bürgerliche Geſetze 
deshalb umfaffen der Koran und die Sunna, fo wie 
die darauf gegründeten “allgemeinen Entfcheidungen 
und Analogieen, nicht nur die ganze Theologie, fon- 
dern auch die ganze Rechtswiſſenſchaft des Islams, 
welcher keinen Unterſchied zwiſchen einem Doctor der 
Theologie und der Rechte kennt. — Die zweite 
Gefeggebung. ift der Inbegriff aller polieifchen Geſetze, 
welche den Staat insbeſondere betreffen, und, als 
unvorhergeſehen, von der religioͤſen Geſeßgebung der 
politiſchen überlaffen worden find. Umfchließt daher 
die religiöfe Gefeßgebung zugleich. das allgemeine 
Staats» und Völkerrecht derjenigen Regierungen, 

welche Mohameds Gfauben folgen; fo enthält bie 
policifche Gefeggebung die Militair-, Finanz», 
Sehne», Straf und Polizeigefege, und bilder badurch 
das beſondere Staatsrecht des einzelnen mohamedani⸗ 
ſchen Reiches, welches aber mit dem allgemeinen, 
durch die Religion geheiligten, Staatsrechte nicht im 
Widerſpruche ſtehen darf. 
Die wichtigſten Kanun Name: (oder Samm⸗ 

lungen der von den Sultanen gegebenen Staatsregeln) 
ind: 

1). das Kanun Name Murads 2 vom 
Jahre 1375, in welchem bie Errichtung der Miliz _ 
ber Janitſcharen (Jeni⸗Tſchery d. i. neuer Soldaten). 

. aus jungen. in der mohamedanifchen Religion, erzoge⸗ 
nen Chriſten „ind die, Stiſtung der Sipahi Ostu, 

oder der Lehnsreiterei, verordnet ward; 
2) das Kanun Name Mohameds 2, wel- 

ches die Grundlage ber ganzen folgenden Geſetzgebung 
im osmanifchen Reiche, und namentlich die Claſſi⸗ 

— 
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fication der Staatsbeamten , bie Kangerbnung und 
die Titel der Staatswürden, fo wie das- Ceremoniel. 
des Hofes und des Divans beſtimmte; 
3) das Kanun Name Suleimans 2 ®), 
welches theils die von Suleiman neu gegebenen, theils 
die von ihm beftärigen Gefege enthält. Ess ward von 
dem Mufti Ebu Suud und dem Großvezier Lutfi 
Paſcha bearbeiter, die ſich durch Gelehrſamkeit aus⸗ 
zeichneten, iſt noch jetzt die Grundlage der osmani—⸗ 
ſchen Staatsverwaltung, und umſchließt die Gefeg- 
gebung der Finanzen, der Strafen, des Ceremoniels, 
befonders aber des Militair. und Sehnsmwefeng. Es 
zerfällt, nad) den verfchiedenen Gegenitänden der Ge⸗ 
feßgebung: ‚ in verfchiedene Theile, oder befondere 
Gefesbücher *22):3 die Straf» und Polizeigefege: 
Kanuni Dfheraim (Kanon der Strafen); — 
die Mititairgefege: Ranuni Sefer-(Ranon bes 
Krieges); — die Lehnsgeſetze; Kanuni Siamet 
und Timar (Kanon der großen und Fleinen Lehen); 
— die Finanzgefege: KanuniRaaja weRußum 
(Kanon der Untertanen und Steuern) ;— die Ceremo⸗ 
nialgefege: Ranuni Leſ Hrifat (Kanon der Ehren: 
bezeugungen). 

‚ Disfe Geſetzſammlungen haben gültige Kraft 
für das ganze osmanifche Reiich mit Ausnahme 
von Aegypten, welches, als ein neuerobertes 
und in mancher Hinſicht von den uͤbrigen Provinzen 

verſchieden zu behandelndes Land, eine beſondere Ein⸗ 

9. Dieſer Sultan erhielt den ‚Beinamen Al⸗Kanuni 
TE. des Geſetzgebers). Unter ihm erreichte bie 
zelltiße Madıt des osmanifchen Reiches ihre hottt 

*) Bl m Kammer, h.ı1. ©. 84f. 

X 
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richtung und ein beſonderes politiſches Geſetzbuch — 
Kanuni Mißr (Kanon Aegyptens) — erhielt. 

(Den Inhalt dieſer fechs einzelnen Geſetzbuͤcher 
vergleiche mı, en Theile des Werkes von 

Wenn gleich die Selbſtſtaͤndigkeit und Unab⸗ 
haͤngigkeit Griechenlands noch von feiner europaͤiſchen 

Macht anerfannt worden ift, "und es fogar benfbar 
bleibt, daß Griechenland wieder in feine vorigen Ab⸗ 
Hängigfeitsverhältniffe zur Morte zuruͤckgebracht wer- 
den könnte; ſo ift doch theils eine, mehrern neu⸗ 
eyropäifchen, befonders aber der nordamerifanifchen 
nachgebildete, Verfaſſung Griehenlands an- 
® ſchon eine in ſtaatsrechtlicher Hinſicht uͤberrafchende 

rſcheinung, die in einer Ueberſicht über das poſitive 
Öffentliche Staatsrecht nicht uͤbergangen werben darf; 
eheils ift bereits diefe neue Verfaffung ins öffent- 
lihe Staatsleben ber Griechen eingetreten, 
wobei bie: längere ober kürzere Zeit ihrer Dauer und 
Gültigkeit nicht in Anfchlag kommen kann. 

Der Kampf, welchen die Griechen in Morea- 
und auf den Inſeln im März 1821 ,,. gleichzeitig mit 
dem Aufftande in der Moldau und Walachei, gegen 
die Osmanen begannen, gehört der Gefhichte an®); 

*) Eine kurze Ueberſicht dieſes Kampfes, woba Raffer 
nels Wert zum Grunde liege, enthält meine Eins 
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aflein in der Wiſſenſchaft des pofltiven oͤffentlichen 
. Staatsrehts muß gedacht werden, was die Griechen 

für-die-fefte Seftaltung des innern Staatslebens durch 
Aufftellung einer Werfaffung bereits im 
Jahre 1821 verfuchten. : Anfangs, wurden von ben 
einzelnen Mitselpuncten ber Regierung in den einzels 
nen griechifchen Provinzen. mehrere Verfaffuns. 
gen”) aufgeftell. So am 4. Nov. 1821 in Mefo- 
longion die Verfaffung des meftlihen Feſtlandes 
von Hellas, welches Akarnanien, Xetolien und Epi» 
rus umfchließe; fo am 11. Nov. 1821 zu Salona in 
Phocis die Verfaffung des öftlichen Feſtlandes von - 
Hellas, zu welchem Attifa, Böotien, Eubda, Pho⸗ 
cis, Lokris, Doris. und. die befreiten Striche von: 
Theffalien und Macedonien gerechnet wurden; und fo 
am 1. Dec, 19821 zu Argos bie Staatsverfaffung - 

"des Peloponnefus, wo an ber Spige derer, bie’ 
fie unterzeichnesen, ber Fuͤrſt Demetrius Ypfilanei : . 
ſtand. J 3 

Als aber die einſtweilige Regierung des ganzen 
Griechenlands von Argos nad) Epidauros verlegt,” 
umd dahin die gefammte Nationalverfammlung der ' 
Griechen berufen, fo wie von derfelben dafelbft am. 
4. San. 1822 die politifhe Eriftenz und Um. 
abhängigfeit der griehifhen Nation aus-: 
gefprochen ward; fo erfchien auch zu Epidauros, un« 
terzeichnet am 15. Jan. 1822, der Entwurf einer 

feitung zur proviforifhen Verfaſſung Grie— 
henlands, in Lüders Archiv, Th. 3. ©. 277. 

2*) Diefe Werfaffungen fiehen, aus dem Neugrichifhen 
überfegt, in So. Eafp. v. Drelli’s Sammlung ber 
Verfaſſungsurkunden des befreiten Griechenlands. Zhr 
sich, 1822. 8. B | 

! 
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gung bes vollziehenden, noch die Gefegesentwirfe,, 
die von dem vollziehenden.Körper dem berathen⸗ 
den vorgefchlagen werden, Kraft haben, wenn fie: 
nicht von dem berathenden Körper angenommen werden. 

+ Der berathende Körper befteht aus bevoll= 
mädtigten gewählten Repräfentanten ver verfchie= " 
denen. Theile von Griechenland. Die Repräfentanten ” 
müffen Griechen, und 30 Jahre alt feyn. (Ein pros 
viforifches Wahlgefeg wird bie Regierung erlaffen. ) 
Der berathende Körper bat einen Präfidenten und 
einen Wicepräfidenten, die dur Stimmenmehrheit 
gewählt werden, und :deren Amtsverwaltung ein 
Fahr dauert, — | 

Der vollziehende Körper beftehe aus fünf 
Gliedern, welche aus den Öliedern des be— 
rathenden Körpers von ber Nationalver- 
fammlung gewählt werden. ‘Der volljiehenbe 
Körper hat einen Präfiventen und Vicepraͤſidenten, 
die gewählte werden und ein. Jahr lang im Amte find. 
Der vollziehende Körper wählt 8 Minifter (der aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten, des Innern, der Finans 
zen, der Juſtiz, bes Kriegwefens, bes Seeweſens, 
des Cultus, und der Polizei). Ä 

Der berathende Körper gilt als vollzaͤhlig, 
wenn’3 feiner Mitglieder zugegen find. Seine Bes 
ſchluͤſſe geſchehen durch Stimmenmehrheit. Der Prä« 
ſident fendet die Befchlüffe des berathenden Körpers 
an ben vollziehenden;z ſobald diefer fie geneh- 
migt, haben fie Gefegesfraf. 

Wenn ber vollziehende Körper bie Genehmigung 
‘verweigert ober theilweife Ausftellungen macht, mo» 
bei er die. Gründe der Verweigerung oder der Aus⸗ 
ftellungen anzugeben hat; fo wird die Sache, mit 
den Bemerkungen des vollziehenden Körpers, noch 

9 
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einmal an den berathenden Körper zuruͤckgeſendet 
und in demſelben von neuem difcutirt. Entweder 
die gänzliche Verweigerung ober -die theilmeifen Aus- 
ftellungen des vollziehenden Körpers werben dann ge« 
nehmige, — oder im Falle der beratende Körper 
auf feiner Meinung befteht; fo wird die Sache zum 
zweitenmale im vollziehenden Körper unterfücht, und 
wenn bdiefer auch dann nicht nachgiebt, fo f alte 
bas Geſetz durch. | 

Der berathende Körper nimmt über alle Aeten 
von Gegenſtaͤnden Petitionen an, und berath- 
ſchlagt über dieſelben. Er ernennt aus feiner Mitte ' 
fo viele Commiffionen, als Minifterien find, 
unter welche.der Präfident die eigenthümlichen, einer 
jeden zufommenden, Sachen vertheilt. Eine jede ber» . 
felben arbeiter die, Gefegesentoürfe über die Gegen⸗ 
ftände aus, welche ihren betreffenden Geſchaͤftszweig 
angehen. 

Jedes der Mitglieder des berathenden Körpers‘ ' 
hat das Recht, fchriftlich der Werfammlung durch ben 
Praͤſidenten Gefegesentwürfe vorzufchlagen:; | 

Die von dem vollziehenden Körper vorgefchla- 
genen Geſetze nimmt der. berathende entweder an, oder 
er bearbeitet fie weiter, 

Weder eine Kriegserflärung, noch ein Friedens⸗ 
vertrag wird befchloffen ohne die Zuftimmung bes be= 
rathenden Körpers; eben fo genehmigt er vorher die 
Verträge, die ber volljiehende Körper mit andern. 

‚ Mächten Abſchließt. Ausgenommen davon ſind die 
Verträge, die feinen langen Auffchub leiden. _ 
Der berathende Körper.genehmigt, am Anfange 
eines jeden Jahres, den muthmaßlichen Anfchlag der 
Einnahmen und Ausgaben (Budget), welchen der 
vollziehende Körper Ihm zur Beftätigung vorlege, Am 
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Schluſſe des Jahres unterſucht er die aflgemeine Rech» 
nung ber. Einnahmen und Ausgaben. _ oo. 

In den orbentlichen und außerordenflichen Sigun- 
gen des berathenden Körpers hat ber Zeitungs- 
fhreiber die Erlaubniß zum Eintritte. 
Ausgeſchloſſen wird er aber von. den gebeimen 
Sigungen,. welche ſtatt finden, fo oft fie von finf 
Mitgliedern des Körpers nachgefucht werden. 

Wenn ein oder mehrere Mitglieder des beras 
thenden Körpers eines Staatsverbredhens ange- 

klagt find; fo wird eine Commiffien von 7 Mitglie- - 
dern aus. diefem Körper niedergefeßt, welche, nach— 
dem fie unterfuht hat, ob die Klage zuläflig ſey, 
fHriftlich Ihren Ausfpruch vorlege. Wird der Ange» 
Flägte durch 3 der Stimmen des berathenden Körpers 
für fhuldig erklaͤrt; ſo wird vom Präfidenten erflärt, 
daß er feiner Würde entfegt ſey. Als. gewöhnlicher 
Bürger wird er dann dem oberften Gerichtshofe von 
Griechenland übergeben, in welchem der Grad bes 
MWerbrechens und die angemeflene Strafe beftimme 
wird - | 
Keins von den Mitglieder des berathenden 

Körpers kann vor feiner Abfeguug perhafter werben; 
Wenn eins von den Mitgliedern des volls 

ziehenden Körpers eines Staatsverbrehens von 
dem berathenden Körper angeklagt wird; fo wird eine 
Commiffion von 9 Mitgliedern aus dieſem Körper - 

niedergeſetze, welche, nachdem fie unterfucht hat, ob 
die Klage zuläffig fey, ihren Ausſpruch ſchriftlich vor⸗ 
lege. Iſt der Angeklagte von $ ber Stimmen des 
berathenden Körpers für ſchuldig erflärt; fo macht 
der Präfidene des berathenden Körpers befannt, daß 
jener feiner Würde enefegt fer. Dann wird er als 
gewöhnlicher Bürger dem oberften Gerichtshofe übers 
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geben, . in welchen ber Grab des. Verbrechens und 
die angemeſſene Strafe näher beſtimmt wird. 

Wenn ein oder mehrere von den 8 Miniſtern 
vor dem berathenden Koͤrper eines Staats verbrechens 
angeklagt find; -fo werden fie auf dieſelbe Weiſe, wie 
die Misglieder des berathenden Körpers ‚ für ſchuldig 
erklaͤrt und gerichtet. — 
Der voll ziehende Körper iſt als völlig un 
verletzlich anzuſehen. Er vollzieht bie Gef e&e durch 

ſeine verfihiedenen Staatsdiener. Er beftätige. die 
vo berathenden Körper vorgeſchlagenen Geſetze, oder 
er verweigert die Beſtaͤtigung. Er bat das Recht rn 
Gefegesentwürfe bem beratheuben Kör- 

per vorzufhlagen, welcher fie weiter bearbeiten. 
Diie ſaͤmmtliche fand» und Seemacht ſteht uneer 
heim poll ziehenden Körper, — Er hat das Recht, 
MWeifungen zu geben, und ©efege, Die vorher 
über allgemeine Dinge erlaffen worden find, auf be⸗ 
fondere Fälle anzuwenden. Er bat bas Hecht, , bei 
allen Sachen, welche Die Polizei und. die allgemeine 
Sicherheit des Staates. betreffen, die nothwendigen 
außaerordentlichen Maasregeln zu ergreifen, muß aber 
unmittelbar an ben berathenben Körper von benfelben 
Bericht erftatten. 

Der vollziehende Kürper ernennt die Gefandten, 
und alle diplomatifche Beamten der Regierung art 
fremden Höfen. — Er ift verpflichtet, von den _ 

Werhaͤltniſſen Griechenlands zu den fremden Mächten 
und von bem Zuftande der Dinge innerhalb Griechen» 
lands den berathenden Körper genau in Kenntniß zu 

fegen. — Er hat das Recht, die Minifter zu vers 
andern‘, und den berathenden Körper zu außerorbent- 
lihen Verſammlungen zu berufen. 

Wenn bas Verbrechen des Bochvsrrargs gegen 
N 
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die Regierung begangen ift; fo hat der vollziehende 
Körper das Recht, die nöthigen außerordentlichen 
Maasregeln zu nehmen, weiches Standes auch Die 
Verbrecher feyn mögen. Doc muß er binnen zwei 
Tagen dem berathenden Körper die Urfachen angeben, 
die ihn genöthigt haben, außerordentliche Maasregeln 
zu nehmen. 

£ Er kann nur aflein bie Verträge , bie feinen 
langen Auffchub leiden, nach eigenem Willen abfchlie- 

ßen, ift aber aud) dann verbunden, den berathenden 
‚Körper davon in Kenntniß zu ſetzen. — Er muß, 
zum Anfaͤnge eines jeden Jahres, dem berathenden 
Koͤrper das Budget, und am Ende des Jahres eine 
genaue Rechnung der Einnahmen und Ausgaben vor⸗ 
legen. Dieſe beiden Rechnungen werden vom Finanz⸗ 
minifter mit den fpeciellen Belegen aller übrigen Mi 
nifter verfehen. - 

Die Befchlüffe bes vollziehenben. Körpers ges 
fhehen dur) Stimmenmehrheit. — | 

Das Auftizdepartement if unabhängig 
von den beiden andern Gewalten , der vollziehenden 
und berathenden. Der Umfang und der Sitz eines - 
jeden Gerichts wird durch ein Geſetz näher beftimmt, - 
Das böchfte Gericht foll da errichtet werden, mo die 
allgemeine Regierung ihren Siß hat; es ſollen in 
demſelben die Civil⸗ und Criminalprozeſſe in hoͤchſter 
Inſtanz entſchieden werden. — In jeder Gemeinde 
oder Ortſchaft ſoll ein Friedensrichter angeſtellt 
werden, der in Sachen bis zu 100 Piaſtern zu ent⸗ 
ſcheiden, und uͤberhaupt in jeder vorfallenden Streit⸗ 
ſache einen Vergleich zu verſuchen hat. 

Der vollziehende Körper ſoll eine Commiſſ on 
ernennen, die aus den erleſenſten und einſichtsvollſten 
Buͤrgern von Geiechenland beſtehen wird, um Ges 
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fesbühervon Eivil-, Euiminal: und Han- 
delsgeſetzen zu verfaffen, welche, fo mie jedes 
andre Gefes, der Beurtheilung und Genehmigung 
des berathenden und vollziehenden Körpers unterlies 

gen. Bis zur Bekanntmachung diefer Gefeßbücher 
haben die Civil» und Criminalgeſetze zur Baſis die Ba 
Geſetze der vormaligen griechiſchen chriftlichen Regeniiyx 

ten, und die von ‘dem berathenden nd vollzieffenden, 
Körper erlaffenen Gefege, . In Hanbefsfgk hen gilt 
das Handelsgeſetzbuch von Frankreich. 

Die Folter und die Strafe der on. econ⸗ 
fifeation wird abseſchafft J 

18. 

2) Königreid Spanien... 

2 Die ältere ſtaͤrdiſche Verfaſſung. 

Die Ältere Berfaffung Spaniens hatte ihren‘ 
Grund theils in dem mit den Weftgothen über die 
Pyrenden gefommenen Lehnsſyſteme, theils in dem 
Merhältniffe, in welchem‘ die -einzelnen- chriftlichen 
Meiche Spaniens zu den, feit dem Anfange des achten 
Jahrhunderts dafelbft geftifteten, arabifchen Staaten 
ftanden.. : Denn’ in :diefen Zeiten des Kampfes zwi-⸗ 
fhen dem Ehriftenthume-und dem Islam auf fpani- 
fhem Boden bildete ſich in den ehriftlichen Reichen. 
Spaniens, namentlich in Raftilien, feliher aber 
noch in Aragonien, eine ftandifche Verfaffung 
aus, wo bereits im Jahre 1116 den Bürgern von 
Saragoffa fhrifttiche Privilegia ertheilt wurden; 
ein Beweis, daß Damals fehon der dritte Stand 
in den Städten Araganiens bedeutende Rechte bes. 

IV. 39 
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hauptete. Es erſchienen auch bereits vor der Mitte 
des zwoͤlften Jahrhunderts Deputirte von Staͤdten 
auf den Reichstagen. — Die Verfaſſung Ka fti- 
liens erhielt erſt im 13ten Jahrhunderte unter Dem 
Könige Ferdinand 3 ihre politifche Geftaltung; auch 
gelangte hier der dritte Stand erft ums Jahr 1325, 
alfo zwei Jahrhunderte fpäter, als in Aragonien, zur 
Reichsſtandſchaft, und nie zu den großen Vorrechten, 
wie in Aragonien *), u 

’ Nb nun gleich die innere und dußere Haltung 
Span, - feit der Vermaͤhlung der Iſabella von 
Kaftijien mit Ferdinand von Aragonien, und feit Der 
Eroberung des legten arabifhen Staates auf ſpani⸗ 
fhem Boden, des Königreihs Granada (1492), 
gewann; fo fanf doc aud) bereits feit dieſer Zeit Das 
große politifche Gewicht der Reichsſtaͤnde, ob fie gleich 
noch unter der habsburgiſchen Dynaftie auf dem fpa- 
nifchen Throne fortdauerten, und erſt feit, der Ver⸗ 
fegung des bourbonifchen Haufes nach Spanien 
mit Philipp 5 zur AUnbedeutenheit herabſanken. 
Denn feit Diefer Zeit verloren Aragonien, Cata- 
fonien und Valencia, weil fie mit Philipps 5 
Gegenkoͤnige, Karl von Deftreich, zufammengehalten 
hatten, ihre frühern großen Rechte; von den übrigen 
Königreichen ward ein Reichstag, als bloße Forma⸗ 
litaͤt, zur Anerkennung des neuen bourbonifchen Erb- 
fofgefeßes zufammenberufen; und nur Bisfaja, Nas 
yarra und Afturien behielten einige, auf das Her⸗ 
kommen gegründete, Freiheiten. 

9) Weber die altere Verfaſſung der ſpaniſchen Cortes vergl. 
Fratzz Martinez Marina, Theorie der Cortes. 

5 Theile, 1812. 4. und M. Sempere, Geſchichte 
ber Cortes in Spanien, Äberfept in den europ. 
Annalen 1816. Ot. 6. ©, 338. 
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Bi⸗ auf die Zeit der neueſten großen pelinſchen 
Veränderungen galten daher in Spanien nur wer 
nige Reichsgrundgeſetze. Dahin gehörten das 
Geſetz von der Untheilbarkeit des Reiches 
Kaftilien, und das Geſetz von dem Rechte der 
Er ſtgeburt auf dem kaſtiliſchen Throne, - Dieſe beis 
den Gefege wurden.(1252) von Ferdinand dem Heilie 
gen gegeben, von Alphons 10 dem Geſetzbuche Kaſti⸗ 
liens einverleibt, darauf von den Ständen anerfannt, 
von Sfabella und Ferdinand beim Antritte ihrer ges 
meinfchaftlichen Regierung (1475) beſtaͤtig , und von 
Karl 5 (1523 und 1554), fo wie von Philipp 2 
in feinem. Teſtamente (1598) ‘auf did gefammten ſpa⸗ 
nifchen Staaten ausgedehns. Zu dieſen G-ſetzen fam 
(12. Mai 1713) das unter Philipp 5 gegebene ‘und 
von den Reihsftänden angenommene Erbfolgeges 
feß hinzu, wodurch Die vorigen theils erläutert, theils 
abgeändert wurden. Denn diefes letzte Geſetz behielt 
zwar die in den beiden frübern Gefegen qusgefprochene 

Untheilbarkeit, und die Erblichfeit des Thrones in 
männlicher und weiblicher Linie nach dem Mechte ber 
Erftgeburt bei, entſchied aber dapin, daß der weibr 
liche Stamm erſt nach völligem Eriöfhen des 
männlichen zur Thronfolge gelangen follte. Moch 

beſtimmte die pragmatifhe Sanctien Karls. vom 
Jahre 1776, daß die Kinder derjenigen koͤniglichen 

Prinzen, welche fih unftandesmäßig verheirathe⸗ 
ten, von der Thronfolge ausgefchloffen werben ſollten. 
— DieCortes des foftilifchen Meiches beftanden aus 
der Geiftlichfeie, dem hoben Adel, und den 
Deputirten der Städte, wozu auch bie Drei 
Ritterorden, mit dem ange vor den Gtähten, 
gerechnet wurben. Doc war ihre Gemalt, dem —* 
Ben Willen I widerſorechen, langn loben; bean 



612 Pofitives öffentliches Staatsrecht. 

' : F 

der Reichstag ward blos noch bei Huldigungen und 
bei. der Anerkennung neuer Thronfolgegeſetze zufam- 
menberufen. - Gemwiffermaßen vertrat der Rath von - 
Kaſtilien, als das höchfte Juſtizcollegium, die Stelle 
der Keichsftände, infofern durch: denfelben ber rönig- 
liche Welle feierlich beftätigt ward. 

Peit.“ Joseph. Pero2' Valiente, apparatus 
juris publiei” hispanici. 2 Voll. -Madrit. 1751: 4. 
(Er. dar Val 2. p. 335 das. Bein vom 12. Dei 
ae on 

ET u 
| & ortfe Pr ung 

=>) Dia Verfaffung vom 6. Jun. 1808 

©o: haste die frühere Verfaſſung der ſpaniſchen 
Cortes geruht, als Napoleon, nachdem er zu Bayonne 
(Mai 1808) den König Karl 4. und deſſen Sohn, 
Ferdinand 7, zur Verzichtleiftung auf die Kronen 
Spaniens: und Indiens gebracht hatte, am 25. Mai 
41808 eine Verſammlung der fpanifhen Nota⸗ 
bien nah’ Bayonne berief, um „ihrer altgewordnen 
Monarchie‘ eine neue Verfaffung zu geben, 
Mach dem. Willen des Kaifers beftand diefe Vers 
fammlung aus:450 Perfonen; 50 aus dem geift« 
lichen Stande, 100 aus den weltlichen Stäus 
den. Obgleich bereits in Spanieri der Kampf gegen 
die Sranzofen begonnen hatte; fo wurden doch. die 
Sisungen diefer Junta am 15. Juny 1808 eröffnet, 
ber Entwurf der.neuen Berfafjung derſelben vorgelegt, 
und ihr jur forgfältigen Prüfung und freimuͤthigen 
Beurtheilung empfohlen. Bereits am 6: July be« 
ſchworen der. neuernannte König. Spaniens, Joſeph 
Napoledn, und die zu Bayonne verfammelte Junta - 
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bie gene Berfaffung N, bie nur fo lange dauerte 
als Joſeyhs Herrſchaft in-Spanien, und; nur in den⸗ 
jenigen Theilen der Monarchie, welche duch ‚dag 
Gewicht der. franzoͤſiſchen Waffen dem Könige Joſeph 
unterworfen waren. 

Die weſentlichſten Beſtimmungen. dieſer Ver⸗ 
kaſſung waren: Die katholiſche Religion iſt in Spa- 
nien und im allen ſpaniſchen Beſitzungen die Religion 
des Königs und der Nation; es ift feine andere 
erlaubt Die’ Krone: ift. erblih in der Directen 
männlichen Rachkommenſchaft, nach dem Rechte 
der Erſtgeburt. Sie kann nie mit einer andern Krone 
auf dem naͤmlichen Haupte vereinigt werden. Es 
giebt 6 Großbeamte des Reiches, und neun Miniſte⸗ 
rien, Die, Miniſter ſind für die Vollziehung der 
Geſebe und koͤniglichen Befehle verantwortlich. 

Es giebt einen Senat. Der Senat ſoll bes, 
ſtehen aus den Infanten von Spanien, die ihr 18tes 
Jahr erreicht haben; aus 24 Mitgliedern, die der 

Koͤnig aus den Miniſtern, den Generalcapitainen der 
See⸗ und Landmacht, den Borfchaftern, den Staats. 
raͤthen und den Mitgliedern des Raths von Kaftilien 
auf Lebenszeit ernennt. Jeder Senator muß 40 
Sabre alt ſeyn. — Im hale einer bewaffneten 

Zee} EEE a 

| * Sie ſteht "beim Dufau, Ts p. 65. und in dem 
— Europ. Confiik. <h: 3. ©. 5. An ihrem Eins’ 

ange heißt es: „Don Zofeph Napoleon ꝛc. Nachdem 
- Wir die. Ratidnaljunta vernommen haben, welche zu 

Fu Bayonne verfammele war, haben Wir befchloffen, 
daß, die gegenwärtigen Conſtitutionsſtatuten als ein. 
Srundgefes Unferer Staaten und als Grunds 

"Sage des Vertrages, der Unfere Völker am’ 
Uns, und Uns an Unfere Völker binden, . vollosen. 

Ber? se. N, f' F —0 

v 
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für die naͤchſte Sitzung wieder gewaͤhlt werben, Wenn 
es aber 2 Sitzungen nad) einander beigewohrit. bat, 
kann es erft nady 3 Jahren wieder gewählt werben. 

Der König beruft Die Cortes; er kann fie ver⸗ 
tagen, proxogiren und aufloͤſen. Der Praͤſident: der⸗ 
felben wird von dem Könige ernannt aus. drei Can⸗ 
bidaten, welche von den Corteg durch geheime Wapt 
und mit abfaluter Stimmenmehrheit erzählt werden. 
— Die Sigungen der. Certes ſind nicht öffentlich. 
Die Meinungen und Beſchluͤſſe Dürfen we der be 
fannt gemadt, noch ged’rudt werde, ehe 

- Befanntmahung turd) Drud oder Anſchlag von Sei⸗ 
ten der. Verſammlung ber. Cortes, oder eines ihrer 
Mitglieder, wird als eine aufrüßrerifle 
Handlung angefehen, 
Das Geſetz beftimmt von drei zu drei Jah— 
ren den Betrag der jaͤhrlichen Einnahmen und. Aus⸗ 

- gaben bes Staates. Dieſes Geſetz ſoll von den Red⸗ 
nern des Staatsrashs ‚vor Die Cortes zur Berathſchla⸗ 
gung. und Genehmigung gebracht. werden; und auf 
gleiche Weife die in dem bürgerlichen -und. pein« 
lichen Geſetzbuche, in dem Auflageſyſteme und in dem 
Münzwefen zu machenden Veränderungen. . Die Ge⸗ 
ſetesentwuͤefe werden vorlaͤufig von den Sectionen 
des Staatsrathes den, von den Cortes ernannten, 
Commiffionen. mitgetheilt. — Die nad) den ge= 
gewöhnlichen Einnahmen und. Ausgaben eingerichteten 
und’ jedes Jahr Durch den Druck oͤffentlich befanne ge= 
machten-Finanzrechnungen ‚werden den Cortes duech 

den Finanzminiſter zur Prüfung vorgelegt. 
Wenn die Cortes erhebliche und begründete Kla⸗ 

. gen: über das Betragen eines Miniſters vorzubringen 
- haben, mwird-die Adreffe, welche diefe Klage und. die 

Yuseinanderfegung ihrer Beweggrunde, enthaͤlt, durch 
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‚eins Deputation dem Köhlge: überreicht), md), uf 
deſſen Befehl, von einer:aus. 7: Staatsgächm, und 6 
Mitgliedern des Raths von, Kaſtilien beſtehenden 

| Commiſſion unterfucht.:.. * 
| Die ſpaniſchen Koͤnigreiche und, Don 
yinzen in Amerife und ‚Aften Sollen die 
nämlichen Rechte, "wie das Mutterland, 

genießen. Alle Arten vor. Cultur und, Induſtrie 
ſollen in dieſen Koͤnigreichen und Provingenfrei ſeyn. 
Der wechſelſeitige Handel; derfelben . unferseinander,, 
und mit dem Mutterlande ift. erlaubt, _ Es darf fein: 
befondergs. Ausfuho« „oder. Einfyhrpripilegium nach 
gedachten Koͤnigreichen oder. Provinzen ftate finden. 
Gedachte Küönigreiche und Provinzen ‚habemıbei. der, 
Regierung 22 (von den Municipalitägen gewählte), 
befiändige Deputirte, die beauftragt find, für - 

‚ ihre Intereſſe zu-forgen, und als. Kepräfent ame: 
ten derſelben der Verfammlung der Cor- 
besbeizumohnen. ‚Diefe Abgeordneten gewaͤhlt 
aus den Eigenthuͤmern liegender Gruͤnde, bekleiden 
ihr Umt.8 Jahre. — Aus denſelben wählt der König 

‚- 6nDeputigge, welche bem Staatsrathe,. und zwar der 
Abtheilunq von, Indien, beigefuͤgt werden. - Sie 

haben: in allen die Kolonieen betreffenden Angslegen- 
heiten eine berathende Stimme — 

Spanien und. Indien ſollen nach einenmeinzigen 
Civilgef eßbuche regiert werden,: Dig Berichte, 
fin unagbhängig. "Alte grundberelicheund 
befondere Gerichtsbarfieiten: find,eufge- 
hoben. „Es beftchen: Friebensrichtar, welde 
ein guͤtlich ausgleichendes Gericht bilden; "Gerichte - 
erfter Inſtanz; Appellationsgerichte; ein, KCaſſations⸗ 
hof für das ganze Koͤnigreich, und ein koͤnigliches 
Obergericht. Der Rath von Kaſtilien verrichtet die 
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Dienſte des Caſſationsgerichts. — Das peinliche 
Verfahren iſt oͤffentlich. Die Einführung 
des Verfahrens durch Geſchworne ſoll den Cortes 
zur Berathſchlagung und Genehmigung vorgelegt 
werden. — Der koͤnigliche hohe Gerichtshof hat die 
beſondere Erkenntniß über perſoͤnliche Verbrechen von 
Mitgliedern der koͤniglichen Familie, von Miniſtern, 

Senatoren und Staatsraͤthen. — Der Koͤnig uͤbt 
das Begnadigungsrecht, doch erſt nach Anhoͤ⸗ 
zung des Juſtizminiſters, in einem aus 2 Miniftern, 
2 Senatoren, 2 Staatsräthen und 2 Mitgliedern 
des Rathes von Kaftilien beftehenden geheimen Rathe. 

Fuͤr das ganze Königreich ſoll Ein Handelsges 
ſetzbuch ftatt finden , und in jeder großen Handelsſtadt 
ein Handelsgericht beftehen. | 

Die Wales, die Anleihen, die anerkannt wor⸗ 
ben, find als Nationalfhulb conftituirt, 

Ale Zölle im Innern des Reiches find aufge» 
hoben; fie werden auf bie Sand- und Seegrenzen 
verlegt. 

Das Auflageſyſtem ſoll im ganzen Koͤnigreiche 
gleich ſeyn. — Alle Privilegien fuͤr befon- 
dere Corporationen oder fuͤr Privatper⸗ 
ſonen ſind aufgehobenz doch wird eine Entſchaͤ⸗ 
digung fuͤr die Aufhebung derjenigen Privilegien zu· 
geſtanden, die mit Aufopferungen (titulo oneroso) 
erworben wurden. — 
Das Haus eines jeden Einwohners iſt ein un⸗ 
verletzbares Aſyl. Keine auf ſpaniſchem und indiſchem 
Boden wohnende Perfon kann verhäftet werden, es 
ſey denn, daß ſie mitten in der Begehung eines Ver⸗ 
beechens ertappt würde, ober daß eine geſetzmaͤßige 
und ſchriftliche Ordre dazu vorhanden wäre, 

Die Folt er iſt abgefchafft. — Alle befehende 
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Sipeicommiffe, Majorate, oder Subftitutionen auf 
Güter, welche weder einzeln noch vereinigt jaͤhrlich 
5000 harte Piafter tragen, find abgefhafft.. Nur 
dem: gegenwärtigen Beſitzer fommen fie zu gute; in 
der Folge fallen fie in die Klaffe der freien Güter. 
Die Beftger von folhen Gütern, bie mehr als 5000 
barte Piafter tragen, koͤnnen verlangen, daß diefe 
Güter frei gemasht werden. — Es darf fein Fidei⸗ 
commiß, Majorat oder Subftitution gemacht werden, 
es fen derin, daß der König folche wegen geleifteter 
Dienfte , und um die den Familien, ertheilten Würden 
zu erhalten, durch Patentbriefe bewilligt. In feinem 
Falle darf die jährliche Rente folcher Güter 20,000 
harte Piafter überfteigen,, aber auch nicht unter 5000 
betragen. 7 | . 

Die verfchiedenen Grade und Klaffen des be⸗ 
ftehenden Adels follen beibehalten werden, doch ohne 
von ben öffentlichen Saften und DVerbindlichfeiten zu 
befreien, und ohne daß es in Zukunft jemals erfor“ 

derlich feyn foll, zum Abel zu gehören, um zu einer 
weltlichen oder geiftlichen Stelle befördert, oder im 
Heere und bei der Flotte angeftellt zu werden. — Ges 
teiftete Dienfte find die einzigen Gründe. des Ans 
ſpruchs auf Beförderung: . . 
In der erften Werfammlung der Cortes nach 
bem Jahre 1820 füll, auf Befehl des Königs, 
Über die Zufäge, Mobificationen und Verbefferungen 
berarhfchlagt werden , welche nian bei der Verfaſſung 
für nörhig erachten wird. — | 

Später hob Rapoleon (4. Dec. 1808), nad) 
der Einnahme Madrids, die Inquiſition, zwei Drit- 
eheile aller Ktlöfter, und alle Lehnsrechte mit 
der Patrimonialgerichtsbarfeit und dem Innungs⸗ 
wange aufs alle Gewerbe wurden frei gegeben. 
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J SFortſehtzung. | 

0) Verfaffung vom 19. März 1812. 

Während der blutige Krieg der Spanier gegen 
Frankreich fortdauerte, und Ferdinand 7 zu Valengay, 

als Napoleons Gefangener bewacht ward, bildeten 
ſich in den einzelnen Provinzen Spaniens IJIunut⸗ N, 
welche unabhängig von einander und nach ben Um—⸗ 
ftänden bandelten. Doch empfand man -bald das 
Bedürfniß einer. Centraljunta, welche aus den 
Abgeordneten der Provinzialjunten beftehen und. "die 
allgemeinen Angelegenheiten des:Staates leiten folltes 
So trat bereits im September 1808 eine, aus 36 
Abgeordneten der Provinzialjunten beftehende, Cen⸗ 
traljunta zu Aranjuezzufammen, welche bald dars 
aufihren Siß nad) Sevilla, und, nad) den wech« 
feinden Erfolgen des Krieges, im Februar 1810 auf 
die Infel Leon bei Cadix verlegte. Moch berief 
fie zum 1. März 1810 die Cortes des Reiches zu⸗ 
ſammen, übertrug aber darauf ihre Gewalt .einer 
Regentſchaft von fünf Perfonen. Diefe Regent« 

ſchaft verfammelte am 24. Sept. 1810 die allge 
meinen und außerordentlihen Cortes des 
Reiches auf der Jnſel teon ‚welche theils aus den 
Abgeordneten der Provinzialjunten; y theils aus den 
Deputirten derjenigen Städte, und Sleden beftanden, 
die bereits bei den alten, Cortes Sig und Stimme 
gehabt hatten, theils nach dem, von der Central 
junta gemachten, Wahlgefege ernannt worden waren. 
Der erfte Befchluß diefer Cortes war die Abfaffung 

“einer Urkunde, worin der Vertrag vor Bayonne für 
nichtig erklärt, und. Serdinand? als Der eine 



ſPoſitlves oͤffeatliches Staaterecht. 621 

‚zig rechtmaͤßige Regene Spaniens ane r⸗ 
kanent ward. Darauf wWard aus den Cortes ein 
Ausſchuß von 15 Mitgliedern erwaͤhlt, wel⸗ 
erden: Entwurf einer. Verfaſſung bearbei⸗ 
tete, die fobann-von den gefammten Cortes:berathen, 
und von denfelben am 19, März 1812. als Grun d⸗ 
gefeß*) angenommen, fo wie von mehrern auswaͤr⸗ 
tigen Mächten, beider Abſchließung ihrer: Buͤndniſſe 
mit. der Regentſchaft Spaniens gegen. Napoleon, 
anerfanrit und:garantirt warb: — Als aber⸗Fer dis 
nand-7 mach Spanien (März 1814) zuruͤckkehrte, 
verwarf er diefe- Verfaffung, ließ den. Berfammkıngs« - 
ort ber Regentſchaft kind ‚ver Cortes militairiſch um⸗ 
ringen ‚ die Cortes zexſpoengen, und die bedeutendſten 
derſelben einferkern.‘: Das von ihm. gegebene Ver⸗ 
fpeechen.,. Felbſt eine Verfaſſung mit den von ihm gu 
verſammelnden Cortes zu. berathen, blieb unerfuͤllt, 
und “ein mie’ Dem. Anfange des Jahres "1320: auf der 
Inſel fon degonnener Aufſtande unter dem zuin Eins 
fhiffen nad) Amerika beſtimmten Heere, der fih bald 
über die übrigen Provingen Spawiens. verbreitete , 
nöthigte'ven König Gerditafle 7 ,:am 7. März 1830 | 
zu erflären, daß er die won. ben. Eoytes Inn: Jahre 
‚41812 -promufgirte Werfaffeng annehmen und beſchwoͤ⸗ 
ren wolle. So galt / dieſe Verfaſſung, bis, nach den: 
Ergebniſſen des Feldzuges der Franzoſen in Spanien‘ 
im Fahvs 1823, der Koͤnig⸗Ferdinandb. am 4. Oct. 

- 4823 aus Puerto Santa Maria „alle Acte der ſoge⸗ 
137 Tr Mm. 3 

FE J ehem. i ne & 

*) Dieſe Werfaffung dee Cortes, melde. auch eingeln 
iinꝰ zwet teurſchen Ueberſetzungen erſchien, ſteht frans 

zfſeſch beim Dafau, T. 5 p. 84: und téutſch 
. -Aatdn Europ. EConflire Th. 3. &, 36: nd in 

Lüders Archiv, 3. i040. ⸗ 
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nannten xonſlioutionellen MReglerung, bie vom 7. Maͤrz 
1820 bis zum 1. Oct. 1823 fein Volk beherrſcht —* 
für nichtig und ohne alte Gültigbeit er 
klaͤrte,“ worauf Spanien feit dieſer Zeit, ohne 
Reichsgeundgefege , nach dem unumſchraͤnkten Willen 
des ſouverainen Königs regiert ward. 
Dirie. Verfaſſung der Cortes vom 19, März 1812 
trug allerdings das bemofratifche Gepräge, ob⸗ 
gleich bereits, von den Cortes der Name Zerdinands 7 
an die Spige derfelben geftelle ward; aud) war in 
derfelben die Berfammlung Her Cortes nur inEiner 
Kammer-ausgefprochen. Sie beftand aus 184 66. 
in 10 Titeln, und enthielt, nicht ohne ‚Breite in der 

Darſtellung, Vieles, was nie zunächft in eine Ver⸗ 
faffung , fondern in die organifchen Decrete für bie 
Anordnung ber einzelnen Zeige der Verwaltung ges 
höre. Außerdem gingen dieſer Berfaffung deei 
Adreffen der Sommiffion der Cortes an 

den (damals in Balengay befindlichen) König vor« 
an °); die erfte, Cadix vom 11. Aug. 1811, welche 
bie Rüdfichten auf die ältere fpanifche Verfaſſung 
enthält; ‚bie zweite, Cadix vom 6.Mov. 1811, welche 
Die neue Geftaltung der richterlichen Gewalt feftfegt; 
und die dritte, Cadix vom 24. Der, 1811, melde 

- über das fich verbreitet, was auf die innere Megierung 
der Provinzen und Contone ‚ auf die Abgaben, die 
bewaffnete Macht, den Voiksunterricht, bie Deob- 

. Diefe drei ziemlich fangen Abdreffen finden ſich * in 
den angeführten Sammlungen; fie ſtehen aber in 
der teutſchen Weberfegung, welche unter dem Titel: 
die fpanifhe Conſtitution der Cortes und 

"bie proviforifhe Konfitution der vers 
einigten Btaaten .von Südamerika, Lpz. 

1820. 8. bei vrochen⸗ erſchien. 
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achtung der Verfaſſung, und auf dae⸗Merfohren be 
. etwaigen Veränderungen in derfelben fich bezieht. - 

‚Die wefentlichften Beſtimmungen diefer Berfafe 
fung felbft waren folgende: die fpanifche Nation bes 
ſteht aus allen Spaniern ‚beider Halbfugeln. Das 
ſpaniſche Volk ift frei und unabhängig; es ift u 
kann nicht das Erbtheil irgend einer Familie, 10% 
irgend eines einzelnen Menfchen ſeyn. Die Sow 
verainesät wohnt ihrem Wefen nah im 
Volke; eben deshglb ſteht ihm ausſchließ— 
lich das Recht zu, feine Grundgeſetze auff 
zu ſtellen. Jeder Spanier ohne Untexſchied iſt ger 
bolten, im Derhältniffe feines Vermögens. zu ben 
Ausgaben des Staates beizutragen. Eben fe.ift jeber 
Spanier verpflichtet, zur Vertheidigung des Vater⸗ 
landes die Waffen zu ergreifen, wenn er durch) dag 
Geſetz dazu aufgefordert. wird. — Die katholiſche 
Religion iſt und bleibe die Religion des. fpanifchen 
Volkes; das Volk ſchuͤtzt fie mittelft weifer und ger 
rechter Geſetze, und unterfagt die Ausübung 
jeder andern. 

Die Regierung des fpanifchen Volkes ift eine 
erbliche, gemäßigte Monardie, Die Co 
tes haben mit dem Könige vereint die ge 
feggebende Gewalt, Die Gewalt, die Gefege 
in Ausübung bringen zu laffen, wohnt dem Koͤ⸗ 
nige bei. 

Die Cortes find bie Vereinigung afler von den 
Buͤrgern ernannten Deputirten, welche das Volt 
vepräfentiren.. Die Bafis für bie Natjonalrepräfen« 

tation iR für beide Halbkugeln die nämliche; dieſe 
Baſiz iſt die Beydlferung Fürjede 70,000 
Gerten Bevölkerung erfheins Eis Depus 5 
tister Bei den Kartes. um hie Dwutirten a 

a 
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Yen Cortes jo ahlen, ſollen Wahlver ſa inmln n⸗ 
en nach den Kirchſpielen, Diftricten-un® 

Diovinzen gehalten werben. Um Deputirter bei 
den Eortes zur werden, muß man ‘Bürger, 25 Jahr alt, 
in ber Provinz gebohren oder: bafelbft wohnhaſt feyn, 
md ein verhättnigmäßiges jährliches Einfommen von 
ihm eigenehämfich zuftehenden Gütern befigen, — 
Die Miniſter,: Staatsräthe-und beim Hofhalte des 

. Königs Angeſtellte Finnen hiche' zu den Eortes era 
wählt werden; auch kann fein von der Regierung er- 
nannter Staatsbeamter file die Provinz, in welcher: 
er fein Amt ausuͤbt; zum Deßutirten ernannt werden; 
— Die Eortes- verfammeln fih jährlich in der 
Bauptftabe zu einer dreimenatlichen Sitzung Klier 
RJahre werden famwitlidie Deputtrte en 
freuert..- Sie Poͤnnen nichtewieder ermählewerden, 
Denn nicht Fire andere Deßutakion zwiſchen Dei beiden, 
ibozu fie gewählt wurden, ſtatt gefünden hat, — Die 

Cortes koͤnnen nicht in Gegenwart des Königs berath—⸗ 
ſchlügen. Die Staatsſectetaire machen den Cortes 
Vorſchlaͤge im Namen des Koͤnigs, duͤrfen aber "bei 
der Abſtimmuͤg nicht zugegen fehn. — Die Sigun- 
den Der Cortes find öf fenthrchz nur in Fällen, wo 
Gepeimhaftung noͤthig iſt ſollen geheime Sitzungen 
ſtatt finden: Die Deputirten koͤnnen wegen ihrer 

 Heäuferen "Meinungen zu. Feiner Zeit und in feinem 
Zalle in Unterfuchung gerathen, Zn 
15 Dieè Corkeb ſind ermaͤchtigt: Geſetze in Vor⸗ 
lag ju dringen und zu befchließen, fie 
dusjülegen,- und erforderliden Falls ab⸗ 
Füſchaffenz“den Eid des Königs‘, des Prinzen von 
Aftstien (und der' Regentſchaft) zu empfangen; alle 

fäctiſche And rechtliche Zweifel zu heben, welche in 
Hinfiche der“ Ordnung- der? Thronfolge entſtehen; Die 

! 
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offenſiven Allianztractaten, die Subfidien» und ſpe⸗ 
ciellen, Handelstractaten vor ihrer Ratification zu, ges 

nehmigen; die Zulaffung fremder Truppen ins König- 
reich zu geftatten oder zu verhindern; jährlich, auf den 

Vorſchlag des Königs, die Sand» und Seemacht zu 
beftimmen, und für die‘ Armee, die Flotte und Natio⸗ 
nalmiliz Verordnungen zu erlaffen; die Ausgaben. 
der Staatsvermwaltung feftzufesen; jähr- 
ih die Steuern und Auflagen zu beftim«- 
men; im Falle es noͤthig ift, auf den Credit der 
Nation Anleihen zu machen; die Vertfilung ber 
Steuern auf die Provinzen zu genehmigen; die Rech» 
nungen über die Verwendung der Staatdgelder ein« 
zufehen und zu genehmigen; die Zölle und bie Jolle 
tarife feftzufegen; Werth, Gewicht, Gehalt, Ge« 
präge und Namen der Münzen zu beftimmen; den 
allgemeinen Plan für den Volksunterricht in. der gan⸗ 
zen Monarchie zu entwerfen, und, was für die Er⸗ 
jiehung bes Prinzen. von Afturien geſchieht, zu ge⸗ 
nehmigen; die politifhe Preßfreibeit zu bes 

ſchuͤtzen, und dafür zu forgen, daß die Minifter 
und andere Staatsbeamte wirflid zur Rechenſchaft 
gezogen werden. | = | 

Jeder Deputirte ift befugt, den Cortes fchrift- 
liche Gefegesentwürfe norzulegen.: Die Abftimmung 
geſchieht nach Mehrheit der Stimmen. WBertverfen: 
die Cortes einen Gefegesentwurf; fo fann er in demſel⸗ 
ben Jahre nicht wieder in Vorſchlag kommen. Wird: 
er arigenommen; fo wird er durch eine Deputation . 
dem Könige überbracht. Dem Könige fteht Die Sanc⸗ 
tion der Gefege zu. Er vollführe fie mit der eigenhaͤn⸗ 
big gefchriebenen Formel: ‚Soll als Gefeg öffentlich 
befannt gemacht werden.” Er verweigert fie mit der‘ 
Formel: „an die Cortes zuruͤckgewieſen“, und füge 

IV. = 40 
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eine Darlegung der Gruͤnde bei, warum er die Sanc⸗ 
tion verweigert hat. Der König bat 30 Tage Zeit, 

‚ um biefes Vorrechts fid) zu bedienen. Wenn er in« 
nerhalb derfelben feine Sanction weder ertheilt, noch 
verweigert hat; R wird es fo angefehen, als ob er 
fie gegeben hätte, Verweigert ber König feine 
Sanetion; fo darf diefer Gegenftand in demfelben 
Jahre nicht wieder in den Cortes verhandelt werben, 
Wird der namliche Gefegesentwurf in den Cortes des 
folgenden Sahres von neuem vorgefchlagen und geneh» 
migt; fo P=-in der König demfelben zum zweitenmale 
die Sanctlon verweigern. In dieſem Falle wird der 

Gegenſtand in bemfelben Jahre nicht weiter verhan⸗ 
delt. Wird aber der naͤmliche Geſetzesentwurf in den 
Cortes dei folgenden Jahres zum drittenmale in Vor⸗ 
ſchlag gebracht und genehmigt; fo verftehtes ſich 
von felbft, Daß der König-feine Sanction 
ertheilt. Sollte vor Verlauf der 30 Tage, wäh- 
rend welcher Zeit der König feine Sanction zu ertheis 
len oder zu verweigern hat, der Tag eintreten, 109 

die Eortes ihre Sitzungen beendigen follen; fo wird 
der König diefelbe in den erfien 8 Tagen der Sigun- 

gen der folgenden Cortes ertheilen oder verweigern. 
Verſtreicht auch diefe Friſt, ohne daß er fie ertheilt; 
ſo wird es fo’ angefepen, als ob er fie er 
theilt habe, 

Bevor die Cortes auseinander gehen, erwählen 
fie aus ihrer Mitte eine „permanente Deputa- 
tion der Cortes“, welche aus 7 Mitgliedern bes 
ſteht. Diefe Deputation fol auf die Beobachtung 
der Verfaſſung und der Gefege fehen, und den naͤch⸗ 
ften Cortes Rechenſchaft von den Verlegungen able« 
gen, welche fie wahrgenommen hat, und foll in den, 
in dir Werfaflung angegebenen, Fällen die außeror 

En 2 
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Dentlichen Corges berufen. Dies geſchieht bet Er 
Jedigung der Krone; wenn der König aus irgend einem 
Grunde die Regierung nicht führen kann, oder zu 
Gunſten feines Nachfolgers ber Krone entfagen will; 
und wenn der König unter bedenflichen Umftänden 

die Zuſammenkunft derfelben bei der permanenten 
Daputation der Gortes veranlaft, — 

| Die Perfon des Königs ift heilig, unverletz⸗ 
lid) und unverantwortlid. Er bat ausfsließlich ‚die 
Macht, die Gefege in Vollziehung bringen zilaffen, 
und alles, nach der DVerfaffung und ven Gefegen, 

zu bewirken, was auf die Erhaltung der Ordnung is 
Innern und der Sicherheit nach außen ſich Lezieht, 
Außerdem -fteht ihm zu: die Decrete auszufertigen, 
die er zur Vollziehung der Gefege für zurräglich hält; 
‚Krieg zu erflären, oder Frieden zu fchlies - 
fen und zu ratificiren, und dann den Corteg 
eine mit Documenten belegte NRechenfchaft darüber 
abzuftatten; auf Vorſchlag des Stadtsrathes alle 
Bifhöffe und die Beamten bei allen Civil, und Erie 
minalgerichten zu ernennen; alle Civil» und Militairs 

ſtellen zu befegen ; über die bewaffnete Macht zu ver» - 
fügen; die diplomatifchen und Handelsverhaͤltniſſe 
mit. andern Mächten zu leiten, und Botſchafter, Ge- 

ſandte und Confuln zu ernennen; ben Geſetzen gemäß 
Berbrecher zu begnadigen; die Staatsminifter frei zu 
wählen, und den Cortes ſolche Gefege und 
Berpefferungen vorzufhlagen, die er für 
das Wohl des Volkes zuträglih hal. — Die Ben 
fhränfungen der föniglihen Gewalt find: 
der König. kann unter keinem Vorwande die Zus 
fammenfunft der Cortes zu der in. der Verfaffung . 

beſtimmten Zeit hindern, fie weder fufpendiren, 
noch auflöfen; — er kann fi, ehne Einwilligung. 

Ä 40 * 
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der Eortes, nicht aus dem Koͤnigteiche entfernen, und 
thut er es, fo wird es angefehen, als ob er ber Krone 
entfagt habe; — er kann die Fönigliche Gewalt weder 
abtreten, nach auf einen Andern übertragen; — er 
tann feine Provinz, keine Stadt und Ortſchaft ver⸗ 
äußern, abtreten oder vertaufhen; er fann, ohne 
Einwilligung der Cortes, mit feiner fremden Mache 
ein Offenſivbuͤndniß, oder einen Handelsvertrag ab⸗ 
fliegen, der Subfidien an eine auswärtige Mache 
bewill’ın, eder Domainen abtreten und veräußern; 
- +r kann, ohne Befchluß der Cortes, Feine Steuern 
Abu... ben oder erheben, noch einem Einzelnen oder 
einer Corporation ein ausfchließliches Privilegium 
ertheuen. — Der König wird, bevor er eine Ehe⸗ 
verbindung fchließe , folches den Tortes anzeigen, um 
ihre Einwilligung dazu zu erhalten. Thut er dies 
nicht; fo foll es angefehen werden, als ob er der Krone 
entfage. — 

Das Koͤnigreich beider Spanien iſt untheilbar. 
Die Thronfolge geht, nach der Erſtgeburt und Erbe 
folge, auf die legitimen männlichen und weiblichen 
Defcendenten über. Im Fall ein Weib zur Regierung 
gelangt, erhält ihr Gemahl keine Gewalt, noch irgend 
einen Antheil an der Verwaltung. — Die Core 

-tesfönnenalle und jedevonderThronfoige 
Ausfchließen, die nit fähig find zu’ regieren, 
oder Acte begangen haben, wodurch fie fith der Krone 
unmirdig gemacht. . Der Köntg wird mit 18 Jahren 

. volljährig. Die Cortes feßen, beim Anfange-eber' 
Regierung , für den Hofhalt des Königs eine Jahtres⸗ 

- fümme aus, welche der hohen- Würde feiner Perfön 
entfpricht. Eben fo beſtimmen fie die Summen für’ 
den Unterhalt-der Prinzen und Prinzeffinnen ; und- 
die Penfion für die verreäckibere Königine:  " — " 

⸗ 
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Es beſtehen 7 Miniſter. Sie ſi ſind de n E:ord 
tes verantwortlich, ohne daß fie zu ihrer Rechts 

fertigling den Befehl. des Koͤnigs vorſchützen koͤnnen. 
— Der Staatsr ach enthaͤlt 40 Mitglieder. Sie 

werben, auf Vorfchläg der Cortes, von dem Könige 
‚ernannt. Der Staatsrath ift der alleinige Rathgeber 
des Königs, der ihn beſonders wegen. zu ertheilender 
oder zu verweigernder Sanetion der .Gefege, wegen 
Rriegserflärungen und Abſchluß von Beiträgen bören 

. wid, 
So lange, bis nicht die Verfaſſung 8 Jahre 

lang in allen ihren Theiten. in Wirkſamkeit gewefen 
iſt, darf feine Abänderung, fein Zufag, Peine Um⸗ 
wandlung irgend eines Artifels bderfelben in Vor⸗ 

Schlag gebracht. werden. Ein folder Vorſchlag muß 
ſchriftlich geſchehen, und wenigſtens von 20 Depus. 

tirten unterzeichnet keyn. Die vorgeſchlagene Reform, 
nachdem bei ihrer Diſcuſſion derſelbe Gang feſtgehal⸗ 
ten worden iſt, der fuͤr die Abfaſſung der Geſetze vor⸗ 
ſchriftlich beſteht, kann nur durch -Einwilligung vond 
Der Deputixten eonftitutionelles Geſetz werden. 

— 

148. 

42) Königreich Portugat. Ä 

a) Die, ältere ſtaͤndiſche Verfafung. - - 

Das Königreich Portu gal hatte in aͤlterer 
Zeit nur zwei Reichsgrundgeſetze: 

1) das auf dem Reichſstage zu Lamego Im 
Sabre 1143 von dem erften Könige Portugals Al⸗ 
phons (Heinrid) 1 mit feinen verfammelten 
Ständen abgefchloflene. Grundgefeg in, 22 Arti⸗ 

4 
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keln ®), in welhem die Seldftftändigfeie und Unab- 
bängigfeit Portugals ausgefprochen, Die Erbfolge 
der Krone, und vieles über den Adelftand und das 
Gerichtsweſen feftgefegt ward. Mac) dieſem Grund- 
gefege war der Thron erblich in abfleigender maͤnn⸗ 
licher Linie; auch konnte der Bruder des Königs den 
Thron erben, doch blos für feine Perfonz der Sohn 

. bes Bruders mußte die Zuftimmung der Stänbe bei 
feiner Thronfolge erhalten. Eine Prinzeffin - Tochter 
war zwar erbfähig; fie verlor aber ihr Erbrecht durch 
Vermaͤhlung mit einem Ausländer. | 
| 2) das Manifeft.der Reihsftände Por. 
tugals (aus Geiſtlichkeit, Adel und Bürger 
fand beftehenn) vom 28. San. 1641 **), worin 
fie, nad). der Losreißung Portugals von Spanien 
durch die Revolution vom 1. Dec. 1640, das Haus 
Braganza, mit der Thronbefteigung Johanns 4, 
auf dem portugiefifchen Throne anerfannten, fich aber 
auch das Recht beilegten, tyrannifhe Könige 
abzufegen *00). —. Thatfachlich übten Die Reichs⸗ 

*) Es ſteht franzsfifh (in 20 Artikeln) im corps uni 
. versel diplomatique des Dum ont, im Suppl. !. 

(von Rousset) Part. ı. p. 37. und lateinifch (in 
22 Artikeln) in Schmaufsii corp. juris gentium 
acad. T. ı. p. 4 sggq. 

**) Dieſe denkwuͤrdige -und ausführliche Urkunde, mit bet 
namentlichen Aufführung der Unterzeihnenden au der 
Geiſtlichkeit, dem Adel, und dem Buͤrgerſtande, ſteht 

franzoͤſiſch beim Dumont, corps univ., Tom. 6. 
Part. 1. .p 202 sqy und gleichfalls fran zoͤſiſch beim 
Schmaufs, T. 2. p. 2290. 

>) Das Manifeft ſagt: ‚„ Quand les sujets sont traites 

tyranniquement par }eurs Souversins, il est en 
levt pnuvair «a leur Guut Je oauraiine.*‘ „u. Al 
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ftände’ Portugals, nad) der Anerkennung des Hauſes 
Braganza auf dem Throne, ein halbes Jahrhundert 
bindurch große Vorrechte aus; denn fie hatten weſent⸗ 
lichen Antheil an den innern Regierungsgefchäften, 
fo wie an Kriegserflärungen und Friedensſchluͤſſen. — 
Allmählig fanf aber ihr Einfluß fo, daß, befonders 
feit den Zeiten des Minifters Pombal, der König, 
ohne die Reichsftände zu berufen, die un efhränfte 
Gewalt in Hinfiht-auf Geſetzgebung und Verwal⸗ 
tung, ſo wie in Hinſicht der aͤußern Staatsverhaͤlt⸗ 
niſſe uͤbte; nur daß er die Steuern, ohne Einwilligung 
der Stände ‚, ‚nicht erböben durfte. Die:legten 
Neichstage waren, der Thronfolge wegen, in den 
Jahren 1679 und 1697 gehalten worden. Dem 
Namen nad) beftand zwar fpäter noch) ein Rath ber 
drei Stände (junta dos ıres estados); allein richt 
die Cortes, fondern der König ernannte deffen Mit Ä 
glieder, 

119. | 

Sortfegung 

b) Die Verfaffung vom 23. Sept, 1322. 

Dei der genauen Verbindung Portugals mit 
Großbritannien wirkte der Sturm der franzöfifchen 
Revolution in dem erften Zeitabfchnitte weniger nad)» 
theilig auf Portugal, als auf andere Staaten; allein 
feit dem Jahre 1807 , wo Napoleons Plane auf die 
pyrenäifche Halbinfel fich richteten, erlitt auch Porz - 

haben die Reichsitände wirklich den Sanctius 2, Phi⸗ 
lipp 4 und Alphons 6 (den erfien mit Zujiehung des 
Papſtes) abgelegt. 
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tugal mächtige innere Erſchuͤtterungen ). Bevor 
das feanzoͤſiſche Heer unter Junot Liſſabon erreichte, 
fchiffte ſich der Prinz Regent Johann mit feiner Muc- 
ter, mit feinen Schägen und: vielen Großen des Rei- 
es, auf brittifchen Schiffen (29. Nov. 1807) nach 
Braf itien ein, und fchien felbft., nad) Napoleons 
Sturze, nicht geneigt, dieſes Land zu verlaffen, das 
er (16. Der. 1315) zum Königreiche erhob. Nach 
dem Tode’ feiner Mutter (20. März 1816) nahın er, 
mit der Königswürde, den Namen Johann 6 ans 
In Portugal leitete der brittifche Marfchall Ber es⸗ 
ford die Staatsangelegenheiten, der eine gegen 
die brittiſche Uebermacht beabſichtigte Verſchwoͤrung 
(1817) mit biutiger Strenge ahndete. — Als aber 
Die Vorgänge in Spanien feit dem 1. Ian; 1820 
auch auf Portugal nicht ohne Ruͤckwirkung blieben, 
ſchiffte Beresford (4. Apr. 1820) nad) Brafilien fich 
ein. Der am 24. Aug. 1810 zu Oporto fuͤr die 
Annahme einer neuen VBerfaffung erfolgte Auf⸗ 
‚stand eines portugiefifchen Heerestheilez, führte, bei 
deflen Vordringen gegen Liſſabon, zu einer völligen 
polieifchen Veränderung, als die Hauptftadt des Reis 
Ges fich gleichfalls für eine neue Verfaſſung erklaͤrte. 

Die fpanifche Verfaffung vom 19. März 
1812 follte die Grundlage der portugiefi- 
fhen feyn; doc mit den für Portugal nöthigen 
‚Modificationen, -Diefe neue, nody nicht verfertigte, 

WVerfaſſung ward bereits am 15. Sept. 1820 zu Liffe- 
bon beſchworen. Die einftweilige Regentſchaft rief 
die Cortes Portugals zufammen, und diefe Cor- 
tes ernannten (27. Jan. 1821) für die zeit der Ab⸗ 

*) Vergl. bie Darkellang diefer Ereigniffe im dritten 
Theile der Staatswiſſenſchaften, ©. 398 ff. und 468 ff. 

J - 
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weſenheit des Königs eine Regentſchaft von.5 
- Derfonen. Der König saber,. der, bei. der entflans 

denen Gaͤhrung in Brafitien, dafelbft fich genöthige 
gefehen. hatte, die kuͤnftige Berfaffung Portugals auch 
für Brofilien anzuerkennen, ſchiffte ſich (26. Apr. 
41821) nad) Portugal ein, und leiftete (4. Zul.) den 
Eid in dee Verfammiung der "Eortes auf die neue 
Verfaſſung, die am 23. Sept. 1822 beendigt, 

. und am 1. Det. feierlid) vom Könige angenommen . 
ward. Sie glich in den wefentlichften Beftimmungen 
der fpanifchen, ftellte,. wie diefe, nur Eine Kammer 
der Cortes auf, und befhränftedie fonigliche 
‚Macht fehr bedeutend, weil fie von dem Grundſatze 
ber Bolfsfouverainetät ausging, und. ben 
Cortes die gefeggebende Gewalt ausfchließend 
beilegte. | | 

Allein, während die franzöfifchen Heere im Fruͤh⸗ 
jahre 1823 über Spanien fidy verbreiteten, um die 
Verfaſſung der fpanifchen Eortes aufzulöfen, ward. 
von dem zweiten Sohne des Königs, dem Infanten 
Michael, unter Mitwirkung feiner Mutter, der Koͤ⸗ 
nigin, einer Schweſter Serdinands 7 von Spanien, _ 
Die neue portugiefifhe Berfaffung (3.Iun.) 
ploͤtzlich, und noch früher, als die fpanifche, aufge⸗ 
hoben. Der König beftätigee (5. Jun.) diefe Aufe 
hebung berfelben, und befchloß (18. Sun), daß eine 
Junta von 14 Perfonen zufammentreten follte, um 
ben Entwurf zu einer neuen Charte als 

Grundgeſetz bes Reiches, unter dem Borfige des 
Minifters Grafen von Palmela, zu verfertigen. 

Wenn ‚die vormaligen_.Cortes Portugals aus 
drei Ständen, der Geiſtlichkeit (Erzbifchöffen und 
Bifhöffen), dem hohen Adel, und den Deputiren 
der. Städte, mit Einfluß des niedern. Adels, be⸗ 

j ! 
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ftanden hatten; fo waren zu ber neuen Cortesverſamm⸗ 
lung Abgeorbnete aus allen Klaflen der Staatsbür- 
ger berufen worden. Die neue, von ihnen gegebene, 
Verfaffung *) beftand aus 229 Artikeln, in 6 
Titel getheilt, und ward von 136 anweſenden Cortes 
unterzeichnet. 

‚Der erfte Titel handelte von den Rechten und 
Pflichten der Portugiefen; der zweite von der por« 
tugiefi,hen Nation, ihrem SLandgebiete, ihrer Reli⸗ 
gion, Regierung und von der Dpnaftie; der dritte 
von der gefeßgebenden Gewalt, oder ben Cortes; ber 
vierte von ber vollziehenden Gewalt, oder dem 
Könige; der fünfte von der Geftaltung der Gerech⸗ 

‚tigkeitspflege, und der fechfte von der Verwaltung 
und Regierung der Provinzen (nad) den Municipalis 
täten, den Verwaltungsbehoͤrden, den Unterrichts⸗ 
und Wohlthaͤtigkeitsanſtalten). Die wefentlichften 
Beſtimmungen diefer , nach einer halbjährigen Dauer 
wieder erlofchenen, Verfaflung waren folgende: Alle 
Bürger haben den freien Gebrauch ber perfönlichen 
Rechte und bes Eigenehums. Niemand fann anders, 
als nach) einem richterlichen Urtheile verhaftet werben, 
Der Richter iſt verpflichtet, den Grund der Verhaf—⸗ 
tung fohrifelich anzugeben. Die Preßfreibeit wird 
verbirgt; doch find die Schriftftefler für ihre Schrife 
ten verantwortlih. Die Eortes werden bafür ein 
befonderes Tribunal ernennen. Den Bifchöffen ſteht 
die Cenſur Ber Schriften zu‘, welche Religion und 
Sittenlehre betreffen. — Alle Bürger find vor dem 
Geſetze gleich; es finden weder in bürgerlichen noch in 
peinlichen - Rechtsfällen Worrechte flat. Niemand 
kann feinem natürlichen Richter entzogen werben, Es 

*) Sie fieht beim Dufau, Te 5. pı 148 

ı 
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kann kein Specialgerichtshof errichtet werben. Folter, 
Infamie, Staupbeſen, Brandmarkung und Guͤter⸗ 
confiſcation, ſind auf immer abgeſchafft. Alle Staats⸗ 
buͤrger, ohne Unterſchied, find zu allen Aemtern be⸗ 
rechtigt; Tugend und Talent entſcheiden dabei. Ein 
jeder Bürger kann ben Cortes oder der Regierung 
feine Petitionen und Beſchwerden mittheilen, die un« 
terfuche werden ſollen. Das Geheimniß der Briefe 
ift unverfeglih, und bie Verwaltung der Poften für 
jede Verlegung diefes Geſetzes fireng verantwortliche 
Die katholiſche Religion tft die Religion der Nationz 
doch können Ausländer ihren befondern Religions» _ 
eultus ausüben. | DR u 

Die Nation beſteht aus allen Portugiefen be i⸗ 
der Hauptfugeln. Die Souverainerätberupt 
auf der Nation; doch Fann fie nicht anders, als. 
durch die gefegmäßig erwählten Repräfentanten ders 
felben ausgeübt werden. Die Nation ift frei und 
unabhängig; fie fann nie dag Eigenthum einer 
Derfon werden. Der Nation ſteht das Neche zu, 
durch ihre geſetzlich etwaͤhlten Nepräfentanten Geſetze 
zu geben. Die Reglerung ber Nation iſt eine co ns 
ftitutionelte erblihe Monarhie, nach den 
Grundgefegen, weiche die Ausübung der Drei Ges 
walten beſtimmen. Dieſe Gewalten find die ge= 

- feggebende, vollziehende und richterlihe, 
Die geſetzgebende Gewalt beruht:bei den Eortes, 

doch in Abhängigkeit von der Sanction des Koͤnigst 
Die vollziehende Gewalt flieht dem Könige und _ | 
feinen Miniftern zu, bie fie unter feiner Autorität 
üben. Die richteeliche Gewalt beruft auf den 

- Nichtern. — Die regierende Dynafkle ift die 
bes Haufes Braganza, in der Perfon Johanns 6. 

Die. portugiefifcge Nation wird durch Ihre Cor⸗ 
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. tes repraͤſentirt; d. h. durch bie Verelnigung der 

von ihr gewaͤhlten Abgeordneten , nit DBerüdfihti- 
gung der Gefammtbevölferung ber . portugiefifchen 
Länder. Die Zufammenfunft der Cortes ift jährlich 
zu Liſſabon. Ihre Sigungen find sffentlih. Der 
König kann nur bei der Eröffnung und bei dem 

Schluſſe der Sigungen der Cortes gegenwärtig ſeyn. 
Die Minifter fönnen, von ihm beauftragt, in diefen 
Sigungen erſcheinen, dürfen’ aber nicht der Aftim- 
mung beiwohnen. Die Cortes find in Hinfiht ihrer 
geäußerten Meinungen unverantwortlich und perfön« 
Lich unverleglich, außer im Falle, daß fie auf einem 
Verbrechen ergriffen würden, Die Cortes haben das 
Recht, Gefege zu geben, zu erflären und abzufchaffen. 
Sie fegen jährlich) die Ausgehen und Steuern feft, 
und prüfen die Rechnungen der legten Jahre, Ihnen 
find die Minifter und übrigen Staatsbeamten : ver« 
antwortlih u. fe m. Dem Könige fteht (mie in der 

ſpaniſchen Verfaſſung) in Hinfiht der Sanction der 
von dert Cortes gegebenen Gefege kein abfolutes, ſon⸗ 
"dern nur ein fufpenfives Veto zu. Der König kann 
die Cortes weder versagen, noch auflöfen. Sie koͤn⸗ 
nen Veränderungen in der Verfaſſung vornehmen; 
Doch erſt 4 Jahre nad) deren Verkündigung. Zur 
Annahme diefer Veränderungen gehört eine Stim« 
menmehrheit von 3 der anmwefenden Cortes. — In 
der Hauptftade bleibt eine permanente Commiſ⸗ 
fion der Enrtes, welche aus 7 aus ihrer Mitte 
erwählten Mitgliedern befteht, und die außer: 
ordentlichen Cortes zu berufen berechtigt if, — 
Die Steuern und ihre Vertheilungsart wird durch ein 
Gefeg der Cortes beſtimmt. Es fann kein Indivi⸗ 
duum und eine Körperfchaft davon befreit ſeyn. — 
Die Land⸗ und Seemacht fol im. Werpältnifle zur 
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Bevölkerung des Koͤnigrelches ftehen. Der Soldat 
iſt Bürger und foll alle Bürgerrechte genießen. Die 
Staatsſchuld wird garaufirt, 

Die Autoritaͤt des Königs geht von der Na 
tion aus; ſie ift untheilbar und unveräußerlic). Geine 
Gemalt beſteht im Allgemeinen darin: die Geſetze 

vollziehen zu laſſen, die deshalb noͤthigen Decrete zu 
geben, und, nach der Verfaflung, über afles zu 
wachen, mas auf die innere und äußere Sicherheit des 
Staates ſich bezieht. Der König kann feine Miniftee 
frei ernennen und entlaſſen; auf den Vorfchlag des 
Staatsraths die Biſchoͤffe und bie Magiftratsper- 
fonen , überhaupe zu allen Cloit» und Militairftellen 
ernennen, die nicht Durch) Wahlen befegt werden; nad) 
Anhörung des Staatsraths die Gefandten und diple⸗ 
matiſchen Agenten ernennen; die diplomatiſchen und 
Handelsverhaͤltniſſe mit dem Auslande leiten; den 
Geſetzen gemäß begnadigen; Krieg erklaͤren und Fries 
den fchließen, doch muß er den Eortes Rechenfchaft 

von den Gründen ablegen, bie ihn dazu beftimme 
haben; er fann Dffenfio-, Defenfiv-, Subfidien« 
und Hanbelsverträge ſchließen , allein mit Genehmi⸗ 
gung der Cortes. — Die Minifter find verant- 
wortlich. Es befteht ein Staatsrath aus 13 
Perfonen, welche dem Könige die Verzeichniffe zu 
den zu befegenden Aemtern vorlegen, und ihn in allen 
wichtigen Regierungsangelegenbeiten, befondern bei der 
Verweigerung der Sanction der Gefege, bei Kriegs« 
erflärungen , bei Sriedensfchlüffen und bei der Unter- 
‚handlung von Verträgen berathen. Alle Staats« 
raͤthe find verantwortlich für die Rathſchlaͤge , welche 
fie dem Könige thun, und ‚welche gegen bie Geſete 
befunden werben, | . 
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Prinz⸗Regenten zum conftitutionellen Kaiſer 
von Brafilien. Der Prinz nahm dieſen Titel, 

zugleich mit dem eines immerwährenden Be 
ſchutzers von Braſilien an, und erließ eine Er- 
klaͤrung über die dem neuen Kaiferreiche zu gebenbe 
Verfaffung, „durch welche eben fo dem Defpotismus, 
wie der Demokratie vorgebeugt werden ſolle.“ Dem: 
ungeachtet ward im Jahre 1823 in Europa ein von 
den brafilifchen Cortes verfertigter Werfaffungs- 
entwurf®) befannt, der, ob er gleich die Regen⸗ 
tengewalt fehr bedeutend befchränfte, dennoch für den 
Augenblid die Zuſtimmung bes Regenten erhielt. 

Ob nun gleich der Regent bald darauf (12. Nov, 
41823) den conftitutioneflen Congreß auflöfen und bie 
wegen ihrer Anhänglichfeit an demofratifche Grund» 
fäge befannten Mitglieder deſſelben verhaften ließ; fo 
erließ er doch bereits am 16. Nov. eine Erflärung, 
worin er den Brafilianern eine eigne Verfäffung ver- 
ſprach, welche, nach ihren Grundbeftimmungen,, von 
ihm am 11. Dec, 1823 befannt gemacht ward, 

121. 
| Sortfegung 

b) Verfaſſung vom 11. Dec. 1823 **8). 

Der wefentlihe Inhalt der 179 Artikel. ber 
neuen Verfaſſung Brafiliens vom 117 Dee. 1823 ifl 

) 2gl. darüber Allg. Zeit. 1823, St. 356. — und 
Hamb. Correfp. 18.23, St. 188, fo wie das po⸗ 

- die. Sournal 1823, Nov. ©. 1063. 
»*) Sie ift noch nirgends in extenso erfhienen ; allein ihr 
weſentlicher Inhalte ward in Öffentlihen Blättern 

. B. im Hamb. Correfp. 1824, St. Aa u. 43. 
und Allg. Zeit. 1824. Beil. N. 48.) mitgetheilt. 
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folgender: Das Kaiſerrrich Braſtlien ift der polieiſche 
Verein afler brafitifchen Bürger. Sie bilden. eine 
freie Nation, die kein Band einer Union oder Foͤde⸗ 
ration verftattet, das dem Grundſatze der Unabhän« 
gigfeie entgegen ifl.. Die Regierungsform ift eine 
erblihe, conftitutionelle-und. repräfent« 
tive Monarchie. Die regierende Dynaffie ift die 
des Don Pedro, Kaifers und -beftändigen Vertheidi- 
gers von Brafilien. Die Staatereligion ift bie 
roͤmiſch⸗ katholiſche. Die Ausübung andrer Religio⸗ 
zen iſt erlaubt, Doc) ohne aͤußeres Gepraͤnge. Die 
Theilung und Uebereinftimmung :der politiſchen⸗· Ge⸗ 
walten ift das. erhaltende · Peincip der ⸗ Buͤrgerrechtt, 
und das ſicherſte Mittel, die wahrhaften, von dor 
Berfaffung angebotenen, Buͤrgſchaften zu leiſten. Es 
"werden durch die Berfaflung vier pobltifhe Ge 
walten anerfannt: die geſetzgebende, die let— 
sende, die vollziehende und die vihterdichia - 
Die Repraͤſentanten der brafitifchen Nation find: der 
Kaifer und die Generalverfammlung. — 
Alle Gewalten im brafilifhen Kaiferreihe. geben 
von der Nation aus. Die gefeggebende 
Gewalt it, mit Sanction des Kaifers, der 
©eneralverfammlung übertragen Die 
Generalverfammlung: befteht aus zwei Kammern 
bieder Deputirten, und die der Senatoren. 
Der ©eneralverfammlung fteben folgende Befugnifle 
zu: 1) den Eid des Kaifers, des Kronprinzen.,. des 
Megenten oder der Regentfchaft entgegen zu nehmen; 
2) den Kegenten, oder die Regentfchaft zu erwähten, 
und die Grenzen ihrer Machtbefugniffe zu beflimmenz - 
3) den Kronprinzen als Ihronerben in der erften - 
Sigung nad) feinee Geburt anzuerfennen; 4) den 
Vormund eines minderjährigen Kaiſers in dem Falle 

IV. 4 ._ 

Fu 
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| 4206 ar 
43) Brafilien. Ä 

a) Geſchichtliche Einleitung. - 

Brafilien gemann feit der Zeit, daß der Prinz 
Regent von Portugal (1808) den einftweiligen Res 
gierungsſitz nad) Rio Janeiro verlegte, an Wohl. 
fand, Reichthum und Bevölferung, fo wie an be 
deutend erweiterten Handelsverbindungen. Zugleid 
‚wurden aber auch bie politifchen Grundfäge, welche 

. während diefer Zeit abmechfelnd in Europa herrſchten, 
in Brafilien befannter: und verbreiteter, und Bra- 
filien fühlte, feitvem es von dem Negenten (1815) 
zum felbftftändigen Königreiche erhoben. worden 
und aus den frühern druͤckenden Kolonialverbältnifien 
bervorgetreten war, fein geftiegenes politifches Ge 
wicht. Doc zeigte: fich Die erfte bedeutende politiſche 
Bewegung nicht früher, als nachdem bie (1820) 
in Portugal zufammengetretenen außerordentlichen 
Eortes die Entwerfung einer neuen, auch fir Bra 
filien geltenden, Verfaſſung ausgefprorhen hat 
ten. . Da erflärten fih im San. und Februar 1821 
die brafilianifchen Provinzen Para und Bahia, 

und im März auch Pernambuco für die DVerfaf- 
. fung Portugals, und bildeten einftweilige Junten 
in ihrer Mitte. Die Infel Madeira folgte diefem 
Beifpiele. Schon hatte der König Johann 6, be 
nachrichkige von den Vorgängen in Para und Bahia, 
(18. Sebr, 1821). befohlen, daß Abgeordnere aller 
Provinzen Brafiliens, fo wie von den Azoren und Ma- 
deira, zu Rio Janeiro ſich verfammeln follten, um 
zu. berathfchlagen über Abänderungen und Verbefle- 
rungen in der Verfaffung der portugiefifchen Cortes, 
nach den ärtlichen Verhaͤltniſſen und Beduͤrfniſſen 

‘ 



. s \ 
- 

!. 

- Pofitives öffentliches Staatsrecht. 639 

Braſiliens, als (26. Febr.) die Garnifon von Rio 
Janeiro den Beitritt bes Königs zur portus 
gieſiſchen Verfaſſung verlangte, weichen fogleich 
(26. Febr.) der Kronprinz Don Pedro verfpradh 
und befchwor, und (28. Zebr.) der König in.einem 
Decrete beftätigte. | 

Bald darauf (7. März 1821) machte der König 
durch ein Decret feine bevorftehende Ruͤckkehr nah 
Siffabon bekannt, worauf er (24. Apr.) den Kronprin« 
zen zum Prinz» Regenten und zu feinem Stells 
vertreter mit Den ausgebehnteften Vollmachten in 
Brafilien zurüdließ, und (26. Apr.) nad) Portugal 
fi) einfhifftee nn 

War fchon am 21. Apr. 1821. bei ber militai« 
riſchen Auflöfung einer auf der Börfe zu Rio Janeiro 
gehaltenen Wahlverfammlung Blut gefloflen; fo 
zeigte ſich, nach der Abreife des Königs, das Stres 
ben der Brafilianer immer ftärfer, von Portugal 
ſich zu trennen und zur völligen Selbftftändig-- 
feit und Unabhängigkeit von Europa zu 

- gelangen, obgleich die portugiefifchen Cortes, in vielen , 
einzelnen Beflimmungen ihrer Verfaffung , durchge⸗ 
bends auf Brafilien Rücficht genommen hatten, Der 
Prinz » Dlegent mußte dem Verlangen des Senats 

“von Brafilien nachgeben, indem er theils Hundert 
Deputirte aus den einzelnen Provinzen 
Brafiliens zur Entwerfung einer befondern. 

Verfaſſung für diefes Reich berief, theils verfprach, 
nicht nach Europa zurüdzufehren, fondern in Bra⸗ 
filien zu regieren, und den Titel: Befchüger und 
Vertheidiger des: Königreiches Brafilien annahm. 
Darauf fpradhen (1. Aug. 1822) die verfammelten 
brafilifhen Cortes die Trennung Brafiliens 
von Portugal aus, und ernannten (12, Oct.) den , 

\ 



640 Pofitives öffentliches Staatsrecht. 

Prinz Regenten zum conftitutlonellen Kaifer 
von Brafilien. Der Prinz nahm diefen Titel, 

- zugleich mit dem eines immerwährenden Be- 
ſchutzers von Brafilien an, und erließ eine Er- 
Flärung über die dem neuen Kaiferreiche zu gebenbe 
Verfaſſung, „durch weldhe eben fo dem Defpotismus, 
wie der Demokratie vorgebeugt werben ſolle.“ Dem- 
ungeachtet ward im Jahre 1823 in Europa ein von 
den brafilifchen Cortes verfertigter Werfaffungs«- 
entwurf®) befannt, der, ob er gleich die Regen 
tengewalt fehr bedeutend befchränfte, dennoch für Den 
Augenblick die, Zuftimmung des Regenten erhielt. 

Ob nun gleich der Regent bald darauf (12. Nov. 
4823) den conftitutioneffen Congreß auflöfen und bie 
wegen ihrer Anhänglichfeit an demofratifche Grund⸗ 
fäge befannten Mitglieder deffelben verhaften ließ; fo 
erließ er doch bereits am 16. Nov. eine Erklärung, 
worin er den Brafilianern eine eigne Verfaſſung ver⸗ 
ſprach, welche, nad) ihren Grundbeftimmungen,, von 
ihm am 11. Dec, 1823 befannt gemacht ward, 

" 121. 

| Sortfegung 

b) Verfaffung vom 11. Dec. 1823 "®). 

. Der wefentlihe Inhalt der 179 Artikel der 
neuen Verfaffung Brafiliens’vom 117 Dec. 1823 ift 

P Bgl. darüber Allg. Zeit. 1823, St. 336. — und 
Hamb. Torrefp. 1843, St. 188, fo wie das. pos 

- Sie. Sournal 1823, Nov. ©. 1043. 
**) Sie ift noch nirgends in extenso erfhienen; allein ihre 
weſentlicher Inhalte ward in Öffentlihen Blättern 

(4. 8 im Hamb. Eortefp. 1824, St. 42 u. 43, 
und Atlg. Zeit. 1824. Bell. N. 48.) mitgetheilt. 
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ſfolgender: Das Kaiferreih Braſillen ift der politiſche 
Verein afler brafilifchen Buͤrger. Sie bilden. eine 
freie Nation, die kein Band einer Union oder Foͤde⸗ 
ration verftattet, bas dem Orundfage der Unabhaͤn⸗ 
gigfeie entgegen ifl,. Die Regierungsform ift eine 
erblihe, conftitutionelle.und repräfent« 
tive Monarchie. Die regierende Dynaſtie If die 
des Don Pedro, Kaifers und -beftändigen Vertheidi⸗ 
gers von Brafilien. Die Staatsreligion iſt bie 
roͤmiſch⸗ katholiſche. Die Ausübung andrer Rekigide 
nen iſt erlaubt, doch ohne Außeres Beprange Die 
Theilung und Uebereinſtimmung der politiſchen · Ge⸗ 
walten iſt das erhaltende Principider: Buͤrgedrechte, 
und das ſicherſte Mittel, die wahrhaften, von dor 
Berfaflung angebotenen, Buͤrgſchaften zu leiſten. Es 
"werden dur) die Berfaflung vier politiſche Se 
walten anerkannt: die gefeßgebenbe,. die eb 
Sende, die vollziehbende und die vichterdiche - 
Die Repräfentanten der brafififchen Nation find: der + 
Kaifer und die Generalverfammlung. — 
Alle Gewalten im brafilifhen Kaiferreihe. geben 
von der Nation aus. Die gefeggebende 
Gewalt it, mit Sanction des Kaifers, der 
Generalverfammlung übertragen. Die 
Generalverfammlung befteht aus zwei Kammern 
bie.der Depufirten, und die der Senatorem 
Der Generalverfammlung ftehen folgende: Befugnifle 
zus 1) den Eid des Kaifers, des Kronprinzen.,: des 
Megenten oder der Megentfchaft entgegen zu nehmen; 
2} den Regenten, oder die Regentfchaft zu erwähten, 
und die Grenzen ihrer Machtbefugniffe zu beftimmenz - 
3) den Kronprinzen als Ihronerben in der erften - 
Sitzung nach feiner Geburt anzuerkennen; 4) ben 
Vormund eines minderjährigen Kaiſers in den alle 

IV. 4A —_ 
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en; et ihemn dar Nater durch: Teſtament 
Heinen heſtellt haber: ſollte; 5) die Zweifel zu loͤſen, 
bie in Betreſß dier Thronfolge ſich erdeben Fönnten.; 6) 
nach deni Tade daß⸗ Ralfsch, nunguggrend:den Erledi⸗ 
gung .dea: Thranes, eine Ugterſuſhung über, Die, vor⸗ 
dergehende Wermaltung anzuordnen, und die Miß- 
Beaͤuche abzuſtellen, die ſich eingeſchlichen haben duͤtf⸗ 
den; 7) im Falle des Ausſterbens der regierenden 
Doynaftie eine neue zu,mählen; 8) Gefege. zu ge⸗ 
bein, auszulegen und.zu ſuſpendiren; 9) 

aber Die. Merfaflung und das Gtaatsinterpfe ;, zu 
wächen;..10) able Sabre. die öffenslihen 
Abschen :zu-befiimmen:und die directe 
Steuer folkgufegen;. 14) die ordentliche mb 
zinßerordentlighe Sand» und. Seemacht. jährlich nach 
Dem Berichte der Regierung zu beftimmen; 42) fremr 
Den Truppen den Eingang in das Gebiet und die 

Häfen des Reiches zy werfagen,, oder zu geflatten; 
43). die Regierung zu ermäctigen, Anleihen zu 
machen; 14): die Mittel zur Abzahlung der Staats⸗ 
 Achuld:zu.beftimmen; 15) die. Verwaltung der Natio⸗ 
maldomainen; anzuordnen und deren Veräußerung zu 
verfuͤgen; +09. oͤffentliche Aemter zu errichten. oder 
abzuſchaffen, und: für Die Beſoldung ber errichteten 
Stellen zu. fürgen; 17): Schrot, und Korn ber Muͤn⸗ 
zen, Maas und Gewicht zu beflimmen, Xede Legis⸗ 
Satue währt 4 Jahre, und jede Sigung 4 Monate —- 
Die Kammer der Abgeordne ten iſt wählbar 
und temporair. Sie hat die Initiative in Betreff 
der Steuern, der Rekrutenaushebung und der Wahl 
der Dynaſtie im Falle des Erlöfchens. Sie becretirt, 

. wenn die Minifter in Anklageſtand gefegt werden ſol⸗ 
len. Der. Senat befteht aus. Mitgliedern ‚- Dieauf 

Lbenszeit erwaͤhlt werben, Jede Provinz bet. halb fo 
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wiel Senatoren zu wählen, als: die Zahl Ihren Deputite 
ken beträgt, wenn bie Zahl gerade.ift; im entgegenges 
ſetzten Falle aber Die Hälfte weniger einen; ſo daß eine 
Propinz, die 14 Deputiste ſendet, nur 5Senatoren 

ernennt. Hat eine Pravinz nur einen, Deputirten 
fü, waͤhlt ſie auch einen. Senator. Die: Wahlen finden 
auf diefelbe Weife ſtatt, wie für: Die -Depugirtertz u 
wählt fie der Kaifer nach einer dreifachen, ihm 
vorgelegten‘, Lifte. Um für. Die Kammer der: Depum 
tirten wählbar zu feyn, muß man ein. jährliches Ein⸗ 
fommen ‘von 2500. Fr. (400 Milroas) haben, — 
Die. Leitende Gewalt des Kaiſers, beſtehe 
Darin, bie Senatoren zu ‚ernennen, ‚Die. Geſetze zu 
genehmigen, die Generalverfammlung-aufzußäfen', Die 
Minifter. zu ernennen, vbrigfettlihe Perfonen und 
gerichtliche Verfolgungen gu fufpendiren , zu beguadiz 
gen und Amneftie zu bewilligen. + Die Miniften 
koͤnnen, wenn fie. Mitglieder der Kammer find, am 
dee. Berathung, nicht an. der Abſtimmung Theil neh⸗ 
men. Sie find verantwortlich, für Hochverrath/ 
Beſtechung, Aufwiegelung, Erpreflung, Mißbrauch 
der. Gewalt, Nichtbeachtung der Gefege, Handlungen 
gegen Freiheit, Sicherheit und Eigenthum der Büp« 
ger, und Verſchleuderung des Staatsvermoͤgens. — 
Unter: ben anerkannten bürgerlichen Rechten iſt auch 
die Publication von: Schriften ohne vorgaͤngige Cena 
ſur; doch mit Verantwortlichkeit fuͤr die dadurch ver⸗ 
legten Rechet. Zu | Pr wre 5) » u 

His MN 37 
v — Beni: 

122. ea 
44). Die (vormaligen) Provinzen Spaniens 
in Std. und Mittelamertka. 

 Eioe.: Mafle. ‚von ‚Senlaflens 147 Millioenen 
1. 

\ 

\ 
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Menſchen, welche in den amerifanifchen Provinzen 
Spaniens lebie, hat feit den legten 10 — 15 Jahren 
alle Verbindung mit dem europäifhen Stammlande 
abgebrochen, die dorthin gefandten fpanifchen Heere be 
fiege,, für ſelbſtſtäudig und unabhängig fid 
erkläre, aufihren Congreflen die Entwürfe neuer 
Berfaffungen befannt gemacht, diefe Verfaſſun⸗ 
gen theilweife verwirklicht, und Handetsverbindungen 
mit den beiden wichtigften Seeftaaten der neueften Zeit 
angefnüpft, von weldhen Nordamerifa diefe neuen 
Sreiftaaten bereits als felbftftändig anerfannt, Groß 
britannien fie dber bis jegt nur durch Conſuin 
beſchickt und ‚ihre öffentliche Anerkennung fich noch 
vorbehalten bat. 
© Es gehört der Darftellung der neueften Ge 

fchichte aus dem Standpuncte der Poli 
sie?) an, bie einzelnen Ereigniffe nachzumeifen, 
winter welchen Die vormaligen füdbamerifanifchen Pro 
vinzen Spaniens zur politifchen Selbſtſtaͤndigkeit und 
Unabhängigkeit emporftrebten und fie allmählig thats 
fachlich (de facto) behaupteten. Wenn gleich die 

Verdraͤngung des Bourboniſchen Regentenhaufes durch 
Napoleon vom Throne Spaniens (1808) die erſte 
Veranlaſſung dazu gab; ſo konnte doch, nach der 
Herſtellung Ferdinands 7 in Spanien, der einmal in 

jenen Provinzen erwachte Geiſt der bürgerlichen und 
politifchen Freiheit weder durch Gewalt der Waffen, 
noch durch Unterbandlungen, weder durch Verſpre⸗ 
chen, noch durch Drohungen befiegt, und zur Ruͤck⸗ 
Fehr in die vormaligen Abhängigfeitsverhältniffe unter 
das europäifche Stammland vermocht werden. | 
Die aus den vormaligen fpanifchen Provinzen 
m 

©) 991, diefe Staatawiſſe n ſhaften, Th. 3. @. 463. 

N 
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Sernorgegangenen chatſachlich beſtehenden neuen 
Freiſtaaten in Süd» und Mittel-Amerika 
find: Columbia; bie vereinigten Provim 
jenvon Südamerika (*Duenos- Apres); Chile; 
Peru; Mexiko; die vereinigten Provinzen 
des mittleren‘ Amerika Guatimala). 

123. 
a) Columbie 

Verfaffung vom 12. Jul. 1821. 

41) Der Sreiftaat Columbia, Er beftand 
vormals aus den fparifhen Gouvernements Cara 
cas und Neugranada, in welchen der Aufftand 
dm Jahre 1810 und 1811 begann, der, nad) einem 
vieljährigen Kampfe, mit Bolivars Siegen über 
die Föniglichen Truppen endigte. Sieben freigewors 

. dene Provinzen (Caracas, Cumana, Varinas, Mars 
garita, Barcelona, Merida und Trurillo) , die ſich 
Anfangs die vereinigten Provinzen von Ve— 
nezuela*) nannten, nahmen am 17. Dec. 1819 

‚den Namen: Freiſtaet Columbia an, und vers 
einigten ſich am 12. Sul, 1821 über eine, der norde 
amerifanifchen nachgebildeee, Werfaf f ung **). 

Dieſe Verfaffung ift berechner auf eine Confüdera- 
tion von neun Staaten (Drinoco, Venezuela, Suba, 
Royacca, Cundinamarca, Canca, Magdalena, Quito 

6) Die Unabhangigkeltserklärung dieſer 7 Pros 
vinzen vom 5. Zul. 1811, gegeben zu Caracas, ſteht 

: heim Dufau. T.-6. p. 257. und ebendafelbfl 
Pr 964. bie erfte Verfaffung der Staaten 

‚, v98.Benezuela vom 23. Dec. 1811. 

DU Berfallung ſteht beim Dufau, T. 6. p. age. 
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und Panama), deren allgemeine · Angelegenheiten ein 
Congireß leitet. Am Eingange dieſer Verfaſſung, 
welche aus 191Artikeln befteht ‚wird die voͤllige und 
unwidetrufliche Unabhängigkeit Columbia's von Spa⸗ 
nien und von jeder andern Macht ausgeſprochen. Die 
Mation von Eolumbia kann nie-das Eigenthum einer 
Familie, oder eines Einzelnen werden. Die Sou— 
verainetät beruht, nach ihrem Wefen, auf der 
Nation. AleNegierungsbeamte ſind blos die Beauf- 
tragten deu Mation und hiefer für ihr öffentliches Be⸗ 
agen verantwortlich. Das Gebiet von Columbia um⸗ 
lege Alt Länder, welche Kormals zu dem Vickkoͤnig⸗ 

‚reiche Närs Granada und zu dem’ &ouvernentent vor 
Venezuelä getzoͤrken. Das Gebiet der Republik wird 
gethelit in Depärtemente‘, die Departemente in Prim 
Bingen, die Probinzen in Cantone, und die Cantone in 
Fichfpiele: = Die Regierung von Columbia iſt eine 
Yolfanehtretende Das Volk übt ſeine Sousb⸗ 
bainefät auf: feine andere Weife, als durch--bie:-erften 
Mahlen.’ Die Höchfte Gemale Ift geheilt in die Drei 

 Bemwa Pen: idiegefeßigeberibe, vollziehende 
und rihterliihe. Die-gefeggebende Macht 
flieht dem Congreſſe, die vollziehbende dem 
Diree kor des Freiftadtes, und die rihterlidfe 
"ben Tribunaͤlen zu. — Der Congreß ift gerßeile 
in ziel Kammern: die Kammer des Senats, 
und die ’Rammer der Repräfentanten. Die 
Initiative der Gefege fteht- beiden Kammern zu, 
und jede kann ber, andern ihre Bemerfungen,, Zufäge 
‚und Verbeflerungen deshalb mittheilen. Das Abga⸗ 
begeſetz aber ſteht der Mepräfentantenfammer aus 
:{chließlich zu, doch fo, daß’ es die Kammer. des Ges 
nats modificiren, annehmen‘, - oder: varıderfene kann. 
Dem: Eöngreffe ſteht überhaupt gar’ die Beifännhig 
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Serrjäßrlichen Steuern nuch dem: von der mufigläßeng 
den Macht ihm vorgelegten Bubget;z die, Kerichtungg 
einer Mattonalbank; die: Anordnung allen Decrete für 
bie Verwaltung; die:Eunfcription und Organiſtion 
des: Herres; die Bildung der Seemacht; die Kriegs⸗ 
erblaͤrung, nach Auseinanderſetzung der Gruͤnde dan 
fice von der vollziehenden Gewalt; tie Veranlaſfung 
ber vollziehenden :Gewalt zur Einleitung· don .Srien 

densſchluͤſſen; die Beftätigung der von der wollziehen⸗ 
den Gewalt unterhandelten. Friedens», Bündgißra 
Freundſchafts⸗, Handels». und Neutralitätsverträge, 
wf. w. Die Sitzungen des Congreffes find oͤf fe nte 
lich; doch Fünnen fie, nad) dem Ermeflen ber Kain 
mern., geheim werben, . Die Mitglieder. bes Con⸗ 

greſſes find unverletzllch. Der. Congreß verſammeit 
fh jaͤhrlich. — Zur Repkaͤſentantenkammer, 
arwaͤhllt jede Provikz aüfı.30,000 "Seelen. einen Abt 
goordneten, doch: fo,” daß wennıder. Meft: ihreg 
Bevölkerung '15,000 Seelen beträgf, auch für dieſe 
Baht ein: Abgeorbnneter:ernärint neird. 21. Doch .bleibe 
ber Maasftab der Bevölkerung von 80,000 Seelen 
nur. ſo lange, bis die Zahl der: Neyrafentanten: zu 

400: änwächfet,- worauf mar Faufır40,000 Serien; 
Ein: Deputirter, und wärhfet.:nadk dieſem Monte 
ſtabe die. Zahl der Repraͤſentanten bis auf 150% 
ſodann bios auf 30,000. Seelen Ein Deputirter sera 
nannt wird. Die Fumction eines! Reproͤſentanleh 
dauert 4 Fahre. — Zu dem Serrate ſendet jedes 
Departement der Republik ; Vier. Senatoren 
Ihre Function dauert 8 Jahre, — Die volls 
zie hende Gemalt ift einem Bürger anvertraut, ber 
ben Titel führe: Präfident der Republik von 
Columbia. Der Präfident wird auf 4 Jahre er 
wähle Es beftehe neben ihm ein Vicepraͤſident. Der 
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Praͤſident promulgirt die Befege des Congreſſes, und 
Pßt fie vollziehen; er forgt für die Ruhe und Sicher« 
heit im Innern; ee beruft den Congreß zur feſtgeſetz⸗ 
sen Zeit zuſammen, und in bringenden Zällen außer 
ordentlich; er ift der oberfte Befehlshaber der Sand = 
und Seemacht, und leitet‘ beide ausfchließlich; er er⸗ 
Härt, im Namen der Kepublif, nad) den Beſchluͤſ⸗ 
fen des Eongrefles, den Krieg, und ſchließt, mie 
@yenehmigung: des Eongrefles, Friedens⸗, Bünde 
niß⸗, Freundſchafts⸗ Waffenftillftands-, Handels 
und Meutralitätsverträge mit. auswärtigen Völkern’ 
uhd Staaten; er ernennt die Minifter, die diploma- 
tifchen Agenten u. ſ. w.; er giebt, bei der Eröffnung 
der Sigungen des Congreſſes, demfelben eine Veber- 
fihe über den politifchen und friegerifchen, fo wie 
über ’den finanziellen und ſtaatswirthſchaftlichen Zu⸗ 
ſtand der Nation; er zeige die Meränderungen. und 
Verbeſſerungen an, die er für Dieverfchiedenen Zweige - 
des öffenelichen Dienftes zmedmäßig finde. — Der 
Eongreß theilt das Gebiet der Mepublif in 6 oder 
mehrere “Drpartemente, wie er es für die Verwal⸗ 
tung dienlich ‚findet. . Der politifhe Befehlshaber 
jedes Departements heißt: Intendant, und wird 
von Präfidenten ernennt. Jede Provinz wird 
won einem Gouverneur regiert,. ber von dem’ In⸗ 
tendanten des Departements abhängt, —- ‚jeder 

Columbier hat das Recht, zu fchreiben und druden 
zu laflen;;; ‘ohne vorhergegangne Prüfung, Cenfur 
ober Reviſion; der Mißbrauch diefer Freiheit wich 
aber nad) den Geſetzen beftraft. nu 

x’ 23 
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424. 
b) Die vereinigten Provinzen von: Si. j 

amerika (Buenos Ayres, 

Befaffung vom 20. Apr: 1819. 

9): Die vereinigten Provinzen von 
Südamerifa. Es:war am 9. July 1816, da 
zu Buenos-Ayres von ‘dem errichteten fouverais 

en Eongreffe die Unabhängigfeit der vereinigten 
taateu am Plata ausgefprochen, biefer Name 

aber am 3. Dec. 1817 vom Congreſſe in den der 
vereinigten Provinzen von Sübamerifa 
verwändelt, und von demſelben am 20. April 1819 
eine Berfaffung aufgeftellt ward, welche ein Foͤde⸗ 
rativband um 20 einzelne Provinzen ſchlingen foll 
(von welchen aber Montevideo und die Banda 

. eriensal im brafilifchen Beſche find, und. Para⸗ 
guay von Don Francia regiert ticd). Der Sig 

2 des Congreſſes ift zu Buenos⸗Ayres. — Be⸗ 

reits am 3. Dec. 1817 ward von dem fouyerainen 
Coggreſſe der vereinigten Provinzen von Südamerifä 

ein: vorkäufiges. Berfaffungsgefeg *) für 
bie Regierung und Verwaltung des Staates gegeben, 
bis zur Zeit der-Öffentlihen Befannts 
machung der Verfaſſuns— Nach dieſem vor⸗ 
in — 

Vollſtaͤndig aberfeht dieſes vorläufige werfoſt 
ſungsgeſetz in der Schrift: Die ſpaniſche Con— 

iſtitution der Cortes und die proviſoriſche Conm— 
: - flitution der vereinigten Staaten von 
Suͤdamerika. Aus den Urkunden überfegt mit 

hitöcife ſtatiſtichen Einleitungen. (Leipz. 1820. 8.) 
S. 177ff. — Kurze Auszüge daraus fliehen in det 

1819, ©t. 267. 
lg, Zeit. 1818, St. 278, und tg. Beit. 
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laͤufigen Geſetze beruhte die geſetzgebende Gewale 
auf einem Nationaleongreſſe, gebildet raus Kam⸗ 
mern: dem Senate und der Mepräfentanten- 
kammer. Zu dem Senate ſendet jedes Bundes⸗ 
ſtaat eine gleiche Anzahl Senatoren, vnd zu der 
Repraͤfentantenbammer jeder: Bundesſtaak ſowiel e 

. Abgeordnete, als er vielmal’20,000 Seelen in ſich 
faßt. Jeder Senator muß 30 Jahr alt ſeyn, Güter 
im Werthe von 800 Piaſter (40,000 Franken) befigen, 
oder ein achtbares Gewerbe treiben. Jeder Abgeord⸗ 
tete maß 26 Jahre alt ſeyn, Tin Vermögen von 400 
Piafter (20,000 Franken) beſt itzen, oder ein nuͤtzliches 
Gewerbe treiben. Jeder Abgeordnete bleibe 4 Jahre 
im Berufe; allee.2 Jahre wird die Deputirtenfammer 
zur Hälfte erneuert. Sie hat die ausſchließliche Ini⸗ 
—* in Hinficht deſſen, was: Beſteuerung betrifft, 
der Senat:uber bas Recht, die Vorſchlaͤge deshalb 
anzunehmen, ‚zu verwerfen, ‘ober zu veraͤndern. Die 
Berrichtungen des Congeeffes find: Gefege zu geben, 
Krieg zuierflären,, Srieben zu fchließen, und bie Auf 
lagen feftzufegen., welche gleichfoͤrmig i in allen Theilen 
des Staatenbundes, aber. immer nur für sind Zeit von 
zwei Jahren erhoben werden. Die vollziehende 
Gewalt ward einem: Disectör übertragen, Dei 
85Jahre alt ſeyn muß, und das Oberhaupt.der aad⸗ 
und Seemacht iſt. Nach dieſer proviſoriſchen Ver⸗ 
faſſung waren alle Menſchen vor dem Gefege, gloich; 
die Preſſe ward frei: erflärt, — Dieſe Beftimmumgen 
wurden; mit wenigen Zuſaͤtzen unb Veränderungen, 

in der‘ Verfaſſung vom 20. Apr 1819 *) 

beſtoaͤtigt. In Hinſicht der Senatdren ſetzte die Ver⸗ 
faſſung feſtes ſollten ſo viele Senatoren fon, ‚als 
— — Val —W Pr ee J vw. Er 

*) Sie ſteht beim Dufau, T. 6. p. eg. NEUES 
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es Lodanzen gäbe; "aiterdem-Jörkten 3° an 
litalrperſonen, 1 Diſchoff and 3 Geiftliche ,. ein Mies 
glied von jeder Univerfität, und die abgegangenen Dis 
recioten des Stautenbundes Mirgliedev: das Senats 
feyn. Jeder Senator bleibe 12 Jahre im Dienſte. — 
Der Director wird auf‘ 5 Jahre von beiteen- vers 
fommelten Kammern nd der abſoluten Meprheit 
der Stimmen erwaͤhlt. Ermacht die Gefeße bekannt, 

und laͤße fie vollziehen. Er eröffnet:Sie Sitzungen 
des Congreſſes, und'kann demſelben ſchriftliche Vor⸗ 
ſchlaͤge zu VBerbefferungen-und Veraͤnderungen thunm, 

die de für das Beſte des Staates dienlich haͤlt. Er 
ordner und leiter die Land- und Seemache; ernennt 
ihre Befehlshaber, die: (verantwortlichen) Minifter 
‚and alle viplomatiſcha Agenten. Er macht die Kriegserl 

klaͤrungen und Friedensbeſchluͤſſe bekännt. Er ernennt 
die Erzdiſchoͤffe und Biſchoͤffe⸗nach einer dreifachen, 
vom Senate Ihm vorgelegten, Lifte.” Alle Begenftände 
veröffentlichen Sicherheit und Polizet, alle öffenrtiche 
Anſtalten des Unterrichts und der Wohlthaͤtigkeit, die 
Moaͤmze, die Nationalbank und die Poſten ſtehen unten 

» 

. s ‘ ‘ ⸗ 

51 N \ ‘ ' Pf . .. J 21 er wer... r 
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Bu . Ehite und ‚a Per N 

5 Der Freiſtagt Chile, gebildet aus 15 
kleinen Provinzen, welche feit dem Jahre 1817 ihre 
Unabhaͤngigkeit unter: San Martin erkaͤmpften, nach- 

dem bereits Im Jahre 1810 der erſte Verſich des⸗ 
halb unternommen worden war. Die republikaniſche 
Verfaſſung dieſes Staates iſt noch im Werden. 
45) Der Freiſtaat Peru, beſtehend aus acht 

| Fleinen Provinzen, welche ſeit dem Johre 1821 97 Xfß« 

v 
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tentheils ihre Unabhaͤngigkeit erfämpften , obgleich 
noch einige Länderftriche, felbft nach den Siegen Boli⸗ 
vars auf peruanifhem Boden, von föniglich ſpani⸗ 
ſchen Truppen befegt find, und eben in dieſer Proyinz 
Das altſpaniſche Intereſſe noch mehrere Anhänger 
zähle. — Demungeachtet beftehe in Peru ein Con- 
greß, welcher nicht nur im Jahre 1823 dem Sieger 
Bolivar die hoͤchſte ( Dictator-) Würde bis zur 
Beendigung bes Kampfes gegen die föniglichen Trup⸗ 
pen überteng, fondern auch einem Commité den Auf 
frag ertheilte, eine, auf .das Repraͤſentativſyſtem ges 
gründete, Wolfsverfaffung zu entwerfen *).. Mach 
Öffentlichen Nachrichten enthält der Verfaffunge 
entwurf diefes Commite folgende Beſtimmungen: 
Einheit der-Republif. unter dem Namen: feeier Staat 
von Peru; Souverainecätder Nation, welche 
ſich für unabhängig von Spanien und jeder andern 
fremden Macht .erfläre; Alleinherrfchaft der katholi⸗ 
ſchen Religion; Wahlrecht für das Volk; das Recht 
der. Gefeßgebung für Die Abgeordneten des Volkes; 
Freiheit der Preſſe; Sicherheit der Perfonen und bes 
Eigentums; Abfchaffung der Confiſcationen, ber 
entehrenden Strafen, ber erblichen Aemter, der Pri⸗ 
vilegien und des Sflavenhandels. Die gefegge 
bende Gewalt beruht auf einer einzigen, aus 
den Abgeordneten der Nation zufammengefegten, 
Kammer, Die vollziehende Gewablt iſt weder 
erblic), noch lebenslänglih,. _Eriminalgegenftände 
kommen vor Gefhmwornengerihte Einem 
Staatsrathe ift aufgetragen, über die Aufrecht⸗ 
‚haltung der Verfaffung zu wachen, und ber vollziehen 
den Gewalt alle Militair-, Civil» und Kirchenbeamte | 
— en — 

Allgem. Zeit..1823, Beil. St: 94. Bu u: 
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in Vorſchlag zu bringen, fo wie den Congreß bei 
außerordentlichen Fällen zufammenzuberufen,. Die 
Minifter find verantwortlich... . | 

‚e) "Der merifanifce Staatenbund, 

5) Der merifänifhe Stagtenbund. 
In biefem Staate mit 73 Million Bevölkerung regte - 
füch bereits im Jahre 1810 das Streben nad) Unab⸗ 
haͤngigkeit; doch ward fie erft, nach abgefchloffenee 

Eapitulation mit dem fpanifchen Wicefönige, im 
Jahre 1821 erfämpft. Mur vorübergehend (vom 18. 

Mai 1822 bis zum 31. März 1823) war die Kai⸗ 
ferwürde des Itürbide über Mepifo. Der neus 
zufanımentretende Congreß zu Merifo übertrug (31. 
März 1823) die vollziehende Gewalt einer Megents 
{haft von drei Mitgliedern, und Iturbide ging mit 

- einer Penfion des Eongrefles nach Italien. — Nach 
dem am 20. Nov. 1823 dem Congreffe zu Merifo 
vorgelegten Verfaffungsentwurfe®) fteht die 

ouverainetät dem Volke zu. Die hoͤchſte 
Gewalt wird getheilt indie gefeggebende, voll« 
ziedende und richterliche. Die geſetzgebende 

Gewalt beruht auf dem Senate und einer Repraͤ⸗ 
ſentantenkammer. Jede zur Confoͤderation 
Mexiko's gehörende Provinz ſendet 2 Senatoren; die 
Repräfentanten werden nach der Volkszahl ernannt. 
Die vollziehende Gewalt ift dem Präfidenten. 
des merifanifhen Bundes übertragen, — Am 3. 
Det. 1823 ‚vereinigten . fih der merifanifdhe 
Stautenbund und Columbia zu einem gegen« 

‚*) Vergl. Allg. Zeit. 1824, Beil. St. 41. 

[4 
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ſeitigen/ Schutz und: Trugbimdniffe.°); ſo wie bes 
veits ana: Maͤcz 1823 die Freiſtaaten Columbia und 
Buenos⸗Aeyres zu einem Defenſivbuͤndniſſe 27), . — 
Am 16. Dec. 1823 erließ der mexikaniſche Congreß 
das Decret: daß die Regierungsform eine aus 
Senguatinftanten befte Dr Republik ſeyn 
fol, " So wie der Entwurf zur Verfaſſung diefer 
Eonföderation eine Nachbildung der nordamerifani- 
ſchen Verfaffung iſt; fo enchält diefer Entwurf auch 
bie Beftimmung, daß die Verfaffungen. der einzel« 
nen Staaten in Nüdficht ihrer Grundfäge und Ver⸗ 
anftaltungen der Bundesverfaffung gleich 
förmig feyn müflen, und nicht eher genehmigt wer« 
den dürfen, als bis die leßtere. genehmigt und ver⸗ 
fündige worden ift. (In der Aufzählung der Pros 
vinzen, welche zum merifanifchen Staatenbunde ger 
hören, find Guatimala, San Salvador 
u. a. nicht aufgefuͤhrt.) . 

127. 

Die vereinigten Provinzen des mitt 
dern Amerika. ( Guatimala ), 

J 6) Die vereinigten Provinzen des 
mittlern (Central⸗) Amerifa. Es war am 
24. Apr. 1821, daß die Provinz (das ehemalige fpa» 
niſche Vice - Königreih) Guatimala den. erften 
Schritt zu ihrer Unabhängigkeit chat. Ob es. nun 
gleih Anfangs fhien,. daß fie dem merifanifchen 

") Die einzelnen Bedingungen deſſelben im Hamb. Eors 
©. refps 1824... St. 46,: und in ber Allgem. Zeit. 

1824. St. 68. 

) Allg. Zeit 128235. St 306. :: : tn. 
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Staatenbunde ſich anſchligßen wuͤrde; fo erfolgte 
doch, zoee mirten Damp imlung 
der vereinigten Provinzen des mittlern Amerika, am. 
41. Sul. 1883” die Erkkävung der Unabhän-. 

sgigkett:Öuanimala’s;: gegründen auf-die Acten 
aͤhrer provifgrifchen Regierung. vom 13. Sept. 1821 
mad; oony aan. 1822 ,-- und unterzeichnet yon 30 
Mitgliedern der conftituirenden Verſammlung biefer 

‚ Peovinzed. ı: Zugleich nahmen diefe Provinzen ‚‚ohne 
Poäjudiz der zu bildenden Verfaſſung“ den Namen 
der wereinigten Propinzen des mittlern 
(Seontrab-) Amerifaran. Der Präfident der» 
felben iſt Pedro Molina, und die Foͤderativ— 
verfaffung noch im Werden; denn in der Erklaͤ⸗ 
rung *) Der cpnfliruirenden Nationalverfammlung 
vom 44: July, und der vollziehenden Gewalt vom 10, 
-3ub.,4823- ward noch nicht der Bedingungen, der 
Verfaſſusgg, fondern .zunächft. nur, der Trennung - 
‚won Altſpanien, vom merifanifchen Keiche (zu wel⸗ 
«hen Gugtimala factifch feit- dem Ende Des: Jahres 
4821. unter Iturbide'g Regierung gehört hatte), und 
von jeder andern Macht in der alten als neuen Welt 
gedacht, fo daß die vereinigten Provinzen ‚nicht find, 
noch feyn dürfen, das Eigenthum irgend. einer Pers 
fon oder Familie; daß demzufolge fie find und bilden 
eine fouveraine Nation, mit dem Rechte, alle Acten, 
Berpflihfungen und Verrichtungen vorzunehmen ; 
welche von andern freien Völkern der Erde vorgenoms 
men:und ausgeübt werben. ° — — : 

*%), Berlin. Staatszeit, 1824. St. 1. and Allg: 
Ba 1824., in a... 
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128. v* 

45) Freiſtaat Hayti (Domingo). 

a) Gecſchichtliche Einleitung. 

Wenn in den mittel⸗ und ſuͤdamerikaniſchen 
Provinzen Spaniens die Trennung vom europaͤiſchen 
Stammlande erſt ſeit dem Jahre 1808 beſchloſſen 
und die Unabhaͤngigkeitserklaͤrung und Selbſtſtaͤndig⸗ 
keit dieſer Kolonieen noch ſpaͤter von den Congreſſen 
derſelben ausgeſprochen ward; ſo trennte die Inſel 
Domingo, von welcher der ſpaniſche Antheil im 
Jahre 1795 an Frankreich abgetreten ward, bereits 
während den erſten Stuͤrmen der franzoͤſiſchen Revo 
Iution fih von Europa. Denn mächtige Seidenfchaf- 
ten wurden auf biefer Inſel aufgeregt, als (1793) 
ber franzöfifche Nationalconvent bie Freiheit der 

- Meger ausfprach, weil die Fortdauer der Sklaverd 
im Intereſſe ver weißen Pflanzer. lag. Ein blutige 
Kampf begann, den felbft Napoleons dorthin gefand- 

» te8 Heer nicht zu beendigen vermochte ®), weil, nad 
Herſtellung der Sklaverei, die Neger und die 
Farbigen gegen die Weißen fich vereinigten, 
und den alten Namen Hayter erneuerten, . Von 
Deffalines, der fie leitete und die Franzofen von 
der Inſel yertrieb, ward (1. Jan. 1804) die Inſel 
Hayti als Freiftaat ausgefprodhen; doch nahm er 
im Mai 1805 als Jakob 1 die Kaiſerwuͤrde an. 
Unter ihm hatten Pethion und Chriftophe bie 
Truppenmaſſen befehlige. Beide hatten Antheil an 
der Ermordung des Deffalines (16. Det. 1806), 
worauf. Chriſtophe (7. Febr 1807). zum. Pra- 
fidenten von Hayti ernannt warb, Perhion 

*%) Vergl. $. 16. 
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aber, unzufrieden "über dieſe Vorgänge, zu Port» 
au»Prince, im fübmeftlichen Theile ber Inſel, 

einen befondern Freiſtaat bildete, und denfel« 
ben gegen Chriftophe’s Angriff behauptete Nach 
Pethions Tode folgte ihm (27. Maͤrz 1818) der Ge⸗ 
neral Boyer als Praͤſident. 

Allein zu Cap Srangois gab Chriſtophe dem 
Staate, den er regierte, am 28. März 1811 eine 
Verfaf ung, in welcher eine Monarchie, mit 
der Erb ihkett ber auf Chriftophe (nun: Hein 
rich 1) uͤbergetragenen Föniglihen Wuͤrde, bes 
gruͤndet ward. Die Form der Verfaſſung und Ker | 
gierung diefes Staates war größtentheils eine Nach- 
bildung der Verfaffung Franfreichs unter Mapoleong 
Kaiſerregierung (feit 1804); felbft dem von Negern 
bearbeiteten Code Henri flag der Code Napoleon 
zum Grunde, Raum hatte aber Heinrich 1 neun » 

Jahre die königliche Regierung nad) europäifchen. 
Formen, doch nicht frei von einzelnen Sonderbar- 
feiten und willkuͤhrlichen Handlungen, geführt ,. als. 
(6. Det. 1820) eine fo bedenfliche, und längft im/ 
Stillen vorbereitete, Verſchwoͤrung des Heeres gegen. 
ihn ausbrach, daß er am 8. Dit. 1820 ſich ſelbſt 
toͤdtete 

Schon am 24. Nov. 1820 trug der General 
Boyer ‚ als nunmehriger Präfident des gefamm« 
ten vormaligen franzöfifchen Antheils an Domingo, 
auch auf den nordweftlichen Thell der Inſel, den bis. 
dahin Chriftophe regiert’ hatte ‚ mit Auflöfung der 
monarchiſchen· Staatsform, die republifanifche 
Verfaſſung des füdweftlichen Theiles über, welche, 
(zum Theile eine Nachbildung der frangöfifchen. vierten : 
Berfaffung vom 1799,) bereits unter Pethion am 
27. Dec. 1806 begründet, am 2. Suny 1816 aber mit 

IV. 42 | 
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mehrern bedeutenden Mobificatlönen von neuem be» 
fannt gemacht worden war. Diefe Berfaffung ”) 
warb; nachdem Boyer auch den oftlihen, ‚vprmals 
Ropifchen, Antheif der Inſel unter feiner Regierung 
pereinigt,, und als lebenslänglicher Präfitent 
von ganz Hayti (2. Febr. 1822) feinen Einzug 
in der Stadt Domingp gehalten hatte, das Staats. 
grundgefeg für ben, die ganze Sort umfchließen- 
den, Sreiflaae | 

129 

b) Politiſcher Charakter der Verfa ffung 
vom 2. Sun 191416. 

Die weſentlichſten Beſtimmungen der 242 Arti—⸗ 
kel dieſer Verfaſſung find: Auf dem Gebiete der Re— 
publif kann feine Sflaverei ftatt finden; diefelbe 
ift für immer abgefchafft. Jede we gen Menſchen 
kauf contrahirte Schuld iſt auf immer erloſchen. 
Das Recht der Zuflucht (jus asyli) iſt heilig und un— 
verletzlich, mit Ausnahme der durchs Geſetz beſtimm⸗ 
ten Faͤlle. Die Regierung von Hayti iſt nicht erb» 
lich, fondern wird durch Wahl angeordner.. Die 
Republik wird nie eine Unternehmung in der Abſicht 
machen, ſich durd) Eroberuͤngen zu vergroͤ— 
fern, oder den Stieden und Die. innere Einrichtung 
fremder Staaten oder Inſeln zu ftören. 

Die Rechte der Menfhen im fi ſittlichen Ber: 
Bande find Freiheit, Gleichheit, Sicherheit 
und Eigenthum. Die Sreiheit beſieht in dem 
Rechte, alles dasjenige thun. zu duͤrfen, wodurch Die 
Rechte eines Andern gefränft werden. Die Gleiche 

© Sie fteht frangsfifc beim Dufau, T. 5. p- 839, — 
und nn ir Murha Eds polit. Anunten, Th. 1 

«290. _ 
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heit darin, daß das Cafes für Alle gleich iſt. Die 
Gleichheit geſtattet feinen Unterfchied der Geburt, und 
Leine Erblichfeit der Gewalten. Die Sicherheit be 

ſteht in der Zufammenwirfung Aller, um die Rechte 
sines. Jeden. zu fihern. .Das Eigenthum ift das 
Recht, uͤber feine Einkünfte, fein Wermögen, und 
über die Früchte feines Fleißes und feiner Geſchicklich⸗ 
Peit zu verfügen, Das Eigenthum ift unverleglich und 
heilig. — Dos Gefeg ift der allgemeine, durch vie 
Mehrheit der Bürger oder ihrer Stellvertreter aus. 

gedruͤckte, Wille Kein Civil⸗ oder Criminalgeſetz 
fann ruͤckwirkende Kraft haben. u 
Die Souverainetät wohnt wefentlid 
der Geſammtheit der Bürger bei; fein 
Andividuum, feine theilmeife Verfammlung der Bürs 
ger kann fich diefelbe beilegen. Die gefellfchaftliche 
Barantie fann nicht ohne Theilung der Gewal— 
ten, ohne Beſtimmung ihrer Grenzen, und ohne 
Verantwortlichkeit der Staatsdiener beſtehen. — 
Jeder Bürger iſt feine Dienſte dem Vaterlande ſchul⸗ 
dig, ſo oft ihn das Geſetz zur Vertheidigung deſſelben 
aufruft. Das Haus eines jeden Bürgers iſt ein uns 

‚verlegliches Heiligehum. Keine Hausfuchung fann 
ohne ein Geſetz, oder einen höhern Befehl ſtatt finden. 
Niemand fann verfolgt oder. verhaftet werden, außer 
in den Durch) das Gefog: beftimmten Fällen. — Einem 

Jeden fteht frei, feine Gebanken zu fagen , zu ſchrei⸗ 
ben und befanrit zu. machen. Drudfchriften föns 
nen vor ihrer Befanntmahung "feiner - 
&enfur unterworfen werden. Niemand ift 
verantwortlich für das, mas er befannt macht, außer 
in den durch das Geſetz vorhergefehenen Fällen. — 
Mit allen öffentlihen Aemtern if Bew 
antwortlichkeit verbunden, —. Die Verfaf- 

42 * 
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ſung verbuͤrgt die Aufrechthaldung der Veraͤußerung 
Don Nationalguͤtern. Es werden fuͤr Die ganze Re 
publif gleich verbindliche Civil-, Criminal», Prozeß. 
and Handels⸗Geſetzbuͤcher entworfen werben; Kein 
Weißer, von welcher Nation er auch ſey, kann 
in der Eigenfhaft.als Herr dder Süterbe 
finger den Fuß aufdiefes ®ebierfegen, Ale 
Afrikaner, Indianer, und die aus ihrem Blute Ent⸗ 
ſproſſenen, fie mögen in den Kolonieen, oder-in frem⸗ 

den Anbecn gebohren ſeyn, werden, wenn ſie ihren 
Wohnſitz in der Republik auffchlagen, ale Haytier 
betrachtet, Fönnen aber erft ein Jahr nad) ihrer Nie⸗ 
verlaffung die buͤrgerlichen Rede genießen. Die 
Ausuͤbung der bürgerlichen Rechte gehe durch Die Ver- 
urtbeilung zu Eörperlichen oder infamirenden Strafen 
verloren. 

Die katholiſche Religion iſt die Religion des 
Staates; jeder andere Gottesdienſt iſt erlaubt. Der 
Präftent ift befugt, vom Papfte die Refidenz eines 

Biſchoffs nahzufuchen, Damit derfelbe die jungen, 
dem geiftlicyeri Stande gewidmeten, Haytier zu Pries 
ſtern weihe. Die Geiſtlichen koͤnnen in keinem Falle 

eine Corporation tim Staate bilden. 
| Die :gefesgebende Gewalt liegt in den 
Haͤnden einer Kammer der Repraͤſentanten der 
Bemeinden ud des Seratd, Jeder Ge 
fegesentwurf muß durch die ausübende 
Gewalt norgefhlogen, durch die Kammer 
der Nepräfentanten berathen und ange 
nommen,: und durch den Senat decretirt 
worden ſeyn. — Die Kammer Der Mepräfentan- 
sen ift: zufammengefegt aus: 3. Mitgliedern für-die 
Hauptftadt der. Republik, 2: für. den Hauptort jedes 
Departements, und: einem Mitgliede von ; jeder Ger. 
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meinde.Sie fest die öffentlichen Abyäben 
nach ihrer Natur, Hoͤhe, Dauer und Erhebuůngsart 
feft 3 fie’ beſchueß⸗ in Verwaltungsfachenz' fie bilder 
das Heer; beſtimmt Maaße Gewichte und‘ Minen: 
erlaͤßt alle Gefege, welche jur Ausuͤbung aller durch 
Die: Verfaſſung. deſtehe nden und delegirten Gewalten 
noͤthig ſind; beſtimmt re Zuſammenkunſt uͤnd den 
Virkunaskreis eines Rathes der Notabeln in jeder 
Gemeinde, "u. fm. Die Mitglieder diefer Kaniimer 
müffen Grundeigenthümer und” 25 Jahre’ ale 
ſeyn. Sie werden gemähle; ihre Function dauert 
5 Jahre. Die Kammer der’ Repräfentanten hal 
jährlich burch den Praͤſidenten Die von dem Staats- 
fecreteire abgelegte Rechnung zugeſendet; fie biſeutirt 
‚dartıber und verordnet deren Bekanntmachung. — 
In dringenden Fällen kann der Praͤſident Die Rainer: 
außerordentlich berufen. Die Sigungen der Kammer: 
find öffentlich; doch. kann fie auch bei verſchloſſenen 
Thuͤren berathſchlagen. Ihre Berathungen werden 
vermittelſt eines Gefegbulterine zur Publioitaͤt 
gebracht. 
Die Kammer der: Repräfentansen ſendet die donn 
ihr erlaſſenen Geſttze dem Sen ate. Jedes von dent’ 
Senate nicht angenommene Geſetz kanm erſt nach Ab⸗ 
lauf eines Jahres i in der Kammer wieder’ vorgebracht 
werdeli. — ! Kein Mitglied der Kammer der Repraͤ⸗ 
fentanten und des Seriats kann wegen’ deſſen, mas 

ſie in der Ausuͤbung ihres’ Amtes geſprochen oder ge . 
ſchrieben haben, in Untkeſuchung gerathen, angeklagt 
oder gerichtet werden; mit Ausnahme des Ergeiffen- | 
werdens duf einem Werbreihen. 

Der Senat befteht aus 24 Mitgliedern, die 
vonder Kammerder Repräfentanten, aus 
einer Ihr: vom Präfidenten vorgelegten 
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dreifachen Sifte zu jeder Senato rffelle, er 
nanntmwerden. ‘hr Amt dauert 9 Jahre. Jeder 
Senator muß 30 Jahre alt feyn. Der Senat ift 
mit Bewahrung der Verfaffung beauftragt. Die 
Sitzungen find Fr fentlich; doch fann er auch bei 
verfchloffenen Thüren berathſchlagen. ‘Der Senat 
benimme ſich unmittelbar mit dem Präfidenten wegen 
aller Gegenſtaͤnde, welche die Verwaltung der öffent- 
lihen Angelegenheiten betreffen. -. Dem Senate 
allein ſteht das Recht zu, den Präfibenten 
zu ernennen. Der Senat erlaͤßt, auf die Anzeige 

des Praͤſidenten oder der Gemeindekammer, die Ans 
klagedecrete gegen die Agenten der Verwaltung. Der 
Senat hat die Befugniß, alle durch den Praͤſidenten 
mit fremden Maͤchten abgeſchloſſene Allianz⸗ und 
Handelsvertraͤge, ſo wie die Kriegserklaͤrungen zu 

| genehmigen, ober zu verwerfen. Der Senat bectt 
tirt die für jeden Zweig des öffentlichen Dienftes er- 
forderlihen Summen nad) dem von dem Staatsſecre⸗ 
taire eingereichten Budget. 

Die aus uͤbende Gewalt iſt einer Magiſtrats⸗ 
perſon uͤbertragen, welche den Titel: Praͤſident 
von Hayti fuͤhrt. Dieſe Stelle iſt lebenslaͤnglich. 
Der Praͤſident muß 35 Jahre alt feyn. . Jeder Bürs 
ger von Hayti iſt zum Präfidenten erwaͤhlbar. Der 
Praͤſident tvifft, in Gemaͤßheit der Geſetze, alle die 
aͤußere und innere Sicherheit des Staates betreffende 
Maasregeln, Er befehlige die bewaffnete Sand» und 
Seemacht. Er ſchlaͤgt die Gefege vor, mit 

Ausnahme derjenigen, welche die Verteilung, Größe, 
Dauer und Erhebungsart der Steuern, ihre Ber 

mehrung oder Verminderung betreffen. Seine Ge 
.  feßegentwürfe werden in der Kammer der Gemeinden 
diſcutirt, angenommen ober, verworfen; im letztern 



Pofitines öffentliches Stanrsreht; 668 

Halte giebt die Kammer Ihre Beweggrimbe. an. Kr 
kann Handels», Buͤndniß⸗ und Friedensverträgt 

ie. den fremden -Nationen abfchließen, fo wie auch 
Sriegserflärungen erlaffen; doch. erhalten dieſelben 
ihre Suͤltigkeit erft durch die Betätigung des Senata, 
Er ernennt die Agenten bei den fremden Mächten, und 
ruft fie zurück nach Belieben; auf gleiche Weife er 
nennt er alle Civil- und Militairbeamte. Wenn ber 
Präfidene benachrichtigt wird, daß fich eine Verſchwoͤ⸗ 
zung gegen die innere Sicherheit des Staates bilder; 
fo kann er Verhaftsbefehle gegen die. Anflifter und 
Miefhuldigen erkaflen; er ift aber, bei den auf 
Bas Verbrehen willkührlicher Verhaft⸗— 
nehmung gefegten Strafen, verbunden, Dig 
feiben binnen 2 Tagen vor das competente Gericht 
zu. ſtellen. — Dem Senate allein fleht das Recht 
zu, die Amtsführung des Präfideriten zu prüfen, und 

denſelben für fihuldig zu erkennen. .: Der Präfk 
dent bat das Rede, feinen Nachfolger, 
durch ein eigenhändiges und verfchloffenes, dem Ser 
nape uͤbergebenes, Schreiben zu bezeichnen; doc) kann 

dieſes Schreiben vor, Erledigung der Prafipentur nicht 
eroͤffnet werden. . Der Praͤſident kann feine Wahl 

widerrufen, und auf die genannte Weife eine andete 
Mahl treffen. Der Senat genehmigte oder vom 
wirft die von. dem Pröfidenten geſchehene Wahl feis 
nes Nachfolgers. Im Falle der Verwerfung fchreiter ew 

binnen 24 Stunden zur Ernennung bes Präfidenten 
Ein Großrichrer ift mit der Verwaltung der ' 

Juſtiz beauftragt, Die Richter fönnen nur wegen 
einer gerichtlich erfannten pflichtwidrigen Handlung 
abgefegt, und nur wegen einer für zuläffig erklärten 
Anfchuldigung ‚fupendirt werden. Die. Sigungen 
ber Gerichte find. öffentlich, Die Berathungen 

r ML. 
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der Richter find geheim. Die Urthelle werben nebft 
Ihren Berweggründen laut verkefen. .Es giebt Frie- 
densrichter, Eivil- und Criminalgerichte, 
ein Caffationstribunal für die ganze Mepublif, 
und einen hoͤchſten Gerichtshof, der über bie 

Anklagen erkennt, welche der grfeßgebende Körper ge» 
gen feine eigenen Mitglieder, sder gegen Den Praͤſi⸗ 
denten, oder.gegen die Staatsfeerstaire oder gegen 
jeden andern Dienftbeamten als zutäffig "erfannt- bat, 
Die Zahl feiner Mitglieder ift 15, und der Großrichter 
fein Praͤſident. Won den Entfeheidungen dieſes Ge⸗ 
richtshofes findet keine Berufung ſtatt; der Angeklagte 

hat aber das Recht, ein Drittheil feiner Richter zu 
verwerfen. Die Urepeile werden nur ‚mit einer Stim— 
menmehrheit von $ erfannt. 
Die bewaffnete Made iſt wefentlich gehor⸗ 
ſam; fie darf nie berathſchlagen. Sie darf blog zur 
Aufrechthaltung der oͤffentlichen Ordnung, zum 
Schutze der Buͤrger, und zur Vertheidigung der Re⸗ 

publik in Thaͤtigkeit geſetzt werden. Das Heer beſteht 
aus der beſoldeten und aus der nicht beſoldeten Na⸗ 
tionalgarde. 

Es beſteht ein Staatsſecretair, den der 
Praͤſident ernennt. Er unterzeichnet und beglaubigt 
die detaillirten Rechnungen der Staatseinnahmen und 
der Etanatsausgaben, die der Kammer der Gemeinden 

vorgelegt werden. — Der Staatsfecretair und ber 
Großricheer find beide verantwortlich wegen der Nicht⸗ 

. ausführung der von dem gefeßgebenden Körper gege- 
benen Geſetze, fo wie wegen der Handlungen der aus⸗ 

 übenden Gewalt, Diefe beiden hoben Staatsbeamten 
ſind die beauftragten Redner, welche, im Namen ber 

ausübenden Gewalt, dem Senate und der Kammer 
ber Repräfentanten die erforderlichen Vorträge machen, 



| Poſttives öffentticjes. Staatsrecht. 665 - 

> Wenn bie Erfahrung an einigen Artikeln ber 
Verfoffung Mängel wäßrnegmen laffen ſollte; ſo 
fhlägt der. Senat die Revifion derfelben vor, Es; 
wird duch Wahl eine befondere Revifionsuer« 
fammiung:gebildee, welche fic) ledigtich auf bie 
Mevifion derjenigen Artikel beſchraͤnken muß, bie 
ihr der Senat bezeichnet. Bei den Berathſchlagun⸗ 
gen entſcheidet die Mehrheit der Stimmen. Die 
Mevifionsverfammlung richtet die von ihr befpfoffene 

u Abandetung unmittelbar an den Senat. 

440. 
::., Sſch lau ß. | 

| Ya Schluſſe der wiſſenſchaftlichen Dairfieling 
bes poftiven-öffentlichen  Sfnartsrechts laſſen ſich, bei 
einem feften Ruͤckblicke auf’ die letzten 40 —5 (ſeit der 
Anerkennung der Selbftftändigfeie und Unabhaͤngigkeit 
der nordamerffänifchen Freiftaaten im Parifer Frieden 
vom Jahre 1783), folgende Refultate nicht verfeimen, 
Ä 1) Bis zum Sabre 1783 gab es in: vielen 
Reihen und Staaten des europäifchen: Staatenſy⸗ 
ſtems Reichsgrundgeſetze und Reichsſtaͤnde; dochenue 
in Großbritannien eine Verfaſſung, im neuern 
Sinne diene ftaatsrechtlichen' Begriffs, 
2) Mit der Bundesverfaſſung Nordamerika's 
im ahıd 1787, und mit den allmaͤhlig ins öffentliche 
Staatsleben getretenen befondern Werfaffungen: der 
24 einzelnen Provinzen dieſes Bundesſtaates, be⸗ 
gannen die ſchriftlichen. Verfaffungsurfunden, als - 
Mittelpuncte des innern Staatslebens 
und als öffentliche Unterlagen des in den Staa⸗ 
ten geltenden Privatredits , fo wie der auf. die Ver⸗ 
faflung gegründeten Bormen ber Re sierung: und 

‚ der Verwaltung. 
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:3) Ms Ihatfachen:dar Geſch ich te er- 
ſchlenen ſeit dem Jahre 1791, wo gleichzeitig in 
Frankreich und in Polen eine ſchriftliche Verfaſſungs⸗ 
urkunde gegeben ward, 

in Frankreich 5 bereits wieber ecloſchene Ver⸗ 
faſſungsurkunden, (von 1791. 1793. 1795. 1799 
und bie des Senats von 1814), und. bie beftehende, 

von Ludwig 18 im J. 1814 gegebene, Charte; 
in den Niederlanden 3 erloſchene (von 

1798. 1801. 1805), : und bie beftehende vom 
Jahre 1815; 

in Italien 2erloſchene in der Lombardei, 
erloſchene in der liguriſchen Republik, 1 in "der 

Republik $ucca, 1 in der roͤmiſchen Kepubfik, 1 
in den jonifchen Inſeln, 3. in den Staaten Nea- 

pel und Sicilien, — und die beftehenden im lo m« 
. barvifd - venetianifchen Königreide 
. vom 3.1815, im Kirchenſta ate vom J. 1816, 
und in den joniſchen Inſeln vom J. 1818; 

in der Schweiz 3 erloſchene (von 1798.1801. 
1803), und ber beftehende Föderativvertrag vom 
J. 1815., fo wie die 22 befondern Verfaſſungen 
. der einzelnen Cantone; 

imteutfhen Staatenbunde die erlofchene 
Rheinbundesacte, die 4 erlofchenen Berfaflungen 

von Weſtphalen, Bayern (vom J. 1808), Frans 
fur, Köthen; — und die beftebenden "Föderas 

- tiourfunden von 1815 und 1820, fo wie die. be- 
ftehenden 18 neuen Verfaffungen in einzelnen teut« 
fhen Staaten und Bundesländern; . 

in Schweden die. befiehende neue Verfaſſung 
vom Jahre 18095. . 

in Norwegen die bftepenbe neue ' Berfalung 
vom Jahre 1814; 
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in Polen 2 etloſchene (vow 1794. 1807) 
die beftebende vom Jahre 1815833; ..: -; | 

. in. Öalizien die neue fländifche: Berfafung 
vom J. 18173 -- 
in der freien Stadt Cracau bie: beſtehende wer 

faſſung vom J. 18153; 
in Griechenland bie. peoviſoriſche Berffe 
fung vom 3. 18225 : 

. in Spanien? etloſchene Verfaffungen (um 
.. 1808. 1812)5 -: 

in * ortugal 1 aloſchene Verfeſſung (vom 

in Brafilien ein Verfafungeentwurf von | 
‚1823; 

in Eolumbia ‚eine betehende Weraflung von 
18215 
in den vereinigten Provinzen von S ve | 
amerika eine- beſtehende Verfaſſung von 18195 
 Än Peru, Merifo und Ouatimala Ente 
wuͤrfe zu Verfaſſungen; und in Hayti eine bes 
: :ftehende Verfaffung von 18166 26 

im Ganzen alſo 31 bereits wieder erlofchent; 
und, mit Einſchluß der Verfaffungen der einzelnen nord» 
amerifanifchen Staaten und der Cantone der Schweiz, 
82 noch jest in Europa und Amerifa bes 
ſtehende Verfaſſungen; die.einzelnen Altern und 

neuern Verfaffungsentwürfe ungerechnet. J 

. 4) Durch dieſe Thatſachen unterſcheidet ſich die 
politifche Welt unfers Zeitalters »öllig von den 
politifhen Welt des Altertbums, des Mittelalterg, 
und felbft der neuen Zeit bis zum Jahre 1783. Un« 
verkennbar hat ſich in diefen 31 erlofchenen und 82 

noch beftehenden Verfaffungen ein anderer politi— 
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ſcherGeiſt aüsgefprochen, als der, welcher, vor die⸗ 
ſer Zeit, im oͤffentlichen Staatsleben ſich ankuͤndigte. 
2. 5) In Diefen theils erlofchemen theils noch be⸗ 
ftehenden Verfaffungen find? — neben vielen unläug- 
baren : Werirrungen. ber Theorie im. Einzelnen — 
Doch unverkennbar die Verſuche enthalten, den oͤffent⸗ 
lichen Staatsleben .eine rechtliche und eing. fefte 
Unterlage zu geben. Sie enthalten, im Ganzen ge⸗ 
uummen ‚ entſchieden einen hohen: Reicht hu m und 
die möglichfte Mannigfaltigfeit der’ Formen 
des öffentlichen Kechtss —d ... 
6) Im Einzelnen erfcheinen diefe Berfaffsngen 

bald als Grundgeſttze für große Monarchieen; bald 
für Republifen; bald als Grundverträge für Buy n⸗ 
desſtaaten (ie: Mordamerifa, die Schweiz, Co⸗ 
lumbia, die vereinigten Provinzen von Südamerika, 
ber merikaniſche Sitaatenbumdb); bald als Bunttesac- 
ten eines Staatenbundes (wie Teutfchland) ;beld 
als Ausflüffe-der Kegenten:Souveraine- 
taͤt; bald als Befchlüffefouverainer Volßs- 
verfammlungen; bald--als Grundverträge 
zwiſchen. Fuͤrſten und Ständen. 
) Ungeachtet diefer Verſchiedenheit der einzel 

nen Verfaflungen beftehen fie doch, als Grundgeſetze, 
eben fo im ‚öffentlichen Staatsleben ber Reiche, u nd, 
Stoaten.neben’ einander, wie im europäifepen 
und amerifänifhen Staatenfofteme unbefchränfte und: 
beſchraͤnkte Monardhieen, Staatenbünde und Bun⸗ 
besftaaten, bemeofratifche und. ariftofrasifche- Repu- 
blifen friedlich neben einander beftehen, ohne: einau⸗ 
der in ihrem pelitifchen Dafeyn zu gefährden. wo 

8) Einige diefer Verfaflungen find allerdings 
unter gewaltſamen politiſchen Stuͤrmen ing öffentliche 

Staatsleben eingetreten, und namentlich dieſe ſind 



Pofitives öffentliches. Staatsrecht. 669 

faſt ſammtlich wieheriertofchenz; andere find aus 
a egea kneslage des politis 

- schen. Lebens der Wölker und. Reiche, zum Theile . 
als zeitgemäße Fortbildungen ihrer frühenn ftändifchen 
Verfaſſung hervorgegangen, ſind, ohne öffensliche Era 
ſchuͤtterungen, von den Fuͤrſten gegeben und non dem 
Völkern angenommen: worden, und. haben die 
Bedürfniffe gefitteter und in der Cultur und politi« 
Shen Reife fortgefihrittenen Wölker befriedigt, 
9) Der großenMehrheit nah, find bie bes 

ſtehenden DVerftfiangen der monardifhen 
Staaten fünmtlich-muf das ſogenannte monar⸗ 
ch i ſche Principigeieinder;. nur in den Verfaſſun⸗ 
gen der Freiſtaqten in Europa uf Amerika tritt zu⸗ 
nähft das. repıwblifanifche-Princip (der fogen 
nannten Volksſonverainetat)hervor, doc) ſehr verr , 
ſchiedenartig ſchattirt in den Verfaſſungen von Bern 
"und Freyburg, und in den Verfaſſungen von Vers 
‚ment, Hayti und Columbia. — Nach einem, aus 
den gefchichtlichen Erfahrungen der letzten 30 Jahre 

-hervorgegangenen, politifchen Dogma aber wird ſich 
keine Verfaſſung mit dem demofratifhen 
Prineipin einer Monarchie zu Sehaupen 
vermögen, fo menig wie die in beiden Erdtheilen 
beftehenden Sreiftanten ihre Verfaffung auf. die Un« 
terlage des monarchifchen Princips. gruͤnden konnten. 

. 40) Deshalb. ſprechen Geſchichte und Staats« 
kunſt für.dien Sub: Esibeftehe, was rechtlich 
ins oͤffentliche eben ber Reihe and Staas 
ten getreten iftund oͤrtlich den Bepürfnife 
fen der erreichten Eultur der Wölfer ente . ' 
fpriche, oßne Anfechtung, von Seiten des entgegen- 
gefegten. Spftems, frie dlich neben-einanderz 
die autokratiſche Monarchie ‚neben der, heſchraͤnkten; 

4 
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Ver Staatenbund and ber Bundesſtaat neben den Mo- 
naechieenz ' Die’ Monarchie · neben der Republik; . die 
Mepublit neben: der Monarchie; — . die octropirke 
Verfaſſung neben ber auf. dem Wege bes Vertrages 
vermittelten; die unbefchränfte Majeftät neben der 

* pceflenz eines helvetifchen Sandammanns ; der Sou⸗ 
verain an der Spitze eines conſtitutionellen Staates, 
deffen Perfon heilig und unverleglich iſt, neben einem 
befchränften und verantwortlichen Präfidenten von. 
Nordamerika und ne tem Director der Mepublif 
Eolumbia, — Hah⸗ FWWeehr duſe Del ich e Weife feit 
360 Jahren der K ü der Proteftantis- 
‚mus in der Mittg 
einander bejtandeit ® 
ſchen Frieden die N i 
iichen Stellung der\Spgg en, Allgemeinen wenig: 
tens , fo weit ausgegſiche un durch fie fortan feine 
politiſche Erſchuͤtterung bewirkt werden wird ?. Warum 
follten nicht aud) die verfhhiedenartigen polit iſchen 
Formen dee einzelnen Reihe und Staaten, geftügt auf 
die neuen Geftaltungen des öffentlichen Staatslebens, 
techtlich und friedlich neben einander beftehen fönnen? 
Beſteht in dem großen Reiche ver Natur eine un 
ermeßliche Werfchiedenheit und Mannigfaltigkeit ver 

Exrſcheinungen, Gefhöpfe und Formen; warım nicht 
auch im Keiche der Freiheit? "Geht dort die Einheit 
des Ganzen unter der Maffe der verfchiedenartigften 
Geſtaltungen nicht verloren; wie follte hier die Ber- 
wirflihung.der Herefhaft des Rechts — 
die hoͤchſie Idee der Einheit in der Wechfelmirfung 
dir Völker umd Reihe — durch die Mannigfaltig- 
keit und Verſchtedenheit ber politifhen Formen gefähr- 
dee werden!“ — Beſtaͤtigt es nicht die Gefchichte feit 
6000 Jahren, daß nur das Weraltete, das Haltlofe, 

en inder öffent: 
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das Unsedmäßige ‚ das auf feine Vergangenheit 
Geſtuͤtzte untergeht, das zeitgemaͤß Verjuͤngte aber zu 
höherer Kraft gedeiht, und Voͤlker und Staaten im 
Innern und nad) außen zu Wohlftand und Reichthum 
und Macht emporhebt! 

11) Erhaͤlt ſich, nach dieſen Erfahrungen, 
im oͤffentlichen Staatsleben Ye das längft. im Stillen 
Vorbereitere,; das Zeitgeinäße, das rechtlich Gege- 
bene und rechtlich Angenommene; fo werde feine neue 
politifche Form indem Mitelpuncte des innern Staats« 

‘* lebens weder uͤberzeitigt und uͤbereilt, noch, wo fie 
als Beduͤrfniß ſich ankuͤndigt, verhindert, noch, m 
fie bereits beſteht; durch⸗ Das, ‚Reästionsfoftem zurüde 
gebrüdet., . :® | 

j2) ft endlich nſerge Zeitalter in der Maſſe 
neuer Verfaffungen-zugleih ein neuer, bis dahin 

„unbekannter, Kreis Bolitifher Kenntniffe 
und Wahrheiten eröffnet worden; fo werde auch 
ber Umfang diefer Kenntniſſe und Lehren, mit Klar 
heit des Blickes, mit ſyſtematiſcher Haltung," mie 

- Sicherheit des ürtheils und mit gleicher unpartheis 
ſcher Würdigung des Haltbaren, wie des Gepaltlofen, 
dargeftellt und durchgeführt in der neu zu begrüne 
denden Wiffenfhaft des pofitinen öffent 
lichen Staatsrechts. 

Ende des vierten Theiles. 

Leipzig, gedruckt mit Hoͤhmſchen Schriften. 



Berihteigungen. 

Im dritten Theile: 

©. 40 3. 4 9.0.1. Wien fi. Karlsbad. 
G. 470 3. 14 v. u. L. 1821 f. 1811. , 

Im vierten Theile: 
G. 86 ‚Bon dem Werke: Fritot, science etc. iſt 1903 auch 

T. XI. erſchienen. 
G. agi muß bei dem Braf tifc en‘ Verfaſſun gentwurfe 

bemerkt werben, daß der daſelbſt angeführte vom 
. Degenten befauouirt, dagegen der fpätere Entwurf 

yon 11. Dec. 55 von ibm am 9. San. 1814 bes 
e. Barum Bade i sr 

bi 2 v. a. mu ß nach Sfhoffe: des Schweizer⸗ 
s Geſchichten selefen. werden. ’ | 

&. 340 z! n I, werden. 

Die 

mn —— ——— — ——- 
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Beltgefhidte 
für gebildete tefer und Studierende, 

dargeffelle 

von 

Karl Heinrid Ludwig Poͤlitz,— 
ordentlichem Lehrer der Staatswiſſenſchaften an der Univerfttaͤt 

zu Leipzig. 

Vite Baͤnde; jeder Band mit einem Titelkupfer. 

Vierte |. vermehrte und'ergänste Auflage 

ipzig, 1824 

Diefes Wert, von welchem in den erfien drei rechtmäßigen 
Auflagen (die füdtentfchen Nachdrucke ungerechnet) feit 7806 bez. 
reits zwiſchen 4— 5000 Eremplare in den Buchhandel gekommen 
find, erfcheint jegt inder vierten Auflage, (die der dritten ſchon 
nach drei Jahren folgen mufte,) in einer fehr vervollflommneten 
Geftalt; denn der Hr. Verf. hielt es für Pflicht, bei der lebhaften 
Theilnahme der gebildeten Stände Teutfchlandg an dies 
fem Werke, demfelben nach Stoff ung Form die ihm möglichfte 
Gediegenheit zu geben. Es find daher in diefer eben im Drude . 
vollendeten vierten Auflage nicht nur die erfien Theile durchgehende 
berichtigt und theilweife erweitert, es ift auch beſonders der vierte 
Theil, durh die Fortführung der Begebenheiten big zum Nos 
vember 1823, namentlich durch die ausführliche Darftellung der 
neneften Ereigniffe in Spanien, Portugal, Neapel, Piemont und 
Griechenland, fo vermehrt und ergänit worden, daß diefed Werk 
nunmehr 133 enggedrucdte Bogen in gr. g. umſchließt. — 
Dhne irgend einem Werke von ähnlicher Beftimmung in den Weg 
treten zu wollen, darf doch die Verlagshandlung, Im Augenblicke, 
mo diefe Auflage vollländig ins Publicum eintritt, ald anerfannte 
Eigenthuͤmlichkeiten dieſes Werkes folgende bezeichnen: 

1) daß, nach einem ſorgfaͤltig angelegten und bei ber Ausfuͤh⸗ 
rung ſtreng feſtgehaltenen Plane, in der Behandlung der Geſchichte 
des Alterthums, des Mittelalters (bis zum J. 1492), der 
neuern (von 1492 — 1789) und der neueſten Zeit (von 1789 — 
1823) die größte Gleichmaͤßigkeit herrſcht, und die Verthei⸗ 
lung diefer vier Hauptzeiträume der allgemeinen Geſchichte in die 
vier Bände des Werkes genau berechnet worden if; 

2) daß durchgehende, in Hinfiht ded Stoffes, das Wich— 
tige von dem Minderwichtigen genau gefondert, das innere und - 

J 

das dufere Leben der erlofchenen und der beftehenden Voͤlker, 



Reiche und Staaten beſtimmt hervorgehoben , und alles, was die 
Entwidelung der Menfhheit als Gattung, mithin ben 
Sorts oder Rüdfchritt in der Eultur betrifft, als beilige 
Angelegenheit aller gebildeten Menfchen fefigehalten ward, fo daf 
bier ade Hauptthatſachen der Gefchichte zunaͤchſt dargefiellt aus Dem 
Standpunete der Politil und der Eultur erfcheinen; 

3) daß, in Hinfiht der ſtyliſtiſchen Form, die Sprache 
das Gepraͤge der mittlern Schreibart in einer lebendigen, würde: 
sollen und Kopf und Herzgleichmäßig aniprechenden Darfielung trägt; 

4) daß namentlich die neuefte Gefchichte (vom Jahre 1789 
an), welcher der ganze vierte, jetzt auf so Bogen angewachfene, 
Band gewidmet if, in diefem Werke nach ihrer unegmeßlichen 
Wichtigkeit vollſtaͤndig behandelt, und gleichmäßig bis auf 
die neueſten Creigniffe im Jahre 1823 fortgeführt ward; 

5) daß mithin diefed Werk bis gegen das Ende des Jahres 18253 
ein in fih abgefchloffenes, vollſtaͤndiges und gerüns 
detes Ganzes der allgemeinen Geſchichte bildet; und 

6) daß diefe größere Weltgefchichte in vier Bänden, zu der 
nFleinen Weltgeſchichte“ deffelben Vfs., welche bereits in 
vier rechtmäßigen Auflagen (drei Nachdrucksausgaben ungerechnet,) 
dem Publieum vorliegt, wie der SCommentar zu einem 
Eompendium fich verhält, woraus von felb die Brauchbars 

keit des größeren Wertes für alle Befiger der Eleinen. Weltgeſch ichte 
ſch ergiebt. 

Ob nun gleich die unterzeichnete Verlagshandlung für dieſth 
Werk bereits in den drei fruͤhern Auflagen einen verhaͤltnißmaͤßig 

ſehr' billigen Preis geſtellt hat; fo will fie doch — um die weiteſte 
Verbreitung diefer neueften Auflage in den Kreifen der gebildeten 
Stände, der Lehrer und Studierenden zu erleichtern — diefe Aufs 
lage, mit Einfchluß der vier "Kupfer; - 

auf weißem Drudpapier zu fünf thle. 
auf geringerm Druckp. zu v ier thle. 

denjenigen ablaffen, welche 

bis zu Johannis 1824 
dieſes Werk ſich anfchaffen wollen. Nach Johannis tritt aber uns 

widereuflich der bisherige Ladenpreis 
für die Auflage auf befferm Papiere gu 7 thlr. oder 12 FIl. 36 Er. 

auf geringerm Papiere, gu 5 thir. 16 gr. oder 10 Fl. 12 Er. 
. ein. Es it daher big zu der feftgefegten Zeit dieſes Werk um den 

angegebenen fehr ermäßigten Preis bei ung felbk und in allen 

Buchhandlungen Teutfchlande zu erhalten. 

Leipzig, den a7ften Januar 1824. 

3 C. Hinrich öfche Bacenttung 

£ 
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Im inrich sſchen Verlage find unter andern folgende 

hiftorifche Schriften erfchienen: r 

Büfhing, A. 8, Beiträge jur geglerungtgeſchichte Friedrich IL. 

N. A. gr. 8. 1818. 1 thlr. 12 gr. 

Fiedler, D. Z.,, Geſchichte des rbmifgen Staates uud Belt 
für Gelehrten hulen dargeftelt. gr. 8. 1821. ı thin. ı 

Gefäinte Napoleons I. von feiner Geburt big 126. . Dbr. 

. mit Charten und Kupfern. geb. 5 thir. 12. gr. 

"peter III., Kaiſers von Rußland nebft der geheimen 
_ Gehichte Katharinens il. Nach dem anist. 3 Bde, mit Kupfın. 

8. 1809. 4 thlr. 

Gibbon, Ed., Geſchichte des VPerfalls und Untergangs des Kir 
‚ mifchen Reiche. Aus dem Engl. mit Anm. und Regiſter 29 Bde. 

gr. 8. 1805— 20, 25 thlr. 8 gr. 

Hallam, geſchichtliche Darftellung des Zuftandes von Eu⸗ 
ropa im ietelniter. Nach dem Engl. von B. J. F. v. Halem. 
2 Bde. gr. g. 1821. 6 thlr. Poſtpap. 7 thlr. 20 gr. 

egewifch, Prof. 8 Geſchichte der Regierung Kaiſer Karl 
2 Großen. N. 4, 2 8. 1818. ı thlr. ’ ß 

— — Gefhichte der Regierung . Kaifer Marimilien 1. 2 Cble. 
N. A. gr. 8. 1818. 1 thlr. a gr 

— — Ueberfiht der deutſchen Culturgeſchichte bis zu Merl. 
N. A. gr. 8. 1818. 16 9 ve 

Herrmann, Prof. Sr. efchichte des großen Kampfes für die: 
2 reiheit der Voͤlker und für das Gleichgewicht der Europä difchen 

tanten, ır Shl., vom Lüneviller bis Lilfiter Srieden. 8. 2815. 
> ıthle, 

Marmontels Leben und Denkwürdigkeiten von 1725— 99, Aus 
dem Zranzdf. mit Anm. 4 Bde. mit Bildn. 8. 1819. 2 thlr. 

Maffenbad, von, Ideale, Mark⸗Aurel und Sully. gr. 8. 
1806. geh. 18 gr. 

Miszellen aus der Welt und Men chenkunde. Ein unterbaltendes 
gelebudh. 2 Böchen. N. A. 8. } thlr. 16 9 b 

Moore, 5 Geſchichte der Brittiſchen Revolution von 1688 und 
8 dem Engl. mit Anm. gr. 8. 1822, a thlt, 12 gr. 

Ir ge ehe 8 gr. 

Moreau's Leben und Feldzuͤge, ste Yufl, vermehrt mit Karten. 
8. 8. 1814. 1 thlr. 4 gr . 

i arna C. v., Weltgeſchicht 
— —E Aufl. eitgefhihte ur Zendelsevochen 

E., gedr. Ueberſicht Itgriecht 
’ Setehrtensefäidhe er. e‘ a ae ztlech ſen Staaten und 

Poͤlitz, Prof. H. L., der Ideinbund „hbiſtoriſch und latitiſch 
dargeſtellt. gr. 8. 1811. ıthlr. 18 gr 

— — Handbuch ber Sefchichte hei Linigreide Sachſen. m. 
809. ı thlr. 1298 

— — kurze —2— deſſelben fuͤr Saum. Neue Kuf. bis Ende. 
1422. gr. 8. 8 



Phlien, A. H. L., die Weltgefchichte für Keals und Buͤrgerſchu—⸗ 
len und sum Selbkunterrichte dargeftelt, 3te Aufl. gr. * on 
12 gr. ' 

— — fleine Weltgeihichte oder gedrängte Darſtellung der all 
meinen Geſchichte fir höhere Lehranſtalten. ee mit der Sitera- 
fur vermehrte Aufl. gr. 8. 29 Bog. 1822, aı gr. 

— — die Befchichte des euronäifhen Staatenſyſtems, aus dem 
Standpunete der Politik dargeſtellt. 324 Bogen in ar. 2. 3, 
a tbir..6 gr. Schreibyap. 3 thle, - i at 8. 18% 

Diefed Werk, ob es gleih auch den Dritten Theil der 
Gtaarswiffenihaften des Vfs. bilder, wird vom Verle— 
ger als ein felbfifiändiges Ganzes ausgegeben, inwiefern” eg ‚dag 
europäifche Staatenfnftem feit der Entdeckung des vierten 
Erdtheiles bis zum Jahre 1823, aus dem Etandpuncte der 
Politik, d. b: nach allen mweientlihen Erfcheinungen und Veraͤnde— 
gungen im innern und äußern Leben der einzelnen enropätfchen 
And amerifanifhen Staaten, fo wie in der Geſammtheit der 
europäifchen und amerifanifchen Menſchheit, in zwei Zeiträumen 
Gen erfie von 1492 17891 der zweite bon 1789 — 18,3) dars 

ellt. Aus‘ diefem Gefihtspuncte gefaßt und nach dem nothwen— 
digen Zufammenbange der Beaebenheiten durchgeführt, bildet dieſe 
Gelbihte des europdifhben Staatenſyſtems die Unterlage ver 
Statiſtik, des practifchen europäfchen Voͤlkerrechts und der 
Diplomatie, . 
Poffelt, & L., unparthelifhe, vollſtaͤndige und actenmäfige 
geldihte des peinlichen Prozefles gegen Ludwig XVi. 2 Thle. 

. 1795, 1 thle. 1a gr | 
Maffenel, M. C. D., Geſchichte der Ereigniffe- in Griechenland, 

feit dem Audbruche be erften Unruhen bie zur Mitte dieſes Jah— 
red. Mit Anm. Aus dem Franz. von Halcm. Mir Charte. gr. 8. 
1822, geh. ı thlr. 12 gr. 

Salluſts römifche Gefchichte nah de Broßes, von I C. Schlüs 
ter, 18 bi 56 Buch mit Anm. ate Aufl. 8; 5 thlr. ı6 gr. 

Schulze, Prof. E. F., Flavius Stiliho, ein Wallenflein ber 
Vorwelt. 8. 1809. 16 gr. 

— — —6 der Roͤmer, von der Vertreibung des Tarquin 
bie zu Ermählung dee erfien plebejifchen Eonfuld. 8. 1809, ı £hlr, 

gr. ' 

ung er 2. K., Geſchichte der aͤlteſten Stammvoͤlker. 8. 1811. 
ı thlr. 8 gr. 

Vaudoncourt, ©. de, Schilderung bes heutigen Griechenlande 
und feiner Einwohner, nebft Ali Paſchas Erben und einem Wegs 
weifer durchs ganze Land. Aus dem Englifchen mit vielen Zu, 
fägen von D. Bergk. gr. 8. geh. ı thlr. ı8 gr. . 

Watfon, R., Gefhichte der Entfichung der Republik der Nieders 
lande unter Phrlipp IE., nebft andern merkwürdigen Beaebenbei: 

ten unter deffen Regierung. Aus dem Engl. 2 Bde. N. A. gr. 8. 
1813, s:thlr. 12 gr. 

. Weiße, D. ©. &,, neueſte Gefchtchte des Königreichs Sachſen 
 feit dem Prager Frieden bis 1807. 5 Bde, mit Bildnif. gr. 2. 

1609-31 B tbir, 
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